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\Viedervorlage des Tätigkeitsberichtes 
des Rechnungshofes über das Jahr] 994 

Der Rechnungshof hat im Dezember 1 995 seinen Tätigkeitsbericht über 
das Jahr 1 994 (Reihe Bund 1 99517) vorgelegt, der jedoch wegen der Auf­
lösung des Nationalrates nicht mehr in Beratung genommen wurde. 

Infolge des im Jänner 1 996 erfolgten Zusammentrittes des neugewählten 
Nationalrates der XX. Gesetzgebungsperiode ist der in der ausgelaufenen 
XIX. Gesetzgebungsperiode eingebrachte Bericht verfallen ,  weswegen 
der Rechnungshof diesen Bericht in der Anlage hiemit dem Nationalrat 
neuerlich vorlegt. 

Wien, im Febtuar 1 996 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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Vorbem rkungen 

ALLGEMEINER TEIL 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

(1) Der RH hat gemäß Art 1 26 d Abs 1 B-VG dem Nationalrat über seine 
Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr bis spätestens 3 1 .  Dezember jeden 
Jahres Bericht zu erstatten. 

(2) In den vorliegenden Bericht wurden im wesentlichen die bis 5. Septem­
ber 1 995 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der vom RH in den Bereichen 
der Bundesministerien einschließlich der Kapitalbeteiligungen durchgeführ­
ten Gebarungsüberprüfungen aufgenommen. Die erst nach Redaktions­
schluß fertiggestellten Ergebnisse von Gebarungsüberprüfungen werden 
dem Nationalrat in einem Nachtrag zu diesem Bericht vorgelegt werden. 

(3) Im vorliegenden Jahrestätigkeitsbericht nicht enthalten sind die Prü­
fungsergebnisse über 

- einige Energieversorgungsunternehmungen, 
- die Bank für Tirol und Vorarlberg AG, 
- die Bank für Kärnten und Steiermark AG, 
- die Post- und Telegraphendirektion für Oberösterreich und Salzburg in 

Linz, 
- das Fernmeldebüro für Oberösterreich und Salzburg in  Linz, 
- das Beschaffungswesen im Bereich des BMLV, 
- die Museumsquartier-Errichtungs- und BetriebsgesmbH, 
- den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds und 
- das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken, 

die der RH bereits während des Jahres 1 995 im Wege der Einzelbericht­
erstattung dem Nationalrat vorgelegt hat. 
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Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Prü fu ngstätigkei t  i m  Bereich der Länder 

(1) Im Jahre 1 994 hat der RH entsprechend seiner bundesverfassungsgesetz­
lichen Aufgabe, als "föderatives Bundes-Länder-Organ" auch die überört­
l iche Gebarungskontrolle bei sonstigen Gebietskörperschaften und deren 
Unternehmungen wahrzunehmen, Gebarungsüberprüfungen durchge­
führt. Bei Gemengelagen (Gemeinschaftsfinanzierungen bzw Kapitalbe­
tei l igungen mehrerer Gebietskörperschaften unter Einschluß des Bundes) 
ist sowohl dem Nationalrat als auch dem weiters betroffenen allgemeinen 
Vertretungskörper zeit- und inhaltsgleich zu berichten. 

(2) Wahrnehmungsberichte im Länderbereich hat der RH im Jahre 1 995 in  
Vorwegnahme der ansonsten vorgesehenen Jahresberichterstattung vorge­
legt: 

- Österreichische Donaukraftwerke AG 

- Österreichische Draukraftwerke AG 

- Österreichische Donaukraftwerke AG 
- Abwasserverband Schwechat 
- Stadtgemeinde Baden 

- Unternehmungs beteiligungen des Landes Oberösterreich 
- Stadtgemeinde Leonding 
- Verrechnung von Sondergebühren und Ärztehonoraren im Allgemeinen 

Krankenhaus der Landeshauptstadt Linz (Sonderbericht) 

- Tauernkraftwerke AG 

- Unternehmungsbeteiligungen des Landes Steiermark, der Landeshaupt-
stadt Graz und der Stadtgemeinde Bad Radkersburg 

- Steiermärkische Elektrizitäts AG 
- Reinhaltungsverband Köflach-Maria Lankowitz-Edelschrott 
- Teilgebiete der Gebarung im Land Steiermark 

- Tauernkraftwerke AG 

- Stadtgemeinde Dornbirn und Gemeindeverband Vorarlberger Bürger­
meisterpensionsfonds 

- Unternehmungsbetei l igungen der Bundeshauptstadt Wien 
- Museumsquartier-Errichtungs- und BetriebsgesmbH 
- Haftungen der Bundeshauptstadt Wien 
- Krankenanstalten der Bundeshauptstadt Wien 
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Vorbemerkungen 

M i tw irkung an der Rech nungsverwaltu ng 
des Bundes 

(1) Neben seiner Prüfungstätigkeit hatte der RH im Jahre 1 994 den Bundes­

rechnungsabschluß 1 993 zu verfassen, den er Anfang November 1 994 
dem Nationalrat zugeleitet hat. Zugleich hat der RH dem Nationalrat ei­
nen Nachweis über den Stand der Bundesschulden für das Jahr 1 993 vor­
gelegt .. 

Den Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1 993 hat der Nationalrat mit 
Bundesgesetz, BGBI Nr 2 1 1 / 1 995 ,  genehmigt. 

(2) Ferner wirkte der RH im Rahmen seiner Zuständigkeit an der Ordnung 
des Rechnungswesens und an der Finanzschuldengebarung mit. 

F i n anzielle Auswirku ngen 
neuer rechtsetzender Maßnahmen 

( 1) In Entsprechung der Entschließung des Nationalrates vom 1 9. März 1 98 1  
wurden dem R H  i m  Berichtsjahr 1 994 1 1 0 Gesetzes- und 2 1 9  Verord­
nungsentwürfe der Bundesverwaltung zur Stellungnahme zugeleitet. 

Aus den Bundesländern wurden dem RH insgesamt 79 Entwürfe zu neu­
en rechtsetzenden Maßnahmen zur Begutachtung übermittelt. 

Der RH hat sich in  seinen Stellungnahmen im wesentlichen auf eine Be­
urtei lung aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle be­
schränkt und ist insbesondere auf die Berechnungsgrundlagen der finan­
ziel len Auswirkungen der vorgesehenen rechtsetzenden Maßnahmen 
eingegangen. 

Gemäß § 1 4  des Bundeshaushaltsgesetzes obliegt es nämlich jedem Bun­
desminister, in dessen Wirkungsbereich ein Gesetzes- oder Verordnungs­
entwurf ausgearbeitet wurde, eine Stellungnahme darüber abzugeben, ob 
und inwiefern die Durchführung der vorgesehenen Vorschriften voraus­
sichtlich vermehrte Ausgaben für den Bund verursachen wird. 

Dieser Kalkulationspflicht wurde insbesondere bei dem Entwurf 

- für die Bundes-Verfassungsgesetz-Novel le 1 994 ("Bundes­
staatsreform"), 

- einer begleitenden Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle zum Beitritt 
Österreichs zur EU, 

- einer Europawahlordnung, 
- einer Paßgesetz-Novelle 1 995 sowie 
- einer Änderung der Verpackungsverordnung 

nicht oder nicht ausreichend nachgekommen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

neuer rechtsetzender Maßnahmen 

In diesem Zusammenhang sah sich der RH zu dem Hinweis veranlaßt, 
daß die Anpassung österreichischer Rechtsvorschriften an das EU-Recht 
nicht von der innerstaatlichen Kalkulationspflicht entbindet. 

Bei mehreren Verordnungsentwürfen zur Anpassung von Tarifen verwies 
der RH weiters auf die Notwendigkeit, in regelmäßigen Abständen Ko­
stenberechnungen anzustellen, um die Übereinstimmung der beabsich­
tigten Erhöhung mit der tatsächlichen Kostenentwicklung beurteilen zu 
können. 

(2) Wie schon in  den Vorjahren wurden auch im Jahre 1 994 Bundesgesetze 
beschlossen oder Verordnungen im Bundesgesetzblatt verlautbart, ohne 
daß dem RH vorher Gelegenheit zur Begutachtung der Verwaltungsent­
würfe eingeräumt worden war. Dies betraf beispielsweise 

- das Bundesgesetz über die Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik (Ar­
beitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz, BGBI Nr 3 1 5); 

- das Bundesgesetz, mit dem das Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetz 
geändert wird (BGBl Nr 4 1 2); 

- das Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1 960 geändert 
wird 09. StVO-Novelle, BGBI Nr 5 1 8) 

sowie zahlreiche Verordnungen aus allen Verwaltungsbereichen. 

Darstellung der P rü fu ngsergebnisse 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesmi nisterien folgt der im 
Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichtes geltenden Zuständigkeitsvertei­
lung und Reihung der Bundesministerien. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise die festge­
stellten Sachverhalte (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Ab­
satzbezeichnung), deren als Beanstandung und/oder Empfehlung gefaßte 
Beurtei lung durch den RH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme 
der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie 
eine allfällige Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit  4) aneinan­
dergereiht. Das Zahlenwerk enthält allenfalls kaufmännische Rundungen. 

Wie bereits in den Vorjahren stellt der RH den einzelnen Prüfungsergeb­
nissen seine wesentlichen Feststellungen ähnlich einem "management let­
ter" voran, um dem Leser einen rascheren Überblick zu erleichtern. 

Entsprechend einem Wunsch von Abgeordneten aller im Rechnungshof­
ausschuß vertretenen Fraktionen schließt der R H  i n  einem Anhang zu 
den Prüfungsergebnissen eine Auflistung der verantwortlichen Entschei­
dungsträger der überprüften Unternehmungen an. 
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Vorbemerkungen 

A u ssagewert von P rüfungsergebnissen 

Der RH gibt im vorliegenden Bericht dem Hohen Haus einen umfassen­
den Überblick über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit im Bundesbe­
reich für das Jahr 1 994, hat sich hiebei jedoch auf die Wiedergabe der 
ihm bedeutsamer erscheinenden Sachverhaltsfeststellungen, Stark- bzw 
Schwachstellen und daran anknüpfende Empfehlungen beschränkt. Die in  
Einzelfällen erhobenen Mängel dürfen daher keineswegs verallgemeinert 
werden . Die gegebenen E mpfehlungen wollen als  Denkanstöße zur 
Verbesserung der Haushal ts- und U nternehmungsführung nach den 
Grundsätzen der Ordnungsgemäßheit ,  Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit verstanden werden. 

1I0ffene-Pos ten-B ueh h altu ng" 
der <>fTen tl iehen F i nanzkontrolle 

Die 1 982 begonnene ressortweise Auflistung der "Unerledigten Anregun­
gen aus Vorjahren" wurde auch im vorliegenden Bericht fortgeschrieben, 
wobei auch Mitteilungen über beabsichtigte Maßnahmen bzw allfällige 
Hinderungsgründe beigefügt wurden. 

Ebenso führt der RH seine ressortweise Zusammenstellung jener Empfeh­
lungen weiter, denen mittlerweile durch die erforderlichen Maßnahmen 
des Nationalrates oder der überprüften Stellen entsprochen wurde ("Ver­
wirklichte Empfehlungen"). 
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Vorbemerkungen 

Verschuldung des Bundes 

Stand der Finanz­
schulden 

2 TB 

Öffentliche 
V r chuldun 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

Öffent liche Verschuldu ng 

Der RH berichtet dem Nationalrat jährlich über den Stand und die Ent­
wicklung der Verschuldung des Bundes jeweils umfassend aus Anlaß der 
Vorlage des jeweiligen Bundesrechnungsabschlusses (zuletzt im OktOber 
1 99 5  mit dem Bundesrechnungsabschluß 1 994). Darüber hinaus sieht 
sich der Rechnungshof auch in anderem Zusammenhang zu Bemerkun­
gen über damit  zusammenhängende Bereiche veranlaßt, wie d ies bei­
spielsweise im Tätigkeitsbericht an den Nationalrat über das Jahr 1 992 
(TB 1 992 S. 1 3  ff) hinsichtlich der "Grauen Finanzschuld" der Fall war. 

Nunmehr hält der RH - nicht zuletzt wegen des mit 1 .  Jänner 1 995 er­
folgten Beitrittes Österreichs zur Europäischen Union - eine Darstel­
lung der öffentlichen Verschuldung in Österreich für angezeigt. 

Von 1 965  bis 1 994 stieg der Stand der Finanzschulden des Bundes wie 
folgt an: 

Finanzschulden - Bund 
in Mrd S 

1965 1 970 1 97 5  1 980 1 985 
Qudle: Bunde:,r{'chnunf!:s.lbs(hlüs�t:: 

1990 1 994 

11 
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Öffentliche Verschuldung 

12 
Zinsendienst 

Defizit 

Für diese Finanzschulden hat der Bund von 1 965 bis 1 994 jährlich nach­
stehende Beträge an Zinsenzahlungen aufgewendet: 

Zinsendienst - Bund 
in Mrd S 

80 

1-
70 , 
60 11 

�1lJ 
" 50 

11 
, 40 

I{ 
�, 11 

�, � 

30 

20 

10  

� 
1 965 1 970 1 975 1 980 1985 1 990 1 994 

Qutollc: liunde\T('(hnungsJhl.,(hlü."'''t: 

Als Defizit (jährlicher Nettoabgang) wird der Unterschied zwischen den 
(im Allgemeinen Haushalt des jährlichen Budgets dargestellten) Ausga­
ben und Einnahmen des Bundes bezeichnet. 

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 1 988 geänderten Rechtslage bezüglich 
der Ermittlung des Nettoabganges ist eine vergleichbare Darstellung der 
Entwicklung der jährlichen Defizite des Bundeshaushaltes erst ab diesem 
Zeitpunkt möglich: 

in Mrd S 
Nettoabgang- Bund 

1 20 1.-----,-----:--------:-----:----, 

1 00 >-----;--�--_;.--__+--__:; ..... """"-__i 

80.--�-----�----�------� 

40--
---r----+--------------,r---� 

20 �1 --�--_+--�--�----r____i 

1988 1 989 1 990 1991 
Qudlc; Bunt!tosrechnunj4s,ths(hluB 199'1 

L 992 1 993 1 994 
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Graue 
Finanzschulden 

Verschuldung der 
Länder und 
Gemeinden 

Öffentliche 
V rschuld n 

Neben den "eigentlichen" Fi nanzschulden bestehen die außerhalb des 
Bundeshaushaltes vom Bund oder von ausgegliederten Rechtsträgern zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben aufgenommenen sogenannten Grauen Fi­
nanzschulden, die allerdings ebenso wie die Fi nanzschulden des Bundes 
zu verzinsen und zu tilgen sind. 

Über die Größenordnung und die Erscheinungsformen der Grauen Fi­
nanzschulden hat der RH bereits im TB 1 992, S. 1 3  ff dem Nationalrat 
ausführlich berichtet. Ende 1 994 betragen die Schulden des Bundes aus 
außerbudgetären Finanzierungen etwa 249 Mrd S. 

Neben dem Bund haben auch die übrigen Gebietskörperschaften (Länder, 
Gemeinden) Schulden aufgenommen, deren jeweil iger Stand von 1 980 
bis 1 994 der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist: 

Schuldenstand - Länder und Gemeinden 
in Mrd S 
1 50 

I I I 1 20 ...---J .... 
y- Länder ohne Wien 

1 90 

60 

Gemeinden ohne Wien 

30 

mrTIITlTJ 
1 980 1985 1 990 1994 

Die Verschuldung der Länder und Gemeinden hat zwar insgesamt stetig 
zugenommen, betrug jedoch zuletzt ( 1 994) dennoch nur einen Bruchteil 
der Verschuldung des Bundes. 

13 
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14 

Öffentliche Verschuldung 

Österreich und die 
Europäische Union 

Konvergenzkri terien 

Preissrabilirär 

Wechselkurse 

Zinsen 

Öffentliche 
Verse huldung 

Österreich ist mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1 995  der Europäischen 
Union beigetreten. Der für die Europäische Union maßgebliche Vertrag 
von Maastricht sieht die Schaffung einer Wirtsc9afts- und Währungsuni­
on vor, deren Verwirklichung 1 999 geplant ist. 

H iefür sieht der Vertrag von Maastricht nachstehende vier Konvergenz­
kriterien (Konvergenz ist die Annäherung bzw die Übereinstimmung der 
wirtschaft l ichen Rahmenverhältnisse i n  den Mitgliedsstaaten der Eu­
ropäischen Union) vor: 

Die durchschnittliche Inflationsrate darf nicht mehr als 1 ,5 % über der 
Inflationsrate jener drei Mitgliedsstaaten l iegen, die auf dem Gebiet der 
Preisstabilität das beste Ergebnis aufweisen. 

E i n  Mitgliedsstaat muß zumindest in den letzten zwei Jahren die im 
Rahmen des Europäischen Währungssystems vorgesehenen normalen 
Bandbreiten ohne starke Spannungen eingehalten haben und darf inner­
halb dieses Zeitraumes gegenüber der Währung eines anderen Mitglieds­
staates nicht abgewertet haben. 

Der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz darf nicht mehr als 
zwei Prozentpunkte über dem jener drei Mitgliedsstaaten liegen, die auf 
dem Gebiet der Preisstabilität das beste E rgebnis erzielt haben. 

Der Netrofinanzierungssaldo (jährliches Defizit) der öffentlichen Finan­
zen darf nicht mehr als 3 % des Brutroinlandsproduktes (BIP) betragen; 
der öffentliche Schuldenstand darf 60 % des BIP nicht übersteigen. 

Öffentliche Schulden sind jene des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Sozialversicherungseinrichrungen sowie bestimmter ausgegliederter 
Rechtsträger (außerbudgetäre Finanzierungen) im Sinne des Europäischen 
Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. 
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Öffentliche 
Ver chuldun 

Gemessen an diesem Konvergenzkriterium stellt sich die Entwicklung 
der öffentlichen Verschuldung Österreichs wie folgt dar: 

in% 
des BlP 
5 

4 

- J 

/ 
3 

2 
� 

1 980 

V 

Öffentliches Defizit 

)\ 

� 
V \ 

__ I . , 

"'\V 

1 985 1990 
Quf'llr: Ös[t"rr(:'l(hl�hc\ �(<lras{I\(ht's 7.enrralamr 

in% 
des BlP 

70 

60 

50 

40 � 
30 

20 

10 

1980 

Öffentlicher Schuldenstand 

�I 1 -b-L 
./ 

� 

� ,-
J/ 

1985 1990 
QL1ell�: Ü�[errei(hJ�<.:h(:s Stacl'\cis,lw') Lencrdlamr 

� 

t '\ 
Maastricht 

1994 

Y 
� aastricht 

1994 

Gemäß dem Vertrag von Maastricht hat die EU-Kommission die Einhal­
tung der Haushaltsdisziplin  (Entwicklung der Haushaltslage und des öf­
fentlichen Schuldenstandes) der Mitgliedsstaaten zu überwachen. Im Falle 
einer übermäßigen öffentlichen Verschuldung kann der EU-Rat sowohl 
dem betreffenden Mitgliedsstaat binnen einer bestimmten Frist umzuset­
zende Sanierungsmaßnahmen auftragen als auch sonstige Maßnahmen 

15 
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16 

Öffentliche Verschuldung 

Erreichungsgrad 

Schluß­
bemerkungen 

anordnen (zB Überprüfung der Darlehenspolitik der Europäischen Investi­
tionsbank gegenüber diesem Mitgliedsstaat, Hinterlegung einer unverzins­
lichen Einlage dieses Mitgl iedsstaates bei der Europäischen Union , Ver­
hängung von Geldbußen). 

Von den oben dargestellten Konvergenzkriterien erfüllte Österreich Ende 
1 994 jene bezüglich der Preisstabil ität, der Wechselkurse und des Zinsni­
veaus, nicht jedoch bezüglich der öffentlichen Verschuldung (jährliches 
Defizit, Schuldenstand). 

Der RH hat sich bei seiner Darstellung der öffentlichen Verschuldung in  
Österreich auf deren Entstehung, Auf tei lung und Entwicklungstendenz 
sowie auf deren Gegenüberstellung mit den von der Europäischen Union 
für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion von ihren 
Mitgliedsstaaten geforderten Konvergenzkriterien beschränkt. Er über­
sieht h iebei weder die aus der öffentlichen Verschuldung resultierenden 
und angestrebten Stabi l isierungs- und Wachstumswirkungen noch die 
durch die Schuldaufnahmen bewirkten Zugänge an Sach- und Vermö­
genswerten der österreichischen Volkswirtschaft , gibt jedoch zu beden­
ken, daß die Konvergenzkriterien der Europäischen Union nicht auf die 
dadurch bewirkten makroökonomisch günstigen Effekte, sondern auf an­
dere Meßgrößen abzielen. 

Der RH hat bereits in seinem TB 1 992 darauf hingewiesen, daß die 
primär vom Bund verursachten - öffentlichen Schulden mittlerweile ei­
ne Höhe erreicht haben, daß unter Berücksi chtigung ihrer Verzi nsung 
und Bedienung die Erfüllung aktueller wirtschafts- und sozialpolitischer 
Zielsetzungen vielfach nur noch durch die Aufnahme weiterer Schulden 
finanziert werden kann. 

Dennoch ist - wie die dargestellten Zahlenreihen bis 1 994 belegen -
die öffentliche Verschuldung weiter angestiegen. 

Der RH sieht sich daher zu dem H inweis veranlaßt, daß Österreich -
nunmehr jedenfalls aufgrund seines Beitrittes zur Europäischen Union -
verhalten ist ,  durch rigorose Ausgabendisziplin und/oder Erschl ießung 
neuer Einnahmequellen wirksame Maßnahmen zur Erreichung der von 
den Konvergenzkriterien geforderten Begrenzung der öffentlichen Ver­
schuldung zu setzen. 
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Allgemeines 

Prüfungs aussagen 
des RH 

Grundsätzliches 

Vergabe esen 

Vergabc,vcsen 

Die öffent l iche Hand ist ein wicht iger Nachfrager von Gütern u nd 
Dienstleistungen. Laut einer im Auftrag des BMF erstellten Studie be­
trug das Auftragsvolumen rd 200 Mrd S ( 1 988), wovon rd 70 Mrd S auf 
den Bund entfielen. Das Volumen öffentlicher Aufträge in der EU wird 
auf rd 8,5 Billionen S geschätzt. 

Durch die zunehmend verschärfte budgetäre Si tuat ion, aber auch durch 
die im Zuge des Beitrittes Österreichs zur EU eingetretenen Öffnung der 
Märkte hat das öffentliche Vergabewesen weiter an Bedeutung gewonnen. 

In Anbetracht des hohen Stellenwertes des Vergabewesens hat sich der 
RH stets auch mit den Auftragsvergaben befaßt. 

Der RH sieht im freien Wettbewerb die wichtigste Voraussetzung für ko­
stengünstige Beschaffungen. Da dieser nur durch die Gleichbehandlung 
aller Bieter und die Einhaltung der Vergabenormen sichergestellt werden 
kann, wird der RH die Vergabepraxis weiterhin  als ei nen der Schwer­
punkte seiner Prüfungen betrachten. 

2 Das öffentliche Vergabewesen wurde in den letzten Jahren - teils auf­
grund zwischenstaatlicher Verpfl ichtungen (EWR, EU) - vor allem 
durch 

- das Bundesvergabegesetz 0 uli  1 993) und die darauf beruhenden Ver­
ordnungen sowie 

- die Neufassung der ÖNORM A 2050 Oänner 1 993) 

zunehmend verrechtlicht. 

Den Verbesserungen aufgrund der neuen Rechtslage (zB stärkere rechtli­
che B i ndung der öffent lichen Hand, umfassende Bekanntmachungs­
pflichten, erweiterte Rechtsschutzmögl ichkeiten) steht allerdings ge­
genüber, daß kompetenzrechtliche Gründe und die bloß ab bestimmten 
Schwellenwerten zwingende Geltung der EU-Richtlinien zu einer weite­
ren, die Übersicht und die Anwendung erschwerenden Zersplitterung des 
Vergaberechtes geführt haben. 

In Fortschreibung der "Allgemeinen Prüfungsaussagen von grundsätzli­
cher Bedeutung" (TB 1 99 1  IH. Abschnitt S. 47 f) werden nachfolgend die 
wichtigsten Prüfungsaussagen des RH zum Vergabewesen dargestellt: 

( 1 )  Soweit nicht die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung von Ver­
gabebestimmungen besteht, sollten umfassende und zeitgemäße Vergabe­
ordnungen unter Zugrundelegung der ÖNORM A 2050 und der vorzugs­
weisen Anwendung der öffentlichen Ausschreibung (nunmehr: offenes 
Verfahren) erlassen werden. 

1 7  
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1 8  

Vergabewesen 

Leistungs­
beschreibung 

(2) Die Beweggründe für eine aus volkswirtschaftlichen oder sonstigen 
(zB wehrpolit ischen) Gründen erfolgte freihändige Vergabe (nunmehr: 
Verhandlungsverfahren) anstelle einer öffentlichen Ausschreibung (nun­
mehr: offenes Verfahren) sind nachvollziehbar darzulegen.  

(3)  U m  unzulässige E influßnahmen zu vermeiden und eine w irksame 
Kontrolle zu ermöglichen, sind die wesentlichen Beschaffungsfunktionen 
(wie Bedarfsermittlung, Vergabe und Abnahme) voneinander organisato­
risch getrennt wahrzunehmen. 

(4) Die Durchführung routinemäßiger oder geringfügiger Beschaffungs­
fälle sollte von den übergeordneten Stellen an die tatsächlichen Bedarfs­
träger delegiert werden. 

(5 )  Die nachträgliche Zulassung eines nicht zum Zuge gekommenen Bie­
ters als Auftragspartner des Bestbieters läßt vorherige Preisabsprachen 
vermuten und widerspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Beschaf­
fung. 

( 1 )  Die Durchführung von Beschaffungsvorhaben setzt deren sorgfältige 
Planung und eine schlüssige Bedarfsbegründung voraus. 

(2)  Bei  der Bedarfsbeschreibung soll  i m  Si n ne des lIumweltgerechten 
Beschaffungswesensll auf die Verminderung von Umweltbelastungen ge­
achtet werden .  

(3)  Das Fehlen grundsätzlicher Vorgaben (zB Beschaffungsumfang, Prio­
ritäten) führt häufig zu Kostenüberschreitungen, teuren Auftragserweite­
tungen oder Nachteilen für die Nutzer. 

(4) Mangelhafte Leistungsbeschreibungen bewirken eine unzweckmäßige 
Einengung des B ieterkreises, Vorhabensverzögetungen und Fehlentschei­
dungen. 

( 5 )  Änderungen des Leistungsumfanges im Zuge der Baudurchführung 
ziehen Nachtrags- bzw Zusatzangebote oder Mehrmengen und somit 
meist erhebliche Kostenüberschreitungen nach sich. 

(6) Umfangreiche I nvestitionsvorhaben s ind auf e inen überschaubaren 
Zeitraum zu begrenzen,  um Verteuerungen durch Massenerhöhungen 
oder Preisgleitungen zu vermeiden. 

(7) Erweiterungen des Auftragsumfanges (zB durch nachträgliche Zusatz­
aufträge) bei Vereinbarung der Leistungserbringung zu einem Fixpau­
schale stellen den Sinn des Pauschalauftrages in Frage und verursachen fi­
nanzielle Nachteile für den Auftraggeber. 

(8) Für die Zielerreichung sollten auch Beschaffungsalternativen ermittelt 
und bewertet werden, insbesondere 

- bei der Wahl der günstigsten Rechtsform (Kauf, Tausch, Miete oder 
Leasing), 
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Zuschlagserteilung 

- hinsichtlich einer wirtschaftlichen Vorgangsweise (zB Sanierung oder 
Wahl eines anderen Objektes) sowie 

- hinsichtlich des "contracting out" ,  das ist die Fremdvergabe anstelle der 
Erbringung einer Eigenleistung durch die öffentliche Hand. 

(9) Dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz entsprechend sollte der (zusätzlich) 
erzielte Nutzen durch die zu seiner Erreichung erforderlichen Kosten bzw 
Mehrkosten gerechtfertigt sein.  

( 1 0) Personen oder Unternehmungen, die an der Erstellung der Ausschrei­
bungsunterlagen mitgewirkt haben,  s ind im Sinne eines fai ren Wett­
bewerbes nicht als Mitbewerber in Betracht zu ziehen. 

( 1 1 ) Bei der Beschaffung von Gütern ist auf Nebenvoraussetzungen (zB 
Verfügbarkeit  entsprechend ausgebildeten Personals) zu achten. 

( 1 2) Bei größeren Beschaffungsvorhaben ist die Einrichtung eines Pro­
jektcontrollings zweckmäßig. 

( 1 )  Verhandlungen über Preise und Verrragsbedingungen zwischen Ange­
botseröffnung und Zuschlag beeinflussen die Wettbewerbsvoraussetzun­
gen und widersprechen den Grundsätzen eines freien Wettbewerbes und 
der Gleichbehandlung aller Bieter. 

(2)  Die Auswahl des Bieters bei der Zuschlagserteilung hat nach wirt­
schaftlichen und nicht nach regionalen Gesichtspunkten zu erfolgen. 

1 9  
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Vorbemerkungen 

Grundsätzliches 

Ve altungsreform 

Vorschläge zur Verwaltungsreform 

Aufgrund des hohen Stellenwertes einer zukunftsorientierten, straffen, ef­
fektiven und effizienten öffentlichen Verwaltung sowie des verstärkt ge­
äußerten Wunsches nach einer systematischen Darstellung seiner Prü­
fungsergebnisse und -aussagen faßt der RH in einer schwerpunktmäßigen 
Auflistung seine wesentlichsten Vorschläge zur Verwaltungsreform und 
zum Bürokratieabbau der letzten Jahre zusammen. 

Unbeschadet der für die einzelnen Ressorts jeweils abgegebenen Vorschlä­
ge hob der RH folgende grundsätzliche Empfehlungen hervor, und zwar 
hinsichtlich 

- der eindeutigen Klarstellung von Zuständigkeiten, 

- der Bereinigung historisch gewachsener Strukturen, 

- der Zusammenlegung von Organisationseinheiten mit gleichem Aufga­
benbereich, 

- der Entlastung von Zentralstellen durch Delegation bestimmter Aufga­
ben, 

- der möglichst gleichmäßigen Auslastung der Bediensteten, 

- der Vermeidung von Doppelgleisigkeiten, 

- der weitgehenden Straffung von Verwaltungsabläufen zwecks Verfah­
rensbeschleunigung und Personaleinsparungen, 

- des verstärkten Einsatzes der EDV bzw der Nutzung bereits bestehen­
der EDV-Anlagen zwecks Vereinfachung und Beschleunigung von Ver­
fahrensabläufen, 

- der verstärkten Zusammenarbeit gleichartiger Organisationseinheiten 
eines Verwaltungsbereiches auf dem Gebiet der EDV zur Senkung der 
Kosten für Beschaffung, Wartung und Entwicklung der Hard- und Soft­
ware sowie 

- des zielgerichteten Einsatzes einer Kostenrechnung zur Erhöhung der 
Aussagekraft des Rechnungswesens und als Grundlage möglicher Ein­
sparungspotentiale. 

21 
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Verwaltungs reform 

22 

BKA 

BMA 

BMwA 

BMAS 

Die nachstehenden, im Interesse der Verwaltungsreform gelegenen Vor­
schläge des RH beziehen sich 

auf den Bereich des Bundeskanzleramtes hinsichtlich 

- der Durchführung von Förderungsmaßnahmen auf grund eines Gesamt­
konzeptes bzw einheitlicher Planungs- und Förderungsrichtlinien zur Ver­
meidung von Doppelgleisigkeiten (NTB 1 993 S. 23 f Abs 20), 

- der Einschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für 
Fahrten von Führungskräften (seit SB Ermessensausgaben 1 984); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten 
hinsichtlich 

- der Schwerpunktsetzung bei der politischen und wirtschaftspolitischen 
Berichterstattung der Auslandsvertretungen an die Zentralstelle (WB 1 993/3 
Auslandsvertretungen S. 4 Abs 2), 

- der Verfahrensvereinfachung bei der Bemessung des Wohnungskosten­
bei trages für Mi tarbei ter bei Auslandsvertretungen (WB 1 993/3 Aus­
landsvertretungen S. 5 Abs 5 ), 

- der verwaltungsökonomischen Neuordnung des Dotierungssystems 
österreichischer Vertretungen (WB 1 993/3 Auslandsvertretungen S. 6 f 
Abs 8); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hinsichtlich 

- der Übertragung von bergrechtlichen Zuständigkeiten an die Gewerbe­
behörden (NTB 1 979 S. 5 7  f Abs 86.20), 

- der Auflösung unwirtschaftlicher Bauhöfe (NTB 1 993 S. 33 Abs 1 0), 

- der Übertragung des untergeordneten Straßennetzes der Bundesstra­
ßen B in den selbständigen Wirkungsbereich der Länder, um Baumaßnah­
men ohne Einschaltung des BMwA rasch und ökonomisch durchführen zu 
können (seit TB 1 983), 

- der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in der Bauver­
waltung als Grundlage weiterer Einsparungen (NTB 1 993 S. 3 1  Abs 6); 

auf den Bereich des Bundesminisreriums für Arbeit und Soziales hinsicht­
lich 

- der Zurückhaltung bei der Höherreihung von Dienstposten bzw bei der 
Neuaufnahme von Personal im Bereich der Sozialversicherungsträger (seit 
TB 1 99 1 ), 
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BMF 

BMGK 

erwaltungsreform 

- der Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen bei den Sozialversicherungsträ­
gern zur bedarfsgerechteren und kostengünstigeren Personalbewirtschaf­
tung (seit TB 1 992), 

- der verstärkten Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz des Haupt­
verbandes gegenüber den Sozialversicherungsträgern zur Verbesserung 
der Koordination und der Zusammenarbei t (TB 1 992 S. 92 f Abs 2 . 1 3  
und S. 94 f Abs 2 . 1 7), 

- der Neuordnung der veralteten Abrechnungsgrundlagen für die ortho­
pädische Versorgung durch den Hauptverband der Sozial versicherungs­
träger (seit TB 1 990), 

- der Auflassung des - neben der Dienstordnung für die Angestellten der 
Sozialversicherungsträger bestehenden - eigenen Dienstrechtes der Versi­
cherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (TB 1 993 S. 91 f Abs 4), 

- der Verfahrensvereinfachung bei der Ermittlung der Beitragsgrundla­
gen im Bereich der Unfallversicherung (TB 1 992 S. 73 f Abs 1 .20), 

- der Schaffung gemeinsamer ärztlicher Begutachtungsstellen der Pen­
sionsversicherungsträger zumindest in den westlichen Bundesländern 
(seit TB 1 980); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Finanzen hinsichtlich 

- der gleichmäßigen Auslastung der Mitarbeiter der Finanz- und Zoll­
verwaltung (seit TB 1 992), 

- der Übertragung der Bearbeitung zollrechtlicher Finanzstrafsachen in 
den Finanzlandesdirektionen an die für Zollangelegenheiten zuständigen 
Fachabteilungen (seit NTB 1 979), 

- der ausbildungsgerechten Verwendung von Bediensteten der Zollver­
waltung (TB 1 993 S. 1 7 1  f Abs 5 und S. 1 77 Abs 5 ), 

- der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Abgabenwesen (seit 
TB 1 983), 

- der Festlegung einer Bagatellgrenze bei Kapitalertragsteuerrückerstattun­
gen im Zusammenhang mit  Doppelbesteuerungsabkommen (TB 1 993 
S. 1 66 Abs 14); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumen­
tenschutz hinsichtlich 

- der Übernahme der Betriebsführung des Strahlenfrühwarnsystems durch 
Bundesbedienstete zur Verringerung der Betriebskosten (seit TB 1 990), 

- der Erneuerung der Kommunikationsstrukturen des Strahlenfrühwarn­
systems (seit TB 1 990); 

23 
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Verwaltungsreform 

24 

BMI 

BMJF 

BMJ 

- der Verbesserung der Arbeits- und damit der Wirkungsweise des Kran­
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (zuletzt WB 1 995/6 Krankenan­
stalten-Zusammenarbeitsfonds S. 22 Abs 30), 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Inneres hinsichtlich 

- der Regelung der Dienstkleiderbewirtschaftung (sei t TB 1 966 bzw 
1 980), 

- der Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Massafonds der Wachekör­
per des Bundes (seit TB 1 966), 

- der bedarfsgerechten Anpassung der Dienststunden der Polizeiärzte (zu­
letzt TB 1 988), 

- der Anhebung der Kostensätze für in vorwiegend privatem Interesse gele­
gene Überwachungstätigkeiten öffentlicher Sicherheitsorgane (TB 1 992 
S. 34 Abs 2 . 1 4), 

- des Verzichtes auf den Einsatz von Exekutivbeamten im Verwaltungs­
dienst der Zentralstelle (seit TB 1 99 1 ); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Jugend und Familie hin­
sichtlich 

- der Einstellung der kompetenzwidrigen Zuweisung von Förderungsmit­
teln des Bundes an den Österreichischen Jugendherbergsverband und das 
Österreichische Jugendherbergswerk (seit TB 1 966; zuletzt NTB 1 992 
S. 59  Abs 34), 

- der Umstellung der allgemeinen Vereinsförderung auf eine Projektförde­
rung im Rahmen des Österreichischen Bundesjugendplanes (seit TB 1 966; 
zuletzt NTB 1 992 S. 5 5  f Abs 29); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Justiz hinsichtlich 

- der Verringerung der personalintensiven ÜbersteIlungsfahrten von Un­
tersuchungshäftlingen zu AußensteIlen des landesgerichtlichen Gefange­
nenhauses Wien (TB 1 993 S. 1 1 5 Abs 5),  

- der Auftragsausweitung für die bei den Justizanstalten eingerichteten 
Arbeits- und Wirrschaftsbetriebe (TB 1 993 S. 1 1 6 Abs 7 und S. 1 1 7 
Abs 1 0), 

- der Erstellung eines Konzeptes zur wirtschaftlicheren medizinischen 
Versorgung von Strafgefangenen sowie der Koordination und Vereinheitli­
chung der Beschäftigung von Ärzten (TB 1 993 S. 1 1 7 ff Abs 1 1  und 1 2), 

- der Entlastung der Justizwachebeamten von Kanzleitätigkeiten (TB 1 993 
S. 1 22 Abs 1 9), 
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BMLV 

BMLF 

BMU 

BMUK 

Verwaltungsreform 

- der Abstandnahme von mehrjährigen Dienstzuteilungen (TB 1 993 
S. 1 2 2  Abs 20), 

- der Schaffung von "geschlossenen Abteilungen" in Krankenanstalten im 
Wiener Raum zur stationären Behandlung von Strafgefangenen (TB 1 993 
S. 1 1 9 Abs 1 3); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Landesverreidigung h in­
sichtlich 

- der Neuregelung für Urlaube der bei Auslandseinsätzen verwendeten 
Soldaten (TB 1 994 S. 2 1 1  Abs 6), 

- der Verlängerung der Einsatzdauer bei den im Rahmen der UNO im 
Ausland eingesetzten Missionen (TB 1 994 S. 2 1 0  Abs 5 ), 

- der Trennung der Einkaufsorganisation von den bestellenden Fachabtei­
lungen (zuletzt WB 1 993/6 Beschaffungswesen S. 8 f Abs 4), 

- der Verwendung von Zivilbediensteten für Hi lfsdienste bzw nicht mi­
l itärspezifische Aufgaben (sei t TB 1 976), 

- eines verstärkten "contracting-{)ut" bei der Instandhaltung von Kraftfahr­
zeugen insbesondere bei kleineren Garnisonen (TB 1 990 S. 65 Abs 27.28); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirrschaft 
hinsichtlich 

- der Ausarbeirung eines Gesamtkonzeptes sowie einer bundeseinheidi­
ehen Vorgangsweise bei der Verrechnung von Maschinenvermietungen 
bei den Bauhöfen des Forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und La­
winenverbauung (TB 1 992 S. 1 62 f Abs 1 . 5 ,  1 .6 und 1 .7); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Umwelt hinsichtlich 

- einer bundesinternen Abstimmung und Festlegung der auf dem Gebiet 
des Naturschutzes (insbesondere hinsichtlich der Nationalparks) wahrzu­
nehmenden Interessen und der weiteren Vorgangsweise des Bundes (NTB 
1 992 S. 44 Abs 1 5 .2); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle An­
gelegenheiten hinsichtlich 

- der kostengünstigen Verwendung von Verwaltungsbeamten anstelle 
von Lehrern in  der Zentralstelle und bei den Schulbehörden des Bundes 
in den Ländern (NTB 1 992 S. 8 f Abs 1 0), 

- der zügigen Here i n b ri ngung von B ez ugsü be rgenüssen ( zu le tz t  
WB 1 993/4 Schul- und Bildungswesen S. 1 4 Abs 1 .27), 
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Verwaltungsreform 

28 

BMV 

BMWFK 

- der Übertragung der erstir:stanzlichen Zuständigkeit für die Zentral­
lehranstalten an die Schulbehörden des Bundes in den Ländern (zuletzt 
TB 1 993 S. 36 Abs 2), 

- der Zentralisierung der auf neun Gebäude verteilten Verwaltungsstellen 
des Stadtschulrates für Wien (seit TB 1 988), 

- der Verringerung von Mehrdienstleisrungen (Überstunden) bei Lehrern 
im Bereich des Landesschulrates für Salzburg (NTB 1 992 S. 5 f Abs 3), 

- der Einhebung kostendeckender Internatsgebühren an den Schülerhei­
men des Bundes (TB 1 993 S. 38 f Abs 6), 

- der Einschränkung der Verwendung von Landesbediensteten bei den 
Schulbehörden des Bundes aus dienst- und besoldungsrechtlichen Grün­
den (WB 1 99 1  Landesschulrat für Niederösterreich S. 1 5  f Abs 27); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für öffentl iche Wirtschaft und 
Verkehr hinsichtlich 

- des Verzichtes auf entbehrliche hierarchische Zwischenebenen zur Straf­
fung des Betriebsablaufes in  der Post- und Telegraphenverwaltung durch 
Auflassung der Postdirektionen (zuletzt WB 1 995/3 Post- und Telegra­
phendirektion Linz S. 45 Abs 9), 

- der Zusammenführung der Busdienste von Post und Bahn (TB 1 992 
S. 262 Abs 4. 1 3), 

- der Beseitigung des unbefriedigenden Zustandes, daß Bundesbeamte 
und Bundesbahnbedienstete gleichartige Tätigkei ten i n  unterschiedli­
chen Besoldungssystemen ausüben (seit TB 1 985); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst hinsichtlich 

- der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem BMWFK und der 
Tiroler Landeskrankenanstalten GesmbH (seit TB 1 99 1 ), 

- der Regelung der Labor- und Gutachtertätigkeit einzelner Universi­
tätsinstitute (TB 1 99 1  S. 95 Abs 14. 1 1 ), 

- der Neuregelung der Kollegiengeldabgelrung, um durch einfachere Vor­
schriften den Verwalrungsvollzug wirtschaftlicher zu gestalten (WB 1 993/4 

Kunsthochschulen S. 52  f Abs 3.22), 

- der Erarbeirung eines zweckmäßigen Systems von Studienerfolgskenn­
zahlen als Planungs- und Steuerungsi nstrument zur Lösung künft iger 
Aufgabenstellungen (TB 1 993 S. 75 f Abs 1 4) sowie 

- der Ausarbeitung von R ichtlinien für die Gewährung von Unterstüt­
zungszahlungen im Rahmen der sozialen Förderungsmaßnahmen an 
Künstler (NTB 1 990 Abs 54.28.2). 
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3 TB 

Prufungszuständigkeit d s RH 

Prüfungszuständ igkei t  ues RH 

( 1 )  Der R H  hat im Tätigkeitsbericht fü r  das Verwaltungsjahr 1 992 (S. 7) 
von seinem neuerlichen, im Mai 1 993 unternommenen Versuch berichtet, 
die Gebarung der Bank Austria AG sowie der Anteilsverwaltung-Zen­
tralsparkasse zu überprüfen. 

(2) Da beide Rechtsträger - ungeachtet des im März 1 993 ergangenen 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes - weiterhin die Auffassung 
vertraten, der RH wäre zur Überprüfung ihrer Gebarungen nicht zustän­
dig, mußte der RH im J uli 1 994 neuerlich den Verfassungsgerichtshof 
anrufen. 

(3) Entsprechend der ab Juli 1 993 wirksamen Neuregelung des Verfahrens 
zur Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit 
des RH konnten sowohl die Bank Austria AG als auch die Anteilsverwal­
tung-Zentralsparkasse am zweiten Verfahren vor dem Verfassungsge­
richtshof teilnehmen und ihren Rechtsstandpunkt darlegen. 

(4) Im März 1 995  bestätigte der Verfassungsgerichtshof in Stattgebung 
der Anträge des RH neuerlich dessen Prüfungszuständigkeit.  
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BESONDERER TEIL 

Bereich des Bundeskanzleramtes 

U nerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Hinsichtlich nachstehender Empfehlungen des RH,  die den Koordinati­
onsbereich des BKA betreffen, hat dieses seinen bisherigen Standpunkt 
nicht geändert: 

( I )  Bedenken gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften (SB Ermessensausga­
ben 1 984 Abs 09.3). 

Laut unveriinderter Au/fasSttng des BKA setzten besondere AufgabensteIlungen ge­
wijhnlich von Bundesbediensteten nicht zu erwartende außergewöhnliche Fähigkei­
ten voraus, fiir deren Erbringung die eher starren Regelungen des Dienst- und 
Besoldungsrechtes des Bundes nicht ausreichten. 

(2) Einschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für Fahrten 
von Führungskräften (SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 09.4). 

Das BKA verwies weiterhin auf die im Vollziehungsbereich des BMF erlassenen 
Richtlinien für die Benützung von Kraftfahrzeugen des Bundes und stellte für sei­
nen Bereich im wesentlichen lediglich Überlegungen in Aussicht, hochrangigen Be­
diensteten - etwa für Fahrten zum Dienstantritt - anstelle der Benützung des 
Dienstwagens Taxifahrten zu ermöglichen und die Dienstwagenbewirtschaftung 
nahegelegener Bundesministerien zusammenzulegen. 

Nicht verwirklicht wurden weiters die Empfehlungen des RH hinsicht­
lich: 

(1) Schaffung von ausreichenden materiell-rechtlichen Grundlagen für die 
Osthilfemaßnahmen Österreichs (NTB 1 993 S. 1 7  Abs 3). 

Das BKA stellte einen Gesetzesentwurf betreffend die strukturelle Osthilfe für 
Herbst 1 995 in Aussicht, welcher auch den lnformations- und Koordinationsbe­
reich innerhalb der Bundesverwaltung regeln werde. 

(2) Erstellung eines umfassenden Gesamtkonzeptes für Maßnahmen der Ost­
hilfe (NTB 1 993 S. 1 8  Abs 7). 

Laut Mitteilung des BKA seien die Vorarbeiten für das "OsthilJegesetz" vorrangig, 
welches auch gewisse Grundsä/ze für Osthil/emaßnahmen festlegen werde. 
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Unerledigte Anregungen 

(3) Verbesserung der Organisation sowie Straffung der Verwaltungsabläufe 
innerhalb des BKA bei der Abwicklung von Hilfs- und Strukturmaßnah­
men (NTB 1 993 S. 23 f Abs 20 und Abs 2 1 ).  

Laut Mitteilung des BKA werde es seine nächste Geschä/tseinteilung verbessern; 
neben der Fachabteilung würden weitere Organisationseinheiten des BKA künftig 
nur noch im fachlich unbedingt notwendigen Ausmaß befaßt werden. 
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Prü fu ngsergebnis  

Sportförderung 

Der Bund hat die österreichischen Sportverbände jährlich mit be­
trächtlichen Mitteln ( 1 994 rd 500 Mill S) gefördert. 

Im Vergleich mit  anderen Förderungsbereichen des Bundes be­
wirkte die gebarungsmäßig herausragende "Besondere Sportförde­
rung" aufgrund der gesetzlichen Mittelgarantie und der Wertsiche­
rung eine wesentliche Besserstellung der Förderungsempfänger. 

Die seit mehr als 45 Jahren im wesentlichen unveränderte Vertei­
lungsregelung begünstigte d ie Dachverbände sowie den Öster­
reichischen Fußballbund zu Lasten der Fachverbände. 

Die bedarfsunabhängige Zuweisung der Förderungsmittel ermög­
lichte den Verbänden die Bildung erheblicher Reserven aus Bun­
desmitteln. 

Vorgefundene Doppel- und Mehrfachgleisigkeiten, die im Gesetz 
begründet und auf die geschichtliche Entwicklung zurückzuführen 
waren, erschwerten die Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle 
der Förderungen. 

Die Förderung der Sanierung und der Erhaltung von Sportstätten 
entbehrte einer gesetzlichen Grundlage. 

Zahlreiche Förderungsentscheidungen waren nicht nachvollzieh­
bar. Mit Förderungsangelegenheiten befaßte Beamte bekleideten 
maßgebliche Funktionen bei Förderungsempfängern. 

Gebarungsumfang (in Mill S) 

Jahr Allgemeine Österreichischer Sportförderung 
Sportförderung Sportstättenplan aus besonderen 

Förderungs-
mitteln 

1 992 68,4 45 ,0 367,6 

1 993 7 1 ,4 46,5 380,0 

1 994 7 2 ,8 37 ,8 392,2 

Rechtsgrundlage ist das Bundes-Sportförderungsgesetz, 
BGBl Nr 2/1 970 idgF 

Summe 

48 1 ,0 

497,9 

502,8 
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32 
Prüfu ngsablauf und 
-gegenstand 

Der R H  hat mit U n terbrechu ngen von November 1 99 ')  bis Februar 1 994 
eh e Sportförderung des B u ndes überp rüft und das Prüfu ngserge b n i s  i m  
November 1 994 dem damals zuständigen BMGSK übermi ttel t .  I n folge 
des () bergangs der Zuständigkeit  hat das B K A  im März 1 99 5  Stel l ung 
genom men ; seine Gegenäußerung erstattete der RH i m  J u n i  1 99 5 .  

D i e  G e baru n g s ü berp r ü fu ng d e s  R H  u m fa ß t e  a l l e  H a u p tg e b i e t e  d e r  
Sportfiirderu ng des Bundes, nämlich d ie A l lgeme i ne Sportförderung, d i e  
Fiirderungen im Rahmen d e s  Österreich ischen Sportsüttenplans u n d  d ie  
Sportfiirderung aus  besonderen Förderungsmi tteln . 

A llgemeine Sportförderung 

Förderu ngskonzept 

Jahresplan 

Förderungsvoraus­
setzungen 

2 . 1  I m  Rahmen der A l l gemei nen Sportfiirderung wurden hauptsächl ich Vor­
haben der d rei  Dachverbände ( Arbei tsgemei nschaft für Sport- und Kör­
perk u l tur i n  Österreich - ASKÖ, Al lgeme iner Sportverband Österreichs 
- ASVÖ, Österre ich ische Turn- und Sport-Uni on - U n i o n )  sow ie d i e  
von der Österreich ischen ßundessportorganisation anerkannten 5 0  Fach ­
verbiinde unterstützt .  Gefördert wurden i nsbesondere d i e  Beschickung i n ­
ternat ionaler G ro ßsportveranstaltu ngen i m  A u s l a n d ,  d i e  D u rc hfü h rung 
i n lü ndischer G roHsportveranstalrungen und österre ich ischer Meisterschaf-:" 
ten ,  I-hiro- und Sekretariatsausgaben der Verbände, A u fwendungen für 
Trainer sowie besondere Vorhabe n ,  wie zB Spi tzensportprojekte . 

2 .2  Der R H  vermi ßte e in  Förderu ngskonzept des B u ndes .  Er  empfa h l ,  d i e  
sportpol i t i schen Zielsetzungen des Bundes mi ttel- u n d  langfrist ig festzu­
legen und ein mehrjäh riges Förderungskonzept als Grundlage für künft i ­
ge Förderu ngsgewäh rungen a u s  der A l lgemeinen Sportförderung zu er­
stel len . 

2 . . , Dm ßKA Jugte die.r w. 

3 . 1 E n tgegen den Best i m m u ngen des Bundes-Sportfürderu ngsgesetzes wurde 
der Jahresplan regelmäßig von der Österreich i schen Bu ndessportorganisa­
tion ve rfaßt und vom damals zuständigen B M G S K  ledig l i ch übernom­
men und veröffent l icht .  A uch entll i e l t  e r  ke ine Rangordnung der zu for­
dernden Vorhaben .  

3 .2  Nach Ansicht des RH wäre die  Förderungsplanung Aufgabe der fördern­
den Stelle gewesen .  

3 . .  ' Da.r ßKA .ragte ZN, den jähre.rjJ!arl kiinftig Je!!;.r! ZU enteilen. 

4. 1 [n zah lreichen Fäl len war nicht nachvollziehbar, ob die  gesetz l i chen Vor­
aussetzungen für die Gewäh rung von Sportförderu ngen (wie zB d i e  inter­
nat ionale  u n d  gesamtösterre i c h i sche Bedeut u ng der Vorhaben u n d  d i e  
Notwend igkeit des E i nsatzes von Bundes m i ttel n unter Berücks icht igung 
der Fi nanzlage des Förderungswerbers) vorlagen .  I n  ei nem Fal l wurde ein 
bloß regionales Vorhaben gefördert, i n  ei nem wei teren Fal l  wurden Bun­
desmi ttel h i ngegeben , obwohl der A nt ragsteller über beträcht l iche R eser­
ven aus Bundessportförderungsm i tteln verfügte. 
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Allgemeine 

Sportförderung 

Festveranstalrungen 
der Dachverbände 

Komitee für 
internationale 
Sportbeziehungen 

Sportförderung 

4.2 Der RH beanstandete die Gewährung von Förderungen auf der Grundla­
ge unzureichender Anträge bzw trotz offenkundigen Nichrvorliegens der 
Förderungsvoraussetzungen . 

4.3 Laut Mitteilung des BKA verlange es nunmehr von den Förderungswerbern alle er­
forderlichen Angaben und stelle es das Vorliegen der Färderungsvoraussetzungen ak­
tenmaßig dar. Im Interesse eines sparsamen Mitteleinsatzes werde es künftig auch auf 
allenfalls noch vorhandene Reste aus früheren Förderungszuerkennungen achten. 

5 . 1  Für d ie  Veranstal tungen d e r  ASKÖ i m  Rahmen d e s  J ubi läumsjah­
res 1 992 hat der Bund (ebenso wie  das Land Wien) dem hiefür eigens ge­
gründeten Verein " 1 00 Jahre Arbeitersport in Österreich" eine Förderung 
von 1 0  Mill S zuerkannt und schon ab 1 990 in Raten ausbezahlt. Da der 
Großteil der Aufwendungen erst im Jahr 1 992 anfiel ,  erwuchsen dem 
Verein Zinsenerträge von rd 1 ,2 Mill S. 

5 .2  Der RH beanstandete die vorzeitige Hingabe der Förderungsmittel . 

5 .3  Laut Stellungnahme des BKA habe der Verein den Zinsenertrag widmungsgemaß 
verwendet. 

5 .4 Der RH entgegnete, die Zinsenerträge wären auf die Gesamtförderung 
anzurechnen gewesen. 

6. 1 Für die i nternationalen Union-Jugendspiele 1 9 9 1  und die ASVÖ-Ju­
gendspiele 1 994 hat das BMGSK den beiden Dachverbänden Förderun­
gen von 1 ,5 Mill S bzw von 1 ,7 5  Mill S zuerkannt. 

6.2 Der RH bezweifelte die Notwendigkeit der Förderung, weil beide Dach­
verbände über erhebliche Reserven aus Bundessportförderungsmitteln (rd 
29 Mill S bzw rd 50 Mill S) verfügten. 

6.3 Das BKA nahm die Kritik zur Kenntnis. 

7 . 1  Zur Koord ination der  i nternationalen Sportbeziehungen war  be i  der 
Österreichischen Bundessportorganisation ein "Österreichisches Komitee 
für i nternationale Sportbeziehungen" eingerichtet, dem Vertreter ver­
schiedener Bundesministerien, der Dachverbände, des Österreichischen 
Olympischen Comites und der Österreichischen Bundessportorganisation 
angehörten. Von 1 987 bis 1 993 erhielt das Komitee für internationale 
Sportbeziehu ngen Förderungsmi ttel  des Bundes von i nsgesamt rd 
6,8 Mill S. 

Die jährlichen Förderungen wurden jeweils im vorhinein überwiesen und 
ermöglichten dem Komitee die Erwirtschafrung von Zinsenerträgen.  

7.2  Der RH beanstandete die vorzeitige H ingabe der Förderungsmirrel als 
unzulässig. 

7.3 Das BKA nahm die Kritik zur Kenntnis. 
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Allgemeine 

Sportförderung 

Personelle 
Verflechtungen 

Spitzensportausschuß 

Trainerförderungen 

8 . 1  M i t  Förderungsangelegenheiten unmittelbar befaßte Beamte (damals der 
Gruppe Sport des BMGSK) bekleideten verschiedentlich maßgebliche 
Funktionen bei Förderungsempfängern (zB Komitee für internationale 
Sportbeziehungen, Verein Interski-Austria, Verein Sport-Leistungs mo­
delI Südstadt). 

8.2 Der RH empfahl, derartige personelle Verflechtungen wegen möglicher 
Interessenkollisionen und allfälliger Nachteile für den Bund künftig zu 
unterbinden. 

8.3 Das BKA sagte dies zu. 

9. 1 Zur Förderung des Spitzensports wurde im Jahr 1 989 der Österreichi­
sche Spitzensportausschuß eingerichtet, dem Vertreter des Sportressorts, 
des Österreichischen Olympischen Comites, der Bundessportorganisation 
sowie externe Sachverständige angehörten. Von 1 989 bis 1 993 wurden 
auf Empfehlung des Spitzensportausschusses rd 1 6  Mill S projektbezo­
gen an Sportverbände überwiesen. Eine Offenlegung der Finanzlage der 
Förderungswerber war dabei nicht vorgesehen. 

9.2 Der RH beanstandete, daß die Förderungswerber ihre Finanzlage nicht 
offenzulegen hatten. 

9.3 Das BKA sagte zu, in Hinkunft das Vorliegen aller Fö"rderungsvoraussetzungen 
zuprüjen. 

1 0. 1  Der Einsatz von Trainern bei den Fachverbänden wurde mit 1 1 , 1  Mill S 
( 1 994) gefördert. Zwei Drittel des Gesamtbetrags wurden über Vorschlag 
der Bundessporrorganisation nach bestimmten, von dieser festgelegten 
Kriterien vergeben (zB sportliche Erfolge). Ein wesentlicher Teil der rest­
lichen Mittel wurde dem Österreichischen Fußball bund für Trainer in 
den Bundesnachwuchszentren zuerkannt ( 1 994 1 ,7 Mill S), obwohl die­
ser über 83,7 Mill S (Ende 1 993) aus den Totomitteln (Sportförderung 
aus besonderen Förderungsmitteln) verfügte. 

10.2 Der RH empfahl, von einer Förderung des Österreichischen Fußballbun­
des für Nachwuchstrainer aus Allgemeinen Sportförderungsmitteln Ab­
stand zu nehmen. 

1 0.3 Das BKA sagte in Hinkunft eine genaue Prüfung zu. 

I l . l  I n  den Jahren 1 99 1  bis 1 993 erhielten auch einige regionale Sportverbän­
de bzw Vereine Förderungsmittel für Trainer. 

1 1 .2 Der RH empfahl, im Hinblick auf die gesetzlich geforderte internationale 
oder gesamtösterreichische Bedeutung künftig von solchen Förderungen 
abzusehen. 

1 1 .3 Das BKA sagte dies zu. 
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Sportförd rung 

Österreichischer Sportstättenplan 

Sportstätten­
förderungskonzept 

Bundesinteresse 

Förderungs­
notwendigkeit 

12.1 Zum Zweck eines koordinierten und bedarfsorientierten Sportstättenbau­
es und im Hinblick auf eine Kostenbeteiligung des Bundes hatte das da­
malige BMU im Jahr 1 966 das Österreichische Institut für Schul- und 
Sportstättenbau mit der Erstellung eines gesamtösterreichischen Sport­
stättenplans beauftragt. Ab Mitte der achtziger Jahre wurde anstelle die­
ses Sportstättenplans nur noch eine Statistik über den Bestand an Sport­
stätten geführt (TB 1 993 S. 48 f Abs 3). 

12.2 Der RH bemängelte, daß der Österreichische Sportstättenplan seit rd zehn 
Jahren nicht mehr fortgeschrieben wurde und damit die gesetzliche Vor­
aussetzung für die Sportstättenförderung des Bundes nicht mehr gegeben 
war. Er empfahl die Erstellung eines umfassenden Konzeptes für eine be­
darfsgerechte und Nachfrageveränderungen berücksichtigende Sport­
stättenförderung . 

12.3 Laut Mitteilung des BKA sei das Österreichische Institut für Schul- und Sport­
stä"ttenbau bereits mit einer Erhebung der Sportstätten zur Vorbereitung eines neuen 
Österreichischen Sportstättenplans beauftragt worden. 

12.4 Der RH ersuchte, ihm zu berichten. 

13.1 Für den Sportstättenbau wurden rd 36,7 Mill S ( 1 994) aufgewendet. Die 
Förderungsmittel wurden nach Koordinationsgesprächen mit den Län­
dern für die in den Landesleitplänen vorgesehenen Vorhaben gewährt. Die 
Bundesmittel folgten somit im wesentlichen den Landesinteressen und 
waren auf eine Vielzahl von Einzelvorhaben verteilt. 

13.2 Der RH empfahl, in Abkehr vom Gießkannenprinzip und im Sinne eines 
wirksamen Mitteleinsatzes künftig nur noch im Bundesinteresse gelegene 
Vorhaben zu fördern. 

13.3 Laut Mitteilung des BKA stellen neue Richtlinien eine Konzentration der Sport­
stättenförderung des Bundes auf wesentliche Vorhaben sicher. 

14.1 Der Anteil der Bundesmittel an den geförderten Vorhaben betrug in rd 
zwei Dritteln der Fälle 1 00 000 S oder weniger. In Einzelfällen betrug der 
Bundesanteil sogar weniger als 0,3 % der veranschlagten Gesamtkosten. 

14.2 Nach Ansicht des RH wäre ein Großteil der Vorhaben auch ohne Bundes­
zuschuß verwirklicht worden, so daß die gesetzlichen Förderungsvoraus­
setzungen nicht vorlagen. 

14.3 Laut Stellungnahme des BKA entsprächen die neuen Richtlinien den gesetzlichen 
Anforderungen. 
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36 

Österreichischer 

Sportstättenplan 

Sportstättensanierung 1 5 . 1  Nachdem die Sportstättenförderung des Bundes zu einem hohen Grad der 
Bedarfsdeckung geführt hatte, und die notwendige Sanierung der bestehen­
den Sportstätten die Wirtschaftskraft der Sportverbände bzw Gemeinden 
überforderte, wurden vermehrt Erhaltungs-, Sanierungs- und Umbauar­
beiten gefördert. 

Förderungsart 

Eigenleistung und 
Folgekosten 

Gutachten 

1 5 .2 Der RH bezweifelte die gesetzliche Deckung solcher Förderungsmaßnah­
men. 

1 5 .3  Das BKA erachtete die Bestimmungen des Bundes-Sport/iirderungsgesetzes zwar 
für ausreichend, kündigte jedoch eine Überprüfung seiner Rechtsansicht an. 

1 5 .4 Der RH ersuchte, ihm darüber zu berichten. 

16 . 1 Nahezu sämtliche Förderungen wurden als nicht rückzahlbare Zuschüsse ge­
währt. 

16 .2 Der RH vermerkte, das Bundes-Sportförderungsgesetz sehe in  erster Li­
nie die Förderung in Form von Darlehen vor. 

1 6.3 Das BKA vermeinte, gesetzlich seien Zuschüsse als primäres Färderungsinstrument 
vorgesehen, sagte aber zu, künftig die Überlegungen für die Gewährung von Zu­
schüssen aktenmäßig darzulegen. Im übrigen bewirkten Zuschüsse den geringsten 
Verwaltungsaufwand. 

1 7 . 1  Die Förderungsansuchen enthielten zwar regelmäßig Finanzierungspläne 
einschließlich der Gesamtkosten des Vorhabens, des Eigenmitteleinsatzes 
und allfäll iger Zuschüsse anderer Rechtsträger, jedoch keine Angaben 
über die wirtschaftliche Eigenleistungsfähigkeit des Förderungswerbers 
und die Folgekosten der Vorhaben. 

1 7.2 Nach Auffassung des RH war dadurch nicht sichergestellt ,  daß Bundes­
mittel nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß eingesetzt wurden. We­
gen der Bedeutung der Folgekosten im Zusammenhang mit Investitions­
entscheidungen empfahl er, künftig auch diesbezügl iche Angaben von 
den Förderungswerbern einzufordern. 

17 .3  Das BKA sagte dies zu. 

1 8. 1  Die Förderungswerber hatten auch ein positives Gutachten des Öster­
reichischen I nstituts für Schul- und Spoftstättenbau vorzulegen. Dieses 
hatte die geplante Spoftstätte vor allem im Hinblick auf die Einhaltung 
wettkampfgerechter Ausmaße und sportfunktioneller Aspekte zu beurtei­
len. Im Jahr 1 993 fehlten in mehr als einem Drittel der Fälle die entspre­
chenden Gutachten im Zeitpunkt der Förderungsentscheidung. Überdies 
wurden auch negativ begutachtete Übungsstätten gefördert. 
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Österreichischer 

Sportstäuenplan 

N achvollziehbarkei t 

Erfolgskon trolle 

Sportförd rung 

1 8.2 Der RH empfahl ,  zur Sicherstellung der Zielerreichung der Sportstätten­
förderung, Vorhaben künftig nur nach Vorliegen positiver Gutachten zu 
fördern. 

18.3 Das BKA sagte dies zu. 

19. 1 Die Beweggründe für die Stattgebung oder Ablehnung von Förderungs­
ansuchen waren aktenmäßig nicht nachvollziehbar. Auch für die Antrag­
steller war n icht ersichtl ich, weshalb ihr Ansuchen abgelehnt bzw nach 
welchen Gesichtspunkten die Höhe der zuerkannten Förderung bemessen 
wurde. 

1 9.2 Der RH empfahl ,  die für die Zuerkennung oder Ablehnung sowie für die 
Höhe der Förderungsgewährung ausschlaggebenden Überlegungen in  
Hinkunft aktenmäßig auszuführen. Im Sinne einer bürgernahen Verwal­
tung regte er überdies an, den Förderungswerbern bei abschlägig erledig­
ten Ansuchen die hiefür maßgeblichen Entscheidungsgründe mitzuteilen. 

19.3 Das BKA sagte dies zu. 

20. 1 Das damals zuständige BMGSK hat sich bei den Förderungsgewährungen 
zwar regelmäßig die Überprüfung der Vorhaben auf widmungsgemäße 
Verwendung der Förderungsmittel, Einhaltung von Auflagen und Bedin­
gungen usw vorbehalten, derartige Nachprüfungen aber nicht vorgenom­
men. 

20.2 Der RH bemängelte das Fehlen einer Erfolgskontrolle bei den Sportstät­
tenförderungen und empfahl ,  sie in Hinkunft durchzuführen. 

20.3 Das BKA sagte dies zu. Bisher habe es die Kontrolle durch die Uinder für ausrei­
chend angesehen. 
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38 
Sport förderung aus besonderen Förderungsmitteln 

Übersicht 

Grundsätzliches 

2 1  Von 1 974 bis 1 994 sind dem österreichischen Sport aus dem Titel der 
Sportförderung aus besonderen Förderungsmitteln (Besondere Sportförde­
rung, sogenannte Totomittel) mehr als 5 Mrd S zugeflossen. 

Jahr Betrag Jahr Betrag 
in  Mill S in Mill S 

1 974 70,2 1 985  3 1 8,3 

1 97 5  65 ,0 1 986 3 1 1 ,0 

1 976 89,9 1 987 3 1 6,9 

1 977 1 1 4,2 1 988 328,7 

1 978 1 33,0 1 989 330,9 

1 979 1 7 3,8 1 990 343,0 

1 980 25 1 ,6 1 99 1  354,2 

1 98 1  309,9 1 992 367,6 

1 982 257 ,6 1 993 380,0 

1 983 224,6 1 994 392,2 

1 984 300,7 

Gesamtsumme 5 433,3 Mill S 

22. 1 I m  Z uge d e r  sogenan n t e n  Sport toto-Reform des  Jah res 1 9 8 6  
(BGBI N r  292/1 986) wurde festgelegt, daß der Bund für Zwecke der Be­
sonderen Sport förderung jährlich einen wertgesicherten Grundbetrag von 
3 1 1  Mill S zur Verfügung stellt. Damit sollte eine Mindestförderung auf 
dem Niveau des bis dahin besten Totojahres wertgesichert garantiert wer­
den. Diese Sportförderung aus besonderen Förderungsmitteln wurde in  
das Bundes-Sportförderungsgesetz aufgenommen. Inhaltlich wurden da­
durch die seit 1 948 bestehenden Rahmenbedingungen der Förderung des 
österreichischen Sports aus Totomitteln im wesentlichen unverändert bei­
behalten. 

Die Förderungsempfänger betrachteten diese Bundesmittel weiterhin als 
Mittel des Sports, die von den Dach- und Fachverbänden selbst verwaltet 
und kontrolliert werden sollten. 

22.2 Der RH hielt diese allenfalls historisch erklärbare Betrachtung für nicht 
haltbar. Seit der Sporttotoreform werden nämlich die früher durch Vor­
wegverzicht des Bundes auf Teile des Sporttoto-Reinertrags ermittelten 
Förderungsbeträge im Rahmen des Bundesbudgets veranschlagt.  Es be­
stand auch uneingeschränkte ministerielle Verantwortung für diesen För-
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Sportförd rung 

Sportförderung aus 

besonderen Förderungsmitteln 

derungszweig. Die gesetzliche Mittelgarantie und Wertsicherung bewirk­
ten jedenfalls eine wesentliche Besserstellung der Sportorganisationen ge­
genüber Förderungsempfängern in anderen Bereichen. 

Dem RH erschien die langjährige gesonderte Behandlung der Allgemei­
nen Sportförderung und der Sportförderung aus besonderen Förderungs­
mitteln für nicht mehr angebracht, weil beide Förderungsbereiche nach 
den Haushaltsvorschriften des Bundes verwaltet wurden. Er empfahl da­
her, die Sportförderung des Bundes grundlegend zu überdenken und so­
dann die für eine Neuordnung erforderlichen legistischen Schritte in die 
Wege zu leiten. 

22.3 Das BKA stellte eine diesbezügliche Überprüfung in Aussicht. 

22.4 Der RH ersuchte, ihm zu berichten. 

Auf teilung der Mittel 2 3 . 1  Die Auf teilung der Mittel der Besonderen Sportförderung ist i n  Fort­
schreibung eines sei t mehr als 45  Jahren unverändert geltenden Auftei­
lungsschlüssels im Bundes-Sportförderungsgesetz vorgegeben.  

Im Jahr 1 994 ergab die Verteilung der Mittel der Besonderen Sportför­
derung in Höhe von rd 392 Mill S folgendes Bi ld: 

Allgemeiner Sportverband Österreichs 

Arbeitsgemeinsd�.aft für Sport- und 
Körperkultur in Osterreich 

Österreichische Turn- und Sport-Union 

Österreichischer Fußball bund 

Fachverbände 

Österreichisches Olympisches Comite 

Kostenersatz an die Bundessportorganisation 

in Mill S 

53 ,8 

53 ,8 

53 ,8 

1 32,0 

84,8 

1 3 ,0 

1 ,0 

23.2 Nach Auffassung des RH wird diese Auf teilung, die den drei Dachver­
bänden und dem Österreichischen Fußball bund rd 7 5  % der Gesamtmit­
tel zusichert, den gegenwärtigen Erfordernissen des Sports nicht mehr ge­
recht, weil er i nsbesondere die gestiegene Bedeutung der Fachverbände 
auf dem Gebiet des Leistungssports nicht in angemessener Weise berück­
sichtigt. 

Der RH empfahl , die Aufteilungsregeln für die Mittel der Besonderen 
Sporrförderung des Bundes grundlegend zu überdenken. 

23.3 Das BKA sagte dies zu. 

23.4 Der RH ersuchte, ihm zu berichten. 
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40 

Sportförderung aus 

besonderen Förderungsmitteln 

Kostenersatz 

Abrechnungsreste 

24. 1 Das BMGSK hat der Bundessportorganisation für die Abwicklung und 
Kontrolle der Besonderen Sportförderungsmittel jährlich einen Kostener­
satz - hauptsächlich Personalausgaben für den Geschäftsführer und für 
die Buchhalterin - geleistet (zuletzt 1 Mill S). 

24.2 Der RH beanstandete die Höhe des Kostenersatzes, weil dem BMGSK 
bekannt war, daß diese Mitarbeiter der B undessportorganisation nicht 
annähernd in  dem verrechneten zeitlichen Ausmaß für den Kontrollaus­
schuß tätig waren. 

24.3 Das BKA sagte zu, künftig nur noch die tatsachlich angefallenen Kosten zu erset­
zen. 

25. 1 Die Empfänger der Besonderen Sportförderungsmittel hatten beachtens­
werte Förderungsreserven aus dem jeweiligen Abrechnungsjahr und den 
Vorjahren angehäuft. Die Summe dieser Abrechnungsreste betrug: 

in Mill S 

1 990 246 

1 99 1  229 

1 992 233 

1 993 202 

1 994 205 

Der weitaus überwiegende Teil  der Abrechnungsreste (nahezu 90 % der 
Jahressummen) entfiel auf den Österreichischen Fußballbund und die drei 
Dachverbände . 

in Mill S 

l 
Österreichische 

2 1 6,0 2 1 1 ,3 Turn- und 
205 ,0 Sport-Union 

29,0 1 8,9 

• Allgemeiner 
Sportverband 
Österreichs 

48,5 45,9 38,0 
Arbeitsgemein-

----4 35,4 r-- schaft für Spocc-
und Körperkultur 
in Österreich 

• Österreichischer 
Fußballbund 

1990 1991 1 992 1 993 1 994 
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Sportförderung 

Sportförderung aus 

besonderen Förderungsmitteln 

Kontrolle 

Schluß­
bemerkungen 

2 5.2 Der RH hielt fest, daß die Reserven der österreichischen Sportverbände ins­
gesamt, hauptsächlich jedoch der vier genannten Verbände, durchschnirt­
lich fast drei Viertel der gesamten Besonderen Sportförderung eines Jahres 
betrugen. Hiezu kam noch, daß die Zinsenerträge aus der Veranlagung der 
nicht verbrauchten Toromittel eine Erhöhung der Förderung der Sportver­
bände über das gesetzlich vorgesehene Ausmaß hinaus bewirkten. 

Er empfahl in Anbetracht der angespannten Budgetlage des Bundes und 
aufgrund der möglichen Nutzung von Vorteilen aus dem Zusammenwirken 
von Sport und Wirtschaft für den Fall einer umfassenden Neuordnung der 
Sporrförderung des Bundes eine Überprüfung der seinerzeitigen Beweg­
gründe, die zur Besserstellung der Toromittelempfänger gegenüber sonsti­
gen Förderungsempfängern geführt hatten (gesetzliche Mittelgarantie samt 
Wertsicherung sowie Möglichkeit zur Übertragung von Abrechnungsresten 
in Folgejahre ohne Anrechnung auf künftige Förderungen). 

2 5 .3 Das BKA verwies bezüglich der Abrechnungsreste auf die gesetzlichen Bestimmun­
gen, die eine Auszahlung der Förderungsmittel unabhlingig von einem tatsächlichen 
Bedarf vorsehen. Das BKA sagte aber zu, solche Abrechnungsreste bei Anträgen auf 
Gewährung sonstiger Sportförderungsmittel in Hinkunft zu berücksichtigen. 

26. 1 Dem zur Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Besonde­
ren Sportförderungsmittel bei der Bundessportorganisation eingerichte­
ten Kontrollausschuß gehörten Vertreter der Sportverbände, des damali­
gen BMGSK und des BMF an. 

26.2 Der RH anerkannte, daß die Prüfungen umfassend sowie mit hoher Ge­
nauigkeit und Sorgfalt durchgeführt wurden. 

27 Erschwert wurden die Abwicklung und Kontrolle durch Doppel- und 
Mehrfachgleisigkeiten, die auf die geschichtliche Entwicklung der drei För­
derungsbereiche zurückzuführen waren. Die Errichtung und Erhaltung von 
Sportstärten wurde aus Mirteln des Österreichischen Sportstärtenplans und 
auch aus Totomitteln gefördert, Verwaltungsaufwendungen der Verbände, 
Aufwendungen für Trainer und Ausgaben für den Spitzensport aus Toto­
mitteln und aus Allgemeinen Sportförderungsmitteln. 

28 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Das System der Sportförderung des Bundes sollte grundlegend 
überdacht und umfassend neugeordnet werden. 

(2) Der seit über 45 Jahren im wesentlichen unveränderte Vertei­
lungsschlüsseI für die Mittel der Besonderen Sportförderung wäre 
den heutigen Erfordernissen entsprechend neu zu gestalten. 

(3) Zur Vermeidung der Anhäufung von Abrechnungsresten aus 
Besonderen Sportförderungsmitteln sollte vom derzeitigen System 
der bedarfsunabhängigen Zuweisung der Förderungen abgegangen 
werden. 
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Schluß bemerkungen 

42 
(4) Die Kontrolle der Mittelverwendung sollte für alle Teilbereiche 
der Sportförderung des Bundes nach e inheitlichen Maßstäben er­
folgen. 

(5 )  Die Tätigkeit von mit Förderungsangelegenheiten befaßten Be­
diensteten in  Organen geförderter Vereine sollte wegen möglicher 
Interessenkollisionen künftig unterbunden werden. 

3· 
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4 TB 

Bereich des B undesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten 

L'nerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer materiell-gesetzlichen Grundlage für die freiwilligen 
Beiträge der Republik Österreich zu den Kosten der UN-Cypernaktion 
(TB 1 977 Abs 3 5 . 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMA vermochte es den schon für 1 992 zugesagten Ge­
setzesentwurf auch 1 994 nicht fertigzustellen, weil sich auch die Ausarbeitung ei­
nes inhaltlich damit zusammenhängenden Osthiifegesetzes im BKA als notwendig 
erwiesen habe. Nach Einarbeitung der Stellungnahmen der befaßten Ressorts werde 
der mit dem BMF nochmals abzustimmende Entwurf zur Begutachtung ausgesen­
det werden. 

(2) Erlassung einer Verordnung der Bundesregierung für die Besoldung der 
im Ausland verwendeten Beamten (WB 1 993/3 Auslandsvertretungen 
Abs 4.2). 

Richtlinien für die Anmietung von Wohnungen und die Bemessung des 
Wohnungskostenbeitrages (WB 1 993/3 Auslandsvertretungen Abs 5 .2). 

Anhebung der Wohnungsvergütung für Leiter von Vertretungsbehörden 
(WB 1 993/3 Auslandsvertretungen Abs 6.2).  

Regelungen für die Beschäftigung von Hauspersonal (WB 1 993/3 Aus­
landsvertretungen Abs 7 .2). 

Laut Mitteilung des BMA habe ein seit November 1 994 beim BMF zur Bereini­
gung der Auffassungsunterschiede hinterlegter Vorschlag nicht zum erhofften Er­
folg gefuhrt. Das BMA werde jedoch weiter um eine Lösung bemuht sein. 

(3) Neuordnung der Mittelzuweisung an Vertretungen (WB 1 993/3 Aus­
landsvertretungen Abs 8 .2). 

Laut Mitteilung des BMA sei noch keine Entscheidung getroffen worden, weil der 
Vergleich der geplanten Neuordnung mit dem bisherigen System noch nicht abge­
schlossen sei. 

(4) Neufassung der Haushaltsvorschriften für die österreichischen Vertretun­
gen im Ausland (TB 1981  Abs 37 . 1 2 . 3). 

Laut Mitteilung des BMA kö"nne wegen des Umfanges der Vorarbeiten erst im 
Jahr 1 996 mit der Neufassung gerechnet werden. 
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44 

Unerledigte Anregungen 

(5)  Gemeinsamer Unterbringung des Kulturinsti tuts New York und der 
UN-Vercretung (TB 1 988 Abs 32 .8). 

Laut Stellungnahme des BMA beabsichtige es weiterhin, im Neubau in der 
52. Straße ausschließlich das Kulturinstitut New York unterzubringen. 
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Bereich des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Angelegenheiten 

l�nerledigte Anregungen au� Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Organisatorischer Maßnahmen für das Bundesstraßennetz (TB 1 977 
Abs 76 . 1 7 ,  TB 1 983 Abs 68. 1 .4 , TB 1 986 Abs 60.27 .2 ,  TB 1 992 S.  1 83 
Abs 1 ,  zuletzt TB 1 993 S. 237 Abs 1 ). 

Laut Mitteilung des BMwA sei die Übertragung der Bundesstraßen B an die 
Uinder nach wie vor Gegenstand von Verhandlungen. Eine Einigung hätte bisher 
nicht erzielt werden können. 

(2) Veranschlagung der Ausgaben für baul iche Maßnahmen für die Unter­
richts- und Wissenschaftsverwaltung beim Bautenbereich (TB 1 97 2 ,  
TB 1 984 Abs 5 5 ,  TB 1 992 S .  1 83 Abs 2 ,  zuletzt TB 1 993 S .  237 Abs 2). 

Laut Mitteilung des BMwA häUe die Frage der Veranschlagung durch die Grün­
dung der Bundesimmobiliengesellschaft an Bedeutung verloren. 

(3) Vereinheitlichung und Neuorganisation der Bundesgebäudeverwaltung, 
i nsbesondere Schaffung ei ner gesetzl ichen Grundlage für die Tätigkeit 
der Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung (TB 1 97 2 ,  TB 1 984 

Abs 56,  TB 1 992 S. 1 83 Abs 3, zuletzt TB 1 993 S. 237 Abs 3). 

Laut Stellungnahme des BMwA stelle sich die Frage einer Neuorganisation mit 
dem Entfall des Kontrahierungszwanges der Bundesimmobiliengesellschaft 
zwangsläufig. Für eine Entscheidung seien jedoch noch Erfahrungen über eine Zu­
sammenarbeit zwischen der Bundesimmobiliengesellschaft und den Dienststellen in 
den Bundeslä'ndern zu sammeln. 
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46 

Ver" i rk l ichte E mpfehlu ngen 

Verwirkl icht  wurden e i nzelne organisatorische Maßnahmen für das 
Bundesstraßennetz (zuletzt TB 1 993 S. 237 Abs 1) wie die Einführung von 
Normkosten als Basis für die Erstellung des Budgets für die betriebliche 
Erhaltung und ein Valorisierungsindex für die Betriebsausgaben.  Weiters 
wurden eine Studie über die Machbarkeit eines Mautsystems auf Hochlei­
stungsstraßen sowie weitergehende Untersuchungen über die Auswirkun­
gen der Maut auf die Verkehrssicherheit, Ökonomie und Umwelt in Auf­
trag gegeben.  Seit Herbst 1 994 läuft auf der A 1 3  Brenner Autobahn ein 
Test mit berührungs losen Mauteinhebungssystemen. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Prii fu ngscrgcbnissc 

Grundeinlösen durch die 
Bundesstraßenverwaltung Salz burg 

Der RH hat drei Grundeinlöseverfahren im Land Salzburg über­
prüft. 

In keinem der drei Verfahren lagen vor Verhandlungsbeginn Schätz­
gutachten für die Ermittlung der Entschädigungsbeträge vor; diese 
wurden erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung protokolliert. 

Die Bewertung der Grundstücke erfolgte zum Teil ohne ausrei ­
chende Berücksichtigung der  Flächenwidmung bzw Raumord­
nung. 

Zum Teil wurden Nebenentschädigungen pauschal geschätzt, in 
Einzelfällen detailliert, aber teilweise mit Ansatzfehlern ermittelt. 

In einem Fall war die Verfahrensdauer überdurchschnittlich lang 
sowie der gesamte Ablauf des Verfahrens abweichend von anderen 
Grundeinlösen durch die Salzburger Bundesstraßenverwaltung. 

Bauvorhaben 

B 1 56 Umfahrung Oberndorf 
B 3 1 2  Nordumfahrung Lofer 
B 3 1 1  Umfahrung Zell am See 

E ingelöste 
Fläche in m2 

gerundet 

85 000 
1 7 5  000 
43 000 

Entschädigungen 
in Mill S 

22,8 
1 3 ,4 

5 8,8 

Der RH überprüfte von April bis Juli 1 994 unter Berücksichtigung des 
Beschlusses des Salzburger Landtages vom 2 1 .  Oktober 1 993 die von 
1 990 bis 1 992 für den Neubau von Bundesstraßen vom Amt der Salz­
burger Landesregierung als Bundesstraßenbehörde erster Instanz für den 
Landeshauptmann abgewickelten Grundeinläseverfahren. 

Der Beschluß des Salzburger Landtages war auf die Überprüfung des Be­
scheides des Landeshauptmannes von Salzburg (als Organ des Bundes) 

vom November 1 992 betreffend die Grundeinlösen für das Straßenbau­
vorhaben "Umfahrung Oberndorf' unter Bedachtnahme auf die Erfahrun­
gen der Entschädigungspraxis im Land Salzburg gerichtet. 
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Allgemei nes 

Zu den im Jän ner 1 995 überm i ttelten Prüfu ngsmi tte i l u ngen gaben das 
A m t  d e r  Sal z b u rg e r  Landesreg i e r u n g ,  d as B M w A  u n d  d as B M F  b i s  
Apri l 1 995 i h re absc h l ießenden Ste l l ungnahmen a b .  Seine Gegenäul.k­
rung gab der R H  i m  September 1 995 ab. 

2 Die Grundein l ösen w urden von der Bu ndesstraßenverwa ltung durchge­
führt .  Bei  der B )  1 2  Nord u m fahrung Lofer u nd der B 3 1 1  U m fahrung 
Zell am See wurde d ie  Bundesstraßenverwalrung aufg ru nd von zwischen 
der Tau ernautobahn AG ( n u n m e h r  Ö s terre i c h i sc h e  A ut o bah n e n  u n d  
Schnellstraßen AG a l s  deren Rechtsnachfolgeri n )  u n d  dem Land Salzburg 
abgeschlossenen Überei nkommen tät ig .  

B 1 56 Umfahrung Oberndorf 

Ermitt l ung der 
E n tschädigungen 

5 . 1  D i e  G ru n d e i n löseverha n d l u ngen bega n n e n  E nd e  1 9 9 0 .  I m  Deze m ­
b e r  1 9 90 e rwei terten d i e  G r u n d e i ge n t ü m e r  i h re ursprü n g l i c h e n  A n ­
sprüche um d i e  von d e n  Kammervertretern d e r  Landwi rtschafts kam mer 
Salzburg und der Bezi rksbauernkammer Salzburg-U mgebung erhobenen 
Forderungen ( näml Ich  Verzicht  auf genchtl iche Neufestsetz ung,  Valori­
s ierung der E i nlösepreise nach 1 00 Tage n  ua), andernfal ls  würden sie ge­
gen d i e  Enteignungen E i nspruch erheben.  Da in ei ni gen Fällen d ie gefor­
derre E n tschädi g u ngss u m me über den E rmächtig u ngsgrenzen lag,  sah 
sich d ie  Bundesstraßenverwal r u ng außerstande, Überei nkommen m i t  den 
G ru n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r n o h n e  v o r h e r i g e  G e n e h m i g u n g  d u rc h  d as 
BMwA abzuschließen .  

D i e  von den Bet roffenen gegen d i e  Verord n ung des Straßenverlaufes der 
B 1 5 6 erhobenen Beschwerden w u rden im Oktober 1 99 1  vom Verfas­
sungsgerichtshof abgewiesen . 

Nach geri ngfügiger Ä nderung des Trasse n verlaufes am Nordende der  
U m fahrung wurden i m  Oktober 1 992 m i t  den G ru ndeigentü mern u nter 
der Bedingung des wechselsei tigen Verzichtes auf e i ne gerich t l iche Neu­
festsetzu ng der E ntschädig ungsbeträge ei nvernehml iche Verhan d l u ngser­
gebnisse erzie lt .  

D i e  A u sgaben des B u ndes für d e n  E rwerb der  G ru nd s t üc k e  betru g e n  

2 2 ,R M i l l  S .  

3 .2  Der RH vermerkte kri tisch die überaus lange Dauer der G ru ndei n lösever­
fah ren . 

. -\. .-\ Lwt Stell/(ngnahme do A mtes der Salzb/(rger Landnregiemng habe sie aIr B/ln­

de.l.l traßenbehiirde {/IIS l'eru 'altungsiik,lillmlli.rchen Grfinden den A usgang des Ver­

IJrdllllngspritj/lng.rl 'eljc,brellJ beiltl Verjass/(ngsgerichtJ hof abgeu 'artet. 

4 . 1  D i e  Ermitt l u ng d e r  E n tschädigungen d e r  jewei l igen Betroffenen erfolgte 
i m  Wege von Gutachten gerichtl ich beeideter Sachverständiger. Dabei wur­
den d ie  G ru n dpreise bei landwi rtschaft l icher Nut zung auf ! 30 S/m2 und 
bei forstwi rtschaft l i cher N utzung auf 65 S/m 2 gesc hätzt. Die Schätzung 
des Baulandpreises in Höhe von 1 000 51m 2 beruhte auf Auskünften der 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 348

www.parlament.gv.at



Grundeinlosen 

B 1 56 Umfahrung Oberndorf Bundes traß nv r altung 
Salzburg 

Grünbrücke Göming 

Gemeinde Göming. Gewerbeaufschl ießungsgebiet wurde als Bauerwar­
tungsland zwischen 320 S/m2 und 350 S/m2 entschädigt .  Die Bewertung 
forst- bzw landwirtschaftlich genutzter Grundstücke als Bauerwartungs­
land erfolgte unterschiedlich zwischen 1 5 6  S/m2 und 750 S/m2 . Zu dem 
ermittelten Preis wurden teilweise weitere Zuschläge gewährt. 

4.2 Der RH kritisierte, daß die Bundesstraßenbehörde Gutachten als Beweis­
mittel zugelassen bzw nicht auf deren Vervollständigung gedrängt hatte, 
in denen die Grundpreisermittlung für Bauland bzw für forst- und land­
wirtschaftliche Grundstücke ohne Bedachtnahme auf gerichtsbekannte 
Vergleichspreise erfolgte. So wurden laut der Urkundensammlung des 
Grundbuches am Bezirksgericht Oberndorf landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke zu Preisen von höchstens 90 S/m2 und Wald inklusive Be­
stand zu einem Preis von 30 S/m2 gehandelt; die Baulandpreise für ge­
widmetes Bauaufschließungsgebiet betrugen höchstens 820 S/m2 . 

Der RH empfahl der Bundesscraßenverwaltung die Erstellung eines den 
Preisrahmen für Grundpreise und allgemein preisbildende Faktoren er­
mittelnden Basisgutachtens vor Verhandlungsbeginn. 

E i ne Beschränkung der Entschädigung auf den nach Auffassung des 
BMwA noch vertretbaren Betrag von 40 S/m2 für Wald boden hätte für den 
Bund eine fiktive Einsparung in Höhe von insgesamt 780 000 S bedeutet. 

4.3 Laut Stellungnahme der Bundesstraßenbehijrde wären die Grundpreise im allgemei­
nen Gutachten der einzelnen Sachverstä"ndigen von entsprechend gewichteten Ver­
gleichspreisen abgeleitet worden. Weitere Vergleichspreise seien aber deshalb nicht 
schriftlich angefiihrt worden, da es zu einer Einigung zwischen der Bundesstraßen­
verwaltung und den Grundeigentiimern gekommen ist. Da in sämtlichen Einlöse­
fällen der Umfahrung Oberndorf ein einvernehmliches Verhandlungsergebnis erzielt 
werden konnte, hatte eine Beweiswiirdigung der Gutachten durch die Behörde ver­
fahrenstechnisch zu unterbleiben. 

Das BMwA vertrat die Auffassung, die vom RH angeregte Ausarbeitung von Ba­
sisgutachten entspräche auch den Erlässen des BMwA, welche die Bundesstraßen­
verwaltung jedoch nicht beachtet habe. 

5 . l  Im Grundeinlöseplan des Amtes der Salzburger Landesregierung waren 
die von der 240 m langen Grünbrücke Göming betroffenen Grundstücke 
einschließlich der Böschungen als vorübergehend beansprucht gekenn­
zeichnet. Anstatt einer nur für die Bauzeit der Grünbrücke erforderlichen 
Grundinanspruchnahme wurden die Grundstücke als Bauerwartungsland 
bewertet und eingelöst. 

5.2 Der RH sah für eine Ablöse der Grundstücke im Bereich der Grünbrücke 
kei ne Notwendigkeit .  Er beanstandete, daß nicht nachvollziehbar war, 
wer die vom Grundeinlöseplan abweichende und gegenüber der vorüber­
gehenden Grundinanspruchnahme um 3,9 Mill S teurere Einlösung ver­
anlaßt hatte. Die Bewertung dieser Grundstücke als Bauerwartungsland 
erschien dem RH nicht richtig, da die Anrainer dieser die B 1 56 queren­
den Landesstraße seit Jahrzehnten im H i nblick auf den Flächenwid­
mungsplan "Göming 1 974" keine Umwidmung der landwirtschaftlichen 
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B 1 56 Umfahrung Obern dorf 

Landwirtschaftlich 
genutzte 
Grundstücke 

Wertmi nderung der 
Restgrundstücke 

Flächen in Bauland erwarten konnten. Bei einer der tatsächl ichen Nut­
zungsmöglichkeit entsprechenden Entschädigung, Grünland bzw Wald, 
wären diese Grundstücke um 2,6 Mill S billiger eingelöst worden. 

Der RH empfahl,  im Falle der Rückübereignung der für Straßenbau­
zwecke nicht erforderlichen Grundstücke die seinerzeitige Bewertung der 
betroffenen Grundstücke zu berücksichtigen. 

5 .3 Die Bundesstraßenverwaltung hat für die nicht benötigten Flächen im Bereich der 
Grünbrücke die Empfehlung des RH aufgegriffen. 

6. 1 Zu den Grundpreisen bei der E in lösung landwirtschaftl ich genutzter 
Liegenschaften wurde ein unterschiedlich begründeter, genereller Zu­
schlag gewährt. Dieser betrug 70 S/m2, wenn das verbleibende Rest­
grundstück von der Straße durchschnitten wurde, und 35  S/m2, wenn das 
verbleibende Restgrundstück nur einseitig an die Straße grenzte. 

6.2 Der RH beanstandete die pauschale, nicht auf den Einzelfall unter Berück­
sichtigung der Betriebsart und der tatsächlichen Bewirtschaftung abgeStellte 
Ermittlung von Zuschlägen zum Grundpreis in Höhe von 1 ,6 Mill S, sowie 
die von der Bundesstraßenbehörde in Einzelfällen zu Unrecht zusätzlich ge­
währten Zuschläge für Bauerwartungsland. 

6.3 Laut Stellungnahme der Bundesstraßenbehörde läge es im Ermessen des Sachver­
ständigen, gewisse Nebenentschä"digungen pauschal zu bewerten. 

7 . 1  Im Sinne der Abgelrung vermögensrechtlicher Nachteile durch die Errich­
tung der Bundesstraße wurden zusätzliche Kosten und Entwertungen des 
dem Eigentümer verbleibenden Restgrundstückes als Restwertminderung 
entschädigt. Die Entschädigung für eine Restgrundentwerrung wurde in  
den Gutachten auf d ie  einzelne Grundstücksparzel le bezogen bzw i n  ei­
nem Einlösefall pauschal geschätzt. In  einem Einlösefall wurde der wind­
wurfgefahrdete Bestand am Restgrundstück zur Gänze entschädigt. 

7.2 Der RH sprach sich gegen die überproportionalen Schätzungen der Rest­
grundentwertung bei der Grundeinlöse B 1 56 Umfahrung Oberndorf aus, 
da die Entschädigung für eine Restgrundentwertung korrekterweise im 
Zusammenhang mit dem gesamten, eine wirtschaftliche Einheit bilden­
den Grundbesitz bzw Unternehmen zu berechnen wäre. Weiters bean­
standete der RH, daß bei dem pauschal geschätzten Einlösefall von den 
bei den übrigen Einlösefällen angewandten Berechnungsgrundsätzen ab­
gewichen worden war. Diese hätten einen um 460 000 S niedrigeren Ent­
schädigungsbetrag ergeben. 

Der RH verwies darauf, daß als Enteignungsfolge zwar der durch Wind­
wurfereignisse tatsächlich eingetretenene Schaden entschädigt werden 
kann; für eine Entschädigung der bloßen Möglichkeit eines eintretenden 
Schadens fehlen die rechtlichen Voraussetzungen. Der RH beanstandete, 
daß zu dieser Schadensabgeltung - berechnet nach der mit einem An­
satzfehler behafteten Bestandswertdifferenz und den Schlägerungskosten 
dieser Restgrundfläche in Höhe von 360 000 S - zusätzlich der zukünf­
tige Ertragsausfall infolge der Zuwachsverluste d ieser Restfläche mit  
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Grundeinlosen 

B 1 5& Umfahrung Oberndorf Bundes traßenverwaltung 
Salzburg 

Einlöse von 
Restgrundstücken 

40 000 S entschädigt wurde und die Fläche für den separat entschädigten 
Wirtschaftsweg im Wert von 1 1  000 S nicht in Abzug gebracht worden 
war. 

7.3 Zur Kritik der überproportionalen Entschädigung für Restwertminderung nahm das 
Amt der Salzburger Landesregierung nicht Stellung, der Kritik des RH hinsichtlich 
der Doppelentschädigung wurde zugestimmt. 

Die Bundesstraßenbehärde vertrat die Meinung, daß voraussehbare Schäden, wenn 
der Grundeigentümer zu einer erst nach dem Schadenseintritt vorzunehmenden Ent­
schädigung nicht bereit ist, zu schätzen seien. 

7.4 Der RH entgegnete, daß diese nicht absehbaren Folgeschäden an Trassen­
rändern (wie Windwurf) entweder bei der Behandlung der Randschäden 
pauschal als Risikoerhöhung abzugelten oder nach Eintritt solcher Schäden 
zu bewerten wären. Der RH wies darauf hin,  daß bei den anderen Wald­
besitzern diese zu erwartenden Schäden unter Einrechnung des Windwurf­
risikos als Zuwachsverluste am Bestandsrand entlang des Trassenaufhiebs 
mit 2 S/m2 und einer Breite von je 10 m geschätzt wurden, was bei diesem 
Grundstück einen Entschädigungsbetrag von nur 3 200 S ergeben hätte. 

8 . 1  War die Nutzbarkeit eines Grundstückstei les nach der Errichtung der 
Straße nicht mehr gegeben, wurde dieser Grundstücksteil zur Gänze ein­
gelöst. Zusätzlich zur Restgrundeinlösung wurden in  zwei Fällen Ent­
schädigungen in  Höhe von i nsgesamt 292 000 S für die Durchschnei­
dung bzw für Randschäden gewährt. 

8.2 Der RH sprach sich gegen die zusätzlich zur Restgrundeinlösung gewähr­
ten Entschädigungen aus, da in beiden Fällen mit der Einlösung des Rest­
grundes die Voraussetzungen für die Abgeltung der zusätzl ichen Er­
schwernisse weggefallen sind. 

8.3 Die Bundesstraßenverwaltung gab hiezu keine Stellungnahme ab. 

B 3 1 1  Nordumfahrung Lofer und B 3 1 2  U mfahrung Zell am See 

Verfahren 9. 1 Zur Vorbereitung der Grundeinlösen wurde zwischen Vertretern der 
Tauernautobahn AG und der Bundesscraßenverwaleung die Bandbreite 
der Entschädigungshöhen für die verschiedenen Widmungen vereinbart. 
In den zwischen Dezember 1 990 und Juli 1 993 erlassenen Bescheiden des 
Amtes der Tiroler Landesregierung und des Amtes der Salzburger Landes­
regierung wurden die Parceienerklärungen über die Entschädigungen 
dauernder und vorübergehender Geundinanspeuchnahmen,  die Einräu­
mung von Tunnelservieuten und der Tausch von Grundstücken sowie all­
fällig erforderliche Grundinanspruchnahmen für Bauscraßen und Depo­
nien als Übereinkommen beurkundet. 

9.2 Die Abwicklung von Tauschgeschäften im Rahmen der Grundeinlöse­
verhandlungen mit dem Ziel, im vertretbaren Ausmaß Ersatzgrundstücke 
zur Verfügung zu stellen, bewertete der RH im Sinne einer Verwaltungs­
und Verfahrensvereinfachung positiv. 
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B 31 1 Nordumfahrung Lofer 

B 3 1 2 Umfahrung Zell am See 

Ermittlung der 
Entschädigungen 

10. 1  Als Entschäd igungen für die  Grundstücke der Nordumfahrung Lofer 
wurden für Grünland in  Tirol 50 S/m2 , in  Salzburg zwischen 65  S und 
80 S/m2 geschätzt, für den Wald einheitlich 35 S/m2. Für an Bauland an­
grenzende Grundstücke im Grünland wurden Zuschläge in Höhe von 
1 1 0 S/m2 bis 1 20 S/m2 zum Grünlandpreis gewährt und bebaute Grund­
stücke, die laut Flächenwidmung im Grünland l iegen, wurden mit einem 
Grundpreis von 350 S/m2 entschädigt. 

Die Baugrundpreise in Zell am See von 1 1 00 S/m2 wurden mit einer 
Grundpreissammlung belegt. Der Preis für Waldgrundstücke wurde un­
ter Hinweis auf Preiserhebungen im Pinzgau und einem Zuschlag (wegen 
günst iger Bedingungen i m  Ort Zell am See) mi t  5 5  S/m 2 als ange­
messen erachtet. Für die westlich der Umfahrungsstraße im Grünland der 
Gemeinde Maishofen liegenden Grundstücke im Ausmaß von rd 1 , 1 ha 
wurden Preise für Bauerwartungsland angenommen. Die Gemeinde Mais­
hofen hatte die Zustimmung zur Errichtung des Nordportals auf ihrem 
Gemeindegrund von der Erfüllung eines 3 1  Punkte umfassenden Maß­
nahmenkatalogs abhängig gemacht. 

10.2 Der RH beanstandete die fehlende Bezugnahme auf Vergleichspreise aus 
dem Liegenschaftsverkehr im Raum Lofer sowie die Zuerkennung des Zu­
schlages für Waldböden außerhalb des Orcsgebietes Zell am See. Forstli­
che Bodenpreise lagen aufgrund der Kaufpreiserhebungen eines Kontroll­
gutachtens der Tauernautobahn AG zwischen 20 S und 30 S/m2 . 

Nach Auffassung des RH wäre eine Wertsteigerung von Grünland in  
höherwertiges Bauland aufgrund der vom Bau der Umfahrung initi ierten 
Verbauung des Wildbaches nicht zu entschädigen gewesen. Die Entschä­
digung zu Grünlandpreisen zuzüglich der grünlandspezifischen Neben­
entschädigungen in Höhe von 0 , 3  Mi l l  S hätte zu E i nsparungen von 
4 Mill S geführt. Der RH empfahl weiters eine verstärkte Koordination 
mi t  der zuständigen Abtei lung für Raumplanung , um Fehleinschät­
zungen hintanzuhalten. 

10.3 Die Bundesstraßenverwaltung entgegnete, die Gemeinde Maishofen hätte den Ausbau 
des "Oberen Reiterbaches", der unabhängig vom Bau der Umfahrung in zwei Jahren 
verbaut werden sollte, noch vor Beginn der Straßen- und Tunnelbauarbeiten für die 
Umfahrrmg Zell am See verlangt, so daß die Entschädigung als Bauetwartungsland 
richtig gewesen sei. 

10.4 Der RH erwiderte, daß die Vergütung einer spekulativen Umwidmung 
eine schwer begründ bare BessersteIlung gegenüber Grundeigentümern, 
die die Nichtumwidmung entschädigungs los hinnehmen müßten, dar­
stellt. 
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Zusammenfassende 
Empfehlungen 
und Beurteilung 

Grundeinlosen 
Bundesstraßenverwaltung 
Salzburg 

1 1  Der RH empfahl, von den bestellten Gutachtern bereits zu Beginn 
des Einlöseverfahrens ausreichend schriftlich dokumentierte Basis­
gutachten zu verlangen, und regte eine verstärkte Koordination mit 
der für Flächenwidmung und Raumentwicklungskonzepte zustän­
digen Abteilung für Raumplanung des Amtes der Landesregierung 
an, um Fehleinschätzungen hintanzuhalten. 

Der RH erachtete es als wichtig, daß seitens der Behörde zwar ei­
nerseits die Unabhängigkeit der Gutachter im Einlöseverfahren si­
chergestellt, andererseits aber die materielle Vollständigkeit ihrer 
Gutachten überprüft wird. 

Der Abschluß von Übere inkommen zwischen den betroffenen 
Grundeigentümern und der Bundesstraßenverwaltung mit dem Ziel 
e iner raschen und fairen Abwicklung der Grundeinlöseverfahren 
wurde vom RH gewürdigt; allerdings bedarf dies einerseits Schät­
zungen, in denen die preisbildenden Faktoren deklariert werden 
und andererseits einer kurzen Verfahrensdauer. 

Der RH kam zur Ansicht, daß die Grundeinlösen in Oberndorf we­
gen der langen Verfahrensdauer, wegen der stark unterschiedlichen 
Methoden der Wald- und Restgrundbewertung sowie wegen der 
großzügigen Abgeltung von Grünlandflächen als Bauerwartungs­
land von den zu Vergleichszwecken überprüften und hier darge­
stellten Grundeinlösen der Salzburger Bundessuaßenverwaltung 
abwichen. 
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Errichtungsgesellschaft Marchfeldkanal 

Die bauliche Umsetzung des Marchfeldkanalprojektes war mit  der 
I nbetriebnahme des H auptkanals u nd des R ußbaches weitgehend 
abgeschlossen. Die Fertigstellung der noch in B au befindlichen An­
lagen am Obcrsiebe n b r u n nerkanal und am Stempfelbach i s t  b i s  
1 996 vorgesehen. 

Die für d as E rreichen des H auptzieles, der Sanierung der Wasser­
w i rtschaft des M archfeldcs notwend ige planmäßige A nreicherung 
des Grundwassers durch Versickerung von über den Marchfeldka­
nal zugeleitetem Donau wasser ist  aber noch immer nicht über das 
Versuchs- und Genehmigungsstadium hinausgekommen. 

Für den all fälligen wei teren Ausbau des Marchfcldkanalsystems so­
wie den Bau von Bewässerungszuleitungen in das Gebiet der Hoch­
terrasse (Kosten rd 1 ,7 Mrd S) lagen wirtschaftl ich ungünstige Beur­
teilungen vor, ohne d aß die Errichtungsgesellschaft Marchfeldkanal 
hierüber entschieden hat. 

Die übrigen,  mit der Adap t ierung der Marchfeldbäche zusammen­
hängenden Ziele des Mehrzweckbauwerkes (verbesserter Bachcha­
rakter, H oc h w assersc h u t z ,  Bereicherung der Woh n u mgebung)  
wurden bereits erreicht und werden auch von der Bevölkerung an­
genommen .  

D e r  Errichtu ngsgesellsch aft gelang es b i sher noch nicht,  e i n e  be­
friedigende, den gesetzl ichen B e s t i m m u ngen e n tsprechende Be­
triebs- und Erhaltungskostenbeitragsregelung zu erreichen. 

Bei den G e r i n n e b au l o s e n  analysie rte der RH die U r s a c h e n  fü r 
Me hrkos ten auf Basis der B auabrec h n u ngen .  Er krit is ierte bei e i ­
nem Bauvorhaben d e s  H auptkanals Kostens teigerungen von rd 
22 Mill S,  die mit dem im Bereich von Deponieanschüttungen gele­
genen Ger i nneaushub z usammen h i ngen .  Neben A u sschreibungs­
mängeln zeigte er Versäu mnisse der Bauaufsicht bei der Aufrnaßer­
stellung und der Zuordn ung des Aushubes zu den u nterschiedlich 
teuren Leistungsposi tionen auf. 

Im Zusammenhang mit  der Abw ick lung der fü r die elektronische 
Steuerung des Gerinnes n otwendigen Leistungen w i es der RH auf 
d ie P roblematik des Zusammentreffens von Planung, Bauaufsicht 
und Bauausführung innerhalb eines Konzernes hin .  

Für die Planung der Gerin nebauvorhaben stellte der  R H  die Aner­
k e n n u ng v o n  H onorarabrec h n u ngen fe st ,  d e n e n  t e i l we i s e  s t ark 
überhöhte Kostenschätzungen und damit eine überhöhte Honorar­
bemessung zugrundelagen.  

Der R H  kritisierte die deutlich den Bedarf übersteigende Größe des 
Betriebsgebäudes. Gegenüber dem von der Errichtungsgesellschaft 
festgelegten Raumkonzept w urde der u mbaute R au m  verdoppelt, 
was überhöhten I nvestitionskosten von rd 20 Mill S entspricht. 
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Der ab der Übergabe der Anlagen von der Betriebsgesellschaft 
Marchfeldkanal zu tragende Betriebsaufwand wurde, wie der RH 
kritisierte, wegen wiederholter Verschiebungen des Übergabeter­
mines entgegen den Absichten des Gesetzgebers in den Jahren 1 990 
bis 1 99 3  im Ausmaß von 1 6,7 Mill S von der Errichtungsgesell­
schaft getragen. 

Der RH zeigte die Probleme bei der Übergabe der errichteten Anla­
gen von der Errichtungsgesellschaft an die Betriebsgesellschaft auf, 
welche zur Einschaltung der Syndikats partner geführt haben. Die 
mit diesem Problemkreis und Fragen der weiteren Zukunft ver­
bundenen Bemühungen einer Umstrukturierung der Gesellschaf­
ten mit Ausweitung des Geschäftsbereiches beurteilte der RH kri­
tisch. 

Der RH sah eine Lösung der beabsichtigten Umstrukturierung nicht 
in einer Zusammenführung der Gesellschaften, sondern in einer 
schlanken Organisationsform für die Betriebsgesellschaft. 

Aufwand der Errichtungsgesellschaft in den Jahren 1 986 bis 1 993 
1986 1987 1988 1989 1 990 1991 1992 1993 

in Mill S 

Personalaufwand 7 , 1  9,4 1 1 ,3 1 3,6 1 5 ,3 1 7 ,3 20,1 22,5 

Sachaufwand 5,5 4,6 5,0 4,5 4,8 4,5 1 2,5 9,3 

Verwaltungsaufwand 12,6 14,0 16,3 18, 1 20,1 2 1 ,8 32,6 3 1 ,8 

Planung, Beweissicherung 
35,4 39,7 34,7 24,2 24,6 14,2 9,3 3,3 

Grundlagen 

Grunderwerb 77,1  66,6 86,1 2 3 , 1  2,4 3,6 1 7 ,3 5,4 

Herstellung einschließlich 
4 1 ,3 85,0 27 1 ,9 2 3 1 ,2 404,0 340,7 1 86,6 49,8 

Bauaufsicht 

Summe 1 5 3,8 191,3 392,7 278,5 43 1 ,0 358,5 2 1 3,2 58,5 

Instandhaltung 1,2 1,6 2,8 3,5 

Gesamtaufwand 166,4 205,3 409,0 296,6 452,3 381,9 248,6 93,8 

Mittelaufbringung durch Syndikatspartner 

Bedeckung einschließlich Kompensation (in 1 000 S) 

Bund 
Katastrophen- Umwelt- und Wasser- Niederöster- Gesamter-

fonds wirtschaftsfonds reich 
gemäß 15 % o v 
Schlüssel 
1986 bis 19 % 27 96 10 % 
1993 429 000 604 220 223 537 

19941 
% v 

100 000 105 200 22 800 

19952 
5 %  5 96  10 % 

54 000 54 000 1 2 000 

1996 60,5 96 �, % 
4 1 697 3 663 

1986 bis ,4 96 % 
1 996 1 182 000 262 000 

1 Gemäß Budget 1994, unter der Annahme, daß 1994 noch keine Anlagen übergeben werden. 
2 Die Auf teilung ab 1 995 orientiere sich beim Bund an den Budgetziffern 1994. 

Weiters wurden 200 Mill S für die Hochterrasse nicht berücksichtigt. 

fordernis 

2 243 060 

228 000 

120 000 

68 940 

2 660 000 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Projekt­
beschreibung 
Marchfeldkanal 

Errichtungs seilschaft 
Marchf Idkanal 

Übersicht über die das Marchfeldkanalprojekt betreffenden 
gesetzlichen Regelungen 

Finanzierung der Planung eines Marchfeldkanals 
Vereinbarung zwischen dem Bund und dem 
Land Niederösterreich gemäß Art 1 5  a B-VG 
zur Verbesserung der Wirtschaftssrrukrur im 
Lande sowie zur Sicherung und Schaffung von 
Dauerarbeitsplätzen 
Marchfeldkanalgesetz 
Syndikatsverrrag zwischen der Republik Öster­
reich (Bund), vertreten durch den Bundesmini­
ster für Bauten und Technik, und dem Land 
Niederösterreich betreffend die Errichrung und 
den Betrieb eines Marchfeldkanalsystems 
Vereinbarung gemäß Art 1 5  a B-VG, mit der 
der Syndikatsvertrag geändert wird 
Änderung des Marchfeldkanalgesetzes 
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län­
dern Niederösterreich und Wien zur Vorberei­
rung der Schaffung eines Auen-Nationalparks 

BGBI Nr NÖLGBI Nr 
62/1983 

1 1 3/1983 

50711985 6961-0 

508/1985 6960-0 

494/1 990 6960-1 

495/1990 6991-1 

44111990 

Der RH überprüfte die Gebarung der Errichtungsgesellschaft Marchfeld­
kanal in der Zeit von Oktober 1 993 bis März 1 994. Der Gesellschaft wur­
de die Möglichkeit eingeräumt, zum Konzept des Prüfungsergebnisses in  
der Zeit von September bis Dezember 1 994 eine erste Stellungnahme ab­
zugeben. Zu der im Februar 1 995 versandten Prüfungsmitteilung nahmen 
die Gesellschaft, das BMwA und das Land Niederösterreich Stellung, wor­
auf der RH im September 1 995 seine Gegenäußerung abgab. 

2 . 1  Zur Bereinigung der Grundwassersituation des Marchfeldes empfahl die 
Österreichische Raumordnungskonferenz 1 978,  die Lösung nicht in  Ein­
schränkungen der Nutzer, sondern in  der Zufuhr von Fremdwasser über 
e inen Freispiegelkanal und in einer wirtschaftl ich alle befriedigenden 
Wasserverteilung zu suchen. In diesem Sinn regte sie an, die Möglichkeit 
einer direkten Dotierung des Grundwassers mittels Versickerung sowie 
eine Dotierung der Bäche zu prüfen. 

Der Bund und das Land Niederösterreich kamen 1 983 im Rahmen eines 
Vertrages gemäß Art 1 5  a B-VG überein ,  das Projekt Marchfeldkanal 
durchzuführen. Die Planung, die Errichtung und der Betrieb des March­
feldkanalsystems sowie dessen Finanzierung wurden in weiterer Folge 
vom Bund und Land Niederösterreich gesetzlich geregelt. Die Planungs­
gesellschaft Marchfeldkanal hatte seit 1 983 generelle P lanungs- und 
Bauvorbereitungsaufgaben über. Im Jahre 1 985 wurde die Errichtungsge­
seilschaft Marchfeldkanal (Gesellschaft) als deren Rechtsnachfolgerin mit 
der Planung und Errichtung des Marchfeldkanalsystems in  der "Grund­
ausstattung" unter Bedachrnahme auf landschaftsökologische Gesichts­
punkte betraut. Anfang 1 986 gründete das Land Niederösterreich zum 
Betrieb des Marchfeldkanalsystems die Betriebsgesellschafc Marchfeldka­
nal . Mit der Novellierung der Marchfeldkanalgesetze 1 990 wurde die Ge­
samtfinanzierung dem Erfordernis angepaßt und die Beitragsverpflich-
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58 
tung zum Betrieb und zur Erhaltung des Marchfeldkanalsystems näher 
festgelegt. Zusätzlich war die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal mit  
den Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung von Nationalparks betraut. 

Die Grundausstattung des Marchfeldkanalsystems umfaßte: 

- den Bau des Hauptkanals (cd 1 8 , 5  km) zwischen Langenzersdorf und 
Deutsch-Wagram, anschließend 

- die Adaptierung des Rußbaches (rd 3 7 , 5  km) bis zum Hochwasser­
schutzdamm der Donau, 

- den Bau des Obersiebenbrunnerkanals (rd 7 ,0 km) von Markgraf­
neusiedei bis Obersiebenbrunn und anschließend 

- die Adaptierung des Stempfelbaches bis zum Hochwasserschutzdamm 
der March; weiters 

- die Errichtung von drei Wasserzuleitungen auf die Hochterrasse, 

- die Errichtung von Versickerungsanlagen und 

- die Errichtung von entsprechenden Betriebsgebäuden. 

Die gesamten Errichtungskosten für die Grundausstattung waren i m  
Marchfeldkanalgesetz 1 98 5  mit  2 Mrd S,  i n  dessen Novelle 1 990 mit  
2,86 Mrd S veranschlagt worden .  Hievon waren Ende 1 993 rd 1 ,6 Mrd S 
verbaut. 

2.2 Der RH würdigte die Leistung der Marchfeldkanalgesellschaften, die die­
ses Großbauvorhaben unter Bedachtnahme auf landschaftsökologische 
Gesichtspunkte und durch entsprechende Aufklärung der Betroffenen 
auch weitgehend ohne Störungen geplant und errichtet haben. 

Der RH bemängelte, daß die projektgemäß vorgesehenen Nutzungen aber 
nur teilweise erfolgten. So kritisierte er, daß die als ursprüngliches Haupt­
ziel der Investition gesehene Grundwassersanierung noch nicht erreicht 
werden konnte. Weder wurde der Grundwasservorrat über eine geregelte 
Versickerungsanlage erhöht, noch wurden aus dem Grundwasser gespeiste 
Bewässerungen i n  nennenswertem Ausmaß durch Direktentnahmen aus 
dem Marchfeldkanalsystem ersetzt. Die Akzeptanz seitens der Landwirt­
schaft wurde durch die nur geringen Nutzungsmöglichkeiten und die 
Unsicherheit über eine noch ungeklärte Kostenbeteiligung nachteilig be­
einflußt. 

Demgegenüber wurden die übrigen, mit der Adaptierung der Marchfeld­
bäche zusammenhängenden Ziele des Mehrzweckbauwerkes (verbesserter 
Bachcharakter, Hochwasserschutz, Bereicherung der Wohnumgebung) 
bereits jetzt weitgehend erreicht und werden auch von der Bevölkerung 
angenommen .  

2.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft sei die Errichtung der Versickerungsanlage 
noch im Zeit plan; das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren konne aber zu Verzo·­
f,erunf,en führen. 
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Hochterrasse 

Betriebs- und 
Erhaltungskosten­
beiträge 

5 TB 

Errichtungsgesellschaft 
Marchfeldkanal 

3 . 1  Das ursprüngliche Konzept der  wasserwi rtschaftl ichen Sanierung des 
Marchfeldes sah n u r  d i e  Sanierung der ü berzogenen Nutzung des 
Grundwasserkörpers der Niederterrasse vor.  E rst i m  Marchfeldkanal­
gesetz 1 985  wurde die Hochterrasse als Teil  der Grundausstattung mit 
drei Zuleitungssträngen in  einem geringen Tei lumfang (angenommener 
Kostenanteil 200 Mill S) berücksichtigt. 

Bereits 1 985 beurteilte die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft in  ihrer vom 
BMLF eingeholten ökonomischen Stellungnahme zum generellen Projekt 
des Marchfeldkanals den über die erste Stufe mit Versickerung und Grund­
wasseranreicherung hinausgehenden Ausbau eines Bewässerungssystems für 
die Hochterrasse mit Kanälen und Pumpstationen wegen des ungünstigen 
Ertrags/Aufwandsverhältnisses als problematisch, da eine kostengünstige 
Wasserverteilung über Versickerung, so wie dies für die Niederterrasse be­
absichtigt ist, auf der Hochterrasse nicht realisiert werden kann. Die Ge­
sellschaft veranschlagte hiefür im Jahre 1 993 Investitionskosten in Höhe 
von rd 1 ,7 Mrd S. 

Die Österreichische Vereinigung für Agrarwissenschaftliche Forschung 
empfahl schließlich, bei kurzfristiger Betrachtungsweise unter Abwägung 
von Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft, Wasserwirtschaft und Landschafts­
ökologie von einer Inangriffnahme des Hochterrassen-Bewässerungsprojek­
tes abzusehen. 

3.2 Der RH kritisierte, daß es der Gesellschaft nicht gelungen ist, eine Ent­
scheidung über den Bau der Hochterrasse herbeizuführen. Da die für eine 
allfällige Hochterrassen-Bewässerung notwendige Wassermenge etwa ein 
Drittel der für die Gesamtanlage errechneten Kapazität beträgt, wäre eine 
Entscheidung für den Hochterrassen-Ausbau bereits vor Baubeginn not­
wendig gewesen. 

3.3 Die Gesellschaft bestätigte grundsätzlich die Einschätzung des RH hinsichtlich der 
mangelnden Entscheidungsbasis der landwirtschaftlichen Entwicklung des Pla­
nungsgebietes. Sie wies aber darauf hin, daß durch den Beitritt Österreichs zur EU 
auch in  weiterer Zukunft gesicherte Prognosen über Entwicklungslinien der Land­
wirtschaft in diesem Gebiet nur unter großen Schwierigkeiten möglich sein würden. 
Es kö"nne aber nicht Aufgabe der Gesellschaft sein, auf diesem Gebiet Entschei­
dungen zu treffen oder vorwegzunehmen. Es müsse der Vorteils- und Nachteilsab­
wägung und dem politischen Gestaltungswillen überlassen bleiben, in welche Rich­
tung sich die 'Region weiterentwickeln werde. 

4. 1 Die E igentümer von Liegenschaften und Wasserberechtigten, die durch 
die Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse die Zuwendung 
eines Vorteils oder die Abwendung eines Nachteils erfahren, haben zu den 
Betriebs- und Erhalrungskosten i n  dem Ausmaß beizutragen, soweit die­
se nicht anderweitig gedeckt werden. 

Im Syndikatsvertrag zwischen Bund und Land Niederösterreich wurde im 
Jahre 1 985  diese E inhebung von Interessentenbeiträgen von der Schaf­
fung bundesgesetzlicher Regelungen abhängig gemacht. Im 1 990 novel­
l ierten Marchfeldkanalgesetz wurde diese Beitragsverpflichrung normiert; 
die der Landesgesetzgebung überlassenen näheren Bestimmungen fehlen 
noch. 
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Wassergüte des Ober­
siebenbrunnerkanals 

Versickerung 

4.2 Den Marchfeldgesellschaften ist es nach Ansicht des RH bisher noch nicht 
gelungen, eine befriedigende, den gesetzlichen Bestimmungen entspre­
chende Betriebs- und Erhaltungskostenbeitragsregelung zu erreichen . 
Auch wenn die von der Betriebsgesellschaft mit Vertretern des Landes Nie­
derösterreich, des Bundes (BKA, BMF, BMlF) und der überprüften Gesell­
schaft eingerichtete Arbeitsgruppe "Finanzierung" seit 1 988 verschiedene 
Modelle und Szenarien diskutiert, wurde bisher noch keine Lösung erarbei­
tet. 

Der RH empfahl den Marchfeldkanalgesellschaften, die Aufberei tung 
dieses Problemkreises weiterhin zu betreiben, um möglichst bald zu einer 
Lösung zu kommen. 

4.3 Die überprüfte Gesellschaft sagte eine Fortführung ihrer Bemühungen um den Ab­
schluß einer Betriebs- und Erhaltungskostenbeitragsregelung zu. Der formale Uf­
sungsansatz werde aber von den Gebietskörperschaften zu finden sein. 

5 . 1  Die Wasserqualität des Marchfeldkanals wird ,  bedingt durch d ie  vielfach 
unzureichende Reinigung der Siedlungsabwässer der Gemeinden flußauf­
wärtS des Rußbaches (80 000 E inwohnergleichwerte), ungünstig beein­
flußt. Das Mischwasser aus Rußbachwasser und Marchfeldkanal führt 
trotz Verdünnung zu einer teilweisen Überschreitung der organischen Pa­
rameter der vorläufigen Richtlinie des BMlF für die Begrenzung von Im­
missionen in Fließgewässern. 

5.2 Der RH empfahl den Marchfeldkanalgesellschaften, bei der Wasserrechts­
behörde und den betroffenen Gemei nden auf eine E inhaltung der i m  
Wasserrechtsgesetz vorgesehenen Verpflichtung zur Abwasserreinigung 
zu dringen. 

5.3 Die Gesellschaft bestiitigte, daß die Wassergüte des Rußbaches seit seiner Vereini­
gung mit dem Marchfeldkanal zwar signifikant besser, aber wegen seines großen 
Einzugsgebietes schlechter als angestrebt ist. 

Sie wies weiters darauf hin, daß mehrfach die Wasserrechtsbehärde und die ijrtlich 
zustiindigen Stellen auf die Dringlichkeit der Anpassung der Anlagen im Ein­
zugsgebiet des Rußbaches hingewiesen haben. 

6. 1 Obwohl die Grundwasseranreicherung durch Marchfeldkanalwasser be­
reits im Grundkonzept vorgesehen war, befaßte sich die wasserrechtliche 
Behandlung nur mit der ersten Ausbaustufe,  den Kanälen und Bachaus­
bauten, vorerst noch ohne Versickerung. Unter Bedachtnahme darauf, daß 
die Art der Verteilung des Wassers zu den Nutzern von besonderem In­
teresse ist, trug die Wasserrechtsbehörde im Jahre 1 986 der Planungsge­
sellschaft Marchfeldkanal auf, möglichst bald die Realisierbarkeit der in  
Aussicht genommenen Grundwasserversickerung zu untersuchen und in 
entsprechenden Unterlagen darzustellen. I n  dieser Periode der Bearbei­
tung lag das Hauptaugenmerk auf den quantitativen Aspekten des Was­
serhaushaltes. Zwischenzeitlich ist die Bedeutung der qualitativen Aspek­
te des Grundwassers deutlich gestiegen. 
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Durchführung der 
Gerinnebauarbei ten 

Errichtungsgesellschaft 
Marchf Idkanal 

Dabei wurde die Vers ickerung als Mögl ichkeit  zur Förderung einer 
nitratvermindernden Bewirtschaftung (beispielsweise durch Zwischen­
begrünung) gesehen.  Andererseits wird durch die Grundwasseranrei­
cherung auch eine noch intensivere Bewirtschaftung mit zusätzlichem 
Düngereinsatz ermöglicht. 

Die Gesellschaft erwartet, daß mit der im Stallingerfeld vorgesehenen 
Versickerungsanlage das Grundwasser in  ausreichendem Maß dotiert wer­
den kann. Zur Bestätigung der bisher vorliegenden Untersuchungswerte 
und zur Erlangung zuverlässiger Planungskennwerte beabsichtigt die Ge­
sellschaft die Errichtung einer Versuchsanlage im technischen Maßstab 
als Tei lausbau der endgültigen Versickerungsanlage. 

6.2 Der RH hielt es nicht für zweckmäßig, die Versickerung, die immer einen 
integrierenden Bestandteil des Gesamtkonzeptes darstellte, grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Er war der Ansicht, daß die Nutzung dem wasserwirt­
schaftlieh verträglichen Maß angepaßt werden müßte, um das ursprünglich 
formulierte Hauptziel der Errichtung des Marchfeldkanals, die Sicherung 
von Dauerarbeitsplätzen, auch wirklich dauerhaft erreichen zu können. 

Der RH bedauerte, daß es trotz vielfacher und vielseitiger Bemühungen 
bisher noch nicht gelungen war, einen zielführenden Komprorniß zwi­
schen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zu finden. Er war der Ansicht, 
daß die durch die Investitionen in den Marchfeldkanal geschaffenen Mög­
lichkeiten in einer Form genützt werden sollten, die eine dauerhafte, Uffi­
weltgerechte und auf Zukunft gerichtete Bewirtschaftung ermöglichen. 
Dies würde eine Änderung bzw Beschränkung der bisherigen landwirt­
schaftlichen Bodennutzung erfordern . Daneben wären noch andere Grund­
wasserschutzmaßnahmen erforderlich, wie zB die Sicherung und Sanierung 
der bereits bekannten Altlasten. 

6.3 Die Gesellschaft pf/ichtete dem RH bei, zeigte aber insbesondere den Problemkreis 
der Aftlastensanierung und die hiefür fehlenden rechtlichen und finanziellen Vor­
aussetzungen auf 

Ergiinzend verwies die Gesellschaft auf ihre Angebote an die Nutzer zur Direkt­
entnahme von Wasser aus dem Marchfeldkanalsystem. 

Allgemeines 

7 Die Baurnaßnahmen am Gesamtprojekt umfaßten 1 1  Planungs- bzw 
Bauabschnitte.  Auf den rd 1 8 , 5  km langen Hauptkanal entfielen bei 
Langenzersdorf beginnend die Abschnitte A bis F, auf die Adaptierungs­
arbeiten am rd 37 ,5  km langen Rußbach die Abschnitte G bis J und auf 
den bei Markgrafneusiedel vom Rußbach abzweigenden rd 7 ,0 km lan­
gen Obensiebenbrunnerkanal mit der anschließenden Adaptierung des 
Stempfelbaches die Abschnitte K und L. Die Baurnaßnahmen an letzteren 
beiden Abschnitten waren zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung 
noch nicht abgeschlossen bzw noch nicht begonnen. 
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Hauptkanal 

8. 1 Die Gesamtauftragssumme für den Gerin nebau des Hauptkanals (Ab­
schnitte A bis F) betrug rd 382 Mill S, die Abrechnungssumme unter­
schri tt  d iese Summe um rd 1 9 ,6  Mi l l  S ( jeweils e inschließlich USt,  
März 1 993). Die Herstellungskosten blieben damit um rd 5 % unter der 
Auftragssumme, wobei die Kostenminderung größtenteils auf der massi­
ven Leistungsminderung (-39 %) im Landschaftsbau beruhte. Demge­
genüber blieben die Gesamtkosten im Erdbau (-1 %)  und im Brücken­
bau (-3 %) innerhalb der Ausschreibungssummen. 

Das Baulos 1 B  1 1  umfaßte die  Herstellung eines rd 1 km langen Ab­
schnittes des Gerinnes im 2 1 .  Wiener Gemeindebezirk, wobei das Kanal­
profil im Bereich des verlandeten Donaualtarmes "Schwarzlackenau" über 
rd 600 m auf eine Maximalbreite von rd 200 m zu einem Schönungsteich 
auszuweiten war. Der östlich des Teiches anschließende rd 300 m lange 
Teil des Kanals ist in der projektmäßigen Dimension des Kanals gehalten. 
In diesem Baulos trat eine Kostenrnehrung im Erdbau (+ 55 %) ein, die 
ausschließlich auf die Massenmehrung einer einzigen Position ("Aushub 
von Bauschutt im Deponiebereich") zurückging. Die Abrechnungsmenge 
für diese Posi tion stieg gegenüber der Leistungsverzeichnis-Menge von 
1 500 m3 auf rd 65 000 m3, wodurch aufgrund des hohen Einheitspreises 
dieser Position (288 S/m3) eine Kostenrnehrung von rd 22 Mill  S ent­
stand. 

8.2 Der RH erachtete den im Leistungsverzeichnis für den im Deponiebereich 
angesetzten Umfang des Aushubes als unzureichend, da zum Zeitpunkt der 
Ausarbeitung der Ausschreibung bereits ausreichende Hinweise auf ein 
umfangreicheres Auftreten auch von Deponiematerial vorlagen .  Der RH 
empfahl, in Hinkunft verstärkt auf eine personelle Trennung zwischen Pla­
nung und Bauaufsicht zu achten. 

8.3 Die Gesellschaft sicherte zu, daß sie in der weiteren Zukunft die Planungs- und 
die Bauaufsichtstä'tigkeit trennen werde. 

Rußbach 

9.1  Die Gesamtauftragssumme für den Gerinnebau am Rußbach (Abschnit­
te G bis J) betrug 399 Mill S (einschließlich USt); im März 1 993 wurde 
diese Summe um 0,6 % überschritten. Die geringfügige Steigerung war 
überwiegend auf gravierende Leistungsminderungen im Landschaftsbau 
(zum Teil  mehr als 50 %) zurückzuführen, die damit Kostenrnehrungen 
im Erdbau (zum Teil über 20 %) kompensierten. 

Im einzelnen war festzustellen: 

( 1 )  Durch die !eänderte Zuordnung der Humus-Abtragsmassen wurden 
rd 2 5  000 m nicht mehr um 4,98 S, sondern als überschüss iges Ab­
tragsmaterial um 4 1 ,44 S/m3 vergütet. Die Differenz der Abrechnungs­
summen betrug rd 0,9 Mill S. Zusätzlich hat die Gesellschaft im Zuge 
von Vergleichsverhandlungen Mehrkosten von rd 1 , 1  Mill S im Rahmen 
einer Paketlösung anerkannt. 
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(2) Im Leistungsverzeichnis blieb die bis zu einem Meter dicke Schlamm­
schicht unberücksichtigt, wodurch der Auftragnehmer diese Mehrmassen 
teurer, nämlich als Erschwernis für wasserhaltige Böden abgerechnet hat. 
Die Gesellschaft nahm d iesen Planungsfehler zum Anlaß für eine Kür­
zung des Planerhonorars. 

(3) Im Zusammenhang mit den geänderten Gegebenheiten bei der Her­
stellung des Saumganges (das ist eine rechtsufrig des Rußbaches gelegene 
Drainageleitung) forderte der Auftragnehmer auch die Abgeltung für den 
vermehrten Wasserhaltungsaufwand in diesem Bereich. Die Gesellschaft 
akzeptierte die Vergütung des gegenüber der Ausschreibung 9,6 Mal so 
hohen Aufwandes für die Wasserhaltung. Zusätzlich anerkannte sie auf­
grund der Unterbrechung der Wasserhaltung für die Saumgangprüfungen 
im

· 
Sommer 1 990 jeweils für die gesamte zu diesem Zeitpunkt fertigge­

stellte oder in Bau befindliche Strecke des Saumganges eine nochmalige 
Verrechnung der Wasserhaltung. Die Mehrkosten der Wasserhaltung des 
Saumganges erreichten so einen Betrag von insgesamt 2 , 1  Mill S. 

9.2 Der RH beanstandete Mängel in den Ausschreibungsunterlagen, die sich 
auf die Abrechnung nachteilig auswirkten. 

Der RH wertete die konsequente Rüge dieses Planungsfehlers durch die 
Gesellschaft positiv, bemerkte aber kri tisch, daß die B ieter durch diesen 
Massenfehler zur Abgabe besonders hoher Einheitspreise verleitet worden 
waren .  Er anerkannte zwar die  erhöhten Wasserhaltungskosten dem 
Grunde nach, kritisierte aber die Höhe des von der Gesellschaft zugestan­
denen Mehraufwandes als der Detailkalkulation widersprechend. 

9.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft seien die Paketlösung der Abrechnungspro­
bleme wie auch die Mehrkosten für die Wasserhaltung als Vergleich zu werten. Sie 
verwies auch darauf daß sie die ursprünglichen Forderungen nicht in voller Höhe 
anerkannt hälte. 

Stahlwasserbau Honorarermittlung für Planungsarbeiten 

1 0. 1  Die Gesellschaft beauftragte ohne Einholung von Vergleichsangeboten ei­
ne Unternehmung mit der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für 
den Stahl wasserbau zu einem Pauschalhonorar von rd 3 , 1  Mill S, wobei 
die gebührenpflichtigen Kosten von rd 85 Mill S mit einem Prozentsatz 
der von der Gesellschaft für sämtliche Wehranlagen geschätzten Gesamt­
baukosten ermittelt worden waren . 

1 0.2 Nach Auffassung des RH konnte von der Gesellschaft der Nachweis der 
besten Eignung des Bieters wegen der nicht dokumentierten Interessen­
tensuche und fehlender Vergleichsangebote nicht erbracht werden . Er  
zeigte auf, daß die  Nettoabrechnungssumme für Lieferung und Montage 
der stahlwasserbaulichen Einrichtungen der Wehre rd 43 Mill S betrug, 
woraus s i c h  auf Bas is  der Gebührenord nu ng e i n  H onorar von nur  
1 ,7 Mill S errechnet hätte. 

1 0.3 Die Gesellschaft nahm die Feststellungen des RH hinsichtlich der Zweckmäßig­
keit der Pauschalierung von Ziviltechnikerhonoraren zur Kenntnis. 

63 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)70 von 348

www.parlament.gv.at



64 

Projektbeschreibung 

Steuerung 
(Regeltechnik) 

1 1 . 1  Die Erstellung eines Steuerungs- und Energieversorgungskonzeptes für das 
gesamte Marchfeldkanalsystem sowie die Ausarbei tung der Ausschrei­
bungsunterlagen wurden zunächst an eine Planungsgemeinschaft vergeben.  
Da die mit erheblichem Verzug übergebenen Auschreibungsunterlagen mit 
Mängeln behaftet waren, wurde der Planungsvertrag gelöst. Für die Über­
arbeitung der Angebotsunterlagen wurde eine Interessentensuche durch­
geführt und hiebei der Leistungsumfang um die Durchführung der Bau­
aufsicht erweitert. Da abzusehen war, daß einer der Interessenten für die 
Lieferung sich auch über einen anderen Bereich derselben Unternehmung 
an der Ausschreibung für die Bauaufsicht beteiligen werde, vermeinte das 
Kuratorium, daß dieser Interessent von einer der beiden Vergaben - Bau­
aufsicht oder Lieferung - auszuschließen sei. Der Bauausschuß beurteilte 
jedoch die beiden in Frage kommenden Unternehmungsbereiche des Inter­
essenten als voneinander unabhängig, was in der Folge zu der Beauftragung 
eines Unternehmungs bereiches mit der Überarbeitung der Ausschreibungs­
unterlagen und der Bauaufsicht im Auftragswert von 5 ,8 Mill S (einschließ­
lich USt) und des Schwesterbereiches mit der Lieferung und Montage im 
Auftragswert von 4 1 , 1  Mill S (einschließlich USt) führte. 

Im Zuge der Bauabwicklung kam es zu erheblichen Lieferproblemen und 
damit zu Terminverschiebungen von fast zwei Jahren, so daß die Pönale­
vereinbarung wirksam wurde. 

Aufgrund der absehbaren Terminverschiebung legte der Auftragnehmer 
einen geänderten Zahlungsplan vor. Die Gesellschaft stimmte, nach Be­
fürwortung durch die Bauaufsicht, dieser Abänderung zu. 

1 1 .2 Unter Betrachtung der firmeninternen Verflechtungen des Auftragnehmers 
wertete der RH die gewählte Auftragskonstellation als wesentlichen Man­
gel .  Insbesondere setzte die Bauaufsicht keine angemessenen Maßnahmen 
zur Durchsetzung der Auftraggeberinteressen im Zusammenhang mit den 
verspäteten Lieferterminen und der Änderung des Zahlungsplanes, der un­
ter der Annahme von nur 3 % Sollzinsen einen Zinsverlust von 0,4 Mill S 
für die Gesellschaft bewirkte. 

Weiters beanstandete der RH die vom Vorstand getroffene Entscheidung, 
auf E rsatz der die Pönalezahlungen von rd 1 , 5 Mil l  S übersteigenden 
Mehrkosten wegen des Lieferverzuges in  Höhe von rd 5 ,5 Mill S nach­
träglich zu verzichten, obwohl diese Forderung dem Grunde nach vom 
Auftragnehmer außer Streit gestellt war. 

1 1 .3  Die Gesellschaft sah in den Beauftragungen keinen rechtlichen Verstoß, da sie an 
die Vergaberichtlinien nicht gebunden sei. Nach wie vor bestehe der Leistungsmangel 
der Terminüberschreitung bei der Abnahme, dieser häUe aber bisher zu keinen Schä� 
den geführt. 

Der Vorstand habe sich einerseits wegen des vereinbarten Zahlungsplanes und an­
dererseits wegen des engagierten Bemühens des Auftragnehmers um Behebung des 
Leistungsmangels zu einer leistungsnahen Zahlungsabwicklung entschlossen. 

1 1 .4 Der RH räumte ein,  daß die Gesellschaft nur bis zur Novell ierung des 
Marchfeldkanalgesetzes zur sinngemäßen Anwendung der Vergaberichtli­
nien verhalten war, erachtete aber das Abweichen hievon aufgrund der 
Beeinträchtigungen der Bauaufsicht als nicht zweckmäßig. Nach Auffas-
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s ung des RH bedeutete d i e  Ä nderung des Zahl u ngsplanes und d i e  
E inschränkung der Mehrkosten auf d i e  Höhe der Pönalezahlungen eine 
Verschlechterung der Rechtslage der Gesellschaft. 

1 2 . 1  Der Vorstand beabsichtigte, d ie  Detai lplanung nach der Gebührenord­
nung für Bauwesen zu vergüten, wobei die Herstellkosten mit den Schätz­
kosten der generellen Projekte definiert, der Gebührensatz sowie die Sum­
me der Teilleistungen festgelegt und im Erdbau eine Abgrenzung zu den 
Landschaftsplanern geschaffen wurden. Den für die Gerinnebaulose A bis F 
abgeschlossenen Werkverträgen lagen abweichend davon Kostenberech­
nungen der Detailprojekte und auf die Hälfte abgeminderte Kosten für 
Abdichtung und Oberflächenschutz der Gerinne zugrunde. 

Wegen wesentlicher Mehrleistungen für die Auftragserfüllung beantrag­
ten die mit  der Planung des Hauptkanals betrauten Zivi l techniker eine 
Anpassung ihrer Werkverträge. Der Antrag betraf alle drei Bereiche (Ge­
bührensatz,  Tei lle istungsfaktor, gebührenpfl icht ige Kosten) der Ge­
bührenberechnung und enthielt eine Erhöhung des Grundhonorars von rd 
5 ,7 auf rd 1 5 ,7 Mill  S .  Die Gesellschaft stimmte diesem Antrag hin­
sichtlich Tei lleistungsfaktor und gebührenpflichtigen Kosten zu.  Die 
neuen Detailprojekt-Kostenberechnungen lagen wesentlich über jenen 
des generellen Projektes und betrugen bei zwei damals bere i ts ausge­
schriebenen Baulosen mehr als das Doppelte der angebotenen Preise. 

1 2.2 Der RH kritisierte die auf überhöhten Kostenschätzungen beruhenden 
unangemessenen Planungsentgelte und die nicht ausreichende Begrün­
dung der Gesellschaft bezüglich der anerkannten und zugrundegelegten 
Kostenberechnungen. Er zeigte bei den Planungsabschnitten B bis F zwi­
schen den ermittelten, der Honorarberechnung zugrundegelegten, und 
den tatsächlichen Baukosten Abweichungen bis zum 2,8fachen auf. 

1 2 .3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft waren die Forderungen der planenden Zivi/­
techniker auch in der Singularitiit des Projektes begründet. Die neuen Kostenbe­
rechnungen stützten sich auf wenige Erfahrungen und Schiitzungen. Daß die 
abgpechneten Baukosten wesentlich niedriger als die Schiitzungen waren, lag zum 
Teil an der damaligen Konjunkturlage; die damalige Annahme der Angemessen­
heit der Schiitzkosten könne im nachhinein nicht aufrecht erhalten werden. 

Betrieb des Marchfeldkanalsystems 

Allgemeines 1 3  Die wesentlichen Aufgaben im Betrieb des Marchfeldkanalsystems betra­
fen die  quanti tative und qual i tative Sicherung der Oberflächen- und 
Grundwässer sowie die Sicherstellung des Schutzes der Kanalabdichtung 
bei hohen Grund- und Donauwasserständen e inschl ießlich der Umset­
zung der Regelungs- und Sollwertvorgaben für Wehrklappen und Pum­
pen. Wei ters zählten dazu die Wartungs- und Reparaturarbei ten an den 
vorhandenen maschinellen Anlagen, die Überprüfungsarbeiten bei den 
Brücken- und Wehrobjekten, den Pumpwerken sowie die Instandhal­
tungs- bzw Instandsetzungsarbeiten an den Bauwerken einschließlich des 
Betriebsgebäudes. Der Betreuungsbereich der Landschafts- und Gerin­
nepflegearbeiten wird nach Abschluß der Bauarbei ten insgesamt Flächen 
im Ausmaß von rd 3,2 Mill m2 umfassen, wobei auf den Fließbereich ein-
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schließlich Röhricht 1 ,2 Mill m2, auf Wiesen 1 , 1  Mill m2 sowie auf beglei­
tende Weidensäume und andere Gehölzflächen 0,9 Mill m2 entfallen. 

Die Deckung der Betriebskosten oblag gemäß den gesetzlichen Regelun­
gen der Betriebsgesellschaft, wobei sich der Bund verpflichtete, ab dem 
Jahre 1 986 einen jährlichen Beitrag in Höhe von 7 ,5  Mill S zu leisten. 

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung waren die im Bereich des 
Marchfeldkanals und des Rußbaches errichteten Anlagen von der Wasser­
rechtsbehörde technisch überprüft und standen im Probebetrieb. 

1 4. 1  Die Brückeninstandhaltung wird aufgtund von Übereinkommen von der 
Magistratsabteilung 29 der Gemeinde Wien und der Landesstraßenver­
waltung Niederösterreich durchgeführt . Diese Übereinkommen regeln 
die jeweilige Vergütung des erbrachten Personal- und Sachaufwandes. 

Die Kostenermittlungen für die im Bereich des Landes Niederösterreich 
gelegenen Objekte wiesen in einzelnen Jahren unterschiedliche Faktoren 
und Abrechnungsmodelle auf, die zu geringfügigen Überzahlungen und 
wegen der nicht vertragsgemäßen Rechnungsvorlage in den Jahresrech­
nungen zu einer nicht der Leistungserbringung entsprechenden zeitlichen 
Zuordnung führten .  Wei ters verbuchte die Gesel lschaft die zwischen 
1 990 und 1 993 im Wiener Bereich anfallenden Kosten für Brückenprü­
fungen von rd 0,6 Mill S bei den Herstellkosten. 

1 4.2 Der RH beanstandete die unzureichende Prüfung der Abrechnungen, die 
fehlende Urgenz hinsichtlich der Einhaltung der Rechnungslegungster­
mine und die unrichtige Zuordnung einzelner Kosten. 

1 4.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft habe der Vorstand wegen der im Rahmen der 
Übergabe/Übernahme geführten Verhandlungen bereits imJahre 1 993 eine noch ge­
nauere Zuordnung der Instandhaltungskosten veranlaßt. Die bisherige Vorgangswei­
se betreffend die Betriebs- und Instandhaltungskosten zwar Jertiggesteffter, aber noch 
nicht übergebener Anlagen sah er durch das derzeit in Kraft befindliche Marchfeld­
kanalgesetz gedeckt. 

1 5 . 1  In  den Jahren 1 990 bis 1 993 ist der Gesellschaft aus dem Betrieb und der 
Instandhaltung fertiggestellter Anlagen ein finanzieller Aufwand von rd 
1 6 ,7 Mill  S erwachsen, wobei auf das Personal rd 6,7 Mil l  S, auf den 
Sachaufwand rd 4 ,5  Mill S, auf die Beweissicherung rd 0,6 Mill S und 
auf die Instandhaltung rd 4 ,9 Mill  S entfielen. Derzeit trägt der Bund 
gemäß dem Marchfeldkanalgesetz und Syndikatsvercrag einen Anteil von 
60 % dieser, wegen der nicht erfolgten Übergabe betriebsfähiger Anlagen 
erwachsenen Kosten, zusätzlich zu seinem jährlichen Betriebskostenbei­
trag an die Betriebsgesellschaft in Höhe von 7 ,5 Mill S. 

1 5 .2 Nach Ansicht des RH wären - entsprechend dem Wortlaut des March­
feldkanalgesetzes - die in den Jahren 1 990 bis 1 993 von der überprüf­
ten Errichtungsgesellschaft aufgebrachten rd 1 6 ,7 Mill  S von der Be­
triebsgesellschaft zu tragen gewesen. 
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1 5 .3  Laut Stellungnahme der überprüften Gesellschaft, der sich auch das Land Nieder­
österreich anschloß, sei der Übergabetermin als Absichtserklä'rung unter gewissen Be­
dingungen (zB Restrukturierung der Gesellschaft, Bewässerung der Hochterrasse) 
vereinbart worden, deren Nichterfüllung weiterhin die Übernahme durch die Be­
triebsgesellscha/t hindere. 

1 5 .4 Der RH erwiderte, daß diese Bedingungen nicht dem Marchfeldkanalge­
setz entsprechen. Unter Hinweis auf die Kostenfolgen für den Bund auf­
grund der noch nicht erfolgten Übergabe konnte sich der RH der Stel­
lungnahme nicht anschließen. 

1 6 . 1  Im Februar 1 988 wurde e in Architektenteam mit der Ausarbeitung eines 
Raum- und Funktionsprogrammes der Betriebsgebäude und einer betriebs­
wirtschaftlichen Studie über die finanziellen Auswirkungen einer Betriebs­
führung mit Eigen- und Fremdleistungen beauftragt. Dieser Vertrag wur­
de jedoch nach Vorliegen nur des Raumprogrammes einvernehmlich gelöst 
und ein anderes Architektenteam zunächst mit der Vorentwurfsplanung 
und später mit der Einreichplanung beauftragt. Der Vorentwurf wurde im 
November 1 988 dem Gestaltungsbeirat vorgelegt. 

Das dem KuratOrium der Betriebsgesellschaft im November 1 988 vorge­
legte Betriebskonzept enthielt eine Darstellung der Erhaltungsarbeiten 
für wesentliche Anlagenteile des Marchfeldkanalsystems und deren Form 
der Durchführung. Das Ausmaß der Vergaben war noch nicht festgelegt, 
weil i m  Hinblick auf eine ganzjährige Auslastung der Anteil der vom ei­
genen Personal durchzuführenden Arbe i ten und das zur Spitzenab­
deckung notwendige Ausmaß an Saisonarbeitskräften noch nicht ermit­
telt worden war. 

In der Einreichplanung wurde das Raumangebot um 5 00 m2 auf insge­
samt 5 567 m2 (ohne Wohnungen) erweitert. Im Vergleich mit dem ur­
sprünglichen Raumkonzept wurde der umbaute Raum - insbesondere 
der der Lagerhallen und Garagen - verdoppelt, was bei einer Annahme 
von nur 2 000 S/m3 für unbeheizte Räume um rd 20 Mill S höhere In­
vestitionskosten bewirkte. 

Erst im Jahre 1 992 beauftragte die Gesellschaft eine Grundstudie für ein 
Instandhaltungskonzept, die Betriebsgesellschaft erweiterte diesen Auf­
trag auf Erstellung einer Detailstudie. Darin waren die für die Anlagen 
notwendigen Arbeiten in Eigen- und Fremdleistungen unterteilt und auf 
Basis der Instandhaltungskosten ein Verhältnis von 43 % zu 5 7  % ausge­
wIesen. 

16.2 Der RH vermißte eine zeitliche Abst immung der Erarbeitung des Be­
triebskonzeptes mit den Erfordernissen der Planung der Betriebs- und 
Werkstättengebäude. Er bemängelte ferner, daß die Gesellschaft trotz des 
unvollständigen Betriebskonzeptes und der dadurch bedingten Planungs­
unschärfe nicht von der Möglichkeit eines stufenweisen Ausbaues des Be­
triebshofes Gebrauch machte. 

Der RH bemängelte weiters, daß der Vorstand die weitere Erhöhung des 
Raumangebotes im Rahmen der Einreichplanung widerspruchslos zur 
Kenntnis genommen hatte. In diesem Zusammenhang verwies er auf die 
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über 1 1 00 m2 große Lagerhalle sowie auf vorhandene Werkstätten- und 
Lagerräume im Bereich des Einlaufbauwerkes und zeigte darüber hinaus 
Möglichkeiten von Lagerplätzen einfacherer Bauart auf. 

1 6.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft hätte sie zukunftsorientiert geplant. Die Di­
mensionierung hä'tte sich angesichts der heutigen Nutzung als grundsä'tzlich rich­
tig erwiesen; lediglich bei den Lagerhallen hätten eventuell Einsparungen erfolgen 
k iinnen, doch habe sie der zügigen Baudurchführung und der Gestaltungseinheit 
den Vorzug eingeräumt. 

16.4 Dem RH blieb die zusätzliche Vergrößerung des Gesamtraumangebotes 
trotz Reduzierung des Raumangebotes für die  Verwaltung weiterhi n  
schwer verständlich. Nach seiner Auffassung hätte ein kleinerer, bedarfs­
angepaßter Lager- und Garagentrakt eine zügige Baudurchführung nicht 
behindert. 

1 7 . 1  Die ersten, noch von der Planungsgesellschaft im Jahre 1 984 vorgenom­
menen Kostenschätzungen für den Betrieb des Marchfelkanals lauteten 
auf 2 1  bis 3 1  Mill S/Jahr. Von der Betriebsgesellschaft wurden Ende 1 988 
die j äh rl i chen Betr iebskosten i n  e i ner Bandbreite von rd 37 bis rd 
46 Mill S, zuzüglich einer jährlichen Rückzahlungsrate von 15 Mill S für 
das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, angenommen. Die im 
Jahre 1 992 beauftragten Instandhaltungskonzepte wiesen Jahreskosten­
schätzungen von rd 50 Mil l  S aus. Die in den ersten zwei Jahren des 
Probebetriebes erforderlichen Betriebsausgaben wichen insbesondere bei 
der I nstandhaltung der Wasserwege und des Schönungsteiches sowie bei 
den zu vergebenen Landschaftspflegemaßnahmen stark von den Schätzun­
gen ab. 

17.2 Der RH kritisierte, daß die Gesellschaft keine die Erfahrungen des Probe­
betriebes berücksichtigende verbesserte Berechnung der zu erwartenden 
Betriebskosten angestellt hat. Er empfahl im Hinblick auf die notwendige 
Optimierung der Betriebsführung eine detailliertere Erhebung der im Be­
reich der Gerinneerhaltung und der Landschaftspflege anfallenden Kosten. 

1 7.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft wird den Empfehlungen des RH nachge­
kommen werden. 

1 8. 1 Die Gesellschaft hat ihren qualifizierten Fachleuten im Hinblick auf die 
gesetzlich zeitlich befristete Gesellschaftstätigkeit keinerlei Zusagen für 
eine Dauerbeschäftigung gegeben, dies jedoch durch die Bezahlung ent­
sprechend höherer Gehälter kompensiert. 

Weiters gewährte der Vorstand mehreren Mitarbeitern außerordentliche 
Vorrückungen oder Umreihungen im Gehaltsschema als Abgeltung für 
geleistete Aktivitäten und als Ansporn für weitere gute Leistungen. 

18.2 Der RH anerkannte die Probleme im Zusammenhang mit der E instel­
lung von qualifiziertem Personal zu den Bezugsansätzen der Angestellten 
von Gebietskörperschaften. Er vertrat aber die Auffassung, daß sich die 
Gehälter der Bediensteten von mit öffentl ichen Mitteln geförderten 
Rechtsträgern am Gehaltsschema der öffentlichen Bediensteten zu orien-
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tieren hätten. Jedenfalls erschienen dem RH die häufigen besoldungsmä­
ßigen Besserstellungen wegen der dadurch verursachten kostenmäßigen 
Langzeitauswirkungen bedenklich. 

1 8. 3  Die Gesellschaft hielt einen Vergleich mit Bundes- bzw LAndesbediensteten nicht für 
zweckmäßig und auch inhaltlich nicht für vertretbar. Demgegenüber will das LAnd 
Niederosterreich das erho'hte Bezugsniveau der Gesellschaft bei der Losung der 
Betriebskosten/rage berücksichtigen. 

19. 1  I m  Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen betrieb 
der vom Bund nominierte Vorstandsdirektor der Gesellschaft ab Oktober 
1 990 den Abschluß von Übereinkommen zur Übergabe von Anlageteilen 
bzw Anlagen. Die Betriebsgesellschaft, in der der vom Land Niederöster­
reich bestellte Vorstandsdirektor den Posten des Generaldirektors ausübt, 
hielt demgegenüber eine formal einfachere Vorgangsweise für möglich. 

Das Land Niederösterreich ordnete die Errichtung der Verträge dem Wir­
kungsbereich der die jeweiligen Gebietskörperschaften vertretenden Ku­
ratoren zu, hielt aber wegen nicht ausreichender Mittel für die Erhaltung 
und den Betrieb eine Übernahme von Anlagen für nicht vertretbar. 

Hinsichtlich der Auslegung des für die Übergabe maßgeblichen Gesetzes­
textes divergierten die Ansichten des Bundes und des Landes Niederöster­
reich. So verwies das BMLF, unterstützt von der Finanzprokuratur, auf das 
novellierte Marchfeldkanalgesetz, in dem im Gegensatz zur Stamm fassung 
die Übertragung der Anlagen nicht mehr von der Betriebsfähigkeit und 
der Rechtskraft des wasserrechtlichen Überprüfungsbescheides abhängig, 
sondern bereits bei vorläufig in Betrieb genommenen Anlagen gegeben 
war. Die Betriebsgesellschaft sprach sich demgegenüber, gestützt auf eine 
vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung eingeholte Stellun­
gnahme, nach wie vor gegen eine Übernahme von nicht zusammenhän­
genden Anlagen aus und trat für eine Lösung auf politischer Ebene ein. 

Obwohl e ine Arbeitsgruppe der Syndikatspartner im Mai 1 993 grund­
sätzliches E invernehmen über die Zeitpunkte der Übergabe der fertig­
gestellten Anlagen ( l .  Jänner 1 994) bzw der noch fertigzustellenden Anla­
gen ( l .  Jänner 1 997) erzielt hatte, kam es im Jahr 1 994 zu keiner Übergabe 
der bereits fertiggestellten Anlagen. 

19.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß nach Abschluß der Flutung des Haupt­
kanals und des Rußbaches die Übertragung zusammenhängender Anlagen 
in größeren Tranchen möglich gewesen wäre. Er kritisierte, daß die Diskus­
sionen um formale Erfordernisse für die Übergabe der Anlagen dazu verwen­
det wurden, um die Vollziehung des Marchfeldkanalgesetzes zu verzögern. 

Nach Ansicht des RH waren die im Direktorium sowie in den Kuratorien 
vorhandenen Interessenkonflikte nicht nur in der jeweils wechselnden Do­
minanz der Gebietskörperschaften, sondern auch darin begründet, daß ur­
sprünglich zu keinen Zweifeln Anlaß gebende Gesetze und Inhalte des Syn­
dikatsvertrages neu und vor allem im Sinne einer Einschränkung der vom 
Land Niederösterreich zu erfüllenden Verpflichtungen ausgelegt wurden. 
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70 

Umsetzung der 

gesetzlichen Verpflichtungen 

Zusammenführung 
der Gesellschaften 

Hinsichtlich der für die Erhaltung und den Betrieb erforderlichen Mittel 
brachte der RH in Erinnerung, daß der Bund, dem Syndikatsvertrag ent­
sprechend, ab dem Jahre 1 986 seinen jährlichen Finanzierungsbeitrag von 
7 ,5  Mill S geleistet hatte, vom Land Niederösterreich aber bis zum Zeit­
punkt der Gebarungsüberprüfung entsprechende Finanzierungsleisrun­
gen bzw Haftungsübernahmen fehlten. 

1 9.3 Die Gesellschaft erwiderte, sie sei weiterhin um die Übertragung der Anlagen auf 
die Betriebsgesellschajt bemüht. 

Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich wäre die Übertragung von Anlagen 
nicht Aufgabe der Syndikatspartner, sondern der beiden Marchfeldkanalgesellschaf 
ten. Erst eine zusammenhängende und betriebsfähige Anlage, für die ein rechtskräfti­
ger wasserrechtlicher Überprüfungsbescheid vorliegt, könne an die Betriebsgesellschajt 
übergeben werden. Wegen der fehlenden Versickerungsanlage sei vorerst der Zeitpunkt 
für eine Übernahme nicht gegeben. Das Land Niederösterreich werde aber sämtliche 
Verpflichtungen aus dem Syndikatsvertrag, wie auch in der Vergangenheit, pünktlich 
dann einlösen, wenn das Erfordernis dafür bestehe. 

19.4 Der RH hielt die Stellungnahme des Landes Niederösterreich zur Übergabe 
von Anlagen für nicht zutreffend, weil diese die Rechtslage mit den seit der 
Novellierung des Marchfeldkanalgesetzes geänderten Voraussetzungen 
unberücksichtigt ließ. Weiters verwies er darauf, daß das Land Niederöster­
reich - abweichend von der Auffassung der vom Land Niederösterreich 
dominierten Betriebsgesellschaft - die Klärung der Übergabe von Anla­
gen ausschließlich den beiden Gesellschaften zugeordnet hatte. 

20. 1 Entsprechend dem Marchfeldkanalgesetz (Fassung 1 990) sollte die Tätig­
keit der Gesellschaft mit der Übertragung der von ihr geplanten und er­
richteten Anlagen an die vom Land Niederösterreich eingerichtete Be­
triebsgesellschaft beendet werden. Da mit der absehbaren Fertigstellung 
der Anlagen der gesetzlich zugewiesene Aufgabenbereich der Gesellschaft 
als nahezu erfüllt gilt, wurde von den Gesellschaftsorganen der Marchfeld­
kanalgesellschaften eine Zusammenführung der Gesellschaften überlegt. 
Dadurch sollte ein Abwandern des hochqualifizierten Personals der Was­
serwirtschafts-, der Planungs- und der Bauabteilung vermieden werden. 
Die in Vorstand und KuratOrium tätigen Vertreter des Landes Nieder­
österreich sahen überdies die sich immer mehr voneinander entfernenden 
Ziele der beiden Gesellschaften mit den daraus resultierenden Konflikten 
als weitere Begründung für diese Überlegungen. 

Im September 1 99 1  vom Generaldirektor der Betriebsgesellschaft dem 
Kuratorium vorgelegte Personalkonzepte enthielten drei Varianten mit 
unterschiedlich gtoßen Aufgabenbereichen. Dementsprechend waren dar­
in Personalstände von 56,  30 oder 22 Bediensteten und jährliche Perso­
nalkosten von rd 39, rd 1 7  bzw nur rd 1 0  Mill S ausgewiesen. 

Das Tätigkeitsfeld der zusammengeführten Gesellschaften sollte die wei­
tere Planung, Errichtung und den Betrieb des Marchfeldkanalsystems 
einschließlich der Hochterrasse, die Vorbereitung, Errichtung und Be-
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Zusammenführung 

der Gesellschaften 

Schluß­
bemerkungen 

Errichtungsgesellschaft 
Marchfeldkanal 

treuung von Nationalparks sowie überregionale wasserwirtschaftliche Pla­
nungen und Projekte umfassen. Nach einer Neufassung des Syndikatsver­
trages könnte die Übertragung aller Aufgaben und sämtlicher Anlagen 
erfolgen und die Errichtungsgesellschaft aufgelöst werden. 

20.2 Der RH sah in der angestrebten Zusammenfühtung der beiden Gesell­
schaften eine Fortfühtung der Bemühungen des Landes Niederösterreich 
um eine Änderung der Finanzierungsbasis der Betriebsgesellschaft . Er  
verwies auf d ie  bereits bestehenden Finanzierungsverpflichtungen des 
Bundes gegenüber der Betriebsgesellschaft von jährlich 7 ,5  Mill S und 
vertrat die Auffassung, daß eine aus der Zusammenlegung entstehende 
zusätzliche Bundesbetei l igung m i t  dem R is iko weiterer finanzieller 
Mehrbelastungen des Bundes behaftet und daher zu vermeiden wäre. 

Der RH gab überdies zu bedenken ,  daß Organisationsmaßnahmen, bei 
denen neu erworbene Tätigkeitsfelder für vorhandenes Personal geschaf­
fen werden sollen, personelle und/oder qualitative Überkapazitäten be­
günstigen. Dementsprechend sollte nicht eine weitere Zusammenführung 
der Gesellschaften, sondern eine schlanke Organisationsform für die Be­
triebsgesellschaft angestrebt werden. 

20.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft sei die Entscheidung über die Weiterführung 
in gecinderter Form nicht von ihr, sondern von den gesetzgebenden Kiirperschaften 
der beiden Syndikatspartner zu treffen. Der Vorstand hälte mehrere Vorschläge für 
solche Konzepte erstattet. In der Definition eines neuen Gesellschaftszweckes sah der 
Vorstand für die Bewältigung wasserwirtschaftlicher Probleme in Österreich inso­
fern Vorteile, als die vorhandenen hochqualifizierten personellen Ressourcen auf den 
Gebieten des Projektmanagements und der Wasserwirtschaft bei Bearbeitung weite­
rer gleichgelagerter Projekte genützt werden kiinnten. 

Zur Kritik der geä"nderten Finanzierttngsbasis entgegnete das Land Niederiister­
reich, daß aus gemeinsamen Überlegungen und Erfahrungen der Vergangenheit 
Vertreter des Bundes und des Landes versuchten, ein Konzept für eine sinnvolle und 
zukunftsorientierte größere Lösung zu erarbeiten. 

Laut Stellungnahme des BMwA würden bei den Bemühungen um eine neue Struk­
tur der Gesellschaft die Empfehlungen des RH beachtet werden. 

2 1  Die Gesellschaft hat die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben zu 
einem großen Teil in einer ökonomischen, ökologischen und auf die 
Betroffenen Bedacht nehmenden Vorgangsweise erfüllt. Jedoch 
wird erst der Bau der Versickerungsanlage für die planmäßige An­
reicherung des Grundwassers mit dem über den Marchfeldkanal 
zugeleiteten Donauwasser die Erreichung des Hauptzieles der Inve­
stition von 2,9 Mrd S, nämlich die Sanierung der Wasserwirtschaft 
des Marchfeldes, ermöglichen. 

Trotz vielfacher und vielseitiger Bemühungen war es bisher noch 
nicht gelungen, den für die Realisierung der Versickerung notwen­
digen Kompromiß zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft 
sowie eine Lösung des Problemkreises Altlastensanierung zu fin­
den. 

7 1  
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Schlußbemerkungen 

72 
Diese noch offenen Fragen sowie die Lösung der Finanzierung des 
Betriebes des Kanalsystems bedürfen nach Ansicht des RH umfas­
sender Anstrengungen der Syndikatspartner Bund und Land Nie­
derösterreich. 

Die Übertragung fertiggestellter Anlagen und die diskutierte Zusam­
menführung der Errichtungsgesellschaft mit der Betriebsgesellschaft 
Marchfeldkanal sollten im Geiste der bestehenden gesetzlichen Rege­
lungen mit Beibehaltung der Trennung der Interessensphären und 
der Finanzierung zwischen Bund und Land Niederösterreich beur­
teilt werden. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Generalsanierung und Erweiterung des 
Technischen Museums Wien 

Das Technische Museum Wien befand sich in einem schlechten Er­
haltungs zustand. Im Zuge der 1 .  und 2. "Museumsmilliarde" wur­
den in den Jahren 1 987 bzw 1 990 rd 500 Mill S für die Generalsa­
nierung des Altbaues und für einen Zubau zur Verfügung gestellt. 

Obwohl vorhersehbar war, daß die bereitgestellten Mittel nicht 
auch für einen Zubau ausreichen würden, wurde um rd 2 , 1  M ill S 
ein Architektenwettbewerb für den Zubau durchgeführt. Weitere 
Leistungen im Zusammenhang damit verursachten einen vermeid­
baren Aufwand von rd �,6 Mill S. 

Erst 1 992 wurde entschieden, von einem Erweiterungsbau zugun­
sten der Sanierung Abstand zu nehmen. 

Obwohl mit der Generalsanierung erst im Juli 1 994 begonnen wur­
de, erfolgte die Schließung des Museums bereits im September 1 992. 

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung lag keine aktuelle Zu­
sammenstellung der voraussichtlichen Gesamtkosten vor. 

Juli 1 987 

Dezember 1 988 

Bereitstellung von 200 Mill S ( 1 .  Museums­
milliarde) 

BMWF beauftragt Raum- und Funktions­
programm 

Jänner 1 990 Museumskonzept 

April 1 990 Bundesbaudirektion Wien beauftragt Architekten­
wettbewerb 

J uli  1 990 Bereitstellung weiterer 354 Mill S (2. Museums­
milliarde) 

Mai 1 992 BMWF verzichtet auf die Museumserweiterung 
(Neubau) 

September 1 992 Museumsschließung wegen Generalsanierung 

Okober 1 992 Museumsgrundkonzept 1 996 

Jänner 1 994 Beauftragung des Bauträgers 

Der R H  überprüfte von November 1 993 bis März 1 994 die Gebarung 
des BMwA und des damaligen BMWF im Zusammenhang mit der Gene­
ralsanierung und Erweiterung des Technischen Museums Wien.  Zu den 
i m  Oktober 1 994 zugestel l ten  Prüfu ngsmit te i lu ngen nahmen das 
BMwA und das damalige BMWF im Dezember 1 994 gemeinsam Stel­
lung. Der RH gab seine Gegenäußerung im Februar 1 995 ab. Eine neuer­
l iche Stel lungnahme der beiden Bundesmin i sterien erfolgte im J u­
ni 1 995 ,  worauf der RH im August 1 995 entgegnete. 
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74 
Bauzustand des 
A ltgebäudes 

1 .  M useums­
milliarde 

Museumskonzept 

2 Das Tec h n i sche Museum Wien w urde in den J ah ren 1 909 bis 1 9 1 8  er­
richtet.  Der E rhalrungszustand war schlecht,  obwohl i n  den Jahren 1 97 7  

b i s  1 99.) rd 5 0  M i l l  S für d i e  Gebäudeerhaltung aufgewendet wurden .  
E i n  umfassendes Konzept für die Durchfü h rung der  erforderlichen Sani e­
rungsmaßnahmen wurde erst 1 992 erstell t .  

3. 1 I m  J u l i  1 98 7  nah m der M i n i s terrat den Bericht des damal igen B u ndes­
m I n i sters für wi rtschaftl iche A ngelegenheiten, Robert G raf, über e i n  I n ­
ves t i t iollsprogramm 1 98 7  bis  1 992 fü r Sanierungen der B undesm useen 
und Schausam m l u ngen zur  Kenntnis  und st immte den h iefür vorgesehe­
nen Gesam t i n vest i t ionen von 1 600 M i l l  S z u  ( 1 .  Museumsmi l l iarde) .  
Für  die  G e n e ra l s an i e r u ng des  M u s e u m s  w ur d e n  2 0 0  M i / I  S zur  Ver­
fügung geste l l t .  

Diesem Betrag lag ke ine  konkrete Kostenschätzung zugrunde.  Der R H  
hat led ig l i ch e i nen H i nweis auf e i n  Gesamterfordernis von rd 1 1 0 M i l l  S 
aufgrund e i ner E rhebung aus dem Jahre 1 97 7  vorgefunden . 

u Der R H  krit is ierte, daß der Geldzute i l ung für die Generalsanieru ng des 
M useums im Rahmen der 1 .  M useum s m i l l i arde keine fundierte Kosten­
sc hätzu ng bzw ein San i e rungsplan zugru ndegelegt w u rd e . Der 1m Jah­
re 1 97 7  erhobene Sanierungsaufwand hätte u n ter  Berücks icht igung der 
z w i schenzei t l i chen  P reisste igerungen e i n e  Geld m i ttelzutei l ung von rd 
n 1  M i l l  S erfordert. Weiters stellte der R H  fest,  daß der Mangel an kon­
kreten Konzepten fü r die bau l iche Sanierung des M useums negative Fol­
gen fü r die Bausubstanz des Hauses nach sich zog. 

3 . 3  DdJ B M wA und daJ dalllalil!,c BM W F  erwiderten. daß fundierte Sch;üzungen 

einl!,ehende lind aufll endige UnterJI/L'hmlgen und Pfcine l'OrdtIJJetzen. deren Kosten 

im Falle des U flterbleibenJ deJ VorhabeJIJ I 'er/uren U'dren. 

4. 1 Vom neuen Museumsd i rektor  wurde e i ne Neukonzeption des Museums 
als Grund lage ei nes Raum- u n d  Fu n k tionsprogrammes für d ie  geplante 
E rwei terung und Generalsanierung des M useums erwartet.  In der ersten 
H ä l fte des J ah res 1 98 8  legte der M u s e u m sd i re k tor  dem B M W F  e i ne 
Rohfassung des Konzeptes zur  Stel l ungnahme vor. Darin beschrieb er d ie  
seiner Ansicht nach benötigten Räuml ichkeiten.  Die  Beschreibu ngen ent­
hielten tei l weise nur  sehr allgemeine A ufzähl u ngen. 

I m  O k tober 1 98 8  k r i t i s i e rte  d e r  d a m a l i g e  Le i te r  d e r  S e k t i o n  I I I  i m  
BMWF d ie Überd imensionieru ng versch iedener Räume. 

'1 .2  Der RH vermißte eine Korrektur d ieser überzogenen Raumvorstel l ungen 
durch das BMWF. 

4 . . '1 Die heiden BundeJrninnterien Jtellten ddzll fe.!t. dm B M WF hahe regell1lajiig 1111-

lIIer lI 'mler allf die i/berzogenen Fordenml!,en deJ Direktol'J hingel/'ieJen lind !I11l 

rldchz 'ollziehhare lind begriindete llnter/al!,en lind Konzepte erJltcht. Es Jei für dm 

B M WP !licht IJorhel'Jehhdr geu 'eJen. daß ein atlJ der Prit!dtwirtJchaft kommender. 

mit modemen Managementmethoden t'ertrauter Diplominl!,enieur l'on der l!,eJtellten 

A ufgabe llollil!, iiberforelert Jem ldirele. 
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Vorarbeiten für den 
Architekten­
wettbewerb 

Architekten­
wettbewerb 
für einen 
Erweiterungsbau 

6 TB 

Technisches 

5 .  L Im Juli 1 988 bestand Einigkeit, daß die Neustrukturierung des Museums 
die Errichtung eines Erweiterungsbaues und sodann die Instandsetzung 
und Neuorganisation des bestehenden Altbaues umfassen solle. 

Der Planung des Erweiterungsbaues sollte ein Architektenwettbewerb 
vorangehen. Dem Ziviltechniker wurde die Beauftragung mit der Erstel­
lung des Raum- und Funktionsprogrammes und mit der Vorbereitung, 
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs zugesagt. Als Honorar 
wurden rd 700 000 S vereinbart. 

5.2 Der RH kritisierte, daß die Erstellung.eines Raum- und Funktionsprogram­
mes und die Vorarbeiten für den Architektenwenbewerb einem außenste­
henden Drinen übertragen wurden. Die Projektkonzeption wäre vom Nut­
zer zu erarbeiten gewesen, weil jeder beauftragte Außenstehende ohnehin auf 
das Erfahrungswissen der Nutzer zurückgreifen muß. Der RH anerkannte 
allerd ings, daß das BM w A zwischenzeitlich (Februar 1 994) den nach­
geordneten Dienststellen Richtlinien für die Durchführung baukünstleri­
scher Wettbewerbe übermittelt hat, damit eine Vergabe dieser Leistungen an 
Dritte künftig unterbleiben kann. 

5 .3  Die beiden Bundesministerien erwiderten, in Anbetracht der Qualität des Museums­
konzeptes des seinerzeitigen Direktors häUe davon ausgegangen werden müssen, daß 
ein unter seiner Leitung erstelltes Raumprogramm nur verlorenen Au/wand gebracht 
hätte. 

6. L Im Jahr 1 990 veranstaltete das BMwA einen Architektenwettbewerb für 
die Erweiterung des Museums mit Kosten von rd 2 , 1  Mill S. Architek­
tenleistungen , d ie  im Anschluß daran vergeben wurden , sowie e ine  
"Machbarkei tsstudie" über das Siegerprojekt verursachten insgesamt ei­
nen Aufwand von rd 4,6 Mill S. 

Der Finanzierungsrahmen der 1 .  Museumsmilliarde (200 Mill S) für die 
Generalsanierung des Museums wurde durch die 2 .  Museumsmilliarde im 
Jahr 1 990 auf rd 500 Mill S ausgeweitet; das Kostenerfordernis für den 

• Neubau und die Sanierung des Altgebäudes wurde hingegen im Febru­
ar 1 99 1  vom BMwA mit  rd 1 , 1  Mrd S veranschlagt .  Das BMwA ge­
langte daher zu dem Ergebnis, daß die aus den beiden Museumsmilliar­
den zur Verfügung gestellten Mittel für das Gesamtbauvorhaben nicht 
ausreichten. 

6.2 Der RH beanstandete die Entscheidung der beiden Bundesministerien, ei­
nen Architektenwettbewerb durchzuführen, dessen erklärtes Ziel darin be­
stand, die Verbauungsmöglichkeit der Liegenschaft zu erkunden. Den 
Entscheidungsträgern mußte bereits vorher klar gewesen sein,  daß der ver­
fügbare Investitionsrahmen, selbst wenn man ihn nicht für die dringend 
erforderliche Generalsanierung des Altgebäudes, sondern für den Neubau 
des Museums heranzieht, für die Verwirklichung eines Bauvorhabens im 
beabsichtigten Umfang nicht ausreichte. 

Der RH empfahl ,  in Hinkunft Architektenwettbewerbe nur dann durch­
zuführen, wenn die Verwirklichung des Bauvorhabens finanziell grund­
sätzlich gesichert ist. 
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Rahmen­
bedingungen für 
Architekten­
wettbewerbe 

Abstandnahme 
von einem Zubau 

6.3 Die beiden Bundesministerien erwiderten, nach der gängigen Praxis erfolge in W'ien 
eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes, wie sie bei einer Er­
weiterung des Museums notwendig ist, nur anhand eines konkreten Bauprojektes, das 
möglichst im Rahmen eines Wettbewerbes ausgewählt werden soll. 

7. 1 Die Kriterien der Wirtschaftl ichkeit  der Errichtung, des Betriebes und 
der Erhaltung (Folgekosten) waren in der gegenständlichen Wettbewerbs­
ausschreibung nicht ausreichend festgelegt. 

Die vom BMwA erlaßmäßig zur Grundlage für Architektenwettbewerbe 
(baukünstlerische Wettbewerbe) erklärte Wettbewerbsordnung 1 988 läßt 
allerdings wenig Spielraum, für den Auslober wesentliche und das Preisge­
richt bindende - insbesondere wirtschaftl iche - Gesichtspunkte i n  
den Wettbewerb einfließen zu lassen. Dies erweist sich insoweit als Nachteil, 
als dem Bund als Auslober für eine Baumaßnahme nur ein begrenzter In­
vestitionsrahmen zur Verfügung steht, was auch für die Folgekosten des 
Bauwerkes zutrifft. 

7.2 Der RH hielt es für zweckmäßig, in  der Ausschreibung die zwingende 
Ausscheidung jener Wettbewerbsprojekte vorzusehen, die vom vorgege­
benen Raum- und Funktionsprogramm in einem festzulegenden Ausmaß 
abweichen . Der Auslober sollte darüber hinaus im Sinne der Wirtschaft­
l ichkeit bei Errichtung, Betrieb und Erhaltung des Objektes ökonom i­
sche Rahmenbedingungen vorgeben, deren Nichterfüllung zur Ausschei ­
dung des diesbezüglichen Projektes führen müßte. 

7.3  Die beiden Bundesministerien erwiderten, beim gegenständlichen Wettbewerb habe 
die Jury die städtebaulichen und baukiinstlerischen Kriterien höher bewertet, wes­
halb kiinftig verstärkt sogenannte Gutachterverfahren (Einladung an verschiedene 
Projektanten zur Vorlage eines Entwurfes) durchgeführt werden sollen. Bei der 
Ausschreibung kiinftiger Wettbewerbe werde vermehrtes Augenmerk auf ein ausge­
wogenes Verhältnis zwischen technischer Machbarkeit und W'irtschaftlichkeit gelegt 
werden. 

8 . 1  Die zuständigen Abteilungen des BMWF bezeichneten im April 1 992 in  
einem Vorschlag an  den damaligen Bundesminister, Vizekanzler Dr  Er­
hard Busek, den Neubau als "problematisch, im Rahmen der Museums­
mill iarde nicht finanzierbar und museologisch überholt" .  Sie forderten, 
den Erweiterungsplan aufzugeben. Das bestehende Museumsgebäude wäre 
im Rahmen der Museumsmilliarde zu renovieren und mit einem samm­
lungspolitischen Konzept zu versehen.  

Im Mai 1 992 wurde vom BMwA und vom damaligen BMWF festgelegt, 
im finanziellen Rahmen der Museumsmilliarde der Generalsanierung mit 
einer funktionellen Arrondierung (Umgestaltung des Eingangsbereiches) 
Priorität vor einem Neubau einzuräumen. 

8.2 Der RH beanstandete, daß wesentliche Vorgaben, die unmittelbare Auswir­
kungen auf die weiteren Entscheidungen zur Folge hatten, zu spät erfolg­
ten. Dies führte zu einem vermeidbaren Aufwand von rd 1 8  Mill S, der sich 
aus Instandhaltungskosten des bestehenden Museums ( 1 1 ,3 Mill S), den 
Kosten für den Architektenwettbewerb (2,1  Mill S), den im Anschluß dar-
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Raum- und 
Funktions­
programm für 
den Umbau 

Kostenplanung 

Technisches Museum 

an beauftragten Architektenleistungen (2,2 Mill S) sowie aus den Kosten 
für eine Machbarkeitsstudie für das "Siegerprojekt" (2,4 Mill S) zusammen­
setzt. Weiters kam es dadurch zu zeitl ichen Verzögerungen bei der Inan­
griffnahme der unbedingt notwendigen Generalsanierung des Altbaues. 

8.3 Die beiden Bundesministerien erwiderten, das Konzept sei ursprünglich darauf ab­
gestellt gewesen, zuniichst einen Neubau am selben Standort zu errichten und nach 
Transferierung der KernbestCinde eine Sanierung des Hauptgebäudes in großen Ab­
schnitten durchzuführen. Durch die Verziigerungen bei der Neubauplanung (ua 
durch Auswahl eines nicht realisierbaren Projektes) mußte die nicht weiter auf­
schiebbare Sanierung zeitlich vor die Errichtung eines Neubaues gereiht werden. 

9. 1 Nach der Entscheidung zum Entfall des Neubaues verfaßte der General­
planer ein Raum- und Funktionsprogramm, das ua die Hebung der Kup­
peln über den Seitentrakten um zwei Geschosse vorsah. Die Zustimmung 
des BMWF zum Raum- und Funktionsprogramm erfolgte im Okto­
ber 1 992, um die Planungsarbeiten bzw Baurnaßnahmen nicht zu verzö­
gern . Das BMwA genehmigte das Raum- und Funktionsprogramm im 
Dezember 1 992 in  Kenntnis des Umstandes, daß es  bezüglich des Ein­
gangsbereiches nur als grobe Annäherung zu betrachten wäre und nicht 
ausgeschlossen werden könnte, daß es zu einer Verminderung der angege­
benen Nutzflächen kommt. 

9.2 Der RH beanstandete, daß es das BMwA im Hinblick auf den bekannten 
Raumbedarf des Museums unterlassen hatte, vorerst im eigenen Wirkungs­
bereich die Möglichkeiten einer Museumserweiterung zu untersuchen, zu­
mal die Kuppelhebung bereits 1 970 Gegenstand von Untersuchungen des 
Bautenressorts war. 

9.3 Das BMWF erwiderte, daß die seinerzeitigen Überlegungen der Bundesgebäude­
verwaltung I Wien bezüglich Kuppelhebung den jetzigen Anforderungen "vollin­
haltlich, aber nicht technisch und formal" Rechnung trügen. 

Das BMwA stellte fest, der einer Kuppelhebung ähnliche Vorschlag sei dem seinerzeit 
im Vordergrund stehenden Bedarf des Museums nach Platz für Sonderausstellungen 
und innovativen Präsentationen nicht gerecht geworden und daher fallengelassen 
worden. 

10. 1 Das BMWF schlug im September 1 991  dem BMwA im Hinblick auf den 
vorgegebenen Kostenrahmen vor, die Planung für die erste Etappe des 
Neubaues mit 2 5 0  Mil l  S für Bau- und Planungskosten zu begrenzen 
und die für Bauleistungen verbleibenden 2 5 0  Mill S für die Reparatur­
maßnahmen im Altbau zu verwenden. 

Im Juli 1 992 stellte die Bundesbaudi rektion Wien fest, daß für den Bau 
i nsgesamt nur 3 5 0  Mill  S abzüglich 40 Mil l  S für museumsspezifische 
Leistungen und abzüglich 7 Mill S für den Umbau eines Depots zur Ver­
fügung stünden. Eine Überarbeitung der Kostenschätzungen sei erforder­
l ich. E ine Kostenschätzung des Generalplaners im September 1 993 sah 
Nettokosten (ohne Finanzierung, Bauträger-, Planungs- und Bauüberwa­
chungskosten) i n  Höhe von rd 380 Mil l  S, e ine Schätzung der Bundes­
baudirektion Wien vom Dezember 1 992 von rd 376 Mill S vor. 
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78 

Termi nplanung 

[ n  beldell  Sclützullgen waren vers c h i edene I H)rwend lge Lei stu ngen n i c h t  
e i l t  haI ten . 

1 0.2 Der R I I  kr i t i s i erte,  daß sowoh l  sei tens des Bauten- als auch des W i ssen­
scl1<lftsressort� weder z u  P ro j e k r beg i n n  noch i m  P r ii fungsze i rraum Zu­
s a m llwnste l l u ngen vorlagen ,  welche d i e (Jesa m t kos ten z u m  Ze i tp u n k t 
der  Fert igstel l u ng bzw A bzah l u ng des B a u t rägerell tgel res e l nsch l l e ßhch 
a l l e r  m i t  dem Pro j e k t  zusam m e n hängenden Kosten e n t h i e l te n .  

1 0  . . 1 nie /)c/elm ßllllcleJlII/,,/.rtfr/m e/"ll 'lelertfll. dfr Elllpji·MIIIlf, ein RU zlir !:I/Irr/llli!, 
der C nilil/tkl!.r/fll CIIIJcb/;r/{/;dJ eier [ '0111 ßI\I \\" "F  ::11 Ir".�tI/ilm Klil te/l JtI //1 e/IICIII 

:: /I "lJclim ibnm d/l/ Be,lIIllcl/c!;enc i rf.klm!leI'/i11 1\ r!;cII.I/,ajiler f?ed.lllllllp gdrä.�cll 

/I ·lirdul. 

1\ /ll�I"//IId elcr lJ/.\ b(J"i,�ul 1\ I/gf/;I//Ju:�cIJlIIJJc JCI der Sd)ti"1 ::kl/.\ /e/l/",,/1I11(1/ .I/ir eI" 

f),I/(fIIiI!ll/abIllL"ll Im bel' "Z/ili/ i nein I 11 ich I iibend)/"/ I tfll " [I 'orclfll. 

1 1 . 1  Li m  Sc h re l be n  des B M \X! F  a n  das B M w A  vom J ä n n e r  1 ')') ( )  sol l t e n  b i S  
zu m J a h r  1 ()')') d i e  Sam m l ungen i m  bestehenden Gebäude i n  ei nem ange­
messem'n Zus tand se i n .  

I m  J :i n ne r  1 ') ') 2  war beabsi c ll t l p; t ,  i m  F r ü h j a h r  I ')<) -) m i t  d e r  San i e ru n g  
des C ebäudes zu beg i n n e n :  d i e  W i ed e re röffn u ll g  war fü r das J ah r  I ')')() 
vorgesehen . 

I m  l\Lirz 1 (),) :; fLi h rre d e r  bca u ft rag tt' G e llcra lp laner  U (1(e r  I I i n we i s  auf 
den P rojek tstand aus,  daß ohne Baubeg i n n  im La ufe des J a h res I ,)l) ) e ine  
E riitfn llng Im Jahre I l)()() n i c h t  miig l i c h  sei . Der (�robterm i n plan des C J e­
neral planers vom März I ,)9.� sah den Baubeg i n n  im Septe mber I ')<» ) ,  d i e  
O beQ..:abe an den N utzer i m  Deze m be r  1 <)') ') u n d  (he E röffn u ng an Sep­
tember 1 <)')() vor. 

In e l lwr Besprec hung i m  Apri l 1 9,).) erkLi rte das R M \X! F  sei n  Interesse an 
C l ne r  Museumseriiffn u ng noch I m  J a h re 1 9,)(). 

Der Ve rtrag m i t  d e m  Bautr�ige r  vom J ä n n e r  1 <)')4 sah e i ne Hauz e i r  von 
' )) Monaten vor, cl h bei e i ne m  Baubeg i n n  im J u l i  1 ')')-1 d i e  Baufl'rt igstel­
l u ng Ende M;irz 1 ()')7 

Das Museum war arn I .  Septem be r  1 9<)2 gesperrt worden . Das Gebäude 
war daher bis z u m  Baubeg i n n  .2.2 Monate gesch l osse n .  Dl'f D i rektor  des 
M useu ms k ü nd igte d ie Wiedereröfln ung für I ')<)() an . Dies e rschei n t  auf­
g r u n d  d e r  e r s t  I m  J a h r  1 ,)()7 z u  e r w a r t e n d e n  Bal lfe r t i g s te l l u ng n i c h t  
mehr  rea l i s t i sc h ,  wobCl es ü berd i es e i n e  Übers i ed l ung:,- und Ausbaupha­
se nach Baufert i,l..!: stel l l lng zu berücks icht igen g i l t .  

1 1 . 2  D e r  R I  I beanstandete d I e  mangelhafte A u s e i nandersetzung d e s  Bauten­
ressorts m i t  den Te rm I n p lünen des General  p l an e rs ,  d ie  verhäl  t n i s m �i 1.) i g  
l ange d i e  M usell m seriiffn u ng i m  J a h r  1 <)')() als  mög l ich e rsch e i n en l ie l.\en .  
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Terminplanung 

Schluß­
bemerkungen 

Technisches Museum 

Er beanstandete weiters, daß das Baurenressort das Wissenschafrsressort 
über die Terminlage im unklaren l ieß, so daß dieses noch bei der Aus­
schreibung der Funktion des neuen Direktors im März 1 993 von e iner 
Museumswiedereröffnung im Jahr 1 996 ausging. 

Der RH empfahl ,  künftig derartig entscheidende, ressortübergreifende 
Terminentscheidungen rechtzeitig zu koordinieren. 

Der RH gab auch zu bedenken ,  daß das Museum e in ige Jahre seiner 
bildungspolitischen Funktion nicht nachzukommen vermag. Er empfahl 
daher, durch geeignete Maßnahmen (etwa Wanderausstellungen) das In­
teresse der Bevölkerung am Museum zu erhalten. 

1 1 .3 Die beiden Bundesministerien stellten fest, die Diskrepanz in der Terminplanung 
sei "primär durch zu optimistische Annahmen des Generalplaners in der Bewäiti­
gung seiner diffizilen Aufgaben" entstanden. Bezüglich der vom RH empfohlenen 
Aktivitäten während der Schließung habe das Museum bereits Überlegungen ange­
stellt. 

1 2  Zusammenfassend gab der RH folgende Empfehlungen ab: 

gegenüber dem BMw A:  

( 1 )  Architektenwettbewerbe nur dann durchzuführen, wenn die 
Verwirklichung des Bauvorhabens finanziell gesichert ist; 

(2) in die Ausschreibung von Architektenwettbewerben auch wirt­
schaftliche Gesichtspunkte hinsichtlich der Errichtung, des Betrie­
bes und der Erhaltung des Objektes einfließen zu lassen; 

gegenüber dem damaligen BMWF als Nutzerressort: 

dafür Sorge zu tragen, daß von seiten des Nutzers in Hinkunft recht­
zeitig ein bedarfsgerechtes Raum- und Funktionsprogramm erstellt 
wird und daß, nach Maßgabe vorhandener Fachkompetenz, für des­
sen Erstellung vordringlich eigene Personalkapazitäten eingesetzt 
werden; 

beiden Bundesministerien gegenüber: 

Entscheidungen über Neubauvorhaben nur insoweit zu treffen, als 
deren Herstellungs-und Finanzierungskosten in dem dafür zur 
Verfügung stehenden Investitionsrahmen kostenmäßig gedeckt 
sind. 
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Vorbemerkungen 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

"Drau-Wohnbau" , 
Gemeinnützige WohnungsgesmbH, Klagenfurt 

Der RH empfahl, die frei verHigbaren Mittel von 40,4 Mill S ( 1 993) 
langfristig einem wohnungswirtschafdich sinnvollen Einsatz zuzu­
führen, wofür die Gesellschaft bereits während der Gebarungs­
überprüfung Pläne vorgelegt hat. 

Geschäfts jahr 1 989 1 990 1 99 1  1992 1993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 104 1 04 104 100 92 
Wohnungen (Baubeginn) 1 5  7 
Wohnungen (Fercigstellung) 1 2  1 5  

i n  Mill S 

Bilanzsumme 1 35 ,9 145 ,5 1 50,9 1 34,4 1 48,3 
Bilanzgewinn 7,4 5 ,5 3,3 4,2 2,8 
Gewinnausschüttung 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
Wertpapiere 
Bankgu thaben" 38, 1 42,0 4 1 ,6 43,4 45,5 
Eigenkapital 

9,9 9,8 9,6 9,4 1 2,0 
in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 1 4, 1  14,6 1 3 ,8 10,9 1 4,5 
(ohne begünstigte Darlehen) 

"Einschließlich Veranlagungen bei der Österreichischen Draukraftwerke AG 

Der RH hat querschnirrsmäßig einige gemeinnützige Bauvereinigungen 
hinsichtlich der Verwendung ihrer Geldmittel überprüft, worüber dem 
Nationalrat im vorliegenden TB berichtet wird .  Bis auf eine Ausnahme 
- nämlich die "Drau-Wohnbau" - waren sämtliche überprüften Wohn­
baugesellschaften dem Bereich des BMF zuzuordnen ; die dem entspre­
chenden Abschnitt des vorliegenden TB vorangestellten allgemeinen Be­
merkungen, des RH zu den gemeinnützigen Bauvereinigungen beziehen 
sich auch auf die nachstehend dargestellte "Drau-Wohnbau" .  

2 Der RH überprüfte im Juni  1 994 die Gebarung der Wohnungsgesell­
schaft. Die Prüfungsmitteilungen wurden im September 1 994 der über­
prüften Unternehmung, dem Vorstand der Österreichischen Draukraft­
werke AG, der Kärntner Landesregierung, den Bürgermeistern der Stadt 
Villach und der Stadtgemeinde Wolfsberg sowie dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten übermittelt. 

Hiezu langten beim RH im November 1 994 eine Stellungnahme der Ge­
sellschaft und im Dezember 1 994 eine Stellungnahme der Kätntner Lan­
desregierung e in .  Der B ürgermeister der Stadt Vi llach tei lte im Jän­
ner 1 995 mit, daß seitens der Stadt Villach keine Stellungnahme abgegeben 
wird. Die Stadtgemeinde Wolfsberg hat das Prüfungsergebnis zur Kenntnis 
genommen. 
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82 

Eige nmittel­
verwendung 

Schlußbemerkung 

Gegcnstand der Ü berprüfu n g  war im wcscn r l i c hen d i e  E igcn m i rcel ver­
wcndung.  A l l e i ngesel l sc hafte r i n  ist d i c  Osterre i c h i s c he Drau k raftwcrke 
AG, an dcr die Österre ich  i sche E l ektr i z i tii tswi rtschafts A G  ( Verbundgc­
sei lsc haft )  m i t  5 1  'j; und dlc Kirntner E lektr i z i täts-AG m i t  49 '/;. betei­
l igt  s i n d .  An letzterer besi tzt das Land Kärn ten 67,85 Cl Anrei l t" ;  d ie  An­
tei le der  Stad t Vi l l ach ( b i s her 25 Si ) u n d  der Stadtge m e i n d e  Wol fsberg 
( b isher  0 ,0 5  C)( )  sow i e  wei tere A n te i l e  d re i er K ii rnrncr  G e m e i n d e n ,  d i e  
n i c h t  d e r  P r ü fu ng s z u s t än d i g k e i t  des R H  u nt e rl i eg e n ,  h a t  E n d e  1 9 9 �  
g rößte n re i l s  d i e  Verb undges e l l sc haft gekauft .  D i e  R ep u b l i k  Österre i c h  
lü l t  5 1  'X d e r  A k t i e n  d e r  Verbundgesel lschaft . 

3 . 1 D i e  Gesel lschaft hatte z u m  J ah rcsende 1 90 )  rd 1 1 ,9 M i l l  S Ei ge n m i ttei  
fü r d i e  F i n a n z i e r u n g  u n bebauter  G r u n d s t ü c k e  und rd 1 2 ,0 M i l l  S fü r 
Woh n ba u ten e i ngesctzt . Zum se ihe n  Zei tpunkt  verfügte d i e  Gcsc l l schaft 
al lerdi ngs über Ban kguthaben I n  Höhe von 2 ,0 Mil l  S u nd e i n  Veranla­
g u n g s konto b e i  d e r  Österre i c h i s c h e n  D ra u k ra ft w e r ke A G  m i t  c i n e m  
S t a n d  v o n H , 5  M i l l  S ;  d as L i q u i d i t ii ts c rford e r n i s  b e t rug dagegen rcl 
5 , 1 M i l l  S .  

D i e  (�esc l l schaft plant in nächster Zei t  G rundstücks kiiufc, Neubaufi na n ­
zierungen u n d  Sanierungsvorhabe n ,  wofü r  dcr E i nsatz v o n  E igen m i rc e l n  
von 'l9,7  M i l l  S erforclcrl i c h  se in  w i rd . 

. � .2  Der RH cmpfahl ,  d ie vorhandenen Barm i ttel  mög lichst bald - wIe an­
gekLi n d igt - woh n ungsw I rtschaft l i c h  s i n nvol l  e i nzusetze n .  

Ofe Kci"rntner Landerregiemng ll 'ill die l'om Lcmd Kiimten entJemdlen Auj.i ichtl­
ratJlllitg!mler erJl/c!Jen. illl SillJJe der T:lllp/ehllllig der RH "I/(die Ge.relhcb"ji ei1l­

zlI/cirkell. 

'1 Zusammenfassend vermerkte der R H ,  daß die Gesellsch aft ihre i n  
Wertpapieren veranlagten Gelder e ntsprechend den Empfehlungen 
des R H  e i ner woh n u ngswirtschaftl ich s i n nvollen Verwendung zu­
führen wird. 
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Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG, 
Simbach am Inn, BRD 

Die zweistaatliche Unternehmung entfaltete noch bis 1 992 - im 
Gegensatz zu den meisten Elektrizitätsversorgungsunternehmungen 
in Österreich - eine sehr bedeutende Kraftwerksbautätigkeit. Al­
lerdings verstrichen bei Oberaudorf-Ebbs vom ersten Baubeschluß 
( 1 982) bis zur Vollendung zehn Jahre. Die Baukosten erhöhten sich 
durch das langwierige Genehmigungsverfahren, durch einen Bau­
stopp ( 1 988) aufgrund der gegen den Bau erhobenen Einsprüche, 
durch Massenmehrungen aufgrund von Umplanungen sowie durch 
die Sanierung der undichten Rückstaudämme von 1 ,6 Mrd S auf 
2,8 Mrd S. 

Nach Schließung der Kette am Oberen Inn durch das Kraftwerk 
Oberaudorf-Ebbs setzte die Unternehmung Reorganisationsmaß­
nahmen. Diese Maßnahmen waren bereits auf eine mögliche Über­
nahme der Betriebsführung der Kraftwerke Ering und Obernberg 
am Unteren Inn durch die Innwerk AG abgestellt. Durch diese im 
Regierungsübereinkommen zwischen Österreich und dem Freistaat 
Bayern vorgesehene Betriebsübernahme könnten erhebliche Syner­
gieeffekte erzielt werden. Die dafür erforderlichen und bereits in 
Verwirklichung begriffenen Investitionen, insbesondere ein alle 
Kraftwerke des Unteren Inn einschließendes Automatisierungs­
und Fernsteuerungskonzept, belaufen sich auf 1 47 Mill S. 

Die Unternehmung hat ihre Zusammenarbeit mit der Donaukraft­
werk Jochenstein AG weiter verringert, wodurch bereits ausge­
nützte Einsparungsmöglichkeiten rückgängig gemacht wurden. 

Der Personalstand wird sich bis zur Jahrtausendwende weiter ver­
ringern. Die Personalkosten entsprachen jenen anderer Energiever­
sorgungsunternehmungen, waren jedoch erheblich höher als in der 
österreichischen Industrie. 

Die Verwirklichung des Kraftwerkes Oberaudorf-Ebbs war nur 
durch den überdurchschnittlichen Einsatz des Vorstandes, der lei­
tenden Angestellten und aller Mitarbeiter der Unternehmung zu 
erreichen, welche bei ihren administrativen und betrieblichen Ak­
tivitäten stets um Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bemüht wa­
ren. 
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84 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtliche und 
wirtschaftliche 
Entwicklung 

Kraftwerke Ering 
und Obern berg 

Die Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG ist e ine Aktiengesell­
schaft nach deutschem Aktiengesetz. 

1 993 1 994 

in Mill sl )  

N etto-Anlagevermögen 3 833 ,2  3 682,7 

Umsatzerlöse 774,9 765 ,8 

Cash-flow 1 1 5 ,5  1 32 ,3  

Jahresüberschuß 3 5 ,7 3 5 ,7 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Personal 24 1 234 

1 ) Die ursprünglich in DM ausgewiesenen Beträge wurden in S im Verhälrnis 1 : 7 
dargestellt. 

Der RH hat im April und Mai 1 994 die Gebarung der Österreichisch­
Bayerischen Kraftwerke AG überprüft. 

Die Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung lagen im Betrachtungs­
zeitraum 1 986 bis 1 993 beim neu errichteten Kraftwerk Oberaudorf­
Ebbs, beim Personal- und Sozialaufwand, bei der Betriebsführung und 
-organisation sowie bei Vorstandsangelegenheiten. 

2 Die U nternehmung fußt auf dem Regierungsübere i n kommen vom 
16. Oktober 1 950 (2 .  Auflage 1 95 7), geschlossen zwischen der Staatsre­
gierung des Freistaates Bayern und der Bundesregierung der Republ ik  
Österreich, in  dem der  gemeinsame Ausbau und die  gemeinsame Nut­
zung von Wasserkräften an den österreichischen und bayerischen Grenz­
flüssen, insbesondere am Inn und an der Salzach, festgelegt wurden. 

Vom Grundkapital in Höhe von 560 Mill S entfallen auf den österreichi­
schen Aktionär (Verbundgesellschaft) und auf die bayerische Aktionärs­
gruppe (Freistaat Bayern 25 % und Innwerk AG, Töging 25 %) je 50 % .  

3 . 1  Hinsichtlich der Innkraftwerke Ering und Obernberg ( je zur Hälfte i m  
Eigentum der Innwerk AG und der 1 00 %-Verbundgesellschaft-Tochter 
Verbundkraft GesmbH) war 1 990 für die Unternehmung insofern eine 
neue rechtl iche Situation eingetreten, als durch die Obsoleterklärung des 
Art 22 Z 1 3  des Staatsvertrages von Wien (Verbot der Übertragung von 
ehemaligen deutschen Vermögenswerten in das Eigentum deutscher juri­
st ischer Personen) der im Regierungsübereinkommen vorgesehenen 
Übernahme der betreffenden Kraftwerke durch die Unternehmung recht­
lich nichts mehr im Wege stünde. 
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Kraftwerke 

Ering und Obernberg 

Kostenentwicklung 
Oberaudorf-Ebbs 

Österreichisc -8 yerische 
Kraftwerke AG 

Nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen mit der Innwerk AG betrieb 
der Vorstand der Verbundgesellschaft Ende 1 993 eine gerichtliche Klärung 
dieser Frage. Sein Vorgehen entsprach den Empfehlungen des RH in seinen 
Prüfungsberich ten über d i e  Verbund kraft GesmbH und d ie  Öster­
reichisch-Bayerische Kraftwerke AG aus den Jahren 1 992 bzw 1 987. 

Überraschend�rweise l ieß jedoch die Verbundgesellschaft die von ihr an­
gestrebte gerichtliche Klärung im Frühjahr 1 994 ruhend stellen. 

3.2 Der RH hob neuerlich hervor, daß sich der Unternehmung durch einen 
geschlossenen Kraftwerksbetrieb am Unteren Inn weitere wesentliche Ra­
t ional isierungsmöglichkeiten eröffnen würden. Durch den Beschluß der 
Unternehmung im Frühjahr 1 994, im Kraftwerk Braunau eine zentrale 
Fernsteuerung für alle ihre Kraftwerke, unter Berücksichtigung von Ein­
bindungsmöglichkeiten von Ering und Obernberg, einzurichten, erfolgte 
die Weichenstellung zur Erfüllung des Regierungsübereinkommens. 

Der RH empfahl daher, neuerlich eine gerichtliche Klärung anzustreben, 
weil die im Falle des Obsiegens zu erwartenden Kostenvorteile für den 
österreichischen Stromabnehmer eine Prozeßführung rechtfertigten. 

4. 1 Durch dieses neue Kraftwerk stiegen d ie gesamte Engpaßleistung der 
Kraftwerke der Unternehmung, samt Anteil am Kraftwerk Nußdorf, um 
60 MW auf 365 MW und das Regelarbeitsvermögen um 277 Mill kWh 
auf 1 989 Mill kWh. 

Dem ersten Baubeschluß für das K raftwerk Oberaudorf-Ebbs i m  
Jahr 1 982 - die rasche Verwirklichung schei terte allerdings an einem 
langwierigen Genehmigungsverfahren - lagen 1 575 Mill S an Bauko­
sten und Stromgestehungskosten im ersten Jahr von etwa 8 1  g je kWh 
zugrunde. 

Im November 1 987 faßte der Aufsichtsrat zum zweiten Mal einen Bau­
beschluß, und zwar auf der Basis von rd 2 1 20 Mill S. 

Da auch nach dem zweiten Beschluß durch die gegen den Bau erhobenen 
Einsprüche kein rascher Baubeginn möglich war und sich während der Er­
richtung umfangreiche Massenmehrungen ergeben hatten sowie seitens der 
Behörden ständig zusätzliche Auflagen erteilt worden waren, wird mit Ge­
samtinvestit ionskosten von 2 744 Mill S und mit  anfänglichen Strom­
erzeugungskosten von fast 1 ,4 S je kWh zu rechnen sein .  Somit hatte sich 
die Wirtschaftlichkeit des genannten Kraftwerkes verschlechtert. 

Der Vorstand hatte jedoch laufend den Aufsichtsrat von den ständig neu 
aufgetretenen Schwierigkeiten und den damit  verbundenen Kostener­
höhungen informiert. 

4.2 Nach Ansicht des RH hat sich das Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs durch 
diese Entwicklung weitgehend dem hohen Kostenniveau der zuletzt in 
Österreich fertiggesteUten und nicht allein nach betriebswirtschaftlichen 
Maßstäben zu bewertenden kleineren Flußkraftwerke angeglichen. 
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86 
StrolTIcrzeugungs­
kos ten 

Verwal tungsunion 

B i lanz, Gew i n n­
u nd Verlust­
rechn ung 

Die St rorngesrehu ngskosrt'n der U nrerneh m u n g ,  e i nsch l id\l i c h  Fi nall Z l e­

ru ngskos t e n , verdoppe l te n  s i c h  i n sbesondere d u rc h d i e E r r i c h t ung d es 

K raftwerkes Oberaudorf-Ebbs auf {(I g Je k W h .  

D e r  Kost e n s c h werp u n k t  i n der  U nternl"h m u ng lag b e i  d t' n  Pt'rsona l  ko­

S [ (' n ,  d ue n  A n t e d  a n  d e n  C ; e s a m t k o s t e n  Z W i s c h e n  .� ..! r:{- Ll n d � 1-:  r:; 
schwa n k t e .  

6. \ Die tei l weise Verwal tungsun ion m i  t der Dona u k raftwcrk J ochenste i  n AG 

( Vl"fbu ndgese l l schafr-Anre i l  ') ( )  r:; ) auf der Führungsebene hat s i c h  wet ter 

verkl e i nert , obwohl dn R H  in seinem leuren P rüfu ngsergebn is  e i lle  Vef­

sriirk u ng der Zus'tmmt'narbe i r  und a ls  E n d z i e l  e i ne Z usam menleg u ng der 

beiden l J n reflle h m u 11ge11 em pfohl e11 hatte.  So t'11dcten im J ;i n ncr 1 9<) )  che 

Person a l u n ion zwischen der U merneh m ll n g  und der [)onaukraft werk J o­

chenste i n  AC auch i m  Vorstand und e l f  Monate später d ie T;it l g k e i r  des 

t ec h n i s c h e i l  Probl r i s ten  d e r  U n t e r n e h m u n g fü r d i e  D o n a ll k raft w e r k  

jochenstei n A G .  D i e  A rbei tsze i t  des bl Llfmii n n i schen Prok urisren fü r d i e  

DonauKraftwerk J oc henste i n  AG wurde v o n  urspriing l i ch  1 0  f r  auf ..! ( )  � ;  
verKLi rz t .  D i e  Zusarn nwnarbc i t  i m  R e c h n u ngswesen u nd i n  Steuera r\L':ele­

gen hc I tcn ,  für d i e  ll te  ü berprii (te l J mefilehm u ng zwei  1-Ltnd l ungslwvo l l ­

m k h t l gre a u f  Tt" t ! zc i t bas i s  z u r  Ve rfüg u ng ,L':cs le l l t  hatte ,  fi e l  ii berhaupt 

weg . 

6.2 Der 1\ 1 1  ste l l te h l ezu fest ,  daJ.1 l nsbesondere die iisterre i c h i sche Se i te  d u rch 

d i e  E igell tu m suIl i ol1 an beiden Gese l l schaften (auf  dcr deutschen Sute be­

stand kel llt" E i gcllt u ms ul1 iol1 ) ü ber günstigc Voraussetzu ngen fü r e i ne enge 

Z usammenarbe i t  Ill i  t der DonauKrafrwerk Jocltellstei n AG verfügte .  Daher 

w:irc e i n c  vol le  A usnützung d i eser M i ig l i c h ke i ten  bis h i n  zur Zusam menle­

g u ng beider Gesl" l l sch,tften 'lI1 zus rreben gt'\vese n .  D u rch d i e  n u n meh rige 

Enr w i c k l u ll,l'; \V i rd auf die VerW i r k l ic h u ng bedelltellcler Synerg i edh:kre ver­

l iehtct .  

Auf der  F i nanz i eru ngssl" i tt" fü h rten der K rafr\Vt'fksbau li nd die E n t w ick­

l u ng der  Kapi ra l kosten z u  s tru kt ure l len Ver;inderu nge n ,  w i e  z B  z u r  Ver­

sc h l e c h terung des Verh:i l r n i sses von E ig e n l1l i t te l n  zu Fre m d l1l l t t e l n  \'on 

1 : 2 ,  -\ ( 1  <)1-:h) auf 1 : '5 , .2 ( J  <)<) ) )  und ZU Ill zei tweisen Abs lnhn der A n Ll­

,L':l"\'t' rmiig e n s d e c k u  ng d u rc h E i g e n l1l t t rd u n d  langfr i s t  Ige Fremd m I t td 

auf ') ( )  f/r b i s  66 r;: ( J ')') 1 u nd J 9')( ) . 

La ngfr t s t i p  s o l l r e  l"'; j edoch der  l i llteflle h m u ng gel l flge n .  das i m  Reg l e ­

r u  ngsLi be rl· i n kom men empfoh ! e n e  E Ipen  m l  r t e  1- Fremd I1l I rte l-Verhül  (11 1 S 

von 1 . ..! herzustel len .  

H In ein m i r  dem K,tp i ta l beclarf für das K raft werk Obefaudorf-Ebbs Z llS<lm­

Ill cnLt l lend ell I-/och z i n sphasc konnte d i e  U n tnnch m u n,L': k e i n e  l angfrist i ­

g e n  B i nd u ngen e i ngehen u nd m u /" re \'orülx-rgelwnd d e n  Gdd markt m i r  

Zi n sell b i s  zu 9 , � ')  r;; beanspruchen.  

9 A b  1 <) 1-: 8  erhöhte  d i e U n t e rn e h m u n g  ,he J a h resd i v i d e n d e  von -I r r  a u f  

6 r'; . Dad urch sr i egen d ie .! ahreskosten u m  ..! ,  ') ( ; . 
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Österreichisc -Bayerische 
Kraftwerke G 

10 . 1  Die Unternehmung erhielt von ihren Eigentümern für die Stromlieferun­
gen die Selbstkosten, zuzüglich einer angemessenen Verzinsung der Ei­
genmittel, vergütet. 

10.2 Grundsätzlich bemerkte der RH hiezu, daß für die Unternehmung durch 
das Kostenerstattungsprinzip besondere Anreize fehlten, die Entwicklung 

. der Aufwendungen und Erträge stärker zu beeinflussen. Allerdings konn­
te er starke Bemühungen um Wirtschaftl ichkeit und Sparsamkeit sowie 
um weitere Verbesserungen und Rationalisierungen feststellen. 

Errichtung Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs 

Allgemeines 

Bewilligungs­
verfahren 

Auftragsvergaben 

1 1  Baubeginn: Februar 1 988 

1 .  Stromlieferung: April 1 992 

Baukosten :  2 744 Mill S 

Engpaßleistung: 60 MW 

Regelarbeitsvermögen: 277 GWh 

Typ: Laufkraftwerk ohne Schwell­
betrieb 

1 2 . 1  Der von der Unternehmung beantragte Bescheid des BMLF über d ie Er­
klärung zum bevorzug ten Wasserbau gemäß dem Wasserrech tsge­
setz 1 959 erging erst nach mehr als drei Jahren im August 1985 .  Die Un­
ternehmung hatte allerdings die Säumnisbeschwerde relativ spät, nämlich 
erst im August 1 984, eingebracht. 

12 .2 Nach Ansicht des RH hätte das Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs bei einer 
fristgerechten Abwicklung des Bewill igungsverfahrens bis zu drei Jahre 
früher in Betrieb gehen können. 

Die Zinsen für bereits aufgelaufene Kosten (8,4 Mill S) und Baukostener­
höhungen (308 Mill S) wären eingespart worden und ein Wasserkraftpo­
tential von 800 GWh wäre n icht verlorengegangen. Der RH vermeinte, 
die Unternehmung hätte die Säumnisbeschwerde wesentlich früher ein­
bringen sollen. Durch den bereits erwähnten Baustopp im Jahr 1 988 gin­
gen weitere 5 50 GWh verloren. 

1 3 . 1  Bei der Vergabe der elektrischen und maschinellen Einrichtungen sowie 
der  z usätz l ichen baul ichen Leistungen für das K raftwerk Oberau­
dorf-Ebbs wählte die Unternehmung jeweils das nicht offene Verfahren. 
Mehrere zusätzlich gestellte Bedingungen hielten einige eingeladene Un­
ternehmungen von der Angebotsabgabe ab . 

1 3 .2 Nach Ansicht des RH konnten durch das angewendete Vergabeverfahren 
die Wettbewerbsmöglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft werden. 

1 3 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung unterlasse sie mittlerweile wettbewerbsein­
schriinkende Angebotsbedingungen. 
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88 

Errichtung Kraftwerk 

Oberaudorf-Ebbs 

Baudurchführung 

Undichte 
Rückstaudämme 

14 . 1 Nach Vorl iegen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen En­
de 1 987 ,  welche gravierende Projektänderungen mit s ich brachten, ver­
zichtete die Unternehmung auf eine Neuausschreibung der bereits im 
Jahr 1 982 einer aus einer österreichischen und einer deutschen Unterneh­
mung bestehenden Arbeitsgemeinschaft (Arge) um 42 1  Mill S übertrage­
nen Hauptbauarbeiten (Hauptbauwerk, Dämme und Unterwassereintie­
fung). 

Die Unternehmung begründete ihre Vorgangsweise mit den ihrer Mei­
nung nach äußerst günstigen Baupreisen des Jahres 1 982 und den kon­
junkturell bedingten wesentlich höheren Preisen des Jahres 1 987.  

Für die elektrischen und maschinellen E intichtungen hingegen hatte die 
Unternehmung Neuausschreibungen durchgeführt, wobei sie bis zu 4 % 
günstigere Preise gegenüber den ursprünglichen Angeboten erzielen 
konnte. 

14.2 Der RH vermeinte, daß wegen der umfassenden Projektänderungen und 
der großen Zeitdifferenz von rd fünf Jahren zwischen Ausschreibung und 
Vergabe durch das Anhängeverfahren die Wettbewerbsmöglichkei ten 
nicht ausreichend ausgeschöpft worden waren. 

1 5 . 1  Vor Baubeginn i m  Februar 1 988 wurden Bodenerkundungen durchge­
führt, welche sich im nachhinein als unzureichend herausstellten .  Da­
durch traten große Probleme bei der Baudurchführung auf, die zu Bauko­
stenerhöhungen von 456 Mill S führten. 

1 5 .2 Der RH kritisierte die unzureichende Bodenerkundung. 

16 . 1  Nach der Inbetriebnahme des Kraftwerkes im Juli 1 992 traten an mehre­
ren Stellen der Rückstaudämme auf einer Länge von 2 ,5  km Wasseraus­
tritte auf. Auf Verlangen der Wasserrechtsbehörden senkte die Unterneh­
mung den Wasserspiegel um 50 cm ab. 

Die Unternehmung erkannte von der Arge zu verantwortende Einbaufeh­
ler als Ursache und war daher n icht bereit ,  die Dämme mit undichten 
Stellen zu übernehmen. Im I nteresse einer sofortigen Behebung der Män­
gel wurden die Arbeiten für die Dammsanierung unverzüglich von einer 
anderen Unternehmung aufgenommen. Die damit  verbundene Kosten­
übernahme sollte dem Ergebnis eines in der Folge abzuwickelnden Streit­
verfahrens mit der Arge vorbehalten bleiben. 

Zu diesem Zei tpunkt rechnete die überprüfte Unternehmung mit  Ge­
samtsanierungskosten von 70 Mill S. 

Von der Unternehmung und der Arge wurden einvernehmlich zwei Gut­
achter beauftragt, die Schadensursachen festzustellen und über die Anla­
stung der Sanierungskosten zu befinden. Die Kosten von 840 000 S für 
das Gutachten trugen beide Seiten je zur Hälfte. Der im September 1 993 
unterzeichnete Schiedsgutachtenvertrag enthielt jedoch keine Unterwer­
fungserklärung, womit keine abschließende Verbindlichkeit der Gutach­
tenfeststellungen gegeben war. 
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Personalwesen 

Personalstand 

Personalaufwand 

Sozialaufwand 

Österreichisch-Bayerische 
Kraftwerke AG 

Die Unternehmung begründete ihre Vorgangsweise damit ,  daß zwar mit  
der Arge kein Einvernehmen über die Unterwerfungserklärung hätte er­
zielt werden können; sie sehe hierin jedoch keine Nachteile, weil die recht­
l ichen Folgerungen erforderlichenfalls durch ordentl iche Gerichte zu zie­
hen wären. 

1 6.2 Der RH bemängelte die Kostenbelastung durch die Einholung eines un­
verbindlichen Schiedsgutachtens. Im übrigen war die Angelegenhei t  bis 
Ende Oktober 1 995  noch immer nicht rechtsverbi ndlich geklärt .  Der 
vorerwähnte unverbindliche Schiedsspruch ermittelte eine Schadensauf­
teilung der Dammsanierungskosten von 5 3 ,6 % für die Unternehmung 
und 46,4 % für die Arge. 

1 7 . 1  Ende 1 993 beschäftigte d i e  Unternehmung 2 3 5  Dienstnehmer. Hievon 
waren 1 2 3  ( 5 2  %) österreichische und 1 1 2 (48 %) deutsche Dienstneh­
mer. 

Nach der Fertigstellung der Kraftwerksstufe Oberaudorf-Ebbs arbeitete 
die Unternehmung ein neues Personalkonzept mit  E insparungen bis zum 
Jahr 2002 von etwa 1 5  Dienstnehmern i n  der Hauptverwaltung und von 
knapp 30 Dienstnehmern (hauptsächlich Schicht- und Werkstättenperso­
nal) in den Betrieben aus. 

1 7 .2 Nach Ansicht des RH bestehen noch weitere Einsparungsmöglichkeiten 
durch die Zusammenfassung der Sekretariatstätigkeiten und die Übertra­
gung der Lagerhaltung in den Stufen Schärding-Neuhaus und Passau­
Ingling auf die Werkstättenmeister. 

18 . 1 Der Personalaufwand e inschl ießl ich der sozialen Abgaben bel ief  s ich 
1 993 auf insgesamt 1 5 1  Mill  S (ohne Lehrlinge). Von den Bezügen der 
aktiven Dienstnehmer in Höhe von 1 26,7 Mill S entfielen knapp 7 % auf 
Sachbezüge und den zusätzl ichen Sozialaufwand. 

Das Pro-Kopf-Einkommen der Arbeiter von rd 457 000 S und der An­
gestellten von rd 642 000 S lag etwa im Mittelfeld der österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft .  Die Arbeitskosten/Stunde der Arbeiter lagen bei 
390 S und der Angestellten bei 540 S. In der österreichischen Industrie 
betrugen sie für alle Arbeitnehmer 234 S. 

Dieses hohe Bezugsniveau fußte vor allem auf den hohen Einstufungen. 

1 8.2 Der RH empfahl der U n ternehmung, künft ig bei den E i nstufungen 
strengere Maßstäbe anzulegen. 

19. 1 Der freiwillige Sozialaufwand von jährlich 9,8 Mill S (einschließlich Lei ­
stungen an pensionierte Dienstnehmer) wurde bereits in  den letzten Jah­
ren, nicht zuletzt auch auf Anregung des RH,  verringert. 

89 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)96 von 348

www.parlament.gv.at



90 

Personalwesen 

Pensionsaufwand 

Vorstands­
angelegenheiten 

Noch weitere Einsparungen wären bei folgenden großen Aufwandsposi­
tionen zu erzielen: 

( 1 )  Jubiläumsgeld ( 1 ,5 Mill S), 
(2) Treueprämie (2,5 Mill S) und 
(3) Telefonvergütungen (260 000 S). 

19.2 Der RH empfahl, die vorhandenen Einsparungspotentiale insbesondere 
durch Leistungskürzungen oder -einstellung bei den Neueintretenden 
auszuschöpfen. 

19.3 Die Unternehmung teilte mit, daß mit Wirkung vom 1. jiinner 1 994 der Perso­
nenkreis, der in den Genuß der Telefonvergütungen kam, stark reduziert und der 
jährliche Aufwand hiefür auf weniger als ein Viertel eingeschränkt worden sei. 

20. 1 Aus der begünstigten Stromabgabe zogen die Diensrnehmer einen mit  
insgesamt 5 ,4 Mill S zu bewertenden Vorteil .  

20.2 Der RH empfahl , diese Vergünstigung auf ihre Notwendigkeit hin er­
neut zu überprüfen. 

2 1 . 1  Von den Leistungen für Pensionisten von 2 1  Mill S entfielen i m  Jahr 1 993 
auf Pensionszuschüsse 86 %, auf Sachbezüge etwa 12 % und auf den son­
stigen Sozialaufwand 2 % .  Auf einen Anteil von nur 45 % deutscher Pen­
sionisten entfielen 62 % ( 1 0,2 Mill S) der laufenden Ruhestandszuwendun­
gen. 

2 1 .2 Diese Firmenpensionsregelung war großzügig, bewegte sich allerdings 
hinsichtlich des Leistungsumfanges durchaus im üblichen Rahmen der 
öffentlichen E lektrizi tätswi rtschaft . Der RH empfahl ,  - wie bei ver­
gleichbaren Energieversorgungsunternehmungen bereits in die Wege ge­
leitet - den Aufwand langfristig zu verringern und i nsbesondere bei 
den hohen Aktivbezügen die Zuschußleistung stark abzusenken. 

22  Die bei den Vorstandsmitglieder standen der Unternehmung nebenamt­
lich zur Verfügung. Das kaufmännische Vorstandsmitgl ied bestellte die 
deutsche Seite mit 1 .  Jänner 1 978 zum ersten Mal und verlängerte drei­
mal seinen Vertrag . Die österreichische Seite bestellte das gegenwärtige 
technische Vorstandsmitglied mit 1 .  Jänner 1 993 .  

23. 1 Die Vergütungen für beide Vorstandsmitglieder (jeweils zwölf Monats­
gehälter und eine Jahresabschlußvergütung in der Höhe von fünf Gehäl­
tern) beliefen sich auf insgesamt 2 ,3  Mill S und wurden den Gesellschaf­
tern nach nationaler Zugehörigkeit der Vorstandsmitglieder verrechnet. 

Das technische Vorstandsmitglied erhielt 1 993 für einen Teilzeitumfang 
von 40 % insgesamt 1 ,2 Mill S. Dem genannten Tei lzeitbezug stand al­
lerdings eine 40 % ige Verringerung sei nes Prokuristenbezuges bei der 
Tauernkraftwerke AG gegenüber. Bei einer Vol lzei tbeschäftigung hätte 
sich ein Jahresbezug von 3 Mill S ergeben. 
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Vorstandsangelegenheiten 

Österreichisch-Bayerische 
Kraftwerke AG 

7 TB 

23.2 Der RH hob hervor, daß dieser Bezug die durchschnittlichen Vorstands­
vergütungen in der österreichischen Gesamtwirtschaft erheblich über­
stieg. Er empfahl daher, in einem neuen künftigen Vorstandsvertrag Ab­
schläge vorzunehmen. 

24. 1 Die Jahresabschlußvergütungen von funf Monatsgehältern waren nach der 
bisherigen Zuerkennungspraxis ein fester Gehaltsbestandteil und keine 
Vergütung fur außergewöhnliche Leistungen. 

24.2 Der RH empfahl ,  in einem neuen künftigen Vorstandsvertrag die Jahres­
abschlußvergütung durch ein Anreizsystem für außergewöhnliche Lei­
stungen zu ersetzen. 

25 . 1  Ferner waren im Vorstandsvertrag für das technische Vorstandsmitglied 
eine Gleitung des Bezuges mit der jährlichen Kollektivvertragsanhebung 
für die Dienstnehmer der höchsten Verwendungsgruppe, eine Abferti­
gung im Ausmaß eines vollen Jahresbezuges, unabhängig von der tat­
sächlichen für die Unternehmung verbrachten Dienstzeit ,  und - auf­
grund einer großzügigen Vordienstzeitanrechnung - ein  Ruhegenuß 
von auf jeden Fall mindestens 65 % bis höchstens 80 % des letzten regel­
mäßigen Monatsbezuges festgelegt. 

25.2 Der RH empfahl , die Gleitklausel in e inem künft igen neuen Vertrag 
durch eine Bezugsentwicklung zu ersetzen ,  die auf einer Leistungsorien­
tierung fußt und von der Bewältigung der jeweils zu stellenden konkre­
ten Anforderungen und Zielsetzungen abhängig ist. Wei ters sollten für 
kurzzeitige Vorstandstätigkeiten keine Abfertigungs- und Pensionsan­
sprüche mehr festgelegt werden. 

26. 1 Bis zur Bestellung des derzeitigen technischen Vorstandsmitgliedes be­
stand in diesem Vorstandsbereich eine Personalunion zwischen der Unter­
nehmung und der Donaukraftwerk Jochenstein AG. Das ehemalige tech­
nische Vorstandsmitglied übte seine Funktion vom 1 .  Jänner 1 987  bis 
3 1 .  Dezember 1 992 aus. 

Fünf Monate bevor der Betreffende in den Ruhestand übertrat, verdoppel­
te die Unternehmung dessen Monatsbezug auf nahezu rd 60 000 S. 

Daher betrug auch die Jahresabschlußvergütung 1 992 anstatt 1 63 000 S 
nunmehr 3 14 000 S. Ausgenommen von der Verdoppelung blieben jedoch 
die Bemessungsgrundlagen fur die Abfertigung und den Pensionszuschuß. 

26.2 Der RH bemängelte die seiner Ansicht nach ohne zwingenden Anlaß durch­
gefuhrte großzügige Anhebung des Monatsbezuges und der Abschlußvergü­
tung. 
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92 
Schluß­
bemerkungen 

27 Zusammenfassend hielt der RH fest: 

( 1 )  Die Unternehmung sollte wieder eine Intensivierung der in den 
letzten Jahren erheblich zurückgegangenen Zusammenarbeit mit 
der Donaukraftwerk Jochenstein AG anstreben, um die vorhande­
nen bedeutenden Synergiemöglichkeiten auszuschöpfen. 

(2) Sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Verwirkli­
chung der Festlegungen über die Kraftwerke Ering und Obernberg 
i m Regierungsübereinkommen sollten ergriffen werden , um die 
Einsparungspotentiale nutzen zu können, die mit einer alleinigen Be­
stimmung des Betriebsablaufes in allen Kraftwerken am Unteren 
Inn durch die Unternehmung verbunden sind. 

(3) Weiters sollte die Unternehmung in Hinkunft bei größeren In­
vestitionsvorhaben Augenmerk auf eine bestmögliche planungs­
und projektierungsmäßige Vorbereitung legen. 

(4) Beim Kostenschwerpunkt Personal (35 % bis 40 % der Gesamt­
kosten) wären entsprechende Maßnahmen zu setzen, um mittelfri­
stig eine Absenkung zu ermöglichen. Ferner wäre die beabsichtigte 
Personalverringerung durchzuführen. 
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Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld GesmbH, 
Zwentendorf 

Durch die Volksabstimmung des Jahres 1 978 und das Atomsperr­
gesetz stand die Unternehmung vor dem Problem, ein fertiggestell­
tes Kernkraftwerk nicht in Betrieb zu nehmen, sondern wirtschaft­
lich bestmöglich zu verwerten. 

Letztlich bewirkte der Kernkraftwerksunfall von Tschernobyl im 
April 1 986 das Ende aller parlamentarischen und sonstigen Bemü­
hungen um eine eventuelle Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes. 

Zufolge spezifischer technischer Auslegungen, geringer Erfahrung 
der Geschäftsführung und wenig erfolgreicher Bemühungen einer 
internationalen Beratungsunternehmung führte der Verkauf der 
nuklearen Anlagenteile zu keinem nennenswerten wirtschaftlichen 
Erfolg. 

Der Umbau in einen Gaskombiblock erwies sich als wirtschaftlich­
ste Verwertungsmöglichkeit, scheiterte jedoch an den unterschied­
lichen Eigentümerinteressen, geringeren Stromverbrauchszuwäch­
sen und günstigen ausländischen Strom bezugsquellen.  Er hätte 
zwar für die geplante Bauzeit von fünf Jahren etwa 1 000 Beschäf­
tigten einen Arbeitsplatz gewährleistet, doch könnte ein weiterer 
Wasserkraftwerksausbau mit gleicher energetischer Erzeugung ei­
nen weitaus höheren Beschäftigungseffekt erzielen. 

Mit dem vorhandenen Leitungsnetz hätte der zusätzliche Energie­
transport aus dem Tullnerfeld durchgeführt werden können. Die 
Donauerwärmung wäre wesentlich unter den für das ursprüngli­
che Kernkraftwerk genehmigten Grenzwerten gelegen. Allerdings 
hätte mit  der Zunahme des Kohlend ioxid-Ausstoßes um etwa 
1 Mill t/Jahr gerechnet werden müssen. 

Aufgrund der vorhandenen günstigen Infrastruktur hielt der RH 
die weitere Standortsicherung bis zur Klärung einer - eventuell 
auch alternativen - Verwendungsmöglichkeit  für volkswirt­
schaftlich sinnvoll. 

Um diese Klärung, die innerhalb von rund zehn Jahren nicht er­
reicht werden konnte, herbeizuführen, sollten Maßnahmen zur ra­
schen Entscheidungsfindung eingeleitet werden. 

N etto-Anlagevermögen 

Jahresergebnis 

Personalstand 

1 993 

9 1 ,7 

- 1 7 ,7 

in Mill S 

1 994 

76, 1 

-1 7,6 

zum Jahresende 

3 1  27 
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94 

Prüfu ngsablauf und 
-gegenstand 

A llgemei nes 

Beteil igungs­
verhältnisse 

Der R H  überprüfte V(ln A p r i l  b i s  J U Il l 1 ()')4 d i e  G ebaru n[: der Gem e i n ­

sclufrsk raftwerk Tu l l nerfei J  G esm b 1 1 .  

D i e  C �ebarun[:süberprüfu l l[: u m Ld3re vor a l l e m  d i e vol k s- u n d  betr iebs­

w i rtschaft l i e he S inn l1afti[:h' i t  ei nes mii,Ld i chen U mbaues des Kernkraftwer­

kes In  el l1en G askombi block, die Kosten dLT A n l a[:enkonsef\· ierLlng, d i e  a l ­

ternat i ven N utzungsmiig l ichkei t('!l der  A nlagen ,  d ie  Erl i ise aus  dem Verkauf 

von Komponenten sowie die Abbruchs- u nd U m weltproblemat ik .  E i n e  um­

Clss('!lde C lberprüfung harre der R H  zuletzt 1 9:-\ .2  durchgeführt.  

Die Landes re[: i e rungen von K �irnre n ,  S t e i e rm ark , Ti rol u n d Vo mrl  berg 

haben auf e i ne Ste l l ungnahme verz i c h tet bzw ke i lle abgegebe n .  

D i e  Oberi isterre i c h i sche Llndesre[: l eru n [: s a h  I n  den  festste l l ungen des 

R H  e l l1e  Hest:i t l[:u n[: der Bemli h un[:en dn Vertreter der Olwriisterrl' l c h i ­

sehen K raftwerke A G ,  fi nanz i e l l e  Schäden ni r i h re U nt e rneh m u ng mi ig­

I lchst  ger ing z u  h a l ten . Die wesen t l i c lwn E m pfeh l u ngel l  des R II  werden 

ei ner gen<lUUl Behand l u ng u flterzo[:en . 

Laut Ste l l ungnahme der !\ I e(kri isterre i c h l schen La ndesreg ierung betrach­

te d ie  E nerg i e-Versorg ung N l ederiistcrre l c h  AG d ie  Gcsel l sch,l ftssrruk­

t u ren a ls  ref(lflll bed ü rft i g .  \Xle i ters h�itte s i e  d ur c h  d ie Zurverflig ungste l­

I u ng von hiic hstq ua l  i fi z i ertem Personal e i  nen Bei  t rag zur Opt i  m l e rung 

der Verwert u llgst:i t i g ke i t  gc le i 'i tet .  

2 Vorweg \erweist  der R I  [ darauf, dan d i e C; esch:iftsflih ru ng u nd d i e  (verbl ie­

benen) M i tarbe i ter  i h re n  A rbei tsplatz  vorerst I n  e inem hoch allgesehenen 

und spez la l ls icrten E llergieerzeugu ngszweig ,  schl iel:\ l i c h  aber i n  ei ner unat­

t rakr in'n " Verwertungs-U n ternehmung "  hatten. lJ  nter (!Jesem B l i ck w i nkel 

s i nd d ie r()lgenden A nreg ungen , Empfe h l u ngen und kr i t i sc hen A n merkun­

gen des  RH zu sehen. 

, Zur Zcn der i i rr l i c hen Ü berp rli fu llg verte i l t e  s ich das S ta m m ka p i ta l  der  

U nterneh m u ng i n  Hiihe von .-JOO M i l l  S auf d i e  Ös terre ichi sche E lektriz i ­

üüs w i nschafts AG Verb un dgese l l sc haft ( Verbundgesel lsc hafe 5 2 , S O  ()f ),  
die Ti rolcr W�lsserkmftwerke AC ( 1 5 ,.1-{ ( ; ) , die E nerg i e-Versorg u ng Nie­

de riisterre i c h  A(; ( l O , :-\ 'l (X ) ,  d i e  S t e i r ISche Wasscrk raft- u nd E le k t r i z i ­

t:its A G  ( I  ( )  r ; ) ,  d i e  Oberi isterre i c h ischc K raftwerke A G  ( S , ') ') r;; ) ,  d i e 

K �irnt ncr E lektr iz i üits AC;  U , ) )  ('( )  und d i e  Vorarl bergef K mftwerkt' AG 

( I  ,(l! (X ) . 
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U nternehmungs­
relevante 
Entscheidungen 
und Ereignisse 

Gemeinschaftskraftwerk 
Tullnerfeld GesmbH 

4 ( 1 )  Im Jahre 1 985 hat die Unternehmung den Urananreicherungsvertrag 
gekündigt und Verträge über die Verwertung des Erstkerns geschlossen. 

(2) Im März 1 985 erhielt ein Antrag betreffend eine neuerliche Volksab­
stimmung über die Inbetriebsetzung des Kernkraftwerkes im Nationalrat 
nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit .  

(3)  Parallel zu den Bemühungen um eine mögliche Inbetriebnahme be­
schäftigte sich die Unternehmung mit der bestmöglichen Verwertung des 
Kernkraftwerkes und betraute eine amerikanische Unternehmung mit der 
Erstellung eines Verwertungskonzeptes. 

(4) Im März 1 986 wies der Verfassungsgerichtshof den Antrag des Ober­
sten Gerichtshofes auf Aufhebung des Atomsperrgesetzes ab. 

(5)  Reaktorunfall in Tschernobyl am 26. Apri l 1 986. 

(6) Im Mai 1 986 beschloß die Generalversammlung die unverzügliche 
Inangriffnahme der Vermögensverwertung mit dem Ziel, die Unterneh­
mung aufzulösen. 

(7)  Im Jahre 1 987 beauftragte die Unternehmung die bereits erwähnte 
amerikanische Gesellschaft mit Umbausrudien für einen Gaskombiblock. 

(8) Ende 1 987 stellte ein Bauunternehmer in der Öffentlichkeit sein Pro­
jekt des Umbaues des Kernkraftwerkes in ein "History-Land" vor. 

(9) Erwas später wurde der erste Brennelemente-Abtransport nach Deutsch­
land durchgeführt. 

( 1 0) Im Juni 1 988 kam es zur Novellierung der Niederösterreichischen 
Bauordnung, die bei fehlender Umwidmung die Möglichkeit eines Ab­
bruchs des Kernkraftwerkes vorsah. 

( 1 1 )  Etwa sieben Monate später beauftragte die Generalversammlung die 
Geschäftsführung, alles für die Standortsicherung eines Kraftwerkes in 
Zwentendorf zu unternehmen. Die Unterlagen für einen Umbau in ein 
Gaskombikraftwerk sollten erarbeitet und bei den Behörden eingereicht 
werden. Diesem Beschluß der Generalversammlung stimmten die Vertre­
ter der Energie-Versorgung Niederösterreich AG nicht zu. 

( 1 2) Die am 1 0 .  November 1 993 abgehaltene Generalversammlung der 
Unternehmung führte zu ei ner entscheidenden Weichenstellung für die 
Zukunft der Kernkraftwerksanlagen.  Da bis zum Jahr 2005 kein zusätz­
licher Bedarf an elektrischer Energie gegeben schien, wurden die Umbau­
projektierungstätigkeiten rückwirkend zum 1 .  Jänner 1 993 eingestellt .  
Der Kraftwerksstandort Zwentendorf sollte mit geringstmöglichem Auf­
wand - Verringerung der Personalausstattung von 3 1  auf 1 3  Mannjahre 
- weiterhin erhalten bleiben . Die verbliebenen Anlagenteile sollten 
bestmöglich verwertet werden. 
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96 

Verwertungs­
varianten 

Projekt über den 
Umbau in einen 
Gaskombiblock 

5 . 1  D i e  Notwend igkei t ,  e i n  1 97 8  fertiggestelltes Kernkraftwerk, dessen 
Nutzung gesetzlich untersagt worden war, wirtschaftlich bestmöglich zu 
verwerten, führte zu folgenden Parallel-Aktivitäten auf vier Ebenen: 

( 1 )  Der Versuch der Inbetriebsetzung des Kernkraftwerkes mit legalen 
Mitteln (Volksabstimmung und Aufhebung des Atomsperrgesetzes) bei 
gleichzeitiger Lösung des atomaren Endlagerptoblems scheiterte letztlich 
im April 1 986 aufgrund des Unfalls von Tschernobyl. 

(2) Bei der Verwertung des Kernkraftwerkes dutch den Verkauf von Ein­
zelkomponenten wirkte sich trotz des großen Einsatzes der verantwortli­
chen Geschäftsführer sowohl ihr Mangel an Erfahrung ungünstig aus als 
auch die sich - allerdings erst nachträgl ich - abzeichnende geringe 
Unterstützung durch eine weltweit anerkannte amerikanische Enginee­
ring- und Consulting-Unternehmung. 

(3) Der Umbau in einen Gaskombiblock scheiterte einerseits an den kom­
plexen Eigentümerverhälrnissen der Unternehmung und den unterschied­
lichen Interessenlagen zwischen Verbundgesellschaft und beteiligten Lan­
des-Elekrrizi tätsversorgungsunternehmungen .  Anderersei ts l ießen die 
geri ngeren Strombedarfszuwächse und die geänderte Umweltpol i t ik  
(Stromsparen und Kraftwerkserneuerung) keine Notwendigkeit der Er­
richtung e ines großen neuen kalorischen Kraftwerkes vor der Jahrtau­
sendwende erkennen. 

(4) Bei der Frage eines Totalabbruches des Kernkraftwerkes oder einer 
Standortsicherung für ein später energiewirtschaftlich doch benötigtes 
Kraftwerk bzw e ine Alternat ivnutzung ( H istory-Land, Denkfabri k,  
Mül lverbrennung, Sonderdeponie usw) zeichnete sich eine Parrstellung 
ab, weil ein eventueller Abbruchbescheid die Eigentümer der Unterneh­
mung mit etwa 1 , 1  Mrd S belasten würde und dies einen Konkurs nach 
s ich  ziehen könnte.  Daher ersch ien die wei tere " s t i l le Duldung" der 
Standortsicherung gewährleistet. 

5 .2 Der RH hielt die weitere Standortsicherung aufgrund der vorhandenen 
Infrastruktur (Bauhülle, Kühlwasserversorgung, Schaltanlagen usw) bis 
zur Klärung einer endgültigen Verwendungsmöglichkeit der Anlagen für 
volkswirtschaftlich sinnvol l .  Um jedoch künftig Fehler der Vergangen­
heit zu vermeiden, wäre beispielsweise die Umgestaltung des Gesell­
schaftsvertrages, der Syndikatsverträge, der Rechtsform der Gesellschaft 
bzw der Zusammensetzung der Gesellschafter anzustreben. 

6. 1 Für den Umbau zu einem Gaskombiblock war der Einbau von drei Gas­
turbi nen vorgesehen,  deren Restenergie  in der bere i ts  vorhandenen 
Dampfturbine zur weiteren Stromerzeugung genutzt werden sollte. Da­
mit hätren sich ein sehr günstiger Wirkungsgrad von mindestens 5 1 ,5 %,  
eine mittlere elektrische Gesamtleistung von 692 MW und eine jährli­
che Nettoerzeugung von 2 674 GWh ergeben. Ein Gutachten bestätigte 
den Umbau als die  technische Möglichkeit  mit  dem größten Verwer­
tungseffekt.  Solche Anlagen zeichnen sich auch durch niedrige Schad­
stoffemissionen und günstige Investit ionskosten aus. 
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Umbau in einen 

Gaskombiblock 

Energiewirtschaftliche 
Betrachtungen zum 
Umbau in einen 
Gaskombiblock 

Gemeinschaftskraftwerk 
Tullnerfeld GesmbH 

Das Planungsteam ermittel te Umbaukosten von 5 ,7 Mrd S (Preisbasis 
Juni 1 992). Eine frühere Studie (Preisbasis 1 988) hatte den wirtschaftli­
chen Vorteil eines Umbaues des bestehenden Kraftwerkes gegenüber der 
gänzlichen Neuerrichtung eines Gaskombiblocks mit 2 Mrd S beziffert. 

6.2 Obwohl sich der U mbau in e inen Gaskombiblock als e inz ig s innvolle 
Verwertungsmöglichkeit erwiesen hatte, stellte der RH einen nur schlep­
penden Planungsfortschri tt fest .  Die Gründe dafür waren sowohl auf ex­
terne Einflüsse als auch auf die unterschiedlichen Interessen der Gesel l­
schafter zurückzuführen . Aber auch die heterogenen Personal- und 
Führungsverhältnisse haben ein zielorientiertes Arbeiten nicht erleichtert. 

Der RH hielt die Einschaltung der Engineering-Unternehmung für die 
Projektierung des Gaskombiblocks in Anbetracht des hohen österreichi­
schen technischen Know-how für nicht erforderlich. Diese Zweigleisig­
keit verursachte zusätzliche Kosten von 5 Mill S. 

Insgesamt hatten die Gesellschafter für die Umbauprojektierung bis En­
de 1 993 84 Mill S an Baukostenzuschüssen eingezahlt. Durch die Einstel­
lung des Projektes mußte 1 993 der davon aktivierte Teil von 30 Mi 11 S 
außerplanmäßig abgeschrieben werden . 

7 . 1  Der geplante Gaskombiblock mit  ei ner Engpaßleistung von 692 MW 
sollte in den Jahren 1 998 bis  2000 stufenweise in Betrieb gehen. Er hätte 
bei 4 000 Vollaststunden einen Erdgasbedarfvon etwa 500 Mill m3/Jahr, 
immerhin 8 % des österreichischen Jahresbedarfes 1 993,  gehabt. 

7.2 Nach Ansicht des RH erschien die mengenmäßige Absicherung der 
Gasbedarfsdeckung langfristig mit hoher Wahrscheinl ichkeit gewährlei­
stet . Der Gaseinkaufspreis dürfte jedoch langfristig steigen. 

8. 1 In  den zehn j ährigen koordin ierten Kraftwerksausbauprogrammen der 
Verbundgesellschaft und der neun Landes-Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen wurde die Notwendigkeit eines Umbaues des Kernkraftwer­
kes in einen Gaskombiblock entsprechend der jeweiligen Situation unter­
schiedlich beurteilt .  

So war 1 987 der Umbau weder im Ausbauprogramm der Verbundgesell­
schaft noch in jenem der Landes-Elektrizi tätsversorgungsunternehmun­
gen enthalten. 

Im Zuge der Überarbeitung des koordi nierten Kraftwerksausbaupro­
grammes Ende 1 99 1  ergab die Strombedarfsprognose für die folgenden 
zehn Jahre Werte, die um 9 % über der Prognose 1 987 lagen. Sowohl im 
Kraftwerksausbauprogramm der Verbundgesellschaft als auch der Landes­
gese l l s c haften  s c h i e n  sodan n d i e  P l a n u n g  des U m baues b i s  z u m  
Jahr 2000 auf. 

Infolge des Umdenkens bei der Bedarfsdeckungsstrategie (bessere Ausla­
stung und Erhöhung der Wirkungsgrade bestehender Kraftwerksanlagen) 
sowie durch einen Stromüberhang in Mitteleuropa und durch geringere 

97 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)104 von 348

www.parlament.gv.at



98 

Umbau in einen 

Gaskombiblock 

VolkswirtSchaftliche 
Auswirkungen des 
Kraftwerksumbaues 

Auswirkungen eines 
Gaskombiblocks auf 
die Umwelt 

Verbrauchszuwachsraten schien im neuen koordinierten Kraftwerksaus­
bauprogramm 1 994 bzw im Deckungsszenario bis 2005 der Umbau des 
Kernkraftwerkes in einen Gaskombiblock nicht mehr auf. 

8.2 Der RH wertete die letztgültige Vorgangsweise der Gesellschafter, näm­
lich bis zur Jahrtausendwende auf den Bau einer großen kalorischen Ein­
heit verzichten zu wollen, als richtig. Der zusätzliche Erdgasbedarf hätte 
sowohl eine Verschärfung der energiewirtschaftlichen Auslandsabhängig­
keit Österreichs als auch eine neue Devisenbelastung bedeutet. Durch die 
Verbesserungen bzw Erneuerungen bestehender Kraftwerke werden deren 
bessere volkswirtschaftliche Nutzung angestrebt und gleichzeitig "Ein­
weg"- bzw "Wegwerf"-Industrieanlagen vermieden. Letztlich entsprach 
die gewählte Vorgangsweise einem international anerkannten Planungs­
ansatz zur Optimierung des Gesamtenergiesystems. Dabei sollten Kraft­
werksneubauten erst nach Ausschöpfung sämtlicher anderer Möglichkei­
ten ins Auge gefaßt werden. 

9. 1 Die für den Umbau erforderlichen Investitionen von 5 ,7 Mrd S könnten 
für die Jahre 1 996 bis 2000 annäherungsweise 3 750  Mannjahre an Ar­
beitsplätzen aus primären Effekten (das ist die Summe aller produktions­
bedingten Wirkungen sowohl auf den direkt betroffenen Auftragnehmer 
wie auch auf die Kette der Vorlieferanten) und zusätzlich 1 250 Arbeits­
plätze aus der sekundären Wirkung (das sind die durch den Umbau ge­
schaffenen nachfragewirksamen Einkommen) schaffen. 

Zusätzlich würde der öffentl ichen Hand über weitere Steuereinnahmen 
ein beträchtliches Maß - etwa 35 % oder 1 ,9 Mrd S - des ursprüng­
lichen Auftragvolumens zufließen. 

9.2 Der RH hob zwar die Beschäftigungsimpulse positiv hervor, wertete je­
doch den Gesamtbeitrag zur Stabil isierung der Beschäftigungslage als eher 
bescheiden, zumal beim Wasserkraftwerksbau mit gleicher energetischer 
Erzeugung weitaus höhere Beschäftigungseffekte erzielt werden können. 

1 0  Der Abtransport der erzeugten Energie wäre nach Adaptierungen mi t  der 
bestehenden Netzkonfiguration gewährleistet. Für die Eigenbedarfsver­
sorgung könnte ebenfalls die vorhandene Anlage genutzt werden ,  so daß 
keine zusätzliche landschaftliche Beeinträchtigung um Dürnrohr einträte. 

1 1  Gestützt auf die Ergebnisse des im Zuge des Genehmigungsverfahrens für 
das Kernkraftwerk durchgeführten Modellversuches dürfte die Donauer­
wärmung im Fall des Gaskombiblocks - je nach Wasserführung - um 
0, 1 0  bis 0,30 C zunehmen. Die in der wasserrechtlichen Bewilligung für 
das Kernkraftwerk genehmigte höchstzulässige Temperaturerhöhung 
liegt nach vollständiger Durchmischung bei 30 C.  

12 Bei der Nutzung des umweltfreundlichen Erdgases treten bei Turbinen 
mit gutem Wirkungsgrad in  nennenswertem Umfang nur Stickoxide und 
Kohlenmonoxide als Schadstoffe auf. Das Umbaukonzept sah alle Einrich­
tungen vor, um bei allen Lastzuständen die Einhaltung bzw Unterschrei-
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Gemeinschaft kraft rk 
Tullnerfeld GesmbH 

tung der vorgeschriebenen gesetzlichen Grenzwerte sicherzustellen. Der 
Betrieb des Gaskombiblocks hätte allerd i ngs Auswi rkungen auf den 
Treibhauseffekt. Obzwar sich der spezifische Kohlendioxid-Ausstoß bei 
der geplanten Anlage auf weniger als die Hälfte eines Steinkohlekraftwer­
kes belaufen würde, läge er dennoch mangels verfügbarer technischer 
Möglichkeiten jährlich bei mehr als 1 Mill t. 

Alternativverwendungen für das Kernkraftwerk 

History-land 

Thermische 
Abfallbehandlung 

1 3 . 1  Ende 1 987 stellte ein Bauunternehmer sein Projekt History-land der Öf­
fentlichkeit vor. Das zu einem Museum umgebaute Kernkraftwerk und 
ein Öko-Zentrum sollten als Freizei tpark nach amerikanischem Muster 
mit attraktiven Erlebnis- und Vergnügungseinrichtungen angereichert 
werden und 1 ,9 Mil l  Besucher im Jahr erwarten.  Mangels detai llierter 
Unterlagen über die Erfolgsaussichten bzw das Projektrisiko und ange­
sichts der finanziellen Schwierigkei ten vergleichbarer europäischer Frei­
zei tparks nahm die Unternehmung davon Abstand, liegenschaften und 
Einrichtungen in das Projekt einzubringen. 

1 3.2 Der RH anerkannte die Zurückhaltung der Gesellschaftsorgane, da es mit 
ihrer Sorgfaltspflicht und dem energiewirtschaftl ichen Auftrag ihrer Ei­
gentümergesellschaften unvereinbar gewesen wäre, ihr Gesellschaftsver­
mögen in ein nicht abgesichertes Tourismusprojekt zu investieren. 

14 . 1  Nach dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan 1 992 und aufgrund der zu  er­
wartenden rechtlichen Neuregelungen wird die Errichtung von Anlagen 
zur thermischen Müllbehandlung dringend erforderlich sein.  Auch der 
Niederösterreichische landtag bekannte sich 1 994 einstimmig zur ther­
mischen Abfallverwertung. Das als Standort wiederholt genannte Kraft­
werk Zwentendorf erfü l l te die erforderlichen Kriterien jedoch nur zum 
Tei l .  Insbesondere erwies sich das Fehlen sowohl eines Bahnanschlusses als 
auch ganzjähriger Wärmeenergieabnehmer als nachteilig. 

14.2 Nach Ansicht des RH wird in  den nächsten Jahren die thermische Ver­
wertung von nicht vermeid- und verwertbaren Restabfällen zu einem 
wichtigen Pfeiler der Abfallentsorgung heranwachsen .  Grundsätzl ich 
hielt  er die Errichtung einer thermischen Abfallbehandlungsanlage auf 
dem Kraftwerksareal für möglich. 

Gleichzeitig empfahl er auch zu prüfen, i nwieweit ein Gaskombiblock 
gemeinsam mit  einer thermischen Abfallbehandlungsanlage betrieben 
werden könnte. Die Folge wäre ein geringerer Erdgasverbrauch beim 
Gaskombiblock und eine deutlich höhere Energieausbeute bei der ther­
mischen Abfallbehandlungsanlage. 
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1 00 

AlternatIvverwendungen 

Sonstige 
Verwendungs­
möglichkeiten 

Abbruchkosten 

Finanzwirtschaft 

1 5 . 1  Eine Studie über das Potential im ehemaligen Kernkraftwerk für Projekte 
der Forschung und Entwicklung zeigte eine Vielzahl von Möglichkeiten 
auf. Daneben entwickelte sich die Idee der "Denkfabrik", um insbesondere 
Ländern des ehemaligen Ostblocks beim Ausstieg aus der Kernenergie bzw 
bei der Erhöhung der Sicherheitsstandards ihrer Kernkraftwerke behilflich 
zu sein .  Dabei sollte der neue Gaskombiblock als Referenzanlage dienen . 
Keines der Projekte gelangte bis zur Entscheidungsreife. 

1 5 .2 Der RH erachtete folgende Gründe als maßgeblich für das Scheitern der 
erwähnten Projekte: 

( 1 )  Den untersuchten Projekten wurde offenbar nicht die erforderliche 
Bedeutung eingeräumt und die Unternehmung hielt primär am Umbau­
projekt fest. 

(2) Im Zusammenhang mit der "Denkfabrik" erwiesen sich die  unter­
schiedlichen Interessen der Gesellschafter ("Denkfabrik" sollte als Hilfs­
mittel für die Verwirklichung des Umbaues dienen) und des zu gewi n­
nenden Partners "Industrie" als hemmend für eine Umsetzung. 

(3) Aufgrund mangelnder Erfahrung der Unternehmung bei der Entsor­
gung und beim Abbruch ausgedienter Nuklearanlagen erschien auch die 
für Auslandsaufträge notwendige Kompetenz und Glaubhaftigkeit eher 
zweifelhaft. 

Der RH hielt es daher für sinnvoll, die Kraftwerksanlage bis zum Vorlie­
gen eines endgültigen Verwendungszweckes als Forschungszentrum für 
additive und alternative Energiemodelle (Photovol taik, Biomasseverga­
sung usw) zu nutzen. 

16. 1  Über die "Kosten für die Beseitigung des Kernkraftwerkes Zwentendorfl' 
lag eine 1 98 1  erstellte und 1 985 aktualisierte Studie vor. Eine 1 994 neu­
erlich vorgenommene Überarbeitung durch die Verbundgesellschaft er­
mittelte Abbruchkosten von 1 , 1  Mrd S. Den Genauigkeitsgrad, der bei 
der ursprünglichen Studie mit rd 20 % angegeben worden war, schätzte 
die Verbundgesel lschaft aufgrund der Hochrechnungen etwas geri nger 
elO. 

16.2 In Anbetracht der Höhe der Abbruchkosten (1 % Abweichung entspricht 
1 1  Mi l l  S) erschien dem RH die 1 994 vorgenommene Aktualisierung 
durch die Hochrechnung zu ungenau . Sol l te die öffentl iche Diskussion 
über einen Abbruch wieder verstärkt einsetzen, wären jedenfalls genauere 
Berechnungen anzustellen. 

1 7  Mit dem Atomsperrgesetz wurde der Unternehmung 1 978 die ursprüng­
liche Geschäftsgrundlage und somit auch die Möglichkeit, aus der Strom­
erzeugung Erlöse zu erzielen, entzogen. 

Die erforderlichen Abschrei bungen der ungenutzten Kraftwerksanlage 
beliefen sich bis Ende 1 993 auf 5 ,6 Mrd S, womit ein Restbuchwert von 
nur noch 20 Mill  S verblieb. 
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Finanzwirtschaft 

Personal wesen 

Personalstands­
entwicklung 

Gemeinschaftskraftwerk 
Tullnerfeld Gas bH 

Da die Gesellschaft zunächst nur die nuklearen Komponenten verwertete, 
wurde die  Konservierung des konventionellen Kraftwerkstei les durch 
Beiträge der Gesellschafter finanziert. Diese Vorgangsweise erwies sich im 
Zuge einer Betriebsprüfung im Jahr 1 983 als gesellschaftsteuerpflichtig. 
Danach finanzierte die Unternehmung die Konservierungs-, Instandhal­
tungs- und Verwertungskosten aus den Komponentenverkäufen.  Diese 
Vorgangsweise wurde bis 1 990 beibehalten. 

In den Jahren 1 99 1  bis 1 993 leisteten die Gesellschafter Zuschüsse von 
84 Mill S für geplante Umbauaktivitäten. 

Durch die Nichtinbetriebnahme des Kraftwerkes wies die Unternehmung 
Ende 1 993 letztlich einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag 
von 6,5 Mrd S aus. 

Laut einer 1 993 abgegebenen Erklärung der Geschäftsführung gegenüber 
den Abschlußprüfern läge keine Überschuldung im Sinne des Insolvenz­
rechtes vor. Die Liquiditätssituation der Unternehmung erlaube die Be­
friedigung von Forderungen Dritter innerhalb vereinbarter Frist. 

1 8 . 1  Aufgrund der Anlagenverkäufe verfügte d ie  Unternehmung Ende 1 993 
über 94 Mill S an flüssigen Mitteln. 

Da durch die E instel lung des Umbauprojektes die Rechtsbasis für die 
Zahlung von Baukostenzuschüssen weggefallen ist und die Gesellschafter 
keine weiteren Zuschüsse für die Standorterhaltung mehr leisten, lebt die 
Gesellschaft ausschließlich von der Substanz. Mit einer Erschöpfung der 
Liquiditätsreserve muß gerechnet werden. 

1 8.2 Aus diesem Grund vermißte der RH schriftliche Zusagen der Gesellschaf­
ter, im Falle der Erschöpfung der Liquidität finanzielle Mittel für die Ab­
deckung etwaiger Verbindlichkeiten bereitzustellen. 

19. 1 Von 1 983 bis 1 993 wurden durchschnittlich 3 1  Dienstnehmer beschäftigt. 
Seit  dem Jahr 1 986 wurden 1 4  neue Mi tarbeiter aufgenom men . En­
de 1 994 verfügte die Unternehmung über 27 Mitarbeiter. 

19.2 Der RH bemängelte, daß die Unternehmung in einer Phase der nicht ge­
sicherten Nutzung der Kraftwerksanlage nahezu die Hälfte ihres Mitar­
beiterstandes neu besetzt hatte, von denen sie sich nunmehr unter weit­
reichenden Zugeständnissen (Sozialplan) zum Tei l  trennen muß. Nach 
Ansicht des RH wäre es zweckmäßiger gewesen, die anstehenden Leistun­
gen zuzukaufen bzw mit Leihpersonal zu bewältigen. 

19.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung häUe nahezu die Hälfte der Perso­
nalaufnahmen den Ersatz für ausgeschiedene Dienstnehmer betroffen. Andere Mit­
arbeiter wären im Hinblick auf den erwarteten Umbau des Kraftwerkes eingestellt 
worden. Nahezu alle Dienstnehmer häUen ihre T ä'tigkeit mit befristeten Dienst­
verträgen begonnen und einige wä'ren nach Ablauf dieser Befristung ausgeschieden. 

1 01 
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1 02 

Personalwesen 

PersonalaufWand 

Geschäftsführung 

20. 1 Der PersonalaufWand der Unternehmung (einschließlich Personalbeistel­
lungen von Gesellschaftern) betrug 20 Mill S ( 1 993). Er stellte im Durch­
schnitt der letzten drei Jahre mit 32 % die größte AufWandskomponente 
dar. Die durchschnittlichen Arbeitskosten je Srunde beliefen sich auf rd 
400 S (ohne Arbeitsplatzkosten). 

20.2 In Anbetracht der genan nten Arbeitskosten empfahl der RH,  bei um­
fangreicheren Demontagen verstärkt Kostenvergleiche mit Leihpersonal 
bzw Fremdvergaben anzustellen. 

2 1 . 1  Die Unternehmung verfügte über zwei Geschäftsführer, welche die bei­
den Interessengruppen - nämlich Verbundgesellschaft und Landes­
Elektrizi tätsversorgungsunternehmungen - vertraten.  

Von 1 982 bis Ende 1 993 standen der Unternehmung insgesamt sieben 
Geschäftsführer zur Verfügung. Die Kosten betrugen von 1 983 bis 1 993 
rd 46,7 Mill S oder durchschnittlich 4,7 Mill S/Jahr (einschließlich der 
Vergütungen an die Stammunternehmungen für die Pkw-, Chauffeur-, 
Sekretariats- und sonstigen Personalkosten). 

Der RH hat berei ts im TB 1 983 Abs 80 .83 .2  darauf hingewiesen, daß die 
damalige Jahresbelastung von rd 4 Mill  S den neuen Geschäftsführer­
pflichten und -risken keineswegs mehr angepaßt erschien . 

2 1 .2 Der RH vermißte weiterhin  deutliche Ei nsparungsakzente bei der Ge­
schäftsführung und bemängelte, daß in einzelnen Jahren sogar Kostenstei­
gerungen bis zu 50 % hingenommen worden waren. Zusätzlich merkte er 
kritisch an, daß ein hauptamtlicher Geschäftsführer anstarr zwei neben­
amtlichen Führungskräften - abgesehen von wahrscheinlich niedrigeren 
Kosten - die Problemlösungen wirkungsvoller hätte betreiben können. 
Auch ließ der Einsatz von sieben Geschäftsführern in zehn Jahren kaum 
die notwendige Kontinuität und Stabilität in der Unternehmungsführung 
erwarten. 

2 1 . 3 Laut Stellungnahme der Unternehmung seien die seinerzeitigen Mehrkosten der 
Geschäfts/iihrung vor allem durch die zusä'tzliche Inanspruchnahme au/grund der 
verschiedenen Projekte ( Umbau, Denk/abrik, Forschung und Entwicklung, Ver­
wertung) begründet gewesen. Im Jahr 1 994 erhielten die beiden Geschäfts/iihrer 
nur noch eine monatliche Vergütung von je 24 900 S ( 14mal jährlich). Au/grund 
der Gesellscha/terstruktur und zur Au/rechterhaltung des Vier-Augen-Prinzips 
erscheine eine zweigliedrige Geschäfts/ührung weiterhin erforderlich. 

Verwertungsaktivitäten 

Brennstoffverwertung 22. 1 In den Jahren 1 980 bis 1 990 veräußerte d ie Unternehmung ihren gesam­
ten Bestand an Nachladungen (Narururan). Der Erlös von rd 800 Mill S 
diente zu mehr als 70 % der Abdeckung des Liquiditätsbedarfes . 

22.2 Nach Auffassung des RH war die zeitliche Anpassung der Uranverkäufe 
an den laufenden Finanzbedarf der Unternehmung dafür verantwortlich, 
daß die Gesellschaft den in den achtziger Jahren eingetretenen Wertver­
lust auf dem Weltmarkt für Uran zu tragen hatte. 
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Verwertungsaktivitäten 

GemeinschaftSkraftwerk 
Tullnerfeld Ges bH 

Kom ponenten­
verwertung 

Entschädigungs­
verfahren 

23. 1 Der aus 494 Brennelementen bestehende Erstkern (Anschaffungskosten 
540 Mill S) war zur unmittelbaren Verwendung in einem anderen Reak­
tor nicht geeignet. Bedingt durch ein aufwendiges Verfahren zur Uran­
wiedergewinnung verblieb vom erzielten Verkaufserlös von 1 76 Mill  S 
ein Netroerlös von lediglich 1 6  Mill S. 

23.2 Der RH stellte hiezu fest, daß die Erlöse aufgrund des gesunkenen Markt­
preises von Uran bis zum Verkaufsbeginn im Jahr 1 990 und aufgrund 
des ausgeübten Preisabschlagdruckes nur die Hälfte der erwarteten Erlöse 
erreicht hatten. 

24. 1 Im März 1 987 beschloß die Unternehmung die komponentenweise Ver­
wertung der Vermögenswerte des Kernkraftwerkes und beauftragte damit 
eine amerikanische U nternehmung.  Von den geplanten Erlösen von 
30 Mill S konnten allerdings nur 1 5 ,5 Mill S erzielt werden. 

24.2 Obzwar der RH die Einschaltung dieser weltweit tätigen Engineering­
Unternehmung mit großer Erfahrung zur Erstellung einer Verwertungs­
studie für richtig hielt, erachtete er ihre Beauftragung mit der konkreten 
Verwertungsabwicklung als nicht zielführend. Sie hatte nämlich kaum 
Erfahrung auf dem europäischen Markt. Von den Gesamterlösen von 
54,6 Mill S waren rd 60 % auf die fünf deutschen Schwesterkraftwerke 
entfallen. 

25 . 1  Seit Anfang des Jahres 1 99 1  wird die Verwertung durch Personal der Un­
ternehmung weitergeführt . Im November 1 993 beschloß die Generalver­
sammlung, auch die konventionellen Anlagenteile bestmöglich zu ver­
werten.  Bis  M itte 1 994 erz ielte die  Unternehmung Nettoerlöse von 
27 Mill S. 

25.2 Der RH bewertete das Vorgehen der Geschäftsführung und der Mitarbei­
ter der Unternehmung bei der Verwertung positiv. In diesem Zusammen­
hang verwies er al lerdings auf das i nsgesamt unbefriedigende Verwer­
tungsergebnis, weil die Netroerlöse nur 14 % der Anschaffungswerte der 
bisher verkauften Komponenten betrugen.  

26 Das Aromsperrgesetz untersagte die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes 
und beschränkte somit die Eigentumsrechte der Unternehmung auf dessen 
anderweitige wirtschaftliche Nutzung, ohne auch Entschädigungsansprüche 
zu begründen. Zur Wahrung ihrer Interessen befaßte die Unternehmung alle 
ihr erfolgversprechenden Instanzen, um einerseits Entschädigungen zu er­
wirken und andererseits die Aufhebung des Atomsperrgesetzes wegen be­
haupteter Verfassungswidrigkeit zu betreiben. Diesen Bestrebungen blieb 
jedoch der Erfolg versagt. Auch eine Beschwerde bei der Europäischen Kom­
mission für Menschenrechte wegen Gewährung einer angemessenen Ent­
schädigung durch die Republik Österreich wurde wegen Fristversäumnis für 
unzulässig erklärt. 
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104 
Schluß­
bemerkungen 

27 Zusammenfassend empfahl der R H :  

(1) Einschneidende gesellschaftsrechtliche Änderungen bei der Un­
ternehmung sollten eine rasche Entscheidungsfindung und größere 
Flexibilität ermöglichen. 

(2) In der Zukunft könnte eine thermische Abfallbehandlungsanlage 
eine sinnvolle Nutzung von Teilen des ehemaligen Kernkraftwerkes 
gewährleisten, wobei vor allem eine Kombination mit einem Gas­
kombi block zu prüfen wäre. Bis dahin könnte das ehemalige Kern­
kraftwerk sinnvoll als energetisches Forschungszentrum eingesetzt 
werden. 

(3) Vor einem eventuellen Abbruch der Kernkraftwerksanlage müß­
ten durch genauere Berechnungen wirklichkeitsnähere Abbruch­
kosten ermittelt werden. 

(4) Da die Unternehmung derzeit ausschließlich von der Substanz 
lebt, wäre nach Beendigung der Komponentenverkäufe der weitere 
Betrieb der Unternehmung mit Gesellschafterzuschüssen von etwa 
20 Mill SI] ahr sicherzustellen. 
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Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Unerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichrlich: 

( I )  Unterlassung der Begründung von Dienstverhälrnissen zwischen So­
z ialversicherungsrrägern und ihren Versicherungsverrretern (TB 1 979  
Abs 32 . 1 7  . 2 . 1 ) . 

Das BMAS will angesichts der ablehnenden Haltung der Interessenvertretungen 
diese Empfehlung weiterhin nicht verfolgen. 

(2) Schaffung gemeinsamer ärzrlicher Begurachtungsstellen der Pensionsversi­
cherungsrräger zumindest in den wesrl ichen Bundesländern (TB 1 980 
Abs 26. 1 6.2  und TB 1 985 Abs 1 6.32 .4). 

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen Stellungnahme, der Hauptverband der 
Sozialversichertmgstriiger lehne seit 1 982 eine Regionalisierung wegen des befürch­
teten Qualitlitsverlustes der Gutachten ab. 

(3) Fesrsetzung und entsprechender Kundmachung der Höhe der Aufwands­
entschädigungen der mit der Führung der laufenden Geschäfte und mit 
der Vorbereitung der Verhandlungen des Obereinigungsamtes (nunmehr 
Bundeseinigungsamt) berrauten Personen im Wege einer Rechtsverord­
nung (SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 1 4.2 .9 . 3). 

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen Stellungnahme, die Festsetzung der Höhe 
der Aufwandsentschadigung sei wegen des hievon betroffenen, zahlenmaßig be­
schriinkten Personenkreises als individueller Verwaltungsakt anzusehen. 

(4) Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung für die mit Tätigkeiten 
des nunmehrigen Bundeseinigungsamtes befaßten Personen nur auf der 
Grundlage der tatsächlich eingetretenen Bearbeirungsfälle und im Aus­
maß des hiebei entstandenen Aufwandes (SB Ermessensausgaben 1 984 
Abs 1 4.2 .9.4). 

Das BMAS erachtete weiterhin eine Pauschalentlohnung wegen der Unterschied­
lichkeit der Bearbeitungsfa"lle als unumgiinglich. 
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8 TB 

Bereich des B undesmi nisteriums für Finanzen 

U nerIed igte Anregungen aus V< )rj <1h ren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer Rechtsgrundlage für das Bestehen und die Tätigkeit des 
Zol lwache-Massafonds (TB 1 967 Abs 5 7 . 1  bis  Abs 5 7 . 8 ,  T B  1 988 
Abs VIII .2) .  

Das BMF verwies auf die alle Massa/onds gleichermaßen betreffende Problematik 
und berief sich auf die Koordinationszustä"ndigkeit des BKA. 

(2) Abbau der Rechtsmittelrückstände bei den Fi nanzlandesdirektionen 
(TB 1 97 5  Abs 3 8 . 4 ,  T B  1 97 9  Abs 5 3 . 1 2 , TB 1 98 0  A bs 4 6 . 6  und 
Abs 46.3 5 ,  TB 1 982 Abs 52 .28, TB 1 984 Abs 46.9, TB 1 986 Abs 46. 14 ,  
TB 1 987  Abs  4 4 . 9 ,  T B  1 98 8  Abs  4 0 . 5 ,  T B  1 98 9  Abs  3 5 . 1 2  u nd 
Abs 3 6 . 1 0 , TB 1 990 Abs 29 .4 ,  TB 1 99 1  Abs 3 7 .4 ,  TB 1 992 S. 1 3 6 
Abs 3 .2 , 4 .4 und 5 .3). 

Laut Mitteilung des BMF hä"tten sich - nach einer Verringerung im Jah­
re 1 993 - die Rechtsmittelrückstä"nde bis Ende 1 994 wieder erhöht. Es beab­
sichtige, durch eine bessere technische Ausstattung der Rechtsmittelabteilungen die 
Er/edigungszahlen anzuheben. 

(3) Übertragung der Bearbei tung zol lrechdicher Finanzstrafsachen in  den 
Finanzlandesd irektionen an die für Zollangelegenhei ten zuständigen 
Fachabteilungen (NTB 1 979 Abs 82.8, TB 1 980 Abs 43 .20). 

(4) Erlassung der ausständigen Verordnung des Bundesministers für Finan­
zen über das Nachtdienstgeld für nicht der Zoll wache angehörende Orga­
ne der Zollverwaltung (TB 1 982 Abs 50. 1 8).  

Das BMF berief sich auf die seit 1 991 verweigerte Zustimmung des BKA zu ei­
nem bereits seit 1 987 vorliegenden Verordnungsentwurf des BMF 

(5) Gewährleistung einer personell ausreichend besetzten Betriebsprüfung als 
Voraussetzung für eine zeitnahe Überwachung des Abgabenaufkommens 
wegen der fehlenden Überprüfung der eingereichten Erklärungen im Be­
reich der Sofortbemessung (TB 1 982 Abs 52 .33 ,  TB 1 984 Abs 46.8). 

Durch die Erarbeitung einheitlicher Personalvertei/ungsrichtlinien für alle Stellen 
der Finanziimter ware nach Auffassung des BMF die Voraussetzung für die Aus­
schöpfung aller personellen Ressourcen zum Zwecke der Gewahr/eistung einer ausrei­
chend besetzten Betriebsprüfung (in der Zukunft) geschaffen worden. 
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1 08 

Unerledigte Anregungen 

(6) Maßnahmen zur Rechts- und Verwalrungsvereinfachung im Abgabenwe­
sen (TB 1 983 Abs 48 . 3 5 ). 

Das BMF verwies auf das Endbesteuerzmgsgesetz, das Steuerreformgesetz 1 993, 
das Abgabencinderungsgesetz 1 994 sowie auf das Bundesgesetz, mit dem das 
Grunderwerbsteuergesetz 1 987, die Bundesabgabenordnung und andere Gesetze 
geiindert wurden. Weiters waren die Gebührenpflicht für einige Tatbestiinde, die 
Wertpapiers teuer, die Weinsteuer und die Sonderabgabe von Erdöl aufgehoben wor­
den (BGBI Nr 629/1 994, 681 /1 994 und 297/1 995). Das Arbeitsübereinkom­
men der Regierungsparteien vom 29. November 1 994 beabsichtige eine Vereinfa­
chung des Gebührenrechtes. Das Ziel einer Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 
werde weiter verfolgt werden. 

(7) Erlassung ei ner allgemeinen Kanzleiordnung für die Finanzlandesdirek­
tionen (TB 1 980 Abs 46.42 , TB 1 984 Abs 46.3) .  

Laut Stellungnahme des BMF werde derzeit eine EDV-unterstützte Vereinheitli­
chung des Kanzleiwesens vorbereitet. 

(8) Neuordnung der Besteuerung der Land- und Forstwirrschaft, die einfach 
zu handhaben ist und eine gleichmäßige Besteuerung aller Abgabepflich­
tigen gewährleistet (TB 1 990 Abs 30. 1 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMF werde für nichtbuchführende Land- und Forstwir­
te mit einem Einheitswert von 900 000 S bis 2 Mill S eine Teilpauschalierung 
eingeführt (bis 900 000 S bleibt die bisher;ge Pauschalierung auch für 1 994 un­
vera·ndert). Für 1 995 sei die Landwirtepauschalierung noch nicht ausverhandelt. 

(9) Aufhebung von zwei gesetzwidrigen Erlässen aus dem Jahre 1 977 betref­
fend Grenzgänger in  die  Schweiz und nach Liechtenste in  (TB 1 99 1  
Abs 3 5 . 1 8). 

Laut Stellungnahme des BMF sei bezüglich des Inlandsvergleiches von Grenzgiin­
gern das Ergebnis eines beim Verwaltungsgerichtshof anha·ngigen Verfahrens 
abzuwarten. 

( 10) Vorverlegung der vom BMF verfügten Abgabefristen für die Steuerer­
klärungen um einen Monat (TB 1 991  Abs 36.2) .  

Laut Mitteilung des BMF sei dies nicht verwirklichbar. Die ab der Veranla­
gung 1 992 eingeführte Regelung der Androhung des Ausschlusses bzw des Aus­
schlusses von der gestaffelten Fristerstreckung für Parteienvertreter haUe nachweis­
lich verbesserte Einreichquoten bewirkt. 

( 1 1 ) Erarbeirung von Richtlinien für die Personalbewirtschafrung (TB 1 989 
Abs 36.2, TB 1 992 S. 1 37 Abs 4.2) .  

Das BMF hielt bundeseinheitliche Personalbewirtscha/tungsrichtlinien für die F i­
nanzlandesdirektionen infolge deren unterschiedlicher Größe weiterhin für nicht 
zielführend. 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 115 von 348

www.parlament.gv.at



Verwirkl ichte E mpfehl u ngen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( I )  Trennung von Zollamts- und Grenzstreifdienst bei den Zollwachabtei­
lungen (TB 1 977 Abs 44 .3 )  durch das mit dem EU-Beitritt wirksam ge­
wordene Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBI N r 659/1 994. 

(2) Unterstützung der Amtsleitung des Zollamtes Wien durch Schaffung ei­
ner Stabsstelle (TB 1 988 Abs 39. 1 6) durch die Neugestaltung der inne­
ren Organisation der Hauptzollämter, die nunmehr über eine "Innenkon­
trolle" verfügen,  die von den Amtsvorständen zu ihrer Entlastung genützt 
werden kann .  
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Prüfungsergebnisse 

Bewertung und Bodenschätzung 

Die Zielvorstellungen der Einheitsbewertung wurden nur teilweise 
verwirklich t. 

Die Einheitswerte des Grundvermögens weichen erheblich von den 
Verkehrswerten ab. 

Die niedrigen Einheitswerte verursachten Mindererträge an Abga­
ben. 

Vor einer neuen Hauptfeststellung des Grundvermögens müßte im 
politischen Willensbildungsprozeß geklärt werden, ob die derzeit 
bestehende Besteuerung des Realbesitzes aufrecht bleibt. 

Infolge der geringen Steigerung der Einheitswerte war die letzte 
Hauptfeststellung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
unwirtschaftlich. 

Als Folge sinkender Reinerträge sollte der Ertragswert vom Reiner­
trag gelöst und an eine andere Meßgröße gekoppelt werden. 

Die Produktivität der Bediensteten der Bewertungsstellen erschien 
dem RH zu gering. 

Zwecks wirtschaftlicher Durchführung müßte die Einheitsbewer­
tung insgesamt vereinfacht werden. 

An den Kosten der Einheitsbewertung durch die Finanzverwaltung 
sollten sich die externen Nutzer (Gemeinden, Sozialversicherungs­
träger) beteiligen. 

Infolge der Mängel der Einheitsbewertung und der beschränkten 
Reformmöglichkeiten wären Alternativen zu überlegen. 

Ein bundeseinheitliches Bodeninformationssystem wäre wirtschaft­
lich und zweckmäßig. 

1 1 1  
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1 1 2  

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zielvorgaben und 
ihre Erfüllung 

BMF 
5 

Personalstand zum 1 .  Jänner 1 994 
Finanzlandesdirektionen 

rd 25 

.... 

Finanzämter 
rd 570 

Ei nhei tsbewertung 
rd 530 

Bodenschätzung 
rd 70 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
36 

Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten 
(Summe der Einheitswerte) 

Land- und forstwirtschafrliches Vermögen Grundvermögen 
rd L ,9 Mill 

(703 Mtd S) 
rd 600 000 

(37,2 Mrd S) 

Bewertung 
rd 298 Mill S 

Personal- und Sachaufwand 

-I Bodenschätzung 
rd 105 Mill S 

Der RH überprüfte von September bis Dezember 1 994 (mit Unterbre­
chungen) d ie Bewertung und Bodenschätzung im BMF, bei zwei Finanz­
landesdirektionen und bei drei Finanzämtern. Die Prüfungsmitteilungen 
wurden im März 1 995 abgefertigt .  Die Stellungnahme des BMF langte 
im Juli  1 995 im RH ein.  Eine Gegenäußerung des RH war nicht erfor­
derlich. 

Für d ie Angelegenheiten der Bewertung und Bodenschätzung sind im 
BMF und in den Finanzlandesdirektionen eigene Abtei lungen eingerich­
tet. Mit den organisatorischen Angelegenheiten befassen sich das Bundes­
steuerinspekrorat sowie die Steuerlandesinspekrorate . Die Fi nanzämter 
mit allgemeinem Aufgabenkreis verfügen über Bewertungsstellen . Dem 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen obliegt die katasrrale Be­
arbeitung der Bodenschätzungsergebnisse. 

2.  L Weder dem Bewertungsgesetz 1955  noch den Erläuternden Bemerkungen 
hiezu sind ausdrückliche Ziele des Gesetzes zu entnehmen. E ine gleich­
mäßige Bewertung, eine einheitliche Anwendung der festgestellten Werte 
bei verschiedenen Abgaben und die Bewertung des Grundvermögens zum 
Verkehrswert (gemeiner Wert) sowie des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum Errragswert gelten jedoch allgemein als Zielvorstellun­
gen. 

2.2 Nach Auffassung des RH wurde die gleichmäßige Bewertung gleicharti­
ger Vermögenswerte sowie die einheitliche Anwendung der festgestellten 
Werte bei den verschiedenen Abgaben erreicht. Jedoch wurde das Ziel der 
Bewertung des Grundvermögens zum gemei nen Wert infolge der über 
20 Jahre zurückliegenden Hauptfeststellung sowie der seither eingefrore­
nen und schon damals niedrig festgesetzten Durchschnittspreise nicht er­
reicht. Auch für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen gelten un­
real istisch niedrige Werte, weil bei der Festsetzung des Hektarsatzes für 
den Hauptvergleichsbetrieb agrarpolitische Erwägungen (steuerliche Ent­
lastung der Landwirtschaft) einfl ießen. 

2 .3  Das BMF stimmte dem RH hinsichtlich der Höhe der Einheitswerte insbesondere 
im Bereich des Grundvermögens zu, hielt jedoch eine Anhebung der Einheitswerte 
ohne Begleitmaßnahmen zur Vermeidung einer unannehmbaren Mehrbelastung der 
Bürger vor al/em bei der Grundsteuer infolge der politischen Sensibilitiit dieses 
Themas für nicht vorstel/bar. 
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Zielvorgaben 

Arbei tsleistung 

Kostenbeteiligung 

Bewertung und Bodenschätzung 

3 . 1  Die Einheitswerte des land- und forstwirtschafdichen Vermögens sowie 
des Grundvermögens sind Bemessungsgrundlagen für verschiedene Abga­
ben und Beiträge (pauschale Einkommensbesteuerung nichtbuchführungs­
pflichtiger Land- und Forstwirte, Beiträge an Landwi rtschaftskammern 
und Sozialversicherung, Kirchenbeitrag) sowie für Transferleistungen. 

3.2 Der RH vermerkte, daß die niedrigen Einheitswerte einen Minderertrag an 
Steuern und Beiträgen bewirkten sowie die Empfänger von ei nheits­
wertabhängigen Transferleistungen begünstigten. Auf das Aufkommen an 
Vermögen- sowie Erbschaft- und Schenkungsteuer wirkte sich noch zu­
sätzlich mindernd aus, daß die mit dem niedrig bewerteten Vermögen zu­
sammenhängenden Schulden mit  ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen 
sind. 

3.3 Das BMF bestäTigte, daß die niedrigen Einheitswerte im Zusammenhang mit dem 
Pauschalierungsprozentsatz Ertragsteuerausfälle verursachen. In der derzeitigen 
Situation der Landwirtschaft sei jedoch eine Änderung der Pauschaliertmgsvor­
schriften nicht realistisch. Aufgrund der objektiv erfaßten natürlichen Produkti­
onsbedingungen eines Betriebes ermiigliche der Einheitswert Aussagen über die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, so daß die Anbindung für agrarische Transfer­
leistungen gerechtfertigt erscheine. In diesem Zusammenhang wäre jedoch ebenfalls 
zu prüfen, wie die Anbindung zu gestalten ist, um eine möglichst hohe Treffsicher­
heit bei Transferleistungen zu gewährleisten. 

4 . 1  Die Bediensteten der Bewertungssrellen bearbeiteten in den Jahren 1 99 1  
bis 1 993 i m  Tagesdurchschnitt rd drei Bewertungsfälle, wovon etwa ein 
Drittel auf wenig aufwendige Tätigkeiten entfiel. 

4.2 Unter Berücksichtigung des hohen Anteiles an einfachen und wenig Zeit­
aufwand erfordernden Bewertungsfällen hielt der RH diese Arbeitslei ­
stung für geri ng und empfahl dem BMF, die Produktivi tät der Bewer­
tungsstellen zu untersuchen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF seien die Durchschnittsleistungen infolge zahlrei­
cher weiterer TäTigkeiten der Bediensteten der Bewertungsstellen, Karenzurlauben, 
Krankenstä"nden und T ä"tigkeiten als Personalvertreter tatsächlich höher. Es werde 
jedoch die Möglichkeiten einer verbesserten Effizienz prüfen. 

5 . 1  Nach dem Wegfall der Vermögen- und Gewerbesteuer a b  1 .  Jänner 1 994 
überwiegen insbesondere die Gemeinden und die Sozialversicherungsträ­
ger als Nutzer der Einheitsbewertung durch die Finanzverwaltung. 

5 .2 Nach Auffassung des RH sollten sich diese Nutzer an den Kosten der Fi­
nanzverwaltunge entsprechend beteiligen.  

5 .3  Laut Stellungnahme des BMF prüfe es diesbezügliche Möglichkeiten. Der Städte­
und Gemeindebund häUe eine Kostenbeteiligung nicht grundsäTzlich abgelehnt. 

1 1 3 
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1 1 4  
Land- und forst­
w irtschaftl iches 
Vermögen 

6. 1 D i e  n a c h fo l ge n d e  Ü be rs i c h t  vt"fg lt- i c h t  d i e  H a up t fes t s te l l u ng e n  z u m  
I .  Jiin ner 1 <)7<) und zu m 1 .  Jänner 1 9H8:  

1 <)79 1 9H8 

A nzah l dn wl rtschaft l  ichen E i  nhe i  ten rd iH(; O() ( )  rd 5 (;2 000 

Summe der festgesetzten E 1 l1 hel tswerte 5 4 ,(; M rd S 1 6 , 5  M rd S 

m i tt lerer E i n hei tswert 7 1  000 (;5 000 

6.2 Der R H  v e r m e r k t e ,  daß d i e g e r i n g fü g i ge Z u n a h m e  d e r  S u m m e  a l l er 
l and- und forstwi rtschaft l ichen E i nhei tswerte um rd 1 ,9 M rd S ( rd S 7t: )  
e i n  ger i nges M e h rautkom men bei den e i n h e i tswertabhäng i gen A bgaben 
bewi rkte.  Die l etzte Hauptfeststel l ung war daher unter Bnücks icht igung 
der Kostl"ll der etwa zwei jährigen Bewertllngstät igkei t u n w i rtschaft l i c h .  

6 . .  '1 Lmlf Sttllllngllahllif ein BM F kiinne elie reill /i, kaliJe/Je 'X/irtfchtljrl/cbheit elie.rer 

Ha/lpt/n/ltel bmgen 1 '0111 BM F 1llir in geringem A 1{\lIIa;; beellllllfjJt werelen, ela 

elie Hiihe eier einzelnen A hgaben linel Stel/em eiller politiJihell 'X1i/lem bilelzmg /111-

lerliege. F. ine generelle Erhiihllfzg eier EmheitJzl'erte heitte eier GCJetzgeber meht be­

dJiehtigt. 

7 . 1 A n W.\ l i c h  der letzten Hallptfestste l l ung der E i n he i tswerte des bnd- und 
forstw i rtsc hafd ichen Vermögens erl  ieß  das B M F  1 (; llm t�lflgreiche bUsse 
und R I cht l i n ie n .  

7 .2 Der R H  empLlhl  e ine VereI nfach ung der Vorsc h ri ften . 

7 . . '1 Lallt Stellungnahme ein BM F Jeien illl Bereich eier I_and- lind Fontll'irtJchaf! 

einj�,che Regeln olt nid?t lIIii;�/ich u/ld l/'lirdm J/euerliehe Ungleichbehandlungen 

bewirken. I III Rtd71!lell der l!t//IjJtjeJtJtell/lng / 0 9 7  U'erde jedoch die /\ llregl{ll,� dn 
IV I gL/witji und '''lch ,\1 iigl/ihkeit 1 -enlirk/icbt U 'erden. 

8. 1 Für das landwi rtschaftl iche Vermögen sowi e  für das Wei n bauvermiigen w i rd 
d i e  I lö!w des H ektarsatzes j ewei l s  ZLI e i nem l lauptfeststel l u ngszeitpunkt auf 
der Grundlage der Rei nert ragser m I t t l ung nach dem "Grlinen Beri cht"  m i t  
B u ndesgesetz fes tgel egt ,  wobei auch agrarrol i t ische Ges I c h tspu n k te e i ne 
wese n t l iche R o l l e  spielen . Die E r m I t t l ung des jewe i l igen Hektarsatzes war 
rechnerisch nicht nachvol lziehbar. 

Die  nachfo lgende Übers icht  enthält  d i e  E n t w i c k l ung der I l ek rarsätze: 

H a u  ptfestste 1 1  ung land wi rtschaft l i c hes Wei n bauvermögen 
Verm iigen 

1 9(; ')  2 0  ( )( )() 1 2 S ( )O() 

1 9: ( )  2 0  ( JOO 1 2 5 000 

1 <)7 <)  ') 0 ( J()( )  I ."( S ( )( ) ( )  

1 9H j  ) l  500 1 20 O()O 

1 9HH ) l  S OU I I S ( )()() 
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Bewertung und Bodenschätzung 

Land- und forstwirt­

schaftliches Vermögen 

Bodenschätzung 

8.2 Da nach den im "Grünen Bericht" veröffentlichten Buchführungsergebnis­
sen der Jahre 1 979 bis 1 993 die Entwicklung der Reinerträge und damit 
der Ertragswerte in  der Landwirtschaft stark rückläufig ist, gab der RH 
dem BMF zu überlegen, den Ertragswert an hand einer anderen Meßgröße, 
etwa dem Standarddeckungsbeitrag (das ist die pauschal ermittelte Sum­
me der Beiträge je Flächen- oder Tiereinheit zum Betriebsergebnis) im 
Sinne des "Grünen Berichtes", zu ermitteln .  

8.3 Laut Stellungnahme des BMF bedürfe eine Änderung des Wertmaßstabes, der zu 
einer wesentlichen Änderung der landwirtschaftlichen Einheitswerte führen würde, 
der politischen Willensbildung und kanne vom BMF nur angeregt werden. 

9. 1 Für die Feststellung der Einhei tswerte könnte bei vielen einfachst zu be­
wertenden landwirtschaftlichen Betrieben ohne Hofstelle auf die Abgabe 
von Erklärungen verzichtet werden. 

9.2 Da dadurch sowohl Einsparungen als auch eine automatisierte Bescheid­
erstellung als Kurzeingabefall möglich wären, empfahl der RH, in diesen 
Fällen auf die Zusendung von Erklärungen zu verzichten . 

9.3 Laut Stellungnahme des BMF prüfe es noch weitere Vereinfachungs- und Einspa­
rtmgsmaglichkeiten, habe jedoch auch auf verfahrensrechtliche Aspekte zu achten. 

10 . 1  Bestimmte Grundstücke (sogenannte Musterstücke der Bodenschätzung) 
sind alle 20 Jahre zu überprüfen. Zum Zeitpunkt der Gebarungsüber­
prüfung waren im Bundesdurchschnitt j edoch erst 42 % der landwirt­
schaftl ichen Nutzfläche, bei der in den Jahren 1 947 bis 1 972  eine Erst­
schätzung erfolgt war, überprüft. Von 1 972  bis 1 994 verminderte sich 
der Personal-Iststand der Bodenschätzung von 75 auf 64 Bedienstete (da­
von acht Forstsachverständige). 

10 .2 Da der Bodenschätzungsdienst mit dem ihm zur Verfügung stehenden 
Personal den angeführten Gesetzesauftrag bisher nicht erfüllen konnte, 
sollte eine Angleichung der rechtl ichen an die fakt ischen Verhältnisse 
hergestellt ,  oder die Neuschätzungen eingeschränkt werden. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMF würden die Neuscheitzungen bereits jetzt so gering 
wie maglieh gehalten. Auch erwage es eine Änderung der Überprüfungszeitrdume. 

1 1 . 1  Sowohl die Bodenschätzung der Finanzverwaltung als auch das Bundes­
amt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (Abteilung Bodenkartie­
rung) führten bodenkundliehe Untersuchungen durch, jedoch mit unter­
schiedl icher Zielsetzung, Genauigkeit  und Arbeitsgeschwindigkeit .  In 
der Vergangenheit wurde mehrmals erfolglos versucht, Bodenschätzung 
und Bodenkartierung mit einem gemeinsamen Bedienstetensrab durchzu­
führen. Die Abtei lung Bodenkartierung umfaßt derzeit rd 90 Bedienstete 
(davon rd zehn Außendienstbeamte). 

1 1 5  
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Bodenschätzung 

1 1 6  

Grundvermögen 

1 1 .2 Nach Auffassung des RH wäre bei Beibehaltung der derzeitigen Form der 
Einheitsbewertung eine ressortübergreifende Zusammenarbeit beider In­
stitutionen anzustreben, damit auch die Erhebungsergebnisse der Boden­
schätzung in das Bodeninformationssystem einfließen können . Bei ei ner 
allfälligen Auflassung der Einheitsbewertung könnten die bodenkundlich 
ausgebi ldeten Bodenschätzer im Bereich der Bodenkartietung und Bo­
denzustandserfassung verwendet werden. 

1 L . 3  Das BMF sprach sich gegen die Auflösung der Bodenschiitzung aus und verwies 
auf deren gesamtwirtschaftlichen Nutzen. Die Bodenschdtzung werde sich jedoch 
um eine ressortübergreiJende Zusammenarbeit mit der Bodenkartierung bemühen. 

1 2 . 1  Die Einheitswerte für die wirtschaftl ichen Ei nheiten des Grundvermö­
gens werden in Zei tabständen von neun Jahren festgestellt (Hauptfest­
stellung). In der Zwischenzeit sind Fortschreibungen und Nachfeststel­
lungen mit den Wertverhältn issen zum Hauptfestste l lungszei tpunkt 
durchzuführen. 

Die für den Gebäudewert angesetzten Durchschnittspreise lagen bereits 
zum 1 .  Jänner 1 97 3  beträchtlich unter den tatsächl ichen Baukosten und 
betragen beispielsweise noch immer auch für sehr gute Bauausführungen 
nur 650 S je m3 umbauten Raumes bzw 2 500 S je m2 Nutzfläche. Die 
zum 1 .  Jänner 1 97 3  festgestellten Einheitswerte wurden bisher um insge­
samt 3 5  % erhöht ,  die nächste - zum 1 .  Jänner 1 982 fällig gewesene 
- Hauptfeststellung jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Mehrere Gesetzesinitiativen des BMF zur Änderung des Bewertungsge­
setzes 1 95 5  (Festlegung von Hauptfeststellungszei tpunkten, Vere infa­
chungen, Erhöhung der Einheitswerte ua) blieben erfolglos. 

12.2 Die seit 1 982 unterlassene Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grund­
vermögens sowie die niedrigen, noch immer gültigen Wertansätze verur­
sachten ein krasses Mißverhältnis zwischen dem festgestellten Einheitswert 
und dem im Bewertungsgesetz 1 9 5 5  vorgesehenen gemeinen Wert (Ver­
kehrswert), was auch Mindererträge bei Vermögen-, Erbschaft- und Schen­
kungsteuer sowie bei der Grundsteuer bewirkte. 

Sofetn dieses Ergebnis den pol itischen Zielvorstellungen entspricht, müßte 
der im Bewertungsgesetz 1 9 5 5  festgelegte Grundsatz ("Gemeiner Wert") 
auch gesetzlich aufgegeben und in Richtung eines Wertes für steuerliche 
Zwecke neu gefaßt werden. Andernfal ls wäre eine Hauptfeststellung mit 
den den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bewertungsansätzen 
erforderlich. 

12 .3  Das BMF stimmte den Ausführungen des RH grzmdsiitz/ich zu, verwies jedoch 
auf die politische Sensibi/itiit der Anhebung der Einheitswerte des Gmndvermögens 
und zog eine neue HauptJeststetlung einer Neufassung des Bewertungsgmndsatzes 
vor. 
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Grundvermögen 

Reform der 
Ei nhei tsbewertung 
und Alternativen 

Bewertung und BOdenschätzun 

1 3 . 1  Der i m  Jahr 1 99 1  erarbeitete Entwurf einer Änderung des Bewertungsge­
setzes 1 95 5  enthielt wesentliche Vereinfachungen für das Bewertungsver­
fahren. 

1 3 .2 Der RH unterbreitete dem BMF zusätzliche Änderungsvorschläge und 
empfahl ,  im Fal le e iner neuen Hauptfeststel lung ein Bewertungsände­
rungsgesetz nach Überarbeitung des vorliegenden Entwurfes anzuregen.  

1 3 .3 Laut Stellungnahme des BMF kö"nne es einigen Änderungs- und Vereinfachungs­
vorschlagen des RH beitreten und würde diese jedenfalls im Falle einer netten 
Hauptfeststellung pr;i/en. 

14 . 1  Eine Reform der Einheitsbewertung könnte als Ziel eine Angleichung der 
Einheitswerte an die Verkehrswerte und somit eine Aufkommenssteige­
rung der einheitswertabhängigen Abgaben haben und sollte ein einfaches 
Verfahren anstreben. 

1 4.2 Beim Gtundvermögen wäre eine Angleichung an die Verkehrswerte unter 
Zuhilfenahme der in den Finanzämtern geführten Kaufpreissammlungen 
sowie zeirnaher Durchschnittspreise (Neuherstellungswerte) möglich. Ei­
ne mit beträchtl ichen Kosten verbundene neue Hauptfeststell ung wäre 
jedoch nur dann zweckmäßig, wenn eine deutliche Erhöhung dieser Ein­
heitswerte zu erwarten ist. 

Beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, dessen Bewertung auf­
wendig und unwirtschaftlich ist,  ist - abgesehen von den auch nach 
agrarpolitischen Erwägungen festgelegten Hektarsätzen - mit der der­
zeitigen gesetzlichen Grundlage (Ertragsbewertung) keine Annäherung 
an die Verkehrswerte zu erreichen. 

Von den Zielen einer derartigen Reform der Einheitsbewertung erscheint 
daher lediglich eine Vereinfachung der Einheitsbewertung des Grundver­
mögens durchsetzbar. Nach Ansicht des RH ist daher e ine neuerl iche 
Hauptfeststellung von insgesamt rd 2,5 Mill wirtschaftl ichen Einheiten 
wegen des Mißverhältnisses zwischen Kosten und Nutzen nicht wirt­
schaftl ich.  Demgegenüber brächte eine Ei nstel lung der Einheitsbewer­
tung im Bereich der Bundesfinanzverwaltung jährliche Einsparungen von 
rd 400 Mill S .  

14 .3 Laut Stellungnahme des BMF sei die Feststellung von Verkehrswerten nicht Ziel 
der Einheitsbewertung des fand- und forstwirtschaftlichen Vermögens. Ein mög­
lichst objektives Ertragswertverfahren sei durchaus gerechtfertigt. Die Wirtschaft­
lichkeit des landwirtschaftlichen Einheitswertverfahrens dürfe nicht attsSchließlü'h 
nach den fiskalischen Auswirkungen für den Bund beurteilt werden. 

Eine Haupt/eststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf der Grundlage 
des noch zu überarbeitenden Gesetzesentwurfes 1 991 würde zu einer Erhöhung der 
Einheitswerte führen, was ohne gesetzliche Begleitmaßnahmen Mehreinnahmen an 
einheitswertabhä"ngigen Abgaben zur Folge haUe. Ein solcher Gesetzesentwurf müßte 
daher auch die steuerlichen Auswirkungen bei den einheitswertabhä"ngigen Abgaben 
im politisch gewünschten Ausmaß festsetzen. Zur Verbesserung der WirtSfhaftlichkeit 
würde neben einer Anhebung der einheitswertabhangigen Abgaben auch eine Kosten­
beteiligung der übrigen Nutzer der Einheitswerte beitragen. 

1 1 7  
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1 1 8  

Reform der Einheitsbewertung 

und Alternativen 

Sonstige 
Feststellungen 

1 5 . 1  Sollte es aufgrund der Mängel der Einheitsbewertung und der beschränk­
ten Mögl ichkeiten ei ner Reform zu einer Ei nstellung der Einheitsbewer­
rung kommen, dann wären für die einheitswertabhängigen Abgaben und 
Transferleisrungen andere Bemessungsgrundlagen zu entwickeln. 

1 5 .2 Nichtbuchführungspfl ichtige Landwirte ermitteln den Gewinn pauschal 
mittels ei nes fixen Prozentsatzes des E inheitswertes. Eine ein igermaßen 
zuverlässige Erfassung des Gewinnes aus dem landwirtschaftlichen Be­
trieb wäre jedoch auch mit  ei ner einfachen Einnahmen-Ausgabenrech­
nung möglich, die eine gleichmäßigere Besteuerung zwischen den Land­
wirten und anderen Bevölkerungsgruppen bewirken würde. Der auf diese 
Art ermittelte "Gewinn" wäre eine geeignete Bemessungsgrundlage für 
die bisher einhei tswertabhängigen Abgaben und Transferleisrungen. 

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer würde der Wegfall der Einheits­
werte in jedem Erbfall mit Grundvermögen, das über bestimmten, neu 
festzusetzenden Freibeträgen liegt ,  ein individualisiertes Bewertungsver­
fahren erfordern. Die jährliche Anzahl derartiger Erbschaftsfälle dürfte je­
doch gering sein.  

Die Grundsteuer könnte an die Grundstücksfläche und die Nutzungsart 
anknüpfen .  Ein derartiges Verfahren könnte von den Gemeinden EDV­
unrerstützt ohne spürbaren zusätzlichen Personalaufwand umgesetzt wer­
den . Eine allfäll ige Erhöhung der Grundsteuer wäre aber auch durch eine 
Anhebung des Hebesatzes zu erreichen . Dem RH ist bewußt, daß eine 
derartige Änderung der Bemessungsgrundlage schwierige Verhandlungen 
im Finanzausgleich zur Folge hätte. 

1 5 .3 Laut Stellungnahme des BMF wäre die Abschaffung der Einheitsbewertung und 
die Schaffung neuer Bemessungsgrundlagen mit großen Nachteilen verbunden, so 
daß das derzeit bestehende Einheitswertsystem vorzuziehen sei. 

In der Landwirtschaft würde trotz Aufzeichnungspflichten ein hoher Prozentsatz 
der landwirtschaftlichen Betriebe kein steuerliches Einkommen aufweisen, was zu 
hohen Ausfällen an bisher einheitswertabhä'ngigen Abgaben führen würde. 

Die Feststellung und laufende Evidenthaltung einer geä'nderten Grundsteuerbemes­
sungsgrundlage würden den Gemeinden trotz Automatisierung erheblichen zusätz­
lichen Personal- und Sachaufwand verursachen, so daß sich bundesweit wahr­
scheinlich keine Einsparungen ergä"ben. 

16. 1 Neben der Bodenschätzung erheben und verwalten auch andere Bundes­
und Landesinstirutionen Bodendaten (ua Forschungszentrum Seibersdorf, 
Umweltbundesamt, Forstliche Bundesversuchsanstalt, Geologische Bun­
desanstalt, Österreichisches Statistisches Zemralamt). 

16.2 Im Interesse eines wirtschaftl ich betriebenen Bodeninformationssystems 
sollten die bei verschiedenen Ressorts gesammelten und verwalteten Bo­
dendaten gemeinsam genutzt werden. 
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Bewertung und Bodenschätzung 

Sonstige Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

1 6.3  Laut Stellungnahme des BMF bedarf die Einfiihrttng und Realisierung eines 
Bodeninformationssystems einer zentralen Koordination auf Bundesebene (zB 
BKA) moglichst unter Einbeziehung der Uinder, da diese wesentliche Bodenkompe­
tenzen innehaben. Dieses Bodeninformationssystem würde für den Bund die wirt­
schaftliche Vermarktung der von den verschiedenen Institutionen erhobenen bodenbe­
zogenen Datenbestiinde ermoglichen. 

17 . 1 Die Bodenwertabgabe wurde nach den Erläuternden Bemerkungen zum 
Entwurf des Bodenwertabgabegesetzes 1 960 im Interesse der Beschaffung 
von Bauland ei ngeführt. Diese Abgabe beträgt 1 % des maßgebenden 
Einheitswertes unbebauter Grundstücke, soweit dieser 200 000 S über­
steigt. Infolge der niedrigen Einheitswerte sowie von Befrei ungsbestim­
mungen war das Aufkommen in  den Vorjahren vergleichsweise gering 
(von 1 99 1  bis 1 993 durchschnittlich rd 70 Mill S jährlich). 

17 .2 Nach Auffassung des RH kann die Bodenwertabgabe wegen der geringen 
Belastung für den Grundeigentümer ihr Ziel - Beschaffung von Bau­
land bzw Verhinderung der Baulandhortung - nicht erfüllen. Der RH 
empfahl daher, diese Abgabe aufzulassen und zur Eindämmung der Bau­
landhorrung allenfalls eine andere Art der Grundbesteuerung zu überle­
gen . 

1 7 .3 Laut Stellungnahme des BMF ware der Abschaffung dieses Gesetzes eine No­
vellierung zur Verbesserung des Gesetzeszweckes vorzuziehen. 

1 8  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

( 1 )  Die Produktivität der Bediensteten der Bewertungsstellen in 
den Finanzämtern wäre zu steigern. 

(2) Insbesondere die ressortfremden Nutzer der Einheitsbewertung 
(zB Gemeinden) sollten sich im Verhältnis ihrer Nutzung an den 
Kosten der Finanzverwaltung beteiligen. 

(3) Die Bewertungsverfahren sowie die diesbezüglichen Vorschrif­
ten wären zu vereinfachen. 

(4) Der Ertragswert als Grundlage der Einheitsbewertung einzelner 
landwirtschaftlicher Vermögensarten könnte an hand einer anderen 
Meßgröße, etwa dem Standarddeckungsbeitrag im Sinne des "Grü­
nen Berichtes", ermittelt werden. 

( 5 )  Beim Grundvermögen wäre infolge des krassen Mißverhältnis­
ses zw ischen dem gemeinen Wert (Verkehrswert) und dem Ein­
heitswert der Bewertungsgrundsatz des gemeinen Wertes neu zu 
fassen oder eine Hauptfeststellung mit realistischen Wertansätzen 
durchzuführen. 

1 1 9  
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Schluß bemerkungen 

1 20 

(6) Bei einer allfälligen Einstellung der Einheitsbewertung wegen 
Unwirtschaftlichkeit wären für die bisher einheitswertabhängigen 
Abgaben und Transferleistungen andere Bemessungsgrundlagen 
heranzuziehen. 

(7) Die bei verschiedenen Ressorts gesammelten und verwalteten 
Bodendaten sollten gemeinsam genutzt werden; bei Beibehaltung 
der derzeitigen Form der Einheitsbewertung wäre eine ressortüber­
greifende Zusammenarbeit zwischen der Bodenschätzung durch 
die Finanzverwaltung und der Bodenkartierung durch das Bundes­
amt und Forschungszentrum für Landwirtschaft anzustreben. 

(8) Die Bodenwertabgabe wäre mangels Zielerfüllung und des ge­
ringen Abgabenaufkommens aufzulassen. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Innerbetriebliches Vorschlagswesen 
der Finanzverwaltung 

Die vom innerbetrieblichen Vorschlagswesen verfolgten Ziele (Moti­
vation der Mitarbeiter, Rationalisierungen, Verbesserungen der Ar­
beitsweise) konnte die Finanzverwaltung nur ansatzweise verwirkli­
chen. 

Das Vorschlagswesen wird im Gegensatz zur Privatwirtschaft kaum 
genützt. Bearbeitungszeiten von mitunter mehr als zwei Jahren sind 
für die Einreicher demotivierend. 

Die Umsetzung von prämiierten Vorschlägen und deren Einspa­
rungsergebnisse wurden nicht verfolgt. Die Prämien wurden ohne 
Zusammenhang mit einer etwaigen Realisierung zuerkannt. 

Der RH empfahl eine Systemänderung zur Belebung des Vorschlags­
wesens. 

Anzahl der eingereichten Vorschläge 

1 985 1 988 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

20 1 1  25  68 1 6  22 

Belohnungen und Anerkennungsprämien 

1 985 1 988 1991  1 992 1 993 1 994 

in S 

2 500 6 500 3 1  000 1 9  000 

Personaleinsatz im BMF 
4 Bedienstete (nur teilweise mit dem Vorschlagswesen befaßt; 

eine Umrechnung auf volle Planstellen ergäbe rd 0,5 
ausschließlich mit dem Vorschlagswesen befaßte Bedienstete) 

Der RH überprüfte mit  Unterbrechungen von Jänner bis Februar 1 995 
erstmals das innerbetriebliche Vorschlagswesen der Finanzverwaltung. 
Das Prüfungsergebnis wurde im April 1 995 dem BMF übermittelt, wel­
ches hiezu im J uli  1 995  seine Stellungnahme abgab. Eine Gegenäuße­
rung war nicht erforderlich. 

Die Überprüfung umfaßte im wesentl ichen die Jahre 1 98 5  bis 1 994 . 
Schwerpunkte waren die Bearbei tungszeiten, die Vorschlagshäufigkeit,  
die Höhe und die Anzahl der Prämien sowie der Vergleich mit  privat­
wirtschaftlichen U nrernehmungen. 

1 2 1 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)128 von 348

www.parlament.gv.at



1 22 

Organi sation und 
Verfahrensablauf 

Zielvorgaben 

Vorsch lagsrate 

2 D i e  Verhesseru ngsvorsch bge der M i tarbe i ter der  Fi nanzverwa l tu n g  w u r­
d e n  an d i e z ust ii n d l ge n  Fachabte i l u ng e n  des  B M F  z u r  Ste l l un g n a h m e  
wei terge l e i tet .  D i e  Vorschl �ige beu rte i l t e  e I ne a u s  höchstens acht M i tg l ie­
dern bestehende K o m m iss ion,  welche auch ü be r  d i e  Gewiihrung von P rii­
m i e n  absprach .  

D i e  C ;  r u n d  lage fLi r d as Vorschlagswesen b i ldet  e i  n M i n I sterratsbeschi  u ß  
aus dem Jd1re 1 l)7 H .  I m  s e i  ben J a h r  r ichtete d a s  B M F  fü r a l le  D i en ststel­
len  sel lles Bere i ches ein i n nerbet rieb l i ches Vorschlagswesen e i n .  

D i e  a u s  e i nem wel teren M i  n i sterratsbesch l uB des Jahres l l)HO ablei tbaren 
Zie le  ware n :  

Mot l v ierung und akt ive M i tarbe i t  d e r  Bed Ienstete n ;  

E rz i e l u ng von Ratlona l l s lerungsl'ffekrcn;  

- Verbesseru ngen von Stru k t u r  Lind Arbe i tswe i se der B u nclesverwalt llng .  

1 . 1  I n  zehn Jahren behandelte d i e  Kom m i ss i o n  rcl l l) ( )  VorschLige,  von denen 
rcl 1 ( ) (;  m i t  e i ner Gesa m t p riim i e  von ) l)  ( ) ( ) ( )  S u nd wei tere rcl 1 ( )  S�; m i t  
e i n e r  A nerke n n u ngspriim ie von i n sgesa m t  2 U  ( lOO S belohnt  wurden . 

Z u m  Verg l e ich erhob der R H  für das Jahr I l)l)')  d i e  Daten e i n iger pr ivat­
w I r t s c h afr l i e h  gefü h rt e r  U n t e r n e h m u ng e n  li nd s te l l te d i ese J e n e n  des 
BMF gegen über :  

Anzahl  der bearbei teten Vorsch läge 
Je 1 ( )( ) ( ) Besclüift i g te 

davon pr�i m i lert 

d urchschn i t r l ichc Belohn u ng Je 
bearbei tetem Vorsch lag I n  S 

I l i ichste Beloh n ung I n  S 

p n vate 
U nrerneh m u ngen J 

rd 2 �OO 

1 2 2 0  OüO 

B M F  

2 ,4 

rd iOO 

') ( ) ()O 

Quelle :  StcH l s t i k  I '),) der Arbei tsgemeinschaft Ideenmanagement im  Ösref­

fC' l ch ischen Prod u k r i v l t;its- und \V i nschaft l l c h kel rszentfum (ÖP\VZ) 

1 .2  Dem R H  ist  bew u ß t ,  d a /.) Verg l e I che m i t  der P r I vatW I rtschaft n u r  be­
d i ngee  A u ssage k ra ft haben,  w e i l d i e  m e i sren Vor sc h l iige i n  d I ese m Be­
rClch n i cht die  Verwa ltl lng,  sondern d i e P rod u k t i o n  l ind d lc tech n ischen 
Berclche betrafe n .  JeJent�l l l s  war der höhere Stel lenwert des Vorsc h l ags­
wesens fü r die p rivatcn Unternch m u ngen d e u tl i ch erkennbar. 
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Prämiensystem 

Bearbeitungszeiten 

Systemänderung 

Schluß­
bemerkungen 

9 TB 

Innerbetriebliches Vorschlagswe en 
der Finanzverwaltung 

5 . 1  Die Kommission beim B M F  erkannte Geldprämien ohne Überprüfung 
der tatsächlichen Umsetzung und der dabei erziel ten Einsparungen zu. 
Nach der Entscheidungsfindung erfolgte keine weitere Verfolgung der 
positiv beurteilten Vorschläge. 

5 .2 Der RH regte an, das Prämiensystem attraktiver zu gestalten. Insbesondere 
empfahl er die Zuerkennung einer Geldprämie nur nach Umsetzung des 
Vorschlages und deren Höhe in Abhängigkeit von der erzielten Einsparung. 
Alternierend empfahl er die Ergebnisverfolgung der prämiierten Vorschläge. 

5 .3  Das BMF sagte Maßnahmen im Sinne der Empfehlungen des RH zu. Eine Ände­
rung des Priimiensystems werde noch geprüft. 

6. 1 Die Behandlung der bei der Kommission eingelangten Vorschläge erfor­
derte in den letzten Jahren einen Zeitaufwand von durchschnittlich zwölf 
Monaten. Einzelne Verfahren dauerten insgesamt mehr als 33 Monate. 

6.2 Der RH betonte die Notwendigkei t  einer zeitnahen E rledigung und 
empfahl die Beschleunigung der Verfahren; die Verfahrensdauer sol lte 
möglichst drei Monate nicht überschreiten. 

6.3 Das BMF sagte dies zu. 

7 . 1  In  Ergänzung z u  den bisherigen Empfehlungen soll te eine Umstellung 
des Systems in Richtung einer Dezentralisierung erwogen werden. 

Bisher reichten die Bediensteten ihre Vorschläge ohne vorherige Einbin­
dung des unmittelbaren Vorgesetzten direkt beim BMF ein. 

7.2 Der RH vermeinte, daß durch eine Befassung der zuständigen Finanzlan­
desdirektionen anstatt des BMF eine Beschleunigung der Verfahren zu er­
reichen wäre. Beim BMF verbliebe die Organisation, die Beratung, die 
Betreuung und die endgültige Berechnung der Prämien sowie die Füh­
rung einer zentralen EDV-Datenbank. Für Zwecke der statistischen Aus­
wertung, der Fristenüberwachung sowie der geordneten Führung der ein­
gebrachten Ideen wäre eine EDV-Daten- bzw Ideenbank einzurichten. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMF waren einige Überlegungen des RH nicht umsetzbar. 
Die Dezentralisierung ware einerseits attS dienstrechtlichen und faktischen Gründen 
nicht zweckmäßig. Im übrigen werde das BMF den Intentionen des RH folgen. 

8 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) eine Dezentralisierung des Vorschlagswesens, 

(2)  das Prämiensystem attraktiver zu gestalten und Prämien nur 
nach Umsetzung der Vorschläge im Verhältnis zur Höhe der Ein­
sparung zuzuerkennen oder zumindest die Umsetzung der prämi­
ierten Vorschläge zu verfolgen sowie 

(3) die Bearbeitungszeiten zu verringern. 

1 23 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Interne Kontrollen 

Finanzamt für den 2 .  und 20. Bezirk in Wien 

Die Veranlagungsabteilung war durch eine hohe Personalfluktuati­
on belastet, was unterschiedliche und zum Teil unter dem Bundes­
durchschnitt liegende Arbeitsleistungen der einzelnen Referate be­
wirkte. Der Arbeitseinsatz einiger Mitarbeiter fiel jedoch besonders 
positiv auf. 

Die interne Kontrolltätigkeit war unzureichend. 

Steuererklärungen mit  größeren Abgabennachforderungen und 
steuerlich bedeutsame Gewinnmitteilungen blieben lange Zeit un­
bearbeitet. 

Mehrere Veranlagungsfälle mit ausländischen Einkünften waren 
fehlerhaft. 

1 990 

1 5 3 3 ,4 

1 985  

1 1 930 

Abgabenaufkommen 

1 99 1  1 992 
in  Mill S 

1 607 ,9 1 648,2 

Personalstand 
zum 1 .  Mai 1 994 

1 3 1  

Veranlagungsfälle 
zum 1 .  Jänner 

1 989 

1 2 696 

1 994 

1 3  03 1 

1 993 

1 596,3 

Der RH überprüfte im Juni 1 994 die Veranlagungsabteilung und die Be­
wertungsstelle des Finanzamtes für den 2. und 20. Bezirk in Wien. Der 
RH hat seine Prüfungsmitteilungen dem BMF, der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie dem überprüften Fi­
nanzamt im September 1 994 übermittelt .  Die Stellungnahmen sind im 
Dezember 1 994 im RH eingelangt. 

Die Prüfungsschwerpunkte betrafen die internen Kontrollen, die Arbeits­
auslastung der Referate, Mängel mit erheblichen gebarungsmäßigen Aus­
wirkungen, Bescheidänderungen sowie gebarungswirksame Einzelfälle. 

2 . 1  Das Finanzamt verfügte lediglich über einen Fachbereichsleiter, der we­
gen der Bearbeitung der Rechtsmittel für acht Veranlagungsreferate keine 
Aktenkontrollen vornahm. 

2.2 Der RH empfahl dem Finanzamt ein Mindestmaß an Aktenkontrollen, 
wobei eine Kontrollquote von 3 % erzielt werden sollte. 

2.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes werde es nach Mbglichkeit die vorgesehenen 
Aktenkontrollen durchführen. 

1 25 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)132 von 348

www.parlament.gv.at



1 26 

Arbeitsauslastung 

Gebarungs­
wirksame Mängel 

Feststellungen 
gegenüber dem 
BMF 

3. 1 Die 1 3 03 1 Veranlagungsakten zum l .  Jänner 1 994 ergaben bei 1 2  Ver­
anlagungsreferaten einen durchschnittl ichen Stand von 1 086 Akten je 
Veranlagungsreferat.  Die Belastung der einzelnen Veranlagungsreferate 
schwankte von 7 8 1  bis zu 1 3 5 3  Veranlagungsakten. 

3 .2 Der RH vermerkte kritisch die geringen Aktenstände sowie die teilweise 
unter dem Bundesdurchschnitt gelegene Arbeitsleistung. Er empfahl dem 
Fi nanzamt eine gleichmäßige Neuverteilung der Veranlagungsakten so­
wie die Einsparung zumindest eines Veranlagungsreferates. 

3.3 Das Finanzamt hielt nach den derzeitigen Verhaltnissen eine Neuauftei/ung der 
Veran/agungsakten für nicht ökonomisch und die Einsparttng eines Veran/agungs­
referates für unbegründet. Es werde jedoch nach Vorliegen der neuen, vom BMF er­
stellten Persona/richtlinien bemüht sein, sowohl für eine g/eichmaßige Arbeitsaus­
lastung zu sorgen als auch die Anzahl der Veranlagungsreferate zu überprüfen. 

4. 1 Einige schon vor längerer Zeit (bis zu eineinhalb Jahren) beim Finanzamt 
eingereichte Steuererklärungen waren bis zum Beginn der Gebarungs­
überprüfung noch unbearbeitet, obwohl zum Teil beträchtliche Abgaben­
nachforderungen zu erwarten waren. 

4.2 Zur Vermeidung weiterer Zinsenverluste für die öffentliche Hand emp­
fahl der RH die rasche Bearbeitung dieser Steuererklärungen.  

4.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes waren die bemiingelten Falle bereits veran­
lagt worden. 

5 . 1  I n  ein igen Fällen mit  beträchtlicher fi nanzieller Auswirkung unterließ 
das Finanzamt eine zeirnahe Auswertung von Mitteilungen über die ge­
sonderte Feststellung von Einkünften. 

5 .2  Der RH empfahl eine rasche Nachholung der bisher unterlassenen Maß­
nahmen sowie eine Aktenüberprüfung auf das Vorhandensein weiterer un­
ausgewerteter Gewinnmitteilungen in einzelnen Veranlagungsreferaten. 

5 .3  Laut Stellungnahme des Finanzamtes seien die betreffenden Mitteilungen ausge­
wertet worden. 

6. 1 Bestimmte Veranlagungsfälle werden aufgrund eines Bedingungskatalo­
ges als sogenannte "Überprüfungsfälle" eingestuft. Nach Richtlinien des 
BMF für die Belastung der Veranlagungsreferate mit Überprüfungsfällen 
sollten je Veranlagungsreferat nicht mehr als 25 % der jährlichen Veran­
lagungsfälle Überprüfungsfälle sein .  

Beim Finanzamt für den 2 .  und 20.  Bezirk in Wien sowie bei den ebenfalls 
überprüften Finanzämtern Kitzbühel und Hartberg (siehe diesen TB) be­
trugen die Überprüfungsfälle zwischen 29 % und 78 % des Aktenstandes. 

6.2 Der RH vermerkte, daß der vom BMF vorgegebene Prozentsatz ab der 
Veranlagung 1 99 1  in  allen Referaten der überprüften Fi nanzämter be­
trächtlich überschritten wurde. Aufgrund der diesbezüglichen Prüfungs-
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Feststellungen 

gegenüber dem BMF 

Schluß­
bemerkungen 

Finanzamt 2. und 20. Bezirk 

feststel lungen bei Finanzämtern in drei  Bundesländern vermochte der 
RH bundesweit ähnl iche Verhältnisse nicht auszuschl ieße n .  Der RH 
empfahl dem BMF, um die Einhaltung seiner Richtlinie bemüht zu sein .  

6.3 Das BMF sagte dies zu. 

7 . 1  Für  nach dem 3 1 .  Jänner 1 993 und vor dem 1 .  April 1 994 angefal lene 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ungebrauchte Wirtschaftsgü­
ter erhöhte sich der Investitionsfreibetrag von 20 % auf 30 %.  

Die nicht auf ein volles Kalenderjahr abgestellte Bestimmung führte da­
zu, daß in einem Wirtschaftsjahr für dasselbe Wirtschaftsgut zwei ver­
schieden hohe Investitionsfreibeträge galten, was die Vol lziehung dieser 
Bestimmung für die Fi nanzverwaltung und die Abgabepflichtigen er­
schwerte. 

7.2 Der RH empfahl, Änderungen von Abgabengesetzen mit Wirksamkeit 
während eines Kalenderjahres im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 
möglichst zu vermeiden. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMF wiirden innerhalb eines Kalenderjahres wirksam 
werdende Änderungen von Abgabengesetzen nur in Ausnahmeßillen vorgenommen. 

8 Zusammenfassend hob der R H  nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

Das Finanzamt sollte 

( 1 )  für ein Mindestmaß an interner Kontrolle sorgen, 

(2) die Veranlagungsakten gleichmäßig verteilen und ein Veranla­
gungsreferat einsparen, 

(3) eingereichte Steuererklärungen mit größeren Abschlußzahlun­
gen rasch bearbeiten und 

(4) Mitteilungen über die gesonderte Feststellung von Einkünften 
mit erheblicher finanzieller Auswirkung zeitnah auswerten. 

Das BMF sollte 

( 1 )  für eine gleichmäßige Arbeitsbelastung in den Veranlagungsre­
feraten der Finanzämter sorgen und 

(2) Änderungen von Abgabengesetzen innerhalb eines Kalenderjah­
res möglichst vermeiden. 

1 27 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Finanzamt Hartberg 

Die Veranlagungsabteilung war grundsätzlich um eine ordnungsge­
mäße Erfüllung ihrer Aufgaben bemüht. Die Einsatzbereitschaft der 
Bediensteten war am guten Veranlagungs fortgang zu erkennen, der 
stets und zum Teil beträchtlich über dem Bundesdurchschnitt lag. 

Die Einbeziehung bereits gelöschter Veranlagungsakten in das auto­
matisierte Abgabenfestsetzungsverfahren war arbeits- und kosten­
aufwendig. 

In Einzelfällen unterblieb die Verbuchung von Kapitalertragsteu­
ern. 

Das Finanzamt bearbeitete mehrere Anträge von Abgabepflichti­
gen sowie Veranlagungsfälle mit hohen Abgabennachforderungen 
mit zum Teil erheblicher Verzögerung. 

1 988 

5 66 

1 989 

3 877 

1 989 

598 

Abgabenaufkommen 

1 990 1 99 1  

i n  Mill S 

65 3  7 1 3  

Personalstand 
zum 1 .  Mai 1 994 

65 

Veranlagungsfälle 
zum 1 .  Jänner 

1 99 1  1 993 

4 083 4 1 0 1  

1 992 

800 

1 994 

427 1 

Der RH überprüfte im Mai 1 994 die Veranlagungsabteilung des Finanz­
amtes Hartberg .  Die Prüfungsmitteilungen wurden dem BMF, der Fi­
nanzlandesdirektion für Steiermark und dem überprüften Finanzamt im 
August 1 994 übermittel t .  Zu der im November 1 994 eingelangten Stel­
lungnahme gab der RH im Dezember 1 994 seine Gegenäußerung ab. 

Die Prüfungsschwerpunkte betrafen die Vorauszahlungen und die Abga­
bennachforderungen, die Anwendung der Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung, die Aussetzung der Einhebung, die Überprüfung 
von Umsatzsteuergutschriften, die Auswertung von Konrrol lmaterial, das 
Vorl iegen von Steuerlich anzuerkennenden Einkunftsquellen , die Vor­
schreibung von Kapitalertragsteuer, die Neuaufnahme von Abgabepflich­
tigen sowie gebarungswirksame Einzelfälle. 
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1 30 

Mängel i n  der 
Veranlagungs­
abte i l u ng 

2 . 1  D i c  Veran lagu ngslei tste l le  hat z u m  Tei l  berci ts sci t viclcn J ah rcn gclösch­

te Veranlagungsakten zur neuerl ichen E i n beziehung i n  das  automatisierte 

A bgabenfestsetzu ngsverf�lh ren vorbere i tet ,  obwohl in den meisten Fäl len 

h iefü r keine Veran lassung bes tand . 

2.2 Da Ü berle i t u ngen arbei ts- und kostenaufwendiger  als  Neuaufnahmen 

s ind ,  empt;lh l  der R H ,  Ü berl e i t u ngen n u r  be i  unbed i ngter  Notwendig­

keit  dur c hzufü h ren.  

2 .3  LllIt Stelllll/J!,nahlllf des Fin'J!l:.a1lltes werde eJ kiinjiiJ!, renteirkt d/l! die C;/'lIlld­

Ici'tze der Venl 'dltllnJ!,siikoJ!o!llie elchten . 

. ) . 1  Z u m  Zei tpunkt  der  Gebarungsü berprüfung waren i m  J u l i  1 990 u n d  i m  

Dezember 1 9<.1) geneh m igte Haftungs- und Zahlungsbescheide betreffend 

Kapitalert ragsteuer noch nicht verbucht.  In einern anderen Fal l unterblieb 

d i e Verbuchung von zwei i m  A ugust 1 99 ,) ei ngere ichte n  Kapi tal ert rag­

steue r-Anmeldunge n .  A l lgcme i n  bestanden i m  F i nanzam t U n k larhei ten 

bezüglich der Verbuchung von Kapi talertragsteuern. 

,) . 2  Der RH empfahl  dem Fi nanzam t ,  d iesen Problemkreis i n  Fortbi ldu ngsver­

ansra l t u ngen aufzu neh men,  d i esbezL'lg l i che A k tenüberprüfungen vorzu­

nehmen und die bisher unterlassenen Verbuchungen raschest nachzuholen. 

,) . ,,, Das FlIhm::äJl/t sl1gte difl ::/1 /ll/d teilte dOll RH die IIcHhgeho!ten. jedoch f/elierlich 

l 'er::iir;ertUi BlIchllllgen !11ft . 

.. 1 . -1 I n  sei ner Gegeniiußerung bemängclte der R H  d i e  ncuerl iche Verzögerung. 

4. 1 I m  Zusam menhang m i t  Berufungen ei ngebrachte Anträgc auf Aussetzung 

dcr E i n hebung bearbei tete das F i nanzamt zum Tei l  m i t  g roßcr Verzöge­

rung . 

I n  den Fäl len nicht  vol l i nhal t l ic her Stattgabe von Berufungsbegehren s i nd 

A usserzungszi nsen zu entrich ten , sowei t  für Abgabensch uld igkei ten i n fol­

ge ei ner A u ssetzu ng der E i n hebung e i n  Zah l ungsaufschub e i n t r i t t .  B i s  

z u m  Jah resende I <.1<.13 konnten A ussetzungsz insen erst a b  dem Zeitpunkt 

ei ner m i ttels B escheid bew i l l i gten Aussetzung verrechnet werden , weshalb 

die  verziigerren E rledig ungen für die  öffentl iche Hand Zinsenverl uste be­

w i rkten . 

4.2  Der R H  empfahl  dem F i nanzamt,  Anträge von Abgabeptl ichtigen zeitna­

he zu bearbei ten .  
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Schluß­
bemerkungen 

Finanzamt Hartberg 

5 . 1  Das Finanzamt bearbeitete mehrere Veranlagungsfälle mit hohen Abga­
ben nachforderungen mit  erheblicher zeitlicher Verzögerung. 

5.2 Nach Auffassung des RH wären wegen der ohnehin vielfach verzögerten 
E inreichung von Abgabenerklärungen Veranlagungsfälle mit  zu erwar­
tenden hohen Abgabennachforderungen rascher zu bearbeiten . 

5 .3  Das Finanzamt sagte dies zu. 

6 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

Das Finanzamt sollte 

( 1 )  Überleitungen nur bei unbedingter Notwendigkeit durchführen 
und 

(2) Anträge von Abgabepflichtigen sowie Veranlagungsfälle mit ho­
hen Abgabennachforderungen zeitnah bearbeiten. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Finanzamt Kitzbühel 

Die Veranlagungsabteilung war grundsätzlich um eine ordnungsge­
mäße Erfüllung ihrer Aufgaben bemüht. Die Bediensteten l ießen 
große Einsatzbereitschaft erkennen, was in einem zufriedenstellen­
den Veranlagungsfortgang seinen Niederschlag fand. 

Ende 1 993 bestanden im Vergleich zum Vorjahr hohe Rechtsmittel­
rückstände. 

Bei der Veranlagung von Grenzgängern blieben zu hohe Übers tun­
denzuschläge steuerfrei. 

Mehrere Veranlagungsfälle mit ausländischen Einkünften waren 
fehlerhaft. 

Zur Verringerung ihrer Abgaben haben Schischulen Ausländer als 
Teilzeitgesellschafter beschäftigt. 

Abgabenaufkommen 

1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

in  Mil l  S 
1 085 ,2 1 258 , 1  1 487,4 1 5 34,3 1 663,0 

Personalstand 
zum 1 .  April 1 994 

90 

Veranlagungsfälle 
zum 1 .  Jänner 

1 989 1 99 1  1 993 1 994 

1 1  394 1 1  547 1 1 920 1 2  029 

Der RH überprüfte im April 1 994 die Veranlagungsabtei lung des Fi­
nanzamtes Kitzbühel .  Die Prüfungsmitteilungen wurden dem BMF, der 
Finanzlandesdirektion für Tirol und dem überprüften Finanzamt im Au­
gust 1 994 übermirtelt .  Zu den im Okrober und November 1 994 einge­
langten Stellungnahmen gab der RH im Dezember 1 994 seine Gegen­
äußerung ab. 

D i e  Prüfu ngsschwerpunkte betrafe n  d i e  Vorauszah l u ngen und d ie 
Abgabennachforderungen, die Bearbeitung der Rechtsmittel, die Anwen­
dung der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, die Be­
steuerung der Grenzgänger, die Überprüfung von Umsatzsteuergutschrif­
ten, das Vorliegen von steuerlich anzuerkennenden Einkunftsquellen, die 
Auswertung von Kontrollmaterial sowie gebarungswirksame Einzelfälle. 
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Rechtsm ittel wesen 

Grenzgänger 

Weitere Mängel 

2. 1 D i e  R echtsm i t (( :, l rücKstände der Veran l ag u ngsabte i l u ng efl ( W I CKel rell s ich 
wie  !() I g t :  

J a h resende l WN  1 <)<)0 1 <)<) 1 I l)<)..! 

1 4 1  ] ( ) ( )  

I m  J a h re I <)9 '\ erled i g te d i e  Veran Llg u ngsabrt' I 1 ung d e s  F i n anzam tes n u r  
r d  C l n  D r I t t e l  der i n  elt'n Vor j a h ren er led i g ten R ech rsm l r r d .  D a s  sprung­
hafte A nsteigen des R ückstandes zum Jah resendt' I <)l) ') w ur d e  Im west'nt­
l i chen d u rch PersonalausLi l Ie veru rsac h t .  

2 .2  Z u m  Abbau d e r  R ü c Ks tiinde hie lt  der R H  e i ne M i t w i r K u n g  ,t 1 l e r  Zllstii n ­
d i gen Bed l e nsre ren ( a u c h  der f ü h ru ngskrüft e  der Betri ebsprüfu ngs'lbte i ­
l u n,d für t'rfordt' r l i c h .  

2 . .  � Lw! S!cllllll,�lIdbll/e der Filldll::c/llI!CJ /I ', i'ren die l?edltJ//Ii//elnkkJ/cilicie Im Ellde 

(,(;r/",r I ()t)-/ dll/ J '  J (,i/I, Itrnllg,rf lomlcl/. Dllrcb ei/le ler(;f.\' lcr/e Pennl/,I/­
I"g, .IU tlll r,IJ" A'r A M,i/f der IJ/l;" hll Recbt.I II/I!ft! I /(ber,�n /t!I!. 

.� . l  I n  den Loh n besc he i n i g u ngen e i n ze lner  ( ; ren zgiinger waren el Ic steuer l i c h  
beg ü nst l ,L! ten Z uschLige fü r Mehrarbei t  z u  h o c h  a usgew i esen , wa, z u  g e ­
ri nge Remessu I\L!sg rund lagen fii r d i e  E i n Kom nwnsteuer hnv i rkte  . 

. " .2  Der R I I  em pt�l h l  dcm Finanza m t ,  bei den G re n zgiingern Ü lwrsru ndenz u ­
sch l ilge n u r  i m  geset z l i c h  z u Lissigen A u s m a !.\ a ls  steuerfrei a n z uerken nen 
u nd feh l e rhafte Veran lag ungen zu beri c h t i g e n .  

i . 1 Mehrere Veran lagu ngsfii l l e  waren d ur c h  d i e  N ich tvera n lag ung der ausUn­
d i schcn E 1l 1 K Li n fte oder  d u rch A n rcc h n u ng der aus !iind i schcn Kap i t a l cr­
t rap tcuer I n  u n r i c h t iger Höhc feh lerhaft .  

D i e  Vol l z ieh u ng d e r  m i t  ,mderen Staaten gt'sch lossenen A b K o m m e n  z u r  
Ver m e i d u ng d e r  Doppe l besteuerung bere i tet i nfolge z u m  Te i l  schwer ver­
s t ii n d l l c h c r  B e s t i m m u n g e n  u n d d e r  n i c h t  a l l t iig l l c h e n  A n w e n d u n g  
Schwler igkei  tC l l .  

Der RH e m p fah l ,  g ru n d sätz l i c h e  Best i m m u ng e n  v o n  D o p pe l he s t c u e ­
ru ngsabKom m e ll I n  Fort b d d ungsveransta l t u np e n  d e s  Fi n anzam tes a u fz u ­
nehmen u n d  fehlerhafte Besch e I de zu be r icht igen .  

'i . 1  S c h i sc h u l e n  I n  K I t z b ü h e l u n d  Ti ro l  b e s c h ii ft l g t c n  a b  d e r  \Xl i n t ersa i ­
son I ljH<) i<) ( )  überw i egcnd A us l änder a l s  Te dzei tgese l l schafter. l\l i t  A us­
n a h m e  des U n terneh m e r r i s i Kos - 1�lge o h n e  A rbei t w u rd e n  n i c h t  lw­
z a h l t  - l ag e n  a l l e  M e r K m a l e- e i nes  D i e n s n e r häl t n l sses vor. D e n n o c h  
w ur d e  a n l ii l.\ i 1 c h  e i n e r  Loh n stc uerprüfu n g  d i c  D i e n s t n e h m ereigensch aft 
d ieser Te l l zei tgese l lscluftcr wrnel nt ,  
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Weitere Mängel 

Schluß­
bemerkungen 

Finanza t K tzb - hel 

5 .2  Der RH gab zu bedenken, daß die rechtliche Konstruktion des Teilzeitge­
sellschafters von den Schischulen zur Umgehung des Ausländerbeschäfti­
gungsgesetzes und zur Einsparung von Abgaben gewählt worden sein 
könnte. Da für die Beurteilung eines Dienstverhältnisses das Gesamtbild 
der Verhältnisse maßgeblich ist, hielt der RH das Unternehmerrisiko nicht 
für so schwerwiegend, um ein Dienstverhältnis zu verneinen. Er empfahl 
daher, bei der Beurteilung einer Tätigkeit als selbständige oder nichtselb­
ständige Arbeit die von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Abgren­
zungsmerkmale zu beachten. 

5 .3  Laut Stellungnahme des Finanzamtes sei nunmehr durch eine noch nicht rechts­
kräftig abgeschlossene Lohnsteuerprü/ung die Dienstnehmereigenscha/t bestä"tigt 
worden. 

6 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

Das Finanzamt sollte 

( 1 )  die Rechtsmittelrückstände rasch verringern, 

(2) Überstundenzuschläge nur im gesetzlich zulässigen Ausmaß als 
steuerfrei anerkennen, 

(3) grundsätzliche Bestimmungen von Doppelbesteuerungsabkom­
men in Fortbildungsveranstaltungen behandeln und 

(4) bei der Beurteilung einer Tätigkeit als selbständige oder nicht­
selbständige Arbeit die von Lehre und Rechtsprechung entwickel­
ten Grundsätze beachten. 

1 35 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)142 von 348

www.parlament.gv.at



1 36 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 143 von 348

www.parlament.gv.at



Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Haftungsübernahmen für die ÖIAG 

Wegen der rezessiven Wirtschaftsentwicklung, insbesondere am Ei­
sen- und Stahlsektor, benötigte die Verstaatlichte Industrie finanzi­
elle Unterstützung des Bundes. Seit 1 970 übernahm der Bund Haf­
tungen für Kreditoperationen, die vorwiegend zu I nvestitionen 
zwecks Umstrukturierung der Verstaatlichten Industrie verwendet 
wurden. Der erhoffte Erfolg blieb wegen der anhaltend ungünsti­
gen Marktsituation aus . Um einer Inanspruchnahme der für Kre­
ditoperationen der Öl AG übernommenen Haftungen vorzubeugen, 
ist der Bund seit 1 982 zur Refundierung von Tilgungs- und Zin­
senzahlungen an die Öl AG verpflichtet. Die letzte Refundierungs­
leistung wird im Jahr 20 1 7  fällig. 

Seit dem Jahr 1 99 3  wird die Privatisierung der Verstaatlichten In­
dustrie betrieben. Nunmehr liegt das Schwergewicht der Finanzpo­
litik auf Umschuldungsmaßnahmen, um günstigere Konditionen 
für die Refundierungsleistungen und damit eine Verringerung der 
Bundeslast zu erzielen. 

Haftungsübernahmen durch den Bund für Kreditoperationen der ÖIG 
bzw ÖIAG: 

1 98 1  

1 989 

1 994 

8 Mrd S 

1 03 Mrd S 

84 Mrd S 

(höchster Stand) 

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des BMF zur Refundierung 
von Tilgungs- und Zinsenzahlungen an die ÖIAG wurde eine I nan­
spruchnahme der Haftungsübernahmen vermieden .  

Refundierungsleistungen des Bundes an  die ÖIAG: 

1 982 bis 1 994 

1 995 bis 2017  

Summe 

44 Mrd S 

79 Mrd S 

1 2 3  Mrd S 

Einnahmen des Bundes aus Dividendenausschüttungen der ÖIAG: 

1 990 bis 1 992 1 Mrd S 

Der RH überprüfte im September und Oktober 1 994 die Haftungsüber­
nahmen des Bundes für die von der ÖIAG durchgeführten Kreditopera­
tionen sowie die vom Bund übernommenen Refundierungsleistungen für 
die ÖIAG. ZU dem im März 1 995 an das BMF übermittelten Prüfungser­
gebnis nahm dieses im Mai 1 995 Stellung. Seine Gegenäußerung erstat­
tete der RH im Juni 1 99 5 .  

Die Überprüfung durch den RH erfolgte erstmalig und urnfaßte die Jahre 
1 986 bis 1 994, hinsichtlich der Entwicklung der Haftungsübernahmen 
und Refundierungsleistungen die Jahre 1 970 bis 201 7 .  
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1 38 

Rechtsverhältnisse 2 Haft u ngsühernah mcn des B u ndes d ürfen n u r  vom Bundes m i Il lster fü r Fi­

nanzen aufg r u n d  gesetz l i cher  E r m iic h t i g u n g  ( i m  J nve i l igen  B u ndesfi ­

nanzgesetz od er  i n  e i ne m  besonderen B u ndesgesetz)  übernommen wer­

den .  

5 Die u n ter der Beze i c h n u ng Verstaa t l i c h t e  I n d ustr ie  zusam mengefaf.\ten 

A n te i l srec hte des B u ndes werden d u rch gesel lschaftsrechr l iche Sonderge­

setze geregelt . Für die Verwaltu ng der Verstaat l ichten I nd ustrie d urch d i e  
ÖI G  bzw Öl A G  S I nd dies vor a l lem das ÖI C-Gesetz,  das ÖIAG-G esetz 
und das ÖI AG-f i nanzieru n gsgeserz.  Das ÖI AG-A n l e i hegesetz e n t h ä l t  
Best I m m u ngen über  fi nanziel l e  Maßnahmen i m  B ere i c h  der ÖI AG .  DIe 

d i s konti n ui erl iche u n d  tei l s  sehr  nachtei l ige Wi rtschaftsen rwick l u ng ,  i ns­
besondere i m  E isen- und Stah l bere i c h ,  erforderte A bänderu ngen de r fü r 

d i e  ÖI AG geltenden Gesetze,  um der Verstaat l ichten I n du s t r i e  d i e  A n ­

pass u n g  an d i e  Gegebe n h e i ten d e r  M ä rkte zu ermög l i chen . Sc h l i eJ:\ l i c h  

w u rde d e m  B u n d es m I n i s t e r  fü r F i n a n ze n  z u r  Ve r m e i d u n g d e r  I n a n ­

spruchnahme a u s  d e n  H a ft u ngen vorerst d i e  gesetz l i c he E r mäc h t i g u ng 

e I ngerä u m t  u n d  später d i e  gese t z l i c h e  Verptl i c h t u ng a u fget rage n ,  d i e  

Zah l u ngen aus den Kred i ten z u  übernehmen.  

Entwickl u ng und Verwaltu ng der Verstaatl ich ten I nd ustrie 

Österreich ische 

Ind ustrieverwal tu ngs 

GesmbH - ÖIC 

Österreich ische 
l n d ust rievenval t u ngs 
A G - ÖI A G  

ÖIAC-A n lei hegesetz 

1 D i e  ÖI G  wu rde 1 �67 m i t  dem ÖI G-Gesetz gegründet . E igen tümer der 

Gesel l schaft i st  der B u n d ,  vertreten durch den B u ndes m i n i ster für öffent­

l I che Wi rtsch aft und Verkehr  ( früher  B u ndesm i n i s ter für Ve rke h r  und 

verstaat l ichte U n rerneh m u ngen).  

Durch d i e  Öl G-Gese tz-N ove l l e  I �69 wurde d ie  Österre ich  ische I n d u ­

stf leverwa l t ungs Gese l lschaft m i t  beschränkter Haft u ng i n  e ine  A k t i e n ­

gese l l schaft u mgewan d e l t  und erstmals  d i e  Haft u ngsübernahme fü r Ka­
p i ta l ,  Z i n se n  und Kosten von F i nanzo perat ionen der Gesel l schaft d u rch 

den B u nd geregel t .  Der Haftu ngsrahmen w urde mit 2 M rd S fü r Kapi ta l ,  
Zi nsen u n d  Kosten I n  Sum me festgelegt .  

(, Das ÖIAG-A n l e i hegesetz 1 97 5  erhöh te den Haftungsrahmen von i n sge­

samt 2 M rd S auf 6 M rd S ( j ewe i l s ) M rd S für Kapi tal  und fü r Zi nsen 

e I nsch l i eßl ich Koste n ) .  I m Jahr I <)79 e rfu h r  der Haft llngsrah men i n  An­

pass u n g  an die Wi rtsc haftslage e i ne E rhöh u ng auf i n sgesamt I () M rd S, 

i m  Jahr 1 98 1  auf vorerst 1 5  M rd S,  letzt l ich aber auf 20 M rd S .  I n  d i esem 
J a h r  w u rde erstmals  d ie vom B u n d  z u  le i stende R efu n d ierung von Z i n ­

sen- u nd Ti l g u ngszah l u ngen d e r  Ö I A G  fü r K red i toperationen m i t  B un­
deshaftung vorgesehen . Als  H öchstgrenze waren 2 M rd S festgelegt .  

Weg e n  der anhal tenden K ri sens i tuat ion < Im i nternat ionalen Stahl markr 

bed u rfte die Öl AG fü r i h re Tochterunterne h m Ll11gen in  den Folgej ahren 

wei tere r  staa t l i c h e r  F i na n z i e r u ngs h i l fe n ,  d ie  s i c h  in  der  E rh ö h u n g  des  
H afru ngsrah mens u n d  i n  den Refu n d ierungs le i s tungen ausw i rk te n .  Di ese 

i n d i re kte M i t te/zufuhr  d Iente zusätz l ichen A rbei tsplätze n ,  Strukt urh i l fen 

u n d  Ve rl u s tabdec k u nge n ,  aber auch meh rhei t l i c h e n  B e t e i l ig u ng e n  an 

Tochrerp l·,e l l ,ch<l frcll der Or A C; .  
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Haftungsübernahmen für die ÖIAG 

Entwicklung und Verwaltung 

der Verstaatlichten Industrie 

Österreichische 
Industrieholding AG 

ÖIAG­
Finanzierungs­
gesetz-Novelle 1 991  

ÖIAG­
Finanzierungs­
gesetz-Novelle 1 993 

Entwicklung der 
Haftungsüber-
nahmen und der 
Refundierungs-
leistungen 

Jahr 1 982 1 983 

Haftungs-

rahmen 30 64 

Ausnützung 16  24 

10 TB 

7 Das ÖIAG-Gesetz 1 986 erklärte die in seiner Anlage angeführten Gesell­
schaften und deren Tochterunternehmungen mit der ÖIAG als herrschender 
Unternehmung zum Konzern. Trotzdem ließen erhebliche Ertragseinbußen 
der verstaatlichten Unternehmungen eine Gesundung der Unternehmungen 
aus eigener Kraft nicht möglich erscheinen. Inanspruchnahmen der Bundes­
haftungen wären nicht zu vermeiden gewesen, so daß die Ermächtigung zur 
Refundierung aus Budgetmitteln schließlich auch auf bereits bestehende 
Kreditoperationen mit Bundeshaftung ausgeweitet wurde. 

8 Mit der ÖIAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1 99 1  entfiel die Verpflich­
tung der ÖIAG, sämtliche Anteilsrechte der zum Konzern gehörenden 
Gesellschaften in ihrem E igentum zu halten. Die im Jahr 1 989 gegründe­
te Austrian Industries AG wurde mit dem Börsegang ("going public") be­
traut. Weil  dies fehlschlug,  bestimmte das ÖIAG-Gesetz 1 993 die Ver­
schmelzung der Austrian Industries AG mit der ÖIAG als aufnehmender 
Gesellschaft .  Seitdem besteht der Auftrag zur mehrheitlichen Privatisie­
tung. 

9 Gemäß ÖIAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1 993 dürfen Bundeshaftun­
gen nur noch für Umschuldungen von ÖIAG-Altschulden und von Zin­
senzahlungen bis 7,5 Mrd S zu den ÖIAG-Altschulden übernommen wer­
den . Die Verpflichtung des Bundes zur Refundierung wurde um jene zu 
Umschuldungen mit Bundeshaftung ergänzt, um Beeinträchtigungen der 
Privatisierung zu vermeiden.  Weiters wird der ÖIAG ein nachrangiges 
Gesellschafterdarlehen bis zu 7 , 5  Mrd S gewährt, das i nsbesondere der 
Überbrückung der vorerst ungünstigen Wirtschaftssituation bis zu einem 
günstigeren Zeitpunkt für die Privatisierung verschiedener Unternehmun­
gen dienen sol l .  Die Rückzahlung dieses Darlehens soll aus Privatisie­
rungserlösen bestritten werden. Weitere Mittelzuführungen und Absiche­
rungen von Kapitalmarkttransaktionen durch den Bund sind untersagt. 

10 

1 984 

64 

38 

Die vorgenommenen Anhebungen des Haftungsrahmens und dessen Aus-
nützung ab dem Jahr 1 982 sowie die vom Bund übernommenen Refun-
d ierungen ab dem Jahr 1 982 s ind den nachstehenden Tabel len zu ent-
nehmen: 

Haftungsübernahmen (in Mrd S) 

1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  1 992 1993 1 994 

64 80 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 3 1 ,5 1 3 1 ,5 

45 72 88 99 103 102 95 88 84 84 

Die für die ÖIAG ungünstigste Entwicklung lag im Zeitraum zwischen 
1 986 und 1 990, in dem auch das Höchstmaß von 1 0 3  Mrd S an Haf­
tungsübernahmen erreicht wurde. 

1 39 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)146 von 348

www.parlament.gv.at



1 40 

] , l h r  I ' J S .' I ')S , 

Z 1 1 1  .... l'11 0 , .' 1 5  I J . ! ' .' I 

K"l'l t ,, 1  1 1 . 1 1 1 5  1 1 . 1 1 1 5  

Sl l lll l l ll" I I  . .  ' ( ,()  I J,I,!JI, 

] , l h r  I 'l') 5 I ')<)! , 

/ 1 !l"t'1l ; , 5 , I 

K,lplLd 1 , ' 11> I ,ln I I  

� l l ll l llle I " I{, 5 .  H I  

J , l h r  2 1 11 1:-\ .' 1 11 1') 

Z i n:-,c!1 ( ) . 2 ( ) 1 1  I I . I S S 

K'lj'l [ ,d I I, 5 1 1 i  1 1 . 5 0 , 

SU lll IllC 1 1 , - 1 ) ;  l I .hl, 1 

Überprüfu ng eier 
Haftu ngs­
übernahmen 
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1 1 ,9." 
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1 1 , 1 :-\  I 
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Refund ieru ngs zahlu ngen ( i n  M rel S) 

I ' ! S '\  I '!SI,  I ( )S - ! 'iSS I ')S') I tJ')( I 1 9') 1 I 9')� I ')') , 1 ') ' ) 1 S U lllTllC 

1 . ') .� _� I . SI ) '  I , t ) _: ( )  � .  � ') _? , . - ] ( 1  LI ) "  L I  1 1, I , � I  )(, 1 ;-.) ')  .' I ) . S I I '  

1 1 . 1 1· I .!  1 , l I i .!  I I . 'J') i I , .' h l  1 .:-\·1 1 1  I ) P .' ,0:-\:-\ 1 ,9 -' 2  1 , -1 5 ')  I , .' ') '! I ) ,.' I ':i 

1 . 5 - I "': , ,� .-) I 2 . 'l l ') L S I , 5 . 'S 5 1 )  5 . �1 , 1 ) h . ,) -) I h . I .' :-\  '1 . 5 \ � 1 . 2 5  -' I LI I .' .' 

D i e  R efu n d  i l'fU I\� k Li n ft i g  zu l e I stender Z i nsen- unJ TJ i g ungszah l u l1gen,  
res u l t i erend a u s  here i t s  lwstc lwnden Ve rbi  ndl  ichhi ten d er ( ) I A C ,  W I rd 
s ich  vorauss I c h t l ich w i e  t( J lfr  L'll twi l ke l n :  

R e fll ndierll ngen i n  k ü n ftigen Jahre n ( i n  Mrd S )  

1 ')\ ) S  I ') ') ' )  ' 1 ) 1 1 1 1  -'( 11 1 1  .'1 ) 1 ) 2  . ' ( I ( ) ';  .' ( ) I I I  2 1 ) 1 1 5  2 1 ) 1 1 1, .' ( 11 ) ' 

� . � ,-.; ,'-; .2.\ ) 1 < >  .' , I i l  � ,  � ( )(1 I , ( )  I S  I , " h I .  j I I ( I ,')S .' ( I ,  I "  1 I , 2 5 S 

11,1 I I ') � ,,'> -' l I  .2 , 1 7 ) ) .1,1>:-\ " ) 5 I i ,I>' ( )  I , I I I,() :-\.OS2 2 . I I I S  1 1 ,' l I i  

C). , I ) '  1 1 1 . '  , ') 1 . :-\1 1 1 ' , ')' j 5 , .''l() 5 .  H h  ) ,--+S -) <).1 1 ;  j 2 , 5  I 1  1 1 . ')h l 

� I I I  I �I I I -' -'1 1 1  ; 21 I I i .' 1 1 1 ,)  2 1 1  l ! , l O I - S U Ill l l1t-

0 , 1 1 ' 5  0 . 1  I ,  S 1 1 . 1 1 1  I 1 1 ,0 1 1 0 . 1 10:-\ 0 ,0( 1 )  0 , 1 1 1 1 ,  2 5  . . , 1 1 1 

1 1 . 1 - ,';  1 1 , .' 1' I 1 1 , 1 1 , ') 1 1 , 1  I , ') 1 1 . 1 1  i') 1 1 . 1 1  , ') 1 1 , 1 1 ,') ') 1. !f)S 

1 1 . ) s ,  1 1 , 2 ')') 1 1 , ( 1 )  i ( 1 , 1 1 ') 0  1 I . 1 1-1� 1 1 . 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 2  - H  • ..., C)() 

Die S()nder,�l'SelZe bes t i m m e n ,  daß D iv idenden der Tocb ter- und B u e d i ­
g u ngsges e l l sc h afren d e r  Ö I A G an d e n  B u nd u nt er A n rech n u n g  a u f  d i e  
Refu n d l C f u ngcl l  z u  z a h l e n  s i n d .  I n  d e n  J a h ren I L) L) O  b i s  1 9 L) ]'  w ur d e n  
ZUS'l m m c n  1 , 1 M rd S D i v i denden an d e n  B u n d  gekistet ;  a u (� r u n d  d e r  
Ve r l U S t e  d e r  Ü I A G  w u rd e n  a b  [ l) l) � k e i n e D i v i d e n d e n  a n  d e n  B u n d 
<lu sgeschlineL M i r  der () [ AC ;- F i na n z i e r u l\�sge'et z-N ()velie [ l}L) ) w u rde 
d i e  B e s t l m lll u n g  z u r  D I \' I cl e n d e nZ<l h l u n g  a n  dcn B u n d  a u (�ehobcn , U lll 
d l c  angestrebte Pr ivar i s i e ru ng n i cht zu btT I IH r:ich r i ge n .  

Von 1 9S.z his  I L)L) �  w urden i nsgesam r  4 'i , ( ) ]' 2  M rd S Kapi tal- u n d  Zin­
senz a h l u ngen d ur l  h den B u n d  gekl stl't und 1 , 1  M rel S D i v id cndenei nnah­
nwn a n  den Bund gezah l t .  Die  Verptl i chwng des B u ndes zu k ü n ft igen Re­
fun d l erungszah l u ngen von [ l)')) bis  .zO l l  w i rd � H ,""6') M re! S betragen.  

1 1  Die O IAG I l1f( )rm i crte d as B M F  ü ber beabs i c h t l g tl' ,  vom A u fs ichtsrat der 
Ö I AG gene h m i g t e  und vom B u ndes m i n i s ter (Li r iiffe m l l c h e  \Vi rrschatt 
u n d  Ve r k e h r  a l s  E igent li m ervl' f t retl'f  d e r  <1 I AG befü rworrl'Ce F i n a n z i e ­
run,�smaL\ n ah m e n .  Zug l e i ch m i t  d i eser I n t( )rm a t i o n ,  d i e d i e A u fr e i l u ng 
des ( ; es,I lTl tber ra,�es a l s  E i n ze l k red i te ,w f d i e  I n  A u s s i c h t  g e n o m menen 
C; L iu  b igerhankt·n ,ln fü h rre u n d  d ie  III i t d i esen Banken verc i  n barten K re­
d l rbed i n g u ngl'l1 ent h i e l t ,  s te l l te die (jIAG an den B u ndesm i n ister fü r F i ­
n a n ze n  d as A n s u c h e n  z u r  Haft u n g s ü b e rn a h m e .  I n  d e r  F o l g e  l e g t e  d i e  
Ö r AG d i e  Verr r:ige Li ber d i e  ei nze l nen K red l toperat ioncn dem B M F  vor. 
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Beratung der ÖIAG 

Schluß­
bemerkungen 

Haftungsubernahm n 'ur die 01 

Das BMF überprüfte die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen zu den 
einzelnen Kreditoperationen und veranlaßte die Eintragung der Haftungs­
übernahme in das Bundeshaftungsbuch. 

1 2  Die bis Ende 1 992 für Finanzschuldaufnahmen zuständige Abteilung des 
BMF beriet die ÖIAG vor Begebung einer Schuld über marktkonforme 
Konditionen ("Bundeskonditionen") .  Auf dieser Grundlage verhandelte 
die ÖIAG direkt mit den Banken über die Konditionen der beabsichtig­
ten Schuldaufnahme. 

Aufgrund des Bundesfinanzierungsgesetzes hat die Österreichische Bun­
desfi nanzierungsagentur seit 1 993 im Namen und auf Rechnung des 
Bundes wirtschaftlich sinnvolle Umschuldungen von mit Bundeshaftung 
versehenen Altschulden der ÖIAG zu veranlassen.  Die Österreichische 
Bundesfinanzierungsagenrur ist ihrer gesetzl ichen Aufgabe nachgekom­
men. 

1 3  Zusammenfassend stellte der RH fest: 

(1) Aufgrund der gesetzlich festgelegten Voraussetzungen zur Pri­
vatisierung von Unternehmungen, die der ÖIAG unmittelbar oder 
mittelbar mehrheitlich gehören, und unterstützt durch die günsti­
gere Stahlkonjunktur, konnte die ÖIAG Schulden abbauen und 
einzelne Unternehmungen in die Gewinnzone führen. 

(2)  Zur Verringerung der Schuldenlast der ÖIAG kommt der ge­
setzlichen Aufgabe der Österreichischen Bundesfinanzierungsagen­
tur, durch Umschuldungsmaßnahmen günstigere Konditionen zu 
erzielen, besondere Bedeutung zu. 
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Prüfungsgegen­
stand und 
-darstellung 

Rahmen­
bedingungen 

Gemeinnützige Bau vereinigungen 

Allgemeine Bemerkungen 

Der RH hat mehrere Wohnbaugesel lschaften hins ichtlich der Verwen­
dung ihrer Geldmittel überprüft .  

Bis auf eine Ausnahme, nämlich die beim Bereich des BMwA dargestellte 
"Drau-Wohnbau" ,  waren die überprüften Gesellschaften dem Bereich des 
BMF zuzuordnen. 

Der RH berichtet vorerst allgemein über die für sämtliche Wohnbaugesell­
schaften maßgeblichen Rahmenbedingungen und stellt nachfolgend die auf 
die jeweilige Gesellschaft bezogenen Ergebnisse seiner Überprüfung dar. 

2 Gemäß dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1 979 haben gemeinnüt­
zige Bauvereinigungen ihr Vermögen der Erfüllung der dem Gemeinwohl 
dienenden Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu widmen. 

Verwendet eine gemeinnützige Bauvereinigung eigenes Geld zur Finan­
zierung von Wohnbauten, darf sie für diese Eigenfinanzierung den Mie­
tern einen Zinssatz von nur 5 % (seit l .  Jänner 1 994) verrechnen . Dieser 
Zi nssatz ist weit geringer als jener für Geldveranlagungen bei Banken, 
Versicherungen oder in  Wertpapieren,  er ist aber auch deutlich geringer 
als jener für ein Hypothekardarlehen eines Kreditinstitutes. 

Für eine Gesellschaft bringt daher die Veranlagung ihrer Gelder in Wert­
papieren einen höheren Ertrag als deren Verwendung zur Finanzierung ei­
nes Wohnbaues. Die Mieter zahlen hingegen, wenn zur Finanzierung ih­
rer Wohnung nicht geförderte Hypothekardarlehen verwendet wurden -
da die gesamten Finanzierungskosten ein Bestandteil der Grundmieten 
s ind - höhere Mieten, als wenn die Gesellschaft E igenmittel zum ge­
setzlichen Zinssatz von 5 % in Rechnung gestellt hätte. 

3 . 1  Eine gemeinnützige Wohnbauvereinigung benötigt w i e  jede Unterneh­
mung zur Deckung des laufenden Geschäftsbetriebes flüssige Geldmittel .  
Der österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (Revisi­
onsverband) hat festgestellt ,  daß die gemeinnützigen Bauvereinigungen 
für ihren laufenden Geschäftsbetrieb im Durchschnitt flüssige Mittel in  
der Höhe von 161  % ihrer kurzfristigen Verbindlichkeiten benötigten. 

3 .2 Der RH hat im Rahmen der gegenständlichen Überprüfung gemeinnüt­
zige Wohnbauvereinigungen kritisiert, wenn sie einen höheren als diesen 
Durchschnittsbetrag in Wertpapieren oder bei Banken veranlagt, im sel­
ben Zeitraum aber zur Finanzierung ihrer Wohnungen teure, nicht geför­
derte Hypothekarkredite aufgenommen hatten. 
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Gemeinnützige Bauvereinigungen 

Der RH empfahl, für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht notwendige 
l iquide Mittel anstelle hochverz inster Hypothekardarlehen für Wohn­
bauten einzusetzen, um so die Mieten entsprechend zu senken. 

3.3 Das BMF als Eigentümervertreter von Bauvereinigungen vermeinte, das Woh­
nungsgemeinnützigkeitsgesetz 1 979 schreibe nicht vor, für die Finanzierung von 
Wohnbauten Eigenkapital vor einer Fremdmittelaufnahme einzusetzen. Ein even­
tueller Eigenmitteleinsatz müßte für die Unternehmung wirtschaftlicher und 
zweckmaßiger sein als die Aufnahme von Fremdmitteln. 

3.4 Demgegenüber vertrat der RH die Ansicht, es sei nicht jene Finanzierungs­
form zu wählen, die der Bauvereinigung den höchsten Ertrag sichert, son­
dern jene Finanzierungsform, die die Kalkulation der niedrigsten Mieten 
möglich macht. Es ist daher bei der Finanzierung eines Wohnhauses das je­
weils billigste zur Verfügung stehende Kapital heranzuziehen. Dies werden 
in erster Linie Wohnbauförderungsmittel oder sonstige zu niedrigen Zinsen 
zur Verfügung gestellte Gelder sein, in weiterer Folge die ebenfalls niedrig 
zu verzinsenden Eigenmittel und erst, wenn diese Finanzierungsquellen er­
schöpft sind,  wären teure, nicht geförderte Hypothekardarlehen anzuspre­
chen. 

Stünde für eine gemeinnützige Bauvereinigung in erster Linie die höchst­
mögliche Gewinnerzielung und nicht die Errichtung billiger Mietwoh­
nungen im Vordergrund, würde der von der Verfassung und von der EU 
geforderte sachl iche Unterschied zwischen einer als gemeinnützig aner­
kannten Bauvereinigung und einer, die diese Anerkennung nicht erlangt 
hat, fehlen. Diesfalls wären auch Steuerbefreiungen und Vortei le bei der 
Erlangung von Förderungen, die nur den als gemeinnützig anerkannten 
Unternehmungen zugute kommen, nicht gerechtfertigt. 

4 Um gemeinnützige Bauvereinigungen stärker als bisher zum Einsatz von 
E igenmi tteln i n  Wohnbauten zu verhalten, wurde mi t  Wirkung vom 
2 1 .  April 1 993 der § 7 Abs 6 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
neu eingeführt, wonach Bauvereinigungen verpflichtet werden, nicht für 
andere Zwecke dringend benötigtes Eigenkapital (Reservekapital) für die 
Finanzierung von Wohnbauten einzusetzen . Mit dieser Klarstel lung ist 
der Gesetzgeber den Intentionen des RH gefolgt. 

Allerdings ist die genaue Höhe der für den laufenden Geschäftsbetrieb 
berei tzuhaltenden flüssigen Mittel noch im Wege einer Ergänzung der 
Gebarungsrichtlinienverordnung vom BMwA festzulegen, welche sich zu 
Redaktionsschluß dieses TB noch in  Begutachtung befand . Die diesbe­
züglichen Vorstellungen über das Ausmaß der von gemeinnützigen Bau­
verei n igungen benötigten fl üssigen Mi ttel reichen von 1 00 % bis zu 
2 1 0 % der jeweiligen kurzfristigen Verbindlichkeiten. 
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Prüfungsablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Gemeinnützige Treibacher Siedlung GesmbH, 
Treibach 

Die Bauvereinigung hatte rd 5 Mill S ( 1993), die für den laufenden 
Betrieb nicht benötigt wurden, in Wertpapieren angelegt, statt sie 
für Zwecke des sozialen Wohnbaues einzusetzen. 

Die Gesellschaft hat 98 Mietwohnungen um einen Bruchteil ihres 
wahren Wertes an ihren Haupteigentümer verkauft und diesem da­
durch einen Vermögensvorteil verschafft. 

Geschäftsjahr 1989 1 990 199 1  1992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 584 583 5 8 1  586 585 
Wohnungen (Baubeginn) 1 1  30 1 2  

Wohnungen (Fertigstellung) 1 8  1 1  30 

in  Mill S 

Bilanzsumme 1 75,2 1 80, 1  193 , 1  207 ,5 226,5 
Bilanzgewinn 2,7 2 ,7 4,2 3,9 3,0 
Gewinnausschüttung 
Wertpapiere 1 9,7 1 9,7 1 6,8 1 6,8 8,8 
Bankguthaben 9,4 9,6 19 , 1  1 8,8 1 9,6 
Eigenkapital 1 9, 1  1 9, 1  1 9, 1  20,2 29,7 
in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 8,6 10 , 1  9,7 1 2,2 1 1 ,5 
(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH hat im Juni 1 994 die Gebarung der Bauvereinigung überprüft .  
Die Prüfungsmitteilungen wurden im November 1 994 der überprüften 
Stelle sowie den EigentÜIDervertretern zugemittelt. Es langte lediglich eine 
Stellungnahme der überprüften Unternehmung im April 1 995 im RH ein. 

Gesellschafter der Bauvereinigung sind die Treibacher Chemischen Wer­
ke AG (Anteil 1 Mill S) und der Unterstützungsverein der Angesrellten 
und Arbeiter der Treibacher Chemischen Werke AG (Anteil 1 000 S).  
Die Treibacher Chemischen Werke befinden sich im überwiegenden Be­
sitz der Wienerberger AG. 

2 . 1  Die Bauvereinigung hatte zum Jahresende 1 993 zwar rd 29,7 Mill  S i n  
Wohnbauten eingesetzt, zum selben Zeitpunkt verfügte sie j edoch über 
Bankguthaben in Höhe von 1 9 ,5 Mill  S und Wertpapiere im Wert von 
8,8 Mill S, das Liquiditätserfordernis betrug dagegen rd 22 ,9 Mill S. 

2 .2  Der RH bemängelte, daß die Unternehmung diese Mittel nicht einem 
wohnungswirtschaftlich sinnvollen Einsatz zugeführt hatte. 

2.3 Die Gesellschaft bestiitigte die Berechnung, wies aber darauf hin, daß ihr seit 1 991 
keine Finanzmittel aus der Wohnbaufijrderung der öffentlichen Hand zugekommen 
seien. Ein sinnvoller Eigenmitteleinsatz setze aber die multiplizierende Wirkung von 
FÖ'rderungsmitteln voraus. 
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Verkauf von 
Woh nhäusern 

Schlußbemerku ng 

3 . 1 Die Gesel lschaft hat I m  Dezem ber 1 99 -'"  I I  Woh n häuser (9H Wohnun­

g e n ,  e i n  Gesc häft s l o ka l  s o w i e  dazugeh ö r i ge G r u n d s t ü c k s fhchen)  um 

1 1 ,8 M i l l  S an den  H aupteigen tümer, d i e  Trei bacher Chem i schen Werke 

AG,  ehe unter dem überwiegenden E I n fl uß ei nes Angehörigen des Bauge­

werbes steh t ,  verkauft .  

Der KaufjJfe is  für d i e  zum G roßte i l  I n  parkähnl icher U mgebung gelegenen 

M e h rfam i l ien häuser wurde m i t  dem B uc h wert und e i nem Zusch l ag von 

:2 r;{ (das erg i bt e i nen Preis von rd '50 000 S je Wohnei nheit) ,  der Grund­

preis m i t  -"' 5 0  S je m2 festgelegt. Ein mit 7 5 5  000 S bewertetes Geschäfts­

lokal war im Gesamtkaufpreis n icht  berücksichtigt .  

I m  Februar 1 994 w urde der Kaufpreis u m ) , ():2 M i  1 1  S oder 24,S ,/( ver­

ri ngert, wobei der Grundpreis auf rd 200 S Je m 2 red uziert,  der Wert des 

Geschäftslokals ll u n  aber berüc ksi cht igt  wurde.  In nerhalb von zwei J ah ­

ren beh I e l t  s ich d i e  Käuferi n ei n Rücktr ittsrech t  vor. 

3.2 Der RH bemängelte, daß d i e  Gesel lschaft i h re Grundstücke und Wohnun­

gen we i t  u n t e r  dem Ve rkeh rswert verkauft hat ,  wodurch ihr  e in  w i r t ­

schaft l i cher N achteil  entstanden i s t .  Der R H  bemänge l te ferner, daß d i eser 

für d ie Gese l l schaft n<tehtei l ige Kaufvertrag 10 Tage vor dem lnkrafttreten 

des -"'. Wohnrech tsänderungsgesetzes abgeschlossen wurde.  

Zum Ze itpunkt der Kaufpreisänderung ( Februar 1 99 1 ) war die  Veräuße­

ru ng d ieser Woh nungen led i g l i c h  zum B uchwert bere i ts u n zu lässig.  

3 . .  1 Lmt StellNngna!Jllle der CeJellrc!Ja(t Jet der Verkauf ZNIIl ßlte/J/ar! 1111 Oezem­
/Je,. 1 SiSi3 nuch ;;lIlaJJ/g gW 'fJen. 

3.4 Der RH entgegnete, der Revisionsverband habe den Verkauf der Wohnun­

gen insgesamt als  problematisch bewertet, weil d ie  für e i ne wi rtschaft l iche 

Fortfii hrung der Unternehm ung erforderliche Substanz ausgehöhl t  werde. 

Der RH wies ferner darauf h i n ,  daß die  Gesel lschaft im Jahre 1 992 für ein 

vergle Ichbares Grundstück rd 45 C}f mehr bezahlt  hatte,  als  s ie  bei m  Ver­

kauf im Jahre 1 994 I II Rechnung gestel l t  hat. 

i Zusammenfassend vermerkte der R H ,  daß die Gesellschaft an ihren 
H aupteigentümer mehrere Wohn häuser und große Liegensch aften 
w e i t  unter dem Verkehrswert verkauft und ihm damit e inen Ver­
mögensvorte i l  verschafft hat. We iters hat die Gesellschaft Gelder in 
We rtpapieren v e ran l agt , s t att  s i e  fü r w o h n u n g s w i rtschaft l i che 
Zwecke einzusetzen. 
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Prüfungs ablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Gemeinnützige EisenbahnsiedlungsgesmbH, Villach 

Die Gesellschaft hat den Gesellschaftszweck gut erfüllt, insbesondere 
hat sie ihre Mittel in vorbildlicher Weise für Zwecke des Wohnbaues 
eingesetzt. 

Der RH bemängelte allerdings zu hohe Planungskosten, unrichtige 
Massenermittlungen in den Leistungsverzeichnissen und unzulässi­
ge Preisverhandlungen. 

Geschäftsjahr 1 989 1 990 1 99 1  1992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 8 1 1 7  8 42 1  8 727 8 982 9 24 1  
Wohnungen (Baubeginn) 337 261 260 350 460 

Wohnungen (Fertigstellung) 2 1 3  304 306 259 259 

in Mill S 

Bilanzsumme 4 876,2 5 230,5 5 495,3 5 3 1 9,4 5 889,0 
Bilanzgewinn 1 7 ,7 24,9 32,5 24,5 25,2 
Gewinnausschüttung 2,7 2,8 2,8 3,3 3 , 1  
Wertpapiere 1 2,3 36,7 29,0 1 9,6 1 9,9 
Bankguthaben 69,7 65,2 4 1 ,7 54,7 84,4 
Eigenkapital 142,7 1 75,8 195 , 1  230,4 262,5 
in Wohnbauren 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 1 1 7 1 ,2 1 206,2 1 236,8 1 269, 1 1 357,5 
(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH überprüfte im April und im Juni 1 994 die Gebarung der Wohn­
baugesellschaft .  Die Prüfungsmittei lungen wurden im März 1 995 der 
überprüften Stelle, dem BMF und den Städten Villach und Leoben zuge­
mittelt. Hiezu langten beim RH die Stellungnahmen des BMF (Juni 1 995) 
und der überprüften Wohnbaugesellschaft (Juli 1 995) ein .  Die Bürgermei­
ster der Städte Villach und Leoben verzichteten auf Stellungnahmen. 

Die Gesellschaft befand sich zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung 
im überwiegenden Eigentum der Republik Österreich, vertreten durch 
den Bundesminister für Finanzen. Weitere Gesellschafter waren die Städ­
te Villach und Leoben sowie drei weitere Gemeinden. 

2 . 1  Die Gesellschaft hatte 262,5 Mill S ( 1 993) in Wohnbauten veranlagt und 
verfügte über Bankguthaben in Höhe von 84,4 Mill S und Wertpapiere 
im Wert von 1 9,9 Mill S. 

2.2 Der RH beurteilte die Höhe der Liquiditätsreserve als angemessen. 
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Bauplanung 3 . 1  M i t  der Planung der Wohnbauvorhaben wurden vornehmlich Architek­
ten beauftragt; Eigenplanungen der Gesellschaft erfolgten nur in verhält­
nismäßig wenigen Fäl len. Die Gesamtmieten bei Eigenplanungen der 
Gesellschaft lagen - auch wegen der ausschließlichen Verwendung von 
bewährten Baumaterialien und -techniken - deurlich niedriger als bei 
den von Architekten geplanten Wohnbauten, und auch die Anzahl der 
Baumängel sowie die Höhe der Instandhaltungskosten ergaben ein gün­
stigeres Bild. 

3.2 Der RH empfahl ,  die beauftragten Fremdplaner zur Anwendung jener 
Grundsätze und Qualitätsmaßstäbe zu verpflichten, die die Gesellschaft 
bei Eigenplanungen als Grundlage nimmt. 

3.3 Die Gesellschaft sagte verstärkte Eigenplanungen zu, verwies aber auf Schwierig­
keiten bei jenen Projekten, für die Architektenwettbewerbe vorgeschrieben sind. 

3.4 Der RH erwiderte, bei entsprechenden Vorgaben im Wettbewerb können 
unzweckmäßige Planungen ausgeschlossen werden.  Die Gesellschaft habe 
darauf zu achten , ihre Gesamtverantwortung als sachkundiger Bauherr 
auch entsprechend wahrzunehmen. 

Preisverhandlungen 4. 1 Bei Ausschreibungen für Bauvorhaben in der Steiermark wurden häufig 

Lokalpräferenz 

nachträgliche Preisverhandlungen mit den Bietern durchgeführt. Preis­
verhandlungen sind nach den Förderungsbedingungen des Landes Steier­
mark zulässig. Die ausgehandelten Preisreduktionen lagen bei 1 0  % ,  wa­
ren aber zumeist mit Ausführungsänderungen verbunden. 

4.2 Der RH kritisierte diese Vorgangsweise, weil für die dann tatsächlich aus­
geführten Leistungen vergleichsweise höhere Preise bezahlt werden muß­
ten. 

4.3 Die Gesellschaft gelangte ebenfalls zur Auffassung, daß der attSgehandelte Preis­
nachlaß nicht greift, weil mögliche Preisnachlässe in die Angebote einkalkuliert 
werden. Sie beabsichtige, künftig den Bestbieter ohne Preisverhandlungen zu beauf­
tragen. 

5 . 1  Bei Bauvorhaben in Kärnten beauftragte die Gesel lschaft gelegentlich an­
stelle der Bestbieter ortsansässige Bieter. Vielfach waren diese bereit ,  
durch einen nachträglichen Preisnachlaß zu Preisen des Mindestbieters zu 
liefern. 

Die gesetzliche Regelung der Wohnbauförderung in Kärnten ermöglicht 
es, ortsansässige Bieter auch zu höheren Preisen als jenen des Bestbieters 
zu beauftragen.  

5 .2  Nach Auffassung des RH sollte der Bestbieter beauftragt werden, zumal 
dem ortsansässigen Bieter ohnehin der Wettbewerbsvorteil der geringeren 
Transport- und Reisekosten zugute kommt. 

5 .3  Die Gesellschaft stimmte dem RH zu und teilte mit, daß sie - auch aufgrund 
der seit Jahresbeginn geltenden E V-Richtlinien - die beanstandete Vorgangs­
weise eingestellt habe. 
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Unrichtige 
Leistungs­
verzeichnisse 

Wohnhausanlage 
Treffen 

Gemeinnützige Eisen ahn­
siedlungsgesmbH, Viii eh 

6. 1 Für die Ausschreibung von Baumeisterarbeiten wurden - zumeist von 
den bauplanenden Ziviltechnikern - Leistungsverzeichnisse erstellt .  In 
diesen waren sowohl die Arbeiten selbst (Positionen) als auch die Mengen 
(Massen) der einzelnen Positionen getrennt angegeben. 

Im Zuge der Abrechnung stellte sich heraus, daß die Arbeiten häufig nicht 
wie im Leistungsverzeichnis vorgesehen erbracht worden waren, da entwe­
der Fehler des Ziviltechnikers bei der Massenermittlung oder zwischen­
zeitliche Änderungen der Baupläne ein Abgehen von den Vorgaben der 
Ausschreibung notwendig gemacht hatten. Das harre zur Folge, daß die 
tatsächlichen Kosten der Wohnbauten nicht dem Ausschreibungsergebnis 
entsprachen. Die vom RH überprüften Baumeisterarbeiten wurden in ein­
zelnen Fällen teurer abgerechnet, als derselbe Auftrag bei anderen, in der 
Angebotsreihung nicht an erster Stelle gelegenen Bietern gekostet härre, 
da der Auftragnehmer jene Positionen, die er günstig angeboten harre, 
nicht oder nicht im vollen Umfang ausführte, jene Positionen, die er teuer 
angeboten harre, im vollen Umfang oder sogar mi t  vermehrter Masse 
abgerechnet hatte. 

6.2 Der RH bemängelte die unrichtigen Leistungsverzeichnisse und empfahl, 
für eine genauere Erstellung derselben zu sorgen. 

6.3 Die Gesellschaft kündigte an, die Massen- und Kostenermittlung verstärkt mit ei­
genem Personal durchzuführen, um AbrechnungsdiJJerenzen zu vermeiden. 

7 . 1  Im Jahr 1 978  erwarb die Gesellschaft in Treffen zwei Grundstücke zwecks 
Errichtung einer Wohnhausanlage. Erst als im Sommer 1 993 der Rohbau 
des vierten Wohnhauses beinahe fertiggestellt war, stellte sich heraus, daß 
aufgrund des Fehlens eines Zuganges zum öffentlichen Gut sowie des zu 
geringen Abstandes zur Grundgrenze der Bau der Kärntner Bauordnung 
widersprach. Die Gesellschaft ließ daraufhin im August 1 993 die Bauarbei­
ten einstellen und beantragte die Verkleinerung des Baues bei der zuständi­
gen Baubehörde. 

Weiters erwuchsen der Gesellschaft zusätzliche Kosten in der Höhe von 
rd 500 000 S für den Ankauf eines zum Anschluß an das öffentliche Gut 
notwendigen Grundstreifens sowie für die Ablöse einer ursprünglich 
übersehenen, auf dem Grundstück lastenden Dienstbarkeit  der Durch­
fahrt und des Viehtriebs. 

7.2 Der RH bemängelte die bei entsprechender Planung vermeidbaren Folge­
kosten sowie die Errichtung eines nicht der Bauordnung entsprechenden 
Bauwerks. 

7.3 Die Gesellschaft erwiderte, der zu geringe Abstand des Bauwerkes zur Grund­
grenze gehe auf einen P1anungsJehier des Architekten zuriick, den der absteckende 
Zivi/geometer übernommen hiitte und der auch von den Bauausführenden nicht be­
merkt worden sei. 

Nach Erfassung einer neuerlichen rechtskräftigen Baubewilligung werde der Bau 
unverzüglich wieder aufgenommen. 
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Schlußbemerkung 8 Zusammenfassend empfahl der RH, die Eigenmittel wie bisher für 
Zwecke des Wohnbaues einzusetzen, allerdings die Fremdplaner 
zur Anwendung jener Grundsätze und Qualitätsmaßstäbe zu ver­
pflichten, die bei Eigenplanungen zur Grundlage genommen wur­
den. 
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Prüfungsablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft Linz 
GesmbH 

Die Gesellschaft hat, obwohl sie über frei verfügbare Mittel von rd 
1 30 Mill S ( 1 993) verfügte, auf Kosten ihrer Mieter Hypothekarkre­
dite in der Höhe von rd 25 Mill S aufgenommen. 

Geschäfts j abc 1989 1 990 199 1 1992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwalcere) 2 1 50 2 628 2 753  2 809 3 30 1  
Wohnungen (Baubeginn) 48 56 70 26 

Wohnungen (Ferrigsrellung) 24 23 16  56 32 

in Mill S 

Bilanzsumme 8 1 7 ,9 858, 1 9 1 1 ,9 842,7 970,0 
Bilanzgewinn 7,7 6,7 1 7,8 20,2 9,5 
Gewinnausschüttung 2,2 2,6 2,6 2 ,5 2,8 
Wertpapiere 1 17 , 1  1 28,4 1 34,4 1 38,8 1 35 ,6 
Bankguthaben 27,3 22,4 22,7 24,6 30,9 
Eigenkapital 22 , 1  25 ,3  27,2 38,7 45,4 
in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 250,0 253,9 263,4 270,7 3 16,6 
(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH überprüfte im November 1 994 die Gebarung der Gemeinnützi­
gen Eisenbahnsiedlungsgesellschaft Linz GesmbH . Die Prüfungsmittei­
lung wurde im Februar 1 995 der überprüften Unternehmung, dem BMF 
sowie den B ürgermeistern von Linz, Wels und Steyr übermittelt .  Die 
Stellungnahmen hiezu langten zwischen März und Juni 1 995 im RH ein. 

Eigentümer der Gesellschaft sind die Republik Österreich (Stammkapital 
von 54 986 000 S), die Landeshauptstadt Linz ( 1 0  000 S), die Stadtge­
meinden Steyr und Wels sowie die Marktgemeinde Attnang-Puchheim 
und die Ortsgemeinde Selzthal (je 1 000 S). 

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmungen betei ligt. 

2 . 1 Die Gesellschaft hatte zum Jahresende 1 993 rd 1 4 , 5  Mil l  S i n  unbe­
bauten Grundstücken und rd 4 5 ,4 Mill S in Wohnbauten veranlagt und 
verfügte weiters über Bankguthaben in Höhe von rd 30,9 Mil l  S und 
Wertpapiere im Wert von rd 1 3 5 ,7 Mill S, das Liquiditätserfordernis be­
trug dagegen rd 36,4 Mill S. 

2.2 Der RH bemängelte, daß die Gesellschaft, obwohl sie über frei verfügbare 
Mittel in der Höhe von rd 1 30 Mill S verfügte, Hypothekarkredite von 
rd 25 Mill S auf Kosten ihrer Mieter aufgenommen hat. 
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Schl ußbemerku ng 

.2 " ) J) lf C;C\ cl ll/balt [(ru lel dmml jaß '1111,� nlllci ,�f{i"lIdfrtfr N." billfll!m/i n,�/I1If!.fII i 11 

deli kfJlI/IIlt:lh/Ul jdlJrw I!ltl.U I I 'fr Grt/lu/ltiickIOcdrll/ Oe.rlfflf. lind Itellte dfll Ver­

ordllc/! jel I\rittflti"ofrb{/fl,�n mihrend dfr k()l1l11lelu/m fiinlJabrf ill A IIIJi/ht. 

-\ Zusammenfassend vermerkte der R H ,  daß die Gesellschaft i hre oh­
ne betriebswi rtsch aftl i ehe Notwendigkeit  in Wertpapieren veran­
lagten Gelder aufgrund der Empfe h l u ngen des R H  n unmehr einer 
wohnungswi rtschaftlich s i n nvollen Verwendung zuführen werde. 
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Prüfungs ablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz 
GesmbH 

Die Gesellschaft hatte zwar beträchtliche Mittel in Wertpapieren bzw 
bei Banken veranlagt, plante jedoch Grundstücksankäufe, Neubau­
ten und Sanierungsvorhaben. 

Geschäftsjahr 1 989 1990 1 99 1  1992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 1 5 437 1 5 509 1 5 595 1 5 724 1 6 023 
Wohnungen (Baubeginn) 1 18 243 174  362 1 5 1  

Wohnungen (Fertigstellung) 90 1 25 1 18 270 379 

in Mill S 

Bilanzsumme 3 707,2 3 897,7 4 194,8 4 01 5,4 4 225,8 
Bilanzgewinn 1 ,4 8,6 8,8 7,9 7,2 
Gewinnausschüttung 2,6 3 ,9 3,9 3,4 
Wertpapiere 49,6 22 , 1  1 56,2 1 9 1 ,4 1 23,0 
Bankguthaben 280,4 387,5 304,2 257,6 326, 1 
Eigenkapital 2 10,5 296,7 295,0 34 1 ,9 394,0 
in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 1 0 1 6,3 990, 1  757,3 735,9 754,8 
(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH überprüfte im Oktober 1 994 die Gebarung der Wohnungsgesell­
schaft. Die Prüfungsmitteilungen wurden im Jänner 1 995 der überprüften 
Unternehmung, der Oberösterreichischen Landesregierung, dem Bürger­
meister der Landeshauptstadt Linz sowie dem BMF übermittelt. 

Hiezu langte beim RH im März 1 995 eine Stellungnahme des Bürgermei­
sters der Landeshauptstadt Linz e in ,  in die die Stellungnahme der Ge­
schäftsführung der Gesellschaft eingearbeitet worden war. Letzterer Stel­
l u ngnahme schloß s ich die  Oberösterreichische Landesregierung i m  
April 1 995 vollinhaltlich an. 

Das Stammkapital der überprüften Gesellschaft steht zu 75  % im Eigen­
tum der Stadt Linz, zu 5 % im E igentum der Bank für Oberösterreich 
und Salzburg und zu 5 % im Eigentum der Oberösterreichischen Landes­
bank. Weitere Anteile besitzen drei nicht der Zuständigkeit des RH un­
terliegende Unternehmungen . 

2 . 1  Die Gesellschaft hatte zum Jahresende 1 993 rd  1 ,4 Mi l l  S Eigenmittel 
für die F inanzierung unbebauter Grundstücke und rd 3 94 Mil l  S für 
Wohnbauten eingesetzt. Zum selben Zeitpunkt verfügte die Gesellschaft 
über Bankguthaben in Höhe von 326 Mill S und Wertpapiere im Wert 
von 1 23 Mill S, das Liquiditätserfordernis betrug dagegen rd 1 84 Mill  S. 
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Verwendung der 

Eigenmittel 

Schlußbemerkung 

Die Gesellschaft plant allerd ings in nächster Zei t  Grundstückskäufe ,  
Neubaufinanzierungen und Sanierungsvorhaben,  d ie  den Einsatz von E i ­
genmitteln im Gesamtausmaß von 502  Mill S erforderlich machen. 

2.2 Der RH empfahl, die vorhandenen Barmittel möglichst bald wohnungs­
wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. 

2.3 Laut der einvernehmlich mit der Gesellschaft erarbeiteten Stellungnahme des Bür­
germeisters der Landeshauptstadt Linz habe die Gesellschaft bis Februar 1 995 bereits 
102, 7 Mill S wohnungswirtschaftlich sinnvoll eingesetzt. Unter Berücksichtigung des 
weiteren FinanzierungsbedarJes - insbesondere für notwendige Grundstücksankiiu­
Je - bestehe bis 1 998 eine Finanzierungsliicke von 404,2 Mill S (Eigen- und 
Fremdkapital). Weiters bemerkte der Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz, daß 
auch künftig ein Mitteleinsatz der Stadt erwogen werde, und daß es Bemühungen gii­
be, die für die Mieter günstigste Finanzierungsfarm des Eigenmitteleinsatzes zu wiih­
len sowie den weiteren Finanzierungsbedarf im Sinne einer sozialen Mietzinsgestal­
tung und Wohnungsversorgung durch entsprechende Maßnahmen zu sichern. 

Laut Stellungnahme der Oberösterreichischen Landesregierung werden die Gesell­
schafter hinsichtlich des Jestgestellten zusiitzlichen FinanzierungsbedarJes zu ver­
handeln haben. 

3 Zusammenfassend vermerkte der RH, daß die Gesellschaft im Hin­
blick auf künftige Finanzierungserfordernisse Gelder in Wertpapie­
ren veranlagt hatte, diese aber inzwischen einer wohnungswirt­
schaftlich sinvollen Verwendung zuführte bzw für den Ankauf von 
Baugründen bereithält. 
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Prüfungs ablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

11 TB 

Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für 
Oberösterreich, Genossenschaft mbH, Linz 

Die Bauvereinigung hatte zum Jahresende 1 993 nicht mehr an flüs­
sigen Mitteln in Form von Bankguthaben und Wertpapieren ausge­
wiesen, als für den laufenden Betrieb notwendig war. 

Geschäftsjahr 1 989 1 990 199 1  1 992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 1 1 877 1 2 45 1  1 2 546 1 3 085 1 3 259 

Wohnungen (Baubeginn) 98 370 1 48 265 323 

Wohnungen (Fertigstellung) 82 1 30 1 1 3 301 1 80 

in Mill S 

Bilanzsumme 3 568,5 4 05 5 ,9 4 4 1 5,0 3 825,4 3 687,8 

Bilanzgewinn 1 ,5 1 ,5 1 ,3 1 ,2 

Gewinnausschüttung 
Wertpapiere 1 09,7 1 1 5,7 1 50,7 1 5 3,0 1 88,0 

Bankguthaben 1 68,7 242,7 1 88,6 243,8 2 5 2 , 1  

Eigenkapital 
248,0 1 97,5 288,2 260,9 257,8 in Wohnbauten 

Fremdkapital 
in Wohnbauten 920,4 1 1 1 9,0 1 077,7 1 1 1 0,6 1 1 99,0 

(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH hat im November 1 994 die Gebarung der Bauvereinigung über­
prüft. Die Prüfungsmittei lungen wurden im Februar 1 995 der überprüf­
ten Stelle sowie den der Überprüfung durch den RH unterliegenden Ei­
gentümervertretern zugemittelt .  Die Stellungnahmen der überprüften 
Stelle sowie der Eigentümervertreter langten im März und April 1 995 im 
RH ein. 

Genossenschafter der Bauvereinigung waren im wesentlichen das Land 
Oberösterreich ( 5 5 ,5 %),  208 oberösterreichische Gemeinden (43 ,9 % )  
sowie d i e  Republ i k  Österreich und andere Rechtsträger (zusammen 
0,6 %). 

2 . 1  Die Bauvereinigung hatte zum Jahresende 1 993 rd 257 ,8 Mill S in Wohn­
bauten veranlagt und verfügte weiters über Bankguthaben in Höhe von 
252 , 1  Mill S sowie über Wertpapiere im Wert von 1 88,0 Mill S. 

2.2 Der RH beurtei lte die Höhe der Liquiditätsreserve als angemessen. 
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Prüfungsablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

WohnungsanlagengesmbH, Linz 

Die Gesellschaft hat bis Ende 1 994 rd 103 Mill S mehr an den Ei­
gentümer ausgeschüttet, als nach dem Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz 1 979 zulässig gewesen wäre . Ungeachtet der Rechtsan­
sicht des Verwaltungsgerichtshofes, wonach diese Vorgangsweise 
nicht zulässig war, weigern s ich die verantwortlichen Organe der 
Gesellschaft, diesen Betrag zurückzufordern. 

Die Gesellschaft verfügte zum Jahresende 1993 über ein Bankgut­
haben von 80 Mill S und hatte 686 Mill S in Wertpapieren angelegt. 
Gleichzeitig hat die Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Wohnbau­
ten teure Hypothekardarlehen aufgenommen, deren Zinsen den 
Mietern verrechnet wurden. 

Geschäfts jahr 1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 20 286 20 320 20 467 20 636 20 990 
Wohnungen (Bau beginn) 46 4 1 9  2 1 9  445 3 1 2  
Wohnungen (Fertigstellung) 230 47 148 3 1 3  359 

in Mill  S 

Bilanzsumme 6 82 1 ,9 6 957,8 7 307,9 6 700,0 6 989,5 
Bilanzgewinn 1 1 2,7 90,4 55,3 75,8 78,9 
Gewinnausschüttung 20,9 24,9 24,9 23,6 26,2 
Wertpapiere 435,8 595,5 667,7 657,5 686 , 1  
Bankguthaben 1 4 1 ,3 87,9 49,7 83,2 79,8 
Eigenkapital 493,5 506,1  5 1 3,0 603,3 756,7 
in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 1 505,8 1 422,2 1 398,4 1 389,3 1 426, 1 
(ohne begünsrigre Darlehen) 

Der RH hat im November 1 994 die Gebarung der Wohnbaugesellschaft 
überprüft. Die Prüfungsmitteilungen wurden im Februar 1 995 der über­
prüften Stelle sowie dem Eigentümervertreter übermittelt .  Die Stellung­
nahme der überprüften Wohnbaugesellschaft langte im Mai 1 995 ,  jene 
des BMF im Juni 1 995 im RH ein. 

Die Gesellschaft befi ndet s ich im al leinigen E igentum der Republ ik  
Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Finanzen. 

2 . 1  Die Gesellschaft hatte zum Jahresende 1 993 rd 686 Mill S in Wertpapie­
ren angelegt und verfügte über Bankguthaben in Höhe von rd 80 Mill S, 
das Liquiditätserfordernis betrug dagegen rd 322 Mill S. 

2.2 Der RH empfahl ,  die für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht notwendi­
gen Mittel von rd 444 Mill  S ( 993) zur Finanzierung von Wohnbauten 
ei nzusetzen. 
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1 58 

Gew i n n ­
ausschüttung 

Schluß­
bemerkungen 

.1 . 1 I m  September I lJH lJ  w urde das Stamm kap i tal der Gesel lschaft m i t  St ich­

tag 1 .  J ünner 1 <)W) im Wege e i ner Kapi talber icht igung von 75 M i l l  S auf 

5 2 1 M i l l  S erhilh t .  

Gemäß dem \'Voh n ungsgem e l n n Litz igkei tsgest'tz 1 <) 7 <)  darf d ie GeWI lln­

ausschüt tung nur  vom ei ngezah l ten Stam m kapital vorgenommen werden,  

wobei aus e inCf  Kapi talberi chtigung stammende Tei l e  des Stam m kapi tals 

n i c h t  zu berücks icht igen s i n d .  Demgegen ü ber hat  d i e G esel l sc haft se i t  

dem G eschäfts jahr 1 9H<) den jähr l ichen Gewi nnaussc h ü ttungen ein Kapi­

tal von 5 2-.:1 M i l l  S zug ru ndegeleg r .  für die Geschäftsjahre 1 989 bis 1 <)9-', 

w urden rd 1 0 .'\ M i l l  S mehr  an C;nv i n n  ausgesc h ü ttet ,  a l s  gesetz l i c h  zu­

liiss l g  gewesen wäre . 

Das A m t  der Oberösterre ichischen Landesreg lCfung al� A u fs ichtsbehiirde 

hat der Gesel lschaft bescheid mäßig aufgetragen , die n icht  gesetzeskonfor­

nwn G ew i n naussc h ü t t u ngen rückgäng i g  zu machen . Gegen d i esen Be­

scheid hat die Gesel lschaft Beschwerde beim Verwaltu ngsgerichtshof erho­

ben.  Dieser hat den angefoch tenen Bescheid zwar aus for m a l recht l iche n  

Gründen au(gehoben, I n  d e n  Entscheidungsgründen jedoch die Rl'ch tsan­

sicht der A u f�ichtsbehiirde bestätigt .  

,) .2 Der R H  em pLdl l ,  d ie zuviel an d en E igentü mer ausbezahl ten Bethige ,  d as 

waren zu m Zei t punkt der Gebarungsüberprüfung rd 1 0 ,) M i l l  S, ZLl rück­

zufordern.  

'I .)  Die C;e\e!!JiAt/t erkliir!c, der gegw I tdlldlldJe l)eJdifid der ()!}eriilterrt'/c!JIIc!JCII 

LlIldeJregienlll,� Jei {1lI(gebo(,m /{ 'Imlm, lI 'clhalb keill G mild bf\!ehe. der EIIlJileh­

l/lng dei RH ;;/1 ji)(�ell . 

.1 .4 Der R I I e rW i d e rte,  d ie Gese l l schaft h abe d as Woh n u ng sgeml' l n n ü tz ig­

kei tsgesetz zu befolgen , o h ne daß es d azu I n  jedem ei nzel nen Fal l e i nes 

rechtskräftigen Bescheides bed ü rfe .  

1 Z u s a m m e n fa s s e n d  v e r m e r k t e  d e r  R H ,  d aß d i e  G e s e l l s c h a ft rd 
1 (>.) M i l l  S mehr an den Eigentümer an Gew i n n  ausgeschü ttet hat,  
als gesetzlich zulässig war, Ü berd ies legte sie rd 414 Mill  S i n  Wert­
p apieren an,  anstatt sie zur Schaffu ng von Woh n raum zu verwen­
den. 
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Prüfungsablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Gemeinnützige Wohnungsunternehmung 
"Riedenhof' GesmbH, Wien 

Die Gesellschaft hat den Gesellschaftszweck erfüllt, insbesondere hat 
sie erprobte, haltbare Baumaterialien und Baukonstruktionen ver­
wendet. 

Die Gesellschaft hat jedoch ihre fre i  verfügbaren Geldmittel in 
Wertpapieren und Bankguthaben angelegt, anstatt sie wohnungs­
wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. Darüber hinaus bemängelte der 
RH die zu große Reserve an unbebauten Grundstücken. 

Geschäfts jahr 1989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 1 544 1 545 1 567 1 567 1 572 

Wohnungen (Baubeginn) 25 10 

Wohnungen (Fertigstellung) 7 25 1 0  

in Mill S 

Bilanzsumme 1 33,8 1 64,5 1 80,6 1 96,7 238,0 

Bilanzgewinn 1 ,5 2,9 2,3 2,3 2,4 

Gewinnausschüttung 0,1  0 , 1  0 , 1  0 , 1  0,1  

Wertpapiere 1 0,0 30,0 40,0 38,0 

Bankguthaben 28,5 30,0 6,6 6,2 2,6 

Eigenkapital 
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

in Wohnbauten 
Fremdkapital 
in Wohnbauten 3 1 , 1  30,6 30,0 29,3 28,7 
(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH überprüfte im Oktober und November 1 994 die Gebarung der 
Wohnbaugesel lschaft .  Die Prüfungsmittei lungen wurden im Mai 1 995  
der Gesellschaft sowie der Austria Tabakwerke AG und dem BMF zuge­
mittelt .  Die Stellungnahmen langten im Juli 1 995 im RH ein. 

Die Gesellschaft befindet sich im Alleineigemum der Austria Tabakwerke 
AG, die von der Republik Österreich wirtschaftlich beherrscht wird. 

2 . 1  Die Gesellschaft hatte zum Jahresende 1 993 cd 4 Mill S in unbebauten 
Grundstücken und rd 4 Mil l  S in Wohnbauten veranlagt .  Sie verfügte 
weiters über Bankguthaben in Höhe von cd 3 Mill S und Wertpapiere im 
Wert von rd 38 Mill  S, das Liquiditätserfordernis betrug dagegen rd 
1 6  Mill S. 

Die Gesellschaft hatte bis Ende 1 992 rd 6 Mill S nicht zinsgestützte Hy­
pothekarkredite eingesetzt, die bis Ende 1 993 auf 22 Mill S angestiegen 
waren. 

2.2 Der RH bemängelte, daß die Gesellschaft nicht zinsgestützte Hypothe­
karkredite im Gesamtausmaß von 22 Mill S aufgenommen hatte, obwohl 
rd 25 Mi l l  S in Wertpapieren angelegte frei verfügbare Eigenmittel vor-
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1 60 

Verwendung der 

Eigenmittel 

handen waren, und empfahl, die für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht 
notwendigen liquiden Mittel anstelle hochverzinster Hypothekardarlehen 
einzusetzen, um die Mieten entsprechend zu senken. 

2.3 Die Gesellschaft entgegnete. sie habe ihre Eigenmittel für unverzinsliche Bauvor­
schüsse und für Generalsanierungen verwendet. Die Inanspruchnahme zinsgestütz­
ter Bankdarlehen hiltte die Mieter in den Genuß nahezu zinsen loser Darlehen ge­
langen lassen. Außerdem sei für einen Grundstücksankauf im W'iener Bereich, wo 
große Wohnungsnachfrage herrsche, eine Ankau/sreserve von 10  Mill S erforder­
lich. 

2.4 Der RH nahm die getroffenen und beabsichtigten Eigenfi nanzierungen 
zur Kenntnis ,  zumal er den Ersatz nicht zinsgestützter Darlehen durch 
Eigenmi ttel empfohlen hatte und st i mmte mit der Gesellschaft dar in  
überein, daß zinsgestützte Darlehen vor Eigenmitteln einzusetzen seien. 

3 . 1  Die Gesellschaft verfügte Ende 1 993 über rd 57 000 m2 unbebaute Liegen­
schaften ,  wovon rd 1 8 000 m2 langfristig unbebaubar waren. Sie waren mit 
rd 4 Mill S zur Gänze mit Eigenmitteln finanziert. Der Buchwert betrug 
allerdings rd 8 % weniger, da Wertberichtigungen für unbebaubar gewor­
dene Liegenschaften vorgenommen werden mußten .  Alle während des 
überprüften Zeitraumes von 1 989 bis 1 993 verbauten Liegenschaften waren 
vor ihrer Verbauung mehr als zwei Jahrzehnte unbebaut im Eigentum der 
Gesellschaft gewesen .  

3.2 Der RH bemängelte den zu großen Grundstücksvorrat, da dieser bei der 
gegebenen jährlichen Neubauleistung für rd zwei Jahrzehnte reicht. 

Der RH empfahl, insbesondere die in günstiger städtebaulicher Lage befind­
lichen Liegenschaften entsprechend zu bebauen oder bei zu geringer örtli­
cher Wohnungsnachfrage zu veräußern , um Entwertungen durch Rück­
widmungen zu vermeiden .  

3 .3 Die Gesellschaft entgegnete, der Grundstücksüberschuß sei durch die regional be­
dingte geringe Nachfrage insbesondere der Betriebsangehijrigen der Austria Tabak­
werke AG entstanden. Da die Verwertung von Neubauwohnungen wegen der re­
gional ungünstigen wirtschaftlichen Lage risikoreich erscheine, werde ein Verkauf 
von Liegenschaften erwogen. Eine drohende Rückwidmung in der Steiermark sei 
durch Einwande zur Neufassung des iirtlichen Flai:henwidmtmgsplanes abgewen­
det worden. 

Die Bemühungen, im Nahbereich von Wien, wo große Wohnungsnachfrage bestün­
de, eine Liegenschaft zu erwerben, würden fortgesetzt. 

3.4 Der RH nahm die getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen zur Kennt­
nis. 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 167 von 348

www.parlament.gv.at



Gemeinnützige Wohnun sunternehmung 
"Riedenhof" GesmbH 

Preisverhandlungen 4 . 1  Um die nach den Wohnbauförderungsvorschriften höchstzulässigen Bau-

Schluß­
bemerkungen 

kosten nicht zu überschreiten, verhandelte die Gesellschaft im Bedarfsfall 
mit den Bauunternehmungen über deren Angebote. Zur Preisminderung 
wurden die Ausführung, der Arbeitsumfang und die Materialmengen ver­
ändert, so daß schl ießlich andere Leistungen beauftragt wurden, als aus­
geschrieben und angeboten worden waren. 

4.2 Der RH bemängelte, daß die Gesellschaft anders als ausgeschrieben beauf­
tragt und so den Zweck des Ausschreibungsverfahrens unterlaufen hatte. 
Er empfahl, das in der ÖNORM A 2050 enthaltene Verbot von Preisver­
handlungen zu beachten. Ergibt eine Ausschreibung ein zu hohes Preisni­
veau, sei sie laut den Vergabevorschriften aufzuheben und - gegebenen­
falls modifiziert - kurzfristig zu wiederholen. 

4.3 Die Gesellschaft erwiderte, daß dies nicht auf alle Bauvorhaben und Genera/sa­
nierungen zuträfe. 

5 Zusammenfassend empfahl der RH, die von der Gesellschaft nicht 
benötigten Grundstücke zu veräußern. Weiters sollte in Hinkunft 
von Preisverhandlungen, die den Zweck einer Ausschreibung un­
terlaufen, Abstand genommen werden. 
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Prüfungs ablauf 

Verwendung der 
Eigenmittel 

Schneegatterer, Gemeinnützige WohnungsgesmbH, 
Linz 

Die Gesellschaft hat, obwohl sie mit Bankguthaben von 1 2 ,5 Mill S 
über ausreichend flüssige Mittel verfügte, zur Ausfinanzierung ih­
rer Wohnbauten Hypothekardadehen in Höhe von 1 4,4 Mill S aus­
haften, deren Zinsen den Mietern verrechnet werden. 

Geschäftsjahr 1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwa1cete) 1 47 1 47 1 47 147 1 47 

Wohnungen (Baubeginn) 

Wohnungen (Fertigstellung) 

in Mill S 

Bilanzsumme 7 3,3 70,4 74,9 66,5 69,2 

Bilanzgewinn 0,2 0, 1  0,2 0,1 1 ,5 
Gewinnausschüttung 
Wertpapiere 5,0 5 ,0 5,0 

Bankguthaben 1 4,4 14 ,5  9,1 8,7 1 2,5 

Eigenkapital 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 in Wohnbauten 

Fremdkapital 
in Wohnbauten 1 6,7 1 6,2 1 5 ,6 1 5 ,0 1 4,4 

(ohne begünstigte Darlehen) 

Der RH hat im November 1 994 die Gebarung der Gesellschaft überprüft .  
Die Prüfungsmitteilungen wurden im Februar 1 995 der überprüften Stelle 
sowie den der Überprüfung durch den RH unterliegenden Eigentümerver­
tretern zugemittelt .  Die Stellungnahmen der überprüften Stelle sowie der 
Eigentümervertreter langten zwischen März und Juni 1 995 im RH ein. 

Die Gesellschaft befindet sich im Alleineigentum der LAWOG, Gemein­
nützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterre ich, Genossen­
schaft mbH, Linz. 

2.1 Die Gesellschaft hatte zum Jahresende 1 993 rd 0,3 Mill S in  Wohnbauten 
veranlagt, verfügte weiters über Wertpapiere im Wert von 5 Mill S und 
Bankguthaben in Höhe von rd 1 2 ,5  Mill S, das Liquiditätserfordernis be­
trug dagegen rd 1 ,9 Mill S .  

2.2 Der RH bemängelte, daß, obwohl die Gesellschaft mit  Bankguthaben 
von 1 2 ,5 Mill S über ausreichend flüssige Mittel verfügte, zur Ausfinan­
zierung ihrer Wohnbauten Hypothekardarlehen in  Höhe von 1 4,4 Mill S 
aushaften, deren Zinsen den Mietern verrechnet werden. 
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Schlußbemerkung 

2 .3  Die Gesellschaft nahm die Kritik des RH zur Kenntnis und gab bekannt, künftig 
dem gemeinnützigen Auftrag Rechnung zu tragen. 

Im August 1 995 wurden Grundstücke gekauft und Eigenmittel für bereits begonnene 
Bauvorhaben bereitgestellt, so daß den Empfehlungen des RH entsprochen wurde. 

Auch die an der LA WOG beteiligten Gemeinden sowie das Land Oberb'sterreich 
schlossen sich der Meinung des RH an. 

3 Zusammenfassend vermerkte der RH, daß die Gesellschaft ohne 
betriebswirtschaftliche Notwendigkeit Gelder in Wertpapieren ver­
anlagt hatte, die sie aufgrund der Empfehlungen des RH nunmehr 
einer wohnungswirtschaftlich sinnvollen Verwendung zuführt. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Flughafen Wien AG; Rechte des Bundes 

Der mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wien abgeschlos­
sene Syndikatsvertrag beschränkte einseitig die Eigentümerrechte 
des Bundes. 

Da das BMF Teile der im Eigentum der Republik Österreich befindli­
chen Anteile an der Flughafen Wien AG veräußern wollte, beauftrag­
te es ein international tätiges Investmenthaus mit der Beratung. Der 
Verkauf mußte infolge des Einspruches der Miteigentümer Land Nie­
derösterreich und Stadt Wien zurückgestellt werden. Obwohl da­
durch die Tätigkeit des Investmenthauses vorzeitig und ohne kon­
kretes Ergebnis abgebrochen wurde, waren ein Honorar von rd 
3,4 Mill S und Barkosten von rd 160 000 S zu zahlen. 

Seitens des Bundes wurden der Flughafen Wien AG Grundstücke 
im Ausmaß von rd 9,5 Mill m2 zu einem Anerkennungszins von 
1 000 S jährlich zur Verfügung gestellt. Für die ab dem Jahr 1 987 
übergebenen Liegenschaften wäre gemäß dem Bundeshaushaltsge­
setz ein angemessenes Entgelt vorzuschreiben gewesen. Dieses hät­
te bis zum Jahr 1 994 rd 2 Mill S betragen. 

Dividende des Bundes 

Jahr in % des Grund- in Mill S 
bzw Stammkapitals 

1 984 9,75 59,0 

1 985 6,99 5 1 ,0 

1 986 3 ,0 1  22 ,0 

1 987 2 ,77 20,3 

1 988 4 , 1 1 30,0 

1 989 2 ,52  1 8 ,4 

1 990 2 ,74 20,0 

1991  3,43 25 ,0 

1 992 8 ,00 58,4 

1 993 8,00 58,4 

Der R H  überprüfte von September bis November 1 994 die Wahrneh­
mung der Rechte des Bundes als Miteigentümer der Flughafen Wien AG 
durch das BMF. Zu den im Mai 1 995 bzw Juni 1 995 zugegangenen Stel­
lungnahmen hat der RH im Juli 1 995 seine Gegenäußerung abgegeben. 
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Umwandlung der 
Gesellschaft und 
Börsegang 

Synd ikatsvertrag 

\'Vechselse i t ige 
Ü bernah msrt'chte 

Bestd l u ng des 
Vorstandes 

2 D i e  F l u ghafen W i e n  AG g i n g 1 ')l)..2  a u s  d e r  F l ughafe n  W i e n  B e t r i ebs­
,L;es m b H  hervor. Mit  der U m wa n d l u ng In e i ne A k t i engese l l schaft waren 
der Biirsegang der L J nterneh m u n g  und d i e  A usgabe j u nger A k t i e n  i m  
N o m i nalwert von 5 j ( )  M " I  S verbunden,  wod u rch s ich  das G r u n d kapi­
tal  d e r  L nt e rne h m u n,L; a u f ..2 M rd S erhi ihte .  Die  b i s h e r i gen A l l e i n e l ­
,L; e n t ü m er B u n d ,  Land N i ed e rösterre i c h  u n d  Stadt W i e n  ü bten i h r  Be­
zug srec h t  a u f  d i e  j u ng e n  A k t i e n  e i nverneh m l i c h  n i c h t  a u s ,  s o  d a ß  der 
A nt e i l  des B u ndes am Grundkap i tal  von 50 'X a u f  .">(l ,5 'X und jener von 
N i ed c ri istcrre i c h  bzw W i e n  v o n  j e  25 'Ir  auf j e  I tl , 2 5  '): z u rü c kg i ng . 
..27 'Ir des Gru nd ka p i ta l s  befi nden s ich sei t her  I m  BesI t z  privater A n leger. 

.u E n d e A p r i l  1 l) l) 2  sch lossen d i e  R e p u b l i k  Österre ich  ( B M Fl ,  das Land 
N i l'deriisterre!ch und d i e  Stadt \'Vien e i ne a ls  "Sy n d i katsvertrag" bezeich­
nete Vere i n barung zur  S i chcrste I l u ng e i nes e i n h e i t l ichen St i m m verhal tens 
i n der H a uptvc rsam m I u n g .  A u ch verei nbarten d i e  Sy n d i k atspartner für 
i h re A nt e i l e  wechselse i t ige Ü bernahmsrechte .  Sol l te e l fl Syndi katspartner 
A k t i e n vcrkäufe an D r i t t e  a u ß e r h a l b  des  S y n d i kats beab s i c h t l g e n ,  ver­
pfl ichtete er  s i c h ,  den Sy n d i katspartnern e in  Vorkaufsrecht e i n z u räu men . 
A l s  Ü bernah mspre i s  sol l te  auch bei  e i n e m  besseren Ü be rn ah msangebot 
e t  nes Dri ((en hiichstens " . . .  der Durchsc h n i  tr  der S u m m e  der Sch i u B k u rse 
der W It: ner Börse an den vorangegangenen 60 l3 i irsetagen,  an denen s ich 
effe k t i ve K u rsvorfäl le  ergehen habe n ,  . . .  " hezah l t  werden . 

. L� Der R H  vertrat d i e  Auffassu ng,  da!', d i e  i m  Synd i katsvertrag vere i n barten 
wechselse i t igen Übernahmsrechte den l landlungsspielrall m des B undes bei 
e i ner Veriiu Lkrung sei ner Antei le an der ] ; I llghafe n  Wien AG e i nschränk­
ten . 

5 . 3  Ndeh 1\ l/Iid'1 ein B;\IF ml/l lf ,Im (i!Jcn!a!.JIIlJreCbl I//eht d/lJgeiibl ZI erden /ll/d he­

iflbrille keine ii/lrr ddl C;·fJel!rchll!.lm bt h /f/{/I/Igebende ßClcbrdllKlmg der t:igm-
1 i/Iller/ie/ii/<: n IJJe. 

! . I Der Syndi katsvertrag sprach das Vorsch l agsrecht fü r j e  e i n  Vorstandsm i t­
gl ied dem Land l\' i cderösterreich Lind der Staclt Wien zu .  Die Syndi Katspart­
ner erkLirren,  auf die Liber ih ren Vorschlag gewiih l ten A ufsichtsratsm i tg l ie­
der e l l1zuwi rke n ,  da/.) die nam haft ,l!emachten Personen z u  Vorstiinden der 
C ; esel l schaft lwsteI l t  werden . Auch bei der Ahbc rufung der Vorstands m I t ­
gl ieder war s i n ngcllliiL\ vorzugehen .  

I m  J u n i  1 9l) 2  wäh lte d e r  A ufs ichtsrat a u fg r u n d  d e r  Vorschliige d e s  Lan­
des N l ed eriisterre ich u n d  der Stadt Wien d i e  b i s herigen Geschiiftsfü h rer  
ohne D i s k ussi ( )n zu Vorstandsd i rektore n .  

cL� N ach A ns i c h t  des R I  I s t e l l e n  Auswahl  u n d  Abber ufu ng von Vorstands­
m i tg l iedern zweI der wese n t l ichsten R echte deS Aufs i chtsrates e i ner  A k t i ­
engesel l schaft d ar, deren s ich der B und d urch d t·n  S y n d ikatsvertrag bege­
hen hat . Ü berd i es sah der R H  dadurch auch e i n  Span n ll ngsverhältn i s  zu m 
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Syndikatsvertrag 

Beauftragung einer 
Beratungs­
unternehmung 

Flughafen Wien AG; 
Rechte des Bundes 

Bundesgesetz vom 8. Oktober 1 982,  BGBl Nr 5 2 1 1 1 982,  das den Bund 
verpflichtet , im Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG dafür einzutreten, 
Vorstandsfunktionen ausschließlich aufgrund der Eignung der Bewerber 
zu vergeben .  

4.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die vom RH bemä"ngelte Bestimmung des Syndi­
katsvertrages eine Fortschreibung der Rechtsverhaltnisse der Gesellschafter zuein­
ander gewesen und habe die Rechtsstelltmg des Bundes nicht verschlechtert. 

4.4 Der RH entgegnete, das nicht an bestimmte Verfahrensregelungen ge­
bundene Vorschlagsrecht biete keine Gewähr für die Bestellung der best­
geeigneten Bewerber. 

5 . 1  Im Juli 1 993 informierte das BMF das Land Niederösterreich und die Stadt 
Wien, daß es eine Veräußerung von maximal 50 % der Anteile des Bundes 
an der Flughafen Wien AG erwäge. Verhandlungen gemäß den Bestim­
mungen des Syndikatsvertrages über die wechselseitigen Übernahmsrechte 
wurden nicht aufgenommen. 

Im Dezember 1 993 beauftragte das BMF das Investmenthaus lazard Bro­
thers & Co, London, den Aktienverkauf vorzubereiten. Für die Leistungen 
der Unternehmung waren eine Beratungsgebühr von 250 000 Pfund Ster­
l i ng (rd 4 , 3  Mi l l  S) sowie e i n  Barauslagenersatz b i s  zur Höhe von 
40 000 Pfund Sterling (rd 0,7 Mil l  S)  vorgesehen. Für getätigte Verkäufe 
aufgrund von Leistungen des Auftragnehmers war überdies noch eine im we­
sentlichen umsatzabhängige "Transaktionsprovision " vereinbart. 

Im März 1 994 lehnten das Land Niederösterreich und die Stadt Wien die 
vom Bund vorgesehene Veräußerung seiner Anteile ab. Da sich die Halrung 
der Miteigentümer auch nach einem Appell des Bundesministers für Finan­
zen, Dkfm Ferdinand Lacina, an den Landeshauptmann von Niederöster­
reich, Dr Erwin Pröll ,  und an den damaligen Bürgermeister von Wien, 
Dr Helmut Zilk, nicht änderte, stoppte das BMF das Privatisierungsvor­
haben und verhandelte mit  dem beauftragten Investmenthaus über die  
Abgelrung der zwischenzeitlich erbrachten Leistungen. Obwohl keine nen­
nenswerten Ergebnisse vorlagen ,  erhielt die Unternehmung ein Honorar 
von 200 000 Pfund Sterling (rd 3 ,4 Mill S). Dieser Betrag sollte im Falle 
der Veräußerung von Bundesanreilen an der Flughafen Wien AG mit  der 
gegebenenfalls fälligen Transaktionsprovision aufgerechnet werden. Über­
dies wurde ein Spesenersatz von rd 1 60 000 S zuerkannt. 

5.2 Da ein Aktienverkauf des Bundes des Einverständnisses der Syndikatspart­
ner bedurfte, vertrat der RH die Auffassung, daß vor einem Vertragsab­
schluß m i t  dem I nvestmenthaus die Zust immung des Landes Nieder­
österreich und der Stadt Wien hätte eingeholt werden müssen. 

5 . 3  Laut Stellungnahme des BMF seien die bezahlten 3 ,4 Mill S zur Ga·nze auf das 
im Zuge der Durchführung der Transaktion anfallende Honorar anrechenbar. 
Zwischenzeitlich haUen die Syndikatspartner dem Verkauf zugestimmt. Dieser 
werde voraussichtlich im Juni 1 995 erfolgen. 
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1 68 

Heistel lung von 
Grunostücken 

Schlußbemerk u ng 

S .  I Der R I I env l derre,  d l t, \crfrli hre lk'lll fuclg ung des I n n's rmel 1 (hauses hahe 
dem H u nd e i nen /lIsii r z l lchen A u fwand von m l fldestens �O ( )  ( )( )O S ( Z i n ­
, e n  a u s  d e r  \'()rL e i r i ,�en Za h l ung d es Honorars u n d  Barspesenl  veru rsac h r .  

6. 1 I m  .J u l i  l l)h(, sch l ossen das d a m a l i ,�e B u ndes m i ll i s ten u m  fü r Bauten u n d  
Tec h n  i k u nd d i e Fl u g hatl'l1 \X!i e n  Berr iehsges m h H  e l  nen Iks tcl mherr rag 
i iber a l l e  der  Republ  i k Österre i c h  I m  Bere i c h  des Fl ughafens ,�ehiirenden 
(�rundstücke, Berr iebsan lagen und sonsr l ,�en F i nr i c h ru ngen. Das Bestand­
verhii l rn is  begann rlic kwirkend im Augusr 1 9"i '5 und isr  bis Aug ust �( )'54 

u n k ü nd bar. Der Besrand / i ns berrug j ii h r l l ch I ( ) ( ) ( )  S.  Daneben harte d i e  
G ese l l schafr a l lerdi ngs noch wei tere Lei s r u ngen , w i e  d ie I nstand hal ru ng der 
vom B u nd ü bernom menen ( �ebiiude, zu erbringen und auch d ie Hiil fte der 
Pacllte ln n,lhnwn aus der C ; rasn urzung abzufü h rt'n .  

M i r  d e m  Besrandverrrag ü ber l i ef) d i e R e pu b l i k  ÖsrerrC i c h  d e m  \Xliener  
F l ug hafen C ; r u ndsrücKe im A us maß von ) 4()() �iP m � . D u rch Fbc h e n ­
z u kiiu k d es B u n d es m i r  a n s c h l l e L\en d e r  Ü be r la s s u n g  a n  d i e  F l u g ha fe n  
\Xlien AG erwe i rerte s i c h  d i e  �esa m te G ru n d s tü c ks fliehe b i s  E nd e  ] ()9 �  
a u f ') j l) l  () ] ') m � . D i e  Cr lwrg:lhen der  nach Ve rtrag sabsch l uß angeKauf'­
r e n  C ; r l l n d s r i i c K e  e r fo l g r e n  o h n e  Ve r r ragsa n p as s u n g ,  o b wo h l d e r  B e ­
srandverrrag für j e d e  A biind erung o d e r  E rg:inzung d i e  Sch r i ftform vorsah , 

6 . 2  D e r  R I  [ lxnüngel re ,  daJl C ; rundstüch i m  A u smclß v o n  r d  () M d l  m� o h ­
ne s c h r i fr l i c h e  G e n eh m i g u ng ii bng e lwn w u rd e n .  A u (� ru n d  hausha l rs­
rech t l icher  Vorsc h r i fren wiire fü r d i e C ; ru nus r üc k s ü be r l assu ngen ab d e m  
. Jahr  I ()I'P e i n  entsprechendes Enrgdt fes ( Zuserzen �ewescn . B I \  Jahrese n ­
de ] <)9 \ h ii((en s i c h  dad u rch M I l'te innahmen VOll [cl � M i l l  S e rgebe n .  

6. "  DaJ p,,\ l u ;\ zerl/ /c,' dll/ die dOll f)e,' ldl/dzt'/'I/'ax ::ligl'/(/Icltllegellde /\ /;.Ilc!JI. elell 

\FiClM' Flllglujlll /111 i'/{e!ltlic/lfll IlIftl'tJ.lC ::11 flirc!cl'I/. Er 11 111' de/bel' IIII/;eJtriltm. 

,/lid, die .I/Üh/, e/'lI '11l'!i"lIfll FI,/(!Jell ill clin Cl! VCl'trdg eill::!IIJt'::lebm. Fiil'lIIlldJe 

l\'{/c/ll l',i:�t' Iltn}' jedell! Grlltlclf/iickrel'l/ 'erli !nl/ ' CmndrliickJtall" dl .reien ::11 cJ1'­
/;eil'tllljl/ 'eIldl,� !!IId !1II:: 1I't'cklll{i!)i,� (/'Icbiellt'/!. Eim Vertrc/g,el)!iiJl::lIllg /i ,ire II{lCh 

;\ /;Jcblll/J .I,illll/icher C,"/'mzd,Iiick.'!iereilliglillgUi 1'()/:�en()lIIllle!1 !i O/'dOl. 

1111 ii/;I'/,�m Ihdie d"  l /! die 13eJtalldga/;ell t'1I!ge!J/llldmt' 1l,\ I F  die !lIIu!lgt'ltlll'bc 

C !)('rI"J ' !III,� ,�(Ilchlliigl. 

6.,1 Der R H  verhl ieb unrer  11 i nweis  auf das B undeshaushai  rsgeserz bCI sei ner 
A u ffassung,  daß ab d essen I n K raft r rete ll e in angemessenes E nt ge l t  vorz u ­
sehen gewesen wiire. 

7 Zusammenfassend empfahl ocr RH dem BMF, ourch Verhanolungen 
mit  dem Land Niederiisterreich uno der Stadt Wie n  oie o u rch oen 
Syndikatsvertrag gegebene Beschränku ng der Eigentü merrechte oer 
Republik Österreich zu beseit igen .  
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Eurostar Automobilwerk GesmbH, Wien 
Eurostar Automobilwerk GesmbH & Co KG, Graz 

Die Chrysler Austria GesmbH, eine Tochtergesellschaft der Chrys­
ler International Corporation, gründete gemeinsam mit der Steyr 
Daimler Puch Fahrzeugtechnik GesmbH, Wien, Anfang 1990 die 
Eurostar Automobilwerk GesmbH, Wien, und die Eurostar Auto­
mobilwerk GesmbH & Co KG, Graz. Ziel der beiden Unterneh­
mungsgründungen war die Herstellung von Chrysler-Minivans in 
Graz. Die Eurostar Automobilwerk GesmbH & Co KG übernahm 
die Errichtung und den Betrieb des Werkes, die Eurostar Automo­
bilwerk GesmbH fungierte als ihre Geschäftsführerin. Für den stu­
fenweisen Aufbau des Werkes waren 4,3 Mrd S veranschlagt. Bis 
Ende 1992 investierte die Eurostar Automobilwerk GesmbH & Co 
KG 2 ,8 Mrd S. 

Die Errichtung des Werkes wurde mit öffentlichen Mitteln geför­
dert. Ursprünglich waren für das gesamte Projekt Förderungsmit­
tel von 1 ,4 Mrd S vorgesehen. Durch Anpassung der Förderung an 
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft verringerte sich die 
Förderungsintensität Ende 1 992 von 33 % auf 14 %. Die maximale 
Zuschußleistung wurde unter Einbeziehung weiterer Investitions­
schritte, bei einem neu festgelegten Gesamtinvestitionsvolumen 
von 6,2 Mrd S, mit 892 Mill S begrenzt. Auf Basis der abgeänder­
ten Förderungsbedingungen nahm die Eurostar Automobilwerk 
GesmbH & Co KG Ende 1 992 402 Mill S in Anspruch. 

An den bei den Eurostar Gesellschaften waren die Chrysler Austria 
GesmbH und die Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik GesmbH 
zunächst zu gleichen Teilen beteiligt, wobei die industrielle Füh­
rung bei Chrysler lag. Mitte 1 992 übernahm rückwirkend zum Jah­
resbeginn die Chrysler Austria GesmbH die gesellschaftsrechtliche 
Mehrheit an beiden Gesellschaften. 

Errichtungs- und Anlaufphase: März 1 990 bis März 1 992 

Beginn der Testproduktion: Oktober 1 99 1  

Beginn der Serienfertigung: März 1 992 

Kennzahlen 1 994 

erzeugte Fahrzeuge (Minivans) 39 1 80 

Mitarbeiter (zum Jahresende) 1 283 
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170 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rahmenbedi n ­
gungen fü r d i e  
U nternehmungs­
grü ndungen 

1m vorj �ihrigen TB 1 99.) (S. 6) hat der R H  darüber beri chtet ,  daß er auf­

grund e i ner E ntsche id ung des Verfassungsgerichtshofes vom J u n i  1 99 1  

z u s tii n d l g  i s t ,  d i e  Gebarung d e r  E u rostar  A u to m o b i l w e r k  G e s m b H , 

Wi en ,  und der Eurostar Auwmobi l werk GesmbH & Co KG, G raz, von 

i h rer G rü n d u n g  A n fang 1 990 b i s  z u m ) () .  Apri l 1 99 2  zu überprüf e n .  

Demgemäß hat  der  R H  A n fang 1 99 '5  e i ne Gebarungsü berprüfung der 

beiden LI  n ternehmungen d urchgeführt .  

2 Die Stey r-Dai mler-Puch Fahrzeugtec h n i k  Gesmbl I ,  Wien, eine Toc hter­

gesel l schaft der Steyr-Dai m l er-Puch AG und der Cred i tanstal t-Ban kver­

e in ,  verhandelte ab M i tte 1 989 m i t  der Chrysler I nternaticmal Corporation 

über die Ü bernahme der Fert igung des C hrysler-M i nivans.  A u fg rund der 

g ut e n  A us l astu ng der  Steyr-Dai m ler-Puch Fahrzeugtec h n i k  GesmbH 

konnte sie das Vorhaben nicht i n  ihrem Werk verwirk l i chen . Die  Verhand­

l u ngsparrner besch l ossen deshal b,  das pf() Jekt als J o i n t  Ven t ure wei ter zu 

verfc ) lgen u n d  u n m i tte l bar neben der Steyr- Da i m ler-Puch fahrzeug­

tec h n i k  Ges m b H  e i ne Fertigu ngsstätte für den Chrysler-M i n ivan zu er­

richten und zu bet reiben. 

Im Dezem ber 1 9H9 sch lossen die Steyr-Da i m ler-Puch Fah rzeugtech n i k  

GesmbH u n d  d i e  Chrysler I nt ernational Corporation e i n e  erste Verei n ba­

rung über die Fertigung des Fahrzeuges. Die Verw i r k l i chung des Projek­

tes war aber in e i n e m  hohen Ausmal.\ vom E r l angen öffe n t l icher  Förde­

rungsm ittel  abhäng ig.  

) A u fg rund der  Verhand l u ngen m i t  d e r  Repub l i k  Österre i c h ,  d e m  Land 

Ste iermark und der  Stadt Graz erh i el t e n  die beiden Partner Ende J ä n ­

n e r  1 990 für das m i t  4 , '1  M rd S bez i fferte P rojekt e i ne Förderungszusage 

ü b e r  1 , 4 M rd S ( Re p u b l i k  Ös t e r re i c h  8 6 7  M i l l  S, Land S t e i e r m a r k  

·-13 .) M i t l  S ,  Stadt G raz 1 ) 0 M i tl S ) .  Die  Fiirderungsgeber erhofften s ich  

d a m i t  g ü n s t i g e  A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  S t r u k t u r  d e r  österre i c h  i sc h e n  

Wirtschaft i m  Bereich hochentwicke l ter Tech nologien u nd a u f  d i e  Schaf­

fung zusätzl icher q ual i fi z ierter A rbe itsplät ze i n  G raz . Gle ichze i t i g  wol l ­

ten s i e  d ie  Wirtschaftsstruktur des Landes Steiermark verbessern u n d  vor­

rangige vol kswi rtschaftl iche und sozialpo l i t i sche Ziele förder n .  

Die  Fiirderungsvere inbarung s a h  i n  d e n  beiden ersten A usbaustufen I nve­

st i t i onen in Höhe von 2 , 1  M rd S vor. \Xlegen höherer Verkaufserwartun­

gen sei tens Chrysler und wegen der guten Beschäft ig ungslage der  Steyr­

Da l m l e r-Puch fahrzeug tec h n i k  G e s m b H  wurde das Werk d u rc h  das 

Vorziehen e i ner  wei teren A usbaustufe für e i n e  größere Kapazi t1it ausge­

leg t .  Dad u rc h  erhöhte  s i c h  d i e  I n ves t i t i o nssum m e  der Startph ase auf  

2 , 7  M rd S,  wobei Förderu ngen von H92 M i l l  S vorgesehen ware n .  

,-; I m  Septem ber 1 990 nahmen d ie  Chrysler I n ternational Corporation ul1(er 

E i n bezieh ung i h rer  Tochtergesel lsc haft ,  der Ch rysl e r  A ustr ia  Ges m b H ,  

u nd d i e  Steyr- Da i m l e r- P u c h  Fahrzeugtec h n i k  Ges m b H  e i n e  Fei nab­

s t i m m ung i h rer Zusam menarbeit vor. 
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Anpassung an 
Bestimmungen der 
Europäischen 
Gemeinschaft 

Gesellschafts­
rechtliche 
Entwicklung 

12 TB 

Eurost r Aut ob .. . rk 

5 Die Entscheidung, das Werk von vornherein auf eine größere Jahrespro­
duktion auszulegen, führte zu erheblichen Umschichtungen bei den ein­
zelnen Investitionsteilen. 

Die Förderungsgeber erachteten die Investitionsänderungen im Hinbl ick 
auf die Größe und Komplexität des Projektes, der beschleunigten Pla­
nungs- und Durchführungsphase sowie insbesondere im Hinblick auf die 
grundlegende Wahrung der primären Zielsetzung der Förderungsvereinba­
rung, nämlich der Errichtung eines möglichst eigenständigen Assembling­
werkes, für vertretbar. Da sie die mit der Förderung verbundenen sekun­
dären Ziele wie Beschäftigungsverpflichtung, inländische Wertschöpfung 
und Produktabnahme als erreichbar beurteilten, nahmen sie die Änderun­
gen des Investitionsplanes zur Kenntnis. 

6 Nach Auslieferung der ersten Fahrzeuge in Staaten der Europäischen Ge­
meinschaft wurde Österreich, unter Hinweis auf einen möglichen wettbe­
werbsverzerrenden Charakter der Förderungen ,  die Zurückziehung der 
Zol lfreiheit angedroht. Zur Vermeidung dieses Nachteiles wurden Ver­
handlungen zwischen Vertretern der Förderungsgeber, der betroffenen 
Unternehmungen und der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
aufgenommen, die im November 1 992 zu einer Senkung der Förderungs­
intensi tät von 33 % auf 1 4  % führten. Demgemäß verringerte sich die 
Zuschußleistung für die bisher getätigten Investitionen im Ausmaß von 
2 ,8  Mrd S beträchtlich und es mußten Förderungsmittel in Höhe von 
490 Mill S zurückerstattet werden. Diese Mittel können bei Zusatzinve­
stitionen über 3 ,4 Mrd S in Anspruch genommen werden . Zugesagte 
Förderungen über 5 38 Mill  S gingen aber der Eurostar Auromobi lwerk 
GesmbH & Co KG infolge der Anpassung der Förderungsbestimmun­
gen verloren. 

Die Förderungsmittel bel iefen sich E nde 1 993 auf 404 Mill  S. Unter 
Berücksichtigung der für die Umstellung auf das Fahrzeugmodell 1 996 
vorgesehenen Investit ionen über 1 , 5 Mrd S könnten die Förderungen 
5 30 Mill S erreichen. 

7 Zur Verwi rk l ichung des Projektes  g ründeten d i e  Chrysler  Austria 
GesmbH und die Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik GesmbH im 
März 1 990 zu  j e  50 % die Eurostar Automobilwerk GesmbH, Wien. Diese 
Gesellschaft trat in die neu gegründete und von den beiden Partnern eben­
fal l s  zu g le ichen  Tei l e n  übernom m e ne E u rostar  A u tomobi lwerk 
GesmbH & Co KG, Graz , a l s  Komplementär mit  der  ausschließlichen 
Funkt ion e ines Geschäft sführers e i n .  Die  Eurostar Automobi lwerk 
GesmbH & Co KG war für die operative Umsetzung des Projektes und für 
die Fertigung des Minivans verantwortlich. Sie begann im Oktober 1 99 1  
mit der Testproduktion von Minivans. I m  März 1 992 waren die Investitio­
nen noch nicht abgeschlossen. Dennoch wurde die Produktion schrittweise 
auf die Auslastung der ersten Schicht hochgefahren. Ende April 1 992 be­
schäftigte die Gesellschaft 7 1 8  Mitarbeiter. 

1 7 1 
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1 72 

P rojekt­
durchführung 

F i nan zielle 
Entwick l ung 

P rojek tkontrol le  

Ende J U I1 I  hzw A n LlI1g J u l i  I t)l)� trar  d l t' Sreyr- Da l m ler-PlIch hlh rzeug­
rec h n d ,  Gesm h l i Gesclüfrsant e d e  von je  I ( ) ( )O ( )  S '1 11 der E urosrar A uto­
ll10hd werk C e s m h H  und an dn E u rosLlr A u tomobi lwerk C ies m h l  [ "'­
Co KCi rückw i rkend z u m  I .  J iinnLT 1 I}l)]. an ehe Chrysler Austf la  Gesmbl [ 
ab. 

H F ü r  d i e  Erric h ru ng u n d  den Betrieh des neuen Werkes h a t te d i e  E u rostar 
A ll to m o h d werk C i c s m h H  "'- Cu K C �  e i n e  R e i h e  v o n  ba u lw h i i rd l i c h e n , 
wassnrl'c l l t l l c h c n  u n d  g e we rberec h t l i c h l' n  I:k w i l l i g u ng e n  e i n z u h o l e n .  
Das E rlangen d u  Geneh m i g u ngen e r w i es s i c h  a u (\.; r u n d  d e r  G röJ)e u n d  
K o m p l e x i t ä t  d e s  P ro J e k t es a l s  w e i t a u s  s c h W i er iger  u n d  l a n g W i e r iger a l s  
u rsprLin,L; l i c h  l' fwarret . 

D i e  E u ro s r a r  A ur o m ob i l werk G e s m b l l "'- Co KC; sch l o ß  das P ro J e k t  
i m  v o rges e h e n e n  U m fa ng l l)l)� a h .  D a  d i e  G esel l sc h a ft aussc h l i dl l i c h 
nach K lindenw lü1schen fe rt igtt ,  best,l I1d k e i n  Lager an u n verkauften A u ­
tos . Der E rfo lg d e s  M i n l V'lI1S ze igte s i c h  a n  d e m  v o n  2 0  (X ( 1 Il1 I .  H a l b­
j a h r  I l)() ,, )  a u f  26 (Ir ( i m  I .  H a l b j a h r  I l)l) ! )  gest legenen Markta n t e i l  des 
Fa h rzell ,L;es i n  E lI ro l'a ( o h n e  G roJ) hf l tan n i en ) .  M i r  dem ab I [ e rbsr I l)') 'i 
erzeugten,  \'ii l l i g  ncu konz i p i erten Fah rzeug sol l e i n e  erhe h l iche  Verl1l'sse­
rung der Verkaufszahlen erre i ch t werden . 

<) D i e  lkm Li h u ngen der G ese l l schaft u m  den Ll m wel tschU ( L  anerkannte der 
M a g i s t rat  G raz I ')l) f d u rc h  A usze i c h n u ng a l s  " ( j Llzer  Ö k o p rofi t-Be­
tr ieb " .  

1 0  E nt s prechend der  Verei n baru ng vom Septem ber I ')l)() ste l l ten  d ie Gese l l ­
schafter  z ur F i n 'l I1 z iefll ng des Pro J e k res b i s  E n d e  1 ')') 1  E i gen m i t re l  von 
i nsgesa mt on 1 n,I I i I  S ZlI r Verfügung . 

D i e> ( )perat ive Gese l lschaft, nii m l ich d i e  E u rostar A u to mobi l werk GesmbH 
& Co KG , m u ßte b i s  A pri l 1 l)') 2 ,  som i t  wii h rend der  E rr i c h t u ngs- und 
A n l au fphase d es neuen Werkes, hohe Verl uste h i n nehmen,  welche d ie Ka­
p i ta l e i n lagen der be iden Cesel lschafter stark schmälerte n .  

D e r  Gese l l sc haft i s t  e s  i n  den tdgenden J a h ren ge l u ngcn , d i e A n l a u fver­
l uste zur Giinze d u rch Gew i n n e  a u fzufangen . Darüber h i naus kon n te d i e 
LI merneh m u n g ,  t ro t z  der sch weren K r i se eiLT  A u tomob i l  I nd usrr ic  i n den 
J a h ren I ')l) '::' u n d  I ')')4 , I h re E rt ragslage stark verbessern und dam i t  e i n e  
ZlI fflcdenste l l e nde E igenkapi t a l aussta ttu  ng erre ichen .  

1 1  D i e  E u rostar A u to mob i l werk Ges m b H  & Co KC sttzte wäh rend der E r­
r i c h t u ngsphase neben d e m  eigenen beg l e i tenden Pro j e k t-Collt rol l i n,\.; für 
d i e  B a u ü herwach u n g  e i n  A rc h l tekte n b li ro u n d  fü r d i e  Koord i na t i on , Pla­
n u ng u nd fl hcrwac h u ng des Projek tes zwei I mernat iona le  Beratu ngs u n ­
tern e h m u ngen e i n .  

E msprec h e n d  der Fiird eru ngsvere i n ba r u n g  ( I ')l) ( )  h a t t e n  d i e  R e p u b l i k  
Österre i c h ,  das Land Steiermark u n d  d i e  Stadt Graz d i e  F i nanzierungsga­
ram i e  Ges m b H  m i t  der übergeord neten Kontrol l e  betreffend E i n ha l tu ng 
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Zusammenfassende 
Beurteilung 

Schlußbemerkung 

Eurostar Auto obilwerke 

der Förderungsbestimm ungen beauftragt .  Ihre Kontrol lmechanismen 
wurden in  einer ergänzenden Förderungsvereinbarung ( 993) verfeinert. 

Aufgrund der Förderungsvereinbarungen erstel l te eine österreich ische 
Wircschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft die J ahresab­
schlüsse der beiden Eurostar-Gesel lschaften und überprüfte die Richtig­
keit ,  Ordnungsgemäßheit und Vollständigkeit der projektbezogenen In­
vestit ionsausgaben .  Ihre Berichte wurden vereinbarungsgemäß an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften weitergeleitet. 

1 2  Mit der Errichtung und dem erfolgreichen Betrieb eines Assemblingwer­
kes für Chrysler ist es gelungen, den Standort Graz für internationale Au­
tomobilhersteller interessant zu machen . 

Der Eurostar Automobilwerk GesmbH & Co KG ist es gelungen, die 
für die Produktion vorgegebenen Qualitätsrichtwerte bei weitem zu über­
treffen und bei Chrysler eine führende Rolle zu erreichen. Das damit ver­
bundene hohe Ansehen sollte mithelfen, den guten Ruf österreichischer 
Unternehmungen im Ausland zu stärken und sie als verläßliche, hoch­
qualifizierte und kompetente Automobilhersteller vorzustellen. 

Im Jahre 1 994 hat die Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik GesmbH 
mit der Fertigung des Jeep Grand Cherokee begonnen. 

Das hohe Ausbildungsniveau der österreichischen Fachkräfte, verbunden 
mit konzerninternen Schulungsmaßnahmen in den amerikanischen Ferti­
gungsstätten von Chrysler, sollte dazu beitragen,  diesen großen amerika­
nischen Automobilhersteller an Österreich zu binden. 

Mit der Aufnahme der Produktion und dem weiteren Ausbau zum Zwei­
schichtbetrieb war ein guter Beschäftigungseffekt für den Grazer Groß­
raum verbunden. Der ursprünglich erhoffte personelle Abgleich mit der 
Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik GesmbH zum Ausgleich von Be­
schäftigungsschwankungen konnte hingegen nur zum kleinen Teil  ver­
wirklicht werden.  

Die Eurostar Automobilwerk GesmbH & Co KG verfolgte seit  ihrer 
Gründung die Strategie, sich selbst auf ihre eigencliche Kernaufgabe der 
Autofertigung zu konzentrieren und alle anderen, damit nicht unmittel­
bar verbundenen Aufgaben systematisch an Dritte auszulagern. Dafür be­
diente sich die Unternehmung hochqualifizierter Spezialunternehmungen 
und bewirkte dort einen erheblichen zusätzlichen Beschäftigungseffekt. 

1 3  Wegen der Mitte 1 992 erfolgten mehrheitlichen Privatisierung der 
beiden überprüften Gesellschaften unterliegen s ie ab diesem Zeit­
punkt nicht mehr der Prüfungszuständigkeit des RH. 
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ÖRAG Österreichische Realitäten AG, 
Wien - Palais Harrach 

Im April 1 990 erwarb die CA-Immobilien Development AG, eine 
Tochtergesellschaft der Creditanstalt-Bankverein AG, das Palais 
Harrach. 199 1  ging das Palais an die ÖRAG Österreichische Reali­
täten AG, eine andere Tochtergesellschaft der Creditanstalt, über. 

Der Kauf des Palais im April 1 990 erfolgte in einer äußersten Hoch­
preisphase, die im Zusammenhang mit der damals in Wien geplan­
ten Weltausstellung stand. Dementsprechend war der Kaufpreis 
hoch, laut Gutachten jedoch marktgerecht. Nicht lange zuvor wäre 
das Palais Harrach weitaus billiger zu kaufen gewesen. 

Die Creditanstalt genehmigte den Kauf an hand einer Berechnung, 
die trotz der niedrigen Rentabilität nur Fixwerte für die Revitalisie­
rungskosten und für die Mieterlöse enthielt. Angesichts der stärker 
gestiegenen Investitionen und der stark gefallenen Mieterlöse konn­
te die erwartete, ohnedies niedrige Rentabilität nicht erreicht wer­
den. In späteren Wirtschaftlichkeitsrechnungen setzte die ÖRAG 
auch keine Zinsen mehr an. 

Insbesondere durch den Architekten verursachte Verzögerungen 
führten zu einer verspäteten Fertigstellung und dementsprechend 
zu hohen Mehrkosten. 

Bei der Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit der Revitali­
sierung des Palais Harrach hatte jener Anbieter Wettbewerbsvorcei­
le, der zuvor die Leistungsbeschreibungen erstellt hatte. Zusatzauf­
träge wären unter Wettbewerbsbedingungen zu vergeben gewesen. 
In einigen Fällen wäre ein weiterer Kreis von einzuladenden Bietern 
angebracht gewesen. 

Revitalisierungskosten (ohne Kapitalkosten): 

Etwerb des Revitalisierungsobjektes 

Herstellungskosten 

Terminübersicht: 

Erwerb des Revitalisierungsobjektes 

E inreichung der Pläne 

Abänderung des Projektes 

Baubeginn 

Endtermin des Revitalisierungsprojektes 

222 Mill S 

360 Mill S 

April 1 990 

Februar 1 99 1  

September 1 99 1  

März 1 992 

August 1 994 
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1 76 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Erwerb des 
Palais Harrach 

Der RH überprüfte im November und Dezember 1 994 die Gebarung der 
ÖRAG Österreichische Realitäten AG (ÖRAG), ei ner Tochter der Cre­
ditanstalt-Bankverein AG, bezüglich des Projektes Palais Harrach . Zu 
den im Mai 1 995 übermittelten Prüfungsmittei lungen nahm die Unter­
nehmung im Juli bzw August 1995 Stellung. 

2. 1 Ein Privater erwarb im März 1 989 von der Gemeinde Wien das Palais Har­
rach um 62 Mill  S. Im April 1 990 kaufte die CA-Immobil ien Develop­
ment AG die Projektgesel lschaft Palais Harrach um 222 Mil l  S (ein­
schl ießl ich Nebenkosten) .  Die Käuferin mußte den Architekten ,  die 
Auflagen der Gemeinde Wien und die bei den bereits vergebenen Bau­
aufträgen eingegangenen Verpflichtungen übernehmen. Sie änderte die Ge­
seIlschaftsbezeichnung der Projektgesellschaft in Palais Harrach Develop­
ment GesmbH. Im Juni 1 99 1  übernahm die ÖRAG die Abwicklung aller 
Projekte der Käuferin und ein halbes Jahr später auch die zugehörigen 
Projektgesellschaften. 

Der Kauf durch die CA-Immobi l ien Development AG erfolgte in einer 
Hochpreissituation;  al lerdi ngs hat ein in der Kaufphase beigezogener 
Gutachter dem Projekt Marktgerechtigkeit bescheinigt . Aufgrund einer 
Volksbefragung im Mai 1 99 1  kam es zur Absage der in Wien geplanten 
Weltausstel lung ,  worauf s ich die Liegenschaftspreise rückläufig ent­
wickelten. 

2.2 Nach Ansicht des RH war der Zeitpunkt eines günstigen Erwerbes des 
Palais Harrach versäumt worden . Die Möglichkeit eines späteren allge­
meinen Preisrückganges am Liegenschaftsmarkt wurde von der Käuferin 
nicht berücksichtigt, so daß die geplante Rentabilität des Projektes in der 
Folge tatsächlich nicht mehr zu erreichen war. 

Investitionsrechnungen 

Darstellung 
des Risikos 

3. 1 Der von der Creditanstalt genehmigte Antrag zum Kauf des Palais Har­
rach um 200 Mill  S bis 220 Mil l  S sah - je nach Kaufpreis - eine 
Rentabilität im ersten Jahr der Vollvermietung von 3,7 % bis 3 ,9 % vor. 
Die damals vorgelegte Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigte bei 
den Herstellkosten und den Mieterlösen allerdings jeweils nur einen fixen 
Ansatz ohne Bandbreiten. 

Dadurch waren weder die Kostenrisken aus der noch unvollständigen Pla­
nung und aus den noch fehlenden Behördengenehmigungen noch das 
Mieterlösrisiko in die Wirtschaftlichkeitserwartung eingeflossen. Allein 
eine Erhöhung der Baukosten und eine Verringerung der Mieterlöse um 
nur jeweils 1 5  % hätten eine Verschlechterung der im Kaufantrag ange­
gebenen Rentabi l i tät auf etwa 3 ,0 % ergeben, oder der Kaufpreis hätte 
bei Beibehaltung der angestrebten Rentabil ität von etwa 3 ,8 % um mehr 
als 1 00 Mill  S niedriger liegen müssen . Die präliminierten Herstellko­
sten werden jedoch voraussichtlich um mehr als ein Fünftel überschritten 
und die geplanten Mieterlöse um etwa ein Fünftel unterschritten werden, 
was entsprechend der Wirtschaftlichkeitsrechnung anläßlich der seiner­
zeitigen Kaufentscheidung eine Rentabi l ität von 2 ,8 % ergibt. 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 183 von 348

www.parlament.gv.at



Investitionsrechnungen 

Kapitalkosten 

ÖRAG Osterreichische Realitäten AG, 
Wien - Palais Harrach 

3.2 Der RH kritisierte, daß es der im Sommer 1 99 1  ausgeschiedene Vorstand 
der CA-Immobilien Development AG verabsäumt hatte, der Konzern­
spitze die bestmögliche Information zu l iefern. Aber auch die Creditan­
stal t hätte sich angesichts der hohen Projektkosten und der n iedrigen 
Rentabi l ität nicht mit einer so einfachen, die möglichen Ungewißheiten 
nicht berücksichtigenden Investitionsrechnung zufrieden geben dürfen. 

3.3 Laut Mitteilung der ÖRAG habe sie im Frühjahr 1 995 die Zusicherung für 
Subventionen bis zu 30 Mill S in den niichsten Jahren erhalten, wodurch sich die 
Rentabilitiit auf 2,9 % verbessern werde. 

3.4 Auch diese Rentabilität war nach Ansicht des RH noch sehr bescheiden. 

4 . 1  Die  Käuferin setzte in ihrer nach dem Erwerb erstell ten Wirtschaft l ich­
keitsrechnung für sämtl iche Projektkosten eine Verzinsung bis zur vor­
aussichtlichen Inbetriebnahme an. Hingegen belastete der Vorstand der 
ÖRAG in den Meldungen an den Aufsichtsrat vorerst nur die gesamten 
Herstel lkosten und e inen Tei l  des Kaufpreises m i t  Zinsen . Ab Okto­
ber 1 992 berücksichtigte die ÖRAG keine Zinsen mehr. 

4.2 Der RH kritisierte die bis Oktober 1 992 tei lweise und danach gänzlich 
unterlassene Erfassung der Kapitalkosten. 

4.3 Laut Stellungnahme der ÖRAG härten die ursprünglichen Annahmen eine Fremd­
finanzierung gerechtfertigt. Nach Übernahme des Projektes habe die ÖRAG aber er­
kannt, daß die Revitalisierung von denkmalgeschützten Gebäuden nur mit Eigen­
mitteln maglich wäre. Dementsprechend habe sie ab 1 992 keine Bauzinsen eingesetzt. 

4.4 Der RH entgegnete, Zinsen soll ten auch bei Eigenmitteln berücksichtigt 
werden. 

Projekt- und Bauabwicklung 

Beginn der 
Revitalisierung 

Zeitliche 
Verzögerungen 

5 Die unter den Voreigentümern des Palais  Harrach ab Oktober 1 987 
durchgeführten Studien und Planungen mündeten im Oktober 1 989 in  
eine erste Einreichplanung für ein Revitalisierungsptojekt. Nach Über­
nahme des Palais durch die CA-Immobil ien Developmenr AG wurde bis 
Spätherbst 1 990 e ine geänderte Einreichplanung des Gesamtprojektes 
ausgearbeitet . Der Terminplan vom Mai 1 99 1  sah die Projektdurchfüh­
rung durch einen Generalunternehmer bis Ende 1 992 vor. 

Erste Baumaßnahme war die noch vom Vorbesitzer im Herbst 1 989 be­
gonnene Instandsetzung der Fassade Freyung. Ab Herbst 1 990 wurden 
die für einen eigentlichen Baubeginn notwendigen Abbruch- und Repa­
raturarbei ten durchgeführt . 

6. 1 Der weitere Verlauf des Ptojektes führte zu großen zeitlichen Verzögerun­
gen. So überarbeitete die ÖRAG nach der Übernahme das Projekt, was 
etwa drei Monate dauerte. Die weiteren großen Verzögerungen waren im 
wesentlichen auf den Architekten zurückzuführen. Bereits Ende 1 99 1  war 
die kritische Lage bei der für den Außenabschluß des Gebäudes wichtigen 
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1 78 

Projekt- und Bauabwicklung 

Endtermin der 
Revitalisierung 

Leistungsbeschaffung 

Vorberei tende 
Bauarbeiten 

Ausschreibung bekannt. Die Hauptarbeiten des Baumeisters konnten erst 
Anfang März 1 992 ,  also fünf Monate nach dem Baubeginn,  begonnen 
werden .  Bald danach ergaben sich weitere Terminschwierigkeiten, weil 
der Architekt Ausführungsunterlagen nicht rechtzeitig erstellt hatte. Im 
Juli 1 992 berichtete die Geschäftsführung der Projektgesellschaft dem 
Vorstand der ÖRAG, daß der Fertigstellungstermin Ende 1 993 aus aus­
schließlich beim Architekten liegenden Gründen gefährdet sei. Auch die 
vom Architekten geplanten Wohnungen wiesen vorerst schwer verrniet­
bare Grundrisse auf; die ÖRAG mußte das Problem selbst lösen, wodurch 
sich der Rohbau des Dachgeschosses um fünf Monate verzögerte. 

6.2 Der RH bemängelte, daß die ÖRAG den durch den verzögerten Baube­
ginn gewonnenen Zeitraum nicht ausreichend zur Erarbeitung der Aus­
führungsunterlagen genutzt hatte. Auch war der Anstoß zur Um planung 
der Wohnungen erst sehr spät erfolgt. Insgesamt hatte der Architekt in  
vielen Einzelpunkten die vereinbarten Termine nicht eingehalten, woraus 
der ÖRAG ein mit Mehrkosten verbundener Bauverzug entstand. 

7 . 1  Mit der Bauunternehmung war das Projektende mit 5 .  November 1 993 als 
Pönaletermin vereinbart. Aufgrund der Umplanung der Wohnungen und 
der weiteren, vor allem beim Architekten gelegenen Terminschwierigkeiten 
wurde der Endtermin immer wieder verschoben. Die Baubegehung Ende 
August 1 994 ergab eine umfangreiche Liste von noch fertigzustellenden 
Arbeiten. Auch im November 1 994 waren noch Restarbeiten im Gange. 

7.2 Aus der Verzögerung seit dem Pönaletermin von mehr als einem dreiviertel 
Jahr entstanden der ÖRAG Mehrkosten. Allein die Abrechnung der Bau­
unternehmung wird durch die Verlängerung der zeitgebundenen Baustel­
lenkosten einen Mehraufwand von 4 Mill S ergeben.  Der RH empfahl, die 
für die Bauzeitverlängerung maßgeblichen Gründe sowie deren Verursacher 
zu erheben und Schadenersatz einzufordern. 

7.3 Laut Stellungnahme der ÖRAG werde sie dem Vorschlag des RH Rechnung tragen. 
Der Anwalt der Gesellschaft sei bereits beauftragt, die Schadenersatzansprüche ge­
genüber dem Architekten zu prüfen. 

8. 1 Die Abbrucharbeiten wurden 1 990 nach einer beschränkten Ausschrei­
bung einer Bauunternehmung um 2 ,6 Mill S zugeschlagen. Bis Juli  1 99 1  
erhielt sie freihändig Zusatzarbeiten um 7 , 1  Mill S .  

8.2 Nach Ansicht des RH wären derart umfangreiche Zusatzarbeiten zumin­
dest beschränkt auszuschreiben gewesen. 

8.3 Laut Stellungnahme der ÖRAG werde sie künftig den Empfehlungen des RH 
Rechnung tragen. 
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Leistungsbeschallung 

Baumeisterarbei ten 

Sicherung des 
Wettbewerbes 

Restaurierung 

ÖRAG Österreichisch Realitat n AG, 
Wien - Palais Harrach 

9. 1 Ab November 1 990 erarbeitete die bereits mit den Abbrucharbeiten beauf­
tragte Bauunternehmung für die meisten Bauteile des Revitalisierungspro­
jektes mit  A ngebotspreisen versehene Leistungsbeschreibungen.  Nach 
Übernahme des Palais Harrach durch die ÖRAG wurde das vorgesehene 
Verfahren zur Beauftragung der Baumeisterleistungen - nämlich Erstel­
lung des Angebotes durch den Bauunternehmer und Prüfung dieses Ange­
botes durch den Architekten - gestOppt und der Weg einer beschränkten 
Ausschreibung gewählt.  In der Folge erstellte der Architekt das Leistungs­
verzeichnis .  Er verwendete dabei die bereits vorl iegenden Leistungsbe­
schreibungen als Grundlage seiner Arbeit. Nach Prüfung der Angebote und 
Aufklärung einzelner Detailfragen stel lte sich schließlich jene Bauunter­
nehmung als Bestbieter heraus, welche infolge ihrer Tätigkeit mit der Bau­
stelle bereits vertraut war und die ersten Leistungsbeschreibungen erstellt 
hatte. Die Auftragssumme betrug 74 Mill S .  

9.2 Der RH verwies kritisch auf den Vorteil der planenden Bauunterneh­
mung aus der Erstel lung des seinerzei t igen Leistungsverzeichnisses bei 
ihrer späteren Angebotslegung. Er empfahl, künftig von vornherein den 
Kreis der Planer und der Ausführer streng zu t rennen . Weiters wären 
künftig derart große Aufträge im offenen Verfahren, also über öffentliche 
Ausschreibungen, zu vergeben .  

10. 1  Bei der Ausschreibung für die Instandsetzung der Fassadenelemente aus 
Naturstein (3 ,0 Mill S) waren fünf Tei lnehmer aus dem Großraum Wien 
und ein Teil nehmer aus Oberösterreich eingeladen. Bei einer ein Jahr da­
nach stattgefundenen Ausschreibung (3,7 Mill S) wurden vier weitere Un­
ternehmungen aus dem Großraum Wien und eine Unternehmung aus 
dem Waldviertel eingeladen. 

10.2 Der RH empfahl ,  zwecks Ermittlung des Bestbieters grundsätzl ich öf­
fentlich, jedenfalls aber über den GtOßraum Wien hinaus, auszuschreiben. 

10.3 Die Unternehmung sagte dies zu. 

1 1  Bei den vom RH durchgesehenen Unterlagen über die Vergabe der Re­
staurierung (30 Mill S) der kunsthistorisch wertvollen Prunkräume im er­
sten Stock ergab sich, daß unter den Randbedingungen dieser Beauftra­
gungen, wie etwa der Abstimmung der gesamten Leistungen mit  dem 
Bundesdenkmalamt ,  der Leistungsfähigkeit der anbietenden Unterneh­
mungen und einem äußerst ei ngeschränkten Kreis von Anbietern , die 
überprüfte Gesellschaft im wesentlichen die wirtschaft l ichste Vergabe 
dieser Arbeiten erreicht hatte. 
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1 80 

Schluß­
bemerkungen 

1 2  Für den konkreten Gebarungsfall Palais Harrach empfahl der RH, 
die maßgeblichen Gründe für die Bauzeitverlängerung sowie deren 
Verursacher zu erheben und dementsprechend Schadenersatz ein­
zufordern. 

Für künftige ähnliche Bauvorhaben gab der RH zusammenfassend 
folgende Empfehlungen: 

( 1 )  Bei hohen Projektkosten und insbesondere bei einer erwarteten 
niedrigen Rentabilität wären mögliche Ungewißheiten der Wirt­
schaftlichkeitserwartung besonders eingehend darzustellen. 

(2) Auch bei einer Finanzierung durch Eigenmittel sind bei allen 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen Zinsen zu berücksichtigen. 

(3)  Die Erstellung von Leistungsverzeichnissen sollte nicht durch 
mögliche spätere Anbieter erfolgen. 

(4) Grundsätzlich wäre bei Vergaben eine Erweiterung des Anbie­
terkreises anzustreben, sei es durch öffentliche oder beschränkte 
Ausschreibungen mit größerem Teilnehmerkreis. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechts- und Eigen­
tumsverhältnisse 

U nternehm ungs pol i tik 

Allgemeines 

H. Schu & Co Spezial-Abbruch­
unternehmen GesmbH, Wien 

Die Unternehmung ist seit 1 972 im Konzern der Universale Bau 
AG für Abbrucharbeiten zuständig. 

Der RH vermißte ein längerfristiges Unternehmungskonzept sowie 
die Klärung der Standortfrage. 

Die Belange des Umweltschutzes werden für die wi rtschaftliche 
Lage der Unternehmung immer bedeutsamer. Das Fehlen eigener 
Deponiemöglichkeiten sowie die Anwendung eines in Österreich 
nicht zugelassenen Verfahrens zur Asbestentsorgung war wirt­
schaftlich ungünstig. 

1 988 1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

in Mill  S 

Umsatz 24,3 22,0 35 ,5 75 ,3 52 ,2 59, 1  

Ergebnisabfuhr +0,6 -2,3 0,0 +23 ,8 -8,0 -32 , 1  

zum Jahresende 

Personalstand 37 32 4 1  6 1  65 56 

Der RH überprüfte von Mai bis Jul i  1 994 erstmals die Gebarung der 
H. Schu & Co Spez ial-Abbruch unternehmen Gesm bH . Zu den i m  
Apri l 1 995 übermi ttel ten Prüfungsm i ttei l ungen nahm die Unterneh­
mung im Mai 1 995 Stel lung. 

Die Überprüfung umfaßte im wesentlichen die Jahre 1987 bis 1 993. 

2 Das Stammkapital der 1 952  gegründeten Gesel lschaft beträgt 5 Mil l  S .  
S ie  kam 1 972 in den Konzern der Universale Bau AG und i s t  seit 1 987 
ei ne ihrer Tochterunternehmungen. 

3 Die Belange des Umweltschutzes werden für die überprüfte Unterneh­
mung immer bedeutsamer. Die technischen Ansprüche an Abbruchver­
fahren und Entsorgungen steigen; kostengünstige Deponiemäglichkeiten 
werden immer entscheidender für den wirtschaftl ichen Erfolg. 
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1 82 

Unternehmungspolitik 

Organisation 

U nternehmungs­
strategie 

4. 1 Seit 1 994 war die Leitung des technischen Bereiches mit dem Straßenbau 
der Universale Bau AG verbunden. Dies führte auch zu einer gegenseiti­
gen vorteilhaften Aushilfe mit Geräten und deren Betreuung mit weniger 
Personal . 

Die organisatorischen Beziehungen zum Konzern wurden hauptsächlich 
bei Investitionen für Geräte wirksam. Die Einrichtung einer Abteilung 
für Betonbearbeitung war dagegen mit dem Konzern nicht abgestimmt 
worden. 

4.2 Bei den Investitionsentscheidungen der Muttergesellschaft über Geräte 
für die überprüfte Unternehmung war nach Meinung des RH deren Ein­
fluß als Nurzer der Geräte zu gering. 

Die mangelhafte Abstimmung im Konzern bei der Einrichtung einer Ab­
teilung für Betonbearbeitung führte dazu, daß dieses Marktsegment, das 
bereits bei einer anderen Konzerngesellschaft eingeführt war, über ein 
Jahr doppelt bearbeitet wurde. 

Der RH vermißte ein auf Richtlinien und Berichten aufbauendes Con­
trol l ing des Konzerns. 

4.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft werde der Geriitebedarf künftig durch Anmie­
tung gedeckt, wodurch alle ausführenden Bereiche die Verantwortung für ihre Gerci­
te tragen. 

5 . 1  E in  Strategiekonzept über die künftige Führung der überprüften Unter­
nehmung fehlte. Nach den Vorstellungen der Geschäftsleitung sollte eine 
Verlagerung auf den eher ingenieurmäßigen Abbruch mit den nötigen 
Gerätschaften und eigenen Deponien erfolgen, wobei die Möglichkeiten 
einer engen Kooperation im Konzern , insbesondere mit dem Universa­
le-Straßenbau, zu nützen wären. 

5 .2 Nach Ansicht des RH wäre ein Konzept über die Ziele und Strategien 
erforderl ich,  zumal die von der Geschäftsleitung geäußerten Vorstellun­
gen auf eine vorübergehende Situation abgestellt haben. Ein längerfristi­
ges Konzept hätte auch die Frage des Betriebsstandortes zu behandel n ,  
der in einem Wohngebiet l iegt und bei Übersiedlung und Verwertung 
der Baugrundstücke eine Stärkung der überprüften Unternehmung her­
beiführen kann. 

5 . 3  Lam Stellungnahme der Unternehmung ware inzwischen das Geschaftsfeld Abbruch 
organisatorisch in den Bereich Straßenbau der Universale Bau AG eingebunden. 
Dies gewahrleiste auch eine kontinuierliche Auslasttmg von Personal und Geraten. 
Weiters sei der Sitz der Unternehmung bereits verlegt worden, und man arbeite an ei­
ner Verwertung der Grundstücke. 
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Finanzielle Lage 

Kalkulationen 

Deponien 

H. Schu & Co Spezial­
Abbruchunternehm n esm H 

6 Aufgrund eines Gewinn- und Verlustausschließungsvertrages führte die 
überprüfte Unternehmung seit 1 988 ihre Gewinne bzw Verluste an ihre 
Muccergesellschaft Universale Bau AG ab. Die Daten ihrer Finanzwirt­
schaft haben demgemäß keine selbständige Bedeutung. 

Die Bilanzsumme zeigte im überprüften Zeitraum große Schwankungen 
und stieg von 37 ,0 Mill S ( 987) auf 6 1 ,4 Mil l  S ( 1 993). Die Hauptur­
sachen waren die für die Bauwirtschaft typische und die Bilanzen domi­
nierende Darstellung von unabgerechneten Leistungen im Umlaufvermö­
gen und die unter den Passiven ausgewiesenen Anzahlungen auf in Bau 
befindliche Objekte. Das Anlagevermögen stieg von 6 , 1  Mi l l  S ( 1 987) auf 
7 ,7 M i l l  S ( 99 3 ) ,  das U m laufvermögen von 8 , 3  M i l l  S ( 989)  auf 
5 3 ,6 Mill S ( 993).  Das E igenkapital blieb mit 5 ,2 Mill S ( 987) bzw 
5 ,3 Mill  S ( 1 993) nahezu unverändert. Die Fremdmiccel vermehrten sich 
demgegenüber von 3 1 ,5 Mill S ( 1 987) auf 56 , 1  Mill S ( 993), insbeson­
dere durch die Erhöhung der Rückstellungen um 1 6,5  Mil l  S. 

Die überprüfte Unternehmung überrechnete ihrer Muccergesellschaft von 
1 988 bis 1 993 insgesamt Verluste von 1 8 ,0 Mill S. Höchstwerte traten 
1 99 1  mit einer Gewinnüberrechnung von 23 ,8 Mill S und 1 993 mit einer 
Verlustweitergabe von 3 2 , 1  Mill S auf. 

7 . 1  Die für die Angebotskalkulationen verwendeten Kennwerte der Kosten­
faktoren galten seit Jahren unabhängig von der Bauweise der Abbruchs­
objekte. Diese wurde, wenn überhaupt, nur in den Zu- bzw Abschlägen 
berücksichtigt. 

Fallweise ermittelte die Gesellschaft für einzelne Abbruchaufträge im nach­
hinein die angefallenen Lohn-, Geräte- und Transportstunden sowie die 
Deponiemassen. Verbunden mit den Erlösen ergab dies eine Nachkalkulati­
on ohne Gemeinkosten. Vergleiche der abgerechneten mit den vorkalkulier­
ten Massen und Stunden lagen nicht vor. 

7.2 Der RH empfahl ,  auf der Grundlage routinemäßiger Nachkalkulationen 
in Verbindung mit der Bauart der Abbruchsobjekte differenzierte Kalku­
lationswerte für Angebote zu erstellen . 

7.3 Die Unternehmung sagte dies zu. 

8 . 1  Die Fremddeponierung von Abbruchmaterial verursachte Kosten von 
7 ,9 Mill S je  Jahr. Die im Jahre 1 993 begonnenen Bemühungen der Ge­
sellschaft, im Burgenland zwei Deponiemöglichkeiten zu erwerben, ende­
ten erfolglos. 

8.2 Der RH empfahl ,  weitere Nachforschungen über einen möglichen Depo­
nieerwerb anzustellen. 

8.3 Die überprüfte Unternehmung will der Empfehlung des RH Folge leisten. 
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1 84 

Hereinnahme und A h \vi cklung von A bbruchstellen 

Abbruch m I t  
A s lx'sten tsor,� u ng 

A n na h m e  von z u m  
N ,lchte t l  geündcrten 
V crrra,�sgru n d lagen 

<). 1 I m  J a h re I ()l) } bot d l c  i ibcrprLi fte l J n rernch m Ll n g  e i n en Sta h l ha l l enab­
bruch samt Asbestcnrsorg u ng an.  M angels  c l p>ncr Befu g n i s  z u r  Asbes t ­
e n rsorg u ng W,lr vorgesch e n ,  d i ese A rbe l tc n  an e l nL'll lwfugtcn S u b u n r e r­
nehnll'r  abzu t reten . Da c! t e  Kosten h i efü r  I m  A ngehot der Li nrernehm u ng 
n i c h t  gedcc k t  waren , w�i h l t e  s i e  e i n e  ZW,lr h t l l igere ,  aber I n  Österrc l c h 
n i c h t  L ug e I assene Miig l i c h k e l t .  I n  d e r  Folge e r h I e l t d l c  U n tern e h m u n g  
d e n  G csam taultrag u m ·� M i t l  S .  

A u (� ru nd ei ner anonvmen Me l d u n g .  d a H  a u f  d e m  AbbruchgeIünde g roLle 
M e n gc n  A s hestabfä l l e  frc i  h e r u m l ag e n ,  s c h r t t t  das  M ag i s t ra t i sc h e  Be­
z l rksa m t  der Stadt  \Vicn e in  u n d  u n r e rsagte weitere Arhe i tcn der U nr l'[­
nehm u ng _  D i e  rest l i che Asbestenrsorg u ng m u f',te e i ne befugte U nt erneh­
m u ng vornc h m cn . D i ese Abbruchste I l e  l i eß c l Ilen Ver lust  von I :; , }  M t l l  S 
erwarrcn .  

'-) . 2  D e r  R H  k r i t i s l c rt e  d l c vi i l l ige Feh l c i nsclüi t z u ng d e r  A ll(�abe n s tc l l u ng 
d l l fc h  d e n  tec h n i sc h e n  G esc lüfts fii h rer.  E r  bca n s t a n d e t e ,  d a ß  d i e K o n ­
tro l l e i nr i c h t u ngen dLT  M u ttergese l lschaft v o r  Übcrnahme und Absc h l u L\ 
dc�s Verrrages u n\�,l I\�en worden waren hzw vcrsagt hat ten , u n d  e mpLlh l ,  
d i cse dfi z i cl l tcr z u  gesta l te n .  

').5 L. t/lr SI<!!/III,�I1(/hll/� deI '  l'lItc1'lltl))!//III,� .Itiell !l1I ZlIge deI' I !II/Jtr/lf.tlln("'I/II,� der 

J\ 1 /1!lCI;�eJelll ,h{/l! mlljire,hfllcle Kllllrruliti nncbrllngen ,�[\dht!li:1l 11 'IIrclti!. 

I O. !  D i e  L I  nterneh m u n g  legte für A bbruc harbei  ten  e1 l1 A ngebot , I n  welchem 
d a ra u f  h i n g nv l csen w u rd e ,  d a ß  d ie  K o s t e n  fü r d i e E n tsorg u n g k o n ta­
m i n ierter Bal l te i l e  n Ic h t  cnthaltcn s i nd .  Demgegen Liber sah der vom A u f­
traggeber erstc l l tc u n d  von der Li bcrprüften Gese l l sc h a ft sch l ießl i c h  akzcp­
t i e·nc Vert rag vor, da)) d i e  Beza h l u n g  j eg l i c her Depoll i eg eb ü h re n  i n  d e r  
vLTu n barten Pausch a l s u m m e  e n thalten i s t .  

I m  Z u g e  d e r  Ahbrucharbei  ten  k a m e n  s r a r k  k o n r a m  i n i erte  Beto n m assen 
z u tage, dercn Depon i e r u ng die überprüfte C;ese l l schaft m i t M e h rkosten 
V O l l  � ,() M d l  S belastcte.  

I ( ) . �  Der R H  beanstandcte,  d a ß  d i e  ü lwrprüfte Cesel lschaft das vom Auftrag­
gcber aus!-,cs tcl l re A u ft ragssc h re l bc n  zu ohcrthc h l i c h  a u f  d i e  Ü be re i n ­
s t i m m ung m i t  d e m  eigenen Angehor vcrg l ichen hatte .  

1 0. :\  f )le (, crc!.hijf.l/iilmlllg .Idgle ::11. f-iil/ji/<� tl/ljil/erf.\{lIlh!I' ::1I .lein. 

Zah l u ng s u n w d  I igkci  t 1 1 . 1  1 111 Zuge des Ncubaues ci nes H otels le istete d i e  Li nrernehm ung Abbruchar-
bzw - u n (;i h l g k e i t  von hu ren und e r h I e l t  dafii r eine A nzah l un,� von I M i l l  S.  Nach e i nem J a h r, 
A u ft raggebern der l -I oteIneubau war bere i ts vol l im Gallge, weigerre s ich der A utt raggeber 

noch I m mer - u n ter Berufu llg auf NIchtvol lenJung der A rbel tul - den 
,1 l Ishaftenden Betrag von } ,6 M i l l  S zu hezah len _ A uch bei  Auft riigen von 
Sc h westergese I I  sc hatten der II n tcrneh m u ng t raten Zah l u ngs vt'fziigeru ngen 
u n d  n i c h t  vere i n barte P i ina lcfo rcI e ru ngen a u f, bzw w u rd e n  a u sgefü h rte 
Nachträge i I1 Frage geste l l t .  
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Weitere 
wirtschaftliche 
Entwicklung 

Schluß­
bemerkungen 

H. Schu & Co Spezial­
Abbruchunternehmen GesmbH 

1 1 .2 Der RH regte an, nach Mögl ichkeit vom Auftraggeber eine Bankgarantie 
in Höhe der Abbruchkosten vor Inangriffnahme der Arbeiten zu verlan­
gen. Auch die Beziehungen der Schwestergesellschaften untereinander 
waren regelungsbedürftig. 

1 1 .3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft werde sie auf erhöhte Sicherheiten achten. 
Durch die Neuorganisation des Konzerns sei ein reibungsloser interner Geschäftsver­
kehr gesichert. 

1 2  Nach Abschluß der örtlichen Überprüfung des RH bis zum Redaktions­
schluß dieses Berichtes entwickelte s ich die wirtschaft l iche Lage wie 
folge: 

Im Jahr 1 994 ging der Umsatz auf 52 ,8 Mill S zurück, der Jahresfehlbe­
trag verringerte sich auf 1 2 ,6 Mill  S, und der Personalstand betrug nur 
noch 33 Mitarbeiter. Ende Juli 1 995 wies die Unternehmung einen Um­
satz von 1 3 ,7 Mill S, ein Ergebnis von -0,4 Mill S und einen Personal­
stand von drei Mitarbeitern aus. 

1 3  Zusammenfassend kam der RH anläßlich der Gebarungsüberprü­
fung im wesentlichen zu folgenden Empfehlungen: 

( 1 )  Ein längerfristiges Unternehmungskonzept wäre dringend erfor­
derlich. 

(2) Bemühungen zum Erwerb eigener Deponiegrundstücke wären 
für den wirtschaftlichen Erfolg des Abbruchgeschäftes bedeutsam. 

(3) Die Auswahl und Durchführung bestimmter Abbruchverfahren 
wären - vor dem Hintergrund ökologischer Notwendigkeiten 
einer Kontrolle zu unterziehen. 

(4) Ein verstärktes Konzerncontrolling ist nötig. 

( 5 )  Die Werte der Nachkalkulation wären in Verbindung mit den 
Kennwerten des Abbruchverfahrens bei verschiedenen Bauarten sy­
stematisch für Angebotskalkulationen heranzuziehen. 
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13 TB 

Bereich des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Konsumentenschutz 

U nerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Gesamtreform des Tierseuchenrechtes und Wiederverlautbarung des Tier­
seuchengesetzes (zuletzt TB 1 985 Abs 22 .5) .  

Laut Stellungnahme des BMGK sei mit dem EU-Beitritt ein Teil des Tierseuchen­
rechtes der EU übernommen worden; weitere Bestimmungen würden schrittweise in 
nationale Regelungen umgesetzt werden. Eine Gesamtreform des Tierseuchengesetzes 
kiinne erst nach vollstiindiger Umsetzung des diesbezüglichen EU-Rechtes erfolgen. 

(2) Erlassung einer Kanzleiordnung für die veterinärmedizinischen Bundes­
anstalten (zuletzt TB 1 986 Abs 6. 1 ). 

Die Ankündigung des BMGK zur Erfassung der Kanzleiordnung nach Abschluß 
der EDV-maßigen Ausstattung der veterina·rmedizinischen Bundesanstalten 
bleibt weiterhin aufrecht. 

(3) Gesetzlicher Klarstellung der Merkmale für einen kostendeckenden An­
staltstarif der veterinärmedizinischen Bundesanstalten (zuletzt TB 1 986 
Abs 6.2). 

Das BMGK erachtet eine gesetzliche KlarsteIlung zum Begriff der Kostendeckung 
wegen der langfristig beabsichtigten Tarifgestaltung auf der Grundlage einer ech­
ten Kostenrechnung weiterhin für nicht notwendig. 

(4) Verbesserter Arbeitsweise des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
(zuletzt TB 1 987 Abs 9 bis 1 6). 

Entgegen der seinerzeitigen A nkündigung des damaligen BMGSK (TB 1 990 
Abs 16 ( 7) blieben die Anregungen des RH neuerlich unberücksichtigt, weil für 
eine entsprechende Umsetzung nicht das BMGK, sondern das Ergebnis der jeweili­
gen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Liindern über eine Vereinbarung 
gemäß Art 1 5  a B-VG betreffend die KrankenanstaltenJinanzierung maßgebend 
sei. 

(5) Übernahme der Betriebsführung des Srrahlenfrühwarnsystems durch 
Bundesbedienstete (TB 1 99 1  Abs 2 1 . 1 ) . 

LaItt Stellungnahme des BMGK prüfe es - als Teilaspekt einer Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit - mit dem BMLV die Miiglichkeiten einer eventuellen Einbe­
ziehung von Bundesheerangehörigen in die Betriebsführung des Strahlenfrühwarn­
systems. 
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Verwirk l ichte E mpfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Neufassung der Einreihungsrichtlinien für die Bediensteten der Untersu­
chungsanstalten der Sanitätsverwaltung (zuletzt TB 1 98 1  Abs 29) durch 
die Arbei tsplatzbewertungen aufgrund des Besoldungsreform-Geset­
zes 1 994 . 

(2) Abstandnahme von der Auszahlung von Taxanteilen an die Bediensteten 
der B undesanstalt für Lebensmittel untersuchung und -forschung in  
Wien ohne gesetzl iche Grundlage (zuletzt TB 1 985  Abs 1 9.3)  durch das 
stufenweise Auslaufen der Gewährung von Taxanteilen, womit die Emp­
fehlung des RH ab 1 999 vollständig verwirklicht sein wird .  
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Bereich des Bundesministeriums für I nneres 

VnerIedigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirkl icht wurden die Empfehlungen des RH 

hinsichtlich: 

( 1 ) Schaffung einer Rechtsgrundlage für die vier Massafonds der Wachekör­
per des Bundes (Bundespolizei , Bundesgendarmerie, Zollwache und Ju­
stizwache) bzw Übergang von der Beschaffung der Dienstkleidung durch 
einen Fonds (Massasystem) auf eine Anschaffung unmittelbar aus Haus­
haltsmitteln (Etatsystem) des Bundes (TB 1 966 Abs 5 . 1 0  ff, TB 1 967 
Abs 5 7 . 1  ff, TB 1 9 8 5  Abs 6 . 1 4 ff, TB 1 98 8  Abs V I I I . 2 ,  T B  1 98 9  
Abs VII I .3  und T B  1 990 Abs IX. 3). 

Laut Mitteilung des BMI konnten die für das zweite Halbjahr 1 994 vorgesehe­
nen gesetzlichen Vorarbeiten aufgrund vorrangiger gesetzgeberischer Maßnahmen 
in anderen Bereichen nicht abgeschlossen werden. 

Eine Änderung des Bewirtschaftungssystems sei jedoch weiterhin nicht vorgesehen, 
weil durch umfangreiche Reformmaßnahmen die Ü ber/egenheit des Massasystems 
über andere Formen der Dienstkleiderbewirtschaftung sichergestellt worden sei. 

(2) Schaffung einer bundeseinheitlichen Bekleidungsvorschrift für nichtuni ­
formierte Kraftfahrer (TB 1 980 Abs 9.7) .  

Das BKA anerkannte die Berechtigung der Empfehlung, räitmte jedoch der Rege­
lung der DienstkleiderbewirtschaJtung für die uniformierten Wachekarper des Bun­
des den Vorrang ein; außer der Mitteilung über eine vom BKA im Mä"rz 1 99 1  
durchgeführte Datenerfassung ist dem RH ungeachtet neuerlicher Betreibung keine 
schriftliche Nachricht zugegangen. 

(3) Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 
Bereich des Fundwesens und zeitgemäße Anpassung der diesbezüglichen zi­
v i l recht l ichen R egelungen im ABGB (TB 1 98 3  Abs 9 . 7 ,  TB 1 986 
Abs 1 7 . 5). 

Laut Mitteilung des BMI sei die neuerliche Verzagerung auf vordringliche Arbeiten 
in anderen Bereichen der Gesetzgebung zurückzuführen. Im Gegensatz zu seiner 
vorjä"hrigen Stellungnahme hat das BMI nunmehr keinen Termin für die Fertigstel­
lung des bereits seit mehr als zehn Jahren ausständigen Gesetzesentwurfes in Aussicht 
gestellt. 

(4) Schaffung der erforderlichen Ausstattung für die in neuerbauten Amtsge­
bäuden eingerichteten Schutzräume, um ihre Benützbarkeit im Bedarfs­
fall zu ermöglichen (TB 1 986 Abs 1 7 . 2 ,  TB 1 988 Abs 1 2 . 1 2 , TB 1 990 
Abs 6.6). 
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1 90 

Unerledigte Anregungen 

Das BMI erachtete grundsätzlich die Ausstattung der Diensträume als vorrangig; 
allerdings sei die Fertigstellung eines Schutzraumes im Sicherheitszentrum Schwechat 
für das Jahr 1 995 vorgesehen. 

(5) Ersetzung der beim BMI (Zentrallei tung) im Verwaltungsdienst einge­
setzten Exekut ivbeamten durch  Verwaltungsbed ienstete (TB 1 99 1  
Abs 8 .9). 

Laut Mitteilung des BMI sei der Personalersatz in geringem Umfang vorgenom­
men worden. Die diesbezüglichen Bemühungen würden nach Maßgabe neu geschaf­
Jener oder umgewandelter Planstellen fortgesetzt. 

Einer kurzfristigen Lösung des Problems stünden jedoch dienstrechtliche Hinder­
nisse entgegen. 

(6) E instellung der nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden 
Belohnungspraxis (TB 1 99 1  Abs 8 . 1 1 ) . 

Laut Mitteilung des BMI ersetzten die Belohnungszahlungen eine vom Verwal­
tungsgerichtshof als unzulässig erklä'rte Zulage für geistige Mehrbelastung. Diese 
Belohnungspraxis sei in einigen Bereichen gesetzmäßig. 

(7) Einstellung der wegen ihrer Dauer unzulässigen und unwirtschaft lichen 
Zureilungspraxis zum BMI (Zentral lei tung) im Bereich des Krimi nal­
dienstes (TB 1 99 1  Abs 9. 1 6).  

Laut Stellungnahme des BMI sei der Einsatz erfahrener und besonders ausgebilde­
ter Exekutivbeamter im operativen Bereich, insbesondere bei den im BMI (Zentral­
leitung) eingerichteten Sondereinheiten, unverzichtbar. Darüber hinaus sei das 
BMI aber bemüht, im Rahmen der Besoldungsreform die bereits länger andauern­
den Zuteilungen in Versetzungen umzuwandeln. 

(8) Durchführung der nach dem Bundeshaushaltsgesetz ab 1 .  Jänner 1 987 
vorgesehenen Trennung zwischen Anordnung und Vol lzug (TB 1 99 1  
Abs 9. 1 7). 

Laut Mitteilung des BMI sei dem gesetzlichen Auftrag vorerst im Bereich der nach­
geordneten Dienstbehö'rden des Bundeslandes Salzburg durch die Ernennung zu 
vollanweisenden Organen und durch die Errichtung einer gemeinsamen Buchhal­
tung entsprochen worden. Nach Maßgabe der personellen Ressourcen und der rä'um­
lichen Voraussetzungen sei die Errichtung weiterer Buchhaltungen beabsichtigt. 
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Verw i rkl ichte Empfehlung 

Verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich: 

Auflassung der nicht erforderl ichen Kriminalabteilungs-Außenstelle in 
Bruck an der Mur (NTB 1 988 Abs 73 .7). 
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Prüfu ngsergebnisse 

Bundesasylamt 

Der Gesetzgeber hat mit dem Asylgesetz 1 99 1  im Rahmen der um­
fassenden Regelung des Einwanderungs- und Flüchtlingswesens 
die Absicht verbunden, durch die Schaffung einer eigenen Verwal­
tungsbehörde ein ordnungsgemäßes und rasches Verfahren in er­
ster Instanz zu gewährleisten. 

Die angestrebte Verbesserung der Qualität des Personals und der 
Verfahren konnte größtenteils nicht erreicht werden. Lediglich die 
Verfahrensdauer konnte verringert werden. 

Dem durch die Errichtung des Bundesasylamtes und somit durch 
Kompetenzverlagerung verursachten Personal- und Sachaufwand 
standen keine entsprechenden Einsparungen bei den Sicherheitsdi­
rektionen gegenüber. 

Das Bundesasylamt ist eine dem BMI nachgeordnete Behörde mit  Sitz 
in Wien und verfügt über sieben Außenstellen in den Bundesländern 
Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Burgenland, Salz­
burg und Tirol .  

Gesetzliche Grundlage: Asylgesetz 1 99 1  

1 992 1 993 1 994 

i n  Mill S 
Gebarung 

Personalaufwand - *) 1 9,9 2 1 ,4 
Sachaufwand - *) 1 5 ,3 1 6,3  
davon für 

9,6 1 0,2 
Dolmetscher 

Personalstand 60 60 63,5 

*) 1 992 kein eigener Planstellenbereich und keine eigenen Haushaltsmittel 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Rechtliche 
Rahmen­
bedingungen 

Personal 

Personalbedarf 

Der RH hat im April und Mai 1 994 die Gebarung des Bundesasylamtes 
überprüft .  Zu den im Dezember 1 994 übersandten Prüfungsmitteilungen 
nahmen das BMI und das Bundesasylamt im Februar 1 995 Stellung, wor­
auf der RH im Mai 1 995 seine Gegenäußerung abgab. 

Die Prüfungstätigkeit erstreckte sich auf das Bundesasylamt, seine sieben 
Außenstellen, die Sicherheitsdi rektionen und die betroffenen Abtei lun­
gen der Zentralstelle. 

Prüfungsschwerpunkt war der Vergleich der Vollziehung des Asylgeset­
zes 1 99 1  durch das Bundesasylamt mit jener des Asylgesetzes 1 968 durch 
die Sicherheitsdirektionen . 

2 . 1  Die haushalts- und dienstrechtlichen Voraussetzungen für das Bundes­
asylamt wurden erst 1 993 geschaffen. Bis dahin verfügte die Behörde we­
der über einen eigenen Personalstand noch hatte sie dienstrechtliche Be­
fugnisse. Bescheide wurden von den Referenten erstel l t  und m i t  dem 
Vermerk "Für die Leiterin des Asylamtes" gefertigt, welche sich die Kon­
trolle der Bescheidentwürfe vorbehielt. 

2.2 Der RH bemängelte, daß erst nach mehr als einem halben Jahr die haus­
halts- und dienstrechtlichen Voraussetzungen für die selbständige Geba­
rung der Behörde geschaffen wurden. 

2.3 Das BMI vermerkte, die Organwalter der Behlirele hälten ihren Dienst bei Inkraft­
treten des Gesetzes aufgenommen. 

2.4 Der RH entgegnete, er habe nicht das Fehlen von Organwaltern, sondern 
die Säumnis bei deren Zuordnung zu der neuen Behörde bemängelt. 

3 . 1  Der Personal bedarf des Bundesasylamtes wurde überwiegend aus  dem 
Personalstand der Polizei gedeckt . Dabei handelte es sich vor allem um 
Bedienstete, die bereits als  Referenten in Fremdenpolizei- und Asylange­
legenheiten bei den Sicherheitsdirektionen tätig waren bzw um Beamte 
des Exekutivdienstes, die eine Überstellung in den Höheren bzw Gehobe­
nen Dienst der Allgemeinen Verwaltung anstrebten. Neuaufgenommene 
Bedienstete wiesen außer ihrer schulischen bzw universitären Vorbi ldung 
keine spezifischen Voraussetzungen für ihre Verwendung auf. 

Die mit führenden Aufgaben betrauten Bediensteten gehörten den Perso­
nalständen der Sicherheitsdirektionen an und waren dem Bundesasylamt 
auf Dauer dienstzugeteilt .  Die Umschichtung von zehn im Planstellen­
bereich der Bundespolizei zusätzlichen, jedoch für das Bundesasylamt ge­
bundenen Planstellen in dessen Planstellenbereich war nicht vorgesehen, 
wei l dies mit Versetzungen und Bezugseinbußen für d ie betroffenen Be­
amten verbunden gewesen wäre. Geeignete Bewerber aus der Privatwirt­
schaft konnten wegen des geringen finanziellen Anreizes nicht gefunden 
werden. 
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Personal 

Nebengebühren 

Personalauslastung 

Bundesasylamt 

3.2 Der RH beanstandete , daß es bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
nicht gelungen ist, sachkundiges Stammpersonal aufzubauen.  

3.3 Zum qualitativen Personalerfordernis entgegnete das BMI, eine Verbesserung kijn­
ne nur bei Angleichung der besoldungsrechtlichen Stellung der rechtskundigen 
Bediensteten mit jener der Beamten der Sicherheitsdirektionen erfolgen. Im iibrigen 
hiitten alle Mitarbeiter des Bundesasylamtes Vorkenntnisse aus dem Bereich des 
Asylwesens bzw verwandter Bereiche und verfügten mittlerweile über jahrelange 
Erfahrungen. 

3.4 Der RH entgegnete, die Leiterin des Bundesasylamtes hätte massive Ver­
säumnisse des BMI , insbesondere der Sektionen 1 1 1  und I ,  beklagt und 
die demotivierende Wirkung der Personalpol itik auf die Bediensteten des 
Bundesasylamtes hervorgehoben. 

4 . 1  Die  den Außenstellen des Bundesasylamtes dienstzugetei l ten Beamten 
des Höheren Dienstes versahen bei ihren Stammdienststellen (Sicherheits­
direktionen) Journal- und Bereitschaftsdienste, die aus Mitteln des Bun­
desasylamtes abgegolten wurden. 

4.2 Der RH vermerkte, daß diese Zahlungen von den Sicherheitsbehörden 
hätten geleistet werden müssen. 

4.3 Laut Mitteilung des BMI habe es der Empfehlung des RH entsprochen. 

5 .1 Die Sektion 111 des BMI ging laut einem im Februar 1 992 ausgearbeite­
ten Konzept von einer Jahresarbeitsbelastung von 600 Verfahren je Refe­
renten aus. 

E ine Untersuchung der Asylanträge von Jänner 1 993 bis einschließlich 
März 1 994 ergab eine Arbeitsbelastung je Referenten zwischen 1 2 ,3 und 
29,5 % der verfügbaren Arbeitskapazi tät . Die Zahl der Asylanträge sank 
von 27 306 ( 1 99 1 )  auf 1 6 2 3 8  ( 1 992) und auf 4 744 ( 1 993) .  Im unter­
suchten Zeitraum fielen durchschnittlich 1 87 Verfahren je Sachbearbeiter 
an. 

Die dadurch entstandene Personalüberkapazi tät verursachte Personal­
mehrkosten von rd 22,5 Mill  S. 

5.2 I m  Sinne einer raschen Verfahrensführung anerkannte der RH zwar eine 
gewisse Großzügigkeit bei der Personalausstattung, beanstandete jedoch 
den festgestel lten Personalüberhang und empfahl eine der Arbeitsausla­
stung angepaßte Personalverringerung. 

5 .3 Das BMI entgegnete, der RH habe die anderen Aufgaben der Referenten außer 
Betracht gelassen. Vergleiche mit der Schweiz und Deutschland heitten ergeben, 
daß der Leistungsumfang der Referenten des Bundesasylamtes jedenfalls gerechtfer­
tigt sei. Die Einrichtung des Bundesasylamtes heitte keine vermehrten Personalko­
sten verursacht, sondern vielmehr erhebliche Personaleinsparungen ermöglicht. 
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1 96 

Asylverfahren 

EDV-Anwendung 

5.4 Der RH entgegnete, Gegenüberstellungen mit den Verfahrenskennzahlen 
Deutschlands und der Schweiz seien nicht zielführend, weil weder die 
verfahrens- noch die materiellrechtlichen Grundlagen vergleichbar sind .  
Der RH verblieb daher bei seiner Auffassung,  daß d i e  mangelnde Ar­
beitsauslastung vermeidbare Personalmehrkosten verursachte. 

6. 1 Das mit  dem Asylgesetz 1 99 1  eingeführte abgekürzte Verfahren sollte 
der Verfahrensbeschleunigung dienen. Bei Vorliegen eines offensichtlich 
begründeten oder offensichtl ich unbegründeten Asylantrages hat die  
Behörde unmittelbar nach der  Ersteinvernahme ohne wei teres Ermitt­
lungsverfahren bescheidmäßig zu entscheiden. Da Asylwerber gegen ab­
lehnende Bescheide praktisch immer Vorstellung erhoben, was eine Ver­
fahrensführung m i t  neuerl icher Bescheidentscheidung zur Folge hatte, 
verfügte die Behördenleiterin bereits im Juli 1 992, vom abgekürzten Ver­
fahren nur "restriktiv" Gebrauch zu machen.  In der Folge wurde das ab­
gekürzte Verfahren nur noch äußerst selten durchgeführt. 

6.2 Nach Ansicht des RH erfül l te  das abgekürzte Verfahren nicht seinen 
Zweck, weil die Asylwerber - wie erwartet werden konnte - jedes 
Rechtsmittel ergriffen haben, um ihren Aufenthalt in Österreich mög­
lichst zu verlängern. 

Die Nichtanwendung dieses Verfahrens aus praktischen Erwägungen war 
gesetzwidrig, weil das Asylgesetz 1 99 1  keine Wahlmöglichkeit über die 
Verfahrensart einräumt. 

Da sich die Behördenlei terin in  al len Verfahren die Kontrolle der Be­
scheidentwürfe vorbehielt und allenfalls ihre Neubearbeitung durch Sach­
bearbeiter anderer Außenstellen verfügte, traten Zeitverzögerungen bis zu 
einem Jahr ein, die der angestrebten Verfahrenskürzung entgegenstanden. 
Darüber hinaus demotivierte diese Vorgangsweise die Mitarbeiter. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMI habe das abgekürzte Verfahren mit 25, 7 1  % Anteil 
an den Gesamtantragen im zweiten Halbjahr 1 992 und 0, 98 % im Jahr 1 994 
wesentlich zur Abnahme der Asylantrage beigetragen. 

7 . 1  D i e  verfahrenslei tenden Organe des Bundesasylamtes waren nicht er­
mächt igt , über die Personalfahndung und -information hi nausgehende 
Daten des Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informationssystems ab­
zufragen. 

Mangels Initiative der Behörde wurden die Zugriffsberechtigungen für die 
Bediensteten des Bundesasylamtes schließlich durch den Datenschutzbe­
auftragten des BMI im Zusammenwirken mit der Fachsektion festgelegt. 
Bis zur Zeit der Berichterstellung (September 1 994) waren die Bedienste­
ten durch die Behördenleirung nicht davon in Kenntnis gesetzt worden . 

Die Organe des öffentl ichen Sicherhei tsdienstes konnten weiters nur 
durch gesonderte Abfragen Auskünfte aus dem Asylwerberinformations­
system erhalten . Derzeit besteht kein Verbund mit  dem in der Schweiz 
und Deutschland bestehenden vergleichbaren Informationssystem. 
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EDV-Anwendung 

Finanzielle 
Auswirkungen des 
Asylgesetzes 1 99 1  

Bundesasylamt 

7.2 Der RH beanstandete die fehlende Initiative der Behördenleitung im Zu­
sammenhang mit der Zugriffsberechtigung zum Elektronischen Krimi­
nalpolizeilichen Informationssystem, wodurch den verfahrensführenden 
Organen verfahrenswichtige Umstände unbekannt blieben. 

Wei ters bemängelte er das Fehlen der technischen Voraussetzungen für 
eine Schnellauskunft an Exekutivorgane sowie die bisher fehlende Einbin­
dung in den bestehenden internationalen Datenverbund, der zur Verhin­
derung von Mehrfachanträgen auf Asylgewährung geschaffen wurde. 

7 .3 Laut Mitteilung des BMI haUe eine ausreichende Anzahl von Bediensteten der 
Außenstellen neben der Abfrageermachtigung für das Asylanteninformationssystem 
Zugriff zu den verfahrensrelevanten Daten des Elektronischen Kriminalpolizeili­
chen Informationssystems gehabt, weswegen keine Notwendigkeit zu einem weiteren 
T dtigwerden seitens der Behordenleitung bestanden habe. 

Die Einbindung in den internationalen Datenverbund kb"nne nur nach Maßgabe 
der Realisierung des Dublin-Ü bereinkommens (internationales Übereinkommen 
über die Zustdndigkeit zur Durchfiihrtmg des Asylverfahrens) umgesetzt werden, 
sei aber beabsichtigt. 

7.4 Der RH entgegnete, die Bediensteten wären über ihre Zugriffsberechti­
gung zum Elektronischen Kriminalpol izei lichen Informationssystem in  
datenschutzrechtlicher Hinsicht nicht aufgeklärt worden und hätten da­
her davon keinen Gebrauch gemacht. 

Bezüglich der Schnellauskunft verblieb der RH insofern bei seiner Kritik, 
als sich diese nur auf Abfragen der Datenstationen bei den Sicherheitsdi­
rektionen bezog. 

8. 1 Durch das neue Asylgesetz 1 99 1  wurden die Voraussetzungen fur eine er­
hebliche Verfahrensbeschleunigung in erster Instanz geschaffen und erheb­
liche Einsparungen erzielt .  Die Ausgaben für die Betreuung sanken von rd 
842,6 Mill S für 1 2  2 1 8 betreute Personen ( 99 1 )  auf rd 59,6 Mil l  S für 
856 betreute Personen (Ende Mai 1 994). 

I m  Vorblatt zum Entwurf des Asylgesetzes 1 99 1  wurde auf einen ver­
mehrten Personalbedarf, der aber ressorrintern abgedeckt werden könne, 
hingewiesen. Im Vorblatt zur Regierungsvorlage wurde der voraussichtli­
che Personal bedarf hi ngegen mit  rd 1 00 Bediensteten (40 Referenten 
und je 30 Schreib- und Kanzleikräfte) - bezogen auf den früheren Per­
sonalaufwand etwa doppelt so hoch - geschätzt und mit rd 47 ,5  Mill  S 
beziffert. 

Im Bundesfinanzgesetz 1 993 wurde ein eigener Planstellenbereich für das 
Bundesasylamt mit insgesamt 77 Planstellen geschaffen .  Damit verbun­
dene Planstelleneinsparungen bei den durch die Kompetenzverlagerung 
entlasteten Sicherheitsdirektionen waren weder aus dem Stellenplan noch 
aus Aktenunterlagen ersichtlich. 
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Finanzielle Auswirkungen 

des Asylgesetzes 1 991 

Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

8.2 Nach Meinung des RH waren für die erzielten E insparungen nicht die 
neu geschaffene Behörde Bundesasylamt, sondern folgende Umstände ur­
sächlich: 

( 1 )  die verfahrensverkürzenden Regelungen des Asylgesetzes 1 99 1 ;  

(2) die massive Personalaufstockung bei der Berufungsinstanz, die es ihr 
ermöglichte, neben einer rascheren Erledigung der anfallenden Berufun­
gen auch die rd 1 2  000 im Rückstand befindlichen Berufungsakten auf­
zuarbeiten sowie 

(3) die Auswirkungen des Bundesbetreuungsgesetzes. 

8.3 Das BMI bestritt die Ursiichlichkeit des Bundesbetreuungsgesetzes für die erhebli­
chen Einsparungen im Bereich der Bundesbetreuung. Der erhebliche Rückgang der 
Asylantrage sei auf die Einrichtung des Bundesasylamtes und dessen zielgerichtete 
sowie rasche Arbeitsweise zuriickzuJiihren. 

Die Nichtrealisierttng möglich gewordener Personaleinsparungen sei nicht im Ver­
antwortungsbereich des Bundesasylamtes bzw der Vollziehung des Asylgeset­
zes 1 991 ,  sondern vielmehr der S icherheitsbehö"rden gelegen. 

9 Weitere Feststellungen des RH betrafen 

( 1 )  die mangelnde Schulung der Referenten des Bundesasylamtes, 

(2) die Dienstzuteilung von zwei Kriminalbeamten zum Bundesasylamt 
ohne dienstliche Notwendigkeit, 

(3) den Einsatz der im Asylgesetz 1 99 1  vorgesehenen Flüchtl ingsberater 
in ledigl ich zwei Außenstellen, 

(4) die mangelhafte Verfahrensführung durch die österreichischen Vetre­
rungen im Ausland sowie 

(5)  die Empfehlung zum Einsatz von Regionalreferenten. 

Das BMI ist um eine Behebung dieser Ma·ngel bemüht. 

1 0  Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Das Asylverfahren sollte auf das Bundesasylamt, auf Außenstellen 
in Graz und Linz und allenfalls nach entsprechender Bedarfsprüfung 
auf eine zusätzliche, am Flughafen Wien-Schwechat einzurichtende 
Außenstelle beschränkt werden. 

(2) Damit einhergehend sollte eine Personalkonzentration bei gleich­
zeitiger Personaleinsparung vorgenommen werden. 
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Stromdienst der Bundesgendarmerie 

Die Organisation des Stromdienstes war aufgrund ihres geringen 
Tätigkeitsumfanges weder wirtschaftlich noch zweckmäßig. 

Durch gemeinsame Kontrollen und die Übertragung schiffahrtspoli­
zeilicher Aufgaben (BMV) an Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes (Bundesgendarmerie, Bundespolizei, Zollwache) sollte der 
Personal- und Sacheinsatz der Bereiche beider Ressorts (BMI, BMV) 
besser abgestimmt werden. 

Die geringe Auslastung der Motorboote bei den Motorbootstationen 
rechtfertigte weder deren Haltung noch den Ankauf neuer Was­
serfahrzeuge. 

Die Abänderung der Dienstzeitregelung 1993 für die Bundesgen­
darmerie führte zu vermehrten Überstunden. Allein für einen Ver­
gleichszeitraum von zehn Monaten waren im gesamten Gendarme­
riebereich Mehrausgaben durch Überstunden in der Höhe von 
58 Mill S festzustellen. 

Stromdienst der Bundesgendarmerie 

Personal Wasserfahr-
Stand 1 .  Juli 1 994 zeuge 

Ist Soll 

Motorbootstationen : 

Engelhartszell 8 8 2 

Aschach 1 0  1 1  2 

Mauthausen 1 0  1 1  2 

Grein . 1 2  1 2  2 

Krems/Land 0 5 2 

Stockerau 3 6 3 

Stromgendarmerie-
posten Hainburg 8 1 0  3 

Die Miet- und Betriebskosten der MotOrbootstationen bzw des Strom­
gendarmeriepostens beliefen sich jährlich auf rd 225 000 S. 
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200 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Organisation und 
Personaleinsatz 

Der RH überprüfte - im Zusammenhang mit  der Überprüfung des 
BMV, Oberste Schiffahrtsbehörde, -Schiffahrtspolizei (siehe hiezu diesen 
TB, Bereich BMV) - von Mai bis August 1 994 die Gebarung des BMI, 
Stromdienst der Bundesgendarmerie. 

Zu den im Mai 1 995 zugestellten Prüfungsmitteilungen nahm das BM! 
im August 1 995 Stel lung, worauf der RH noch Ende August 1 995 seine 
Gegenäußerung abgab. 

Prüfungsschwerpunkte waren die Organisation und das Personalwesen.  

2 . 1 Der Stromdienst der Bundesgendarmerie auf der Donau wurde in Ober­
österreich von den Motorbootstationen Engelhartsze l l ,  Aschach,  Maut­
hausen und Gre i n ,  in Niederösterreich von den Motorbootstationen 
Krems/Land, Stockerau sowie dem Stromgendarmerieposten Hainburg 
besorgt. Der Personalstand der oberösterreichischen Motorbootstationen 
war mit dem Personalstand des jeweiligen Gendarmeriepostens identisch. 

Im Jahr 1 993 waren folgende Amtshandlungen zu verzeichnen: 

Motorbootstationen: 

Engelhartszell 

Aschach 

Mauthausen 

Grein 

Krems/Land 

Stockerau 

Stromgendarmerie­
posten Hainbutg 

Patroui l len 

20 

1 9  

2 1  

28 

33 

202 

323 

668 

991 

Anzeigen 
Organmandate 

0 

1 

1 

0 

0 

1 6  

1 8  

5 

23 

Sonstige 
Amtshandlungen 

3 

2 

2 

1 5  

6 

4 

32 

346 

378 

2.2 Wie der RH kritisch vermerkte, war die Organisation des Stromdienstes 
der Bundesgendarmerie aufgrund des festgeste l l ten Kontrol lumfanges 
weder wirtschaftlich noch zweckmäßig. 

Der RH empfahl, ein Organisationskonzept für einen zielgerichteten Per­
sonal- und Sacheinsatz zu schaffen. 

2.3 Das BMI sagte dies zu. 
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Zuständigkeiten 

Kontrollen 

Stromdienst er 
Bundesgendar erie 

3 . 1  Die wichtigsten Zuständigkeitsbereiche des BMI und des BMV auf der 
Donau ergaben folgendes Bild: 

BMI 
Bundesgendarmerie 

Handhabung der allgemeinen 
Sicherheitspolizei 

Verfolgung gerichtlich 
strafbarer Handlungen 

Assistenzleistungen 

staatspol izeilicher Meldedienst 

Vol lzug von Verwaltungsvor­
schriften (zBWasserrechtsgesetz, 
Fischereigesetz) 

BMV 
Schiffahrtspol izei 

Vollziehung des Schiffahrts­
gesetzes und schiffahrts­
spezifischer Vorschriften 

Verkehrsregel ung 

Hi lfeleistung bei Havarien 

Bedienung der Schiffahrts­
schleusen 

Bezeichnung des Fahrwassers 
und Betrieb der Signalanlagen 

Schiffahrtspolizei l iche Aufgaben auf der Donau obliegen gemäß dem 
Schiffahrtsgesetz ausschließlich den Organen der Schiffahrtspolizei. Man­
gels einer entsprechenden Verordnung des BMV sind Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes nicht berechtigt , auf der Donau Anhaltungen zu 
Kontrollzwecken aufgtund schiffahrtspolizeilicher Vorschriften vorzuneh­
men. 

3.2 Der RH empfahl dem BMI,  gemeinsam mit dem BMV und dem BMF 
die rechtlichen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen und zweck­
mäßigen Einsatz der Bundesgendarmerie, Bundespolizei und Zollwache 
bei der Vol lziehung schiffahrtspolizeil icher Vorschriften zu schaffen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMI soll in einer Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz die 
gesetzliche Grundlage für ein effizientes Einschreiten der Bundesgendarmerie auf 
der Donau geschaffen werden. 

3.4 Der RH ersuchte des BMI um eine ergänzende Mitteilung hinsichtlich 
seiner Empfehlung zur Zusammenarbeit mit dem BMV und dem BMF. 

4. 1 Regelmäßige Kontrol len sowohl der Groß- als auch der Sportschiffahrt 
sowie regelmäßige Patrouillenfahrten wurden auf der Donau weder von 
den Organen der Schiffahrtspolizei noch - mangels Zuständigkeit -
von den Beamten des Stromdienstes der Bundesgendarmerie durchge­
führt. 

Im Binnenschiffahrtsmemorandum 1 992 des BMV wurde unter Berück­
sichtigung von Verlagetungseffekten durch den Main-Donau-Kanal bzw 
den Kombi-Verkehr für den Bereich Ostösterreich-Osteuropa eine Ver­
doppelung des Frachtverkehrs bis zum Jahr 20 1 0  prognostiziert. 

201 
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Kontrollen 

202 

Motorboote 

Dienstzeitregelung 

4.2 Der RH vermerkte, daß das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen, 
die Verpfl ichtung Österreichs zur Sicherung der EU-Außengrenzen und 
der umfassende Umwelt- und Gewässerschutz eine effektive Kontrolle 
der Wasserstraße Donau erfordern. 

Nach Ansicht des RH ist eine wirksame Überwachung und Verfolgung 
gerichtlich und verwaltungsbehördlich strafbarer Handlungen nur durch 
Schwerpunktkontrollen aller beteiligten Dienststellen zu erreichen. 

Der RH empfahl daher die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung ei­
nes Kontrol lkonzeptes (gemeinsame Schulung und Kontrol len , Erstel­
lung von Kontroll-Checklisten). 

4.3 Laut Stellungnahme des BMI miisse die Kontroll- und Überwachungstiitigkeit 
verstärkt werden, um illegale Grenziibertritte zu verhindern. 

4.4 Der RH vermißte konkrete Angaben des BMI über die geplanten Maß­
nahmen. 

5 . 1  Im Jahr 1 993 betrug die monatliche Auslastung der Motorboote (ausge­
n o m m e n  der  S t romgendarmer ieposten  H a i n b u rg )  z w i sc h e n  2 , 7 
(Krems/Land) und 1 1 ,8 Stunden (Stockerau). 

In den Jahren 1 99 1  und 1 993 wurden für die Motorbootstationen Engel­
hartszell ,  Grein und Stockerau insgesamt drei Motorboote (Gesamtauf­
wand 1 ,6 Mil l  S) beschafft. 

Der RH hat bereits anläßlich der im Jahr 1 978 erfolgten Überprüfung 
des Fahrzeugwesens (TB 1 978 Abs 6.40) auf die mangelnde Präsenz des 
Stromdienstes und die geringe Auslastung der Motorboote hingewiesen 
und empfohlen , Boote abzuziehen. 

5 .2  Der RH beanstandete die erfolgten Neubeschaffungen. 

Er empfahl, im Rahmen der Neuorganisation des Stromdienstes die An­
zahl der Motorboote an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.  

5 . 3  Das BMI sagte dies zu. 

6 . 1 Die 1 993 erfolgte Dienstzeitregelung für die Bundesgendarmerie (Wech­
seldienstplan für den exekutiven Außendienst) sah vor, daß Gendarmerie­
beamte an höchstens zwei Wochenenden je Monat für Plandienste einge­
setzt werden durften. I m  Oktober 1 993 reduzierte der Bundesminister 
für Inneres über Antrag der Personalvertretung versuchsweise die Eintei­
l ung der Beamten zum Plandienst auf höchstens ein Wochenende je Mo­
nat. 

Im gesamten Gendarmeriebereich stiegen die Ausgaben innerhalb von 
zehn Monaten um rd 58 Mill S, was auf die Verlagerung von "billigeren" 
Werktagsüberstunden auf "teure" Sonntagsüberstunden zurückzuführen 
war. Allein beim Stromgendarmerieposten Hainburg wurden zusätzlich 
monatl ich rd 1 60 Übersrunden und 36 Journald ienstsrunden gelei stet. 

1 3" 
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Schluß­
bemerkungen 

14 TB 

Stromdien .. t r 
Bundesgend r er 

6.2 Der RH beanstandete, daß das BMI die Erprobung nach Bekanntwerden 
der Überstundenentwicklung nicht unverzüglich eingestel lt  hat und 
empfahl, die vor dem Erprobungszeitraum geltenden Bestimmungen der 
Dienstzeitregelung wieder in Kraft zu setzen. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMI seien im Jahre 1 995 sowohl die Anzahl der Über­
stunden als auch die hiefür erforderlichen Ausgaben gesenkt worden. 

7 Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Im Rahmen eines Organisations- und Kontrollkonzeptes wären 
- in Abstimmung mit dem BMV und dem BMF - die Vorausset­
zungen für einen zielgerichteten Personal- und Sacheinsatz zu 
schaffen. 

(2) Die Anzahl der Motorboote wäre dem tatsächlichen Bedarf an­
zupassen. 

(3) Gemeinsam mit dem BMV und dem BMF wären die rechtlichen 
Voraussetzungen für einen wirksamen Einsatz aller Organe des öf­
fentlichen Sicherheitsdienstes und der Schiffahrtspolizei zu schaf­
fen. 
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Bereich des B undesministeriums für Jugend und Familie 

Unerled igte A nregung aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich: 

Anpassung der Sonderrichtlinien für die Förderung im Rahmen des Öster­
reichischen Bundesjugendplanes an die Haushaltsvorschriften und Förde­
rungsgrundsätze des Bundes (TB 1 966 Abs 1 2 . 1 4 , zuletzt NTB 1 992 
S. 55 f Abs 29). 

Laut Auffassung des BMJF bestünde ein erhebliches, vom Bund wahrzunehmendes 
öffentliches Interesse an der gesamten T iitigkeit der Jugendorganisationen, welche 
ohne Bundes/ö"rderung in Frage gestellt ware. Auch würde eine Einschriinkung auf 
bestimmte Vorhaben einen unzulassigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der 
Jugendorganisationen darstellen. Dem RH, der seine Kritik aufrechterhielt, ist kei­
ne weitere Stellungnahme des BMJF zugegangen. 

205 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)212 von 348

www.parlament.gv.at



206 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 213 von 348

www.parlament.gv.at



Bereich des Bundesministeriums für Justiz 

Unerledigte Anregu ngen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 ) Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung durch EDV-unterstützten 
Datenaustausch (TB 1 99 1  Abs 2 9 . 3 ) ,  mög l ichst  wei tgehender E i n ­
führung aufkommensneutraler Pauschalsätze anstelle einzelfallbezogener 
Auszahlungsbeträge (TB 1 99 1  Abs 29. 1 0) sowie Vereinheitlichung der 
Aufbau- und Ablauforganisation (TB 1 99 1  Abs 29. 1 2  und Abs 29. 1 3) 
bei der Vollziehung des U nterhaltsvorschußgesetzes. 

Laut Mitteilung des BMJ seien weitere Vorarbeiten für ein "Unterhaltsverfahrens­
gesetz" und einen EDV-Einsatz bei den Pflegschaftsgerichten, den Einbringungs­
stellen und den Oberlandesgerichten geleistet worden. Der elektronische Datenaus­
tausch zwischen den J ugendwoh/fahrtstriigern und dem Bundesrechenzentrum sei 
bereits in den Bundesliindern Wien, NiederiJsterreich und Burgenland miJ"glich; 
Verhandlungen mit den übrigen Bundesliindern hätten noch kein abschließendes 
Ergebnis erbracht. 

(2) Erlassung von Durchführungsbest immungen zum Strafvol lzugsgesetz 
zwecks Vereinheitlichung der Strafvol lzugspraxis (TB 1 993 S. 1 1 3  Abs 2). 

Laut Mitteilung des BMJ werde es die Schaffung von Durchfiihrttngsbestimmun­
gen im Auge behalten, die Arbeiten fiir eine Vollzugsordnung stünden vor dem Ab­
schluß. 

(3) Straffung der Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Strafvol lzugssektion 
des BM] (TB 1 993 S. 1 14 Abs 3). 

Laut Stellungnahme des BMJ werde sich eine eigene Revisionsabteilung für den 
Strafvollzug auch mit diesem Problem befassen. 

(4) Delegierung von Angelegenheiten des Strafvollzuges an die Oberlandes­
gerichte und die Leiter der ]ustizanstalten zur Entlastung der Zentralstel­
le (TB 1 993 S. 1 1 4 Abs 4). 

Laut Stellungnahme des BMJ überlege es, das Beschwerde- und Wirtschaftswesen 
den Anstaltsleitern als VollzugsbehiJ"rde erster Instanz zu übertragen; hinsichtlich 
des Dienstrecht- und Personalwesens warte es die Neustrukturierung der Aufbau­
organisation der Präsidien der Oberlandesgerichte ab. 

(5)  Verringerung des Haftraumfehlbestandes in Wien (TB 1 993 S. l l S Abs 6). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei mit der Fertigstellung derJustizanstalt Wien­
J osefstadt noch 1 995 und des Gefangenenhauszubaues auf dem Areal der J ustiz­
anstalt Wien-Simmering mit rd 300 Haftplätzen bis 1998 zu rechnen. Die Ver­
wirklichung des Neubaues auf den Wiener Schlachthof gründen mit rd 500 Haft­
plätzen sei jedoch nur im Wege einer Sonder/inanzierung miJ"glich. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Einführung ei ner aussagekräft igen Kostenrechnung (TB 1 993 S. 1 1 6 
Abs 8). 

Das BM} verwies auf die Hauptproblematik der Bewertung der Personalkosten­
anteile. 

(7) Einheitlicher Verrragsgestalrung bei der Beschäftigung von Ärzten zur Be­
treuung der Insassen (TB 1 993 S. 1 1 9 Abs 1 2).  

Laut Stellungnahme des BM} sei eine einheitliche Ärztehonorierung und Bedarfs­
planung aufgrund der regionalen Gegebenheiten und der Lage derJustizanstalten 
kaum mijglich, es strebe jedoch ein befriedigendes Verhältnis zwischen Honorar und 
Leistung an. 

(8) Erstellung eines Stellenbesetzungsplanes für die Justizanstalt Göllersdorf 
(TB 1 993 S. 1 20 Abs 1 4). 

Laut Mitteilung des BM} lägen noch keine konkreten Ergebnisse vor. 

(9) Abgrenzung der Aufgabenstellung zwischen J ustiz- und Sicherheitswa­
che im Hinblick auf den Schurz der bei Strafgerichten tätigen Mitarbeiter 
und sonstigen Personen (TB 1 993 S. 1 20 Abs 1 5) .  

Laut Stellungnahme des BMJ werde es demnächst einen Entwurf einer Gesetzes­
ä'nderung über die geä'nderten Exekutivbefugnisse der }ustizwache dem Begutach­
tungsverfahren zuleiten. 

( 10) Fesrlegung der Arbeitsabläufe und Ermittlung des Personalbedarfes für 
die Justizwache (TB 1 993 S. 1 2 1  Abs 1 6). 

Laut Mitteilung des BM} sei es bemüht, aufgrund von Arbeitsplatzbewertungen 
einheitliche Organisationsstrukturen herzustellen. 

( 1 1 )  Erstellung von für alle Anstalten einheitlichen, EDV-unrerstützten Wech­
seldienstplänen auf der Grundlage von nachvol lziehbaren S9l lvorgaben 
(TB 1 993 S. 1 2 1  Abs 1 7). 

Laut Mitteilung des BM} sei es bestrebt, nachvollziehbare Sollvorgaben zu schaf­
fen. Ein umfassender EDV-Einsatz im Bereich der }ustizwache werde aber erst 
nach einer solchen EDV-Ujsung der Vollzugsverwaltung verwirklicht werden kiin­
nen. 

( 1 2) Vermeidung von Überbesetzungen bei Nachtdiensten der Justizwachebe­
amten (TB 1 993 S. 1 2 1  Abs 1 8). 

Laut Stellungnahme des BM} strebe es eine Verringerung der Nachtdienste zu­
gunsten einer intensiveren Betreuung während der Tagdienste an. 

( 1 3) Abstandnahme von der Heranziehung von Justizwachebeamten für art­
fremde Tätigkeiten (TB 1 993 S. 1 22 Abs 1 9). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei es an das BKA herangetreten. 
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Bereich des B undesmi nisteriums für Landesverteidigung 

Unerled igte Anregu ngen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes für Personal und gesetzliche Ver­
pflichtungen in der Zentralstelle (TB 1 982 Abs 48. 1 ,  TB 1 987 Abs 39), 
bei höheren Kommanden bzw Heeresämtern (TB 1 97 5  Abs 3 6 . 6 ,  
TB 1 977 Abs 43 ,  TB 1 98 1  Abs 46) und bei der Verwendung von Heeres­
fahrzeugen als zusätzliche Dienstkraftfahrzeuge für die Zentralstelle 
(TB 1 977 Abs 42 .22 ,  TB 1 979 Abs 50.4 , TB 1 980 Abs 39.2 und SB Er­
messensausgaben 1 984 Abs 1 9. 3 . 1 ). 

Laut Mitteilung des BMLV seien über die bereits erfolgten erheblichen Einschriin­
kungen des Personaleinsatzes im Zuge der Heeresreform und der neuen Geschäfts­
einteilung der Zentralstelle hinaus derzeit keine weiteren personellen Einsparungen 
zu erzielen. Bei den nachgeordneten Dienststellen und Heeresä"mtern seien rd 200 
von insgesamt 1 800 Planstellen eingespart worden. Überdies wurde bereits 1 994 
verfügt, die Anzahl der in der Zentralstelle und den nachgeordneten Dienststellen 
verwendeten Grundwehrdiener um mehr als 40 % zu vermindern. Die Verwen­
dung von Heeresfahrzeugen sei dem geä'nderten Bedarf angepaßt worden. Weitere 
wesentliche Einschränkungen seien erst mit der räumlichen Zusammenführung der 
Zentralstelle in der Roßauer-Kaserne zu erwarten. 

(2) Verwendung von Zivil bediensteten bzw von nicht mehr truppendienst­
tauglichen Militärpersonen für Hilfsdienste anstelle von Grundwehrdie­
nern (TB 1 976  Abs 38.8).  

Laut Stellungnahme des BMLV scheitere die Verwendung von Zivilbediensteten an 
entsprechenden Planstellen. Außerdem kö'nnten Zivilbedienstete aus kriegsvölker­
rechtlichen Gründen nicht für Hilfsdienste mit einsatzbezogenen Aufgaben herange­
zogen werden. Die höhere Wertigkeit der ArbeitspläTze und der GesundheitsztiStand 
der nicht mehr truppendienstfähigen Militä"rpersonen erlaubten aus dienstrechtlichen 
und gesundheitlichen Gründen nur in Ausnahmefällen die Verwendung dieses Per­
sonenkreises für Hilfsdienste. Das BMLV sei jedoch bestrebt, gewisse Tä'tigkeiten, 
zu denen auch Grundwehrdiener herangezogen würden, von privaten Unternehmun­
gen durchführen zu lassen. 

(3) Verwendung von Zivilbediensteten anstelle von Militärpersonen auf nicht 
mil itärspezifischen Arbeitsplätzen (TB 1 978  Abs 48,  TB 1 979 Abs 5 1 . 5 ,  
T B  1 98 1  Abs 46. 1 8, T B  1 982 Abs 48 . 1 ) . 

Laut Mitteilung des BMLV sei es bestrebt, aufgrund von Aufgabenanalysen fest­
zulegen, ob für die einzelnen Arbeitsplä"tze Militä"r- oder Zivilpersonen erforder­
lich seien. Seit 1 986 sei die Anzahl an durch beide Bedienstetengruppen zu beset­
zenden Arbeitsplä'tzen auf ein Sechstel verringert worden. Es sei jedoch weiterhin 
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unumgiinglich, nicht mehr truppendiensttaugliche Militlirpersonen auch auf zivi­
len Arbeitsplätzen zu verwenden, weil andere Verwendtmgsmb'glichkeiten ohne Be­
nachteiligung der Betroffenen nicht ausreichend vorhanden seien. 

(4) Konzentration der grundsätzlichen Planungsangelegenheiten und Tren­
nung von den Kontrollaufgaben des Generaltruppeninspektorates (allen­
fal ls durch Wiedererrichtung einer mi l i tärischen Planungs- und Füh­
rungssektion) und Verbesserung der Organisationsform im Bereich des 
E i nkaufs ,  vor al lem eine Zusammenführung in eine Gruppe E inkauf 
(TB 1 987 Abs 39. 1 .2 ,  WB 1 993/6 Beschaffungswesen Abs 4). 

Laut Mitteilung des BMLV sei imJuni 1 995 die Bildung einer Gruppe Einkauf 
angeordnet worden. Vor Umsetzung dieser organisatorischen Maßnahme müßten 
aber noch die erforderlichen personellen und räumlichen Vorkehrungen getroffen 
werden. 

(5 )  Fertigstellung von grundsätzlichen Planungen als Vorgabe für die Planun­
gen im Material-, Personal-, Infrastruktur- und Ausbi ldungsbereich. 
Durch das Fehlen dieser Planungsdokumente sind sowohl die Erstellung 
der weiterführenden Planungen und die Beurteilung von grundsätzlichen 
Ausbildungsmaßnahmen erschwert bzw nicht möglich als auch die Not­
wendigkeit und der Umfang von wesentl ichen Beschaffungen nicht  
schlüssig nachvollziehbar (TB 1 987 Abs 39.3 bis 39. 5 ,  WB 1 992 Grund­
wehrdienerausbildung Abs 3 1  und 34, WB 1 993/6 Beschaffungswesen 
Abs 3 und WB 1 994/2 Grenzsicherung Abs 24 .2 ( 1 » . 

Laut Mitteilung des BMLV beseitige es die Mä'ngel im Bereich der Planung und 
der Planungsdokumente schrittweise. 

(6) Verbesserung der Stellung der "Ausbilder" insbesondere durch eine geän­
derte dienstrechtliche Stellung und eine anspruchsvollere pädagogische 
und militärische Ausbildung, weil nur dadurch das Ausbi ldungsproblem 
langfristig behoben werden kann (WB 1 992 Grundwehrdienerausbildung 
Abs 32, WB 1 994/2 Grenzsicherung Abs 24 .2  (4» .  

Laut Mitteilung des BMLV lasse die seit 1 995 gültige Neuregelung der Ausbil­
dung zum Unteroffizier eine deutliche Steigerung der Qualität der Ausbilder er­
warten. Die dienstrechtliche Stellung der Ausbilder hä'tte durch die Schaffung der 
"Militärperson auf Zeit" verbessert werden kb'nnen. 
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Prüfu ng'iergebnis 

Auslandseinsätze 

Seit dem Jahre 1960 beteiligt sich Österreich vornehmlich mit Kräf­
ten des Bundesheeres an friedenserhaltenden Maßnahmen der Ver­
einten Nationen sowie an humanitären Hilfeleistungen im Ausland. 
Bis 1 994 waren rd 35 000 Personen im Rahmen von Bundesheer­
einsätzen im Ausland tätig, womit Österreich bis zum Beginn der 
neunziger Jahre einen bedeutenden Rang unter den truppenstellen­
den Staaten einnahm. 

Nach Einschätzung des RH hat das BMLV die diesbezüglich gestell­
ten Aufgaben grundsätzlich wirksam erfüllt. Hervorzuheben waren 
die Sachkenntnis und das Engagement der mit Auslandseinsätzen 
befaßten Organe. 

Die bundesverfassungsgesetzliche Grundlage aus dem Jahr 1 965  
wäre an die seither gewonnenen Erfahrungen anzupassen. 

Einsparungs- und Rationalisierungspotentiale ergaben sich nach An­
sicht des RH vor allem durch die Verlängerung der Verwendungs­
dauer bei den Einsätzen in Zypern und in Syrien, durch die Vermei­
dung nebeneinander gewährter Dienstfreistellungen für Zeiten des 
Auslandseinsatzes und durch die Verringerung von Arbeitsplätzen 
beim "Kommando Auslandseinsätze". 

Bei der vom BMLV beabsichtigten Aufstellung "vorbereiteter Einhei­
ten" zur zusätzlichen und raschen Entsendung ins Ausland im Falle 
erforderlicher Hilfeleistungen waren Verzögerungen beim Fortgang 
des Projektes sowie die Einleitung von Beschaffungen trotz Fehlens 
abgeschlossener Planungsvorgaben festzustellen. 

2 1 1 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Im Ausland eingesetztes Personal 

Zypern 

Syrien 

Sonstige Einsätze 

Personalstand Juli 1 995 

Aufwendungen für Auslandseinsätze 1994 

Einsätze im Ausland (Personal-und Sachaufwand) 

Inlandsdienststellen (Personalaufwand) 

Gesamtausgaben 

Mit den Vereinten Nationen vereinbarte 
Vergütungen für 1 994 

Anzahl 

35 1 

470 

47 

868 

in Mill S 

465 

33 

498 

1 32 

Die angegebenen Werte weichen nur geringfügig von den Vorjahren ab. 

Der RH überprüfte in den Monaten Mai , Juni und September 1 994 aus­
gewählte Belange der Auslandseinsätze im Bereich des BMLV Das Prü­
fungsergebnis wurde dem BMLV im Dezember 1 994 übermittelt. Zu der 
im März 1 995 eingelangten Stellungnahme gab der RH im August 1 995 
seine Gegenäußerung ab. 

Schwerpunktmäßig wurden vor allem die rechtl ichen Grundlagen ,  die 
Personalbewirtschaftung, aufbauorganisatorische Fragen der befaßten In­
landsdienststel len sowie die laufenden Planungen für "vorbereitete Ein­
heiten" überprüft .  

2 Schon frühzeitig sahen sich die Vereinten Nationen veranlaßt, friedensbe­
drohenden Entwicklungen durch die Entsendung von Militärbeobachtern 
und von - meist international zusammengesetzten - Mili tär- sowie 
Polizeieinheiten in Krisengebiete entgegenzuwirken. An solchen friedens­
erhaltenden Maßnahmen beteiligt sich Österreich seit dem Jahr 1 960. 

Im Rahmen dieser österreichischen Einsätze lag das Schwergewicht im 
Bereich des BMLV, in den letzten Jahren hauptsächlich durch die ständige 
Bereitstellung je eines Batai l lons für Überwachungsaufgaben in Zypern 
und in Syrien (Golan-Höhen). Weiters waren Offiziere als Mil itärbeob­
achter - auch für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa - tätig. 

Die entsendeten Kontingente setzten sich aus Berufsoffizieren und -un­
teroffizieren, zum Auslandsei nsatzpräsenzdienst einberufenen Personen 
sowie fal lweise aus Zivilpersonen (aufgrund von Sonderverträgen) zusam­
men. 
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Rechtliche 
Grundlagen 

Auslandseinsätze 

Für die Beistellung von Personal, Gerät und Ausrüstung der Kontingente 
sagten die Vereinten Nationen eine jährliche Vergütung zu, wodurch von 
1 990 bis 1 994 für die Auslandsei nsätze e in Kostendeckungsgrad zwi­
schen rd 23 % und 3 1  % erreicht wurde. Weiters leisteten die Vereinten 
Nationen Zahlungen für eingesetztes österreichisches Gerät und durch 
Einsätze verursachte Schäden und Heilungskosten. 

Die offenen Ansprüche Österreichs gegenüber den Vereinten Nationen 
(Ende 1 994 rd 377 Mill S) gehen hauptsächlich auf den Einsatz in Zy­
pern zurück. 

3 . 1  Zufolge bundesverfassungsgesetzlicher Regelung aus dem Jahr 1 965 ist 
die Bundesregierung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hauptaus­
schuß des Nationalrates und unter Bedachtnahme auf die immerwährende 
Neutrali tät Österreichs dem Ersuchen einer internationalen Organisation 
durch Entsendung einer oder mehrerer Einheiten zu entsprechen, die aus 
Angehörigen des Bundesheeres, Angehörigen der Wachekörper des Bun­
des und Personen, die sich zur Dienstleistung für den betreffenden Ein­
satz vertraglich verpflichtet haben, aufgrund freiwil l iger Meldung gebil­

det werden können. Dies gilt auch für Ersuchen um Hilfeleistung durch 
die Liga der Rotkreuz-Gesellschaften im Falle von Naturkatastrophen. 

3.2 Folgende mittlerweile eingetretene Erfordernisse in  bezug auf Auslands­
entsendungen l i eßen e ine  Erweiterung der recht l ichen Grundlagen 
zweckmäßig erscheinen: 

( 1 )  Die Bestellung auch einzelner Personen (insbesondere Kommandanten 
von UN-Truppen) für den Auslandsei nsatz wäre ausdrücklich vorzuse­
hen, um bisher erforderliche komplizierte und zeitaufwendige sonderver­
tragliche Regelungen zu vermeiden. 

(2) Die Mög lichkeit, auch auf unmi ttelbares Ersuchen des betroffenen 
Staates in  Katastrophenfällen Hilfe zu leisten, würde es erlauben, rascher 
zu reagieren. 

(3) Die Tei lnahme österreichischer Organe an Operationen der Organisa­
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (diese hat nicht den 
Status einer " internationalen Organisation") bedürfte e iner rechtlichen 
Grundlage. 

Auf Initiative des BMLV wurde vom BKA ein entsprechender Novell ie­
rungsentwurf erarbeitet und im Jahr 1 993 zur Begutachung versandt, 
bislang jedoch nicht in den Ministerrat eingebracht. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLV habe es mit der Erstellung eines weiteren Novellie­
rungsentwurfes begonnen. Weiters beabsichtige es, Rechte und Pflichten der an 
Auslandseinsä'tzen teilnehmenden Zivilpersonen gesetzlich festzulegen. 

2 1 3  
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Persooalhewi rtschaftung 

A u s W I e  bei 
Fre l w i l l iJ.'en 

Vt�rLingerung 

der E i nsatzda ut' l" 

1 . 1 D i e  Tei l n a h m e  an A us l a n d se i n siitzt'n i m  R 'lhll1ell des B M LV beru h t  <l US­
s c h l ieL'l l i dl auf fre l \V i l l iJ.'Cf Mc l d u nJ.' . 

J edem A u s l andsei n satz J.' i nJ.' e i n e  m eh rr�iJ.' l J.'e u m ElsscnJe E i ,,, n u nJ.' s u 1l ter­
s u c h u n J.' des F re l w i l l i J.' c n  be i m  K o m m a n d o  A u s Lmdse1 l1siitze i n  W i e n  
vora u s .  CharJ.'en  oder Wehrnün ner - Li herw l cJ.'eml A nJ.'chiir iJ.'c d e s  M i ­
I I  z--- u n d  R e s e rv e s t a n d e s  - w u  r d c n  I l l ez u  J.'ewöh n I i e  h i n n e r h a l  b v o n  
sec hs  M o n a t e n  nach A bJ.'abe I h rer Fre i w i l l igen me l d u ng e i n be r u fen . B e i  
Offi z i eren u n d  U nt eroffi z ieren betrug d l c  Wartezei t b i s  Z l I  e 1 l1em J a h r. 

VOll J 'Y) .2 b i s  I ()!) j zogen rd .2 (j( ) ( )  dcr rd () .20{)  Frei w i l l i g e n  des M i ­
l i Z- Li n d  R cse n e s t a n d e s  - m c i s t a n l ii l.\ l l e h  d e r  E i n be r u fu n g  - i h re 
M e l d u ng z ur ü c k .  Von den v e rb l e i be nd e n  rd ) )O ( )  sc h l i el.H i c h  Z lI r  E i g­
n u ngsuntersuch u n,,, E i n ,,,crLickten kamen rd  I 'j ( )() aus  vorw iegend med i ­
z i n i sc h e l l  G rLi n d e n  z U l11 i ndest  vorü berJ.'eh e n d  nir e i n e n  A u s l a n d s e i nsatz  
Il i c h t  1 11 Fra,,, e .  A be r  a u c h  l11 e h r  a ls  ') ( ) ( )  d e r  rd .2 () ( ) ( ) Fre i w i l l igen des 
Pr;iscn zsrandes zogen i h re Bewerbung z u rLi c k  oder ers uc h ten um Terl11 l 1 1 -
versc h i e b u n g .  El)(, l1fal l s  Liberw l cgend aus med l Z l n ischen ( ; rii ndell kOl1lHe 
l11 ehr  als ein Dri t te l  der rd I ; ( )() Getesteten v ( ) rerst n i c h t  (ür e i n e n  A us­
l a n d s c l nsatl heLlngezogc' n  werd e n .  Som i t  k a m e n  n u r  rd ') 0  f.:; der  A n ­
gehiir r ,,,e l l  des M i l l z- u nd R esc' f\"csta nc1es u n d  I l u r  rd 10 f ;  des P riisenz­
s t a n des ( Be d i c n s tete des B M LV u n d  G r u l1dwc- h rd l e l l e r )  tatsiic h l l ch z u m  
E l JlsatL  1 111 A us l a n d .  

i . 2  N ac h  A u ffassung des R H  so l l ten s c h o n  i m  I I l n h l i c k  a u f  k ü n ft ige Persü­
n ,d erforderni sse bel  den "vorbere i te t e n  E i n he i ten " ,  aber a u c h  aus Kosten ­
g r Li nden ( z B  Kosten für d i e  E I n berufung,  R e l sc- u n d  A u ft:nrhal tskoste n )  

d i t'se h o h e n  A us Lt l l sq uore n  gesen k t  werd e n . D e r  R H  e m p fah l ,  I n teres­
s i e rt e  bere i t s b e l  der A bg a be i h re r  M e l d u n g e i n g e h e n d  Li b e r  d i e  Vo r­
a u s s e r z u n g e n  fü r e i nt'n A us !a n d s e i nsarz zu i n form i eren u n d  nach M iig ­
I l c h ke i t  here i ts z u  d i esem Zei t p u n k t  i h re E iplll 11g vert i e ft z u  Li berprüfe n .  

\ . )  ,"tllll , \ I lI/eilllJlg ein ßA1 L\ ' \eM/ IlIjiJl"lIIclI'I)I'I /;e(lIljil"tI<�1e !Jti dm Ii'lIppenkiilJitTIi 

!Je l lel!: /l (m!t". S(//I",gLIlIlIgeli k!JU- ,ile E',1',lllillg-'.jl l/rte//III1,1', /l iirdm Nil Rdhlllell 

ein Pro/dtel "l m'!Jtreltete ElIlheitm" erjiJ!geJI. 

) . 1 I m  J a h re I <)SS w u rde d i e  gru ndsii r z l i c h e  E i nsatzd a u e r  bei d e n  K o n t 1 l1 -
,,,e i lten i n  Zy pern u nd Syrien von sechs a u f  acht M o nate verliingert .  CJber­
l e,,, u ng e n  d e r  fLi r d i e  Pers() n a l b e w l r r s c haft u n ," z u s tii n d l ge n  D i e n s t s t e l l e  
lks B M LY. d i e  E i nsatzze i t  b i s  zu  e i nem J a h r  zu verl ii ngertl , w ur d e n  n i c h t  
\\T i t c· r v e r fo l g t .  A u c h  B e r i c h t c  d e r  Vo l k s a n w ,t 1 t s c h a ft b l. \\' d n  B e ­
sc! l \\"erdekom m i ss i o n  fü r m i l i tiir ische A ngelq . .: enheIt en bei m B MLV e n t ­
h ie l ten d iese A n reJ.' u n g .  

V o n  1 (j(j2 b i S  I ')(j -I beant r'lg t e n  d ur c h sc h n i t t l i c h  z w e i  Dri t u· 1  d e r  A n ­
gehiir igen der K o n t i ngente e i ne VerLingeTung der E i ns<!t zze i r .  R d  10 I {  
d i eser  A ns uchen w u rd e n ,  i n s besonde re m a n g e l s  gee ig neten F rsarz pnso­
n a l s ,  angenom men . 

) . 1  N a c h  B e u rtc r l u n g  des  R H  w ü rde d i e  Verbn,,,erl ln ,,, d e r  D l e n s r z e i t  a u f  
z \vö l f  M on a te d i e  A u s b i l d u ng von j ä h r l i c h  rd 2 ') { )  Soldaten u n spare n .  
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Auslandseinsätze 

Personalbewirtschaftung 

Urlaubsanspruch 

Aufstellung 
"vorbereiteter 
Einheiten" 

Dadurch könnten zB rd 3 Mil l  S allein an Tages- und Dienstzuteilungs­
gebühren eingespart werden. Auch der Aufwand für Einberufungen, Eig­
nungsuntersuchungen und Ausbi ldung könnte entsprechend verringert 
werden. 

Der RH empfahl daher, die Dauer von Auslandseinsätzen besonders bei 
langjährigen Missionen grundsätzlich auf zwölf Monate zu verlängern. 

5 .3  Das BMLV will die Möglichkeiten einer Verl;ingerung der Einsatzzeit, insbeson­
dere bei den seit Jahren bestehenden Kontingenten, prüfen. 

6. 1 Neben dem auch für die Zeit des Auslandseinsatzes bestehenden An­
spruch auf Urlaub (für Berufssoldaten) bzw DienstfreisteIl ung (für zum 
Präsenzdienst E inberufene) sehen auch die Bestimmungen der Vereinten 
Nationen einen Urlaubsanspruch von zweieinhalb Werktagen je Monat 
vor. Dieser kann - anders als die Freistellungen nach österreichischem 
Recht - während dieses Einsatzes verbraucht werden . 

6.2 Diese nebeneinander bestehenden Regelungen bewirken nach Ansicht des 
RH eine sachlich nicht begründete und unbeabsichtigte mehrfache Ge­
währung dienstlicher Freistel lungen . Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die erhöhte Belastung der Soldaten während dieser Ei nsätze ohnedies 
durch eine abgestufte Zulagenregelung abgegolten wird .  

Der RH empfahl daher, um eine maßvolle Regelung des Freistellungsum­
fanges bemüht zu sein .  Dies könnte durch gesetzl iche Anrechnung des 
von den Vereinten Nationen gewährten Urlaubsausmaßes auf den nach 
österreichischem Recht zustehenden Erholungsurlaub (bzw Dienstfrei­
steIlung) erreicht werden. Damit könnten finanzielle Belastungen für das 
BMLV von jährlich rd 1 1  Mi l l  S sowie Abwesenheiten von Ressortbe­
diensteten infolge des durch die Auslandsverwendung erhöhten Urlaubs­
anspruches vermieden werden. 

6.3 Das BMLV stimmte dem RH zu, will jedoch noch ressortintern überlegen. 

7. 1 Im Hinblick auf verstärkte Bemühungen der Vereinten Nationen nach 
verbesserter Reaktion auf krisenhafte und sicherhei tsbedrohende Ent­
wicklungen plante das BMLV in Zusammenarbei t  mit dem BMA und 
dem BMI den Aufbau klei ner, spezial is ierter Einheiten , um erforderli­
chenfal l s  neben den bestehenden Truppen,  Beobachtern und Spezial­
kräften möglichst rasch (weitere) Truppen für Hi lfeleistungen im Aus­
land beistellen zu können. 

Gemäß einem vom BMA vorgelegten und von der Bundesregierung im 
Mai 1 993 zur  Kenntnis genommenen Bericht sei im Rahmen des Vertei­
digungsressorts d ie Aufstel lung eines Feldspitals sowie von Infanterie-, 
Pionier-, Versorgungs-, Fl ieger-, Such- und Rettungselemen ten für 
Friedenss icherung und Katastrophenh i l fe geplan t .  Dieses Vorhaben 
machte neben dem beim Bundesheer bestehenden Gerät auch umfassende 
Neuanschaffungen notwendig. Mangels Bedeckbarkeit  dieser Kosten aus 
den laufenden Haushaltsmitteln war die hiefür erforderliche budgetäre 
Vorsorge im Einvernehmen mit dem BMF sicherzustellen. 

2 1 5 
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2 1 6 

Aufstellung 

"vorbereiteter Einheiten" 

Organisation des 
"Kommandos 
Auslandseinsätze" 

In der Folge richtete das BMLV eine Projektorganisation zur Planung die­
ser Truppen ("vorbereitete Einheiten") ein .  

Der vorgegebene Projektbeginn (November 1 993) konnte allerdings we­
gen Personalengpässen - ua s tand der Projektleiter nur sehr ei nge­
schränkt zur Verfügung - nicht eingehalten werden . Selbst e in  Jahr 
später lag noch kein genehmigter Projektauftrag vor. 

Ungeachtet des geringen Planungsforschritts wurden in der Zwischenzeit 
einschlägige Beschaffungsvorhaben begonnen. Diese umfaßten neben 
Gerät im Umfang von rd 60 Mill S vor allem gepanzerte Radfahrzeuge im 
Bestellwert von rd 635 Mill S (einschl ießlich USt), zahlbar in  den Jahren 
1 995 bis 1 997.  Nachdem das BMLV erst nach Ausfertigung des Bestell­
schreibens im Juli 1 994 mit dem BMF die 1 993 in Aussicht gestell te Zu­
weisung gesonderter finanzieller Mittel erörterte, konnten lediglich die 
im Jahr 1 995 fäll igen Zahlungen von rd 200 Mill S sichergestel l t  wer­
den. 

Die vorgesehene Aufnahme der Beschaffungsvorhaben in das Investitions­
programm des BMLV unterblieb. 

7.2 Der RH kritisierte die unzureichende Beistellung von Personal im Rah­
men der Projektvorbereitung, insbesondere die anderweitige Verwendung 
des Projektleiters. Da noch keine Ergebnisse der Projektarbeit oder andere 
abgeschlossene P lanungen vorlagen , aus denen sich Mengen und Be­
schaffenheit der benötigten Güter hätten ableiten lassen, hielt  der RH 
diesbezügliche Bestel lungen für verfrüht .  Die nur teilweise ermöglichte 
gesonderte Fi nanzierung der Radpanzer könnte zu Engpässen bei den 
Budgetmi tteln für mi l i tärische Invest i t ionen in den Jahren 1 996 und 
1 997 führen. 

Der RH empfahl dem BMLV, die Voraussetzungen für eine zügige Pro­
jektabwicklung zu schaffen, weitere Beschaffungen und sonstige Maßnah­
men auf Ergebnisse der Projektarbeit  abzustützen sowie derartige Pro­
jektorganisationen in Hinkunft sorgfältiger zu planen. 

7.3  Laut Stellungnahme des BMLV sei Ende Dezember 1 994 der Projektau/trag er­
teilt und in der Folge ein hauptamtlicher Projektleiter eingesetzt worden. 

8. 1 Dem "Kommando Aus landsei nsätze" , e iner dem BMLV unmittel bar 
nachgeordneten Dienststelle, oblag die Eignungsüberprüfung, Ausbil­
dung und Vorbereitung der für den Auslandseinsatz vorgesehenen Solda­
ten und die Versorgung der ins Ausland entsendeten Truppen. Im Zuge 
einer Umorganisation i m  Juli  1 994 wurde die Kompetenz der Dienst­
stelle erheblich erweitert und ihr Aufbau flexibler gestaltet . 

Die Anzahl der Arbeitsplätze stieg dadurch von 79  auf 9 1 ;  durch Schaf­
fung vorwiegend mit  Zivilpersonen zu besetzender Arbeitsplätze in  den 
Bereichen Personal wesen und Versorgung verminderte sich jedoch der 
Sollstand an Militärpersonen von 75 auf 5 3 .  Die Neuorganisation war zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht abgeschlossen. 
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Auslandseinsätze 

Organisation des 

"Kommandos Auslandseinsätze" 

Weitere 
Empfehlungen 

Schluß­
bemerkungen 

8.2 Der RH bewertete die Methode der Stellenplanung, die Grundsätze der 
Neuorganisation und die Zuweisung nicht militärspezifischer Aufgaben 
an Zivilpersonal als positiv. Er sah sich jedoch zu folgenden Feststellun­
gen bzw Empfehlungen veranlaßt: 

( 1 )  Die der Stellenplanung zugrundeliegenden Soll-Arbeitszeiten waren 
teilweise zu hoch angesetzt. 

(2) Um die personelle Auslastung und die Dienstaufsicht zu verbessern , 
wären die dienstführenden Unteroffiziere und die im Wirtschaftsbereich 
verwendeten Personen jeweils organisatorisch zusammenzufassen. 

(3) Der Einsatz der im BMLV bereits bestehenden EDV-Anlagen für den 
Kanzlei- und Schreibdienst des "Kommandos Auslandseinsätze" ließe ei­
ne erhebliche Beschleunigung und damit Personaleinsparung in  diesem 
Bereich erwarten. 

(4) Die Aufstellungs- und Entsendestäbe wären mangels aktuel len Bedar­
fes stillzulegen und erst im Bedarfsfall wieder zu errichten. 

Der RH hielt insgesamt eine Einsparung von 1 6  der geplanten 9 1  Ar­
beitsplätze für möglich. Die betroffenen Grundwehrdiener wären der Ein­
satzorganisation zuzuführen; durch die Abstandnahme von Stel lenbeset­
zungen bzw -nachbesetzungen wäre - auf Grundlage der Bezugsansätze 
des Jahres 1 994 - eine Ersparnis von rd 2,2 Mill S zu erzielen . 

8.3 Das BMLV verwies auf die zur Zeit der Überprüfung durch den RH noch nicht 
abgeschlossene Umsetzung der Neugliederung. Es beabsichtige, die Organisation des 
"Kommandos Auslandseinsiitze" imJahr 1 996 zu iiberpriifen und dabei die Anre­
gungen des RH zu berücksichtigen. 

9 Weiters empfahl der RH: 

- eine gesetzliche Regelung zur generellen Vorsorge für die ins Ausland 
entsandten Angehörigen der österreich ischen UN-Kontingente anstelle 
von Ablebensversicherungen sowie die 

- verstärkte Einbindung der Einrichtungen der Arbeitsmarktverwaltung 
(des Arbeitsmarktservice) in die Freiwil ligenwerbung. 

10  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die Arbeiten am Projekt für die Bildung "vorbereiteter Einhei­
ten" sollten zügig fortgeführt und weitere konkrete Maßnahmen 
aus den Ergebnissen der Projektarbeit abgeleitet werden. 

(2) Die hohen Ausfallsraten bei den Freiwil ligen wären zu verrin­
gern. 

( 3 )  Die Verwendungsdauer der Soldaten im Ausland wäre beson­
ders bei langjährigen Missionen grundsätzlich auf ein Jahr zu ver­
längern. 

2 1 7 
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Schlußbemerkungen 

2 1 8  

(4) Die Gewährung von Urlaub bzw Dienstfreistellung für Soldaten 
im Auslandseinsatz sollte maßvoll geregelt werden. 

(5 )  Die Ablebensversicherung für Soldaten im Auslandseinsatz soll­
te zugunsten einer generellen gesetzlichen Vorsorge überdacht wer­
den. 

(6) Die Aufbauorganisation beim Kommando Auslandseinsätze 
sollte verbessert werden; personelle Überkapazitäten wären abzu­
bauen. 

14· 
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IS TB 

Bereich des B undesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

U nerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich : 

( 1 )  Abgrenzung der Maßnahmen des Wasserbaues von der Tätigkeit der 
Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in  den Bundeslän­
dern (TB 1 984 Abs 5 3 . 2  und TB 1 985 Abs 43 . 2). 

Laut Mitteilung des BMLF sei mit den noch fehlenden Verordnungen bis En­
de 1 995 (Vorarlberg, Steiermark und Burgenland) bzw im Jahr 1 996 (Nieder­
österreich) zu rechnen. 

(2) Abstandnahme von der dem Forstgesetz 1 97 5  widersprechenden Tragung 
des Projektierungs- und Durchführungsaufwandes (Wildbach- und Lawi­
nenverbauung) sowie des Verwaltungsaufwandes (Gebietsbauleitungen der 
Sektionen Salzburg und Kärnten des Forsttechnischen Dienstes für Wild­
bach- und Law i nenverbauung) zu Lasten der  Bau m i t te l  (TB 1 984 

Abs 54 . 1 1  und TB 1 985 Abs 44 .9). 

Laut Mitteilung des BMLF müßten erst die Gespräche über die Ausgliederung der 
Wildbach- und Lawinenverbauung abgewartet werden. 

(3) Neuerstellung eines Bauhofkonzeptes mit betriebswirtschaftlichen Ziel­
vorgaben für d ie Bauhöfe im Bereich des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung (TB 1 992 S. 1 62 Abs 1 .5 )  sowie Ein­
führung einer Betriebsabrechnung und einer bundeseinheitlichen Verrech­
nung von Maschinenmieten an diesen Bauhöfen (TB 1 992 S. 1 62 f Abs 1 .6 
und S. 1 64 Abs 1 . 1 2). 

Laut Stellungnahme des BMLF werde mit 1 .  Jä'nner 1 996 eine flächendeckende 
Kostenrechnung in Kraft treten. Das BauhoJkonzept werde den neuen Erfordernis­
sen angepaßt und auch die Maschinenabrechnung geregelt werden. 

(4) Behebung des im Bereich des Wasserrechtes besonders ausgeprägten Voll­
zugsdefizites (TB 1 992 S. 1 73 Abs 3 .5 ) .  

Laut unveriinderter Stellungnahme des BMLF seien auch die Vollzugsde/izite im 
gewerblich-industriellen und kommunalen Bereich bedeutsam. Im übrigen würden 
Grundwassersanierungsarbeiten vorbereitet. Eine österreichweite Hochrechnung 
häUe über eine Million amtswegig zu behandelnder wasserrechtlicher Mißstä'nde 
ergeben. Ohne die neu hinzugekommenen Fälle zu berücksichtigen, wä'ren allein zur 
Abwicklung dieser Verfahren innerhalb von zehn Jahren bei jeder Wasserrechts­
behörde rd zehn zusä'tzliche Planstellen erforderlich. 

2 1 9 
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Unerledigte Anregungen 

(5)  Wirksamer Vollzug der Strafbestimmungen nach dem Wasserrechtsgesetz 
e inschl ießlich der Vollstreckung behördlich angeordneter Maßnahmen 
(TB 1 992 S. 1 7 2  f Abs 3 .4). 

Laut unveriinderter Stellungnahme des BMLF mußten das Fehlen unmittelbar 
verfügbarer Finanzmittel für die Vollstreckungsbehiirde, die unzureichende Infra­
struktur und die mangelhafte Koordination zwischen verschiedenen Verwaltungs­
steIlen von der Verwaltung behoben werden. 

Die technische und rechtliche "Vollstrecktmgsfeindlichkeit", die Verfahrensdauer 
und die Ausschöpfung der Rechtsschutzmöglichkeiten machten jedoch Maßnahmen 
des Gesetzgebers erforderlich. 

(6) Schaffung von Begleitmaßnahmen zu den Vol lzugshandlungen unrer Be­
rücksichtigung der Intensivlandwirtschaft , wie zB Vermeidungs- und 
Minimierungstechnologien und Maßnahmen zur weitergehenden Abwas­
serreinigung (TB 1 992 S. 1 74 Abs 3 .6). 

Laut unveriinderter Mitteilung des BMLF würde die EU-A npassung zu Vor­
schriften über eine gute fachliche Handhabung in der Landwirtschaft führen. 

(7) Klärung der Mei nungsverschiedenheiten zwischen dem BMF und den 
Ländern über die Finanzierung des wasserrechtlichen Vollzuges (TB 1 992 
S. 1 78 Abs 3 . 1 1 ) . 

Laut Stellungnahme des BMLF habe das BMF im Zuge der Verhandlungen für 
das BundesJinanzgesetz 1 995 die Budgetierung bestimmter, von den Liindern ange­
sprochener Kosten, die nach deren Auffassung als Zweckaufwand vom Bund zu tra­
gen wären, abgelehnt. Eine endgültige Klärung mit dem BMF stehe noch aus. 

(8) Trennung von Planung und Ausführung sowie Kosten-Nutzen-Unrersu­
chungen bei EDV-Projekten der Österreichischen Bundesforste (TB 1 99 1  
Abs 42.9). 

Laut Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste beinhalte das beabsichtigte 
Vorgehenskonzept die Analyse der Aufwdnde und des zu erwartenden Nutzens ei­
ner EDV-Applikationsentwicklung. Auch wdre die Trennung der Zustä·ndigkei­
ten in den einzelnen ProjektstuJen vorgesehen. 

(9) Sicherung des Nutzens und der Wirtschaftlichkeit der Anschaffung der 
ursprünglich 3 5 0, im Jahr 1 994 rd 600 von den Österreichischen Bun­
desforsten bundesweit eingesetzten Personalcomputern samt zugehöriger 
Software durch Bestel lung eines Mitarbeiters zum EDV-Anwenderbe­
treuer (TB 1 99 1  Abs 42. 1 3). 

Laut Mitteilung der Österreichischen Bundesforste werde mangels verfügbarer Be­
treuungskapazitdten eine Vergabe der Anwenderbetremmg an Externe erwogen. 

( 10) Abstimmung der dezenrralen EDV-Eigenenrwicklung der Österreichi­
schen Bundesforste zur Vermeidung eines Wildwuchses an Programmen 
(TB 1 99 1  Abs 42 . 1 7) .  

Laut Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste solle das beabsichtigte Vor­
gehenskonzept zur verbindlichen Grundlage für alle Neuentwicklungen werden. 
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Verwirklich te Empfehlunge n 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Neuersre l lung von R ic h t l i n ien für den Schutzwasserbau (TB 1 984 

Abs 5 3 .24). 

(2) E rlassung von Kontro l l best imm ungen für Färderungen von Misch­
waldaufforstungen (TB 1 993 S .  232 Abs 4) durch e ine entsprechende 
Weisung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft .  

( 3 )  Trennung von Anweisung und Vol lziehung der  Pensionsgebarung der 
Österreichischen Bundesforste (TB 1 99 1  Abs 42 . 1 0). 

221 
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Prüfungsergebnis  

Organisationsangelegenheiten 
der Österreichischen Bundesforste 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen und effizienten Erfüllung der 
Aufgaben der Österreichischen Bundesforste überprüfte der RH 
die vom Generaldirektor-Stellvertreter und dem Leiter der Abtei­
lung für Jagd- und Fischereiverwaltung der Generaldirektion zahl­
reichen, gegenseitig erhobenen Vorwürfe. Diese bezogen sich auf 
dienstwidriges Verhalten, Nichtbeachtung von Vorschriften sowie 
mangelhafte Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben. Für d ie 
Vorwürfe des Generaldirektor-Stellvertreters konnten im wesentli­
chen Beweise beigebracht werden, für die Anschuldigungen des 
Abteilungsleiters hingegen nicht. 

Die Unzulänglichkeiten bei den Österreichischen Bundesforsten la­
gen auf organisatorischer und zwischenmenschlicher Ebene; vor al­
lem fehlte vielfach das Bewußtsein zu einer effektiven Zusammen­
arbeit. 

Rechtsgrundlage: Bundesgesetz vom 1 7 .  November 1 977,  
B.YBl Nr 6 1 0/77 ,  über den WirtSchaftskörper 
"Osterreichische Bundesforste" 

Besi tzstand: *) 

davon Waldfläche: 

848 000 ha 

5 1 5 000 ha 

Einnahmen 

Ausgaben 

Übersch uß/ Abgang 

Einnahmen aus der Jagd 

Einnahmen aus der Fischerei 

1 992 

1 91 6  

1 773  

+ 1 43 

Personalstand 891 Angestellte **) 

1 277 Arbeiter ***) 

*) Stand 1. Jänner 1 994 

**) Stand Oktober 1 994 

1 993 

in  Mill S 

1 773  

1 892 

- 1 1 9 

***) Stand Ende 1 994, reduziert auf ganzjährige Beschäftigung 

1 994 

2 079 

1 970 

+ 1 09 

1 5 5 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Überprüfte 
Angelegenheiten 

Der RH überprüfte aufgrund ei nes Ersuchens des früheren Bundesmini­
sters für Land- und Forstwirtschaft, Dipl-Ing Dr Franz Fischler, gemäß 
Art 1 26 b Abs 4 B-VG und § 1 Abs 4 RHG schwerpunktmäßig organi­
satorische Angelegenheiten bei den Österreichischen Bundesforsten. Das 
Ersuchen bezog sich auf gegenseitige dienstliche Vorwürfe des Generald i­
rektor-Stellvertreters (zugleich Leiter des kommerziellen Geschäftsberei­
ches) und des Leiters der (in den forsttechnischen Geschäftsbereich fal len­
den) Abteilung für Jagd- und Fischereiverwaltung der Generaldi rektion 
der Österreichischen Bundesforste. Zugleich ersuchte der Bundesminister, 
die erforderlichen Konsequenzen aufzuzeigen und entsprechende Empfeh­
lungen zur Abstellung allfälliger Mängel abzugeben.  

Die Überprüfung fand von Mai bis Jul i  1 994 statt. Aufgrund der Stellung­
nahmen des Vorstandes der Österreichischen Bundesforste (März 1 995) und 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft (Apri l 1 995)  gab der 
RH im Juli 1 995 seine Gegenäußerungen ab. 

2 . 1  Die gegenseitigen Vorwürfe bezogen sich in erster Linie auf Angelegenhei­
ten der Jagdverwaltung, aber auch Fischereiangelegenheiten, Grundankäu­
fe und sonstige Vorfälle. Dem Abteilungslei ter wurden im wesentlichen 
die Nichtbeachtung allgemeiner Vorschriften und spezieller Weisungen 
sowie Mängel bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Jagd­
und Fischereiverwaltung vorgeworfen. Dem Generaldirektor-Stellvertreter 
wurde hauptsächlich die Weitergabe von Informationen an Betriebsfremde 
sowie eine geschäftsordnungswidrige Vorgangsweise zur Last gelegt. 

2.2 Im Zuge der Überprüfung durch den RH konnten für die Vorwürfe des 
stellvertretenden Generaldirektors im wesentlichen Beweise beigebracht 
werden, für j ene des Abteilungsleiters hingegen nicht. Der Abteilungslei­
ter handelte mehrfach eigenmächtig, dokumentierte in Geschäftsstücken 
unvollständig und hatte Probleme im Umgang mit anderen Mitarbeitern 
der Österreichischen Bundesforste. 

Besonders bemängelte der RH die einem Jagdpächter unbefugt und nicht 
gerechtfertigt gewährte Pachtzinsred uktion von über 52 000 S .  Auch 
durch sein Verhalten bei der Veräußerung von Fischereirechtsanteilen 
entstand im Zusammenwirken mit dem Fehlverhalten verschiedener an­
derer Mitarbeiter den Österreichischen Bundesforsten ein Nachteil von 
mindestens 60 000 S. 

Im übrigen ließen zahlreiche überprüfte Fälle eine Mitverantwortung ver­
schiedener Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste erkennen . Be­
sondere Verantwortung traf hiebei den früheren Forstdirektor, der als un­
mittelbarer Vorgesetzter die Vorgangsweise des Abteilungsleiters zumeist 
genehmigte. 

Der RH empfahl der Generaldirektion, die Betriebsziele künftig genau zu 
definieren,  für eine sachliche Verwaltungsführung in der Abtei lung für 
Jagd- und Fischereiverwaltung zu sorgen und die Einhaltung der Kom­
petenzvorschriften zu überwachen. 
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Organisation 
Österreichische Bundesforste 

2.3 Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste stimmte der Kritik des RH 
zu. Das Dienstverhältnis mit dem Abteilungsleiter sei inzwischen beendet worden; 
diesbezüglich sei ein arbeitsgerichtliches Verfahren anhä"ngig. Durch die im 
Jahr 1 994 in Kraft gesetzten neuen Richtlinien sei die bisherige Vorgangsweise bei 
der Verwertung vonJagdausübungsrechten abgedndert worden. Die Frage des Scha­
denersatzes bezüglich der Jagdpachtzinsreduktion und der Veräußerung der Fische­
reirechtsanteile werde geprüft. 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft teilte mit, er habe den Vor­
stand der Generaldirektion bereits im J ä"nner 1 995 beauftragt, ihn umgehend über 
die weitere Vorgangsweise zu informieren und etwaige Mißstände sofort abzttStel­
len. Weiters habe er im Februar 1 995 den Generaldirektor ersucht, über die auf­
grund der Feststellungen des RH getroffenen Maßnahmen zu berichten und eine 
umfassende Untersuchung über ein fehlerhaftes Verhalten von Mitarbeitern der 
Österreichischen Bundesforste einzuleiten. 

Erforderliche Veranlassungen 

Leitbild 

Revision und 
Kontrolle 

Disziplinarrecht 

3 . 1  Konkrete Vorstellungen einzelner Organisationseinheiten über Aufgaben 
und Ziele der Österreichischen Bundesforste sowie genaue Grundsätze 
über die Führung der Dienstgeschäfte fehlten weitgehend. 

3.2 Der RH empfahl den Österreichischen Bundesforsten die Erstellung eines 
Leitbildes zur bestmöglichen Erreichung ihrer Unternehmungsziele. 

3 .3  Die Generaldirektion hat bereits mit entsprechenden Maßnahmen begonnen. 

4. 1 Die eigentliche Revisionstätigkei t der Abteilung für Revision und Kon­
trolle nahm eine nur untergeordnete Bedeutung ein, da sie überwiegend 
m i t  Verwal tungsagenden befaßt war. E benso war d ie  Dienstaufsicht 
durch die Vorstandsmitgl ieder, insbesondere vor 1 993,  unzureichend. 

4.2 Der RH empfahl Maßnahmen zur Stärkung der Funktionstüchtigkeit 
und der Akzeptanz der Abteil ung für Revision und Kontrolle. Auch die 
Dienstaufsicht der Vorstandsmitglieder sowie die den Leitern der Inspek­
tionen übertragene Koordinierungs- und Überwachungstätigkeit sollten 
verbessert werden. 

4.3 Die Generaldirektion wird dem entsprechen. 

5 . 1  Bei Verfehlungen von Bediensteten sprach der Vorstand "Rügen" oder 
"strenge Rügen" aus, wies aber gleichzeitig darauf hin, diese würden kei­
ne Diszipl inarmaßnahmen im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes dar­
stel len.  Die Dienstordnung der Österreichischen Bundesforste kannte 
- mit Ausnahme der Kündigung bzw Auflösung des Dienstverhältnisses 
bei schwereren Verfehlungen - keine Diszipl inarmaßnahmen. 

5.2 Der RH empfahl ,  das Disziplinarrecht der Österreichischen Bundesforste 
dem Beamtendienstrecht anzugleichen. 

5 .3  Der RH vermißte eine Stellungnahme des hie/ür zttstä"ndigen BMLF 
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Schluß­
bemerkungen 

(, Zusammenfassend hob eier RH nachs tehende Empfe h l u ngen her­
vor: 

( I )  Für die Österre ichischen Bundesforste wäre ein Le itbi ld zu er­
stellen. 

( 2 )  Die Prüfu ngstätigk e i t  der Rev i s ionsabte i l u ng soll te verstärk t ,  
d ie Diens taufsicht d u rch die Vorstand s m i tglieder verbessert wer­
den. 

(3)  Ein angemessenes Disziplinarrecht für die Österreich ischen Bun­
desforste soll te geschaffen werden. 
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Bereich des B undesministeriums für Umwelt 

llnerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer schriftlichen Vereinbarung mit  den Ländern zur Über­
mitt lung der Meßdaten (zuletzt TB 1 99 1  Abs 24 .2) sowie eines bundes­
weiten Immissionsmeßnetzkonzeptes (zuletzt TB 1 99 1  Abs 24 .3) .  

Laut Stellungnahme des BM U sehe der im April 1 994 in Begutachtung gegange­
ne Entwurf eines Immissionsschutzgesetzes Luft ein Meßkonzept und eine Regelung 
hinsichtlich der Übermittlung der Meßdaten vor. 

(2) Beendigung der unentgelt l ichen Zurverfügungstellung von Büroräum­
lichkeiten des BMU an den förderungsempfangenden Verein "Anti Atom 
International" (zuletzt NTB 1 992 s. 37 Abs 3). 

Das BMU stellte die Auflösung des Bittleihverhältnisses mit dem Verein "Anti 
Atom International" in Aussicht. 

(3) Einstellung der nach dem Bundesministeriengesetz über den Aufgaben­
bereich des BMU hinausreichenden Förderung von Anti-Atom-Organi­
sationen (zuletzt NTB 1 992 S. 38 Abs 7).  

Das BMU hat seinem bisherigen Standpunkt, die diesbezügliche Fö"rderungstä"tig­
keit sei Aufgabe seiner Umweltschutz politik, keine weitere Stellungnahme hinzuge­
fügt. 

(4) Einstellung der Förderung von Tierschutzorganisationen wegen fehlender 
Zuständigkeit des BMU (zuletzt NTB 1 992 S. 38 f Abs 8). 

Das BM U hat dem RH zwar grundsä"tzlich beigepflichtet, jedoch auf seine (einge­
schränkte) Zustä·ndigkeit nach dem Tierversuchsgesetz 1 988 verwiesen. 

(5) Bundesinterner Abstimmung und Festlegung der auf dem Gebiet des Na­
turschutzes insbesondere hinsichtlich der Nationalparks wahrzunehmen­
den Interessen und der weiteren Vorgangsweise des Bundes (NTB 1 992 
S .  44 Abs 1 5 .2). 

Förderung nur auf der Grundlage eines verbindlichen Förderungs- und 
Nationalparkkonzeptes (NTB 1 992 S. 47 Abs 1 8 .2) .  

Beschränkung der Förderungsmaßnahmen des Bundes auf jene National­
parks, für die eine internationale Anerkennung konsequent angestrebt 
wird und auch erreichbar erscheint (NTB 1 992 S. 45 Abs 1 5 .2). 
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Unerledigte Anregungen 
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Abstandnahme von der Förderung verwaltungsaufwend iger Klein- und 
Einzelprojekte (NTB 1 992 S. 45 Abs 1 5 .2) und Beschränkung auf länder­
übergreifende Projekte mit Bedeutung für den Gesamtpark (NTB 1 992 
S. 48 Abs 1 8 .2). 

Laut Mitteilung des BM U sei im Juni 1 994 die Konstituierung des National­
park-Beirates erfolgt. Anfang Mai 1 995 sei das "Nationalparkkonzept 2000" 
beschlossen und anderen berührten Bttndesdienststellen zur Begutachtung vorgelegt 
worden. 

Nach der Veröffentlichung neuer - unter spezieller Bedachtnahme auf die europäi­
sche Situation erstellter - Nationalpark-Richtlinien durch die International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources-IUCN im Septem­
ber 1 994 habe das BM U ein darauf abgestimmtes Fiirderungsprogramm aus­
gearbeitet. 
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Verw irkl ichte Empfehlung 

Verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich der 

Beend igung der unentgeltlichen Zurverfügungstellung von Büroräum­
lichkeiten des BMU an den Verein "Umweltforum" (zuletzt NTB 1 992 
S. 37 Abs 3). 
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Bereich des Bundesministeriums für 

U nterricht und kulturelle Angelegenheiten 

U nerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 ) Übertragung der erstinstanzlichen Zuständigkeit für die Zentrallehran­
stalten an d i e  Schulbehörden des B undes i n  den Ländern (TB 1 98 2  
Abs 1 5 .6, T B  1 988 Abs 1 8 .2 ,  T B  1 993 S .  36 Abs 2). 

Das BMUK will die Anregung des RH prüfen. 

(2) Übertragung der Aufgaben des Schulservice an die Schulpsychologie-Bi l­
dungsberarung (TB 1 988 Abs 1 8 .4) und gemeinsamer Veranschlagung 
der Minel für die Schulpsychologie-Bi ldungsberatung mit den Schulauf­
sichtsbehörden, wei l dies einen beweglicheren Mineleinsatz ermöglicht 
(WB 1 993/4 Schul- und Bildungswesen Abs 1 .39).  

Das BM U K hält die Aufgaben der beiden Einrichtungen für zu unterschiedlich. 

(3)  Abgelrung der Mehrdienstleisrungen der Schulaufs ichtsbeamten durch 
eine zu schaffende Verwendungszulage zur Objektivierung der Leistungs­
abgelrung und zur administrativen Vereinfachung (TB 1 988 Abs 5) . 

Laut Mitteilung des BM U K habe es die Überstundenvergütungen verringert; die 
Schaffung eines Gruppenpauschales werde erwogen. 

(4) Bedeckung dringender I nstandhal rungsarbeiten durch E insparungen 
beim Personalaufwand (TB 1 988 Abs 1 8 . 1 8).  

Das BMUK macht dies weiterhin von gednderten gesetzlichen Rahmenbedingun­
gen abhdngig. 

(5 )  Zentralisierung der auf neun Gebäude verteilten Verwalrungsstellen des 
Stadtschulrates für Wien (TB 1 988 Abs 1 9 . 1 4). 

Das BM U K berichtete von Bemühungen, den Stadtschulrat in das durch die 
Übersiedlung des Landesschulrates für Niederiisterreich freiwerdende Amtsgebäude 
umzusiedeln. 

(6) Betreuung von Internatszögl ingen hauptsächlich durch Erzieher statt 
durch Lehrer (NTB 1 990 Abs 5 5 .9.2) .  

Das BMUK will höChstens 50 % der Erzieherdienste Vollerziehern übertragen. 
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Unerledigte Anregungen 

(7) Tragung der Personalkosten der Erzieher am Städtischen Internat Ober­
wart durch die Stadtgemeinde als Heimerhalter (NTB 1 990 Abs 5 5 . 1 0.2) .  

Das BM U K macht dies vom Ergebnis einer Kostenrechnung abhcingig. 

(8) Verzicht auf über das "Vier-Augen-Prinzip" hinausgehende Kontrol len 
in der Personalverwaltung (NTB 1 990 Abs 57 .2 .2). 

Das BMUK will die Umstellung der Personalverwaltung des Landesschulrates 
für Niederbsterreich und des Stadtschulrates für Wien auf EDV abwarten. 

(9) Einhebung kostendeckender Sätze für die Teilnahme an der Verpflegung 
an küchenführenden Einrichtungen (WB 1 99 1  Schulverwaltung Abs 1 3) .  

Der Verpflegssatz sei 1994 auf 5 3 S erhbht worden; eine weitere Erhbhung sei ge­
plant. 

( 10) Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den "Schulverbund 
Mit telschule"  (vormals Schulversuch "Mi ttelschule") ,  der für 1 0  bis  
1 4 jährige Schüler an al lgemeinbildenden höheren Schulen und Haupt­
schulen eingerichtet wurde, ohne die unterschiedliche Kompetenzlage für 
diese beiden Schularten zu beachten (TB 1 988 Abs 1 8 .6 und Abs 1 9.26). 

Laut Mitteilung des BM U K sei eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des BM U K 
und des Stadtschulrates ftir Wien eingesetzt worden. 

( 1 1 ) Vertretung des dienstverhi nderten Direktors durch den in Schulverwal­
tungsangelegenhei ten erfahrenen Admin i strator und nicht durch den 
dienstäl testen Lehrer (WB 1 993/4 Schul- und Bi ldungswesen Abs 1 .2 1 ). 

Das BM U K arbeite an einer entsprechenden Regelung. 

( 1 2) Vereinheitlichung der Tarife für das Bundesinstitut für Erwachsenenbil­
dung in Strobl (WB 1 993/4 Schul- und Bildungswesen Abs 2 .25 ). 

Das BMUK hat dazu nicht Stellung genommen. 

( 1 3) Schaffung eines nachvollziehbaren Schl üssels für die Verteilung der För­
derungsm ittel an die  Verbände der Erwachsenenbi ldung (WB 1 993/4 
Schul- und Bi ldungswesen Abs 2 .4). 

Das BMUK ist weiterhin um eine entsprechende Regelung bemüht. 

( 1 4) Abbau der teilweise sehr hohen Mehrdienstleistungen (Überstunden) der 
Lehrer (NTB 1 992 S. 5 Abs 3) .  

Das BMUK teilte zwar die Intentionen des RH, sehe sich aber derzeit nicht in der 
Lage, diese Maßnahmen zu setzen. 
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( 1 5) Abschluß eines schriftlichen Vertrages über die Förderung des Werk­
schulheimes Felbertal (NTB 1 992 S. 7 Abs 6). 

Laut Stellungnahme des BM U K seien w.eiterhin entsprechende Verhandlungen im 
Gange. 

( 1 6) Schaffung bzw Neugestaltung von Museumsordnungen für einzelne Bun­
desmuseen (TB 1 988 Abs 75 . 3) .  

Laut Mitteilung des BM U K seien nunmehr auch die Museumsordnungen für das 
Österreichische Museum für angewandte Kunst und das Österreich ische Theater­
museum jertiggestellt und approbiert worden. Entwürje für Museumsordnungen für 
das Museum für Völkerkunde, die Österreich ische Galerie und das Technische Mu­
seum für IndttStrie und Gewerbe würden derzeit ausgearbeitet. 

( 1 7) Planung baulicher Maßnahmen zur Bergung beweglicher Kulturgüter so­
wie Schaffung eines neuen Konzeptes für den Kulturgüterschutz, insbe­
sondere für den Steinbergstollen im Salzbergwerk Altaussee (NTB 1 992 
S. 21 f Abs 5 und 6). 

Laut Mitteilung des BMUK sei die Montanuniversitiit Leoben ersucht worden, ein 
Gutachten betreffend Fragen der Sicherheit zu erstatten. 

( 1 8) Richtl inien für Förderungen aus Denkmalschutzmitteln,  welche seit der 
Denkmalschutzgesetz-Novelle 1 990 zu erlassen gewesen wären (NTB 1 992 
S. 24 Abs 7). 

Laut Mitteilung des BM UK sei die Neufassung der Richtlinien aufgrund von Ab­
iinderungs- bzw Ergiinzungswünschen des BMF noch nicht abgeschlossen. 

( 1 9) Anschluß der Kasse des Bundesdenkmalamtes an das Bundesrechenamt 
(NTB 1 992 S. 26 Abs 1 1 ). 

Laut Mitteilung des BMUK seien noch intensive Besprechungen im Gange. 

(20) Schaffung eines Gesamtüberblickes über den Bestand und Zustand denk­
malgeschützter Objekte entsprechend der Entschließung des Nationalra­
tes vom 1 5 .  März 1 978 (NTB 1 992 S. 28 Abs 1 4). 

Ein Verzeichnis der unbeweglichen Denkmale Österreichs werde bis Ende 1 999 
vom Bundesdenkmalamt erstellt werden. 

233 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)240 von 348

www.parlament.gv.at



234 
Verwirklichte E mpfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen hinsichtlich: 

( 1 ) Beendigung der Zusammenarbeit der Ausländerbetreuungsstelle des Stadt­
schulrates für Wien mit einem privaten Rechtsträger (TB 1 988 Abs 1 9. 1 1 ). 

Die Ausländerbetreuungsstel le ist übersiedelt und arbeitet nunmehr mit  
dem Integrationsfonds der Stadt Wien zusammen. 

(2) Verminderung der den Mitgliedern des Zentralausschusses der oberöster­
reichischen Pflichtschullehrer bezahlten Mehrdienstleisrungsvergürungen 
auf das gesetzl i che Ausmaß (WB 1 993/4 Schul- und B i ldungswesen 
Abs 1 . 1 5 ) .  

Das BMUK hat eine bundeseinheitliche Regelung erlassen .  

(3) Rückforderung zweckwidrig verwendeter Förderungsmittel in der Er­
wachsenenbildung (WB 1 993/4 Schul- und Bi ldungswesen Abs 2 . 1 8) .  

Laut Stel lungnahme des BMUK habe es  entsprechende Maßnahmen er­
giffen.  

(4 )  Veräußerung der dem Verband österreichischer Volkshochschulen ge­
hörenden Liegenschaft in Rif bei Hallein (WB 1 993/4 Schul- und Bi l ­
dungswesen Abs 2 .33 ) .  

( 5 )  Verzicht auf d ie  rechtlich nicht gedeckte Führung eines Übungskinder­
gartens am Wirtschaftskundl i chen Bundesrealgymnas ium in Salzburg 
(NTB 1 992 S. 7 Abs 7) 

Ab dem Schuljahr 1 995/96 führt die Stadt Salzburg diesen Kindergarten .  

(6) Beschleunigung der Erledigung der Anträge auf Schul- und Heimbeihilfe 
durch vollständige Übertragung dieser Aufgaben an die Landesschulräte, 
welche dafür technisch entsprechend auszustatten wären (NTB 1 992 S. 9 
Abs 1 2). 

Laut Stellungnahme des BMUK habe es Maßnahmen zur rascheren Ab­
wicklung der Verfahren ergriffen. 

(7) Neufassung des "Statuts für das Bundesdenkmalamt" (NTB 1 992 S .  27 
Abs 1 2) durch Erlaß des BMUK vom Mai 1 99 5 .  

1 5" 
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Prüfu ngsergebnis 

Österreichische Nationalbibliothek 

Die Struktur- und Organisations probleme der Österreichischen 
Nationalbibliothek sollten durch die zügige Umsetzung des Ent­
wicklungskonzeptes beseitigt werden. 

Die Bearbeitung neuer Bestände erfolgte im Vergleich mit der Uni­
versitätsbibliothek Wien zu langsam, konnte aber inzwischen we­
sentlich verbessert werden. 

Umfangreiche wertvolle Bestände waren ungünstigen klimatischen 
Einflüssen ausgesetzt bzw in feuchten Räumlichkeiten gelagert. 
Der RH hielt daher bis zur Schaffung entsprechender Magazine die 
Lagerung von als höchstrangig erachtetem Kulturgut im Tiefspei­
cher der Österreichischen Nationalbibliothek für sinnvoll. 

Die Sicherheitsvorkehrungen und der Brandschutz waren unzurei­
chend. 

Mängel bestanden weiters im EDV -Bereich und bei der Inventar­
verwaltung. 

Wesentliche Rechtsgrundlagen: 

Forschungsorganisationsgesetz, BGBI Nr 341 / 1 98 1  
Bibliotheksordnung für die Österreichische Nationalbibliothek aus 1 984 

Planstellen (Jänner 1 993): zugewiesen und 
besetzt 3 1 1 

in Mill S 

Gebarungsumfang ( 1 993): Ausgaben 2 1 6,5 

hievon Personal aufwand 1 14,7 
Anlagen 5 2 , 1  

Einnahmen 4,8 

Im teilrechtsfähigen Bereich Ausgaben 6,6 
Einnahmen 5 ,4 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Organisation 

Aufgaben 

Der R H  überprüfte von Juni  b i s  September 1 994 die Gebarung der 
Österreichischen Nationalbibliothek. Zu den im Februar 1 995 fertigge­
stell ten Prüfungsmitteilungen nahmen die Österreichische Nationalbi­
bl iothek und das BMUK im April und Mai 1 995  Stellung, worauf der 
RH im Juni 1 995 seine Gegenäußerung abgab. Im August 1 995  über­
mittelte der Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek ei­
ne weitere Stellungnahme. 

Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung waren die Organisation, die 
Sammlungen und Bestände sowie Verwaltungs- und EDV-Angelegen­
heiten. 

2 . 1  Die im Forschungsorganisationsgesetz festgelegten Aufgaben der Öster­
reichischen Nationalbibliothek waren vor allem die Sammlung und Ar­
chi v ierung österreichischer Literatur sowie die Pflege und Vermehrung 
der bei der Österreichischen Nationalbibl iothek bestehenden Kulturgü­
ter. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren acht Sammlungen eingerich­
tet, von denen sich die Druckschriftensammlung als größte in mehrere 
Abteilungen gliederte. 

2.2 Der RH bemerkte, daß die bestehende Organisationsform weitgehend auf 
Archiv- und Dokumentationsfunktionen ausgerichtet war. Demgegenüber 
traten öffentlichkeitswirksame Aufgabengebiete in den Hintergrund. 

2.3 Laut Stellungnahme der Österreichischen Nationalbibliothek habe das BMUK im 
Juni 1995 eine neue Bibliotheksordnung erlassen, die auch eine neue organisatori­
sche Gliederung enthalte. 

Entwicklungsplanung 3. 1 Im Sommer 1 992 richtete das damals zuständige BMWF eine Kommis-
sion zur Ausarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für die Österreichi­
sche Nationalbibl iothek ein .  Ferner wurde eine Beratungsunternehmung 
mit dem Entwurf eines Entwicklungsplanes zur Verbesserung der Orga­
nisation und des Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit beauftragt. An­
fang 1 993 genehmigte die Kommission den Entwicklungsplan und legte 
im Mai 1 993 dem BMWF einen Bericht vor, der allgemeine Ziele und 
Vorschläge zur Verbesserung der Struktur und des Erscheinungsbildes der 
Österreichischen Nationalbibliothek enthielt. Der zur Konkretisierung 
der Ziele und Strukturmaßnahmen eingerichtete Organisationsausschuß 
sowie mehrere Arbeitsgruppen legten im Mai 1 994 Schlußberichte vor. 

Der zur Zeit der örtlichen Gebarungsüberprüfung letztgültige Organi­
grammentwurf sah neben dem vereinbarten strategischen Ziel, die Öster­
reichische Nationalbibliothek als Kulturstätte der Nation zu posi tionie­
ren, auch die Neuerrichtung einer Sammlung alter und wertvoller Drucke 
und die Errichtung von drei übergeordneten Organisationseinheiten vor. 
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3.2 Der RH hielt die Entwicklungsplanung im wesentlichen für geeignet, die 
angestrebten Ziele zu erreichen. Er wies aber darauf hin, daß zum Tei l  erst 
einleitende Schritte zur Umsetzung des Entwicklungsplanes gesetzt wor­
den waren. Auch schienen ihm einige Sachbereiche, zB im Personal- und 
im EDV-Bereich, noch weiter verbesserungsfähig. Der RH regte an, die 
Vorhaben im E inklang mit den Zielsetzungen des Entwicklungsplanes 
nach Prioritäten zu ordnen, wobei er die konservatorische und restaurato­
rische Erhaltung der Bestände für vordringlich hielt. Ferner h ielt es der 
RH im Interesse strafferer Verwaltungsabläufe für zweckmäßig, den ei­
genständigen Wirkungsbereich der Österreichischen Nationalbibliothek 
zu erweitern. 

3.3 Die Österreichische Nationalbibliothek sagte verstlirkte Bemiihungen zur baldigen 
Umsetzung des Entwicklungsplanes zu, verwies aber auf die vielfach fehlenden per­
sonellen und finanziellen Ressourcen. Zur Erhaltung der Bestiinde sei eine haus­
interne Kommission geschaffen worden, die Ende 1 994 ihre Arbeit aufgenommen 
habe. 

Das BMUK erkliirte, daß die Organisations- und Strttkturreform unter Beach­
tung der Empfehlungen des RH fortgesetzt werde. 

4. 1 Im Oktober 1 993 befaßte sich eine Arbeitsgruppe ua mit der Erarbei­
tung neuer Sammlungsrichtlinien. Eine weitere Arbeitsgruppe war mit 
der Verbesserung des sogenannten Geschäftsganges befaßt, die insbeson­
dere auf eine Verbesserung der Strukturen und der Arbeitsorganisation 
innerhalb der Druckschriftensammlung abzielte. Der Anlaß für die Ein­
richtung der Arbeitsgruppe war vor allem die mit acht Monaten je Buch 
im Vergleich mit der Universitätsbibliothek Wien (rd zwei Monate) ver­
hältnismäßig lange durchschnittliche Bearbeitungszeit. In der Folge konn­
te die durchschnittliche Bearbeitungszeit auf rd dreieinhalb Monate redu­
ziert werden. 

4.2 Der RH empfahl,  die neuen Samm lungsrichtlinien mit dem Ziel ei ner 
Entflechtung zu überarbeiten. Er anerkannte die Reformüberlegungen, 
die zur Verkürzung der durchschnittl ichen Bearbei tungszeit  je Buch 
führten. Eine der Ursachen für die zum Tei l  unbefriedigenden Abläufe im 
Geschäftsgang lag aber auch in der Komplexität der für die Bediensteten 
geltenden Regelwerke zur Nominal- und Sacherschließung. 

4.3 Nach Ansicht der Österreich ischen Nationalbibliothek ermöglichten die erstmals 
erstellten Sammlungsrichtlinien eine ausreichende Orientierung. 

5 . 1  Im Zuge der Entwicklungsplanung wurde auch ein Konzept für  eine neue 
Sammlung alter und wertvoller Drucke erstellt,  die in mehreren Räum­
lichkeiten getrennt untergebracht werden sollte. 

5 .2  Der RH begrüßte grundsätzlich die Bemühungen, verwies jedoch auf die 
für eine bestmögliche öffentliche Präsentation der Bestände erforderlichen 
erheblichen Bau- und Einrichtungsinvestitionen. Die im Konzept enthal­
tene Personal bedarfsrechn ung h ie l t  der RH für n icht  zweckmäßig,  
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weil die Fragen der künftigen Dienst- und Fachaufsicht sowie die Ab­
stimmung der Aufgaben mit  der übergeordneten Organisationsei nheit 
noch nicht hinreichend klargestellt waren. 

5 .3  Laut Stellungnahme der Österreichischen Nationalbibliothek seien bereits Archi­
tekten mit der Planung eines Ausstellungsbereiches unter dem Prunksaal zwecks 
bestmog,licher offentlicher Präsentation der Bestände beauftragt worden. 

6. 1 Die Aufgabe der Österreich ischen Bibliographie bestand in der Erfassung 
und Veröffentlichung aller in Österreich verlegten oder gedruckten Neuer­
scheinungen. Diese in drei verschiedenen Reihen veröffentlichten Publika­
tionen wurden über eine private Unternehmung im Abonnementweg ver­
trieben, wobei zuletzt keine Kostendeckung erzielt werden konnte. 

6.2 Der RH hielt fest, daß die Herstellung der Publikationen arbeitsintensiv, 
deren Nachfrage jedoch gering war, wodurch mit einer nachhaltigen Ko­
stendeckung kaum gerechnet werden konnte. Deshalb wäre aus becriebs­
wi rtschaftlicher Sicht eine Einstellung der Herausgabe überlegenswert. 
Da das damalige BMWF aber aus kulturpolitischen Überlegungen beab­
sichtigte, die Österreichische Bibl iographie vorläufig weiterzuführen , 
regte der RH an, eine verbesserte automationsunterstützte Herstellung 
anzustreben. Mittelfristig hielt der RH jedoch die mögliche Einstellung 
der Herausgabe für eine organisatorische, personelle und finanzielle Ra­
tionalisierungsreserve. 

6.3 Die Österreich ische Nationalbibliothek verwies auf die Bedeutung der Österreichi­
schen Bibliographie fiir die kulturelle Präsenz Österreichs im Ausland. Es bestünden 
nunmehr Vereinfachungen bei der Herausgabe. Der Verkauf einer der drei Reihen sei 
weiters um 1 0  % angestiegen; die Einstellung der dritten Reihe sei mittlerweile be­
schlossen worden. 

7 . 1  Gemäß dem Forschungsorganisationsgesetz war beim damaligen BMWF 
zur Beratung in Angelegenheiten der Österreichischen Nationalbibl io­
thek ein wissenschaftlicher Beirat zu bestellen. Von Ende des Jahres 1 990 
bis März 1 994 fanden nur fünf Sitzungen des Beirates statt. Der General­
direktor bezweifelte schon im Juni  1 994 dem damal igen BMWF ge­
genüber die Effizienz dieses Gremiums. 

7.2 Der RH regte an, die Notwendigkeit des Beirates zu überdenken. 

7 .3 Das BMUK stimmte dem RH grundsätzlich zu, wollte jedoch erst den erfolgrei­
chen Abschluß der Organisations- und Strukturreform abwarten. 

8. 1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war die Österreichische Nationalbi­
bl iothek auch in das EDV-System "Österreichischer Bibliothekenver­
bund" eingebunden. Dieses bot zwar beträchtliche Vorteile, erwies sich 
aber für die Anforderungen der Österreichischen Nationalbibliothek als 
nicht ausreichend. 
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Unabhängig von den Problemen der Österreichischen Nationalbibliothek 
mit diesem System entsprach es auch nicht den Erwartungen und Anfor­
derungen des damaligen BMWF. Dieses erwirkte im Mai 1 994 i m  Ver­
gleichsweg den Rücktritt des Lieferanten von sämtlichen diesbezüglichen 
Verträgen .  Von 1 988  b i s  e i nschl ießl ich 1 993  le i stete das damal ige 
BMWF an den Lieferanten Zahlungen von rd 1 1 ,2 Mill S. 

8.2 Der RH stellte fest,  daß es dem damaligen BMWF - ungeachtet des 
E insatzes erheblicher finanzieller Mittel innerhalb  ei nes mehrjährigen 
Zeitraums - nicht gelungen ist, eine klaglos funktionierende Bibl io­
thekssoftware aufzubauen. Er hielt daher die Bestrebungen, auf ein neues 
EDV-System umzusteigen, für zweckmäßig. 

8.3 Laut Mitteilung des BMUK solle der Umstieg auf ein modernes Informationssy­
stem unter weitestgehender Einbindung der Nutzerkreise erfolgen. Den Anforde­
rungen der Österreichischen Nationalbibliothek an die EDV solle durch die Grün­
dung einer eigenen Abteilung Rechnung getragen werden. 

9. 1 Die Planungsstelle für das wissenschaft liche Bibliothekswesen wurde in 
den 70er-Jahren bei der Österreich ischen Nationalbibliothek zur Unter­
stützung des damaligen BMWF bei der Planung des wissenschaft lichen 
Bibl iotheks-, Dokumentations- und I nformationswesens eingerichtet . 
Im tägl ichen Arbeitsablauf nahm sie jedoch zahlreiche interne EDV-Auf­
gaben wahr. Im Juli 1 994 schlug der provisorische Leiter der Planungs­
stelle vor, ihre Aufgaben neu zu definieren und die eigentlichen von den 
internen Aufgaben abzugrenzen. 

9.2 Der RH hielt  es für zweckmäßig, die künftige Organisation der Pla­
nungsstelle auf ihre eigentliche gesetzliche Aufgabe abzustellen. 

9.3 Die Österreichische Nationalbibliothek stimmte dem zu. 

Sammlungen, Bestände 

Bestandsbewahrung 10.1  Zahlreiche empfindl iche Bestände waren unter kl imatisch ungünstigen 
Bedingungen untergebracht.  So waren die Bestände des Prunksaales im 
Sommer oft Temperaturen von bis zu  35  0 Celsius ausgesetzt. Auch waren 
die Fenster der zum Bibl iothekshof bzw zum Burggarten gerichteten 
Westfront des Prunksaales zum Teil erheblich schadhaft .  

10.2 Der RH verwies auf die Gefährdung der durchwegs alten Bestände. Er 
empfahl daher, mögl ichst viele Werke in  die unter dem Bodenniveau ge­
legenen Magazine zu verlagern und auf eine rasche Sanierung der Fenster 
durch die Bundesbaudirektion zu dringen. 

10.3  Laut Stellungnahme der Österreichischen Nationalbibliothek sei die Unterbringung 
wertvoller Bestdnde in den geplanten, neu zu adaptierenden Magazinen unter dem 
Prunksaal vorgesehen. Die Fassade zum Burggarten sei zweifellos instandsetzungs­
bedürftig, die Fenster seien jedoch soweit funktionsfdhig, daß keine unmittelbare 
Gefahr für die Bestdnde gegeben sei. Durch die Anschaffung von Jalousien hätte 
zumindest die direkte Sonneneinstrahlung auf die im Prunksaal aufgestellten wert­
vollen Altbestdnde verhindert werden k iinnen. 
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1 1 . 1  I n  der Musiksammlung wurden etwa 800 Laufmeter an Notenbeständen 
der Staats- und Hofoper sowie das Archiv des Theaters an der Wien im 
sogenannten - seit Jahrzehnten immer wieder feuchten - Bergungskel­
ler aufbewahrt. Ferner lagerten im numismatischen Magazin der Musik­
sammlung und in den sogenannten Depots beträchtl iche unaufgearbeitete 
Bestände. 

1 1 .2 Der RH empfahl ,  umgehend die erforderlichen Maßnahmen zur Vermei­
dung von Schäden und zur Aufarbeitung der Bestände zu ergreifen. 

1 1 .3 Laut Stellungnahme der Österreichischen Nationalbibliothek sei geplant, die Bestiin­
de aus dem Bergungskeller auszulagern. Bezüglich der nicht aufgearbeiteten Bestiin­
de verwies die Österreichische Nationalbibliothek auf die bestehende Personalknapp­
heit. Eine schnellere Aufarbeitung werde jedoch angestrebt. 

1 2. 1  Der Österreich ischen Nationalbibliothek stand ein Tiefspeicher, welcher 
auch - zum Tei l  noch aufnahmefähige - Magazine enthielt, zur Verfü­
gung. Etwa 8,5 km Bücher (schätzungsweise rd 350 000 Bände) ältester 
und zum Teil wertvollster Bestände waren in einem Magazin außerhalb 
des Tiefspeichers untergebracht, welches den sicherheitstechnischen und 
konservatorischen Anforderungen kaum entsprach. 

12 .2  Der RH vertrat die Ansicht, daß der Erhaltung höchstrangigen und uner­
setzlichen Kulturgutes gegenüber einem raschen Zugriff durch die Benut­
zer Priori tät ei nzuräumen wäre, vor al lem dann ,  wenn e inwandfre ie  
Lagerungsmöglichkeiten unter dem Einsatz erheblicher finanzieller Mittel 
geschaffen wurden. Er empfahl die Verbringung ausgewählter, von den zu­
ständigen Fachleuten möglichst einhellig als höchstrangig erachteter Kul­
turgüter in den Tiefspeicher. 

1 2.3 Laut Stellungnahme der Österreichsichen Nationalbibliothek sei der TieJspeicher stets 
als Magazin für jene neueren Buchbestiinde gedacht gewesen, die im nahen Hauptle­
sesaal benützt würden. Für die Magaziniertmg alter und wertvoller Bestlinde der im 
JoseJsplatzbereich verbleibenden Sammlungen seien die zu Sicherheitsmagazinen aus­
zubauenden Kellerbereiche unter dem Prunksaal vorgesehen. Als erster Schritt seien 
die historischen fotografischen Bestlinde des Bildarchivs bereits in den TieJspeicher 
verbracht worden. 

1 3 . 1  Insbesondere in  den Bereichen der Musiksammlung sowie der "Portrait­
sammlung und Bi ldarchiv" bestanden große Mängel beim Brandschutz. 
So feh l ten e ine automatische B randrneideanlage sowie ein akust i sches 
Warnsystem, auch waren keine Brandabschnitte eingerichtet. Ferner fehl­
ten Vorkehrungen gegen das Eindringen Unbefugter. 

1 3.2 Der RH empfahl ,  umgehend die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

1 3.3 Die Österreichische Nationalbibliothek sagte dies zu. 
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14 . 1  Von September 1 989 bis Juni  1 990 überprüfte d ie  Bundesmobilienver­
waltung ihre Leihbestände bei der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Dabei wurde das Fehlen von 95 1 Leihobjekten im Wert von rd 1 ,3 Mill S 
festgestel l t .  Die  Fehlbestände wurden m i t  der n icht  mehr uneinge­
schränkt ordnungsgemäßen Erfassung infolge baulicher Maßnahmen be­
gründet . Erst im November 1 994 berichtete die Wirtschaftsabtei lung 
hierüber dem Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibl iothek, 
ohne jedoch die Fehlbestände zu quantifizieren. 

14 .2 Der RH bemängelte, daß drei Jahre lang keine Bemühungen unternom­
men wurden, die aufgezeigten Mißstände aufzuklären bzw zu besei tigen. 
Er regte an, umgehend geeignete Schritte zur Feststel lung der fehlenden 
Gegenstände zu unternehmen , und übermittelte der Staatsanwaltschaft 
Wien eine Sachverhaltsdarstellung. 

14.3 Laut Stellungnahme der Österreichischen Nationalbibliothek sei inzwischen Kontakt 
mit der Bundesmobilienverwaltung zwecks Ü berprii/ung der vorhandenen Leihobjekte 
aufgenommen worden. Im AugltSt 1 995 teilte die Österreichische Nationalbibliothek 
mit, die Bundesmobilienverwaltung habe im Zuge einer weiteren Ü berpru/ung nun­
mehr etwa zwei Drittel des Fehlbestandes ausgeschieden, ein schriftlicher Bericht lie­
ge aber noch nicht vor. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Wien wurde das gegen 
unbekannte Täler geführte Verfahren imJuni 1 995 gemäß § 412 der Strafprozeß­
ordnung abgebrochen. 

1 5  Weitere Empfehlungen des R H  betrafen die Geschäftseinteilung, das Per­
sonal, den Benurzerservice, das Österreichische Literaturarchiv, den teil­
rechtsfähigen Bereich sowie Veranstaltungs-, Verrechnungs- und Doku­
mentationsangelegenheiten. 

Das BMUK und die Österreichische Nationalbibliothek sagten die Verwirkli­
chung der Empfehlungen weitgehend zu. 

1 6  Abschließend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die begonnene Organisations- und Strukturreform wäre fortzu­
setzen. 

(2) Auf eine raschere Erfassung und ordnungsgemäße Bewahrung 
der Sammlungsbestände wäre zu achten. 

(3)  Der Sicherheit und dem Brandschutz sollte verstärkt Augen­
merk zugewendet werden. 
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U nerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hins ichtlich: 

( 1 )  Zusammenführung der Busdienste von Post und Bahn einschließlich der 
Werkstätten (TB 1 992 S. 262 Abs 4. 1 3) . 

Laut Mitteilung des BMV werde die Zusammenlegung der Busdienste von Post 
und Bahn nach der mit 1 .  }ä"nner 1 996 vorgesehenen Ausgliederung der Post­
und Telegraphenverwaftung aus dem Bundeshaushaft betrieben werden. 

(2. 1 )  Einbeziehung des Generaldirektors für die Post- und Telegraphenverwal­
tung in die Zuständigkeit der Innenrevision (TB 1 989 Abs 2 . 1 60. 1 ). 

Laut Mitteilung der Post- und Telegraphenverwaftung werde dieses Problem im 
Zuge der Ausgliederung aus dem Bundeshaushaft gelöst werden. 

(2.2) Neugestaltung der Finanzierung von Fernmeldeinvestitionen (TB 1 992 
S .  264 Abs 5 . 3  und 5 .4). 

Laut Mitteilung der Post- und Telegraphenverwaltung werde der Empfehlung vor­
aussichtlich im Zuge der Ausgliederung aus dem Bundeshaushaft nachgekommen 
werden. 

(2.3) Rückzug des Bundes bzw der Post- und Telegraphenverwaltung aus der 
Österreichischen Fernmeldetechnischen Entwicklungs- und Fördetungs­
gesellschaft (TB 1 992 S. 284 Abs 7 . 5) .  

Laut Mitteilung der Post- und Telegraphenverwaftung werde die Beteiligung des 
Bundes an der Österreich ischen Fernmeldetechnischen Entwicklungs- und Fö"rde­
rungsgesellschaft auf die Post- und Telekom Austria Beteiligungsgesellschaft über­
tragen werden, die allerdings zur Gä"nze im Bundeseigentum steht. 

(2.4) Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage für Ei l löhne (TB 1 983  
Abs 72 . 1 0). 

Laut Mitteilung der Post- und Telegraphenverwaftung handle es sich nach über­
einstimmender Meinung der Vertreter des BKA und des BMF bei den Eillöhnen 
um Belohnungen gemäß dem Gehaftsgesetz. 
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Unerledigte Anregungen 

Eisenbahn- und 
Kraftfahrlinien­
behörde 

Österreichische 
Bundesbahnen 

(3. 1 ) Beseitigung des unbefriedigenden Zustandes, daß Bundesbeamte und Bun­
desbahnbedienstete gleichartige Tätigkeiten bei unterschiedlichen Besol­
dungssystemen ausüben (TB 1985 Abs 50.4). 

Laut Mitteilung des BMV beabsichtige es, den Stand der Bundesbahnbediensteten 
weiter zu senken. 

(3.2) Änderung des Kraftfahrliniengesetzes 1 95 2  zur Anpassung an heutige 
Verkehrserfordernisse (TB 1 985 Abs 50 .56) .  

Das BMV verwies auf die Kraftfahrliniengesetz-Novelle 1 992, auf die im 
Jahr 1 994 kundgemachte Novelle zur 1 .  Durchführungsverordnung zum Kraftfahr­
liniengesetz sowie auf die im Jahr 1 994 kundgemachte Berujszugangsverordnung 
für den Kraftfahrlinien- und Gelegenheitsverkehr; damit wäre das österreichische 
Kraftfahrlinienrecht an die heutigen Verkehrserfordernisse auf Europaebene angepaßt 
worden. Unabhängig davon würde das Kraftfahrlinienrecht zur Zeit neu ausgear­
beitet. 

(3.3) Nachholen der fehlenden grundsätzlichen Vorgaben des Gesamtverkehrs­
konzeptes, eines Bundesverkehrswegeplanes , einer Vernetzungsplanung 
und einer Prioritätensetzung im Hochleistungsstreckenbau (TB 1 993 
S. 355 f Abs 9 und 1 2) .  

Laut Stellungnahme des BMV wurde der Bundesverkehrswegeplan derzeit ausgear­
beitet; eine Prioritä'tenreihung der einzelnen Hochleistungsstrecken-Projekte wäre 
nicht zwingend erforderlich. 

(3.4) Erstellung des bislang fehlenden Bauzeit- und Kostenrahmens für Hoch­
le i s tungsstrecken(ce i le) ,  deren Bau der E i senbahn-Hochlei stungs­
strecken-AG mit Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr aufgetragen wurde (TB 1993 S. 357  Abs 1 3) .  

Laut Mitteilung des BMV ermögliche die Hochleistungsstreckengesetz-Novelle 1 994 
nunmehr eine Bauübertragung an die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG auch 
ohne Festsetzung von Bauzeit- und Kostenrahmen, solange die für den Hochlei­
stungsstreckenbau erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht vorliegen. Mitt­
lerweile sei die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG beauftragt worden, für alle 
ihr übertragenen sowie eisenbahnrechtlich baugenehmigten Hochleistungsstrecken( tei­
le) ßauzeit- und Kostenplä"ne vorzulegen. 

(4. 1 )  Anpassung der Vorschriften der ÖBB a n  das neue Verkehrs überwachungs­
system der "Dispostelle" (SB 1984 Organisation der ÖBB Abs 55 . 2). 

Laut Stellungnahme des Vorstandes der Ößß sei eine Anpassung der Vorschriften 
Anfang 1 996 zu erwarten. 

(4.2) Änderung des Prämienlohnsystems in den Werkstätten der ÖBB (zuletzt 
TB 1 986 Abs 67 . 1 2 ,  TB 1 979 Abs 74. 1 0  und TB 1 978 Abs 64. 1 7) .  

Laut Stellungnahme des Vorstandes der Ößß soll im Zuge der Neugestaltung der 
Werkstätten im Geschäftsbereich Technische Services ein neues Prä'mienlohnsystem 
entwickelt und in Form eines Pilotprojektes voraussichtlich ab 1 996 angewendet 
werden. 
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(4.3) Zügigen Ausbaues der Pottendorfer Linie (TB 1 988 Abs 52 . 19). 

Laut Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB sei die Zielsetwngsplanung im 
Jahr 1 994 abgeschlossen worden. Mit dem Beginn der Detailplanung ware auf­
grund der Budgetsituation erst im Jahr 1 996 zu rechnen. 

(4.4) Anpassung des Kraftwerksausbauprogrammes an die geringere Energie­
verbrauchsprognose (TB 1 993 S. 330 f Abs 5 ). 

Lafft Mitteilung des Vorstandes der ÖBB würden die aufgrund der aktuellen Lei -
stungsfestlegungen im Fahrbetrieb der ÖBB bereits jetzt absehbaren Korrekturen bei 
der Energieprognose und deren Folgemaßnahmen berücksichtigt werden. 

(4.5) Überprüfung der Vorschriften des Einkaufs- und Vergabewesens auf ihre 
Zweckmäßigkeit sowie  St raffung der Beschaffungsabläufe (TB 1 993 
S. 332  f Abs 9 bis 1 1 ). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB sei im Rahmen des Organisationsprojektes 
ab Mai 1 995 eine vorlaufige Neugliederung der bisherigen Fachstelle Einkauf 
vorgenommen worden. An der Optimierung des Einkaufsergebnisses und der Erarbei­
tung eines Beschaffungshandbuches werde im Rahmen eines Vorstandsprojektes gear­
beitet. 

(4.6) Überdenken der Zulage für die in den Kraftwerken der Stubachtalgruppe 
Beschäftigten (Stubachtalzulage) wegen mangelnder sachlicher Begrün­
dung (TB 1 993 S. 334 Abs 1 2) . 

Der Vorstand der ÖBB wies auf die fehlende Infrastruktur, die schwere Berufsaus­
übung im Hochgebirge sowie die notwendige Zufahrt mit dem eigenen Fahrzeug hin. 
Bei Wegfall des Mehraufwandersatzes müsse mit Personalengpassen für die Kraft­
werke Enzingerboden und Schneiderau gerechnet werden. 

(4.7) Sicherste l lung der Finanzierung verkehrspol i t ischer Zielsetzungen im 
Wege von Verhandlungen mit  den betreffenden Gebietskörperschaften 
vor der Realisierung (TB 1 993 S. 34 1 Abs 1 2) . 

Der Vorstand der ÖBB betonte sein Bemiihen, für den gemeinwirtscha/tlichen Lei­
stungsbereich mit den Bundesldndern entsprechende Betriebsführungsvertrdge abztJ­
schließen. Mit dem Bundesland Burgenland hatte bereits ein Vertrag für zehn Jahre 
über den gesamten Regional- und Nahverkehr abgeschlossen werden kijnnen. 

(4.8) Wirtschaftlicher Betriebsform beim fahrenden Restaurationsdienst oder 
entsprechender Zurücknahme d ieser Kundendienstleistung (TB 1 993 
S .  349 Abs 1 7). 

Laut Mitteilung des V(JrStandes der ÖBB waren die Markterhebungen und Analysen 
für die Neuorientierung der Zugbewirtscha/tung ab dem Fahrplanjahr 1 996/97 
abgeschlossen. Die Adaptierung von Wagenmaterial und der vermehrte Einsatz von 
Minibars ließen mittelfristig eine wesentliche Reduzierung des ZlISchußbedarfs erwar­
ten. Seit April 1 995 waren in 1 8  Ie-Zügen kostengünstigere Minibars anstelle 
unwirtschaftlicher Speisewagen eingesetzt. Weiters konnten bisher aufgrund öffentli­
cher Ausschreibungen 23 von ursprünglich 1 5 1  durch die Internationale Schlaf­
wagen- und Touristikgesellscha/t bewirtschaftete Züge einem neuen Betreiber ohne Ge­
wahrung von Personalkostenzuschüssen übergeben werden. 
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Unerledigte Anregungen 

Eisenbahn­
Hochleistungs­
strecken-AG 

(4.9) Verbesserung der Pachterträge aus den Bahnhofsgastwirtschafcen durch 
Modernisierungen der Betriebe (TB 1993 S. 350  Abs 2 1 ). 

Der Vorstand der ÖBB verwies auf bereits durchgeführte (zB in den Bahnhöfen 
Wien-West, Wien-Süd, St Pöften, Graz, Villach) oder geplante (zB Hauptbahn­
hof Linz) Umbau- und Modernisierlmgsmaßnahmen. Der Betrieb in Bregenz sei 
ab 1 994 neu verpachtet worden. 

(5 . 1 )  Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowohl für das gesamte 
Hochleistungsstreckennetz als auch für die einzelnen Projekte (TB 1 993 
S. 358  Abs 1 5). 

Der Vorstand der Hochleistllngsstrecken-AG lehnte solche Wirtschaftlichkeits­
berechnungen ab. Diese würden nicht zu den Aufgaben der Gesellschaft zahlen. Der 
Auftrag an die Hochleistllngsstrecken-AG zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des 
Semmeringtunnels (Prognos-Studie) sei nur über Weisung des BMV erteilt worden. 

(5 .2) Erarbeitung eines Bewertungsmodells zur Auswahl von Zivi l ingenieuren 
(TB 1993 S. 361 f Abs 23). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der Hochleistungsstrecken-AG ware in Anlehnung 
an die neue ÖNORM A 2050 eine entsprechende Richtlinie in Ausarbeitung. Bei 
der Vergabe von Leistungen der ö"rtlichen Bauaufsicht im Tunnelbau sei darüber 
hinaus ein Praqualifikationsverfahren mit einem zweckmäßigen Berechnungsmodell 
vorgesehen. 
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Österreich ische 
Bundesbahnen 

Eisenbahn­
Hochleistungs­
strecken-AG 

Verwirklich te Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 . 1 )  Änderung des Dienst- und Besoldungsrechtes der ÖBB, weil die derzeit 
geltenden Regelungen ein überdurchschnittliches Steigen der Bezüge be­
wirken (TB 1 986 Abs 70.8 und 1 1  sowie TB 1 98 1  Abs 72 .9 bis 1 1 ) .  

Im Zuge der im Bundesbahngesetz 1 992 vorgesehenen Verhandlungen 
zwischen Vorstand und Personalvertretung sei verei nbart worden ,  das 
Dienstrecht für neu eintretende Bedienstete nach den Grundsätzen des 
allgemein geltenden Angestelltenrechtes unter Berücksichtigung der Be­
sonderheiten des Eisenbahnbetriebes auszugestalten. 

( 1 .2) Änderungen des Pensionsrechtes der ÖBB,  das den Antritt der Pension 
mit 83 % des letzten Aktiv-Monatsgehaltes bereits nach 35 Dienstjahren 
zuläßt (TB 1 986 Abs 70.9 und 1 1  sowie TB 1981  Abs 72 .22). 

Die ÖßB werden die Pensionsvorsorge für neu eintretende Bedienstete 
durch die gesetzliche Pensionsversicherung vornehmen und durch ein be­
triebliches Pensionskassenmodell ergänzen.  

( 1 .3) Verbesserung der Wi rtschafd ichkeitsberechnung für Inves t i t ionen 
(TB 1 993 S. 3 3 1  Abs 6). 

(2) Einholen der Eigentümerentscheidung auch während der Projektentwick­
lung je nach Stand der Projektentwicklung und Kostengenauigkeit 
(TB 1993 S. 354 f Abs 7).  

Der Vorstand der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG gab dem RH eine 
entsprechende Zusage. 
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P rü fungsergebnisse 

Oberste Schiffahrtsbehörde, Schiffahrtspolizei 

Die begonnene Neustrukturierung der Dienststellenorganisation 
(Zusammenfassung der 17 Außenstellen zu sechs Stromaufsichtsbe­
reichen) läßt einen wirtschaftlichen und flexiblen Personaleinsatz 
für schiffahrtspolizeiliche Kontrolltätigkeiten erwarten. 

Durch gemeinsame Kontrollen und Übertragung schiffahrtspoli­
zeilicher Aufgaben (BMV) an Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sollte der Personal- und Sacheinsatz der Bereiche beider 
Ressorts (BMV, BM!) besser abgestimmt werden. 

Etwa die Hälfte der Schiffahrtspolizeiorgane wurde ausschließlich 
im Schleusendienst verwendet. 

Die Anzahl der Überstunden für Routinetätigkeiten (Ausgaben rd 
700 000 S im Jahr) wäre durch zielgerichtete Maßnahmen und Kon­
trollen abzubauen. 

Der jährliche Aufwand für die Dienstbekleidung der Schiffahrtspo­
lizeiorgane war mehr als doppelt so hoch wie jener für die A nge­
hörigen des Stromdienstes der Bundesgendarmerie. 

Von 1 988 bis 1 993 erfolgten Aufträge im Gesamtwert von 7,8 Mill S 
ohne Einhaltung der Vergabevorschriften. 

Oberste Schiffahrtsbehörde, SchiffahrtSpolizei 

Einnahmen 
Ausgaben 

Oberste Schiffahrrsbehörde 
Nachgeordente Dienststellen 

Wasserfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 

1 993 1994 

Gebarung in Mill S 

1 ,3 1 ,2 

65 ,0 80,8 * 

1 3  
90 

34 

Personalstand 

Anzahl 

13  
90 

34 
1 

* Mehrausgaben wegen Schlammbaggerungen ( 1 6  Mill S) 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Organisation 

Dienstseellen­
organisaeion 

Zuseändigkeiten 

Der RH überprüfte - im Zusammenhang mie  der Prüfung des BMI, 
Scromdienst der B undesgendarmerie (siehe hiezu d iesen TB, Bereich 
BMI) - von Mai bis  Auguse 1 994 die Gebarung des BMV, Obersee 
Schiffahrcsbehörde, Schiffahrcspol izei .  Zu den im Mai 1 995 zugestelleen 
Prüfungsmicceilungen nahm das BMV im Juli 1 995 Seellung, worauf der 
RH im Auguse 1 995 seine Gegenäußerung abgab. 

Prüfungsschwerpunkte waren die Organisaeion und das Personal wesen. 

2 . 1  Die Aufgaben der Schiffahrtspolizei werden von der Obersten Schiffahrcs­
behörde als Teil  der Sekeion V des BMV sowie von 1 7  nachgeordneeen 
Dienseseellen (Serom-, Hafen- und Schleusenaufsicheen) wahrgenommen. 

Da 5 1 ,5 % der Personalkapazieäe auf die Verwaltung und Instandhaltung 
und 44,5 % auf die Schleusenaufsiche encfielen, verblieben für schiffahrcs­
polizeiliche Koncrolleäeigkeieen nur rd 4 % .  

I m  Zuge einer Neuserukeurierung der Schiffahrcspolizei begann das BMV 
mie der Zusammenfassung der 1 7  DienstseelIen zu sechs Seromaufsiches­
bereichen. 

2.2 Der RH begrüßte die Maßnahmen des BMV und empfahl , für eine ver­
seärkee Umschichtung in Richtung schiffahrcspolizeilicher Koncrolleäeig­
keieen zu sorgen. 

2.3 Das BMV sagte die Fortsetzung der Maßnahmen zur Organisationsstraffung zu. 

3 . 1  Die wicheigseen Zuseändigkeiesbereiche des BMV und des BMI auf der 
Donau ergaben folgendes Bild: 

BMV 
Schiffahrcspolizei 

Vol lziehung des Schiffahrcs­
geseezes und schiffahrcs­
spezifischer Vorschrifeen 

Verkehrsregelung 

Hilfeleistung bei Havarien 

Bedienung der Schiffahrcs­
schleusen 

Bezeichnung des Fahrwassers 
und Betrieb der Signalanlagen 

BMI 
Bundesgendarmerie 

Handhabung der allgemeinen 
Sicherheiespolizei 

Verfolgung gerichtlich 
strafbarer Handlungen 

Assistenzleistungen 

staatspolizeilicher Melde­
diense 

Vollzug von Verwaltungsvor­
schriften (zBWasserreches­
gesetz, Fischereigeseez) 

16" 
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Organisation 

Kontrollen 

Personal 

Personaleinsatz 

17 TB 

Oberste Schiffahrtsbeh " rde, 
Schiffahrtspolizei 

Schiffahrtspol izeiliche Aufgaben auf der Donau obliegen gemäß dem 
Schiffahrtsgesetz ausschließlich den Organen der Schiffahnspolizei. Man­
gels einer entsprechenden Verordnung des BMV sind Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes nicht berechtigt, auf der Donau Anhaltungen zu 
Kontrollzwecken auf grund schiffahrtspolizeilicher Vorschriften vorzuneh­
men. 

3.2 Der RH empfahl dem BMV, gemeinsam mit dem BMI und dem BMF die 
rechtlichen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen und zweckmäßi­
gen E insatz der Bundesgendarmerie, Bundespolizei und Zollwache bei 
der Vollziehung schiffahnspolizeilicher Vorschriften zu schaffen. 

3.3 Das BMV erklärte seine Bereitschaft. 

4. 1 Die Organe der Schiffahrtspolizei führten auf der Donau keine regelmäßi­
gen Kontrollen der Groß- bzw der Sportschiffahrt durch. Nur rd 4 % der 
Personalkapazität wurden für Kontrolltätigkeiten aufgewendet. 

Im Binnenschiffahrtsmemorandum 1 992 des BMV wurde unter Berück­
sichtigung von Verlagerungseffekten durch den Main-Donau-Kanal bzw 
den Kombi-Verkehr für den Bereich Ostösterreich - Osteuropa eine Ver­
doppelung des Frachtverkehrs bis zum Jahr 2010 prognostiziert. 

4.2 Der RH vermerkte, daß das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen, 
die Verpflichtung Österreichs zur Sicherung der EU-Außengrenzen und 
der umfassende Umwelt- und Gewässerschutz e ine effektive Kontrolle 
der Wasserstraße Donau erfordern. 

Nach A nsicht des RH ist e ine wirksame Überwachung und Verfolgung 
gerichtlich und verwaltungsbehördlich strafbarer Handlungen nur durch 
Schwerpunktkontrollen aller beteiligten Dienststellen zu erreichen. 

Der RH empfahl daher die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung ei­
nes Kontrollkonzeptes (gemeinsame Schulung und Kontrollen , Erstel­
lung von Kontroll-Checklisten). 

4.3 Das BMV sagte dies zu. 

5 . 1  Für Kontroll- und Einsatzfahrten auf der Donau wurden in der Regel nur 
die Strommeister, ihre Stellvertreter sowie Streckenarbeiter ( insgesamt 
46 Bedienstete) eingesetzt, die übrigen 44 Bediensteten der Schiffahrts­
polizei versahen nur Schleusendienst. 

5 .2 Der RH bemängelte die unausgewogene Verwendung der Bediensteten .  
Er empfahl, für einen umfassenden Einsatz aller Schiffahrtspolizeiorgane 
zu sorgen .  

5 . 3  Das BMV sagte dies zu. 

251 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)258 von 348

www.parlament.gv.at



252 

Personal 

Überstunden 

Dienstbekleidung 

Beschaffungswesen 

Sonstige 
Feststellungen 

6. 1 Die Überstundenvergütungen für die Bediensteten der Schiffahrtspolizei 
stiegen von rd 927 000 S (989) um rd 40 % auf rd 1 ,3 Mill S ( 1 993). Sie 
betrugen rd 4,5 % der Personalausgaben (993). 

Für Routinearbeiten wurden rd 57 % der Überstunden geleistet. Begrün­
dungen für die Nichtgewährung des Freizeitausgleichs fehlten oder waren 
nicht aussagekräftig. 

6.2 Der RH beanstandete die mangelhafte Kontrolle und empfahl zielgerich­
tete Maßnahmen zum Abbau der Überstunden für Routinetätigkeiten. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMV würden die Empfehlungen des RH bereits umgesetzt. 

7. 1 Von 1 988 bis 1 993 wurden rd 7 ,5  Mill S für die Dienstbekleidung der 
Schiffahrtspolizeiorgane ausgegeben. Der jährliche Aufwand je Bedienste­
ten (rd 1 3  000 S) war mehr als doppelt so hoch wie für die Angehörigen 
des Stromdienstes der Bundesgendarmerie (rd 5 700 S). 

Bei Auftragsvergaben an 1 6  Unternehm ungen (Auftragsvolumen rd 
4,2 Mill S) waren entweder überhaupt keine Vergabeunterlagen vorhan­
den oder wurde auf Ausschreibungen und in der Regel auch auf die Ein­
holung von Vergleichsangeboten verzichtet. 

7.2 Der RH bemängelte den hohen Uniformierungsaufwand sowie die Nicht­
einhaltung der Vergabevorschriften. 

7.3 Das BMV sagte die Einhaltung der Vergabevorschriften sowie Maßnahmen zur 
Ausgabensenkung im Dienstkleiderbereich zu. 

8. 1 Von 1 989 bis 1 994 wurden Auftragsvergaben für die Schiffahrtspolizei 
(Schiffahrtszeichen, Bojen, Werkstättenausstattungen, Büromöbel, EDV­
Ausrüstung usw) im Gesamtwert von rd 3 ,6 Mill S ohne Ausschreibungen 
oder Einholung von Vergleichsangeboten durchgeführt bzw konnten keine 
Vergabeunterlagen vorgelegt werden. Im Jahr 1 993 erbrachten beschränk­
te Ausschreibungen in zwei Beschaffungsfällen Preisreduktionen von rd 
50 % .  

8.2 Der RH bemängelte die Nichteinhaltung der Vergabevorschriften und 
empfahl die Durchführung von Schulungen für die im Vergabewesen ein­
gesetzten Bediensteten. 

8.3 Das BMV sagte Maßnahmen im Sinne der Empfehlungen des RH zu. 

9 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die Verwendung standardisierter 
Arbeitsaufträge zur genauen Kostenerfassung i n  den Werkstätten der 
Außenstellen, die Erstellung eines anforderungsgerechten Aus- und Wei­
terbildungskonzeptes für die Bediensteten der Schiffahrtspolizei sowie die 
Übertragung der Verwaltung von Personalwohnhäusern an das BMwA. 

Das BMV sagte die Verwirklichung der Empfehlungen des RH im wesentlichen zu. 
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Schluß­
bemerkungen 

Oberste Schiffahrtsbehörde, 
Schiffahrtspolizei 

1 0  Zusammenfassend sah sich der RH zu folgenden Empfehlungen 
veranlaßt: 

( 1 )  Die Maßnahmen zur Organisationsstraffung der Schiffahrtspoli­
zei wären zügig umzusetzen. 

(2) Durch Vorgaben und wirksame Kontrollen sollten Überstunden 
für Routinetätigkeiten eingespart werden. 

(3) Gemeinsam mit dem BM! und dem BMF wären die rechtlichen 
Voraussetzungen für einen wirksamen Einsatz aller Organe des öf­
fentlichen Sicherheitsdienstes und der Schiffahrtspolizei zu schaffen. 

(4) Durch genaue Einhaltung der Vergabevorschriften sollten Ein­
sparungen beim Sachaufwand erzielt werden. 
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Nettoerlöse 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 

]ahresüberschuß/-fehlbetrag2) 

Bilanzgewinn 

Investi rionen 

VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH 

Das Kerngeschäft der VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH als in­
tegriertes Hüttenwerk ist d ie Herstellung von Flachwalzware . 
Grundstrategie ist die Spezialisierung in marktstrategisch vom Mit­
bewerb differenzierte Positionen durch die Erhöhung der Ferti­
gungsgrade in  gezielten Bereichen und die Erlangung der Markt­
führerschaft in Spezialsegmenten. 

Der überprüfte Zeitraum von 1 988 bis 1 99 3  war von zwei w irt­
schaftlich grundsätzlich unterschiedlich charakterisierten Phasen 
geprägt, nämlich einerseits von einer konjunkturellen Aufwärtsent­
wicklung und andererseits von einer nach dem Stahlzyklus eher 
untypisch langen Talfahrt. In der ersten Phase der Jahre 1 988 und 
1989 konnte die Unternehmung die weltweit gute Stahlkonjunktur 
erlös- und ergebnismäßig außerordentl ich gut umsetzen.  En­
de 1989 machte sich jedoch mit dem Absinken der Erlöse der kon­
junkturmäßige Umschwung erstmals bemerkbar, der in eine bis 
1 993 dauernde Rezession überging. Die im Laufe des Jahres 1 993  
feststellbare Verbesserung der Erlöse war aber nur gering. Die Prei­
se von Mitte 1 994 lagen noch immer um 1 2  % unter jenen des Jah­
res 1986. Diese negative Entwicklung konnte die bis 1 992 gewinn­
bringende Unternehmung im Jahr 1 993 nicht mehr abfangen und 
wies erstmals seit 1987 in der Bilanz einen Jahresfehlbetrag aus. Im 
Jahr 1 994 verbesserte sich die wirtschaftliche Lage der Unterneh­
mung jedoch wieder erheblich, so daß für 1 995 eine Dividenden­
ausschüttung geplant ist. 

Nach Ansicht des RH hat die VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH 
- trotz einzelner aufgezeigter Kritikpunkte - auch schon wäh-
rend des überprüften Zeitraumes wesentliche Schritte zur nachhalti-
gen Verbesserung der Ertragssituation gesetzt. 

1 988 1 ) 1989 1 990 199 1  1992 1993 1 994 

in Mill S 

20 207 21 253 19  794 17 1 7 5  1 6  499 1 5  362 1 7  638 

+ 230 + 2  620 + 1  014  + 5 7 1  + 1 29 -8 1 1  + 8 1 0  

+ 4  +2  1 64 + 978 + 570 + 1 29 -986 + 343 

+ 1  1 54 + 5 07 + 306 + 570 + 130 0 + 200 

2 744 2 035 1 7 1 3  738 921 1 009 1 579 

Beschäftigte zum 31.  Dezember 
Anzahl 

(ohne Lehrlinge) 12 597 1 2  357 1 1  402 10 387 1 0  089 9 236 8 882 

1 )  Die Werte des Jahres 1 988 sind wegen der geänderten Rechnungslegungsvorschriften mit den folgenden Jahren nur 
eingeschränkt vergleichbar. 

2) Vor Rücklagenbewegung 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Unternehmungspolitik 

Einleitung 

Ergebnis- und 
Erlösentwicklung 

Die  Gebarungsüberprüfung des RH fand von Oktober b i s  Dezem­
ber 1 993 statt.  Das Prüfungsergebnis wurde der Unternehmung im Sep­
tember 1994 zugestell t ,  die zwischen November 1 994 und März 1 995 
mehrmals dazu schriftlich und mündlich Stellung genommen hat. 

Prüfungsschwerpunkte waren die Unternehmungspolit ik sowie der Ab­
satz von Flachwalzware. 

2 Die VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH wurde 1 987 errichtet. S i tz 
und Geschäftsleitung befinden sich i n  Linz. Das Unternehmen hat nur 
noch Betriebsstätten in  Linz und Steyrling. 

Das Stammkapital der VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH belief sich 
sei t  1 987 auf 1 850 Mill S .  Es verteilt sich seit 1993 auf die Gesellschaf­
ter VOEST -ALPINE Stahl AG (99 %) und die Donauländische Bauge­
sellschaft ( 1  %). 

Als i ntegriertes Hüttenwerk verfügte die Gesellschaft über eine Kokerei 
( 1 ,4 jato Koks), eine Sinteranlage (2 , 1  Mill jato Sinter), e inen Hochofen 
mit einer Kapazität von 1 ,9 Mill jato, drei Hochöfen mit  Kapazi täten von 
je 630 000 j ato Roheisen sowie e in LD-Stahlwerk mit  drei Konvertern 
und zwei Brammenstranggießanlagen und einer Rohstahlkapazi tät von 
3 , 3  Mil l  jato.  Dem Bereich Metallurgie waren die  Schmiede und die 
Gießerei angegl i edert . I n  den Walzwerken erfolgte d ie  Grobblech-, 
Breitband- und Kaltwalzwareerzeugung. 

3 . 1 Von der weltweit guten Stahlkonjunktur der Jahre 1 988 und 1 989 profi­
tierte auch die Hütte Linz .  Die guten Ergebnisse von 1 988 mit  einem 
Nettoerlös von 20,2 Mrd S und einem Betriebsgewinn von 1 ,7 Mrd S 
konnten 1 989 mit 2 1 ,3 Mrd S bzw 2 ,9 Mrd S noch übertroffen werden. 

Die Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ( 1 988:  230 Mill S) 
verliefen vorerst nicht parallel zur Betriebsergebnisentwicklung 0 988:  
1 ,7 Mrd S). Der durch die operative Ergebnisverbesserung gewon nene 
bilanzpolit ische Spielraum wurde i nsbesondere 1 988 zur erforderl ichen 
Anpassung der Wertansätze der Sachanlagen (außerordentliche Abschrei­
bungen von 288 Mill S) und im Betei l igungsbereich (Buchverluste und 
sonstiger außerordentlicher AufWand 642 Mill S) sowie zur Erstdotation 
von Urlaubs- und Jubiläumsgeldrückstellungen (56 1  Mill S) genutzt. 

Im Jahr 1 989 erreichte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
2 ,6 Mrd S (Betriebsergebnis 1 989 2 ,9 Mrd S). Die Eigenmittel erhöh­
ten sich auf 3 ,9 Mrd S oder knapp 22 % des Gesamtkapitals. Insgesamt 
456 Mill S wurden für die zweite Pensionsabfindungsaktion aufgewendet, 
Dividenden von 500 Mill  S führte die Unternehmung an die Mutterge­
sellschaft ab. Mit 2 1 ,3 Mrd S erzielte die Unternehmung auch die höch­
sten Nettoerlöse während des überprüften Zeitraumes. 
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Marktsituation 

VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH 

Ab dem Jahr 1990 gestaltete sich die Ertragslage zunehmend schwieriger. 
Insbesondere die Preise von Produkten mit  geringerer Veredelungstiefe 
gerieten unter Druck. Bei Nettoerlösen von 1 9 ,8 Mrd S wurde ein Be­
triebsgewinn von 660 Mill S erwirtschaftet.  Das Ergebnis der gewöhnli­
chen Geschäftstätigkeit  sank auf 1 Mrd S ( 990). Davon wurden Divi­
denden von 300 Mill S an die Muttergesellschaft ausgeschüttet. 

Bei weiter sinkenden Nettoerlösen von 1 7 ,2 Mrd S wurde 1 99 1  das Er­
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei t  von 5 7 1  Mill S durch die 
Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Produkthaftungsrückstel­
lung und durch die Umstellung der Bilanzierung von Abfertigungsan­
sprüchen um insgesamt 462 Mill S verbessert. 

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1 992 von 1 29 Mill S 
- die Erlöse gingen auf 1 6,5  Mrd S zurück - war ein Buchgewinn 
von 49 Mill  S aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 
enthalten. 

Das negative Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  des Jahres 
1 993 (-8 1 1  Mill S) wurde durch die Realisierung von Buchgewinnen von 
260 Mill S aus der Veräußerung der Sauerstoffanlage sowie von 82 Mill S 
aus der Veräußerung von Grundstücken verbessert. 

Die wirtschaftliche Lage der Unternehmung besserte sich im Jahr 1 994 
erheblich. Mit 8 1 0  Mill S konnte ein wieder positives Ergebnis der ge­
wöhnlichen Geschäftstätigkeit  erzielt werden. Aussch laggebend dafür 
waren neben Kostensenkungsmaßnahmen der um 280 000 t gestiegene 
Absatz an Flachwalzware sowie die mit durchschnittlich 296 Sir gestie­
genen Nettoerlöse bei Flachwalzware. Insgesamt stiegen die Nettoerlöse 
um 1 4,8 % auf 1 7 ,6 Mrd S gegenüber dem Vorjahr. 

3 .2 Der RH stellte fest ,  daß die dargestellten Maßnahmen entscheidend zur 
Verbesserung der ab 1 99 1  ausgewiesenen Ergebnisse beigetragen haben. 
Der Gesellschaft ist es 1 994 gelungen, das konjunkturelle Tief zu über­
winden. 

4. 1 Die Marktlage war seit Ende 1989 bis zum Jahr 1 994 durch einen anhal­
tenden Preisverfall auf den Absatzmärkten gekennzeichnet . Vor allem die 
Branchenkrisen wichtiger Abnehmerbereiche (Autoindustrie, Maschinen­
bau), Überkapazitäten der europäischen Stahlmärkte (rd 25 bis 30 Mill t ,  
das sind 15 bis 20 %), der Entfall der osteuropäischen Absatzmärkte, der 
durch die Ostöffnung verbundene größere Konkurrenzdruck sowie die 
Abschottung der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Stahl importe 
führten zu einem substantiellen Preis- und Verdrängungswettbewerb am 
europäischen Stahlmarkt. 

Die Nettoerlöse der Gesellschaft sanken trotz Verbesserung des Produkt­
mix vom Höchstwert des Jahres 1 989 bis zum ersten Quartal 1993 um 
durchschnittlich rd 2 000 Sir Walzware. 

4.2 Der RH stellte fest, daß bei einer Produktion von 2,5 Mill jato Erlösein­
bußen von etwa 5 Mrd S zu verkraften waren. 
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Konkurrenzvergleich 

5 Weiters beeinträchtigten Währungsabwertungen in wichtigen Absatzlän­
dern ( 1 992 4 1 Mill S; 1 993 400 Mill S) sowie der Entfall des günstigen 
Transportweges Donau für die osteuropäischen Erz- und Kohlelieferungen 
als Folge der UN-Sanktionen gegen Rest j ugoslawien ( 1 993 1 40 Mill S) 
die Ergebnisse der Gesellschaft. 

6 Zusätzlich bewirkten an mehrere europäische Stahlunternehmungen ge­
währte staatliche Subventionen erhebliche Wettbewerbsverzerrungen. Die 
durchschnittliche Subventionierung betrug 1 7 5  Sir Rohstahl. 

Der VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH sind seit 1 988 keine Subven­
tionen des Eigentümers zugeflossen. 

7 . 1  Die starke Konzentration auf den EU-Märkten und der mit  60 % hohe 
Exportanteil der Gesellschaft in EU-Länder erforderte e ine verstärkte 
Spezialisierung auf oberflächenveredelte Flachprodukte. 

Der Anteil der Oberflächenveredelung an der erzeugten Kaltwalzware lag 
bei der VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH bis 1 990 unter dem ande­
rer Stahlunternehmungen. Im Jahr 1 993 gelang es, 48 % der Kaltwalz­
ware oberflächenveredelt abzusetzen und damit den EU-Schnitt zu errei­
chen. 

7.2 Nach Ansicht des RH erfolgte die Inbetriebnahme wesentlicher Kapa­
zitäten der Gesellschaft zur Veredelung erst, als auch in diesem Marktseg­
ment bereits ein starker Verdrängungswettbewerb bestand. Dennoch ver­
besserten sich die Erlöse in den letzten Jahren um rd 300 S/t als Folge des 
verstärkten Absatzes veredelter Produkte. 

Der RH empfahl, den Anteil von hochwertigen oberflächenveredelten 
Produkten weiter zu steigern. 

8 Die VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH war neben den Stahlherstel­
lern Thyssen und Preussag die ei nzige U oternehmung, die im Wirt­
schaftsjahr 1 992 noch Gewinne aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
erzielen konnte. Im Jahr 1 993 gerieten alle vergleichbaren Unternehmun­
gen der Stahlindustrie in die Verlustzone. 

9 . 1  Die Unternehmungen der  westlichen Stahl industrie boten weitgehend 
gleichwertige Produkte an. 

9.2 Nach Ansicht des RH wird es daher notwendig sein,  das Marketing der 
Gesellschaft durch organisatorische Veränderungen im Verkauf und ver­
besserte Just-in-time-Logistiksysteme, das sind zeitlich bedarfsgenaue 
Lieferungen ,  zu unterstützen.  Langfristige Vertriebskooperationen bzw 
Joint-ven(ures im Vertriebs bereich wären vor allem im Hinblick auf den 
angestrebten verstärkten Absatz in Ostmärkte zweckmäßig. 
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Finanzierung 
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Maßnahmen 

Flachwalzware 

Allgemeines 

Wirt!\chaftliche 
Entwicklung 

VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH 

10. 1 Die Produktivität stieg um 24 % von 258 t ( 1 988) auf 32 1 t ( 1 993) Roh­
stahl je Beschäft igten. Bestimmend hiefür war vor allem der innerhalb 
von fünf Jahren erfolgte Personalabbau um rd 3 300 auf 9 2 36 Dienst­
nehmer ( 1 993), also um 27 %. Dennoch war der Personalkostenanteil der 
Gesellschaft im internationalen Vergleich überhöht. 

10.2 Der RH stellte fest, daß das von der Gesellschaft 1 99 1  selbst gesetzte Ziel 
einer Absenkung der Personal tangente nicht verwirklicht werden konnte. 
Die 1 993 auf 35 % der Betriebsleistung angestiegene Personalintensität 
( 1 989: 29 %) zeigte, daß die personelle Einsparung verhältnismäßig ge­
ringer als das rückläufige Geschäftsvolumen war. 

1 1  Die Eigenkapitalquote von 27 % nach dem hohen Verlust jahr 1 993 lag 
im Vergleich mit dem Durchschnitt der österreichischen Industrie immer 
noch gut. 

Während im Jahr 1 988 die Investitionen von 2 ,7 Mrd S die erwirt­
schafteten Finanzmittel (operativer Cash-flow) um 30 % überstiegen, in­
vestierte die Gesellschaft von 1 989 bis 1 992 nur noch rd zwei Drittel des 
erwirtschafteten Cash-flows . Die Investitionen des Jahres 1 993 konnten 
nur zu 1 8  % aus dem Cash-flow finanziert werden. 

1 2 . 1  Von 1 988 bis 1 993 erlöste die Gesellschaft i m  Rahmen von "Sale and Lea­
se Back"-Geschäften 2 ,4 Mrd S, die korrespondierenden Buchgewinne 
beliefen sich auf 530 Mill S. Durch weitere Devestitionen (Verkauf nicht 
betriebsnotwendiger Grundstücke und sonstiger Sachanlagen) erzielte die 
Unternehmung von 1 988 bis 1 993 Erlöse von 726 Mill S bzw Buchge­
winne von 4 1 2  Mill S. 

1 2.2 Der RH verwies auf die durch die genannten Transaktionen für die näch­
sten Jahre erwachsenden erheblichen Liquiditätserfordernisse, die er auf 
ingesamt rd 3 Mrd S schätzte. Durch die gewählten Finanzierungsmodel­
le wurde somit nur ein kurz- bis mittelfristiger Finanzierungsspielraum 
gewonnen. 

1 3  Die VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH erzeugte i m  Geschäftsbereich 
Flachwalzware die Produkte Warmbreitband, Kaltbreitband, schmelz­
tauch- bzw elektrolytisch veredeltes und organisch beschichtetes Fein­
blech sowie Grobblech. Sie war bestrebt ,  reiner Spezialhersteller von 
hochqualitativen ,  oberflächenbehandelten Band- und Verarbeitungs­
produkten zu werden. 

14  Zur Zeit der Überprüfung durch den RH war mit den vorhandenen Anla­
gen und in der damaligen Produktzusammensetzung ein Absatz von ma­
ximal 2,7 Mill jato Flachwalzware möglich. Seit 1 99 1  wurden konjunk­
turbedingt mit 2 ,5  Mill jato jährlich um rd 8 % weniger verkauft .  
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Flachwalzware 

Ausbau Walzwerke 

Geschäftsfeld 
Warmbreitband 

Trotz ei nes immer höheren A n teiles an veredelten Blechen fielen die  
durchschnitt lichen Erlöse der  Flachwalzware mit  Ausnahme des  Hoch­
kon junkturjahres 1 989 stetig ( 1 988 5 669 Sir, 1 993 4 779 Sir). Die 
Versandmenge der Flachwalzware i nsgesamt verr i ngerte s i c h  von 
2 785 000 t ( 988) auf 2 558 000 t ( 993). Die Nettoerlöse sanken von 
1 5 ,8 Mrd S ( 988) auf 1 2 ,3 Mrd S ( 993) .  Als Folge davon wandelten 
sich die kalkulatorischen Betriebsgewinne von 1 ,5 Mrd S ( 988) bzw 
2 ,8 Mrd S ( 1989) zu einem Verlust von 2,4 Mrd S im Jahr 1 993 . 

1 5 . 1  I m  Jahr 1 99 1  genehmigte der Aufsichtsrat das "Sonderinvestitionsprojekt 
Ausbau Walzwerke" .  Ziel war der Bau einer zweiten Anlage für elektrolyti­
sche Bandverzinkung und eine Erhöhung der Kapazi täten der Kaltwalz­
werke (Gesamtpräliminare 2 Mrd S). Nachdem sich in der Folge die Au­
toindustrie rückläufig entwickelt und die üstöffnung keine entscheidenden 
Verkaufsimpulse gebracht hatte, stellte die Gesellschaft an den Aufsichtsrat 
den Antrag, rd drei Viertel des Sonderinvestitionsprojektes "Ausbau Walz­
werke" um ein Jahr zu verschieben. 

Aufgrund der anhaltend schlechten Wirtschaftslage im Jahr 1 993 wurde 
der Plan zum Bau der zweiten Anlage für elektrolytische Verzi nkung 
endgültig gestrichen.  Zur Zeit der Überprüfung durch den RH erarbeite­
te die Gesellschaft als Ersatz für das Sonderinvestitionsprojekt "Ausbau 
Walzwerke" e in neues Sttukturkonzept "Konzentration Kaltwalzwerke" 
mit einem Präliminare von 2,2 Mrd S. Auch der Bau einer Conti-Glühe 
(zusätzlicher Investitionsaufwand 2 Mrd S) wurde überlegt. 

1 5 .2 Der RH war der Ansicht, daß die Geschäftsführung schon 1992 - unab­
hängig von der momentanen Markt- und Finanzlage - ein längerfristiges 
Konzept mit den erforderlichen Investitionen hätte erstellen müssen. Die 
kurzfristigen Änderungen bzw das Aufschieben der Entscheidung über län­
gerfristige Investitionsprojekte beinhalten nach Ansicht des RH die Gefahr 
einer Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. 

1 6. 1  Warmbreitband bildet i n  der Fertigungskette das Vormaterial für alle 
weiteren Verarbeitungsschritte. Da n icht die gesamte Warmbreitbandka­
pazität verarbeitet werden konnte, mußte rd ein Drit tel der Produktion 
verkauft werden. 

Warmbreitband erbringt von den Erzeugnissen der Produktionskette den 
geringsten Erlös. Wegen des zusätzlichen Preisverfalles ging der externe 
Umsatz von 3 ,9 Mrd S ( 1 992) auf 3 ,4 Mrd S ( 1 993) zurück. 

16.2 Nach Ansicht des RH konnten die Herstellkosten nicht gleichzeitig ent­
sprechend angepaßt werden, wodurch Spartenverluste von 653  Mil l  S 
(992) bzw 842 Mill S (993) entstanden. 

Im H i n bl ick auf den vorauss icht l ich auch i n  Zukunft stagnierenden 
Markt für Warmbreitband hielt der RH die Erzeugung höherwertigerer 
Produkte, wie zB von verzinktem Warmband oder von warmgewalzten 
Blechen unter 1 ,5 mm Stärke, für zweckmäßig. 
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1 7 . 1  Die -teilweise veralteten Anlagen im Warmwalzwerk erschwerten die Er­
füllung der ständig steigenden Qualitätsanforderungen der Kunden und 
die Einhaltung enger Toleranzen bei der Fertigung. 

17 .2 Der RH beanstandete die zu geringen Investitionen im technischen Be­
reich. 

Geschäftsfeld Kaltwalzwerke 

Wirtschaftliche Lage 

Branche 
Haushai tsi nd us trie 

1 8  Auch das Geschäftsfeld Kaltwalzwerke produzierte eigene, für den Ver­
kauf bestimmte Fabrikate sowie Vormaterial für nachgelagerte Verede­
lungsstufen 0 993: 690 000 jato). 

Der externe Umsatz des Geschäftsfeldes ging bei etwa gleichen Versand­
mengen um 1 2  % von 4,3 Mrd S ( 1 992) auf 3,8 Mrd S ( 993) zurück. 
Trotz Kosteneinsparungen vergrößerte sich der kalkulatorische Betriebs­
verlust von 366 Mill S ( 992) auf 626 Mill S ( 993). 

19.1  Zur Zeit der Überprüfung durch den RH betrieb die Gesellschaft zwei 
Kaltwalzwerke. Nach der Stornierung des Projektes "Ausbau Walzwerke" 
war die Fertigung in nur noch einem der beiden Kaltwalzwerke geplant .  

1 9.2 Der RH vermerkte kritisch ,  daß der genannte Bereich durch den Betrieb 
von zwei Kaltwalzwerken, wovon eines über 40 Jahre alt war, Struktur­
schwächen aufwies und hohe Kosten verursachte. 

20. 1 Während in früheren Jahren vorwiegend die Produktion immer größerer 
Mengen angestrebt wurde, waren zuletzt insbesondere eine Verbesserung 
der Bandqualität, der Kosten, der Logistik und der Liefertermintreue, ei­
ne Steigerung der Ausbringung, eine Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit 
sowie die Kostenminimierung vorrangige Ziele der Gesellschaft. 

20.2 Der RH stellte die erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele fest. Wichtig er­
schien ihm jedoch eine noch sorgfältigere Auswahl von Produkten und 
Kunden, um möglichst rationell mit Mindestlosgrößen erzeugen zu kön­
nen. 

2 1 . 1  Diese Branche ist durch die sehr hohen Ansprüche der Kunden gekenn­
zeichnet. Gegenüber dem Vorjahr konnte 1 993 die Versandmenge um 
10  % erhöht werden. Da aber gleichzeitig die  Nettoerlöse von 2,2  Mrd S 
( 992)  auf 2 , 1  Mrd S ( 1 993 )  sanken ,  erhöhte s ich  der Verlust von 
1 78 Mill S ( 1 992) auf 462 Mill S ( 1 993). Wegen des hohen Deckungs­
beitrages war die Branche aber dennoch von großer Bedeutung für die Ge­
sellschaft. 

Der Trend zur Verminderung der Anzahl der Zulieferer läßt künftig eine 
Veränderung des Kunden-Lieferanten-Verhältnisses im Sinne eines an­
spruchsvolleren Kundenverhaltens erwarten. 
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2 1 .2 Der RH empfahl d ie Ausarbeitung ei nes Konzeptes, um sich rechtzeitig 
auf geänderte Marktverhälrnisse einstellen zu können. Weitere Ziele soll­
ten eine noch stärkere Bindung zu den strategischen Kunden durch län­
gerfrist ige Lieferverträge, die Zusammenarbeit  im anwendungstechni­
schen Bereich sowie gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
im Bereich der Informatik und im Service sein .  

Geschäftsfeld Metallische Beschichtung 

Wirtschaftliche Lage 

Feuerverzinkung 

Elektrolytische 
Verzinkung 

Branche 
Autoindustrie 

22  Das Geschäftsfeld Metallische Beschichtung besteht aus den beiden Be­
trieben Feuer- sowie elektrolytische Verzinkung. Bei nahezu gleichblei­
benden Nettoerlösen von 4 Mrd S jährlich erhöhte sich der Betriebsver­
lust von 198 Mill S ( 992) auf 42 1 Mill S ( 993). 

Mit der Inbetriebnahme einer zweiten Feuerverzinkungsanlage konnten 
die Versandmengen deutlich gesteigert werden. Der starke Preisverfall 
von 1 990 bis 1 993 führte j edoch in den letzten beiden Jahren zu Be­
triebsverlusten von 28 1 Mill S ( 992) bzw 3 37 Mill S ( 993). 

23. 1 Im Jahr 1 990 wurde eine zweite Feuerverzinkungsanlage mit einer zusätzli­
chen Kapazität von 2 1 0  000 jato in Betrieb genommen. Damit  erfüllte die 
Gesellschaft auch eine Forderung der Autoindustrie nach höherer Produkti­
onssicherheit.  Nach einer entsprechenden Marktuntersuchung ging die Ge­
sellschaft bei der Investitionsentscheidung von einem überdurchschnittlich 
guren Ertragspotential für feuerverzinkte Bleche aus. 

23.2 Wie der R H  jedoch feststel lte,  konnten die  erwarteten Ergebnisse auf­
grund der Markt- und Kostenentwicklung nicht erreicht werden. 

24. 1 Den Entwicklungen eines bedeutenden deutschen Auroherstellers folgend 
hat die Gesellschaft 1 985 in eine elektrolytische Verzinkungsanlage inve­
stiert und sie wegen des guren Markterfolges zweimal erweitert. 

24.2 Der RH stellte fest, daß sich die elektrolytische Verzinkung lange Zeit als 
Starprodukt der Unternehmung erwiesen hatte .  Aber auch dieser bis 
1 992 gewinnbringende Bereich wies 1 993 einen Betriebsverlust aus , da 
in  diesem Jahr wegen der schlechten Marktsituation und großer Lieferun­
gen nach Italien ein starker Preisverfall eingetreten war. 

25  Von 1992 auf 1 993 gingen die  an die  Autoindustrie gelieferten Mengen 
leicht zurück. Die seit 1 990 erfolgten Preisreduktionen führten zu einem 
Sinken des Umsatzes von 2 ,8 Mrd S ( 992) auf 2 ,4 Mrd S ( 1 993).  Das 
Ergebnis der einzigen bis 1 992 noch ausgeglichenen Branche verschlech­
terte sich im Jahr 1993 auf -278 Mill S. 

Das mittelfristige Ziel lag auch für die Branche Autoindustrie in einer 
Ausweitung ihres Marktanteiles. 
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Geschäftsfeld Organische Beschichtung 

Wirtschaftliche Lage 

Coloferanlage 

26 Das Geschäftsfeld Organische Beschichtung erzielte ab 1 99 1 ,  dem ersten 
Jahr des Vol lbetriebes, Nettoerlöse zwischen 788 Mill  S ( 1 99 1 )  und 
830 Mill S ( 993).  Die Nachfrage nach bandbeschichteten Blechen ent­
wickelte sich deutlich schwächer als erwartet. Steigende Absatzmengen 
konnten nur durch Preiszugeständnisse erzielt werden, das Ergebnis ver­
schlechterte sich daher laufend. Das Betriebsergebnis erbrachte seit dem 
Produktionsbegi n n  im Jahr 1 989 bis 1 993 Verluste von insgesamt 
5 34 Mill S bzw 1 8  % der Nettoerlöse. 

27. 1 Investitionsziel der eingesetzten Coloferanlage war die Erzeugung von 
Produkten mit  hoher Wertschöpfung zur Verbesserung des Gesamt­
ergebnisses der U nternehmung. Der Kampf um Marktanteile in Ver­
edelungsbereichen mit hoher Produktquali tät wurde zudem als strate­
gisch entscheidend für die Auslastung des Kaltwalzwerkes angesehen. 

Schwierigkeiten mi t  dem Produkt Colofer traten i nsbesondere in der 
Branche Haushaltsindustrie, in der üblicherweise gute Preise zu erzielen 
sind, auf. So betrug der Anteil der sogenannten weißen Ware (das s ind 
Bleche, insbesondere für Haushaltsgeräte) statt der ursprünglich geplan­
ten 40 % nur 8 % des Gesamtlieferumfanges. Die Auslastung der Kapa­
zität der Coloferanlage erfolgte in der preisschwächeren Baubranche und 
über den Handel. 

27.2 Nach Ansicht des RH war die in der Planungsphase angenommene Markt­
wachstumsrate aus heutiger Sicht zu optimistisch. Die zunehmend freien 
Kapazi täten von Beschichtungsanlagen der Mitkonkurrenten bi ldeten 
auch hier eine wesentliche Ursache für schlechte Preisabschlüsse. 

Um den Absatz in den gewünschten Kundengruppen steigern zu können, 
wird es nach Auffassung des RH notwendig sei n ,  die Grundstrategie  
durch eine erhöhte Verarbeitungsqualität, geringere Ausschußquoten und 
exakte Lieferzeiten zu verbessern. 

Auch die Steigerung der Ausbringung der Coloferanlage, die Erhöhung 
der Hauptnutzungszeit und die Verbesserung des Produktmix könnten zu 
einer Ergebnisverbesserung beitragen. 

27.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft iindere sie derzeit das Produktmix insbesonde­
re innerhalb der Baubranche. Für die verbesserte Markteinführung von Colofer 
werde liingerfristig ein noch stärkerer Kundenbezug im Sinne von Beratung, An­
wendungstechnik und Produktinformation wahrgenommen werden. 
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Geschäftsfeld Grobblech 

Wirtschaftliche Lage 

Strategie 

Plattierte Bleche 

Informations- und 
Kommunikations­
system 

28 Rund 1 0  % des in Linz erzeugten Rohstahles wurden zu Grobblech verar­
beitet . Die entsprechenden technischen Anlagen waren überaltet. Die 
vorhandene Kapazität konnte in  den letzten Jahren nicht mehr ausgela­
stet werden,  weil am Grobblechsektor ebenfalls Überkapazitäten bestan­
den und bedeutende Lieferungen in das Gebiet der ehemaligen Sowjet­
union zur Herstellung von Erdgasrohren wegfielen. 

29. 1  Mit dem Grobblechverkauf erwirtschaftete die Gesellschaft einen jährl i­
chen Umsatz zwischen 1 ,3 Mrd S und 1 ,5 Mrd S. Trotz gestiegener Net­
toerlöse je Tonne blieben die Betriebsergebnisse mit mehr als 300 Mill S 
jährlich negativ. 

29.2 Der RH empfahl eine strengere Auftragsselektion hinsichtlich Menge 
und Preis. Fertigungen ohne Seriencharakter sollten aufgelassen werden. 
Der Vertrieb sollte sich verstärkt um Projektgeschäfte mit Röhrenblechen 
bemühen, die wegen des notwendigen Know-ho� nur von wenigen Un­
ternehmungen ausgeführt werden können. 

30. 1 Die Schließung der Grobblechproduktion wurde wegen der schlechten Er­
gebnisse bereits seit vielen Jahren überlegt, was allerdings remanente Fix­
kosten und Unterauslastungen in anderen Bereichen der Hütte Linz zur 
Folge hätte. Alle diesbezüglichen strategischen Überlegungen enthielten 
daher die Einschränkung, zunächst einen ertragsstärkeren Ersatz durch an­
dere Produkte zu finden. Dies konnte aber bisher nicht erreicht werden. 

30.2 Der RH stellte fest ,  daß die U nternehmungsleitung kein endgültiges 
Konzept erarbeitet, sondern die Entscheidung von Jahr zu Jahr aufge­
schoben hatte. 

3 1 . 1  Plattierte Bleche sind Spezialprodukte, bei denen Grob- mit Edelstahl­
blechen verbunden werden. Sie konnten als Nischenprodukte für Anwen­
dungen mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit zu sehr 
guten Preisen verkauft werden .  Die Zukunft der Fertigung dieser Bleche 
war noch unklar. 

3 1 .2 Der RH empfahl die Erarbeitung eines Konzeptes zur Weiterführung die­
ser profitablen Marktnische. 

32. 1 Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung zog der RH auch einen Sachver­
ständigen zwecks Überprüfung des I nformations- und Kommunikations­
systems der Gesellschaft bei .  

32.2 Im folgenden werden die Feststellungen des Gutachtens zusammenfas­
send wiedergegeben :  

( 1 )  Die Strategie des Informationsbereiches war nicht ausreichend mit  der 
Unternehmungsstrategie abgestimmt. 
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VOEST-ALPINE Stahl Linz Ge mbH 

Informations- und 

Kommunikationssystem 

Schlußbemerkung 

(2) Strategische Entscheidungen im Informationsbereich sollten konsequen­
ter umgesetzt werden, insbesondere was die Entscheidung für Standardsoft­
ware und Softwarefremdbezug betrifft. Zur Zeit der Überprüfung war der 
Informationsbereich entgegen der strategischen Linie noch stark auf eigene 
Softwareentwicklung orientiert. Ein rascherer Umstieg auf Standardsoft­
ware sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich wurde 
empfohlen. 

(3)  Die Aufbau- und Ablauforganisation des Informationsbereiches wurde 
nicht ausreichend an die veränderten Organisationsstrukturen der über­
prüften Gesellschaft angepaßt .  

(4) Die Organisation war zu wenig funktions- und zu stark personenbezo­
gen. Die Doppel leitung i m  Informationsbereich erschien i nsofern un­
günstig, als ein derartiges Organisationsmodell zu einer verstärkten Kon­
fliktsituation führen kann .  

(5 ) Organisationsverändernde Maßnahmen wurden z u  zögernd durchge­
führt. Die Aufbauorganisation sollte verstärkt in Richtung eines Informa­
tionsmanagementkonzeptes orientiert werden. 

(6) Der Bereich Informationssystem nahm auch systemfremde Aufgaben 
(zB Personalverrechnung) bzw Aufgaben, die wirkungsvoller von Dritten 
ausgeführt werden könnten, wahr. 

(7)  Das Controll ing war nicht ausreichend in Prozesse und Projekte der 
Informationsverarbeitung eingebunden. 

(8) Das Projektmanagement könnte wirkungsvoller gestaltet werden. Es 
wurde empfohlen, nur einen verantwortlichen Projektleiter zu bestellen 
und alle Projekte in das Controlling einzubinden. 

(9) Bei einem Großprojekt im Informationsbereich wurde die benötigte 
Entwicklungszeit von zehn Jahren als wesentlich überzogen angesehen .  
Auch eine a n  sich erforderliche Nachrechnung lag zur Zeit der Überprü­
fung nicht vor. 

( 1 0) Bei einer Zentralrechnerbeschaffung wurde das Bestbieterprinzip 
nicht eingehalten. 

32.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft werde den Empfehlungen des Gutachtens 
nachgekommen werden. 

33 Im Oktober 1 995 erfolgte die mehrheitliche Privatisierung der Mut­
tergesellschaft VOEST-ALPINE Stahl AG. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Wasserrechtliche 
Situation 

Problemstellung 

1 8 TB 

VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH; 
Vollziehung des Wasserrechtes 

Die Unternehmung hat zwischen 197 1  und 1 992 1 ,5 Mrd S für In­
vestitionen zur Verbesserung der Abwassersituation aufgewendet. 
Dennoch blieben Probleme mit Rückständen aus der Kühl- und 
Speisewasseraufbereitung und der Rauchgaswäsche der Sinteranlage, 
mit der ungewissen Grundwasserbeeinflussung durch die Schlacken­
deponie, der Verringerung des Wasserverbrauches des Warmwalz­
werkes und letztlich mit der kontinuierlichen Tei lstromüberwa­
chung in den einzelnen Werkskanälen bislang unerledigt. 

Der RH hat von November 1 993 bis Februar 1 994 mit Unterbrechun­
gen beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung sowie am Sitz 
der Gesellschaft in Linz die wasserrechtl ichen Probleme der VOEST­
ALPINE Stahl Linz GesmbH überprüft .  Das Prüfungsergebnis wurde 
dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung und der Unterneh­
mung im August 1 994 zugestel l t ,  deren Stel lungnahmen im Febru­
ar 1 995 im RH einlangten. 

2 Die Abwassereinleitungen der Unternehmung in die Donau wurden erst­
mals 1962 nach jahrelangen Bemühungen des Amtes der Oberösterreichi­
schen Landesregierung wasserrechtlich genehmigt. Durch einen wasser­
rechtlichen Bescheid des Jahres 1 98 1  wurde die Abwasserwirtschaft der 
Unternehmung neu geordnet. 

Mit der Novellierung des Wasserrechtsgesetzes im Jahr 1 990 und dem 
nachfolgenden Inkrafttreten der Allgemeinen Abwasseremissionsverord­
nung wurden die Reinhalteziele durch den Gesetzgeber strenger und um­
fassender formuliert, was die Wasserrechtsbehörde bewog, neue Reini­
gungsziele für die Abwasserentsorgung der Gesellschaft zu fordern. 

3 . 1  Der Wasserrechtsbehörde ist es  in jahrelangen Bemühungen gelungen, im 
Einvernehmen m i t  der Werksleitung der VOEST-ALPINE Stahl Linz 
GesmbH schri ttweise die  Abwasseremissionen zu verringern und den 
Wasserverbrauch zu senken. Dafür wurden nach Angaben der überprüften 
Unternehmung zwischen 1 97 1  und 1 992 1 ,5 Mrd S für Investitionen zur 
Verbesserung der Abwassersituation aufgewendet. 

3.2 Bezüglich der VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH vermerkte der RH,  
daß d ie  Probleme mit  R ückständen aus der  Kühl- und Speisewasser­
aufbereitung sowie der Rauchgaswäsche der Sinteranlage, mit der unge­
wissen Grundwasserbeeinflussung durch die Schlackendeponie, der Ver­
ringerung des Wasserverbrauches des Warmwalzwerkes und letztlich mit 
der kontinuierl ichen Tei lstromüberwachung in den ei nzelnen Werks­
kanälen noch unerledigt waren. 

Dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung empfahl der RH in 
d iesem Zusammenhang, gemeinsam mit der VOEST-ALPINE Stahl Linz 
GesmbH einen aktuellen Katalog der Quellen der Umweltbelastungen zu 
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erstellen. In der Folge sollten diese Emissionsströme nach ihren Mengen und 
Auswirkungen gewichtet bzw bewertet werden. Als nächster Schritt schiene 
die Erarbeitung einer Prioritätenliste zweckmäßig. Bei der Auswahl der zu 
treffenden Maßnahmen sollte neben den angestrebten Umweltverbesserun­
gen auch die Verhältnismäßigkeit der Kosten Beachtung finden. Diese Vor­
gangsweise sollte sicherstellen, daß mit den verfügbaren Mitteln die größt­
möglichen Verbesserungen der Umweltsituation erzielt werden können. 

Feststellung der Ausmaße der Wassernutzung 

Werksabwässer 

Wasserentnahmen 

Abwasseranfall 

4. 1 Die Errichtung eines Systems von Meßstellen zur genauen Feststellung 
der Menge und Qualität der ausgeleiteten Werksabwässer war seit jeher 
ein zentrales Anliegen der Wasserrechtsbehörde und - aufgrund ständi­
ger Fristversäumnisse der Unternehmung - Gegenstand wiederholter 
Urgenzen. 

Bis zum Jahr 1 987 lagen keine exakten, für die Amtssachverständigen 
brauchbaren Daten aufgrund der behördlich aufgetragenen Messungen vor. 
Meßstationen waren mittlerweile zwar eingerichtet, standen für eine ord­
nungsgemäße Messung der Werksabwässer jedoch immer noch nicht zur 
Verfügung. Die bescheidmäßig mit Fertigstellung Ende 1 982 vorgeschrie­
benen Meßstationen beim Kokerei-Anschlußkanal, bei sechs Hauptsamm­
lern und beim Auslauf des Betriebskraftwerkes waren bis 1 987 noch nicht 
einmal errichtet. 

Erst im Jahr 1 993 konnten genauere Meßwerte festgestellt werden. 

4.2 Der RH vermerkte, daß es der Wasserrechtsbehörde nahezu 30 Jahre lang 
nicht möglich war, einen genauen Überblick über Mengen und Qualität 
der ausgeleiteten Abwässer zu erlangen. 

4.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung heitte sie schon seit 1 980 Frachtenberech­
nungen durchgeführt. Die Verzögerung der von der Wasserrechtsbehörde geforderten 
Probenahmen sei wegen technischer Schwierigkeiten bei der Errichtung der Meßvor­
richtungen eingetreten. 

5 Die bescheidmäßig zulässigen Wasserentnahmen von insgesamt maximal 
2,9 Mill m3 je Tag hat die Unternehmung etwa zur Hälfte in Anspruch 
genommen. Davon entfiel der größte Teil  auf die Donau. 

6 In der Unternehmung fielen täglich rd 1 3 5 0 000 m3 Abwasser an. Da­
von waren rd 30 % industriell belastete Abwässer, die nach einer inner­
betrieblichen Reinigung ausgelei tet wurden und etwa zwei Drittel ther­
misch belastete Kühlwässer. 

E i n  großer Tei l  der Werksabwässer wurde i n  die  Regional kläranlage 
Asten eingeleitet. 

Von 1987 bis 1 993 ging die spezifische Fracht an ungelösten Stoffen von 
5 ,5 kg je Tonne Rohstahl um 60 % auf 2,2 kg je Tonne zurück. 
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VOEST-ALPINE Stahl Linz Ge mbH 
Vollziehung des Wasserrechtes 

Thermisch belastetes Abwasser 

Kreislaufwasser­
wirtschaft 

Kühlwasser -
Hochöfen 

Kühlwasser -
Walzwerk 

Kühlwasser -
Kraftwerk 

7 Die in  die Donau eingeleitete Kühlwassermenge von rd 1 0  m3 je Sekun­
de bewirkte bei der vorhandenen Wasserführung eine geringfügige Auf­
wärmung des Donauwassers. 

8 Bei den Hochöfen wurde Nutzwasser nur zu Kühlzwecken verwendet. 
Das somit nur thermisch belastete Wasser wurde über Sammlerkanäle in 
den Werkshafen abgelei tet.  Infolge Produktionsdrosselung g i ng der 
Kühlwasserverbrauch stark zurück. 

9. 1 Die Kühlwassermengen des Warmwalzwerkes sind - je nach Produkti­
onsphase - mit industriellen Schadstoffen unterschiedlich belastet. 

9.2 Der RH vermerkte kritisch, daß eine Trennung der thermisch belasteten 
von den industriell verunreinigten Abwässern bisher noch nicht gelang. 

9.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hätte sie ein diesbezügliches Projekt bereits 
erarbeitet und der Wasserrechtsbeh ijrde vorgelegt. 

10 . 1  Für die elektrische Versorgung der Unrernehmung wurden im werkseige­
nen kalorischen Kraftwerk rd 23 000 m3 je Srunde Kühlwasser für die 
Turbinen verwendet .  Die im Kühlwasser enthaltene Abwärme, d ie  
7 000 Haushalte mit Fernwärme versorgen könnte, blieb jedoch ungenützt. 

10.2 Der RH empfahl der Unternehmung, Kosten/Nutzen-Rechnungen über 
eine allfällige Verwertung der Abwärme durch die Stadt Linz anzustellen. 

10.3  Laut Stellungnahme der Unternehmung verfügten alle Kraftwerkseinheiten über 
Kraft-W ä·rme-Koppelungen und wären Fernwiirmelieferungen im Ausmaß von 
60 MW ( 1993) erfolgt. Die Aufbereitung von Abwärme sei jedoch im Vergleich mit 
anderen Energieträgern nicht konkurrenzfähig; dementsprechend habe die Stadt Linz 
ein Angebot der überprüften Unternehmung abgelehnt. 

Industriell belastetes Abwasser 

Naßentstaubung 
Sinteranlage 

I l . l  Mit der Rauchgaswäsche der Sinterbandanlage konnte die Luftbelastung 
in Linz wesenrlich herabgesetzt und durch die Abscheidung der Wasch­
wasserinhalrssroffe eine Verlagerung der Schadsroffe in das Wasser ver­
mieden werden. 

1 1 .2 Der RH hob hervor, daß durch die Kreislaufführung des Waschwassers le­
diglich rd 2 5  m3 je  Stunde in die Kläranlage Asten geleitet werden 
mußten. 
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Industriell belastetes Abwasser 

Kokereiabwässer 

Industrieabwasser des 
Warmwalzwerkes 

Schrottplatz 

Schlackendeponie 

Schluß­
bemerkungen 

1 2  Bei der Kokerei fielen große Mengen Abwasser m i t  giftigen Inhaltsstof­
fen (vor allem Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Blausäure und Kohlen­
wasserstoffe) an. Nach verschiedenen Reinigungsschritten innerhalb des 
Betriebsgeländes wurden die Kokereiabwässer zur Kläranlage Asten ge­
leitet. Durch zusätzliche Maßnahmen will  die Unternehmung künftig 
auch die wasserrechtlich geforderte Stickstoffentfernung in der Kläranla­
ge Asten sicherstellen. 

1 3  Die Unternehmung beabsichtigte, die Einleitung der restlichen Ölfrachten 
in die Donau durch einen schrittweisen Umbau des Warmwalzwerkes ein­
zuschränken, weil aufgrund der räumlichen Verhältnisse ein umfassender 
Umbau nur mit einem überdurchschnittl ichen Planungs- und Kostenauf­
wand in  Mill iardenhöhe möglich wäre; zudem würden umbaubedingte 
Produktionsstillstände Kosten von 0,5 Mill S je Stunde verursachen. 

1 4. 1  Obwohl die Wasserrechtsbehörde eine Sanierung der Versickerungen am 
Schrottplatz vorgeschrieben hatte, unterließ die Unternehmung die ange­
ordneten Maßnahmen , so daß Abwässer weiterhin i n  das Grundwasser 
einsickerten; allerdings hatte sich die Situation durch saubereren Schrott 
und eine geringere Menge entschärft. 

14.2 Der RH beanstandete die Nichtbefolgung behördlicher Anordnungen 
durch die Unternehmung, zumal der Sanierungsbedarf trotz der ver­
gleichsweise geringeren Umweltbelastung weiterhin bestand. 

14 .3 Laut Stellungnahme der Wasserrechtsbehiirde hiitte sie im Miirz 1 994 ein entspre­
chendes Sanierungprojekt wasserrecht/ich bewilligt; diefertiggestellten Anlagen seien 
im Oktober 1 994 wasserrecht/ich überprüft worden. 

1 5  Die seit mehreren Jahren durchgeführten Untersuchungen der aus dem 
Grundwasser entnommenen Wasserproben ließen auf keine nennenswerte 
Sickerwasserbelastung schließen. 

1 6  Im Oktober 1995 erfolgte die mehrheitliche Privatisierung der Mut­
tergesellschaft VOEST-ALPINE Stahl AG. 

Dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung empfahl der 
RH zusammenfassend, einen Katalog der Quellen der Umweltbela­
stungen zu erstellen, um die für eine Sanierung der Abwässer nöti­
gen Maßnahmen veranlassen zu können. 
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VOEST -ALPINE Stahlhandel AG 

Die VOEST-ALPINE Stahlhandel AG trennte sich von ihren Rand­
bereichen und betrieb seit 1 991  einen Stahlhandel mit Anarbeitung. 
Sie hatte in diesem Kernbereich lange Zeit die Abwehr von Impor­
ten und die Pflege der Marktpreise zum Ziel. Die Sicherung des hei­
mischen Marktes für den Konzern stand für die Unternehmung 
aber oft im Konflikt mit der Optimierung des eigenen Ergebnisses. 

Erst in den letzten Jahren wurde der Unternehmung zugestanden, 
aus Preis- und Qualitätsgründen verstärkt auch eigene Importe zu 
tätigen. Dennoch wurde sie - wie die letzten Jahre zeigten -
durch die einseitige Ausrichtung auf den Stahlhandel konjunkturab­
hängiger. Die rückläufigen Mengen bzw Preise zwangen zu Kosten­
senkungen. Bisher reichten diese nicht aus, um auch bei schlechter 
Konjunktur langfristig Gewinne sicherzustellen. 

Nach der Trennung von ihren Randbereichen wollte die Unterneh­
mung die entfallenen Deckungsbeiträge durch eine Ausweitung des 
Geschäftsfeldes Anarbeitung sowie durch den Eintritt in neue Märkte 
ausgleichen. Das Geschäftsfeld Anarbeitung entwickelte sich sehr po­
sitiv und läßt auch weiterhin einen wachsenden Markt, eine höhere 
Wertschöpfung und eine Ertragssteigerung für die Unternehmung er­
warten. Die Marktausweitung im benachbarten Ausland konnte je­
doch noch nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden und hat 
bisher wenig dazu beigetragen, den Umsatz- und Deckungsbeitrags­
rückgang auszugleichen. 

Der RH anerkannte die Bemühungen des Vorstandes um eine lau­
fende Ergebnisverbesserung. Dennoch werden in Zukunft weitere 
Ertragssteigerungen durch die Stärkung des Absatzes hochpreisiger 
und angearbeiteter Qualitätsprodukte, mehr Kundenservice, aber 
auch durch zusätzliche Kostensenkungen, wie zB die Vermeidung 
von Kleinstlosen und von Kleinkunden sowie durch eine Neuord-
nung der Logistik anzustreben sein. 

1 990 1 99 1  1 992 1993 1 994 

in Mill S 

Nertoerlöse 5 3 1 9  4 678 4 383 3 906 4 224 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit + 1 3 - 1 5  - 1 2  + 1 9  

Jahresüberschuß/-vedust + 1 3  + 95 -20 + 1 2  

Bilanzgewinnl-verlust * 0 0 0 0** 

Anzahl 

Beschäftigte zum 3 1 .  Dezember 87 1 7 1 9  698 652 

* ab 1 993 keine Gewinn- und Verlusrabrechnung mir der Muttergesellschafr 

** Verlust 19 Mill 5, durch Auflösung einer Kapitalrücklage ausgeglichen 

+ 7 3  

+67 

+ 14 

658 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtliche 
Entwicklung 

Entwicklung der 
Unternehmung 

Der RH überprüfte von E nde Mai bis Anfang Juli  1 994 die Gebarung 
der VOEST-ALPINE Stahl handel AG. Die Stellungnahme der überprüf­
ten Unternehmung ist Ende März 1 995 eingegangen. 

Die Überprüfung umfaßte schwerpunktmäßig d i e  Unternehm ungs­
politik, die in den letzten Jahren erfolgte Konzentration der Geschäftstä­
tigkeit  auf die Kernbereiche, das Geschäftsfeld Anarbeitung sowie die  
Unternehmungslogistik. 

2 Im Zuge der Neuordnung des Stahlbereiches trat die VOEST-ALPINE 
Stahl Linz GesmbH Ende 1988 i hre Tochtergesellschaft VOEST-ALPI­
NE Stahlhandel AG an die VOEST-ALPINE Stahl AG ab. Mit Ablauf 
des Jahres 1 992 wurden die von der VOEST-ALPINE Stahl AG gehalte­
nen Anteile der überprüften Unternehmung zu 74,8 % wieder an die  
VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH sowie zu 2 5 , 1  % an die VOEST­
ALPINE Schienen GesmbH übertragen.  Der Rest der Aktien in Höhe von 
0,1 % befand sich in Streubesitz. 

3 Die VOEST-ALPINE Stahlhandel AG wurde 1 976 als lagerhaltendes 
Handelshaus für Stahl und die Randbereiche Eisenware, Sport- sowie Sani­
tär- und Heizungsartikel mit Sitz in Linz und Niederlassungen in Wien, 
Graz, Klagenfurt und Salzburg gegründet. 

Im Jahr  1 98 6  erzielte d i e  Unternehm ung m i t  d i esen Produkten rd 
5 Mrd S Umsatz jährlich. Mit einem Umsatzanteil von rd 80 % stellte der 
Stahlhandel das Kerngeschäft, zugleich aber wegen der schlechten Renta­
bilität insbesondere im Lagergeschäft den Hauptproblembereich dar. 

4 In Übereinstimmung mit der Politik der ÖIAG gliederte die Unterneh­
mung im Jahre 1 989 die Bereiche Eisenware und Sport in Tochtergesell­
schaften aus und verkaufte 1 99 1  die Sparte Sanitär/Heizung. Seither be­
treibt die VOEST-ALPINE Stahlhandel AG ausschließlich einen Stahl­
handel mit Anarbeitung. 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Erlös- und E rgebnis­
entwicklung 1 990 bis 
1 993 

5 . 1  Die Nettoerlöse d e r  U nternehmung s i nd v o n  5 ,3 Mrd S ( 990) auf 
3 ,9 Mrd S ( 1 993) zurückgegangen.  Der reine Stahlhandelsumsatz sank in 
diesem Zeitraum um 19 %. Die Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts­
tät igkeit erreichten von 1990 bis 1 993 insgesamt 5 Mill  S. Ohne die 
darin enthaltenen hohen Erlöse aus Anlagenverkäufen hätte sich ein Ge­
samtverlust ergeben. Das Verhältnis Cash-flow zu Nettoerlösen bettug 
im Durchschnitt 1 % .  

5.2 Der RH beurteilte das Ergebnis als nicht zufriedenstellend, allerdings war 
dies ganz wesentlich eine Folge der allgemeinen Preiseinbrüche. 
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VOEST-ALPINE Stahlhandel AG 

Wirtschaftliche Entwicklung 

6 Der Stahlhandel wird als Lagergeschäft oder als Streckengeschäft (ohne 
Lagerberührung bei der U nternehmung) abgewickelt. Im überprüften 
Zeitraum war eine Abnahme des Streckengeschäftes um rd ein Drittel 
festzustellen , während sich der Anteil des wesentl ich kostenintensiveren 
Lagergeschäftes erhöhte. Zusätzlich mußte die Unternehmung bei allen 
Kunden Zugeständnisse in Form kleinerer Verkaufsmengen und kürzerer 
Lieferzeiten machen. 

Dies und die branchenbedingt vielen Kleinkunden verursachten einen ho­
hen Verwaltungsaufwand, eine kostenintensive Lagerhaltung sowie steigen­
de Transporrkosten, was sich insgesamt negativ auf das Ergebnis auswirkte, 
besonders aber in der Sparre Langprodukte die Ursache der Verluste war. 

7 . 1  Im Vergleich m i t  dem Stahlhandel im benachbarten Ausland erreichte 
der Bruttonurzen (Bruttoumsatzerlöse abzüglich Handelswarenei nsatz) 
der überprüften Unternehmung einen etwa gleichbleibenden, aber deut­
lich niedrigeren Prozentsatz der Erlöse. 

Die rückläufigen Mengen bzw Preise zwangen die Unternehmung zur 
Kostensenkung . 

7.2 Wie der RH kritisch anmerkte, ist es der Unternehmung nicht immer ge­
lungen, die Kosten einem wertmäßig gesunkenen Bruttonutzen voll an­
zupassen. 

8 Für Beteiligungen mußten von 1 990 bis 1 993 79  Mill  S aufgewendet 
werden. Insbesondere das Jahresergebnis 1 99 1  war als Folge von Schlie­
ßungen in Tochtergesellschaften mit hohen Schließungskosten belastet, 
die mit der Einmaligkeit einer Strukturbereinigung begründet wurden. 
Der ebenfalls 1991  erzielte Verkaufserlös für die Sparte Sanitär/Heizung 
(Buchgewinn 1 1 2 Mill S) ·wirkte sich dagegen wesentlich ergebnisver­
bessernd aus. 

9 Ein Gewinn- und Verlustausschließungsvertrag führte zur Überrechnung 
der Gewinne 1 �90 und 1 99 1  von rd 1 1 0 Mill S an die VOEST-ALPINE 
Stahl AG.  Den Organschaftsverl ust 1 992 von 1 9  Mil l  S mußte d ie  
VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH tragen. 

Nach dem Auslaufen des Gewinn- und Verlusrausschließungsvertrages 
mußte für das Geschäftsjahr 1 993 eine nicht gebundene Kapitalrücklage 
aufgelöst werden,  um ausgeglichen bilanzieren zu können. 

10 Die bessere Konjunktur und die im Verkauf gesetzten Maßnahmen führ­
ten 1 994 zu einem Anstieg der Nenoerlöse auf 4,2 Mrd S, was einer Er­
höhung um 8 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Durch weitere Anla­
genverkäufe konnten sti lle Reserven von 35 Mill S aufgelöst und einer 
unversteuerten Rücklage zugeführt werden . Das Ergebnis der gewöhnli­
chen Geschäftstät igkeit  erreichte in  d iesem J ah r  7 3  M i l l  S ( 1 99 3 :  
19  Mill S), der Bi lanzgewinn 1 994 1 4  Mill S. 
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Wirtschaftliche Entwicklung 

Entwicklung der 
Geschäftsfelder 1994 

Finanzierung 

1 1 . 1  A b  1 994 setzte sich die Unternehmung mit einer neuen Organisation das 
Ziel ,  das Ergebnis unter kundenorientierter und nicht wie bisher pro­
duktorientierter Betrachtung zu optimieren. Die guten Betriebsergebnis­
se der neuen Geschäftsfelder Großkunden,  Bauwirtschaft und Anarbei ­
tung konnten d ie  Verluste des Regionalhandels ausgleichen. Insgesamt 
erreichte der kalkulatorische Betriebsgewinn 1 994 1 8  Mill S. Im Regio­
nalhandel wirkten sich nach wie vor insbesondere die Ergebnisse des Ver­
kaufes Langprodukte negativ aus. 

1 1 .2 Der RH beurteilte die kundenorientierte Organisation und Ergebniser­
mittlung als zweckmäßig, regte jedoch - zumindest im Anlaßfall -
eine ergänzende Analyse der Produktgruppen im Hinblick auf die Errei­
chung der strategischen Ziele an. 

1 2 . 1  Die von 1990 bis  1 993 getätigten Investitionen von insgesamt 235  Mill S 
waren zu 80 % aus dem operativen Cash-flow finanzierbar. Insbesondere ab 
1993 reichte jedoch die Innenfinanzierung fur die laufenden Investitionen 
nicht mehr aus. 

Der bisherige Ausbau der Anarbeitung in Linz wurde wesentlich durch 
den Verkauf eines Großteiles des nicht betriebsnotwendigen Vermögens 
sowie durch die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital finanziert. 

1 2.2 Der RH empfahl,  bei weiteren größeren Projekten, wie zB einer Konzen­
tration der Lager, vorrangig die Finanzierung zu klären. 

Unternehmungspolitik 

Marktlage 

Strategische 
Ausrichtung 

1 3. 1  Zu den Vortei len der Unternehmung zählten vor allem ihr gutes Image, 
die Produktqual ität, die Werksnähe zur Muttergesellschaft , ihre relativ 
starke Marktposition sowie das in den letzten Jahren wesentlich ausge­
weitete Geschäftsfeld Anarbeitung. 

1 3.2 Der RH verwies - unbeschadet der Erfolge im Bereich Anarbeitung 
auf die durch die einseitige Ausrichtung auf das Kerngeschäft Stahlhandel 
deutlich gestiegene Konjunkturabhängigkeit der Unternehmung. 

14. 1 Strategische Ziele der Unternehmung waren die Umsatzauswei tung und 
die Ergebnisverbesserung insbesondere durch die Stärkung des Absatzes 
hochpreisiger und angearbeiteter Qualitätsprodukte, mehr Kundenservi­
ce, die Vermeidung von Kleinstlosen und die Verminderung der Anzahl 
der Kleinkunden sowie weitere Kostensenkungsmaßnahmen. 

14.2 Der RH vermi ßte ein darüber hinausgehendes schriftl iches Unterneh­
mungskonzept. 

1 5 . 1  Die VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH erstellte seit 1991 umfassen­
de Strategiekonzepte, in denen sie auch auf die Handels- und Anarbei­
tungsaktivitäten des Konzerns detailliert einging. 
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Unlernehmungspolilik 

Anarbeitung 

Ausgangslage 

Großinvestition 
Feinblechsetvice Linz 

VOEST-ALPINE Stahl handel AG 

1 5 .2 Der RH vermißte eine entsprechende Strategievorgabe der Muttergesell­
schaft für die VOEST-ALPINE Stahlhandel AG. Die überprüfte Unter­
nehmung müßte solche Vorgaben für die Bereiche Flachwalzware und 
Anarbeitung zu einem eigenen Konzept verarbeiten und dieses für ihre 
restliche Produktpalette ergänzen. Eine derart abgestimmte Vorgangswei­
se könnte nach Ansicht des RH auch zu einer Ergebnisverbessetung im 
Konzern führen. 

16 . 1  Die ausgegliederten bzw verkauften Randbereiche erreichten zuletzt Um­
sätze von rd 1 Mrd S jährlich. Die Unternehmung bemühte sich, die ent­
fallenen Deckungsbeiträge durch die Ausweitung des Geschäftsfeldes An­
arbeitung sowie durch den Eintritt in neue Märkte auszugleichen. 

1 6.2 Der RH hob hetvor, daß bei der Anarbeitung dieses Ziel erreicht werden 
konnte. Hingegen gelang die Erschließung der osteuropäischen Länder 
noch nicht im geplanten Umfang. 

1 7 . 1  I n  L inz und Wien sowie - eingeschränkt auf Grobblech - i n  Graz 
wird Stahlblech in Stahl-Setvice-Centers nach von Kunden gewünschten 
Maßen angearbei tet.  Die Anarbeitung von Formstahl erfolgt im Rahmen 
der Handelssparte. Die Stahl-Setvice-Centers Linz und Wien bildeten 
zusammengefaßt die Sparte "Anarbeitung Flachprodukte". 

17.2 Nach Ansicht des RH sollte die Zusammenfassung aller Anarbeitungsak­
tivitäten unter einer Leitung zwecks einheitlicher Strategie und Verant­
wortung angestrebt werden. 

18 . 1 Anfang 1 990 wurde mit der Muttergesellschaft ein gemeinsames Anar­
beitungszenttum bzw die Zuordnung der gesamten Blechanarbeitung zu 
einer der beiden Unternehmungen diskutiert. Da ein zentrales Anarbei­
tungszentrum im Werksgelände der Muttergesellschaft als nicht ausrei­
chend wirtSchaftlich beurteilt wurde, plante die VOEST-ALPINE Stahl­
handel AG eine maschinelle Erneuerung ihrer eigenen Blechanarbeitung 
in Linz. 

1 8.2 Nach Ansicht des RH hätten bereits damals für den Konzern ein Anar­
beitungskonzept mit klaren Zielsetzungen erstellt und die geplanten An­
arbeitungsinvestitionen der Muttergesellschaft einbezogen werden müs­
sen. 

19 . 1 Ende 1 990 genehmigte der Aufsichtsrat die Erneuerung der Feinblech­
anarbeitung am alten Standort in Linz trotz dort gegebener Nachteile 
(wie zB Platzbeschränkung, Umwelt- und Logistikprobleme), um eine 
qualitative und quantitative Produktionssteigerung, eine Kostensenkung 
und damit eine Ergebnisverbesserung zu erzielen. Ein ausführliches Kon­
zept wurde erst Mitte 1992 vorgelegt. Als wirtschaftlichste Variante sah 
der Vorstand e ine Ersatz- und Rationalisierungsinvestition mit  Kosten 
von 1 36 Mill S vor. 
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Anarbellung 

Grobblechservice 
Linz 

Mitte 1 993 mußte um eine Präliminareüberschreitung von 1 0  Mill S an­
gesucht werden . Diese ergab sich vorwiegend aus einer - ohne Mehr­
preis möglichen - Anschaffung besserer Maschinen,  d ie aber höhere 
Folgekosten verursachten. Eine Verschiebung des Gesamtabnahmetermi­
nes ließ überdies höhere Anlaufkosten erwarten. 

E ine Übersiedlung des Feinblechservice im Falle der Konzentration der 
Anarbeitungsaktivitäten des Konzerns war zur Zeit der Erhebungen des 
RH trotz der in der Zwischenzeit getätigten umfangreichen Investitionen 
weiter im Gespräch.  

19 .2 Der RH stellte diverse Probleme bei der Inbetriebnahme fest, konnte aber 
wegen des verzögerten Produktionsbeginnes die endgültige Erreichung 
der Zielsetzungen nicht mehr überprüfen. 

19 .3  Laut Stellungnahme der Unternehmung seien die budgetierten Werte des mit Jah­
resende 1 994 abgeschlossenen Projektes erreicht worden. Die anfiinglichen Proble­
me wären großteils auf die Notwendigkeit einer schnelleren und stärkeren Produk­
tionssteigerung zuriickzuführen gewesen. 

Die Verlagerung des Stahl-Service-Centers in das Werksgeliinde der Muttergesell­
schaft sei allerdings wieder aktuell geworden, nachdem sich diese im Dezem­
ber 1 994 für eine Konzentration ihrer Kaltwalzwerke entschieden häUe. Mit dem 
Beginn der Durchführung sei aber nicht vor 1 998 zu rechnen. Die zwischenzeitlich 
durchgeführten Investitionen würden zur Absicherung und zum Ausbau des Mark­
tes dienen. 

20. 1 Um eine Verbesserung des Grobblech-Zuschneidebetriebes zu ermögli­
chen, plante die Unternehmung seit 1989 eine Übersiedlung in  gemiete­
te Hallen . Durch die Übernahme der dort vorhandenen moderneren Ma­
schinen und des ausgebildeten Personals sowie die Verei nbarung, künftig 
angearbeitetes Material für den Masch inenbau des Vermieters zul iefern zu 
können, sollte die bisherige Produktionsmenge mehr als verdoppelt wer­
den. 

20.2 Der RH stellte fest, daß der Aufsichtsrat den Antrag genehmigte, obwohl 
keine Wirtschaftlichkeitsrechnung vorlag. 

2 1 . 1  Die Unternehmung nahm die neue Produktionsstätte im Oktober 1 990 
auf Basis eines provisorischen Mietverhältnisses in Betrieb. E i nen  Kauf 
lehnte die Unternehmung wegen des hohen Kaufpreises ab . Sie erhoffte 
aber den E rwerb durch d ie Muttergesel lschaft und die anschl ießende 
Möglichkeit, die Hallen von dieser zu mieten. 

Im September 1 99 1  berichtete der Vorstand der U nternehmung dem 
Aufsichtsrat über die sehr positive, weit über dem Budget liegende Ent­
wicklung des Grobblechservice, erinnerte aber gleichzeitig an die weiter 
bestehende Problematik bezüglich der Eigentumsverhältnisse an der Hal­
le. Zur Zei t  der Erhebungen des RH war diese Frage noch immer unge­
löst. 
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Anarbeitung 

Anarbeitung Wien 

Logistik 

VOEST-ALPINE Stahlhandel AG 

2 1 .2 Nach Ansicht des RH hätte die Standortfrage längst geklärt werden müs­
sen, um nicht die Entwicklung dieses erfolgreichen Geschäftsfeldes zu be­
hindern. 

2 1 .3  Laut Stellungnahme der Unternehmung schenke sie den künftigen Standortvarian­
ten großes Augenmerk und erarbeite eine Gesamt/ösung für den Konzern, vorzugs­
weise am Standort der Muttergesellschaft. 

22. 1 Dem Betriebsverlust in  der Anarbeitung Wien sollte durch die Investiti­
on einer Brennschneidemaschi ne und e ine damit  verbundene Produkt i­
onssteigerung entgegengewirkt werden. 

22.2 Der RH vermißte eine Investitionsrechnung. 

23 . 1  Wie schon 1 987 stellte auch 1 99 1  ein Berater Mängel im Logistikbereich 
fest und empfahl nun die Erarbeitung eines Zentrallagerkonzeptes. Das 
daraufhin ausgearbeitete Konzept wurde j edoch n icht umgesetzt .  E i n  
weiterer, 1 993 m i t  einer Neukonzeption der Unternehmungslogistik be­
auftragter Berater zeigte erneut kostenwirksame Schwachstellen auf. Da 
das wesentlichste Problem der Logistik in der Struktur lag, empfahl auch 

er ein Zentrallager für ganz Österreich. 

Die Konzentrierung auf ein einziges Zentrallager warf technische Um set­
zungsprobleme und erhebliche Bedenken des Verkaufes auf, so daß auch 
andere Varianten untersucht wurden, was e iner raschen Verwirklichung 
des Vorhabens entgegenstand. 

23 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß die notwendige Senkung der hohen Lo­
gistikkosten nur sehr zögernd verlief. Auch Mitte 1 994 waren wichtige 
Fragen noch ungeklärt. 

23 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung haUen sich die Verzögerungen bei der Lö·­
sung der Logistikprobleme durch die Beriicksichtigung der Reaktionen des Marktes 
auf derartige Struktura·nderungen ergeben. Mittlerweile zeichne sich ein Absinken 
der Kosten ab. 

Konzentration der Geschäftstätigkeit auf den Kernbereich Stahlhandel 

Verkauf der Sparte Verkauf 
Sani tär/Heizung 

24. 1  Die Unternehmung verkaufte 1991  die Sparte Sanitär/Heizung, nachdem 
ihr die Muttergesellschaft die Verwendung des Verkaufserlöses zur Stär­
kung ihres Kernbereiches zugesagt hatte. Nach der vertraglichen Abfüh­
rung des Gewinnes 1 99 1  an die Muttergesellschafr erwartete die überprüf­
te Unternehmung daher, für ihre Investitionen am Sektor A narbeitung 
E igentümerzuschüsse ansprechen zu können, die ihr jedoch bis zum Ende 
der Erhebungen des RH nicht zukamen. 

24.2 Die Unternehmung hat somit einen gewinn- und deckungsbeitragsbrin­
genden Bereich verkauft ,  den Verkaufserlös j edoch nicht für sich nutzen 
können. 
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Geschäftstätigkeit 

Kernbereich Stahl handel 

Sparte Eisenware 

Immobilienwesen 

Remanente Fixkosten 

25 . 1 Schon 1 987 hatte der Berater auf die negativen Auswirkungen einer Aus­
gliederung der Randbereiche verwiesen .  Die zu erwartende Ergebnisver­
schlechterung wurde mit jährlich 23 Mill S beziffert. 

25 .2 Der RH stellte fest, daß es der Unternehmung beim Verkauf nicht gelun­
gen ist, die Fixkosten aus dem Bereich Sanitär/Heizung zur Gänze auf den 
Käufer zu übertragen bzw diese einzusparen .  Laut einer Kostenuntersu­
chung für 1 992 verblieben der Unternehmung nach der Veräußerung der 
Sparte remanente Kosten von 1 3  Mill S. 

Mietverträge 

26. 1 Gleichzeitig mit dem Verkauf der Sparte schloß die Unternehmung mit  
dem Käufer Mietverträge über d ie  fortgesetzte Nutzung der Betriebsanla­
gen ab. Diese enthielten neben einem weitgehenden Kündigungsschutz 
unklare Bestimmungen bezüglich der Überrechnung der laufenden Ener­
giekosten an den Mieter. 

26.2 Der RH kritisierte, daß dem Bestandnehmer mit dem gewährten Kündi­
gungsschutz eine unverhältnismäßig günstige Rechtsposition eingeräumt 
wurde. Die Unterdeckung der angefallenen Kosten in Verbindung mit den 
geringen durchschnittlichen Mieterlösen ersch ien dem RH wirtschaftlich 
nicht sinnvoll. 

26.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung habe sie Ende 1 994 eine Änderung der 
Mietvertrage erreicht. Im Gegenzug habe sie dem Mieter am Standort Graz Teile 
der gemieteten Liegenschaft in das Eigentum übertragen. 

27. 1  Die Auslagerung des Geschäftsfeldes Eisenware i m  Jahr 1 989 brachte 
ebenfalls fortgesetzte Auswirkungen auf die Kostenstruktur der Unter­
nehmung. Während sie in den ersten Jahren  nach der Ausgl iederung 
noch umfangreiche Leistungen an ihre Tochtergesellschaft (zB Verwal­
tung, Buchhaltung, EDV, Personal) überrechnen konnte, sanken diese Be­
träge bis zum Jahr 1993 auf 1 , 1  Mill S ( 1 989: 22 ,4 Mill S). 

27.2 Der RH empfahl ,  eine A nalyse der von 1 99 1  bis 1 993  um mehr als 
1 1  Mill S verminderten Kostenüberrechnungen anzustellen, um etwaige 
weitere Kosteneinsparungspotentiale aufzuzeigen. 

28. 1 Die Unternehmung vermietete in i hren regionalen Verkaufsstützpunkten 
e i ne Reihe von Objekten, Räumlichkeiten  und Flächen.  Die ergebnis­
mäßige Entwicklung der einzelnen Mietgegenstände war mangels ent­
sprechender Unterlagen nicht nachvollziehbar. 

28.2 Der RH vermerkte kritisch, daß diese Vermietungsgeschäfte - mit Aus­
nahme jener i n  Wien - jeweils Verluste brachten. So erwirtschafteten 
alle in  die beiden Verkaufsstützpunkte Graz und Klagenfurt 1 992 und 
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Schlußbemerkung 

VOEST-ALPINE Stahlhand I G 

1993 einen Abgang von 5 ,2 Mill S. Der RH empfahl, eine Ergebnisrech­
nung für die einzelnen Mietobjekte bzw Bestandsverhältnisse zu erstellen, 
um zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der unbefriedigenden Si­
tuation einleiten zu können. 

29 Im Oktober 1 99 5  erfolgte mehrheitl ich die Privatisierung der 
VOEST-ALPINE Stahl AG und damit auch der Enkelgesellschaft 
VOEST-ALPINE Stahlhandel AG. 
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Prüfungsablauf 

VOEST-ALPINE Eisenwarenhandels GesmbH 

Die VOEST-ALPINE Eisenwarenhandels GesmbH wurde 1989 im 
Zuge der Ausgliederung des Bereiches Eisenware aus der VOEST­
ALPINE Stahlhandel AG gegründet. Die Unternehmung hatte 
ihren Sitz in  Linz mit Niederlassungen in Graz und Klagenfurt.  
Nach Schließung der Standorte Linz und Graz im Jahr 1 99 1  verleg­
te die Gesellschaft ihren Sitz nach Klagenfurt. Die Filiale in Villach 
wurde 1 993 ebenfalls geschlossen, so daß die Unternehmung zur 
Zeit der Überprüfung nur noch am Standort Klagenfurt Geschäfte 
betrieb. Durch die Schließungen gelang es der Geschäftsführung 
1 993 erstmals seit Bestehen der Gesellschaft einen Gewinn zu erzie­
len. Der Standort Klagenfurt hatte zwar mit Ausnahme des Jah­
res 1 992 immer Gewinne erwirtschaftet, diese waren aber durch 
die Verluste der anderen Niederlassungen verbraucht worden. 

Um eine Überschuldung abzuwenden, leistete die Muttergesell­
schaft 1 990 und 1 992 Gesellschafterzuschüsse von 32,4 Mill S und 
3,6 Mill S. 

Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung geplante Erneuerung der 
veralteten EDV-Anlage wurde durch einen ungünstigen Leasing­
vertrag erschwert. Weiters stellte der RH Einsparungspotentiale im 
Lagerwesen fest. 

1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

in Mill S 

Nettoerlöse 465 ,9 642,7 345 ,0 286,0 248, 1  25 1 ,5 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -4,6 -8,5 -4,0 -3,6 + 1 ,9 + 0,8 

Jahresüberschuß/-verlust -4,6 -32,8 -4, 1  -3 ,6 +0,8 0 

Bilanzgewinn/-verlust -4,6 0 -4,1  -7,7 -4,2 -4,2 

Anzahl 

Beschäftigte 
(J ahresdurchschni tt) 257  267 1 67 144 1 3 1  1 24 

Der RH überprüfte von September bis Oktober 1 994 die Gebarung der 
VOEST-ALPINE E isenwarenhandels GesmbH seit deren Gründung 
1 989 bis 1 994. Die Stellungnahme der Gesellschaft langte i m  Mai 1 995 
im RH ein. 
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Rechtsverhältnisse 

U nternehmungs­
gegenstand 

Gesellschafter­
zuschüsse 

Schließung des 
Standortes Villach 

2. 1 Die VOEST-ALPINE E isenwarenhandels Gesm b H  wurde 1 989 als 
100 % ige Tochter der VOEST-ALPINE Stahl handel AG im Zuge der 
Ausgliederung des Bereiches E isenware gegründet .  Ziele der U nterneh­
mung waren die Sanierung bzw - alternativ dazu - das Eingehen von 
Beteiligungen oder der Verkauf des Bereiches Eisenware. Nach Schlie­
ßung der Standorte Graz und Li nz verlegte die überprüfte Gesellschaft 
ihren Sitz nach Klagenfurt. Im Jahr 1 993 wurde auch die Filiale Villach 
geschlossen. 

2.2 Nach Ansicht des RH waren die Ziele der Ausgliederung nicht erfüllt 
worden .  

3 Gegenstand der Unternehmung war der Handel mit Schrauben, Drähten, 
Stiften , Werkzeug, Beschlägen,  Baubedarf, Küchengeräten ,  Lagertechnik 
usw sowie die Abwicklung von Projekten im Rahmen der U n terneh­
mung. 

4 Die stetigen Verluste der Standorte Graz und Linz sowie zu erwartende 
hohe Schließungskosten von 24,3 Mill S bewogen die Muttergesellschaft 
i m  Jahr  1 990 zur  Gewährung e i nes  Gesel l schafterzusch usses von  
3 2 ,4 Mill S .  Aufgrund der buchmäßigen Überschuldung des Geschäfts­
j ah res 1 992  beschloß sie erneut ,  e inen  Gesel lschafterzuschuß von  
3 ,6 Mill S zur Abdeckung des Jahresverlustes zu leisten.  

5 . 1  E igentümer der Liegenschaften und Gebäude der Gesellschaft war die 
VOEST-ALPINE Stahlhandel AG. Schriftl iche Mietverträge wurden 
nicht abgeschlossen.  

Die Filiale Villach war in einem vom Bauzustand her sehr schlechten Ob­
jekt untergebracht. Obwohl die monatliche Miete 40 000 S betrug, war 
die Muttergesellschaft zu der seit 1 989 notwendigen baulichen Investition 
nicht bereit.  Die überprüfte Gesellschaft stellte daraufhin den Antrag an 
den Gesellschafterausschuß, eine Liegenschaft in Villach um rd 20 Mill S 
zum Zweck der Errichtung neuer Verkaufslokali täten zu erwerben.  Die 
Muttergesellschaft lehnte diesen Antrag ab und schloß die Filiale Villach in 
der Folge gegen den ausdrücklichen Willen der Geschäftsführung der Ge­
sellschaft durch Gesellschafterweisung. Alle Mitarbeiter wurden gekündigt. 
Nach Ansicht der damaligen Geschäftsführung wurde damit ein bedeuten­
der und von der Konkurrenzsituation her sehr günstiger Markt aufgegeben .  

5 .2  Der R H  vermißte eine detaillierte Kosten-/Nutzenberechnung für die 
Entscheidung über die bauliche Instandsetzung des Standortes Villaeh.  
Außerdem wäre nach Ansicht des R H  die Durchsetzung von baulichen 
Instandsetzungsmaßnahmen auf Kosten des Vermieters bei Vorliegen ei­
nes Mietvertrages leichter möglich gewesen .  
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Schließung der 
Standorte Graz 
und Linz 

Gehaltssystem 

Elektronische 
Datenverarbeitung 

1 9  TB 

VOEST-ALPINE Eisenware ha dei 
GesmbH 

6. 1 Die Schließung der Standorte Graz und Linz verursachte Kosten von 
24,3 Mill S. Während in Linz der Abverkauf geordnet und rasch durch­
geführt wurde, erfolgte dieser in Graz relativ lange und wenig koordi­
niert. Der Bruttonutzen sank trotz e iner Anweisung, nicht unter einem 
Aufschlag von 1 5  % zu verkaufen, auf 1 0,3  %. Dies wurde auf die man­
gelnde Motivation der Mitarbeiter zurückgeführt. Die schlechten Ergeb­
nisse wurden erst nach der Inventur der nach Klagenfurt überführten 
Restbestände ersichtlich. 

6.2 Der RH beanstandete die vermeidbaren Verluste aus der Schließung des 
Standortes Graz . Er bemängelte weiters, daß der verantwortliche Ge­
schäftsführer in  derselben Generalversammlung entlastet wurde, in der 
die schlechten E rgebnisse zur Kenntnis  genommen wurden .  In der 
Schließungsphase wurden offensichtlich zu wenig Vorkehrungen für ei­
nen ordnungsgemäßen Abverkauf getroffen. Zudem lagen keine Auswer­
tungen vor, die Aufschlüsse über die Höhe des eingetretenen Schwundes 
hätten geben können. 

7 . 1  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH galt für die  Arbeiter 
der Kollektivvertrag für Handelsarbeiter und für die Angestellten der bei 
der VOEST-ALPINE Stahlhandel AG gültige Kollektivvertrag vom 
September 1 977 .  Laur letzterem galten für die Angestellten zwar die Be­
stimmungen des Kollektivvertrages für Handelsangestellte, allerdings das 
kollektivvertragliche Verwendungsgruppenschema und die Gehaltsord­
nung des Fachverbandes der Bergwerke und der eisenerzeugenden Indu­
strie. 

7.2 Der RH stellte fest, daß der Gesellschaft dadurch im Vergleich zum übli­
chen Kollektivvertrag für Handelsangestellte ein rd 25 % höherer Personal­
aufwand erwuchs. Die überprüfte Gesellschaft lag damit im Gehaltsniveau 
wesentlich über der Konkurrenz.  Der R H  empfahl, eine entsprechende 
Umstellung des Kollektivvertrages auf jenen der Handelsangestellten wei­
terzuverfolgen. 

7.3 Die Gesellschaft sagte dies zu. 

8 . 1  Die Gesellschaft bediente sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch 
den RH eines Kassensystems aus dem Jahr 1 986. Die EDV-Hauptanlage 
wurde 1 99 1  auf unbestimmte Zeit geleast, wobei die Gesellschaft auf das 
Recht zur Aufkündigung für die ersten 60 Monate verzichtete. 

8.2 Der RH kritisierte den einseitigen Kündigungsverzicht, wodurch sich die 
Gesellschaft bereits bei Vertragsabschluß auf einen überholten techni­
schen Standard festgelegt hatte. 

8.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft lagen Projekte iiber eine zeitgemaße EDV­
Lösung zwar vor, wiiren wegen des ungliicklichen Leasingvertrages aber nicht zu 
verwirklichen. 
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Lagerwesen 

Schlußbemerkung 

9. 1 Die Umschlagshäufigkeit des Lagerbestandes betrug 1 993 bei 63 % des 
Sorrimenrs unrer zwei Stück; 1 6  % aller Arrikel (Werr 6,6 Mill S) wurden 
überhaupt nicht verkauft .  

9.2 Der RH empfahl, vermehrr die Breite des Sorrimenrs zu unrersuchen und 
auf eine Senkung des Umlaufvermögens hinzuarbei ten . 

10 Im Oktober 1 99 5  erfolgte die mehrheitl iche Privatisierung der 
VOEST-ALPINE Stahl AG und damit auch der EnkelgeseUschaft 
VOEST -ALPINE Eisenwarenhandels GesmbH. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

U nternehmungs­
gegenstand 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 

Köllensperger Eisen GesmbH, Thaur bei Innsbruck 

Die Köllensperger Eisen GesmbH konnte in den letzten Jahren 
trotz schwieriger Marktverhältnisse regelmäßig Gewinne erzielen 
sowie Dividenden ausschütten. Die Unternehmung konzentrierte 
s ich dabei auf einen Bereich des Tiroler Marktes und nützte ver­
mehrt ausländische Lieferquellen zur Einstandspreissenkung. Zu ei­
ner Änderung der allgemeinen strategischen Unternehmungsziel­
setzung "Ausbau der bestehenden lokalen Marktposition" hat der 
verschärfte Wettbewerb nicht geführt. 

1990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

in Mill S 

Nettoerlöse 267 261  252  248 250 

Anzahl 

Beschäftigte zum 
3 1 .  Dezember 
(ohne Karenzierte) 36 38  40 39 4 1  

Der R H  hat i m  Oktober 1 994 die Gebarung der Köllensperger E i sen 
GesmbH überprüft .  Die  Prüfungsmitteilungen wurden der  Unterneh­
mung im März 1 995  zugestel l t ,  die dazu im seIben Monat Stel lung 
nahm. 

Sei t  der letzten Überprüfung im Jahr 1 982 (TB 1982 Abs 77) gab es kei­
ne gesellschaftsrechtlichen Änderungen . Eine 60 % ige Kapitalbetei l i­
gung an der Köllensperger E i sen GesmbH w i rd von der VOEST­
ALPINE Stahl Linz GesmbH gehalten , die restl ichen 40 % stehen in  
privatem Eigentum. 

2 Gemäß Gesellschaftsvertrag betrieb die Unternehmung Handelsgeschäfte 
al ler  Art , i m  wesentl ichen den Handel m i t  Form roh ren,  Stabstah l ,  
Bewehrungsstahl ,  Formstahl, Blechen und Rohren. 

Die Lei tung erfolgte durch einen Geschäftsführer, zu dessen Unterstüt­
zung und laufender Überprüfung ein Exekutivkomitee durch die Gesell­
schafter bestellt wurde. 

3 . 1  Die Gesellschaft konnte i n  den letzten Jahren trotz schwieriger Markt­
verhältnisse die notwendigen Investi tionen votnehmen und regelmäßig 
Gewinne erzielen sowie Dividenden ausschütten. Der stetige Marktpreis­
verfall seit 1 989 bewirkte einen Umsatzrückgang trotz steigender Ab­
satzmengen.  Dennoch konnten der Bruttoertrag und die Absatzmenge je 
Mitarbeiter angehoben werden. 
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286 

U nternehmungs­
ziele 

Struktur der 
Geschäftstätigkeit 

Bewehrungsstahl 

Schlußbemerkung 

3.2 Nach Ansicht des RH trugen die Bemühungen um Sparsamkeit und Ra­
tionalisierung bei den Gemeinkosten sowie die Nutzung von Einstands­
preisvorteilen durch eine geschickte E inkaufspolitik zu dieser günstigen 
Enrwicklung bei . Die neue Einkaufspolitik führte zu einem erheblichen 
Rückgang der Lieferungen des VOEST-ALPINE-Konzerns. Außerdem 
hatten das gute Betriebsklima und eine motivierte, einsatzfreudige Beleg­
schaft wesentlichen Anreil am Erfolg. 

4. 1 Die Geschäftsführung hat den Ausbau der bestehenden lokalen Marktpo­
sition betrieben und eine weitgehend auf Gewinnmaximierung ausgerich­
tete Geschäftspolitik verfolgt. 

4.2 Der RH stellte fest, daß neue Unrernehmungszielsetzungen bisher von sei­
ten des Mehrheitseigenrümers nicht zur Diskussion gestellt worden sind. 

5. 1 Als Folge des überwiegend gewerbl ichen Kundenkreises war d ie  Ge­
schäftstätigkeit auf kleine Bestellmengen und Kleinkunden ausgerichtet . 
Die persönl iche Betreuung sowie e in effi zienter Zustelldienst ergaben 
auch die aufwendigere Notwendigkeit, einen eigenen Fuhrpark zu betrei­
ben .  

Im Lagergeschäft wurden 1 993 fast 90 % des Umsatzes m i t  weniger als 
20 % der Kunden erzielt .  Die Umsätze der restlichen Kunden lagen je­
weils unrer 1 00 000 S im Jahr, bei rd 200 Kunden sogar unrer 1 000 S 
im Jahr. Der Versuch der Gesellschaft ,  einen Mindermengenzuschlag ein­
zuheben, scheiterte. 

5 .2  Der RH empfahl, die Kleinstaufträge einzuschränken. Soweit Kleinkun­
den nicht an den dafür zuständigen Eisenhandel verwiesen werden kön­
nen ,  sollte e in  höherer Transportkostenzuschlag verrechnet bzw auf 
Selbstabholung und Barverkauf übergegangen werden.  Damit  könnre 
auch das Zahlungsausfallsrisiko ausgeschlossen werden. 

6. 1 Bewehrungsstahl war die mengenmäßig größte Produktgruppe mit jähr­
lichen Steigerungen,  jedoch bei ebenfalls fallenden Marktpreisen. Für das 
in bezug auf Lagerung, Transport und Manipulation einfache Produkt war 
das Erschließen günstiger Lieferquellen wegen der starken Konkurrenz 
besonders wichtig. 

6.2 Der RH hielt die Erstellung eines konzernweiten strategischen Konzeptes 
für den Handel bzw die Bearbeitung von Bewehrungsstahl ,  nicht zuletzt 
in Anbetracht der härteren Konkurrenz i n nerhalb der EU,  für zweck­
mäßig. 

7 I m  Oktober 1 99 5  erfolgte die mehrheitliche Privatis ierung der 
VOEST -ALPINE Stahl AG und damit auch deren mehrheitlicher 
Enkelgesellschaft Köllensperger Eisen GesmbH. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst 

CncrJcdigtc A nregungen allS Vorjahre n  

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Regelung der Entlassung des Landes Steiermark aus dem Akademiever­
trag vom Jahre 1963, demzufolge sich das Land anläßlich der Umwand­
lung des vormaligen steiermärkischen Landeskonservatoriums in d ie  
nachmalige bundesstaat l iche H ochschule für Mus i k  und darstellende 
Kunst zu best immten Leistungen verpflichtet hat (TB 1 977  Abs 1 7 ,  
TB 1 978 Abs 1 8 ,  TB 198 1  Abs 1 6. 1 ) . 

Laut Mitteilung des BMWFK sei das Verfahren iiber die Leistungs- und Feststel­
lungsklage des Bundes vor dem Obersten Gerichtshof noch anhängig. Eine Reakti­
on des Landes Steiermark auf Vorschläge des Bundes zu einem außergerichtlichen 
Vergleich oder zu einer Vertragsnovation hä·tte es bisher nicht gegeben. Das Land 
habe aber einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung für die Jahre ab 1 990 
abgegeben. 

(2) Beschlußfassung von Insti tutsordnungen für die U niversitäts inst i tute 
(TB 1986 Abs 22 .7). 

Laut Mitteilung des BMWFK sei noch die Genehmigung von sechs Institutsord­
nungen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universitä"t Wien ausstä"ndig; 
drei davon befä·nden sich beim Akademischen Senat, drei zur Begutachtung beim 
BMWFK. Die fehlenden Institutsordnungen seien immer wieder urgiert worden. 

(3) Neugestaltung einer Betriebsvereinbarung mit den Mitarbeitern des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (TB 1987 Abs 29.23). 

Laut Mitteilung des Fonds habe ein Arbeitsrechtsexperte eine Trennung in eine Be­
triebsvereinbarung gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz und eine sogenannte "freie 
Betriebsvereinbarung" angeregt. Eine einseitige Änderung sei nicht möglich. Der 
Betriebsrat sei zwar verhandlungsbereit, es müsse aber mit langwierigen Verhand­
lungen gerechnet werden. Dieser zeitliche und organisatorische Aufwand erscheine 
aber angesichts des erreichbaren Zieles nicht gerechtfertigt. 

(4) Schaffung einer der Gesetzeslage entsprechenden Insti rutsordnung für das 
Universitäts-Sporti nstitut Wien (TB 1 990 Abs 1 3 . 1 1 ). 

Laut Mitteilung des BMWFK bemühe es sich weiterhin. Das Problem werde sich 
aber vermutlich erst mit dem Wirksamwerden des Universitä"tsorganisationsge­
setzes 1 993 auch für die Universitä"t Wien lösen lassen. 
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288 

Unerledigte Anregungen 

(5)  Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem BMWFK und der Tiro­
ler Landeskrankenanstalten GesmbH als Rechtsträger des Landeskran­
kenhauses I nnsbruck zur wirtschaftlichen Verwaltung auch der Univer­
sitätskl iniken Innsbruck (TB 1 99 1  Abs 14 .5) .  

Laut Mitteilung des BMWFK würden gemäß dem Arbeitsübereinkommen der Re­
gierungsparteien aus dem Jahre 1 994 Überlegungen sowohl über einen Ausbau 
der Sonderstellung der Medizinischen Fakultä"ten im Rahmen der Universitdtsor­
ganisation als auch über neue Formen der Trägerschaft für Universitä"tskliniken 
angestellt. In diesem Zusammenhang werde auch die Diskussion über Zusammen­
arbeitsverträge wieder aufzunehmen sein. 

(6) Regelung der Labor- und Gutachtertätigkeit der Univers i tätsinsti tute 
Innsbruck sowie deren Kontrolle (TB 199 1  Abs 14. 1 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMWFK habe es den Dekan der Medizinischen Fakultä"t 
ersucht, die Mitglieder des Fakultä"tskollegiums nachweislich von den Meldepf/ich­
ten in Kenntnis zu setzen. Bezüglich der Kostensä"tze für die Inanspruchnahme von 
Bundeseinrichtungen habe es einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, Kalkulations­
grundlagen zur Ermittlung kostendeckender Tarife zu erarbeiten. 

(7) Neuregelung der Kollegiengeldabgeltung, um durch einfachere Vorschrif­
ten den Verwaltungsvollzug wirtschaftl icher zu gestalten (WB 1 993/4 
Kunsthochschulen Abs 3 .22). 

Laut Mitteilung des BMWFK seien die Gespräche mit dem BKA wieder aufge­
nommen worden. 

(8) Schaffung einer Rechtsgrundlage und Regelung der Organisation für die 
Zentralwerkstätten der Hochschule für angewandte Kunst in Wien im 
Kunsthochschul-Organisationsgesetz (WB 1 993/4 Kunsthochschulen 
Abs 3.29 und 3 .30). 

Laut Mitteilung des BMWFK habe es die erforderliche Ergä·nzung des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes für dessen nächste Novelle vorgemerkt. 

(9) Maßnahmen hinsichtlich des von der Akademie der bildenden Künste um 
300 000 S verkauften Drittelanteils an einer Liegenschaft, welche vom Käu­
fer um einen wesentlich höheren Preis weiterveräußert wurde (WB 1 993/4 
Kunsthochschulen Abs 3 . 140). 

Laut Mitteilung des BMWFK habe ein Sachverstä·ndigengutachten den Verkehrs­
wert der gegenständlichen Liegenschaft mit 8,3 Mill S beziffert. Im August 1 994 
sei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt, bis J u­
ni 1 995 aber kein Ergebnis der weiteren Ermittlungen bekanntgegeben worden. In 
zivilrechtlicher Hinsicht habe der Rektor eine Verjä"hrungsverzichtserklärung für 
Ansprüche gegen seine Person abgegeben. 

Laut Mitteilung der Akademie (Stiftung Pfann-Ohmann) sind mit Stand En­
de September 1 995 500 000 S als Verbesserung des Kaufpreises eingegangen und 
weitere 350 000 S in Aussicht gestellt worden. 
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Unerledigte Anregungen 

(0) Zuweisung einer Planstelle oder e ines Planstel lenanteils zur Betreuung 
der neu eingerichteten Anlage für audiovisuelle Geräte im Sprachlabor im 
Inst i tutsgebäude Hei nri chstraße 6 der Un iversität Graz (TB 1 993 
BMWF S. 72  Abs 1 0). 

Laut Mitteilung des BM WFK sei die Zuteilung der Planstelle noch für 1 995 ge­
plant. 

( 1 1 )  Vereinfachung und Neuregelung der Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 
(TB 1993 BMWF S. 76 Abs 1 5 ), um die bestehenden Auslegungsschwie­
rigkeiten und die unterschiedliche Vollziehung zu beseitigen. 

Das BM WFK bereite eine inhaltliche Neugestaltung dieses Bundesgesetzes noch 
für die XIX. Legislaturperiode vor. Im Hinblick auf die anderen umfangreichen 
legistischen Vorhaben kö'nne aber ein Termin für die Fertigstellung noch nicht ge­
nannt werden. 

( 1 2) Übernahme eines Anteils an den Kosten der Psychologischen Studenten­
beratung durch den Hauptverband der Sozial versicherungsträger, wei l et­
wa ein Fünftel der Arbeitskapazität der Studentenberatung dem Bereich 
der psychotherapeutischen Behandlung von Krankheiten zuzuordnen sei 
(TB 1 993 BMWF S. 59 Abs 5). 

Trotz entsprechender Bemühungen des BMWFK habe der Hattptverband der So­
zialversicherungstriiger bisher nicht dafür gewonnen werden kifnnen, Kosten für 
psychotherapeutische Behandlungen von Studierenden zu iibernehmen. Es habe auch 
versucht, der erhöhten Nachfrage nach Beratungsleistungen durch die Entwicklung 
möglichst effektiver und noch effizienterer Beratungs- und Behandlungsmethoden 
nachzukommen. 

( 3) Erstellung von Konzepten für eine zeitnahe und umfassende Studienbera­
tung, weil diese Aufgabe von einer zentralen Einrichtung im BMWFK 
im Zusammenwirken mit koordiniert beratenden E inrichtungen an den 
ei nzelnen Universitäten und Kunsthochschulen wahrzunehmen wäre 
(TB 1993 BMWF S. 60 Abs 6). 

Laut BM WFK sei die fachliche Information und Beratung der Studierenden keine 
Aufgabe der Psychologischen Beratungsstellen. Im Zuge der Organisationsreform 
würden die Aufgaben der fachlichen Information und Beratung der Studierenden 
künftig verstärkt dem Studiendekan zukommen. Das BM WFK habe sich aber be­
müht, durch die Erarbeitllng eines neuen Konzeptes für die Gestaltung der Univer­
sitä'tsstudien eine einfachere und raschere Information zu gewährleisten. 
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Verw irk lichte Empfehlu ngen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 ) Ausarbeitung eines Produktionsvertrages an der Abtei lung 9 (Film und 
Fernsehen) der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien 
(WB 1 993/4 Kunsthochschulen Abs 3 . 78), der die Zugriffsrechte und 
den Anteil der Studierenden an einem allfälligen Ertrag von Filmproduk­
tionen regelt .  

Diese Produktionsbedingungen sind mit 1 .  Juli  1 994 in Kraft getreten .  

(2) Abrechnung der von der Akademie der bildenden Künste an Bedienstete 
zu Unrecht oder unrichtig bezahlten Verwaltungsentschädigungen, Kol­
legiengeldabgeltungen und Prüfungsentschädigungen (WB 1 993 /4 
Kunsthochschulen Abs 3 . 1 1 3  bis 3 . 1 1 6). 

Das BMWFK hat Maßnahmen zur künftigen Vermeidung derartiger Un­
regelmäßigkeiten gesetzt. 
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Prü fu ngsergebnisse 

Theater in der Josefstadt BetriebsgesmbH 

Die Betriebsgesellschaft hat alle Ziele erreicht, insbesondere wur­
den die Premierentermine eingehalten. 

Entgegen der Zusage an die fördernden Gebietskörperschaften 
(Bund, Stadt Wien), die Errichtung und der Betrieb des Theaters im 
Rabenhof würden keine zusätzlichen Kosten verursachen, entstan­
den jährlich Mehrkosten zwischen rd 7 Mill S und rd 13 Mill S. Die 
den Förderungsgebern zur Verfügung gestellten Unterlagen sollten 
in Hinkunft ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Er­
tragslage der Betriebsgesellschaft vermitteln. 

Aufgrund der neuen Rechnungslegungsbestimmungen (ab 1 992) 
stiegen die Personalrückstellungen stark an. 

Das Fehlen einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung im Kartenbüro 
und in der Abonnementverwaltung führte zu zeitlichem und perso­
nellem Mehraufwand. 

Die Auslastung und die Gagenstruktur des Ensembles der Betriebs­
gesellschaft waren grundsätzlich gut. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Ziele 

*) Ab 1992 wurden die Besrimmungen des Rechnungslegungsgesetzes angewendet. 
**) Ab 1992 Hafcungsübernahme durch Bund und Stadt Wien. 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 1 994 die Gebarung der Theater in  
der  Josefstadt BetriebsgesmbH der  Jahre 1 990 bis  1 993 und lei tete die  
Prüfungs mit te i lungen im März 1 995 der Betriebsgesel lschaft , dem 
BMWFK und der Stadt Wien zu .  Zu der im Juni 1995 abgegebenen Stel­
lungnahme der BetriebsgeseUschaft gab der RH im August 1 995 seine 
Gegenäußerung ab. Zu den im Juni und Juli 1995 eingelangten Stellung­
nahmen des BMWFK und der Stadt Wien gab der RH keine Gegenäuße­
rung ab. 

Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung waren i m  wesentl ichen die 
wirtschaftliche Lage, die Auslasrung und die Kartengebarung sowie Perso­
nal- und Organisationsangelegenheiten der Betriebsgesellschaft bzw ihrer 
Bühnen. 

2 . 1  Alle von der Betriebsgesellschaft vor Beginn einer Spielzeit bekanntgege­
benen Ziele, wie zB die Anzahl der Neuinszenierungen, Regisseure, Aus­
starrer und Darsteller sowie insbesondere die Einhaltung der festgelegten 
Termine der Premieren, wurden erreicht .  

2 .2  Der RH empfahl, noch weitere operationale Ziele, wie zB die erwünschte 
Anzahl der Abonnenten, festzulegen. 
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Betriebsstätten 

Theater in der 
Josefstadt 

Theater im Rabenhof 

Theater in der .Josefs adt 

3 . 1  Das Theater i n  der Josefstadt stand zum Zeitpunkt der Gründung der Be­
triebsgesellschaft im Eigentum eines Bankinstituts und war an eine Toch­
tergesel lschaft ,  die Wiener Schauspielhaus GesmbH (früher Wiener 
Schauspielhaus AG), vermietet. Ab März 1954 wurde das Theater in  der 
Josefstadt von der Wiener Schauspielhaus GesmbH an die Betriebsgesell­
schaft untervermietet. 

Nach der Fusion des erwähnten Bankinstituts mit einem anderen Bankin­
stitut wurde die Wiener Schauspielhaus GesmbH aufgelöst .  Zwischen 
dem neuen Banki nsti tut und der Betriebsgesellschaft wurde 1 993  ein  
Vertrag auf unbestimmte Zeit  über die  Verpachtung des Theaters in  der 
Josefstadt abgesch lossen ,  der dem Bankinsti tut ua das Recht einräumt, 
das Pachtverhältnis mit sofortiger Wirksamkeit aufzulösen ,  sollte ohne 
ihre vorherige Zustimmung eine Änderung in der Geschäftsführung der 
Betriebsgesellschaft eintreten .  

3.2 Der RH stellte fest,  daß diese Bestimmung - im Ergebnis - im Wi­
derspruch zum Gesellschaftsvertrag stand , wonach die Geschäftsführer 
von der Generalversammlung gewählt werden, und empfahl, Verhandlun­
gen mit dem Bankinstitut aufzunehmen, um diese Bestimmung aus dem 
Pachtvertrag zu eliminieren. 

3 .3  Die Betriebsgesellschaft sagte dies zu. 

4. 1 Im Jahre 1990 eröffnete die Betriebsgesellschaft das Theater im Rabenhof 
als Spielstätte für junge Autoren und Regisseure sowie zur Erschließung 
neuer Publikumsschichten. Es sollte auch für Gastspiele freier Gruppen 
ohne festen Spielort zur Verfügung stehen. 

Der Betriebsgesellschaft wurde von der Stadt Wien das ehemalige Kino 
im Rabenhof als Studiobühne überlassen .  

Die mit  dem Umbau betraute Siedlungsgenossenschaft unterbreitete der Be­
triebsgesellschaft im Februar 1989 eine Kostenschätzung über rd 4,5 Mill S. 

Die Gesamtausgaben für die Errichtung des Theaters im Rabenhof betru­
gen Ende 1992 rd 1 3 ,4 Mill S (ohne USt). Die Finanzierung dieser Aus­
gaben erfolgte durch Sponsoren (2 Mill S), durch rückzahlbare Mittel der 
Stadt Wien (rd 7 ,7 Mil l  S) und durch Zuwendungen der Förderungs­
geber (rd 3 ,7 Mill S). 

Für die im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung höheren Ge­
samtausgaben konnten dem RH keine Finanzierungskonzepte vorgelegt 
werden . Weiters stellte die Betriebsgesellschaft keinen Förderungsantrag 
für die zur Errichtung des Theaters im Rabenhof herangezogenen Zuwen­
dungen von rd 3 ,7 Mill S. 

Die Betriebsgesellschaft hat der Stadt Wien ursprünglich bekanntgege­
ben, daß das Theater im Rabenhof ohne Mehrausgaben und ohne höhere 
Förderungen betrieben werden könne.  Tatsächl ich j edoch entstanden 
jährlich Mehrausgaben zwischen rd 7 Mill S und rd 1 3 ,3 Mill S. 
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Wohnungen 

Rechnungswesen 

Betriebsergebnis 

4.2 Der RH empfahl, bei größeren Vorhaben jeweils Finanzierungskonzepte 
zu erstellen und Förderungsmittel widmungsgemäß zu verwenden.  

4.3  Die Betriebsgesellscha/t erwiderte, die hoheren Errichtungskosten seien ihr erst kurz­
fristig im Zuge der Bauführung bekanntgeworden, weshalb keine Forderungsan­
suchen gestellt worden seien. Weiters waren die Anschaffungen /it"r die Betriebs- und 
Gescha!tsaltSstattung dem laufenden Theaterbetrieb zuzurechnen, womit die Zu­
wendungen widmungsgemaß verwendet worden seien. 

Außerdem merkte die Betriebsgesellschaft an, daß die Kartenpreise erhöht wurden 
und die Ertrage 1 994 gestiegen waren. 

5 . 1  D i e  Betriebsgesellschaft hatte im überprüften Zeitraum insgesamt zehn 
Wohnungen in der Nähe des Theaters in der Josefstadt angemietet, die 
vor allem ausländischen Schauspielern, Regisseuren und Ausstattern für 
die Dauer ihres Engagements gegen monatlichen Spesenersatz zur Verfü­
gung gestellt wurden. 

Den j ährlichen Aufwendungen für die angemieteten Wohnungen zwi­
schen rd 1 ,3 Mill S und rd 1 ,6 Mill  S standen lediglich Erträge zwischen 
rd 0,4 Mill S und rd 0,5 Mill S gegenüber. 

5.2 Der RH beanstandete den geringen Deckungsgrad von 26 % ( 1 990) bzw 
34 % ( 1 992) der angemieteten Wohnungen. 

5 . 3  Die Betriebsgesellscha/t sagte zu, Richtlinien über die Vergabe der Wohnungen altS­
zuarbeiten sowie die Hohe des Spesenersatzes nach betriebswirtschaftlichen Ü berle­
gungen neu zu überdenken. 

6. 1 Die durchschnittliche Auslastung der Wohnungen nahm im überprüften 
Zeitraum von 67 % ( 1 99 1 )  auf 59  % ( 1 993) ständig ab. 

6.2 Der RH empfahl, schlecht ausgelastete Wohnungen abzugeben und bei 
Bedarf mit geeigneten Hotel- und Beherbergungsbetrieben kostengün­
stige und flexible Verträge für die Unterbringung ausländischer Gäste zu 
verei nbaren . 

6.3 Die Betriebsgesel/schaft vermeinte, Hotel- und Beherbergungsbetriebe entsprachen 
oft nicht den Vorstellungen der Künstler nach personlichen Wohnbereichen. Sie wer­
de sich jedoch bemithen, schlecht ausgelastete Wohnungen abzugeben. 

7. 1 Der RH erstellte i m  Einvernehmen mit der Betriebsgesellschaft und un­
geachtet der vorliegenden Gewi nn- und Verlusrrechnung eine Gegen­
überstellung der Aufwendungen und Erträge des laufenden Theaterbe­
triebes. 

Von 1 990 bis 1 993 stiegen die Aufwendungen von rd 230 Mill  S auf rd 
2 5 2  Mill S. Diese Steigerung wurde durch die Erträge der Betriebsgesell-
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Termi ngeldeinlagen 

Personal­
rückstellungen 

The ter in der .Josefstadt 

schaft und die Förderungszuwendungen der öffentlichen Hand nicht zur 
Gänze abgedeckt. So entstanden jährlich Verluste des laufenden Theater­
betriebes zwischen rd 5 ,3 Mill S und rd 8 , 1  Mill S. 

7.2 Der RH stellte fest, daß diese Verluste auch auf die im Jahr 1 990 erfolgte 
Inbetriebnahme des Theaters im Rabenhof und auf geringere Erträge im 
Jahr 1 992 zurückzuführen waren .  

Der RH empfahl ,  künftig den Förderungszuwendungen gewährenden 
Gebietskörperschaften nicht nur den Jahresabschluß, sondern auch eine 
Darstellung des Betriebsergebnisses zu übermitteln.  

7.3 Die Betriebsgesellschaft sagte dies zu. 

Das BMWFK erwiderte, es habe in denjahren 1 987 bis 1 992 seine Fijrdertmgs­
zuwendungen um etwa das Doppelte des in Aussicht genommenen Betrages erhöht. 
Darüber hinausgehende Erfordernisse hälten sich auf die Leistungsbereitschaft der 
Stadt Wien zu stützen gehabt. Weiters teilte das BMWFK mit, es sei von der Be­
triebsgesellschaft informiert worden, daß die Errichtung und der Betrieb des Thea­
ters im Rabenhof keine zusä"tzliche Belastung der öffentlichen Hand mit sich brin­
gen würden. Diese Erklä"rung habe sich als Fehlinformation erwiesen. 

Die Stadt Wien teilte mit, daß sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine spar­
same, wirtschaftliche und zweckmäßige Mittelverwendung dringen werde. Es sei 
daher eine Beratungsunternehmung beauftragt worden, die Kosten- und Ertrags­
entwicklung laufend zu verfolgen. 

8. 1 Die Betriebsgesellschaft veranlagte bei einem Kreditinstitut über längere 
Zeiträume hindurch Geldmittel in Form von Termingeldeinlagen mit ei­
nem Nettozinssatz zwischen rd 5 ,4 % und rd 7 , 5  %. Die Bankguthaben 
ei nschließlich der Termingeldei nlagen betrugen zwischen rd 5 Mill  S 
( 1 993) und rd 20 Mill S ( 990). 

8.2 Der RH hielt die Veranlagung von Förderungszuwendungen in Form von 
Termingeldeinlagen für unzweckmäßig, weil die Zinsenerträge der Betriebs­
gesellschaft wesentlich geringer sind als die von den Förderungsgebern auf­
zuwendenden Zinsen. Der RH empfahl der Betriebsgesellschaft, Förde­
rungsmittel künftig nur nach ihrem tatsächlichen Bedarf anzufordern. 

8.3 Die Betriebsgesellschaft erwiderte, die kurzfristige Veranlagung von Geldmitteln 
als Termingeldeinlagen, die vor allem auf die Einnahmen aus Abonnements zurück­
zu/iihren sei, wäre aus rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen sinnvoll. Sie sei 
aber bemüht, künftig FiJrderungsmittel nur nach Bedarf anzufordern. 

9 Die Betriebsgesel lschaft wies in ihren B ilanzen an Rückstel lungen für 
Abfertigungen, Pensionen, Jubi läumsgelder und nicht konsumierte Ur­
laube zwischen rd 34,2 Mill S ( 990) und rd 8 1 ,7 Mill S ( 993) aus. Bis 
zum Jahr 1 99 1  erfolgte die Vorsorge für Abfertigungen entsprechend den 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 1 988; das Inkrafttreten des 
Rechnungslegungsgesetzes führte ab 1992 zu einem Ansteigen der Per­
sonalrückstellungen um rd 76 % .  In den Jahren 1 992 und 1 993 wurden 
die Rückstellungen jeweils in voller Höhe gebildet. 
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Rechnungswesen 

Urlaube 

Zusammenfassung 
und Vorschau 

EDV -Ausstattung 

10. 1  Für das künstlerische, technische und das Verwaltungspersonal wurde ei­
ne Rückstellung für noch nicht verbrauchte Urlaubstage aus den Vorjah­
ren gebildet, wobei bei den Vetwaltungsangestel l ten hohe U rlaubsan­
sprüche aus Vorjahren bestanden. 

Beiden Geschäftsführern der Betriebsgesellschaft gebührte aufgrund ihres 
Dienstvertrages jährlich ein bezahlter Zusatzurlaub von fünf Wochen ne­
ben dem kollektivvertraglich gewährleisteten Urlaub. Einer der Geschäfts­
führer nahm seit 1 988 keinen Zusatzurlaub in Anspruch. 

10.2 Der RH wies auf das Anwachsen von Urlaubsansprüchen bei den Verwal­
tungsangestellten hin und empfahl, diese Rückstände ehestmöglich abzu­
bauen. 

10.3 Die Betriebsgesellscha/t teilte mit, die hohen Urlaubsriickstiinde des Verwaltungsperso­
nals würden abgebaut werden. Weiters härten nunmehr beide Geschäftsführer schrift­
lich auf den gebührenden Zusatzurlaub für diejahre 1 988 bis 1 993 verzichtet. 

1 1 . L  Ausschlaggebend für die hohe Steigerung des i m  Jahresabschluß 1 992 
ausgewiesenen Verlustes von rd 40 Mill S waren die in voller Höhe gebil­
deten Personalrückstellungen .  Bis 1 998 werden Zahlungen für Abferti­
gungen, Pensionen usw von rd 22  Mill S erwartet. 

1 1 .2 Der RH empfahl, künftig für derartige Zahlungen zunächst die Erlöse aus 
dem Verkauf der Wertpapiere heranzuziehen und erst in weiterer Folge 
die notwendigen Mittel von den Förderungsgebern anzufordern . 

1 1 .3 Die Betriebsgesellscha/t sagte dies zu. 

1 2 . 1  Im Verwaltungsbereich der Betriebsgesellschaft wurden drei unterschied­
liche EDV-Systeme verwendet.  Diese waren nicht kompatibel, wodurch 
ein flexibler und vor allem rascher Datenaustausch zwischen den einzel­
nen Verwaltungsbereichen nicht möglich war. Die im Lohnbüro und in 
der Buchhaltung eingesetzten EDV-Geräte waren überdies veraltet. 

Besonders augenfällig war die unzweckmäßige EDV-Ausstatrung im 
Abonnementbüro bzw ihr Fehlen bei den Tageskassen.  So wurden vor Be­
ginn des Vorverkaufs die reservierten Plätze für die Abonnenten sowie die 
gesperrten Plätze aus den Masetten für das Theater in der Josefstadt und 
die Kammerspiele händisch entfernt, was mit Verwaltungsmehraufwand 
verbunden war. Wei ters war aufgrund der fehlenden EDV-Ausstattung 
keine ordnungsgemäße Kassenübergabe beim Kassenpersonal möglich. 

1 2 .2 Der RH empfahl ,  das gesamte Karten- und Abonnementwesen ehe­
baldigst auf EDV umzustellen sowie eine hausweite Vernetzung mit ei­
nem einheitlichen System herzustellen. 

1 2 .3  Die Betriebsgesellschaft gab bekannt, daß ab Sommer 1994 zunächst im Bereich der 
Verwaltung mit dem Aufbau eines einheitlichen EDV-Netzes begonnen wurde. Ab 
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Kartengebarung 

Auslastung 

Kartenpreise 

Theater in der Josef t dt 

September 1 996 werde auch ein EDV-unterstütztes Kartenverkau/ssystem eingeführt 
werden. Die hohen Installations- und Schulungskosten kö'nnten jedoch nicht aus den 
jährlichen Betriebszuwendungen gedeckt werden. 

1 2 .4 Der RH empfahl die Erstellung einer Kosten/Nutzenanalyse. 

1 3  I m  Theater i n  der Josefstadt sank die Anzahl der Vorstellungen von 4 1 1 
( 990) auf 397 ( 993) .  Die Anzahl der Besucher stieg um rd 4 % ,  wo­
dutch auch die Auslastung auf rd 80 % stieg .  Der Anteil der zum vollen 
Preis verkauften Karten nahm im überprüften Zeitraum um rd 47 % zu. 
Der Anteil der Ermäßigungskarten sank um rd 27 %. Auch der Anteil 
der Steuer- und Studenten karten bzw der Dienst- und Freikarten nahm 
um rd 14 % bzw um rd 28 % ab. 

1 4  D i e  Anzahl der Vorstel lungen i n  d e n  Kam merspielen st ieg von 363  
( 990) auf 368 ( 1 993) .  D i e  Anzahl der Besucher sank hi ngegen u m  rd 
7 % ,  die Auslastung dementsprechend von rd 89 % auf rd 82 % .  Der 
Anteil der zum vollen Preis bezahlten Karten betrug zwischen rd 49 % 
und rd 5 2  % ;  der Anteil der Abonnementkarten stieg 1 993 gegenüber 
dem Vorjahr um rd 1 5  %. Von 1 990 bis 1 993 sank der Anteil der Ermä­
ßigungskarten um rd 38 % ;  der Anteil an Dienst- und Freikarten stieg 
um rd 26 % .  

1 5  I m  Theater i m  Rabenhof nahm die Anzahl der Vorstellungen von 1 09 
( 1 990) auf 288 ( 993) ständig zu; dementsprechend stieg auch die Anzahl 
der Besucher. Die Auslastung schwankte zwischen rd 55 % ( 990) und rd 
63 % (993). 1 993 war der Anteil der zum vollen Preis verkauften Karten 
mit rd 59 % der höchste aller Spielstätten der Betriebsgesellschaft; der An­
teil der Abonnementkarten war mit rd 4 % verhältnismäßig gering. Der 
Anteil der Steuer- und Srudentenkanen sowie der Dienst- und Freikarten 
war mit rd 1 1  % bzw rd 1 5  % sehr hoch. 

16. 1 Die Kartenpreise für das Theater in der Josefstadt und die Kammerspiele 
wurden zuletzt am 1 .  September 1988 um rd 7,5 % angehoben .  Für das 
Theater im Rabenhof gab es ab der Eröffnung Einheitspreise von 200 S je 
Karte bzw ab Jänner 1 993 von 300 S bei Premieren. 

Mit Beginn der Spielzeit  1 994/95 wutden die Kartenpreise um rd 9 % 
angehoben. 

1 6.2 Der RH vermerkte, daß die Kartenpreise für das Theater in der Josefstadt 
und die Kammerspiele seit sechs Spielzeiten nicht erhöht worden waren, 
obwohl der Verbraucherpreisindex für öffentlich beeinflußte Dienstlei­
stungen zwischenzei tlich um rd 1 3  % angestiegen war. Dadurch stieg 
auch der von den Gebietskörperschaften getragene Abgang . Der R H  
empfahl ,  die Kartenpreise künftig jährlich anzupassen. 

297 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)304 von 348

www.parlament.gv.at



298 

Kartengebarung 

Ermäßigungen 

Freikarten 

16.3  Die Betriebsgesellscha/t gab bekannt, daß die Kartenpreise mit 1 .  April 1 995 und 
die Abonnementpreise mit Beginn der Spielzeit 1995/96 angehoben wurden. 

1 7 . 1  Außer den Ermäßigungen für  Abonnements (mindestens 30 %) gewährte 
die Betriebsgesellschaft Großabnehmern Ermäßigungen bis zu 70 % ,  was 
dazu führte, daß nur noch jede zweite bzw dritte Eintrittskarte zum vol­
len Preis verkauft wurde. 

1 7.2 Der RH empfahl, zur Erreichung höherer Einnahmen den Kreis der An­
spruchs berechtigten für Ermäßigungskarten einzuschränken .  

1 7 .3 Die Betriebsgesellscha/t will sich bemühen, der Empfehlung des RH zu entsprechen, 
wies jedoch darauf hin, daß viele Preisermaßigungen nur über den Wiener Büh­
nenverein als Vertreter aller Privattheater verhandelt werden kö·nnen. 

18 . 1 Von 1 990 bis 1 993 wurden von der Betriebsgesellschaft jährlich zwischen 
rd 23 000 und rd 27 000 Dienst- und Freikarten abgegeben. Dienstkar­
ten wurden an Ärzte, Polizei , Feuerwehr usw ausgegeben ;  Freikarten er­
hielten zahlreiche Institutionen, mitwirkende Künstler und Persönlich­
keiten des öffentlichen Lebens. 

Wer die überwiegend aus den teuersten Preiskategorien stammenden 
Freikarten erhalten hatte,  konnte aufgrund fehlender Aufzeichnungen 
nicht nachvollzogen werden. In den beiden größeren Spielstätten wurden 
bei Premieren durchschnittlich ein Drittel der Sitzplätze und im Theater 
im Rabenhof sogar rd die Hälfte der Sitzplätze als Dienst- und Freikarten 
abgegeben. 

18 .2 Der RH empfahl ,  die Anzahl der Freikarten zu reduzieren und eine schrift­
liche Arbeitsanweisung über ihre Ausgabe zu erlassen. Interessierten Per­
sönlichkeiten sollten nicht grundsätzlich Freikarten gewährt, sondern Vor­
bezugsrechte für entgeltlich zu erwerbende Karten eingeräumt werden. 

18 .3 Die Betriebsgesel/schaft wies darauf hin, daß Sponsoren Freikarten erwartet und 
auch erhalten haUen. Die Empfehlungen des RH würden aber überdacht werden. 

Personalangelegenheiten 

Personal­
aufwendungen 

19. 1 Die Personalaufwendungen der Betr iebsgesel lschaft s t iegen von rd 
1 7 3  Mill S ( 1 990) auf rd 1 94 Mill S ( 1 993). Sie betrugen zwischen 67 % 
( 1 992) und 75 % ( 1 993) der Gesamtaufwendungen. 
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Die anteilsmäßige Verteilung ergab nachstehendes Bild: 
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• Direktion und 
Verwaltung 

Künstlerisches 
Personal 

• Technisches 
Personal 

Während die Aufwendungen für die Verwaltung und das technische Per­
sonal im überprüften Zeitraum um rd ein Fünftel anstiegen, sanken die 
Aufwendungen für das künstlerische Personal von 1990 bis 1 993 um rd 
4,3 % .  

1 9.2 Der RH stellte fest ,  daß der Anteil der Personalaufwendungen an den 
Gesamtaufwendungen der Betriebsgesellschaft von 1 990 bis 1 992 zwar 
sank, 1993 aber erheblich anstieg. Er empfahl, alle Möglichkeiten zu nut­
zen, den Anstieg der Personalaufwendungen zu bremsen. Dazu könnten 
zB Personaleinsparungen im Verwaltungsbereich durch verstärkten Ein­
satz der EDV, die Reduzierung von Mehrdienstleistungen des technischen 
Personals sowie Sparsamkeit bei der Gewährung freiwill iger Soziallei­
stungen beitragen.  

19.3  Die Betriebsgesellschaft stellte eine Verringerung des Verwaltungspersonals in Aus­
sicht. 

20. 1 Der Dienstvertrag mit einem der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft 
wurde im Jahre 1 987  für 1 988 bis 1 993 abgeschlossen und im Jahre 
1 990 bis 1 998 verlängert. Für seine Tätigkeit erhielt der Geschäftsführer 
Bezüge von rd 1 ,6 Mill  S ( 990), rd 1 ,7 Mill  S ( 1 99 1 ), rd 1 ,8 Mill  S 
(992) und rd 1 ,9 Mill S ( 1 993). 

Der Vertrag mit dem Geschäftsführer und künstlerischen Leiter der Be­
triebsgesellschaft wurde vorerst bis 1992 abgeschlossen und im Jahr 1 990 
bis 1 997 verlängert. Der Geschäftsführer und künstlerische Leiter erhielt 
für diese Tätigkeit sowie als Schauspielergage samt Spielgeldern und Re­
giehonoraren rd 2 ,6 Mill  S ( 1 990), rd 3 Mill  S ( 1 99 1 ), cd 3 , 3  Mill  S 
( 1 992) und cd 3 ,6 Mill S ( 993). 
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Personal angelegenheiten 

Die Dienstverträge der Geschäftsführer beinhalten Pensionszusagen, wo­
bei auch eine Erhöhung des Ruhebezuges auf 60 % des letzten Aktivbe­
zuges im Falle einer Verlängerung des jeweiligen Dienstverhältnisses ver­
einbart wurde. Die Dienstverträge wurden von den Gesellschaftern der 
Betriebsgesellschaft,  von Vertretern der d ie Förderungszuwendungen ge­
währenden Gebietskörperschaften sowie vom Vertreter ei nes Bankinsti­
CUts unterfertigt .  

20.2 Nach Ansicht des RH waren die Pensionszusagen an die Geschäftsführer 
der Betriebsgesellschaft äußerst großzügig .  Er empfahl deshalb,  i n  die 
Verträge künft iger Geschäftsführer keine Pensionszusagen mehr aufzu­
nehmen. 

20.3 Die Betriebsgesellschaft erwiderte, die Pensionsregelungen seien einvernehmlich mit 
den fijrdernden Gebietsk ijrperschaften erfolgt. 

Künstlerisches Personal 

Ensemble 2 1 . 1  Das E nsemble der Betriebsgesellschaft umfaßte 1 993  45  Mitgl ieder 
0 990: 43, 1 99 1 :  45 und 1 992: 44). Es war grundsätzlich gut ausgelastet 
( 1 993 durchschnittl ich 1 1 0 Auftritte je Mitglied), wobei allerdings der 
Prozentsatz jener Ensemblemitglieder, die je Spielzeit mehr als 1 5 1  Mal 
auftraten, von rd 2 1  % ( 990) auf rd 1 8  % ( 1 993) zurückging .  Die Auf­
tri tte der weiblichen Ensemblemi tglieder gingen überdurchschnittlich 
zurück 0 990 durchschnittlich 1 09 Auftritte je Mitglied, 1 993 nur noch 
88 Auftritte je Mitglied). 

Die höchste von der Betriebsgesellschaft gezahlte Gage an ein Ensemble­
mitglied betrug rd 47 000 S ( 990), rd 49 300 S ( 1 99 1 ), rd 5 1  000 S 
( 1 992) und rd 53  500 ( 1 993). 1 990 und 1 99 1  bezogen je sechs, 1 992 fünf 
und 1 993 vier Ensemblemitglieder d ie Höchstgage. Durch die Zahlung 
von Spielgeldern ergaben sich aber auch höhere Monatsbezüge. 

Anzahl der Ensemblemitglieder 
1 8  

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

8 

6 

4 

2 

1 990 1 991  1 992 1 993 

Monatsbezüge (in S) 
(Gage und Spielgeld) 

30 000 bis 40 000 

. 40 000 bis 50 000 

• über 50 000 
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Von der Betriebsgesellschaft wurden ab 1 988 Spielgelder gewährt . Die 
Anzahl der E nsemblemitglieder, die Spielgelder erhielten, stieg von 32  
( 1 990) auf 3 5  ( 1 993), wobei die Anzahl der Bezieher der höchsten Spiel­
gelder am stärksten stieg. Eine sachliche Differenzierung für die Höhe der 
Spielgelder war für den RH oftmals nicht erkennbar. 

2 1 .2 Der RH empfahl, bei künftigen Engagements auf die Gagenstruktur der 
Betriebsgesellschaft Bedacht zu nehmen sowie die Auslastung der weibli­
chen Mitglieder des Ensembles zu beachten. 

2 1 .3 Die Betriebsgesellschaft erwiderte, die Einführung der Spielgelder wäre erfolgt, um 
die Ensemblemitglieder zu motivieren. 

22 . 1  Die Anzahl der von der Betriebsgesellschaft verpflichteten Gäste war sehr 
unterschiedlich, was mit  der Stückauswahl und auch mit dem Mangel ,  
bestimmte Rollen mit geeigneten Ensemblemitgliedern besetzen zu kön­
nen, begründet wurde. Die Gäste bezogen oftmals höhere Monatsgagen 
und Spielgelder als die Mitglieder des Ensembles. 

22.2 Der RH empfahl, beim E ngagement von Gästen auf die angespannte fi­
nanzielle Situation der Betriebsgesellschaft und die Förderung vor allem 
junger Darsteller Bedacht zu nehmen. 

22.3 Die Betriebsgesellschaft sagte dies grundsätzlich zu. 

23 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die Veranlagung von Wertpapie­
ren , die Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes sowie einzelne Ver­
rechnungsangelegenheiten. 

Die Betriebsgesellscha/t sagte die Verwirklichung der Empfehlungen des RH zu. 

24 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 ) Die Betriebsgesellschaft sollten neben den bereits bestehenden 
operationalen Zielen noch weitere, wie zB die Anzahl der angestreb­
ten Abonnenten, formulieren. 

(2) Schlecht ausgelastete und somit unwirtschaftliche Wohnungen 
sollten von der Betriebsgesellschaft abgegeben werden. 

(3 )  Die Betriebsgesellschaft sollte den Förderungsgebern (Bund, 
Stadt Wien) neben den Förderungsansuchen auch Unterlagen zur 
Verfügung stellen, die ein möglichst getreues Bild der Vermögens­
und der Ertragslage der Betriebsgesellschaft vermitteln. 

(4) Die Förderungsmittel sollten nur nach Bedarf angefordert sowie 
antragsgemäß verwendet und entsprechend abgerechnet werden. 
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(5)  Auf die Personalaufwendungen in den Bereichen Direktion, Ver­
waltung und Technik sollte besonders Bedacht genommen und Maß­
nahmen ergriffen werden, um außerordentliche Steigerungen zu ver­
meiden. 

(6) Im Verwaltungsbereich der Betriebsgesellschaft - insbesondere 
in der Karten- und Abonnementverwaltung - sollte eine zweck­
mäßige EDV -Ausstattung angeschafft werden. Durch eine hausweite 
Vernetzung mit einem einheitlichen System könnte die Verwaltung 
effizienter gestaltet werden. 
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Österreichisches Forschungszentrum 
Seibers dorf GesmbH 

Die Gesellschaft konnte in den letzten Jahren bei geringfügig gesun­
kenem Personalstand seinen Umsatz um ein Viertel erhöhen. Dabei 
gelang es der Gesellschaft, die Auftragsforschung überproportional 
auszuweiten und mit den erzielten Erlösen mehr als 50 % ihrer Auf­
wendungen abzudecken.  Dennoch verblieb e in  j ährlicher Zu­
schußbedarf durch die Republik Österreich von 250 Mill S ( 993), 
der eine Überprüfung der Ziele und der Zielerfüllung der U nter­
nehmung rechtfertigte. Zur nachhaltigen Zukunftssicherung der 
Gesellschaft sind - ungeachtet ihrer auch im internationalen Ver­
gleich guten Position - unternehmungspolitische und organisatori­
sche Änderungen notwendig. 

Die große Anzahl von Arbeitsgebieten sollte auf einige Kernberei­
che reduziert werden. Die Aufwendungen für die eigene Forschung 
und Entwicklung bedürfen einer genaueren Planung und Steue­
rung. Zur rechnerischen Trennung der öffentlichen von den rein 
kommerziellen Tätigkeiten der Unternehmung wird die Einführung 
einer aussagekräftigen Kostenrechnung unumgänglich sein. Im in­
nerbetrieblichen Leistungsbereich wäre eine deutliche Verringerung 
der Verwaltungskosten anzustreben. 

Die Frage der Aufarbeitung radioaktiver Abfälle sowie die Zukunft 
des bereits 34 Jahre alten Reaktors bedürfen einer Klärung. Die Zwi­
schenlagerung radioaktiver Abfälle ist zunächst bis zum Jahr 20 1 2  
vertraglich abgesichert. I n  der Frage der endgültigen Lagerung ist es 
trotz hoher Kosten für einschlägige Studien bisher zu keiner Ent­
scheidung gekommen. 

Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH 

1990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

in Mill S 

Umsatz 507,5 525 ,2 653 ,8 595 ,2 645 ,7  

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit + 5 ,8 +6 , 1  +23,2 -3,9 -24,2 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 541 546 537 528 524 
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Prüfungsablauf li nd 
-gegenstand 

Rechtsverhältn isse 

bgt>nru ms­
verll ii l m isse 

l J n temd1 m u ngs­
gegenstand und -ziele  

Sonderregd ul lgen 

Der R i l  überprüfte im O k tober und l'\ov e m ber ! l)l)-l die Gebaru n� des 
()�terr e l c h ischell  Forsc h u ng,zentr u ms Sel bersdort Ges m h H .  Wi e n ,  an se i­
nem lkt ri ebsstandort  i n Sel bersdorf. D i e  Ste l l  u n", na h m e  der Gesel lsc haft 
la l\"te I m  J\Ll J 1 ()l)S I m  RI [ e i n .  

1) l e  I (' u t e  G e b<t r u n g s ü be r p r ü fu n g  fa n d  i n  d e n  J a h rc n  I l) � () � �  s t a t t  
( T B  1 l)7 :-; ) .  

Schwerpunkte  der n u n mehr igen Gebarllngsüberp rüfun� waren d i e  U n ter­
neh m u ngspo l i t i k ,  die Fi nanzgeba r u n g ,  d ie Orga n i sa t i o n ,  d ie Pro j e k tab­
wick l u ng und das Con t ro l l l I1 g .  

2 1).15 S ta m m ka p I t a l  d e r  G esel l sch aft hetru� sei t d t> r  Gründ u n g  u nv e r;i n ­
d e ft h ·j :-;o ( ) ( )( ) S m i t  n6 Sral11 m a n t e i l e n  z u  je ) ( )  ( ) ( ) ( )  S .  Dav o n  h i e l t  
d i e  R ep u b l i k  Österre i c h ,  v e r t re t e n  d u rc h  das B M W F K ,  l ( )t) A n t e i l e  
( ') ( ) , I () �.; ) .  D i c  rest l i chen A n t e i l e  h i e l te n  IH  i isterrelC h i sche U nt erneh ­
m u ng e n .  Je S t a m m a n t e d  war e i n  jähr l i cher  Zusc h u ß  zu den Betr iebsko­
s te n  zu l e i s ten . D i eser bet r ug sei t d e m  J ah r  1 l)t) 4  7 () ( ) ( ) ( )  S ,  kon n t e  je­
doch m i t  A u ft rügen an das Forschu ngszent r u m  ",cgt> nverrech n l't werden . 

.. I A us d e m  Gese l lschaftsvert ra", waren fo l g e n de Z i e l e  des Forsc h u ngszen ­
trums abzu l (' i t t> n :  

( 1 )  U n terst ü tzu n� d e r  östcrre i c h i schen \'Vi rt s c h a ft be i  d e r  E n t w l c k l u n,,, 
u n d  E i n fü h ru n", m oderner Tec hnolog l e n :  

( 2 )  U nt c rs t Li t z u ng bei d e r  Lös ung gesel lschaftsrelevantcr P rob l e m e  i n  dcn 
Bere i chcn U mwel tsch utz,  Gesund hei t  u n d  Ernährung:  

U) A us b i l d ung und Fort b i l d u n g  von S t ud e n t e n ,  Tec h n i kern und Fac h ­
persona l :  Zusa m menarbei t  m i t  d e n  U nivLTs i tüten . 

4 . 1 D i e  - von c l n igen Steuern befre i te - Gt'sel lschaft zäh l te a l s  e i n e  n i c h t  
a u f  E rz l c 1 u n,,, v o n  G ew i n lw n  gerichrete j u rist i sche Person z u m  beg ü ns t i g ­
t e n  E lll p tlingerk re is  fü r steuerl i c h  'lbsetzbare Spend e n .  

Das Syndikatsabko m m e n ,  d a s  d i e Anre i l se l ,� ner zu jähr l Ichen Zusch üssen 
verpfl i c h te t e ,  jedoch k e i n e  R eg e l u n �  fLi r e i ne a l l tli l l ige  Gew l I1 n vcrwen­
d un ,� vo rsa h ,  d e u t ete eben fa l l s  darauf  h l ll ,  da!.'. von vorn herei n m i t  Ge­
w i n nen nicht  ,,,erech n e t  w u rdc.  

1 . 2  D e r  R H  e m pbh l d e m  Forsl h u ngsze n t r u m ,  b e i  E i nze lautü;igen d e n noch 
vermchrt auf C ;ew l l1nopr i m ierung zu ach ten . 
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Unternehmungspolitik 

Ausgangslage 

U n ternehm ungs­
konzept 1 99 1  

Förderungen 

Verwal tungskosten 

Osterreic ische F rschu 
z trum Seiber or 

5 Die ursprünglich als Österreich ische Studiengesellschaft für Atomenergie 
gegründete Unternehmung wandte sich nach der im Jahr 1 978 getroffenen 
Entscheidung gegen die Inbetriebnahme des Kernkrafrwerkes Zwentendorf 
verstärkt Aufgaben zu, die nicht mehr im Zusammenhang mit der Atom­
energie standen. Die Abkehr vom ursprünglichen Unternehmungskonzept 
kam auch 1 980 in der Änderung des Firmenwortlaures zum Ausdruck. 

6. \ Den Schwerpunkt des Ende 1 990 entstandenen mi rrelfristigen U nterneh­
mungskonzeptes für die Jahre von 1 99 1  bis 1 995 bildete der Technolo­
gietransfer von der Wissenschaft zur Wirtschaft .  

6.2 Der RH anerkannte die bisher von der Unternehmung erbrachten Lei­
stungen.  Die im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen bzw im U nterneh­
mungskonzept formulierten Ziele wurden im wesentlichen erreicht. Ins­
besondere konnten die jährlichen Erlöse aus der Aufrragsforschung stark 
gesteigert werden. So deckten sie im Jahr 1 993 bereits 5 5  % der Aufwen­
dungen des Forschungszentrums, während nur noch 45 % auf Berriebs­
kostenzuschüsse und Förderungen entfielen. 

Auch im Vergleich mit zwei österreichischen und 14 ausländischen For­
schungsinstituten lag das Zentrum Seibersdorf, vor allem hinsichtlich der 
Kostendeckung durch Aufrragsforschung, im oberen Drittel der unter­
suchten Einrichtungen. 

7 . 1  Ungeachtet der aufgezeigten Erfolge bleibt die Tatsache bestehen, daß die 
Gesellschaft zur ausgeglichenen Gebarung erhebliche jährliche Zuschüsse 
der öffentlichen Hand benötigte. Sie stiegen in den letzten zehn Jahren 
von 200 Mill S ( 983) auf 250 Mill S ( 993). 

7.2 Angesichts der Höhe der vom Bund aufgewendeten Mittel empfahl der RH 
eine kritische Überprüfung der Erreichung der Unternehmungsziele bzw 
deren Neuformulierung für die nächsten Jahre. Der RH regte weiters an, 
die pauschale Förderung der Unternehmung auf Projektfinanzierung um­
zustellen .  

7 .3  Laut Stellungnahme der Unternehmung setze die ProjektJinanzierung eine ausrei­
chende Vorsorge im Bundeshaushalt voraus. 

8. \ Aufgrund ihrer Größe und Berriebseigenart erwuchsen der Gesellschaft 
infrastrukturelle Mindestkosten, die sich nur durch einen ausreichenden 
Umsatz bzw den dabei erzielten Deckungsbeitrag erwirtschaften lassen. 

8.2 Da eine substantielle Erhöhung der staatlichen Zuschüsse eher unwahr­
scheinlich ist, empfahl der RH, Maßnahmen sowohl zur Ptoduktivi täts­
verbesserung als auch zur Verringerung der Fixkosten zu ergreifen.  

8.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung zeigten internationale Vergleiche, daß eine 
mindestens 50 %ige Kostenabdeckung durch die öffentliche Hand Voraussetzung fiir 
den erfolgreichen Betrieb von Technologietransfereinrichtungen sei. Im übrigen könne 
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Unternehmungspolitik 

Forschung und 
Entwicklung 

Umweltschutz 

Organisation 

Rationalisierung 

Arbei tsgebiete 

die Unterstützung der jjsterreichischen Wirtschaft nicht ausschließlich durch gewinn­
trcichtige Arbeitsgebiete sichergestellt werden. Zumeist wären die Aufträge zumindest 
kostendeckend. Weiters wäre die Absenkung fixer Kosten Gegenstand einer mittelfristi­
gen Planung. 

9. 1 Die Gesellschaft verwendete 40 % ihrer Kapazität für strategische For­
schung. Bei der strategischen Forschung handelte es sich im Prinzip um 
die eigene Forschung und E ntwicklung zur Erhaltung der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit in der Auftragsforschung. 

9.2 Der RH empfahl ,  die strategische Forschung nicht nach einem starren An­
teil an der Kapazität, sondern thematisch abgegrenzt und mit fixen Bud­
gets vorzugeben sowie ihre systematische Evaluierung voranzutreiben . 
Dies würde eine bessere Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der dafür ein­
gesetzten Mittel ermöglichen. 

9.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft werde die Budgetierung der strategischen For­
schung im Rahmen des mittelfristigen Programmes neu konzipiert. 

10. 1  Die Gesellschaft war auch i n  ökologisch umstrittenen Bereichen , wie 
Gentechnik bei Pflanzen und Kobaltbestrahlung, tätig. 

1 0.2 Da die langfristigen Wirkungen der Gentechnik und der industriellen 
Nutzung der Kobaltstrahlung noch ungeklärt s ind,  sollte die Unterneh­
mung nach Ansicht des RH auch die damit verbundenen Risken verstärkt 
berücksichtigen. 

10.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei die Bearbeitung von gesellscha/tsrele­
vanten Problemen im Unternehmungsgegenstand verankert. 

1 1 . 1  Die E inrichtung der Funktionsbereiche Marketing und Betriebswirtschaft 
im Rahmen der Organisationsänderung 1 990 erfolgte zum Tei l  aus perso­
nenbezogenen Erwägungen. 

1 1 .2 Der RH empfahl, geeignete Rationalisierungsmaßnahmen zu ergreifen 
sowie die Möglichkeit der Auslagerung von Leistungen zu prüfen. 

1 1 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung wäre die Neuorganisation mit dem Ziel einer 
Verbesserung der Ablau/organisation bei gleichzeitiger Kostenersparnis ein Schwer­
punkt des neuen mittelfristigen Programmes. 

1 2 . 1  Die operativen Aufgaben der Gesellschaft wurden von fünf Geschäftsbe­
reichen mit rd 40 Arbeitsgebieten wahrgenommen. 

1 2 .2 Der RH empfahl eine Konzentration der Arbeitsgebiete auf wenige Kern­
kompetenzen. 

1 2 .3 Die Unternehmung sagte dies zu. 
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Finanzwirtschaft 

Betriebsergebnis 

Kostenrechnung 

Österreichische Forschungs­
zentrum Seibersdorf 

1 3  Der Umsatz setzte sich i m  wesentlichen jeweils zur Hälfte aus den staatli­
chen Förderungen und aus den Erträgen der Auftragsforschung zusammen. 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verschlechterte sich 
vor allem wegen der durch das Rechnungslegungsgesetz notwendig ge­
wordenen Zukunftsvorsorgen . Durch Rücklagenbewegungen erstellte die 
Unternehmung in allen Jahren ausgeglichene Bilanzen. 

1 4. 1  Das historisch gewachsene Kostenrechnungssystem entsprach nicht mehr 

den Anforderungen an ein zeitgemäßes, kosten- und leisrungsorientiertes 
Steuerungs- und Kontrollinstrument. 

1 4.2 Der RH empfahl die Einrichtung einer aussagekräftigen Kostenrechnung. 
Insbesondere sollten die im Interesse der Öffentlichkeit liegenden Aufga­
ben von den rein kommerziellen Tätigkeiten rechnungsmäßig getrennt 
werden. 

14 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung habe sie die Kostenrechnung in den letzten 
Jahren schwerpunktmaßig in Richtung Projektkostenerfassung und -steuerung aus­
gebaut. Als nachster Schritt sei die Einführung einer zweckmaßigen Deckungsbei­
tragsrechnung geplant. 

Verarbeitung und Behandlung radioaktiver Abfille 

Rahmenbedingungen 

Vertrag von 1 983 

15 Im Jahr 1 976 beschloß der Ministerrat, den in Österreich entstehenden ra­
d ioaktiven Abfall  i m  Österreichischen Forschungszentrum Sei bers­
dorf GesmbH zu entsorgen. Dies erforderte die Errichtung einer Sortier-, 
Komprimier- und Verbrennungsanlage (Konditionierung) sowie einer 
Zwischenlagerstätte für den anfallenden schwach- und mittelradioaktiven 
österreichischen Abfall .  

16 . 1  Ein im Jahr 1 983  zwischen der Republik Österreich und der Gesellschaft 
abgeschlossener Vertrag regelte die Verarbeitung radioaktiver Abfälle. Sei­
tens der Gesellschaft sollten Mittel für Forschungsaufträge nicht für die 
Verarbeitung radioaktiver Abfälle verwendet sowie die Kosten der Entsor­
gung zwischen Verursacher und Staat aufgeteilt werden. 

In einer Aufsichtsratssitzung im November 1 990 wurde die Befürchtung 
geäußert, daß die Belastung für die Verursacher wegen rückläufiger Ab­
fallmengen und ho her Bereitstellungsfixkosten wirtschaftlich unzumut­
bar werden könnte. Daher wäre die kostenmäßige Absicherung durch den 
Bund unerläßlich. 

1 6.2 Der RH erachtete eine Belastung der Verursacher im Sinne der Kosten­
wahrheit, aber auch der Abfallvermeidung für zweckmäßig. 
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Radioaktive Abfälle 

Geschäftsfall 
Caorso--Harze 

Zwischenlager 

Endlagerstudien 

1 7 . 1  Um d i e  Auslastung der Konditionieranlage z u  verbessern, übernahm i m  
Jahr 1 986 eine Abteilung der Gesellschaft eine größere Menge radioakti­
ver Harze aus einem italienischen Kernkraftwerk zur Weiterverarbeitung, 
ohne die Geschäftsführung zu informieren .  Die unter Abs 1 7 .2  genannten 
Unzukömmlichkeiten führten bis Anfang 1 992 sogar zum Eingreifen des 
zuständigen Ministers für Wissenschaft und Forschung, Dr Erhard Bu­
sek, und der Gesellschafter im Rahmen außerordentlicher Gesellschafter­
versammlungen. 

1 7.2 Der R H  hielt das Fehlen eines Projektmanagements bis 1 992, rechtliche 
Versäumnisse, mangelhafte Abwicklung und unzureichende Kontrolle 
durch den Aufsichtsrat bei der Abwicklung dieses Auftrages fest.  

1 8 . 1  Seit  dem Jahr 1 992 lief d ie  Abwicklung des Auftrages plangemäß, liefer­
te wesentliche Deckungsbeiträge und wird voraussichtlich im Jahr 1 996 
abgeschlossen sein .  

18.2 Der RH empfahl, anhand eines deutlich ausformulierten Konzeptes E nt­
scheidungsalternativen für den absehbaren Umsatzentfall nach Ende des 
Auftrages 1 996 zu überlegen .  Er  wies aber darauf hin,  daß zuvor die Re­
publik Österreich eine Grundsatzentscheidung treffen sollte, wie in Zu­
kunft die Behandlung radioaktiver Abfälle zu erfolgen hätte. Dabei sollte 
eine genaue Abgrenzung zwischen gemein- und einzelwirtschaftlichen 
Zielen erfolgen. Diese Entscheidung wird eng mit der Lösung der Lager­
frage verbunden sein .  

19. 1 Die Gesellschaft lagerte aufbereitete radioaktive Abfälle in zwei Hallen auf 
ihrem Betriebsgelände. Als Voraussetzung für die Verlängerung der Be­
triebsbewilligung einer der Hallen im Jahr 1 990 verlangte die Gemeinde 
Seibersdorf von der Republik Österreich Garantien für ein Endlager. 

Nach langen Verhandlungen kam im Okrober 1 992 ein Vertrag zwischen 
dem damaligen BMGSK, der Gemeinde Seibersdorf und der Gesellschaft 
zur Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen bis zum Jahr 20 1 2  zu­
stande. Die Republik Österreich verpflichtete sich, bis spätestens 2004 
einen Ort für die langfristige Lagerung zu fi nden. 

19.2 Der RH stellte fest, daß einerseits die öffentlich ausgetragene Diskussion 
einen erheblichen Zeitverlust bewirkte und andererseits sich die Republik 
Österreich bei den Verhandlungen in eine ungünstige Posi tion brachte. 
Die Zustimmung der Gemeinde Seibersdorf zur weiteren Lagerung verur­
sachte der Republik Österreich j ährliche Kosten von 4,5 Mill S für die 
nächsten 20 Jahre. 

20. 1 Die Gesellschaft erhielt (neben anderen Einrichtungen) von der Republik 
Österreich Aufträge im Gesamtwert von 69,5 Mill S für Studien im Zu­
sammenhang mit  der Endlagerung radioaktiver Stoffe . Im Jahr 1 984 
wurden 1 6, im Jahr 1 988 vier Standorte, welche für ein Endlager gleich­
wertig geeignet wären, genannt .  
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Radioaktive Abfälle 

Reaktor 

Betrieb 

Künftige Nutzung 

Stillegung 

Öst rr ichi ches Forschungs­
zentrum Sei ers ort 

Im Jahr 1 992 sollte die Gesellschaft auf Anordnung des damaligen Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung, Dr Erhard Busek, keinen 
Auftrag mehr zur Fortsetzung der Endlagersuche in  der bisherigen Form 
übernehmen. Der Auftrag lautete sodann,  alternative Konzeptionen für 
ein "Lager mit Langzeitcharakter" zu erarbeiten. 

Der Standort Seibersdorf wird sei t 1 980 als Zwischenlager verwendet. 
Aus heutiger Sicht ist e ine Änderung dieses Zustandes kaum vor dem 
Jahr 20 1 2  zu erwarten .  

20.2 Der RH kritisierte, daß die Republik  Österreich die Lagerung radioakti­
ver Abfälle in Form eines Zwischenlagers für einen Zeitraum von über 
30 Jahren durchführt, ohne eine endgültige Entscheidung über eine lang­
fristige Lagerung getroffen zu haben. 

2 1 . 1  Die Auslastung des 1 960 errichteten Reaktors sank vom Beginn der 80er 
Jahre bis E nde 1 994 auf weniger als die  Hälfte. Er wurde für wissen­
schaftliche und kommerzielle Zwecke genutzt, ohne daß eine kostenmä­
ßige Trennung dieser beiden Anwendungen vorgenommen wurde. Die 
den Kunden verrechneten Preise richteten sich ausschließl ich nach jenen 
der Konkurrenz. 

2 1 .2 Der RH empfahl eine genaue kostenmäßige Erfassung der einzelnen Auf­
gaben sowie die verstärkte wirtschaftliche Ausrichtung bei der Preisge­
staltung. 

2 1 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hatte eine rein kostenorientierte Betrach­
tungsweise au/grund technischer, zum Teil willkürlich zu bewertender Faktoren nur 
geringe Aussagekraft. Die Ausrichtung am Marktpreis sei daher betriebswirtscha/t­
lieh sinnvoll. 

22. 1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH war die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente, für die es keine Lagerungsmögl ichkeit in  
Österreich gibt, gesichert. Damit erschien der Betrieb des Reaktors, zu­
m indest was die Brennelemente betrifft, bis zum Jahr 2000 möglich. 

22.2 Der RH vermerkte allerdings kritisch das Fehlen eines Konzeptes, wel­
ches Art und Kosten einer künftigen Nutzung umfaßt .  

23. 1 Trotz der nunmehr 34jährigen Nutzung schätzte das Forschungszentrum 
erst aufgrund der Überprüfung durch den RH den Aufwand für eine 
künftige Reaktorstillegung. Demnach wären 60 Mill S erforderlich, um 
eine gemäß dem Strahlenschutzgesetz unbeschränkt zugängliche Anlage 
zu erreichen. 

23.2 Der RH empfahl, eine vertiefte Studie über die Stillegung des Reaktors 
auf der Grundlage internationaler Richtlinien für Forschungsreaktoren zu 
erstellen und rechtzeitig entsprechende bilanzielle Vorsorgen zu treffen. 
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3 1 0 

Investitionen 

Schluß­
bemerkungen 

23 .3  Laut Stellungnahme der Gesellschaft nehme sie an einer Studie über die Stillegung 
von Reaktoren teil, die der Erarbeitung von Grundlagen zur Kostenermittlung diene. 

24. 1 Das Sachanlagevermögen wurde durch von der Republik Österreich fi ­
nanzierte Sonderinvestitionsprogramme nur punktuell erneuert. Eine um­
fassende Erneuerung der Anlagen aus Eigenmitteln war nicht möglich. 

24.2 Der RH wies auf die Bedeutung einer zei tgemäßen Geräteausstattung für 
die Gesellschaft hin. Er empfahl, in Zukunft verstärkt in die Substanzer­
haltung und Erneuerung der Anlagen zu i nvestieren. 

25  Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Im Zuge einer neuen mittelfristigen Planung wären die Aufga­
ben und Ziele der Unternehmung kritisch zu prüfen. 

(2) Die Gesellschaft sollte die Anzahl ihrer Arbeitsgebiete einschrän­
ken und sich auf Kernkompetenzen konzentrieren. 

(3) Bei der Auftragsforschung sollten verstärkt Ertragsgesichtspunk­
te berücksichtigt werden. 

(4) Die Errichtung einer aussagekräftigen Kostenrechnung sollte ei­
ne genaue Ergebnistrennung zwischen Aufgaben im öffentlichen 
Interesse und rein kommerziellen Tätigkeiten ermöglichen. 

( 5 )  Zur mittelfristigen Absicherung wären umgehend Kostensen­
kungen einzuleiten. 

(6) Die Kosten der Stillegung des Reaktors sollten ermittelt und Zu­
kunftsperspektiven für die Zeit nach der Stillegung erstellt werden. 
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I nt rnational 

I n  ternationale Ge barungskontrolle 

C berprüfu ngen bei in ternationalen Organisationen 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, Genf 

Der RH wurde 1 986 mit der Prüfung der Rechnungsabschlüsse des All­
gemeinen  Zoll- und H andelsabkommens (GATT) ab dem F i nanz­
jahr 1 986 beauftragt. Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 1 993 er­
folgte 1 994 am Sitz des Sekretariates des GATT in Genf. Der Bericht, 
dem ua eine Prüfung des Verrechnungsverfahrens sowie stichprobenweise 
Überprüfungen der Rechnungsunterlagen und Belege zugrunde lagen,  
wurde dem zuständigen Organ des GATT zugeleitet und von diesem zur 
Kenntnis genommen. 

Europäische Freihandelsassoziation, Genf 

2 Im Mai 1 992 wurde anläßlich des EFTA-Ministertreffens i n  Reykjavik 
ein "EFTA-Committee of Auditors" (seit Anfang 1 993 "EFTA Board of 
Auditors"), bestehend aus Mitgliedern der Obersten Rechnungskontroll­
behörden aller EFTA-Mitgliedsstaaten , e ingerichtet . Der RH hat dem 
Ersuchen, einen Vertreter in dieses Gremium zu entsenden, entsprochen. 

Das EFTA Board of Auditors hat im Jahr 1 994 seine Arbeit fortgesetzt. 
Insbesondere wurden die Rechnungsabschlüsse des EFTA-Generalsekre­
tariates, der EFTA-Überwachungsbehörde, des EFTA-Gerichtshofes so­
wie der Vorsorgeei nrichtungen für Ruhestandsbezüge für Mitarbeiter der 
EFTA nach den Prinzipien der Sparsamke i t ,  Wi rtschaft l ichkeit und 
Zweckmäßigkeit überprüft .  
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Europäisches Patentamt, 
München, Den Haag, Berlin und Wien 

3 Im Jahre 1989 wurde ein Beamter des RH vom Verwaltungsrat der Eu­
ropäischen Patentorganisation gemäß dem Europäischen Patentüberein­
kommen für fünf Jahre zum Rechnungsprüfer dieser Organisation be­
stel lt .  Er wurde bei seiner Tätigkeit von weiteren Mitarbeitern des R H  
unterstützt. 

Den Rechnungsprüfern oblag laut der F inanzordnung neben der j ährli­
chen Überprüfung der Rechnungsabschlüsse des Europäischen Patentam­
tes (einschließlich des Pensionsreservefonds) die laufende Kontrolle der 
E in nahmen und Ausgaben der Organisation sowie der gesamten Haus­
halts- und Wirtschaftsführung e inschließl ich der fi nanziell wirksamen 
Maßnahmen. 

Die Überprüfung erstreckte sich i nsbesondere darauf, ob 

( 1 )  der Haushaltsplan und die sonstigen Haushaltsbestimmungen einge­
halten wurden ,  

( 2 )  die Einnahmen und Ausgaben sowie das Vermögen und die Schulden 
ordnungsgemäß begründet und belegt sind, 

(3) die hinterlegten oder in  der Kasse vorhandenen Gelder und Werte den 
in den Kassenbüchern gebuchten Beträgen entsprechen, 

(4) wirtschaftlich und sparsam verfahren wird und Aufgaben mit geringe­
rem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt 
werden können. 

Es wurden Überprüfungen an den Standorten der Europäischen Patentor­
ganisation in München, Den Haag, Berlin und Wien durchgeführt. Dem 
Verwaltungsrat wurde ein umfassender Bericht über die Wirtschaftlich­
keit und Ordnungsgemäßheit der Tätigkeit des Europäischen Patentam­
tes einschließlich des Pensionsreservefonds vorgelegt. 

Weiters hat der Verwaltungsrat im Dezember 1 994 im Zuge einer Novel­
Iierung der Finanzordnung auf Vorschlag der Rechnungsprüfer ein neues 
Organisat ionsmodell für die  Rechnungsprüfung der Organisation be­
schlossen . Danach wird ab 1 995 ein aus drei Bediensteten verschiedener 
nationaler Finanzkontrollbehörden zusammengesetztes Kollegium der 
Rechnungsprüfer gebildet. Dieses Kollegium hat nunmehr auch einen 
j äh rl ichen Bestätigungsvermerk darüber zu erstellen, ob die vorgelegte 
Jahresrechnung die Finanzlage der Organisation und die Geschäftstätig­
keiten im abgeschlossenen Haushaltsjahr wahrheitsgetreu und richtig wi­
derspiegelt. 

Das E nde 1 994 auslaufende Mandat des österreichischen Rechnungsprü­
fers wurde vom Verwaltungs rat der Organisation einstimmig um weitere 
drei Jahre verlängert. 
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I nternational 

Internationale Organisation für 
Wanderungswesen, Genf 

4 Der RH wurde mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Internationalen 
Organisation für Wanderungswesen (International Organization for Mi­
gration, 10M) für die Jahre 1 992 bis 1 997 betraut .  

Die  Prüfung des Jahresabschlusses 1 993 erfolgte i m  Jänner 1 994 i n  den 
Außenstellen der 10M in Vietnam und Thailand sowie im März 1 994 am 
Sitz der 10M i n  Genf. Der Bericht wurde vom zuständigen Organ der 
10M zur Kenntnis genommen. 

Bi laterale Bezieh u ngen des RH zu ausländischen 
Obersten Rech nu ngskontrollbehörden 

5 Der R H  hat im Rahmen seiner Bemühungen um eine Stärkung der Fi­
nanzkontrolle i n  den Reformstaaten Zentral- und Osteuropas die Ober­
sten Rechnungskontrollbehörden der Tschechischen Republik, Ungarns, 
Albaniens und Litauens kontaktiert und in diesem Zusammenhang Fach­
vorträge gehalten bzw Seminare veranstaltet. 

Zentraler Themenschwerpunkt war die Positionierung von Obersten Rech­
nungskontrollbehörden im Staatsgefüge, wobei am Beispiel des österreichi­
schen Rechnungshofes insbesondere die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
der staatlichen Finanzkontrolle, das Verhältnis zwischen Parlament und 
RH sowie die Kompetenzen des RH auf besonderes Interesse der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden der Reformstaaten stießen. 

Auf größtes Interesse stieß auch die Überprüfung von Umweltschutzmaß­
nahmen sowie von Investitionen. Auch grundsätzliche Fragen des Haus­
haltsrechtes sowie Prüfungsmethoden ( insbesondere Prüfungsplanung, 
E inschau vor Ort sowie Berichtsabfassung) waren Gegenstand von Erörte­
rungen. 

Die Überprüfung von E inrichtungen der Eisenbahn ,  von Banke n ,  von 
Privatisierungsmaßnahmen sowie der Staatsschuld bildete einen weiteren 
Schwerpunkt der Veranstaltungen. Daneben wurde auch der Organisation 
des RH sowie der i nternen Verwaltung, der Personalauswahl,  der Fortbil­
dung und der E inrichtung einer Amtsbibliothek einschließlich Doku­
mentation besonderes Interesse entgegengebracht. 

Darüber hinaus konnte ein gegensei tiger Gedanken- und Erfahrungsaus­
tausch in die Wege geleitet oder fortgesetzt werden, der sich mit  Vertre­
tern des ungarischen Staatsrechnungshofes besonders intensiv gestaltete. 
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Tätigkeit des R H  als Generalsekretariat der Inter­
nationalen Organisation der Obersten Rechnu ngs­
kontrollbehörden ( lNTOSAl)  
i n  den J ah re n  1 99 i  u nd 1 995 

6 Anknüpfend a n  seine Ausführungen im Vorjahr berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit als Generalsekretariat der Internationalen Organi­
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (International Organiza­
tion of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). 

Vom 1 7 .  bis 1 8 .  Oktober 1 994 hat in  Kairo, Ägypten, die 39. Tagung des 
Präsidiums der INTOSAI stattgefunden. Dabei berichtete der Generalse­
kretär ua über die im Frühjahr 1 994 unter Mitwirkung der Vereinten Na­
tionen in Wien durchgeführte Schulungsveranstaltung zum Thema "Die 
Rolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden bei der Umstrukturie­
rung des öffentlichen Sektors" . 

Weitere Berichte betrafen die Internationale Zeitschrift für staatliche Fi­
nanzkontrol le  sowie Schulungsmaßnahmen der INTOSAI-Enewick­
lungs-Initiative. 

Mit der Aufnahme der Obersten Rechnungskontrollbehörden der Staaten 
Antigua und Barbuda, Eritrea, Frühere j ugoslawische Republik Mazedo­
nien, Kasachstan, Kirgisien, Lettland, Mosambik, Moldova und Myanmar 
erhöhte sich der Mitgliederstand der INTOSAI auf 1 73 .  

Aus Gründen einer möglichst aktuellen Berichterstattung werden die Er­
gebnisse des xv. I n ternationalen Kongresses der I NTOSAI,  der vom 
2 5 .  September bis 2. Oktober 1 995 in Kairo, Ägypten, stattfand, zusam­
mengefaßt. 

Neben Vertretern der Obersten Rechnungskontrollbehörden von 1 26 
Mitgliedsstaaten waren Funktionäre von neun internationalen Organisa­
tionen, unter ihnen die Vereinten Nationen, anwesend. 

Folgende Themen wurden vom Kongreß behandelt: 

Umweltprüfungen durch Oberste Rechnungskontrollbehörden 

( 1 )  Umweltprüfungen: Bedeutung, Defi nition und Arbeitsergebnisse der 
INTOSAI Arbeitsgruppe Umweltprüfung 

(2 )  Die Rolle und Zuständigkeiten der Obersten Rechnungskoneroll­
behörden bei der Umweltprüfung 

(3) A ngewandte Methoden und Verfahren bei der Umweltprüfung 

20' 
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21 TB 

I ntern tiona 

Verbesserungen der staatl ichen Finanzkontrolle durch d ie  Normenaus­
schüsse der INTOSAI 

( 1 )  Richtlinien für die Finanzkontrolle 

(2) Erklärungen für das (staatliche) Rechnungswesen 

(3)  Richtlinien für die internen Kontrollnormen 

(4) Richtlinien für die Prüfung der Staatsverschuldung 

(5)  Richtlinien für die Prüfung der EDV bzw für die Prüfung mit Hilfe 
der EDV 

(6) Methoden der Obersten Rechnungskontrollbehörden zur Durch­
führung von Programmevaluierungen 

Neben der Behandlung der erwähnten Fachthemen machten alle sieben 
regionalen Arbeitsgruppen der INTOSAI ,  nämlich die Afrikanische, Ara­
bische, Asiatische, Europäische, Karibische, Lateinamerikanische sowie 
Süd pazifische Organisation der Obersten Rechnungskontrol lbehörden 
von der Gelegenheit der Berichterstattung über ihre Tätigkeit Gebrauch. 

Der in Anerkennung bedeutender Leistungen und Beiträge auf dem Ge­
biet der Finanzkontrolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden im 
Jahr 198 1  geschaffene Jörg Kandutsch-Preis, der alle drei Jahre zur Ver­
teilung gelangt, wurde diesmal der Obersten Rechnungskontrollbehörde 
Mexikos wegen ihrer erfolgreichen Tätigkeit in der Regionalen Arbeits­
gruppe Lateinamerikas und ihres Vors itzes im Komitee für die öffent­
lichen Schulden zuerkannt. 

Auf den Tagesordnungen der im Rahmen des Kongresses abgehaltenen 
Sitzungen des Präsidiums der INTOSAI standen ua die Berichte der Vor­
sitzenden der Richtlinienkomitees und der Arbeitsgruppen sowie die er­
forderlichen Beschlußfassungen . Dabei wurde die Oberste Rechnungs­
kontrol lbehörde von Säo Tome und Prfncipe als neues Mitglied in die 
INTOSAI aufgenommen, wodurch sich deren Mitgliederstand auf 1 74 er­
höhte. 

Ein dem Kongreß angeschlossenes drei tägiges Symposium befaßte sich 
mit Fragen der Prüfung von Privatisierungen. 

Die zum Teil hervorragenden Ergebnisse des Kongresses und des Sympo­
siums stehen den Fachabteilungen des RH zur Unterstützung ihrer Prü­
fungstätigkeit zur Verfügung. 
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31 6 
Sonstiges 

7 Im März 1 994 veranstaltete das Ludwig-Boltzmann-Institut für Interna­
tionale Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen in Zusammenarbeit  mit  
dem RH das Symposium "Internationalität der Finanzkontrolle". 

Die im gleichnamigen Band 1 0  der von diesem Inst i tut  (Univ  Prof 
Dr Brauneder) herausgegebenen "Rechts- und sozialwissenschaftlichen 
Reihe" publizierten Referate und die darüber abgeführten Diskussionen 
beschäftigten sich sowohl mit den internationalen - vor allem europa­
orientierten - Aspekten als auch mit aktuellen Problemstellungen der 
öffentlichen Finanzkontrolle. 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

(Vorstandsmitglieder sowie 

Aufsichtsratsvorsitzender und 

dessen Stellvertreter) 

ANH NG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 

im Amt befi ndl iche Entscheidun,!!srrä,!!er in B laudruck 
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Vorstand 

Kuratorium 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

ANHA G 

Entscheldung.träger 

Errichtungsgesellschaft March feldkanal 

Or Ludwig SCHUBERTH 
(seit 1 6. September 1 993) 

Oipl-Ing Harald PESCHL t 
O .  Jänner 1 986 bis 14 .  Oktober 1 995)  

Ministerialrat UnivProf Or Reinhard KÖGERLER 
(seit 1 .  Jänner 1 994) 

Wirklicher Hofrat Oipl-Ing Friedrich SEIOELBERGER 
(seit 1 .  Jänner 1 994) 

Oipl-Ing Or techn Heinz KAUPA 
(sei t L Jänner 1 986) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

" Drall-\X'ohnball " ,  Gemei n nütz ige \X'ohnll ngs­
gesmbH, Klagen fll rt 

Dipl-Ing Dr Herben SCHRÖFELBAUER 
(bis 4. Mai 1 994) 

Mag Othmar KRA Z 
(seit 4. Mai 1 994) 

Kommerzialrat Dr Franz KLINGER 
(bis 4. Mai 1 994) 

Dipl-Ing Or techn AJolf DRAXLER 
(seit 4. Mai 1 994) 

lng Jakob RAINER 
(bis 28. Februar 1 993) 

Dr Hugo GREGORI 
(bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

Oipl-Ing Horst BRUOERMAN 
(seit 1 .  März 1 993) 

Mag Josef REI ITZHUBER 
(seit 1 .  Jänner 1 994) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzende 

Stellvenreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

{}sterreichisch Bayerische Kraftwerke AG, 
Si mbach am Inn ,  BRD 

Or Walter SCHÄTZ (München)  
( 1 3 . Mai 1 987 bis 1 7 .  Mai 1 988, 16 .  Mai 1 989 bis 9.  Mai 1 990, 
7 .  Mai 1 99 1  bis 6. Mai 1 992, 1 8 .  Mai 1 993 bis 1 7 .  Mai 1 994 und 
seit 2. Mai 1 995) 

Okfm Hannes ZACH (Wien) 
(bis 1 3 . Mai 1 987,  1 7 .  Mai 1 988 bis 1 6. Mai 1 989, 
9. Mai 1 990 bis 7. Mai 1 99 1  und 6. Mai 1 992 bis 1 8 . Mai 1993) 

Or Michael PISTAUER (Wien) 
(von 1 8 . Mai 1 994 bis 2. Mai 1 995) 

Or Walter SCHÄTZ (München) 
(bis 1 3 .  Mai 1 987, 1 7 .  Mai 1 988 bis 1 6. Mai 1 989, 
9. Mai 1 990 bis 7. Mai 1 99 1  und 6. Mai 1 992 bis 1 8 .  Mai 1 993 und 
1 8 . Mai 1 994 bis 2 .  Mai 1 995) 

Dkfm Hannes ZACH (Wien) 
( 1 3 . Mai 1 987 bis 1 7 .  Mai 1988, 1 6. Mai 1 989 bis 9. Mai 1 990, 
7. Mai 1 99 1  bis 6. Mai 1 992, 1 8 .  Mai 1 993 bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

Dr Michael PISTAUER (Wien) 
(24. Februar 1 994 bis 1 7 .  Mai 1 994 und seit 2 .  Mai 1 995) 

Okfm Helmut SIEBER (B RD) 

Ing Friedrich OBERNDORFER (Österreich) 
(bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

Dr Armin SEIDL <Österreich) 
(seit 1 .  Jänner 1 993) 
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322 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Gcmei nschaftskraftwcrk Tu l lncrfcld Gcsmb H ,  
Z "  entendorf 

Dipl-Ing Franz HINTERMAYER 
( 1 970 bis 1 974) 

Dipl-Ing Wilhelm ERBACHER t 
0975  bis 1 978) 

Dr Herbert BANDHAUER t 
0975  bis 1 978 und 1 8 .  Jänner 1 979 bis 1 2 .  September 1 979) 

Kommerzialrat Mag Dr Walter FREMUTH 
( 5 .  Dezember 1 979 bis März 1 994) 

Dipl-Ing Johann HAIDER 
(seit März 1 994) 

Dr Rudolf GRUBER 
0970 bis 1 978) 

Dipl-Ing Dr Hans MÄRZENDORFER 
( 1 8 . Jänner 1 979 bis 5. November 1 98 1 )  

Dkfm Johannes ZACH 
( 5 .  November 1 98 1  bis 1 982) 

Dr Erwin WENZL 
0983 bis 1 989) 

Dr Helmut MAYR 
(März 1 990 bis März 1 992) 

Dr Alois SCHLEICHER 
(seit Juni 1 992) 
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Geschäftsführung 

Kaufmännischer 
Geschäftsführer 

Technischer 
Geschäftsführer 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

Mag Friedrich STAUDINGER t 
( 1 .  April 1 970 bis 20. Dezember 1985)  

Dr Kar! SPRINGER 
0 5 .  Jänner 1 986 bis 3 1 .  Juli 1990) 

U niv Prof Dr Gerhardt PLÖCHL 
O .  August 1990 bis 3 1 .  Juli 1993) 

Dr Burkhard HOFER 

(seit 1 .  August 1 993) 

Dipl-Ing Alfred NENTWICH 
( 1 .  April 1 970 bis April 1982) 

Dipl-Ing Walther RENNER 
(Mai 1 982 bis 30. Juli 1 985)  

Dipl-Ing Walter BINNER 
( 1 . August 1985 bis 3 1 .  Juli 199 1 )  

Dipl-Ing D r  Heinz SATZI GER 

(seit 1 .  August 1 99 1 )  
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Aufsichtsrat 

Vorsitzende 

Stellvertreter der 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Gemeinnütz ige Treibacher S iedlung GesmbH , 
Trei bach 

Dr Rei nhard IRO 
(seit 2 5 .  Juli 1 99 1 )  

O r  Heinz MAlER 
(seit 1 7 .  März 1 974) 

Dkfm Horst GABRO 
(seit 23 .  Dezember 1 975 )  

Alfred DA IEL 
(seit 24. September 198 1 )  

Gemeinnüt1. ige Eisenbahnsied l u ngsgesmbH, 
Vil lach 

Dr Kurt HELLWEGER 
(seit 2. Dezember 1 987) 

Oberinspektor Othmar MA DL 
(seit 2 .  Dezember 1 987) 

Regierungsrat lng Egon PAWLIK 
(sei t l .  Jänner 197 1 )  
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326 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsi ezenden 

Geschäftsführung 

Gemeinnützige E isenbahns iedlu ngsgesellschaft L inz  
GesmbH 

Dr Gustav HAMMERSCHMID 
(bis 14 .  März 1 990) 

Helmuth AFLENZER 
(seit 1 5 . März 1 990) 

Amtsrat Franz KLUG 
(seit 27 .  Oktober 1 987) 

orben HOLZI GER 
(seit 30. Mai 1 979) 

21· 

III-13 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 333 von 348

www.parlament.gv.at



Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführung 

23 TB 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Gemeinnützige Wohnungsgesel lschaft der Stad t  L inz  
GesmbH 

Stadtrat Josef ACKERL 
(bis 30. Jänner 1 992) 

Gemeinderat Hans-Jörg HUBER 

(30. Jänner 1 992 bis 28.  Juli 1 993) 

Gemei nJerat Mag Johann MAYR 
(seit 28. Juli 1 993) 

Vizebürgermeister Karl BLÖCHL 
(bis 30. Jänner 1 992) 

Stadtrat Josef ACKERL 
(30. Jänner 1 992 bis 6. Oktober 1 992) 

Gemeinderat Dr Günther GRASSNER 
(30. Jänner 1 992 bis 1 0. Dezember 1 992) 

Gemeinderat Mag Johann MAYR 
(6. Oktober 1 992 bis 28 .  Juli 1 993) 

Gemei nderat Herbert ECKER 
(seit 10. Dezember 1 992) 

Gemeinderat Franz ENGLEDER 
(seit 28.  Juli 1 993) 

Arthur GRÜNDLINGER 
(bis 19 .  Jänner 1 990) 

Günther HÖDL 
(bis 3 1 .  Juli 1 993) 

Werner SCHER D E  
(seit 1 .  Juni 1 993) 

Hans-Jörg HUBER 
(seit 1 .  August 1 993) 
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328 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

Gemei nnürz ige Lande.,,, ohn ungsgenossenschafr für 
Oberüsrerrc: ich,  (;eno.,sc:n'ichafr mbH, t inl  

Landesrat aD Leo HABRINGER 
(bis 30. Juni 1 992) 

Bürgermeister Wal ter ULRICH 
(seit 30. Juni 1 992) 

Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag Franz HIESL 
(bis 30. Juni 1 992) 

Bürgermeister G ü n t her PUMBERGER 
(seit 30. J uni 1 992) 

Ing Hans HOFER-STRASCHIK 
(bis 3 1 .  Dezember 1 99 1 )  

Dip l-Ing Kar! LA DERL 
(sei t 1 1 . Juli  1 988) 

Dlpl-Ing Hanns WI KLE R 
(seit 1 .  Jänner 1 992) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreterin des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

\X1ohnl1ngsanlagengesrnbll ,  Li nz  

D r  Alfred HOLOUBEK 

(seit 20. August 1 975 )  

Dipl-I ng Helmut PFEIL 

(seit 1 8 .  Oktober 1 985)  

Dr  Alexander MAZUR KIEWICZ 

(seit 1 8 .  Oktober 1 985)  

Dr  Hanns WINKLER 
( l . Jänner 1 989 bis 3 1 .  Dezember 1 99 1 )  

Mag Wolfgang CHÖ 

(seit 1 .  Jänner 1 992) 

Franz MAYRHOFER 
( 1 .  Jänner 1 989 bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

Monika Müller 

(seit 1 .  April 1 993) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Gemeinnütz ige \XTohnl1 ngsu nternehmung 
"Riedenhof' GesmbH 

D r  Wolfgang LOUZEK 

(seit 1 7 .  Jänner 1 992) 

Dkfm El isabeth STREMPEL 

(seit 1 7 .  Jänner 1 992) 

Dr Johann B RUCK E R  

(seit 1 .  Oktober 1 987) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführung 

Schneegattercr Gemeinnütz ige \X'ohnunnsgesmbH L ' "- t"t ' 
Linz 

Landesrat aD Leo HABRINGER 
(bis 30. Juni 1 992) 

Bürgermeister Wal ter ULRICH 
(seit 30. Juni 1 992) 

Landeshauptmann-Stellvertreter aD Gerhard POSSART 
(bis 1 1 . April 1 99 1 )  

Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag Franz HIESL 
( 1 1 .  April 1 99 1  bis 30. Juni 1 992) 

Monika MÜLLER 
(30. Juni 1 992 bis 30. Juni 1 993) 

B ürgermeister Gümher PUMBERGER 
(seit 30. Juni 1 993) 

Ing Hans HOFER-STRASCHIK 
(bis 3 1 .  Dezember 1 99 1 )  

Dipl-Ing Kar! LANDERL 
(seit 1 1 . Juli 1 988) 

Dlpl-Ing Hanns WI KLER 
(seit 1 .  Jänner 1 992) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäfstführung 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Eurostar A u tomobilwerk GesmbH , \X'ien 

A.P.G. RICHARDS 
(20. Oktober 1 992 bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

Darrel L. DAVrs 
(sei t L Jänner 1 994) 

Dlpl-Ing Dr RuJolf STREICHER 
(seit 20. Oktober 1 992) 

Dkfm Dr Alfred KOCH 
( 1 0 . April 1 990 bis 3 .  August 1 990) 

James D. DONLON, III 
( 1 0. April 1 990 bis 3. August 1990) 

Dkfm Ewald STRASSER 
(3 .  August 1 990 bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

Michael LUTSCH 
(3 . August 1 990 bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

J. HUBER 
( 1 .  Jänner 1 993 bis 30. Jänner 1 995)  

DonalJ Wright MANVELL 
(seit 30. Jänner 1 995)  

Eurostar A u tomobilwerk Gesm bH & Co KG, Cra.! 

Die  Geschäftsführung e rfo lgt  durch d i e  E u rostar Automob i l werk 
GesmbH, Wien 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stel lvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Geschäftsführung 

Ö terreieht'>che Real i täten A(i,  \'X'ien-Palai., Harraeh 

Dr Johann BURGEME I STE R 
(seit 1 985)  

Dkfm Roman FOJTL 
(seit 5. Juni 1 990) 

Dr E rich PIMMER 
(seit 24 . Jul i  1 985)  

Hans Georg O R ATOR 
( 1 985  bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

l ng Gerhard E GELSBERGER 
(seit 1 .  Juni 1 985)  

Dr Rei nhard H ELLE RJCH 
(seit 3 .  Juli  1 99 1 )  

Mag Georg R KAV I A 
(seit 1 .  Jänner 1 994) 

1 1 .  Seh u  & C o  Spclial-Abbruch unternehmen 
GcsmbH, \'X'icn 

Willi MEINHARDT 
(29. Jänner 1 979 bis 2 3 .  Dezember 1 99 1 )  

Dkfm Franz TETTINGER 
(29. Jänner 1 979 bis 23 .  Dezember 1 99 1 )  

Ing Franz Peter MÜLLER 
(23 .  Dezember 1 99 1  bis 9. Dezember 1 993) 

Gerhard ONDRA 
(seit 23. Dezember 1 99 1 )  

Dipl-Ing Friedrich STE I N B E R G E R  
(seit 1 0. März 1 994) 
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Wirtschaftsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Technischer 
Vorstandsdi rektor 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

Ö..,rerreichi  ... che BU l1uesfor<.;te 

Sektionschef Oipl-Ing Edwin PLATTNER 
(seit 1 3 . April 1 978) 

Abgeordneter zum Nationalrat Georg SCHWARZENBERGER 
( l .  Mai 1 987 bis 27 .  November 1 990) 

Abgeordneter zum Nationalrat Walter HEINZINGER 
( 1 3 . Juni 1 99 1  bis 28. Jänner 1 993) 

Abgeordneter zum Nationalrat Harald HOFMANN 
(26. Juli 1 993 bis 28.  April 1 995)  

AbgeorJneter zum Salzburger LanJtag Johann LIE BACHER 
(seit 28. April 1 995)  

Hofrat Oipl-Ing Otto BRAUMANOL 
( 1 6. März 1 983 bis 1 5 .  März 1 988) 

Or Franz EGGL 
( 1 6. März 1 988 bis 29. Februar 1 992) 

Oipl-Ing Richard H . RAMSAUER 
(seit l .  März 1 992) 

Or Franz EGGL 
( 1 6. März 1 983 bis 1 5 .  März 1 988) 

Oipl-Ing Hermann WILTSCHEK 

(seit 1 6. März 1 988) 

Hofrat Oipl-Ing Or Richard SPISS 
( 1 6. März 1 978  bis 1 5 . März 1 988) 

Oipl-Ing Or Albert-Michael SICKL 
( 1 6. März 1 988 bis 1 5 .  März 1 993) 

Oipl-Ing Or Peter WEI FURTER 

(seit l .  Oktober 1 993) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Vorstand 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

VOEST-ALP I NE Stahl Li nz  GcsmbH 

D r  Herbert LEWINSKY 
(bis 7. Juli 1 988) 

Prof Dr-Ing Ludwig BOGDANDY 
(8.  Juli 1 988 bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

Dr Peter STRAHAMMER 
( 1 .  Jänner 1 993 bis 3 1 .  Dezember 1 993) 

Dkfm Dr Erich BECKE R 
(seit 23 .  März 1 994) 

Dkfm Dr Claus J .  RAIDL 
(bis 1 8 .  April 1 993) 

Dr Hugo Michael SEKYRA 
( 1 8. April 1 993 bis 1 8 .  Jänner 1 994) 

Unlv-Prof Dipl-lng Dr-Ing Albert OBERHOFER 
(seit 23 .  März 1 994) 

Prof Dr-Ing Ludwig BOGDANDY 
(bis 7. Juli  1 988) 

Okfm Gemot JEH ART 
(seit 2 1 .  Jänner 1 988) 

Prof Dipl-Ing Dr Heribert KREULITSCH 
(Vorsitzender bis 30. Juni 1 993) 

Dr Peter STRAHAMMER 
(Vorsitzender seit 1 .  Jänner 1 994) 

Kommerzial rat Horst PASCHI GER 
(seit 2 1 .  Jänner 1 988) 

Dipl-Ing Horst HAIDER 
(seit 1 .  Juli 1 99 1 )  

Dipl-Ing Gen KINCEL 
(seit 1 .  Juli 1 99 1 )  
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellverereter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Geschäftsführung 

\,OEST -ALP} TE Stah lhanucl AG 

Dr Pem STRAHAMMER 
(bis 26. Juni 1 99 1  und ab 28. Juni 1 993) 

Prof Dr-lng Ludwig BOGDANDY 
(26. Juni 1 99 1  bis 6. Mai 1 993) 

Kommerzialrat Horst PASCH I  GER 
(seit 28.  Juni 1 993) 

Dr Peter STRAHAMMER 
(26. Juni 1 99 1  bis 28. Juni 1 993) 

Prof Dr-lng Ludwig BOGDANDY 
(bis 26. Juni 1 99 1 )  

Mag Alfred DÜSING 
(seit 1 .  Oktober 1 992) 

Johannes KASTICKY 

Dkfm Walter KOCIVNlK 
(bis 30. September 1 992) 

\'OEST-ALPINE Eiscn warcnhanuels GcsmbH 

D r  Albere STAMPFER 
(bis 22 .  Juli 1 99 1 )  

Dr Johannes AMBROS 
(bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

Günter WRANN 
( 1 .  Jänner 1 993 bis 22.  September 1 993) 

Mag Walter PUTZ 
(23.  September 1 993 bis 30. April 1 994) 

Reinhard FRANK 
(sei t L Mai 1 994) 
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Geschäftsführung 

Köllensperger E i'icn Ge mbH 

Ernst HATSCHENBERGER 
(seit l .  März 1 982) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vors i tzenden 

Geschäftsführung 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Theater i n  der Josefstad t  BetriebsgesmbH 

Dr Walter SCHUPPICH 

(seit 1 .  Jänner 1 9n ) 

Dr Erich MEYRINGER 

(seit 1 .  Jänner 1 99 1 )  

Kammerschauspieler Prof Otro SCHENK 

(seit 1 .  Jänner 1 988) 

Prof Robert JUNGBlUTH 

(seit 1 .  Jänner 1 988) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

Österreichisches FOfsch ll ngszentfll m  Seibcfsdorf 
GesmbH 

D r  Hugo Michael SEKYRA 
(23 .  Mai 1 989 bis 6 .  Mai 1 994) 

Dipl-Ing Albert HOCHLEIT ER 
(seit 6 .  Mai 1 994) 

Ing Dkfm Vinzenz HÜBL 
(29. November 1 982 bis 6 .  Mai 1 994) 

Dkfm Helmuth HAMMI GER 

(seit 6.  Mai 1 994) 

Sektionschef Dr Narben ROZSE ICH 

( 1 7 .  Juni 1 985 bis 6.  Mai 1 994 und seit 20. Dezember 1 994) 

Unlv Prof DDr Hans TUPPY 
(seit 6. Mai 1 994) 

Univ Prof Dr Peter KOSS 
(seit 1 .  April 1 98 1 )  

Dr Winfried SCHE K 

(seit 1 .  Jänner 1 988) 
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